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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur 49. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung lade ich ein für 

 

Montag, 1. Februar 2016, 16:00 Uhr, 

Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel. 

 

 

 

Tagesordnung I 

 

1. Mitteilungen 

 

2. Vorschläge der Ortsbeiräte 

 

3. Fragestunde 

 

4. Seniorenbeirat der Stadt Kassel 

Bericht des Vorsitzenden Manfred Aul 

 

5. Errichten einer neuen Dreifelder-Sporthalle in Kooperation mit der 

Universität Kassel sowie Umbau eines Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Dr. Schnell 

- 101.17.1858 -  
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6. Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt 

Kassel Nr. III/4 „Burgfeldareal“ 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1915 - *) 

 

7. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/4 

„Burgfeldareal“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1916 - *) 

 

8. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/65 „Zum Feldlager“ 

(Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1918 - *) 

 

9. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/3 

„Kupferhammerstraße“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1919 - *) 

 

10. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/11 “Martini-Quartier“ 

(Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1921 - *) 

 

11. Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahl zum Ausländerbeirat der 

Stadt Kassel am 29. November 2015 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

- 101.17.1944 -  
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12. Gesundheitskarte für Flüchtlinge 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: Stadtverordneter Kieselbach 

- 101.17.1624 -  

 

13. Gesundheitskarte für Flüchtlinge: Informationen aus Bremen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: Stadtverordneter Dr. Jürgens 

- 101.17.1659 -  

 

14. Sanktionen bei SGB II-Leistungen aussetzen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordnete Vera Kaufmann 

- 101.17.1764 -  

 

15. Verantwortung übernehmen: Belgische Siedlung in öffentlicher Hand 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordnete Köpp 

- 101.17.1782 -  

 

16. Veränderung des Quorums bei Bürgerentscheiden 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 

- 101.17.1815 -  

 

17. Karl-Branner-Brücke 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 

- 101.17.1816 -  

 

18. Einstellungskriterien der Stadt geschlechtergerecht gestalten 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: Stadtverordnete Kaufmann 

- 101.17.1817 -  

 

19. Wasserentgelt 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

- 101.17.1829 -  
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20. KVG - Liniennetzreform 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 

- 101.17.1842 -  

 

21. KVG-Netzreform grundsätzlich überarbeiten 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Dr. Hoppe 

- 101.17.1932 -  

 

22. KVG-Liniennetzreform 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Dr. Hoppe und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1935 - *) 

 

23. Kassel unterzeichnet die Europäische Charta für die Gleichstellung von 

Frauen auf kommunaler Ebene 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: Stadtverordneter Selbert 

- 101.17.1850 -  

 

24. Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel 

Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Jörg-Peter Bayer 

- 101.17.1877 -  

 

25. Verstärkung der Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingsthematik 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

- 101.17.1925 -  

 

26. Künstlerische Leitung der documenta 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Rainer Hanemann 

- 101.17.1960 -  
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27. Gutachten zu Kosten der Unterkunft und Bericht Sozialamt vorstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport: 

Stadtverordnete Sprafke 

- 101.17.1904 -  

 

28. Angebot zur anonymen Spurensicherung bekannt machen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport: 

Stadtverordneter Schöberl 

- 101.17.1905 -  

 

29. JAFKA gemeinnützige GmbH 

-Änderung des Gesellschaftsvertrages- 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordnete Köpp 

- 101.17.1907 -  

 

30. Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für das Medienzentrum 

der Stadt und des Landkreises Kassel 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Doose und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1912 -  

 

31. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/55 „Wohnbebauung Campus 

Wolfsanger“ 

(Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1917 - *) 

 

32. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/12 „Luisenstraße, Westendstraße“ 

(Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1920 - *) 
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33. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/13 “Theodor 

Fliedner-Straße“ (Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1922 - *) 

 

34. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/6 „Landgraf-

Karl-Straße 18 und 20“ (Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1923 - *) 

 

35. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/6 "Am Auestadion/Knorrstraße" 

(Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1924 - *) 

 

36. Sofortprogramm zum Bau städtischen Wohnraums 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordnete Bergmann und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1933 - *) 

 

37. Konzept zur Stabilisierung des Wohnungsmarktes 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1934 - *) 

 

38. Änderung der Sperrbezirksverordnung 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1937 - *) 
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39. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Kassel vom 16.06.1997 in 

der Fassung der Sechsten Änderung vom 18.03.2013 (Siebte Änderung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Selbert und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1943 - *) 

 

40. Einleitung eines Wegeeinziehungsverfahrens nach § 6 des Hessischen 

Straßengesetzes für eine Teilfläche der öffentlichen Verkehrsfläche 

Wilhelmine-Reichard-Straße, Gemarkung Waldau, Flur 13, Teilfläche des 

Flurstücks 3/114 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1948 - *) 

 

41. Bau bezahlbarer Variowohnungen 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Beig 

- 101.17.1953 -  

 

42. Wassergebührenbescheide 

Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Doose 

- 101.17.1956 -  

 

43. "Kassel liebt dich" - Politik und Tanz im Kasseler Rathaus 

Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: N.N. 

- 101.17.1957 - *) 

 

44. KVV Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH (KVV) 

Anteilsverkauf der Netcom Kassel GmbH an die EAM Beteiligungen GmbH 

Anteilserwerb der Netcom Kassel GmbH an der OR Network GmbH 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Oberbrunner und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1958 - *) 
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Es ist beabsichtigt, nachfolgenden Tagesordnungspunkt in nicht öffentlicher 

Sitzung zu behandeln. 

 

 

45. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Kassel 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: Stadtverordneter Hartig 

- 101.17.1942 -  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Petra Friedrich 

Stadtverordnetenvorsteherin 

 

 

 

 

 

 

*) Die Beschlussempfehlungen erhalten Sie am  1. Februar 2016 als Tischvorlage. 
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Niederschrift 

über die 49. öffentliche Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung 

am Montag, 1. Februar 2016, 16:00 Uhr 

im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel 

 

 

Anwesend:  

 

Präsidium 

Petra Friedrich, Stadtverordnetenvorsteherin, SPD 

Volker Zeidler, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, SPD 

Gabriele Fitz, Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin, SPD 

Jürgen Blutte, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, B90/Grüne 

Georg Lewandowski, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, CDU 

 

Stadtverordnete 

Dr. Rabani Alekuzei, Stadtverordneter, SPD 

Doğan Aydın, Stadtverordneter, SPD 

Anke Bergmann, Stadtverordnete, SPD 

Judith Boczkowski, Stadtverordnete, SPD 

Dietmar Bürger, Stadtverordneter, SPD 

Wolfgang Decker, Stadtverordneter, SPD 

Dr. Manuel Eichler, Stadtverordneter, SPD 

Uwe Frankenberger, Stadtverordneter, SPD 

Helene Freund, Stadtverordnete, SPD 

Dr. Rainer Hanemann, Stadtverordneter, SPD 

Hermann Hartig, Stadtverordneter, SPD 

Carsten Höhre, Stadtverordneter, SPD 

Esther Kalveram, Stadtverordnete, SPD 

Christian Knauf, Stadtverordneter, SPD 

Stefan Kurt Markl, Stadtverordneter, SPD 

Heidemarie Reimann, Stadtverordnete, SPD 

Enrico Schäfer, Stadtverordneter, SPD 

Dr. Günther Schnell, Fraktionsvorsitzender, SPD 

Monika Sprafke, Stadtverordnete, SPD          bis 23:00 Uhr (TOP 15) 

Norbert Sprafke, Stadtverordneter, SPD 

Harry Völler, Stadtverordneter, SPD 

Stephan Amtsberg, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Dieter Beig, Fraktionsvorsitzender, B90/Grüne 

Ruth Fürsch, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Birgit Hengesbach-Knoop, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Christine Hesse, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Yasemin Ince, Stadtverordnete, B90/Grüne 
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Eva Koch, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Dorothee Köpp, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Kerstin Linne, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Anja Lipschik, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Boris Mijatovic, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Gernot Rönz, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Joachim Schleißing, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Karl Schöberl, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Helga Weber, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Bernd-Peter Doose, Stadtverordneter, CDU 

Norbert Hornemann, Stadtverordneter, CDU 

Dominique Kalb, Stadtverordneter, CDU 

Wolfram Kieselbach, Stadtverordneter, CDU 

Eva Kühne-Hörmann, Stadtverordnete, CDU 

Marcus Leitschuh, Stadtverordneter, CDU 

Dr. Michael von Rüden, Stadtverordneter, CDU 

Bodo Schild, Stadtverordneter, CDU 

Jutta Schwalm, Stadtverordnete, CDU 

Waltraud Stähling-Dittmann, Stadtverordnete, CDU 

Brigitte Thiel, Stadtverordnete, CDU 

Dr. Jörg Westerburg, Stadtverordneter, CDU 

Dr. Norbert Wett, Fraktionsvorsitzender, CDU 

Simon Aulepp, Stadtverordneter, Kasseler Linke 

Norbert Domes, Stadtverordneter, Kasseler Linke 

Vera Katrin Kaufmann, Stadtverordnete, Kasseler Linke 

Axel Selbert, Fraktionsvorsitzender, Kasseler Linke 

Heinz Gunter Drubel, Stadtverordneter, FDP 

Frank Oberbrunner, Fraktionsvorsitzender, FDP 

Donald Strube, Stadtverordneter, parteilos 

Bernd W. Häfner, Fraktionsvorsitzender, FREIE WÄHLER 

Dr. Bernd Hoppe, Stadtverordneter, Demokratie erneuern 

Olaf Petersen, Stadtverordneter, Demokratie erneuern 

Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten             bis 23:40 Uhr (TOP 17) 

 

Ausländerbeirat 

Kamil Saygin, Vorsitzender Ausländerbeirat 

 

Magistrat 

Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD 

Christian Geselle, Stadtkämmerer, SPD 

Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne 

Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 

Brigitte Bergholter, Stadträtin, SPD 

Martin Engels, Stadtrat, CDU 
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Esther Haß, Stadträtin, SPD 

Hendrik Jordan, Stadtrat, SPD 

Annett Martin, Stadträtin, B90/Grüne 

Heike Mattern, Stadträtin, B90/Grüne 

Hans-Jürgen Sandrock, Stadtrat, SPD 

Heinz Schmidt, Stadtrat, CDU 

Richard Schramm, Stadtrat, B90/Grüne 

Hajo Schuy, Stadtrat, SPD 

Dr. Marlis Wilde-Stockmeyer, Stadträtin, Kasseler Linke 

 

Schriftführung 

Nicole Eglin, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Andrea Herschelmann, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 

Entschuldigt: 

Barbara Bogdon, Stadtverordnete, SPD 

Stefan Kortmann, Stadtverordneter, CDU 

Birgit Trinczek, Stadtverordnete, CDU 

Barbara Herrmann-Kirchberg, Stadträtin, CDU 

 

 

Beginn der Sitzung 1. Februar 2016, 16:20 Uhr. 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 

21. Januar 2016 ordnungsgemäß einberufene 49. öffentliche Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung, begrüßt die Anwesenden und stellt die 

Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

Weiterhin stellt sie fest, dass  

Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher Blutte, Fraktion B90/Grüne  

Stadtverordnete Boczkowski, SPD-Fraktion 

Stadtverordneter Doose, CDU-Fraktion 

Stadtverordnete Linne, Fraktion B90/Grüne 

Fraktionsvorsitzender Oberbrunner, FDP-Fraktion  

Stadtverordnete Sprafke, SPD-Fraktion 

Frau Eglin, Schriftführung, 

Frau Herschelmann, Schriftführung und  

Frau Rittgarn, Hauptamt  

der Veröffentlichung von Film- und Tonaufnahmen ihrer Person nicht zustimmen. 

 

 

 



 

Niederschrift über die 49. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 1./2. Februar 2016 

 

4 von 48  

Zur Tagesordnung 

 

Der Magistrat hat beantragt, den Tagesordnungspunkt 45 betr. 

Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Kassel, 101.17.1942, in nicht 

öffentlicher Sitzung zu behandeln. 

Die Beschlussfassung über die nicht öffentliche Beratung erfolgt vor Aufruf des 

Tagesordnungspunktes 45. 

 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich teilt mit, dass sie die Tagesordnungspunkte 

6. Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der 

 Stadt Kassel Nr. III/4 „Burgfeldareal“ 

 Vorlage des Magistrats 

 - 101.17.1915 - 

und 

7. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/4 

 „Burgfeldareal“ 

 (Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

 Vorlage des Magistrats 

 - 101.17.1916 - 

sowie 

12. Gesundheitskarte für Flüchtlinge 

 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

 - 101.17.1624 - 

und 

13. Gesundheitskarte für Flüchtlinge: Informationen aus Bremen 

 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

 - 101.17.1659 - 

wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur Beratung aufrufen wird. 

 

Weiterhin wird sie die Tagesordnungspunkte 20 bis 22 betr. KVG-

Liniennetzreform gemeinsam zur Beratung aufrufen. 

 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt bekannt, dass 24 Stadtverordnete aus 

den Fraktionen der CDU, Kasseler Linken, FDP und Demokratie erneuen/Freie 

Wähler durch eigenhändige Unterschrift mit Schreiben vom 25. Januar 2016 für 

die Behandlung der Fraktionsanträge betr. KVG-Liniennetzreform und der 

Bürgereingaben betr. der Buslinien 12, 24 und 27 eine Sondersitzung der 

Stadtverordnetenversammlung am 22. Februar 2016 beantragt haben. 
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materiellen Voraussetzungen für die Einberufung einer Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung erfüllt. Somit hat die Vorsitzende unverzüglich eine 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung einzuberufen. 

 

Die Terminierung einer weiteren Sitzung hält Stadtverordnetenvorsteherin 

Friedrich für entbehrlich, da die Anträge betr. KVG-Liniennetzreform unter den 

Tagesordnungspunkten 20, 21 und 22 schon Teil der heutigen Tagesordnung sind. 

 

Um dem Antrag auf Behandlung der Anträge zur KVG-Liniennetzreform und der 

Bürgereingaben unverzüglich nachzukommen, beantragt sie daher 

 

1. die Tagesordnungspunkte 20 bis 22 betr. KVG-Liniennetzreform nach 

Tagesordnungspunkt 4 zur Beratung aufzurufen  

und 

2. die Erweiterung der Tagesordnung I um die Bürgereingaben betr. Erhalt der 

Linienführungen und der Bedienungsqualität der Buslinien 12, 24 und 27, 

101.17.1930 

sowie 

Erhalt des Takt-Angebotes und der Linienführung der Buslinie Nr. 24, 

101.17.1931 

und die gemeinsame Behandlung der Bürgereingaben mit den 

Tagesordnungspunkten 20 bis 22. 

 

Die Eingaben liegen den Mitgliedern als Tischvorlage vor. Die Überweisung der 

Eingaben in den Eingabeausschuss hat sie mit Schreiben vom 1. Februar 2016 

zurückgenommen, so dass eine Behandlung in der heutigen Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung möglich ist. 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt den Geschäftsordnungsantrag die 

Tagesordnungspunkte 20 bis 22 betr. KVG-Liniennetzreform vorzuziehen und 

nach Tagesordnungspunkt 4 zur Beratung aufzurufen zur Abstimmung. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Beratung der Tagesordnungspunkte 20 bis 22 

betr. KVG-Liniennetzrefom nach Tagesordnungspunkt 4 wird zugestimmt. 
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Danach stellt sie den Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der Tagesordnung I 

um die Bürgereingaben betr. Erhalt der Linienführungen und der Bedienungs-

qualität der Buslinien 12, 24 und 27, 101.17.1930, sowie Erhalt des Takt-Ange-

botes und der Linienführung der Buslinie Nr. 24, 101.17.1931, und die gemeinsame 

Behandlung der Bürgereingaben mit den Tagesordnungspunkten 20 bis 22 zur 

Abstimmung. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der Tagesordnung I um die 

Bürgereingaben betr. Erhalt der Linienführungen und der Bedienungsqualität der 

Buslinien 12, 24 und 27, 101.17.1930, sowie Erhalt des Takt-Angebotes und der 

Linienführung der Buslinie Nr. 24, 101.17.1931, und die gemeinsame Behandlung 

mit den Tagesordnungspunkten 20 bis 22, wird zugestimmt. 

 

Die Tagesordnungspunkte 20 bis 22 und die Bürgereingaben werden nach 

Tagesordnungspunkt 4 gemeinsam zur Beratung aufgerufen. 

 

 

Stadtverordnete Kühne-Hörmann, CDU-Fraktion, beantragt die Erweiterung der 

Tagesordnung I um den Antrag der CDU-Fraktion betr. Ausweitung der 

Videoüberwachung, 101.17.1961. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung bei 

Zustimmung:  SPD, B90/Grüne, CDU, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: Kasseler Linke, FDP, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag 

der CDU-Fraktion betr. Ausweitung der Videoüberwachung, 101.17.1961, 

wird zugestimmt. 
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Tagesordnung I um den Antrag der CDU-Fraktion betr. Gastronomie im Ratskeller, 

101.17.1962. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung bei 

Zustimmung:  SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: Kasseler Linke 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag 

der CDU-Fraktion betr. Gastronomie im Ratskeller, 101.17.1962, wird 

zugestimmt. 

 

 

Stadtverordneter Kieselbach, CDU-Fraktion, beantragt die Erweiterung der 

Tagesordnung I um den Antrag der CDU-Fraktion betr. Einstellung der 

Zusammenarbeit mit dem Campingplatzbetreiber, 101.17.1963. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung bei 

Zustimmung:  einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag 

der CDU-Fraktion betr. Einstellung der Zusammenarbeit mit dem 

Campingplatzbetreiber, 101.17.1963, wird zugestimmt. 

 

 

Stadtverordneter Leitschuh, CDU-Fraktion, beantragt die Erweiterung der 

Tagesordnung I um die gemeinsame Anfrage der Fraktionen der CDU, Kasseler 

Linke, FDP und Demokratie erneuern/Freie Wähle betr. Entwicklungsperspektiven 

Salzmann-Areal, 101.17.1964. 
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Stadtverordnetenversammlung bei 

Zustimmung:  einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um die 

gemeinsame Anfrage der Fraktionen der CDU, Kasseler Linke, FDP und 

Demokratie erneuern/Freie Wähler betr. Entwicklungsperspektiven 

Salzmann-Areal, 101.17.1964, wird zugestimmt. 

 

 

Die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung muss von Stadtverordnetenvor-

steherin Friedrich um 16:55 Uhr unterbrochen werden, weil auf der Empore 

Demonstranten der Initiative Junge Kultur Kassel (IJKK) die Sitzung lautstark mit 

Trillerpfeifen und Grölen stören und dadurch eine Fortsetzung der Beratung 

unmöglich machen.  

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich setzt die Sitzung um 17:40 Uhr fort und 

gibt bekannt, dass man sich zur Deeskalation der Situation auf ein Gespräch 

zwischen Oberbürgermeister Hilgen, Stadtbaurat Nolda und einer Delegation der 

IJKK, das jetzt stattfindet, geeinigt habe. 

 

Sie weist die noch anwesenden Gäste auf der Empore noch einmal daraufhin, dass 

Beifalls- und Missfallensäußerungen nicht gestattet sind. Sollten einzelne Gäste 

sich nicht daran halten und erneut die Sitzung stören, wird sie von ihrem Hausrecht 

Gebrauch machen. 

 

Weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung liegen nicht vor. 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt die geänderte Tagesordnung fest. 

 

 

Tagesordnung  I 

 

1. Mitteilungen 

 

Es liegen keine Mitteilungen vor. 
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Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt folgende Beschlüsse der Ortsbeiräte 

bekannt: 

 Ortsbeirat Wehlheiden Sitzung vom 9. Dezember 2015 betr. Treppensperrung 

 Ortsbeirat Unterneustadt Sitzung vom 10. Dezember 2015 betr. Benennung 

Karl-Branner-Brücke 

Den Fraktionen liegen die entsprechenden Auszüge aus den Niederschriften vor. 

 

 

Einvernehmlich wird Tagesordnungspunkt 4 vorgezogen. 

 

4. Seniorenbeirat der Stadt Kassel 

Bericht des Vorsitzenden Manfred Aul 

 

Herr Manfred Aul, Vorsitzender des Seniorenbeirates, berichtet über die Arbeit des 

Seniorenbeirates im Jahr 2015. 

 

Der Bericht von Herrn Aul, Vorsitzender des Seniorenbeirates, wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

3. Fragestunde 

 

Die Fragen Nr. 546 bis 568 sind beantwortet. 

Die Fragen Nr. 549 und 554 sind zurückgezogen. 

Zur Frage Nr. 567 sagt Stadtbaurat Nolda auf Nachfrage von 

Fraktionsvorsitzenden Häfner, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, zu, die 

Nutzungszahlen von dem Fahrradvermietsystem „Konrad“ zum Protokoll 

nachzureichen. 

 

Die Tagesordnungspunkte 20 bis 22 werden in der Tagesordnung vorgezogen und 

wegen Sachzusammenhangs mit den Tagesordnungspunkten 22.1 und 22.2 

gemeinsam behandelt. 

 

20. KVG - Liniennetzreform 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1842 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die KVG wird aufgefordert, ihre Vorschläge für eine Liniennetzreform zu 

überarbeiten. Diese ist auszurichten an den Vorgaben des 

Verkehrsentwicklungsplanes. 
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Fraktionsvorsitzender Häfner, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

begründet den Antrag für seine Fraktion. Es schließt sich eine rege Diskussion an. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  
 

 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler betr. KVG - 

Liniennetzreform, 101.17.1842, wird abgelehnt. 

 

 

21. KVG-Netzreform grundsätzlich überarbeiten 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1932 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Kasseler Stadtverordnetenversammlung beauftragt die KVG mit der 

Aufstellung eines neuen Entwurfs, indem der Ausbau des Nahverkehrs oberste 

Priorität hat.  

 

Dieser Entwurf 

 wird erneut der Öffentlichkeit vorgelegt, sowohl auf Stadtteilebene als auch 

in stadtweiten Gremien, wie Umweltverbänden, Schulgremien, 

Sozialverbänden etc. 

 folgt den Zielen des Verkehrentwicklungsplan (VEP). 

 hält die Mindestanforderungen des Nahverkehrsplan ein. 

 beinhaltet keine Anrufsammeltaxen (AST), um Regelverkehr zu ersetzen. 

 lotet Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit dem NVV aus, um die Fahrpreise 

zu senken.  

 

 

Fraktionsvorsitzender Domes, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag 

seiner Fraktion. Es schließt sich eine rege Diskussion an. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. KVG-Netzreform grundsätzlich 

überarbeiten, 101.17.1932, wird abgelehnt. 

 

 

22. KVG-Liniennetzreform 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1935 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, durch eine Überarbeitung der KVG-Vorschläge 

zur Liniennetzreform die Anbindung der Stadtteile an das ÖPNV-Netz weiterhin 

und unter Berücksichtigung der Ortsbeiratsvoten sicherzustellen. 

 

 

Stadtverordneter Kalb, CDU-Fraktion, begründet den Antrag für seine Fraktion. Es 

schließt sich eine rege Diskussion an. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der CDU-Fraktion betr. KVG-Liniennetzreform, 101.17.1935, wird 

abgelehnt. 
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Buslinien 12, 24 und 27 

Bürgereingabe nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung 

- 101.17.1930 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die KVG wird aufgefordert, die Streichung der Linien 12, 24 und 27, die 

zahlreiche Stadtteile und stadtteilzentrale Einrichtungen sowie Schulen 

umstiegsfrei verbinden, im Rahmen der Netzreform nicht umzusetzen, sondern 

die Linien in der jetzigen Form oder in vergleichbarer Linienführung und 

Bedienungsqualität zu erhalten.  

 

Im Rahmen der Diskussion beantragt Stadtverordneter Kalb, CDU-Fraktion, die 

Überweisung der Bürgereingabe in den Eingabeausschuss zur Behandlung. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag des Stadtverordneten Kalb, CDU-Fraktion, auf 

Überweisung der Bürgereingabe betr. Erhalt der Linienführungen und der 

Bedienungsqualität der Buslinien 12, 24 und 27, 101.17.1930, in den 

Eingabeausschuss, wird zugestimmt. 

 

 

22.2 Erhalt des Takt-Angebotes und der Linienführung der Buslinie Nr. 24 

Bürgereingabe nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung 

- 101.17.1931 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die KVG wird aufgefordert, ihre für 2017 geplante Liniennetzreform zu 

überarbeiten und insbesondere die Buslinie Nr. 24 in ihrer jetzigen 

Linienführung und Angebotsqualität zu erhalten. Bemängelt wird an den  

KVG-Plänen insgesamt eine Verschlechterung des Öffentlichen Nahverkehrs in 

Kassel, was den Zugang zu Mobilität für junge, ältere und 
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Behinderungen erschwert und der UN-Behindertenrechtskonvention 

zuwiderläuft. 

 

 

Im Rahmen der Diskussion beantragt Stadtverordneter Kalb, 

CDU-Fraktion, die Überweisung der Bürgereingabe in den Eingabeausschuss. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag des Stadtverordneten Kalb, CDU-Fraktion, auf 

Überweisung der Bürgereingabe betr. Erhalt des Takt-Angebotes und der 

Linienführung der Buslinie Nr. 24, 101.17.1931, in den Eingabeausschuss, wird 

zugestimmt. 

 

 

 

5. Errichten einer neuen Dreifelder-Sporthalle in Kooperation mit der 

Universität Kassel sowie Umbau eines Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1858 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Bau einer neuen  

Dreifelder-Sporthalle auf dem städtischen Gelände hinter der  

Sporthalle Auepark in Kooperation mit der Universität Kassel sowie den damit 

verbundenen Umbau eines Hartplatzes auf der Sportanlage Auepark in einen 

Kunstrasenplatz.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
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Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Errichten einer neuen Dreifelder-Sporthalle in 

Kooperation mit der Universität Kassel sowie Umbau eines Hartplatzes in einen 

Kunstrasenplatz, 101.17.1858, wird zugestimmt. 

 

 

 

Die Tagesordnungspunkte 6 und 7 werden wegen Sachzusammenhangs 

gemeinsam zur Beratung aufgerufen. Die Abstimmung erfolgt getrennt. 

 

 

6. Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt 

Kassel Nr. III/4 „Burgfeldareal“ 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1915 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/4 

„Burgfeldareal“ wird zugestimmt.“ 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Ablehnung: Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: Kasseler Linke, Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/4 „Burgfeldareal“, 101.17.1915, wird 

zugestimmt. 
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7. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/4 

„Burgfeldareal“ (Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als 

Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1916 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„1. Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/4 

„Burgfeldareal“ wird zugestimmt. 2. Der Behandlung der Anregungen gemäß 

der Anlage 2 wird zugestimmt. 3. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan der 

Stadt Kassel Nr. III/4 „Burgfeldareal“ wird nach § 10 (Baugesetzbuch BauGB) als 

Satzung beschlossen.“ 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Ablehnung: Kasseler Linke (2), Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: Kasseler Linke (2), Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 

Kassel Nr. III/4 „Burgfeldareal“ (Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung 

als Satzung),101.17.1916, wird zugestimmt. 

 

 

8. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/65 „Zum Feldlager“ 

(Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1918 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. IV/65 „Zum Feldlager“ wird 

zugestimmt.  
 

Der Behandlung der bisher eingegangenen Anregungen (Anlage 2) wird 

zugestimmt. 
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die Errichtung einer zeitgemäßen Wohnsiedlung in integrierter Lage auf bisher 

landwirtschaftlich genutzten Flächen zu schaffen.  
 

Der Geltungsbereich des Plangebiets verläuft im Osten von der Bahnstrecke 

Kassel –Warburg bis zum westlich liegenden Erdwall und im Norden von der 

Straße An den Niederwiesen bis zum südlich der Niederfeldstraße liegenden 

Flurstück Nr. 38/45, im Süden wird der Bereich der Straße Zum Feldlager und 

die östlich liegende Bestandsbebauung in das Plangebiet einbezogen.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: Kasseler Linke, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/65 „Zum 

Feldlager“ (Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss), 

101.17.1918, wird zugestimmt. 

 

9. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/3 

„Kupferhammerstraße“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1919 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/3 „Kupferhammerstraße“ wird 

zugestimmt.  

 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 2 wird zugestimmt. 

 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/3 „Kupferhammerstraße“ wird nach  

§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
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Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 

Kassel Nr. VII/3 „Kupferhammerstraße“ (Behandlung der Anregungen und 

Beschlussfassung als Satzung), 101.17.1919, wird zugestimmt. 

 

 

10. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/11 “Martini-Quartier“ 

(Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1921 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Für den Bereich der ehemaligen Martini-Brauerei, die im Süden durch die 

Kölnische Straße, im Westen durch die Uhlandstraße, im Norden durch die 

Emmerichstraße und im Osten durch die Hardenbergstraße begrenzt wird, soll 

ein Bebauungsplan gemäß § 13 a Baugesetzbuch aufgestellt werden. 

Die Brauereifläche wird künftig nicht mehr für die gewerbliche Nutzung 

benötigt. Sie soll entsprechend der hohen Nachfrage nach Wohnbauflächen im 

Kasseler Stadtgebiet zu einem Wohnquartier umgenutzt und entwickelt 

werden.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/11 

“Martini-Quartier“ (Aufstellungsbeschluss), 101.17.1921, wird zugestimmt. 

 

 

 Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Ziele des Aufstellungsbeschlusses werden ergänzt: 

 

1. Mit geeigneten Maßnahmen wird ein Beitrag zur Sanierung des 

Überwärmungsgebiets geleistet. 
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Wohnungen wird ein Beitrag zur sozialen Wohnungsversorgung geleistet. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler (1) 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler (2) 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke zum Antrag des Magistrats betr. 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/11 “Martini-Quartier“ 

(Aufstellungsbeschluss), 101.17.1921, wird abgelehnt. 

 

 

11. Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahl zum Ausländerbeirat der 

Stadt Kassel am 29. November 2015 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1944 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Wahl zum Ausländerbeirat der Stadt Kassel vom 29. November 2015 wird 

für gültig erklärt.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahl 

zum Ausländerbeirat der Stadt Kassel am 29. November 2015, 101.17.1944, wird 

zugestimmt. 
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gemeinsam zur Beratung aufgerufen. Die Abstimmung erfolgt getrennt.  

 

12. Gesundheitskarte für Flüchtlinge 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1624 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:  

 

1. Die Stadt Kassel soll die medizinische Versorgung von AsylbewerberInnen 

und Menschen mit Anspruch auf Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) vereinfachen und verbessern, indem 

deren Krankenbehandlung auf eine gesetzliche Krankenversicherung in 

Anlehnung an das „Bremer Modell“ übertragen wird. Hierbei erhalten 

Leistungsberechtigte nach §§ 4 und 6 AsylbLG eine 

Krankenversicherungskarte der gesetzlichen Krankenversicherung. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, Verhandlungen mit den gesetzlichen 

Krankenkassen aufzunehmen, um eine entsprechende Vereinbarung auf 

Grundlage des § 264 Absatz 1 SGB V zu treffen. 

3. Die Verwaltung wird darüber hinaus gebeten, gemeinsam mit den Akteuren 

aus Gesundheitshilfe und Flüchtlingssozialarbeit die gesundheitliche 

Versorgung von Flüchtlingen im Asylverfahren und weiteren 

Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG in Anlehnung an das „Bremer 

Modell“ für Kassel weiter zu entwickeln und für diesen Personenkreis ein 

besonderes Gesundheitsprogramm zu erarbeiten. 

4. Die Gesundheitskonferenz Kassel wird gebeten, über die bislang vereinbarten 

Themenschwerpunkte hinaus das Thema der gesundheitlichen Versorgung 

von Flüchtlingen im Asylverfahren und Ausländern, die Anspruch auf 

Leistungen nach dem AsylbLG haben (Geduldete und Flüchtlinge mit 

subsidiärem Aufenthaltsschutz), in Kassel mit zu bearbeiten und hierbei auch 

die hieran beteiligten Akteure aus dem Gesundheitswesen und die örtlichen 

Organisationen der Flüchtlingshilfe mit einzubinden. 

 

Fraktionsvorsitzender Selbert, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag für 

seine Fraktion. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

den  
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Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Gesundheitskarte für Flüchtlinge, 

101.17.1624, wird abgelehnt. 

 

 

13. Gesundheitskarte für Flüchtlinge: Informationen aus Bremen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1659 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

EinE VertreterIn der Bremer Sozialbehörde wird in die nächste Ausschusssitzung 

eingeladen, um über die Erfahrungen in Bremen mit der Gesundheitskarte für 

Flüchtlinge zu berichten. 

 

 

Fraktionsvorsitzender Selbert, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag für 

seine Fraktion. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Gesundheitskarte für Flüchtlinge: 

Informationen aus Bremen, 101.17.1659, wird abgelehnt. 

 

 

14. Sanktionen bei SGB II-Leistungen aussetzen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1764 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Anlässlich der Überprüfung der Sanktionen bei SGB-II Leistungen durch das 

Bundesverfassungs-gericht fordert die Stadtverordnetenversammlung die 



 

Niederschrift über die 49. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 1./2. Februar 2016 

 

21 von 48 Mitglieder des Verwaltungsrates des Jobcenters auf, sich für ein Aussetzen der 

Sanktionen bis zur abschließenden Klärung einzusetzen. 

 

Stadtverordnete Kaufmann, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler (1), 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler (2) 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Sanktionen bei SGB II-Leistungen 

aussetzen, 101.17.1764, wird abgelehnt. 

 

 

 

15. Verantwortung übernehmen: Belgische Siedlung in öffentlicher Hand 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1782 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, auf die GWG einzuwirken, die Belgische 

Siedlung zu einem sozialverträglichen Kaufpreis zu erwerben. 

 

Stadtverordneter Aulepp, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler (2) 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler (1), 

  Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Verantwortung übernehmen: 

Belgische Siedlung in öffentlicher Hand, 101.17.1782, wird abgelehnt. 
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Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1815 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung Kassel unterstützt den Gesetzentwurf der 

Hessischen Landesregierung für ein Gesetz zur Erleichterung der 

Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene (Drucksache 19/2200), das unter 

anderem das Ziel hat, das Quorum für einen erfolgreichen Bürgerentscheid in 

Großstädten auf 15% zu senken. 

 

Fraktionsvorsitzender Häfner, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

begründet den Antrag. Im Rahmen der Diskussion teilt Fraktionsvorsitzender 

Selbert, Fraktion Kasseler Linke, mit, dass seine Fraktion sich nicht an der 

Abstimmung beteiligen wird, da das Gesetz diesbezüglich schon geändert wurde 

und somit eine Abstimmung seines Erachtens nicht mehr notwendig ist. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

Nichtbeteiligung: Kasseler Linke 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler betr. Veränderung des 

Quorums bei Bürgerentscheiden, 101.17.1815, wird abgelehnt. 

 

 

17. Karl-Branner-Brücke 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1816 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird aufgefordert, den Ortsbeiräten Mitte  

und Unterneustadt vorzuschlagen, die Namensgebung der bisherigen  

„Karl-Branner-Brücke“ in „Brücke am Rondell“ zu ändern. 
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begründet den Antrag für seine Fraktion und beantragt namentliche Abstimmung. 

 

Abstimmungsliste 

 Ja Nein Enthaltung 

Dr. Rabani Alekuzei  X  

Stephan  Amtsberg X   

Simon Aulepp X   

Doğan Aydın  X  

Jörg-Peter Bayer X   

Dieter Beig  X  

Anke Bergmann  X  

Jürgen Blutte X   

Judith Boczkowski X   

Barbara Bogdon entschuldigt 

Dietmar Bürger X   

Wolfgang Decker, MdL  X  

Norbert Domes X   

Bernd-Peter Doose  X  

Heinz-Gunter Drubel Abwesend 

Dr. Manuel Eichler  X  

Gabriele Fitz  X  

Uwe Frankenberger, MdL  X  

Helene Freund  X  

Petra Friedrich  X  

Ruth Fürsch  X  

Renate Gaß Abwesend 

Bernd Wolfgang Häfner X   

Dr. Rainer Hanemann  X  

Hermann Hartig  X  
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Birgit Hengesbach-Knoop X   

Christine Hesse  X  

Carsten Höhre  X  

Dr. Bernd Hoppe X   

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann Entschuldigt 

Norbert Hornemann  X  

Yasemin Ince X   

Dr. Andreas Jürgens  X  

Dominique Kalb  X  

Esther Kalveram  X  

Vera Katrin Kaufmann x   

Wolfram Kieselbach  X  

Christian Knauf  X  

Eva Koch  X  

Dorothee Köpp  X  

Stefan Kortmann Entschuldigt 

Eva Kühne-Hörmann  X  

Marcus Leitschuh  X  

Georg Lewandowski  X  

Kerstin Linne X   

Anja Lipschik  X  

Stefan Kurt Markl  X  

Boris Mijatovic  X  

Frank Oberbrunner X   

Olaf Petersen X   

Heidemarie Reimann  X  

Gernot Rönz  X  

Dr. Michael von Rüden  X  
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Enrico Schäfer  X  

Bodo Schild  X  

Joachim Schleißing X   

Dr. Günther Schnell  X  

Karl Schöberl  X  

Jutta Schwalm  X  

Axel Selbert X   

Monika Sprafke Entschuldigt 

Norbert Sprafke  X  

Waltraud Stähling-Dittmann  X  

Donald Strube Entschuldigt 

Brigitte Thiel  X  

Birgit Trinczek Entschuldigt 

Harry Völler  X  

Helga Weber X   

Dr. Jörg Westerburg  X  

Dr. Norbert Wett  X  

Volker Zeidler  X  

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

18 Ja-Stimmen 

45 Nein-Stimmen 

  0 Enthaltungen 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

betr. Karl-Branner-Brücke, 101.17.1816, wird abgelehnt. 
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18. Einstellungskriterien der Stadt geschlechtergerecht gestalten 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1817 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zählen die 

Berufserfahrung und die  Erfahrung im öffentlichen Aufgabenbereich künftig 

nicht mehr zu den ausschlaggebenden Auswahlkriterien bei der Besetzung von 

Stellen in der Stadtverwaltung. 

 

 

Stadtverordnete Kaufmann, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Einstellungskriterien der Stadt 

geschlechtergerecht gestalten, 101.17.1817, wird abgelehnt. 

 

 

19. Wasserentgelt 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1829 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Wasserpreise werden rückwirkend zum 1. April 2012 um 20 % gesenkt. 

 

Stadtverordneter Dr. Hoppe, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

begründet den Antrag. 
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Zustimmung: FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler betr. Wasserentgelt, 

101.17.1829, wird abgelehnt. 

 

 

20. KVG - Liniennetzreform 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1842 - 

 

Siehe Aufruf nach Tagesordnungspunkt 4, Seite 9 - 11 der Niederschrift. 

 

21. KVG-Netzreform grundsätzlich überarbeiten 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1932 - 

 

Siehe Aufruf nach Tagesordnungspunkt 4, Seite 9 - 11 der Niederschrift. 

 

22. KVG-Liniennetzreform 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1935 - 

 

Siehe Aufruf nach Tagesordnungspunkt 4, Seite 9 - 11 der Niederschrift. 

 

 

Der Aufruf von Tagesordnungspunkt 23 erfolgt am 2. Februar 2016, 00:15 Uhr. 

 

23. Kassel unterzeichnet die Europäische Charta für die Gleichstellung von 

Frauen auf kommunaler Ebene 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1850 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadt Kassel unterzeichnet die Europäische Charta für die Gleichstellung von 

Frauen und Männern auf lokaler Ebene. 
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Stadtverordnete Kaufmann, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Kassel unterzeichnet die Europäische 

Charta für die Gleichstellung von Frauen auf kommunaler Ebene, 101.17.1850, 

wird abgelehnt. 

 

 

24. Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel 

Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 

- 101.17.1877 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel vom 26. April 

2010 wird wie folgt geändert: 

 

der nachfolgende Paragraph wird neu in die Geschäftsordnung aufgenommen: 

 

§ xx Einwohnerfragestunde 

 

1. Vor Beginn der ordentlichen Sitzung ist eine Einwohnerfragestunde von bis 

zu 30-minütiger Dauer auf die Tagesordnung zu setzen, sofern schriftliche 

Fragen aus der Bürgerschaft eingegangen sind. 

 

2. Frageberechtigt sind Einwohner der Stadt Kassel ab dem 14. Lebensjahr. Die 

Anfrage muss schriftlich oder zur Niederschrift beim Büro der 

Stadtverordnetenversammlung spätestens 10 Tage vor der Versammlung 

eingegangen sein. 

 

3. Jeder Einwohner kann bis zu zwei Anfragen einreichen, die sich auf 

öffentliche Angelegenheiten der Stadt beziehen, und deren Beantwortung 

keine gesetzlichen Vorschriften verletzt oder ein laufendes 
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Inhalts sein noch nicht-öffentliche Angelegenheiten betreffen.  

 

4. Fragen können an den Magistrat, die Stadtverordnetenversammlung oder 

einzelne Fraktionen gerichtet sein, und sind von dem entsprechenden 

Gremium zu beantworten. 

 

5. Sofern eine Frage die aktuelle Tagesordnung betrifft, kann ihre 

Beantwortung im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes vorgenommen 

werden. 

 

6. Dem Fragesteller sind in der Einwohnerfragestunde zwei Ergänzungsfragen 

erlaubt, die ohne vorige Ankündigung gestellt werden können. Dies gilt 

nicht, wenn die Frage gemäß Absatz 5 behandelt wird. 

 

7. Fragen werden in der Reihenfolge des Eingangs behandelt. Ist die 

Beantwortung nicht im Rahmen der Fragestunde möglich, kann auf eine 

schriftliche Beantwortung verwiesen werden. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten, betr. Änderung der 

Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel, 101.17.1877, wird 

abgelehnt. 

 

 

25. Verstärkung der Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingsthematik 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1925 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

In Kassel leisten vor allen Dingen Ehrenamtliche viel zur Bewältigung der 

Flüchtlingsthematik. Menschen, die vor Krieg und Terror flüchten, müssen 

unsere Hilfe bekommen. 
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Herausforderungen, die im Rahmen des Zuzugs von Flüchtlingen auch auf die 

Stadt Kassel aktuell zukommen, seine Bemühungen und Anstrengungen wie 

folgt zu verstärken: 

 

 Erhöhung der Anzahl städtischer Ordnungspolizisten sowie deren erhöhte 

Qualifizierung - zur Entlastung der Polizei 

 Dadurch Verstärkung der Präsenz von Ordnungskräften an spezifischen 

sicherheitsrelevanten Schwerpunkten zur Verbesserung der Sicherheit der 

Kasseler Bevölkerung 

 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung allgemein bei allen in 

Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik auftretenden Themen und 

Sachverhalten 

 Einrichtung eines Runden Tisches zum Thema Sicherheit 

 Einrichtung eines Runden Tisches zum Thema Unterbringung 

 Einrichtung eines Runden Tisches zur Beschulung von Flüchtlingskindern 

 Einrichtung eines Runden Tisches zum Thema Integration 

 

Fraktionsvorsitzender Dr. Wett, CDU-Fraktion, begründet den Antrag. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, FDP, 

Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der CDU-Fraktion betr. Verstärkung der Maßnahmen zur Bewältigung 

der Flüchtlingsthematik, 101.17.1925, wird abgelehnt. 

 

 

26. Künstlerische Leitung der documenta 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1960 - 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung bekräftigt die Haltung der Stadt Kassel als 

Gesellschafterin der documenta und Fridericianum Ausstellungs gGmbH, in die 
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einzugreifen und sie vor jeglicher politischer Einflussnahme zu schützen.  

Dies gilt aktuell auch für die Entscheidung von Adam Szymczyk, für die 

documenta 14 Athen als zweiten Standort auszuwählen. 

 

Stadtverordneter Dr. Hanemann, SPD-Fraktion, begründet den Antrag.  

Stadtverordneter Aulepp, Fraktion Kasseler Linke, und Stadtverordneter Leitschuh, 

CDU-Fraktion, teilen mit, dass sich ihre Fraktionen nicht an der Abstimmung 

beteiligen werden, da auch dies schon eine politische Einflussnahme wäre, die nicht 

gewollt sei. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, FDP 

Ablehnung: Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

Nichtteilnahme: CDU, Kasseler Linke 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 

Künstlerische Leitung der documenta, 101.17.1960, wird zugestimmt. 

 

Fraktionsvorsitzender Häfner, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, bringt 

für seine Fraktion folgenden Änderungsantrag ein. 

 

 Änderungsantrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung bekräftigt die Haltung der Stadt Kassel als 

Gesellschafterin der documenta und Fridericianum Ausstellungs gGmbH, in die 

künstlerische Freiheit der künstlerischen Leitung der documenta nicht 

einzugreifen und sie vor jeglicher staatlichen Einflussnahme zu schützen.  

Dies gilt aktuell auch für die Entscheidung von Adam Szymczyk, für die 

documenta 14 Athen als zweiten Standort auszuwählen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP 

Enthaltung: -- 

Nichtteilnahme: CDU, Kasseler Linke 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
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Der Änderungsantrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler zum 

gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Künstlerische 

Leitung der documenta, 101.17.1960, wird abgelehnt. 

 

26.1 Ausweitung der Videoüberwachung 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1961 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, neben den bereits bestehenden, weitere 

Standorte für die Videoüberwachung zur Bekämpfung von akuten oder 

potenziellen Kriminalitätsschwerpunkten, z.B. Königsplatz, Friedrichsplatz, 

Lutherplatz, Vorplatz Kulturbahnhof, Willy-Brandt-Platz (ICE-Bahnhof), 

Schulzentrum Artilleriestraße, Martin-Luther-King-Schule, Paul-Julius-von-

Reuter-Schule, auszuweisen. 

 

Stadtverordnete Kühne-Hörmann, CDU-Fraktion, begründet den Antrag. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, FDP, 

Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der CDU-Fraktion betr. Ausweitung der Videoüberwachung, 

101.17.1961, wird abgelehnt. 

 

26.2 Gastronomie im Ratskeller 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1962 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, dafür zu sorgen, dass schnellstmöglich eine 

ansprechende Gastronomie im Ratskeller des Kasseler Rathauses etabliert wird. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, FDP, 

Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der CDU-Fraktion betr. Gastronomie im Ratskeller, 101.17.1962, wird 

abgelehnt. 

 

26.3 Einstellung der Zusammenarbeit mit dem Campingplatzbetreiber 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1963 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, unverzüglich jegliche Zusammenarbeit mit 

dem bisherigen Betreiber des Kasseler Campingplatzes an den Giesewiesen 

einzustellen und zu prüfen, inwieweit es aus dem seinerzeitigen Kaufvertrag 

zwischen dem jetzigen Eigentümer des Platzes und der Stadt Kassel Rechte gibt, 

die eine Rückabwicklung des Vertrages zulassen. In diesem Fall ist eine solche 

mit allen juristischen Mitteln durchzusetzen. Ziel muss es sein, endlich in Kassel 

wieder nach 3 Jahren ein angemessenes Angebot für Campingreisende zu 

bieten. 

 

Stadtverordneter Kieselbach, CDU-Fraktion, begründet den Antrag.  

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der CDU-Fraktion betr. Einstellung der Zusammenarbeit mit dem 

Campingplatzbetreiber, 101.17.1963, wird abgelehnt. 
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26.4 Entwicklungsperspektiven Salzmann-Areal 

Gemeinsame Anfrage der Fraktionen der CDU, Kasseler Linke, FDP und 

Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1964 - 

 

Gemeinsame Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wie bewertet der Magistrat die Forderungen der „Initiative Junge Kultur 

Kassel“ für das Salzmann-Areal? 

 

2. Welche konkreten Entwicklungsperspektiven sieht der Magistrat für das 

Salzmann-Areal? 

 

Stadtverordneter Leitschuh, CDU-Fraktion, begründet die gemeinsame Anfrage. 

Stadtbaurat Nolda beantwortet die Anfrage. 

 

Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich die Anfrage für erledigt. 

 

 

Tagesordnung II (ohne Aussprache) 

 

27. Gutachten zu Kosten der Unterkunft und Bericht Sozialamt vorstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1904 - 

 

 Geänderter Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Das Gutachten des IWU wird im Bürgerinformationssystem als PDF eingestellt. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
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Beschluss 
 

Der geänderte Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Gutachten zu Kosten der 

Unterkunft und Bericht Sozialamt vorstellen, 101.17.1904, wird abgelehnt. 

 

 

28. Angebot zur anonymen Spurensicherung bekannt machen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1905 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

1. Die Stadt Kassel weist auf ihrer Internetseite darauf hin, dass am Klinikum 

Kassel die Möglichkeit zur anonymen Spurensicherung besteht. 

 

2. Die Stadt Kassel wirkt beim Klinikum Kassel darauf hin, dass auch dort auf 

der Internetseite Informationen zum Angebot der anonymen 

Spurensicherung eingestellt werden. 

 

3. Die Stadt Kassel setzt sich dafür ein, dass die Adresse des Klinikums Kassel 

auf der Internetseite der Organisation Terre des Femmes in der Auflistung 

der Kliniken erscheint, bei denen eine anonyme Spurensicherung angeboten 

wird.  

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Angebot zur anonymen 

Spurensicherung bekannt machen, 101.17.1905, wird zugestimmt. 
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-Änderung des Gesellschaftsvertrages- 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1907 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Der Gesellschaftsvertrag wird in § 15 an die aktuelle Mustersatzung der 

Finanzbehörde angepasst. 

 

2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger 

redaktioneller Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. JAFKA gemeinnützige GmbH 

-Änderung des Gesellschaftsvertrages- ,101.17.1907, wird zugestimmt. 

 

 

30. Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für das Medienzentrum 

der Stadt und des Landkreises Kassel 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1912 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Neufassung der öffentlich-

rechtlichen Vereinbarung für das Medienzentrum der Stadt und des Landkreises 

Kassel.“ 
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Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Neufassung der öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung für das Medienzentrum der Stadt und des Landkreises Kassel, 

101.17.1912, wird zugestimmt. 

 

 

31. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/55 „Wohnbebauung Campus 

Wolfsanger“ (Behandlung der bisherigen Anregungen und 

Offenlegungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1917 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Entwurf des Bebauungsplanes gemäß § 30 Baugesetzbuch (BauGB) der 

Stadt Kassel Nr. VI/55 „ Wohnbebauung Campus Wolfsanger“ und der 

Behandlung der eingegangenen Anregungen zu den Ziffern 1 und 2 aus der 

frühzeitigen Bürgerbeteiligung wird zugestimmt. 

 

Das Verfahren wird gemäß §13 a Baugesetzbuch für Bebauungspläne der 

Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren durchgeführt.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, FDP 

Ablehnung: CDU, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/55 

„Wohnbebauung Campus Wolfsanger“ (Behandlung der bisherigen Anregungen 

und Offenlegungsbeschluss),101.17.1917, wird zugestimmt. 
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(Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1920 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Aufstellung und dem Entwurf des Bebauungsplanes der Stadt Kassel Nr. 

II/12 „Luisenstraße, Westendstraße“ wird zugestimmt. Die Aufstellung des 

Bebauungsplanes wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

‚Bebauungsplan der Innenentwicklung‘ durchgeführt. 

 

Ziel und Zweck der Planung sind insbesondere die planungsrechtliche Sicherung 

der Freifläche ‚Grüne Banane‘ als öffentliche Grünfläche sowie die Schaffung der 

planungsrechtlichen Voraussetzung zur baulichen Nachverdichtung an der 

Westendstraße (‚Westendtower‘).“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: CDU 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/12 

„Luisenstraße, Westendstraße“ (Aufstellungs- und 

Offenlegungsbeschluss),101.17.1920, wird zugestimmt. 

 

33. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/13 “Theodor 

Fliedner-Straße“ (Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1922 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Für das Flurstück 49/49, Flur 8 in der Gemarkung Wehlheiden, soll ein 

Bebauungsplan gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt werden. Das 

Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

durchgeführt. 
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Straße (ehemalige Wohnsiedlung für das Gefängnispersonal) angrenzende 

Flurstück soll entsprechend der hohen Nachfrage als Wohnbaufläche für 

Mehrfamilienhäuser entwickelt werden.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke, 

Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: FDP 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 

Kassel Nr. II/13 “Theodor Fliedner-Straße“ (Aufstellungsbeschluss), 101.17.1922, 

wird zugestimmt. 

 

34. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/6 „Landgraf-

Karl-Straße 18 und 20“ (Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1923 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Aufstellung und dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  

der Stadt Kassel Nr. III/6 „Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ wird zugestimmt. 

 

Ziel und Zweck der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Errichtung eines Mehrfamilienwohngebäudes unter Berücksichtigung des 

vorhandenen städtebaulichen Kontextes zu schaffen. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 27/5 und 

27/6 sowie einen Teil der Wegeparzelle 32/13 der Flur 26, Gemarkung 

Wahlershausen.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
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Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 

Kassel Nr. III/6 „Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ (Aufstellungs- und 

Offenlegungsbeschluss), 101.17.1923, wird zugestimmt. 

 

 

35. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/6 "Am Auestadion/Knorrstraße" 

(Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1924 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Für den Bereich, der im Nordwesten durch die Heckerswiesenstraße und die 

Knorrstraße, im Südwesten durch die Gleisanlage der Waldkappeler Bahn, im 

Südosten durch die Straße ‚Am Auestadion‘ (B3) und im Nordosten durch den 

Grünzug am Schönfelder Bach begrenzt wird, soll ein Bebauungsplan gemäß  

§ 30 Baugesetzbuch aufgestellt werden. 

 

Zielsetzung des Bebauungsplanes ist die Sicherung und Entwicklung einer 

gewerblichen und Dienstleistungsnutzung.“ 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/6 "Am 

Auestadion/Knorrstraße" (Aufstellungsbeschluss), 101.17.1924, wird zugestimmt. 
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36. Sofortprogramm zum Bau städtischen Wohnraums 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1933 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

die Stadt Kassel führt ein Sofortprogramm zur Schaffung von 500 guten 

bezahlbaren städtischen Wohnungen durch. Zur Umsetzung unterbreitet die 

Stadt Kassel der GWG ein Angebot zur Subventionierung von Bauvorhaben in 

Höhe von 10.000 € pro Wohnung.  

Hierzu stellt die Stadt Kassel der GWG, unter der Maßgabe einer langfristigen 

Belegungsbindung, 5 Mio. € aus dem kommunalen Investitionsprogramm des 

Landes und des Bundes zur Verfügung. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Sofortprogramm zum Bau städtischen 

Wohnraums, 101.17.1933, wird abgelehnt. 

 

 

37. Konzept zur Stabilisierung des Wohnungsmarktes 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1934 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden 

verstärkten Wohnungsnachfrage ein Konzept zu erstellen, wie in Kassel 

Mietpreisexplosionen verhindert werden können. Dabei ist in Zusammenarbeit 

mit Wohnungsbaugesellschaften sowie anderen privaten Investoren der Bau 

von bezahlbarem Wohnraum zu forcieren. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP 

Enthaltung: Kasseler Linke 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der CDU-Fraktion betr. Konzept zur Stabilisierung des 

Wohnungsmarktes, 101.17.1934, wird abgelehnt. 

 

 

38. Änderung der Sperrbezirksverordnung 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1937 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, beim Regierungspräsidium Kassel auf eine 

Änderung der Sperrbezirksverordnung dahingehend hinzuwirken, dass die 

Prostitution im Umfeld des im Bau befindlichen Studentenwohnheims in der 

Sickingenstraße/Ecke Wolfhager Straße nicht mehr gestattet wird. Stattdessen 

solle die Prostitution auf den satzungsgemäßen Bereich des Westrings 

beschränkt werden. 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke (3), FDP 

Enthaltung: Kasseler Linke (1) 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der CDU-Fraktion betr. Änderung der Sperrbezirksverordnung, 

101.17.1937, wird abgelehnt. 
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der Fassung der Sechsten Änderung vom 18.03.2013 (Siebte Änderung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1943 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der 

Hauptsatzung der Stadt Kassel vom 16.06.1997 in der Fassung der Sechsten 

Änderung vom 18.03.2013 (Siebte Änderung) in der aus der Anlage 1 

ersichtlichen Fassung.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 

Stadt Kassel vom 16.06.1997 in der Fassung der Sechsten Änderung vom 

18.03.2013 (Siebte Änderung), 101.17.1943, wird zugestimmt. 

 

40. Einleitung eines Wegeeinziehungsverfahrens nach § 6 des Hessischen 

Straßengesetzes für eine Teilfläche der öffentlichen Verkehrsfläche 

Wilhelmine-Reichard-Straße, Gemarkung Waldau, Flur 13, Teilfläche des 

Flurstücks 3/114 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1948 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Einziehung der in dem beigefügten Lageplan gelb angelegt 

dargestellten Teilfläche der öffentlichen Verkehrsfläche „Wilhelmine-

Reichard-Straße“, Gemarkung Waldau, Flur 13, Teilfläche des Flurstücks 

3/114, für jeglichen Verkehr wird zugestimmt. Ein Verkehrsbedürfnis 

besteht für diese Fläche nicht mehr. 

Das Wegeeinziehungsverfahren nach den Bestimmungen des Hessischen 

Straßengesetzes in der Fassung vom 08.06.2003 ist einzuleiten.“ 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Einleitung eines Wegeeinziehungsverfahrens nach 

§ 6 des Hessischen Straßengesetzes für eine Teilfläche der öffentlichen 

Verkehrsfläche Wilhelmine-Reichard-Straße, Gemarkung Waldau, Flur 13, 

Teilfläche des Flurstücks 3/114, 101.17.1948, wird zugestimmt. 

 

 

41. Bau bezahlbarer Variowohnungen 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1953 - 

 

 Geänderter Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, den Bau von nachhaltigen und bezahlbaren 

Variowohnungen für Studentinnen und Studenten sowie für Seniorinnen und 

Senioren zu prüfen und für geeignete Projekte einen Förderantrag zu initiieren.  

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Bau bezahlbarer Variowohnungen, 

101.17.1953, wird zugestimmt. 
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Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 

- 101.17.1956 - 

 

 Geänderter Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt dafür Sorge zu tragen, dass 

 

a) die Wassergebühren um mindestens 20 Prozent gesenkt werden, 

 

b) die Konzessionsabgabe in Höhe von 15 Prozent aus den Wassergebühren 

herausgerechnet wird. 

 

Der geänderte Antrag wird abschnittsweise zur Abstimmung gestellt. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: -- 

Ablehnung: einstimmig 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Abschnitt a) des geänderten Antrages des Stadtverordneten Bayer, Piraten, betr. 

Wassergebührenbescheide, 101.17.1956, wird abgelehnt. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: -- 

Ablehnung: einstimmig 

Enthaltung: Kasseler Linke 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Abschnitt b) des geänderten Antrages des Stadtverordneten Bayer, Piraten, betr. 

Wassergebührenbescheide, 101.17.1956, wird abgelehnt. 
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Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 

- 101.17.1957 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Um zukünftig mehr Jugendliche für die Kasseler Lokalpolitik zu gewinnen, 

beantrage ich einen Prüfungsantrag für eine Veranstaltungsreihe nach dem 

Vorbild der Städte München (1) und Nürnberg (2). Es soll geprüft werden, 

inwieweit 16- bis 18-jährige Einwohner der Stadt mindestens einmal im Jahr 

unter Schirmherrschaft der Stadt bzw. des Oberbürgermeisters im Rathaus an 

einer festlichen Veranstaltung mit Tanz teilnehmen und parallel dazu Politik 

machen können. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, FDP 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten, betr. "Kassel liebt dich" - Politik 

und Tanz im Kasseler Rathaus, 101.17.1957, wird abgelehnt. 

 

 

44. KVV Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH (KVV) 

Anteilsverkauf der Netcom Kassel GmbH an die EAM Beteiligungen GmbH 

Anteilserwerb der Netcom Kassel GmbH an der OR Network GmbH 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1958 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Dem Verkauf eines Geschäftsanteils an der Netcom Kassel Gesellschaft für 

Telekommunikation mbH (Netcom) in Höhe von 50 % des Stammkapitals zu 

einem Kaufpreis von 10 Mio. € (netto) an die  EAM Beteiligungen GmbH 

(EAMB) wird nach Maßgabe des beigefügten Kauf- und 

Übertragungsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 
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Maßgabe des beigefügten Entwurfs (Anlage 2) zugestimmt. 

 

3. Dem Erwerb eines Geschäftsanteils durch die Netcom  an der OR Network 

GmbH in Höhe von 50 % des Stammkapitals zu einem Kaufpreis von 

664.582,97 € (netto) von der EAM Beteiligungen GmbH wird nach Maßgabe 

des beigefügten Kauf- und Übertragungsvertrages (Anlage 3) zugestimmt. 

 

4. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme 

etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder 

Klarstellungen 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: Kasseler Linke 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. KVV Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH 

(KVV) Anteilsverkauf der Netcom Kassel GmbH an die EAM Beteiligungen GmbH 

Anteilserwerb der Netcom Kassel GmbH an der OR Network GmbH ,101.17.1958, 

wird zugestimmt. 

 

 

 

 

Vor Aufruf des Tagesordnungspunktes 45 stellt Stadtverordnetenvorsteherin 

Friedrich den Antrag des Magistrats auf Behandlung des Tagesordnungspunktes 45 

in nicht öffentlicher Sitzung zur Abstimmung. Eine Begründung des Antrages wird 

nicht gewünscht. 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler (1) 

Ablehnung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler (1) 

Enthaltung: -- 

Abwesend: Stadtverordneter Bayer 

den 
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Dem Antrag des Magistrats, den Tagesordnungspunkt 45 betr. 

Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Kassel, 101.17.1942, in nicht 

öffentlicher Sitzung zu behandeln, wird zugestimmt. 

 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt bekannt, dass der Tagesordnungspunkt 

 

45. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Kassel 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

- 101.17.1942 - 

 

in nicht öffentlicher Sitzung behandelt wird. Siehe Niederschrift über den nicht 

öffentlichen Teil der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. 

 

 

 

 

Ende des öffentlichen Teils der Sitzung: 2. Februar 2016 

    2:29 Uhr 

 

 

 

 

 

 

Petra Friedrich Nicole Eglin 

Stadtverordnetenvorsteherin Schriftführerin 
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Vorlage Nr. 101.17.1858 

 

 

Errichten einer neuen Dreifelder-Sporthalle in Kooperation mit der Universität 

Kassel sowie Umbau eines Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

 

Mitberichterstatter/-in:  

  

  

  

  

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Bau einer neuen  

Dreifelder-Sporthalle auf dem städtischen Gelände hinter der  

Sporthalle Auepark in Kooperation mit der Universität Kassel sowie den damit 

verbundenen Umbau eines Hartplatzes auf der Sportanlage Auepark in einen 

Kunstrasenplatz.“ 

 

 

Begründung: 

 

Gemäß den Feststellungen der Sportentwicklungsplanung sind für den Vereins- 

und Schulsport in der Stadt Kassel weitere Kapazitäten an Trainings- und 

Wettkampfzeiten in Sporthallen notwendig.  

 

Dies gilt insbesondere nach dem Ausfall der Sporthalle Marbachshöhe, die seit 

Februar 2015 auf Grund baulicher Mängel auf absehbare Zeit nicht mehr zur 

Verfügung steht. 

 

Auch die Universität Kassel hat aufgrund der gestiegenen Zahl von Studenten einen 

größeren Bedarf als die derzeit zur Verfügung stehenden Hallenzeiten. 

 

Der Bau der neuen Dreifelder-Sporthalle soll deswegen in Kooperation mit der 

Universität Kassel vor dem Hintergrund des gemeinsamen Transfer- und 

Anwendungszentrums Sport in Kassel (TASK) erfolgen. 
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unmittelbare Anbindung an den dortigen Standort des Fachbereichs Sport 

Bedingung für eine Beteiligung der Universität Kassel ist. 

 

Damit einhergehend ist der Umbau eines Hartplatzes der Sportanlage Auepark  in 

einen Kunstrasenplatz, da mit dem Bau der TASK-Halle ein Rasenspielfeld auf dem 

vorgesehenen Gelände hinter der Aueparkhalle entfällt, welches durch das Projekt 

TASK von der Universität Kassel sowie  von Kasseler Vereinen genutzt wird.  

 

Die vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft der Stadt Kassel geschätzten 

Kosten für den Bau der Sporthalle belaufen sich auf 5,9 Mio. € brutto. Für den 

Umbau des Hartplatzes sind vom Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel Kosten 

in Höhe von 0,813 Mio. € brutto errechnet worden. Somit ergeben sich 

Gesamtkosten in Höhe von 6,713 Mio. € brutto. 

 

Die Finanzierung des Vorhabens ist durch eine Zusage des Hessischen Ministeriums 

des Innern und für Sport über einen Zuschuss aus dem „Programm für 

herausragende Investitionsmaßnahmen in Sportanlagen“ in Höhe von 40 % der 

förderfähigen Gesamtkosten, mithin 2,685 Mio. €, vorgesehen. 

 

Das „Programm für herausragende Investitionsmaßnahmen in Sportanlagen“ des 

Landes Hessen war ursprünglich nur bis 31. Dezember 2015 befristet, so dass ein, 

dem Mittelabruf vorauszugehender, detaillierter Planungsprozess nicht mehr 

fristgerecht hätte abgeschlossen werden können. Mittlerweile liegt der Stadt 

jedoch eine schriftliche Zusage des Hessischen Ministeriums der Finanzen vor, 

wonach die als Zuschuss vorgesehenen Mittel des Landes Hessen in das 

Haushaltsjahr 2016 übertragen werden. Auch hierdurch wird die besondere 

Bedeutung des Vorhabens durch die Verbindung zum TASK-Projekt herausgestellt. 

 

Die verbleibenden Kosten in Höhe von 4,028 Mio. € entfallen in Höhe von  

1,45 Mio. € auf die Universität Kassel und in Höhe von 2,578 Mio. € auf die  

Stadt Kassel. 

 

Das Präsidium der Universität Kassel hat die Beteiligung der Universität am Bau der 

Sporthalle sowie die Bereitstellung des vereinbarten Finanzierungsanteils in Höhe 

von 1,45 Mio. € beschlossen. Ein entsprechendes Schreiben liegt der Stadt vor. 

 

Im Haushalt der Stadt Kassel sind für das Jahr 2016 zunächst Planungsmittel in 

Höhe von 150.000 € veranschlagt. 

 

Der Magistrat hat den Beschlusstext der Vorlage in seiner Sitzung am  

12. Oktober 2015 beschlossen. 

 

 

Bertram Hilgen 
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Magistrat 
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Vorlage Nr. 101.17.1915 

 

 

Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel 

Nr. III/4 „Burgfeldareal“ 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

Mitberichterstatter/-in:  

  

  

  

  

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/4 

„Burgfeldareal“ wird zugestimmt.“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1) und der Durchführungsvertrag (Anlage 2) 

sind beigefügt. 

 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2015 der Vorlage 

zugestimmt. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1916 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/4 „Burgfeldareal“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„1. Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/4 

„Burgfeldareal“ wird zugestimmt. 2. Der Behandlung der Anregungen gemäß 

der Anlage 2 wird zugestimmt. 3. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan der 

Stadt Kassel Nr. III/4 „Burgfeldareal“ wird nach § 10 (Baugesetzbuch BauGB) als 

Satzung beschlossen.“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen  

(Anlage 2), die Begründung zum Bebauungsplan (Anlage 3), die Festsetzungen 

durch Text (Anlage 4) sowie eine unmaßstäbliche Verkleinerung des 

Bebauungsplanentwurfs (Anlage 5) sind beigefügt. 

 

Der Ortsbeirat Bad Wilhelmshöhe hat die Vorlage in seiner Sitzung am   

26. November 2015 behandelt. 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben der Vorlage in ihrer 

Sitzung am 10. und 14. Dezember 2015 zugestimmt. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1918 

 

 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/65 „Zum Feldlager“ 

(Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

Mitberichterstatter/-in:  

  

  

  

  

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. IV/65 „Zum Feldlager“ wird 

zugestimmt.  
 

Der Behandlung der bisher eingegangenen Anregungen (Anlage 2) wird 

zugestimmt. 
 

Ziel und Zweck der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Errichtung einer zeitgemäßen Wohnsiedlung in integrierter Lage auf bisher 

landwirtschaftlich genutzten Flächen zu schaffen.  
 

Der Geltungsbereich des Plangebiets verläuft im Osten von der Bahnstrecke 

Kassel –Warburg bis zum westlich liegenden Erdwall und im Norden von der 

Straße An den Niederwiesen bis zum südlich der Niederfeldstraße liegenden 

Flurstück Nr. 38/45, im Süden wird der Bereich der Straße Zum Feldlager und 

die östlich liegende Bestandsbebauung in das Plangebiet einbezogen.“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1), Kurzinformation „Zum Feldlager, Planung 

einer zeitgemäßen Siedlung“ (Anlage 1a), die Behandlung der Anregungen (Anlage 

2), die Begründung zur Aufstellung (Anlage 3), der Umweltbericht (Anlage 4), die 

zeichnerischen und textlichen Festsetzungen (Anlage 5) und eine unmaßstäbliche 

Verkleinerung des Bebauungsplanes (Anlage 6) sind beigefügt. 

 

- Sie erhalten diese Vorlage in einer Schwarz-weiß-Fassung, die farbliche 

Ausführung aller Anlagen finden Sie auf der Internetseite der Stadt Kassel unter 
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Vorlagenummer.- 

 

Der Ortsbeirat Harleshausen hat die Vorlage in seiner Sitzung am  

19. November 2015 behandelt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

10. Dezember 2015 und 14. Dezember 2015 der Vorlage zugestimmt. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Zum Feldlager 
Planung einer zeitgemäßen Siedlung  

 
 

 

 

 

  

Anlage 1A
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Baugebiet „Zum Feldlager“ - Kassel Harleshausen  

 

Stadtkarte Kassel 

Das Baugebiet liegt in einem landscha lich und 
ökologisch empfindlichen Gebiet und ist den-
noch gut an den Stad eil Harleshausen ange-
bunden. Mit dem Bauland soll sowohl sparsam 
umgegangen als auch der Frischlu strom des 
Geilebachs möglichst wenig beeinträch gt wer-
den. Daher wird zwischen Klima-, und Land-
scha sschutz und flächensparender kompakter 
Bauweise abgewogen. Es besteht ein städtebau-
liches Konzept für eine zeitgemäße, nachhal ge 
Neubausiedlung, die seinen Bewohnern ein breit 
gefächertes Wohnraumangebot für unterschied-
liche Nutzungsansprüche bietet. Darüber hinaus 
erhöht das Angebot von privaten und öffentli-
chen Freiflächen die hohe Lebens– und Wohn-
qualität des Quar ers. 
 

Städtebauliches Konzept 

 

Der Beschluss der Stadtverordneten vom  
8. Oktober 2012 sieht vor, bei der Baufläche 
„Zum Feldlager“, die Nachhal gkeitsgrundsät-
ze Ökologie, Ökonomie und Soziales zu berück-
sich gen.  
Die Ziele der Entwurfsplanung sind: 

Vielfäl ges Wohnraumangebot für  
unterschiedliche Nutzeransprüche in allen 
Lebensphasen 

Berücksich gung der Nachhal gkeitsgrundsätze 

In a rak ver Wohnlage entsteht auf einer der 
letzten zusammenhängenden und unbebauten 
Flächen der Stadt Kassel ein zukun sweisendes 
Baugebiet. Bei der Planung haben besondere 
Anforderungen an Städtebau, Klima- und Um-
weltschutz höchste Priorität. 
Innerhalb des 11,5 ha großen Bebauungsgebie-
tes werden rund 120 Grundstücke mit rund 
180 Wohneinheiten für ca. 400 Bewohner ent-
stehen. 

Städtebauliches Konzept 

Sparsamer Flächenverbrauch 
Klimagerechtes und nachhal ges Bauen  
Sparsamer Umgang mit Energie/  
Verwendung regenera ver Energie 
Verträglicher Verkehr 
Vermeidung von Feinstaubemissionen. 
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Das Gebiet liegt an der Bahnstrecke Kassel-
Warburg und ist über den Bahnhof Harleshau-
sen an 2 Regio-Tram-Linien angeschlossen. Busli-
nien verkehren in der Wol ager Straße. Im Bau-
gebiet selbst ist eine Fläche für Nahmobilität 
vorgesehen. Hier kann ein Park & Ride Platz ent-
stehen, Leihfahrräder und Carsharing platziert 
sowie später barrierefrei der Bahnhof Harles-
hausen erreicht werden. 

Blick in die Straße Zum Feldlager 

 

Die Straße Zum Feldlager wird im Zuge der Er-
schließungsmaßnahmen ausgebaut. An der be-
bauten Ostseite sind ein Gehweg und ein Park-
streifen vorgesehen, so dass die Fahrbahn wei-
ter von den Gebäuden abrückt als bisher. 

Überblick: aus dem digitalen Stadtmodell der Stadt Kassel,  

Vermessung und Geoinforma on 

Da das Baugebiet an das bestehende Siedlungs-
gebiet angrenzt, kann es über vorhandene Stra-
ßen erschlossen werden. So bleiben der Auf-
wand für die Erschließung und die zusätzliche 
Versiegelung verhältnismäßig gering. Das neue 
Quar er wird nur von Süden über die Straße 
Zum Feldlager und Westen über die Niederfeld-
straße angefahren. Hierbei bleibt das nördlich 
liegende Naherholungsgebiet des Geilebaches 
mit seinen Grün– und Ackerflächen vom  Ver-
kehr unberührt. 

Querschni  „Zum Feldlager“: Ergänzung der Lindenallee mit Anlage eines Fuß- und Radweges. 

Erschließungskonzept 

Geilebachgrünzug 

Baugebiet 

Bahnstrecke Fahrerschließung 
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Der Frischlu strom, der mit dem Geilebach 
Richtung Osten fließt, ist von Bedeutung für 
die gesamte Stadt. Er wird im Bereich des Bau-
gebietes zwar eingeengt, kann aber das Bauge-
biet weiterhin überströmen. Für den Geile-
bachgrünzug ist ein Entwicklungskonzept er-
stellt worden. Durch Gewässerrenaturierung 
und die Verbreiterung der Uferrandstreifen 
wird der Grünzug ökologisch aufgewertet. Dies 
sind Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet. 

Die Gebäudeanordnung gewährleistet, dass 
die Frischlu  zwischen den Gebäuden in Rich-
tung Innenstadt fließen kann. Die ost-west  
Ausrichtung der Baufelder ist auch für die Nut-
zung von Solarenergie für die Trinkwarmwas-
serbereitung oder Stromerzeugung vorteilha , 
da die Längsseiten nach Süden ausgerichtet 
sind. Alle Baufelder sind straßensei g angeord-
net, so dass sich die Gartenflächen gegenüber 
liegen und zusammenhängende, grüne Innen-
bereiche bilden.  
Die Gebäudeanordnung zur Straße sorgt für 
die Adressbildung und bessere Orien erung im 
Quar er. Gestaffelte Bauhöhen und -dichten 

Siedlungsstruktur und Haustypen 

werden zum Grünzug lockerer 
(Einfamilienhäuser) und unterstützen  den 
klimaangepassten Städtebau. In Siedlungs-
mi e entstehen kompaktere Gebäude (Doppel
- und Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser), die 
ein urbanes Umfeld erzeugen und das Sied-
lungszentrum bilden. Das Angebot unter-
schiedlicher Wohnformen trägt zur gemischten 
Zusammensetzung der Bewohner und damit 
zur Stabilität des Quar ers bei. Die Gestalt– 
und Architekturqualität wird während der Pla-
nungsphase durch Beratungen von Fachgremi-
en, wie z.B. Gestaltbeirat, sicher gestellt. 
 

Schni  durch das Quar er, Staffelung der Gebäudehöhen und Haustypen . 

Klima / Ökologie 

Weiterhin wird die Lindenallee (Teil des Kunst-
werks 7000 Eichen) um das doppelte verlän-
gert und bis zur Niederfeldstraße ergänzt. Hier 
wird ein Spielplatz angelegt. Im nördlichen 
Bereich entsteht begleitend „Zum Feldlager“ 
eine öffentliche Grünfläche.  

Im Baugebiet selbst sind zahlreiche Ausgleichs-
maßnahmen auf den Grundstücken möglich, 
wie z. B. Dachbegrünungen, wasserdurchlässi-
ge Oberflächen, Einbau von Zisternen, Baum-
pflanzungen etc..  
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Das innova ve Wärmeversorgungskonzept 
verknüp  zentrale und dezentrale Wärmeer-
zeugung. Die Raumheizung der circa 130 Ein-
zelgebäude erfolgt über ein Nahwärmenetz, 
das zentral von einer Wärmepumpe mit Erd-
wärme gespeist wird. Das Nahwärmenetz un-
terscheidet sich deutlich von den konven o-
nellen Lösungen. Abweichend von einem, typi-
schen Fernwärmenetze mit durchgehenden 
Temperaturen zwischen 70 °C und 90 °C 
kommt das geplante Nahwärmenetz mit einem 
Niveau von ca. 40 °C aus. Dies reicht für eine 
verlustarme Versorgung von Flächenheizungen 
aus und erlaubt eine hocheffiziente Bereitstel-
lung von regenera ver Wärme unter Einsatz 
einer Wärmepumpe. 

 

 

 

 

 
 
Gleichzei g senkt diese Maßnahme die Wär-
meverluste im Netz auf ein Minimum und ver-
ursacht geringere Energiekosten. Auch die 
zentrale Wärmepumpe arbeitet sehr effizient 
bei solch niedrigen Temperaturen von nur  
40 °C . Das für die Trinkwarmwasserbereitung 
benö gte höhere Temperaturniveau von 45°C 

für EFH und 60°C für MFH  wird weitestgehend 
von dezentralen Einheiten bereitgestellt. Die 
Wärme kommt dabei weitestgehend von sola-
ren Trinkwarmwasseranlagen, die auf den Dä-
chern der einzelnen Gebäude vorgesehen sind. 
Erst bei Ausbleiben dieser solaren Wärme, z.B. 
in den Wintermonaten, sichert eine elektrische 
Nachheizung die Warmwasserbereitung. Dem 
Erdreich des Erdwärmefeldes wird im Sommer 
Solarwärme aus unabgedeckten Solarkollekt-
oren sehr kostengüns g zugeführt. Im Winter 
wird die so zwischengespeicherte Wärme mit 
der zentralen Erdwärmepumpe in den Gebäu-
den nutzbar gemacht.  

 

 

 

 

 

 

Damit können rund 2/3 des Primärenergiebe-
darf und CO2-Emissionen gegenüber einer Wär-
meversorgung mit erdgasbetriebenen Brenn-
wertkesseln eingespart werden. Vor Ort entste-
hen keine Feinstaub- oder sons ge Emissionen, 
weil keine Verbrennung fossiler Energieträger 
erfolgt,. 

Wärmeversorgungskonzept 

Geosolares Nahwärmenetz 

Erneuerbare Niedertemperatur– Nahwärme und Solarthermie 

Die Stadt Kassel entwickelt in Zusammenarbeit 
mit den Projektpartnern ein Wärmeversor-
gungskonzept für die Siedlung „Zum Feldla-
ger“, das drei Ziele verfolgt: 1. die nachhaltige 
Nutzung von regenerativen Energiequellen, 2. 
die Minimierung des Primärenergiebedarfs und 
der CO2-Emissionen und 3. die Vermeidung von 
Feinstaubemissionen vor Ort. Ökonomisch 
wird das Konzept keine Nachteile gegenüber 

üblichen Versorgungssystemen haben. Durch 
die Kombina on von erprobten, mit– und un-
tereinander vernetzten Einzelkomponenten 
aus Solarthermie, oberflächennaher Geother-
mie und Wärmepumpen ist ein innova ves 
Gesamtkonzept für die Siedlung „Zum Feldla-
ger“ entstanden. Das neue Quar er kann wei-
testgehend vollständig mit vor Ort gewonne-
ner Energie versorgt werden.  
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Für die ökonomische Betrachtung des hier be-
schriebenen Geosolaren Nahwärmeversorgungs-
konzeptes wird als Referenzsystem ein dezentra-
ler Gasbrennwertkessel mit Solarthermie zur 
Unterstützung des warmen Trinkwassers gegen-
übergestellt. Dieses System ist ein marktübliches 
Wärmeversorgungssystem für die dezentrale 
Versorgung der Haushalte (Quelle EnEV16). Die 
Gegenüberstellung der Jahreswärmegeste-
hungskosten pro Haushalt beinhaltet folgende 
Kosten: 

Referenzsystem: 
Gaskessel + Trinkwarmwasserspeicher 
Erdgasverteilnetz + Erdgas Hausanschluss für 
die einzelnen Gebäude 
Infrastruktur (Abgassystem, Aufstellfläche, 
Trassen)  
Solarthermieanlage auf dem Dach 
Installa on, Wartung und Instandhaltung 

 
Geosolare Nahwärme: 

Erdwärmesonden mit Förderpumpe 
Zentrale Wärmepumpe (redundant) +  
Elektrokessel als Backup 
Energiezentrale (Gebäude) 
Nahwärmenetz + Hausübergabesta onen 
Dezentrale Solarthermieanlage zur  
Trinkwarmwasserbereitstellung 
Unabgedeckte Solarkollektoren zur Erdreich-
regenera on 
Installa on, Wartung und Instandhaltung 

 
Die Jahreswärmegestehungskosten setzen sich 
aus dem Grundpreis (Inves ons-, Wartung- 
und Instandhaltungs-, Bedienungskosten) sowie 
aus den Energiekosten für den Betrieb der Anla-
ge (Energiekosten) in Euro pro Jahr zusammen.  
Der Kostenvergleich beider Systeme zeigt, dass 

die Jahreswärmekosten bei der zentralen inno-
va ven Energieversorgungsvariante mit Geoso-
larer Nahwärme im Vergleich zum Referenzsys-
tems sogar geringer sind. Der Betrieb der zent-
ralen Anlage, hat zwar höhere Ers nves ons-
kosten, benö gt aber bedeutend weniger 
elektrische Energie, was zu (deutlich) geringe-
ren Jahres-Energiekosten (Betriebskosten) 
führt. Damit unterbietet das geosolare Wärme-
versorgungskonzept trotz seines innova ven 
Charakters die Jahreswärmekosten des Refe-
renzsystems um 5 %.  
Die Inves onskosten der Referenzvariante, 
also Brennwertkessel und Solarthermie, fallen 
geringer aus als bei der zentralen Variante, 
werden jedoch durch die höheren Energiekos-
ten mehr als ausgeglichen. Die in den Haushal-
ten anfallenden Kosten den separaten Hei-
zungsraum wurden bei der vergleichenden Be-
trachtung noch nicht berücksich gt. 
Da die Grundkosten über das Jahr gleich blei-
ben, die Energiekosten jedoch variieren, wird 
die zentrale Wärmeversorgungsvariante emp-
fohlen, sie ist unabhängiger von der allgemei-
nen Energiepreisentwicklung. 
 

 

Um das Wärmeversorgungskonzept mit dem 
aktuellen Stand der Technik (Referenz:  
Gasbrennwer herme mit solarthermischer 

Unterstützung) zu vergleichen, wurde das Sys-
tem ökonomisch und ökologisch betrachtet.  

Systemvergleich 

Ökonomische Betrachtung 
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Nach eingehender Diskussion der Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Systeme wird von 
dem Expertenkreis empfohlen, mit Erdwärme 
gespeiste Nahwärme in Kombina on mit Solar-
thermie zur Trinkwassererwärmung umzuset-
zen.  
 
Ausschlaggebend hierfür waren:  

Der konsequente Einsatz regenera ver Ener-
gie aus dem Quar er 
und die größtmögliche Unabhängigkeit vom 
Energiemarkt 

 
 

Der ökologische Vergleich der beiden Wärme-
versorgungsvarianten zeigt die Vorteile der 
zentralen Wärmeversorgung noch deutlicher. 
Die Nutzung des fossilen Brennstoffs Gas in der 
Referenzvariante hat einen gut 60 % höheren 
Primärenergiebedarf mit den damit verbunden 
CO2-Emissionen, als das System mit Geosolarer 
Nahwärme. Da die genutzte Erdwärme und 
Solarenergie keinen fossilen Energieanteil 

(Primärenergieanteil = Null) besitzen, wird bei 
dem zentralen Konzept nur der Strom bilan-
ziert. Auch kün ig soll der Strombedarf zu ei-
nem größeren Anteil aus erneuerbaren Ener-
gien bereitgestellt werden, wodurch in den 
kommenden Jahren mit noch größeren Primär-
energieeinsparungen zu rechnen ist. 

* Nach EnEV16 für Strommix mit Primärenergiefaktor 1,8 und  

CO2-Emissionen 0,347 kg/kWh. 

 
Neben der ökonomischen und ökologischen 
Betrachtung werden weitere Kriterien in die 
Bewertung mit einbezogen. Zu diesen Bewer-
tungskriterien zählen: 

Preisstabilität 
Platzbedarf für die Energieversorgung 
Kundenfreundlichkeit 
Innova onsgehalt 
 

Für die Entscheidungsfindung im August 2014 
sind die untersuchten Varianten einem erwei-
terten Expertenkreis aus Vertretern der Stadt 
Kassel, der Wohnungswirtscha  und der Städ-

schen Werke detailliert vorgestellt worden.  

Ökologische Betrachtung 

Weitere Bewertungskriterien aus Kundensicht und Entscheidungsfindung 



 

10 

Güns ger als konven onelle Versorgung 
Das Wärmekonzept verzichtet auf die lokale 
Verbrennung fossiler Energieträger und ist 
damit unabhängig von steigenden Öl- und Gas-
preisen. Hierdurch entstehen in der Siedlung 
kein Feinstaub und keine schädlichen Emissio-
nen wie CO2 und NOx.   
 
Sicher, zuverlässig und effizient 
Das Wärmekonzept nutzt bereits vielfach er-
probte Technologien wie Wärmenetz, Wärme-
pumpe, Solarthermie und oberflächennahe 
Geothermie. Das sorgt für eine gesicherte Wär-
meversorgung. Die Innova on besteht in der 
intelligenten Verknüpfung dieser Technologien 
zu einem effizienten Gesamtsystem.   

Nahezu 100% regenera ve  
Energieversorgung 
Erstmalig soll ein Großstadtquar er vollständig 
mit regenera ver Wärme von der Sonne und 
aus dem Erdreich versorgt werden.  
 
Wärmeversorgung der Zukun  
Das Wärmekonzept mit niedrigen Netztempe-
raturen ist speziell für Neubausiedlungen ange-
passt und bisher so nicht umgesetzt. Durch 
seine sowohl ökologischen als auch ökonomi-
schen Vorteile besitzt es einen enormen Vor-
bildcharakter und eine hohe Übertragbarkeit 
auf andere Neubausiedlungen.   
 

Vorteile des Systems 

Geringere Wärmekosten als bei dezentra-
len Standardlösungen (Referenzsystem) 
Unabhängigkeit von steigenden Öl- und  
Gaspreisen 
Hohe Systemsicherheit  

Effizienter Anlagenbetrieb 
Überwiegend umweltschonende Wärme 
aus dem Erdreich und von der Sonne 
Begrenzte Eigenstromversorgung mit Pho-
tovoltaik möglich 

Vorteile für Hausbesitzer 

 
Ein Baustandard von KfW 70  
(Heizwärmebedarf ≤ 45 kWh/m²a) ist aus-
reichend und reduziert damit die Gebäude-
baukosten und deren technische Aus-
sta ung z.B. gegenüber einem Passivhaus 
Die Lieferung der Wärme, Betrieb und War-
tung des Systems übernimmt der Energie-
versorger 

Geringer Platzbedarf innerhalb der Gebäu-
de, da nur Fläche für die Hausübergabesta-

on und den Trinkwarmwasserspeicher 
erforderlich sind 
Kein Abgassystem erforderlich 
Flächenheizsysteme oder großflächige Radi-
atoren werden zur effizienten Wärmeüber-
tragung im Gebäude empfohlen 
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Das innova ve Wärmeversorgungskonzept ist 
beim Bundesministerium für Wirtscha  und 
Energie als Forschungsprojekt im 6. Energiefor-
schungsprogramm der Bundesregierung, För-
derschwerpunkt: „EnEff:Wärme“ beantragt 
und als sehr posi v bewertet worden. Zwi-
schen November 2015 bis Oktober 2017 sollen 
die Vorarbeiten des innova ven Energieversor-
gungssystems für das Bebauungsgebiet Kassel-
Feldlager realisiert und die Gesamtenergiever-
sorgung der Siedlung weiter op miert werden.  

Das geplante Wärmeversorgungskonzept ist 
aufgrund der verschiedenen technischen und 
betriebswirtscha lichen Aspekte sehr innova-

v. Für die Umsetzung sind daher ver-
schiedenste Detailfragestellungen zu klären, 
wobei die Stadt Kassel und die Städ sche Wer-
ke AG Kassel durch die Forschungspartner 
(Fraunhofer IBP, IdE und Universität Kassel) 
tatkrä ig unterstützt werden. Das Ziel ist es 
dieses zukun sweisende Wärmeversorgungs-

konzept in die Praxis umzusetzen.  

Entwicklungsstand Modellvorhaben 

Der Bebauungsplan Nr. IV/65 „Zum Feldlager“ 
hat den Entwurfsstand erreicht und wird im 
Herbst 2015 durch die Gremien der Stadt Kas-
sel den Offenlagebeschluss, voraussichtlich 
Anfang 2016, erhalten. 

Im Anschluss daran wird geprü , ob eine  
erneute Offenlage erforderlich ist oder ob der 
Plan zum Satzungsbeschluss geführt und 
rechtsverbindlich werden kann.  

Die Planung der Erschließungsanlagen 
(Straßen, Wasser– Abwasser, Strom– und Wär-
menetz, Telekommunika on) und die Erschlie-
ßung wird voraussichtlich bis Mi e 2017 abge-
schlossen, sodass mit der Vermarktung des 
Geländes ab Herbst 2017 gerechnet wird. 

Die Grundstücke werden durch das Liegen-
scha samt der Stadt Kassel verkau . 

  

Bebauungsplan und Erschließung 

Umsetzung 

EnEV   Energieeinsparverordnung 
CO2   Kohlendioxid (mitverantwortlich für die Schwächung des Ozonmantels) 
NOx   S ckoxid in der Lu  
kWh   Kilowa stunde 
Primärenergie  Primärenergie ist die direkt in den Energiequellen vorhandene Energie.  
   Fossile Primärenergieträger sind zum Beispiel Steinkohle, Braunkohle, Erdöl, Kerbrennstoffe und 
   Erdgas; Regenera ve Energieträger sind beispielsweise; Wasser, Wind, Solarstrahlung und  
   Geothermie. (www.bundesregierung.de) 

 

Begriffe 
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1. Ziele, Anlass und Erforderlichkeit

1.1 Anlass und grundsätzliche Zielsetzung

Kassel unterliegt wie viele deutsche Großstädte allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen, die sehr 
stark auf den Wohnungsmarkt und die Stadtentwicklung einwirken. Zu nennen sind insbesondere:

1. 

nungsangeboten für jüngere Bevölkerungsgruppen wird insbesondere das Wohnungssegment für mittlere 

relevante Zielgruppe, die barrierefreie Wohnangebote in neuen und überschaubaren Nachbarschaften mit 

teter als auch aufgelockerter Bauweise – sowie Wohnangeboten im Geschosswohnungsbau. Ziel ist es, 

1  
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1.2 Zwecke der Planung

nachhaltigen Städtebau gerecht wird. Zweck des Bebauungsplan ist es, die planungsrechtlichen Voraus

1.3 Ziele der Planung

Wohnumfeld bietet. 

gen ausgeschlossen werden.

stabile Quartiersentwicklung ermöglichen. 
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nungsrechtlich gesichert.

1.4 Planungsalternativen

1.5 Aufstellungsbeschluss / Planverfahren
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weltberichts.

1.5.1 

informiert.

Stellungnahmen folgende Inhalte:

Niederfeldstraße / Geilebach als Frischluftschneise und wichtiges Naherholungsgebiet aus und wiesen 

Erholungsfunktion aufgrund der geplanten Bebauung von gegenwärtig nicht bebauten Flächen. 
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macht:

plans berücksichtigt.

[Kapitel wird im weiteren Verfahrensverlauf noch ergänzt]

1.6 Bestandteile des Bebauungsplanes, Gutachten und Untersuchungen

nicht rechtsverbindlich.
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Kassel eingesehen werden.
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2. Lage und Größe des Geltungsbereichs

Der Geltungsbereich wird begrenzt: 

Im Norden durch die nördliche Grenze der Wegeparzellen 51/7, 51/8, 71/24 (An den Niederwiesen, Zum 
Feldlager) und die nördlichen Grenzen der Flurstücke 6/5 und 6/9. 

Im Osten durch die östliche Grenzen der Straßenparzelle der Straße Zum Feldlager (Flurstück 71/24), die 
westliche Grenze der Gleisanlagen der Strecke Kassel – Warburg (2550) auf dem Flurstück 93/57 zwi-
schen der Freizeitgartenanlage im Norden und der Straße „Am Versuchsfeld“ im Süden.

Im Süden durch die nördliche Abgrenzung der Straßenparzelle der Straße „Am Versuchsfeld“ (Flurstück 
38/43), die südliche Grenze der Straße „Niederfeldstraße“ (Flurstücke 48/9 und 48/8) und die südliche 
Grenze des Flurstücks 38/45.

Im Westen durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 38/52, 58/53, 38/45 und 3.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. IV/65 „Zum Feldlager“ umfasst die folgenden 
Flurstücke der Flur 4 in der Gemarkung Harleshausen:

3, 4, 5/1, 5/2, 5/4, 5/5, 6/3, 6/5, 6/6, 6/9, 38/1, 38/2, 38/3, 38/5, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11, 
38/36, 38/37, 38/40, 38/45, 38/49, 38/50, 38/52, 38/53, 48/7, 48/8, 48/9 teilweise, 51/7, 51/8 teil-
weise, 71/24, 509/38, 510/38, 546/38. 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 11,8 ha. Maßgeblich ist die zeichnerische Darstellung des Gel-
tungsbereichs (Abbildung 1 auf der nächsten Seite).
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Abbildung 1: Geltungsbereich (ohne Maßstab)
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Abbildung 2: Lage des Plangebiets (o. M., Quelle: Vermessungsamt der Stadt Kassel)

3. Planungsrechtliche Situation

3.1 Räumliche Lage

Das Plangebiet befindet sich im Osten des Kasseler Stadtteils Harleshausen. Der mit ca. 12.700 Einwoh-
nern und rund 14 km2 zweitgrößte und im äußersten Nordwesten des Stadtgebiets liegende Stadtteil ist 
von Wald- und Grünflächen umgeben und stellt sich, neben dem noch dörflich anmutenden Ortskern, in 
weiten Teilen als eine Wohnstadt der Nachkriegsjahrzenhnte mit großzügigen Gärten dar. Das vor seiner 
Eingemeindung vorwiegend landwirtschaftlich geprägte und über 900 Jahre alte Harleshausen verfügt 
über eine gute Versorgungsinfrastruktur (u. a. Kirchen, Schulen, Sporthalle, Bürgerhaus, Regionalbahn-
hof, Einkaufsmöglichkeiten, Gaststätten), die sich vorwiegend im alten Ortskern und südöstlich davon 
befinden. 

3.2 Übergeordnete Planungen

3.2.1  Regionalplan Nordhessen

Im Regionalplan Nordhessen 20095 ist das zu betrachtende Plangebiet als „Vorranggebiet Siedlung Pla-
nung“ dargestellt. Nördlich angrenzend, außerhalb des Plangebiets (im Bereich des Geilebaches), sind 
Flächen als „Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft, Landwirtschaft und für besondere Klimafunkti-
onen“ dargestellt. 

Die Ausweisung weiterer Siedlungsflächen im Bereich „Zum Feldlager“ wird durch die Darstellungen des 
Regionalplanes unterstützt.

3.2.2  Flächennutzungsplan / Landschaftsplan des ZRK

Das vom Zweckverband Raum Kassel (ZRK) beschlossene Siedlungsrahmenkonzept (SRK6) sowie der Flä-
chennutzungsplan (FNP 20077) konkretisieren die Ziele des Regionalplanes Nordhessen bzgl. der weiteren 
Siedlungsentwicklung in Kassel-Harleshausen.

5 Regionalplan Nordhessen 2009, bekannt gemacht im Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 11 vom 15.03.2010

6 Das Siedlungsrahmenkonzept 2015 wurde am 15.03.2006 von der Verbandsversammlung des ZRK beschlossen.

7 Die Erteilung der Genehmigung für den Flächennutzungsplan des ZRK ist am 08.08.2009 ortsüblich bekannt gemacht worden.
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Der FNP stellt für das Plangebiet insbesondere Wohnbauflächen und die stadtteilübergreifenden Grünver-
bindungen dar.

Vorrangiges Ziel des FNP ist die Sicherstellung von Flächen für ein ausreichendes Wohnbauflächenange-
bot in der Stadt Kassel. Besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die Ausweisung von Baugebieten mit 
einer guten Verkehrsanbindung an den ÖPNV, möglichst in der Nähe von Schienenstrecken, gelegt.

Für Neubaugebiete soll eine Mischung aus Miet- und Eigentumswohnungen vorgesehen werden, wobei 
auch hier qualitativ hochwertige, ressourcenschonende Bauformen angestrebt werden sollen.

Der Schutz der zu erhaltenden und zu entwickelnden Natur- und Landschaftsräume ist ein weiterer 
Grundsatz der gewünschten Siedlungsentwicklung.

Die im Regionalplan Nordhessen 2009 vorgegebenen Wohndichten (35 WE/ha) geben einen für Kassel 
realistischen Mindestdichtewert von 25 WE/ha Bruttowohnbauland an.

Nicht zu vernachlässigen und von hoher Bedeutung für Wohngebiete sind aber auch die sogenannten 
„weichen Standortfaktoren“ wie z.B. der Naturraum, die Erholungsfunktionen sowie die wohnortnahe 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs.8

Der FNP stellt im Erläuterungsbericht deutlich den hohen Wert der lokalen, netzartigen Grünzüge sowie 
die quartiersbezogenen Freiräume als besondere Landschaftselemente dar. Der Geilebachgrünzug und das 
Landschaftsschutzgebiet tangieren das Plangebiet nördlich und werden durch die angestrebte Siedlungs-
erweiterung im Stadtteil Harleshausen nicht beeinträchtigt, ebenso wenig wie die westlich der Bahntras-
se gelegenen Freizeitgärten. Das im Geltungsbereich geplante Regenrückhaltebecken im nordöstlichen 
Geltungsbereich liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes.

Landschaftsplanerisches Ziel des Strukturkonzeptes für das Plangebiet ist es, die vorhandenen Land-
schaftspotenziale weiter zu vernetzen.

8 FNP 2007, ZRK, Seite 27

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan Nordhessen 2009 (ohne Maßstab)
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Der FNP definiert weiterhin als eines seiner wichtigsten Ziele die Ausweisung von attraktiven Wohnbau-
flächen zur Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung und zur Erreichung einer ausgewogenen Alters- 
und Sozialstruktur9. Dabei sind bei der Ausweisung von Wohnbauflächen sowohl Aspekte der Integration 
in die umgebende Landschaft, die Durchgrünung, der sparsamen Erschließung der Flächen als auch die 
Nähe zu vorhandenen Infrastruktureinrichtungen zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsplan 2007 des ZRK10, der in den FNP integriert ist, beinhaltet keine Darstellungen, wel-
che die beabsichtigten baulichen Entwicklungen für das Bebauungsplangebiet oder die Erweiterungsflä-
che wesentlich beeinträchtigen würden. 

Die vom FNP vorgegebenen Ziele für die künftige Entwicklung von Wohnbauflächen können mit der be-
absichtigten Planung für das Wohnbaugebiet „Zum Feldlager“ erreicht werden.

Das Plangebiet befindet sich laut Klimafunktionskarte 2009 teilweise in einem Frisch- und Kaltluftent-
stehungsgebiet sowie in Teilbereichen innerhalb einer Kaltluftabflusszone. Der Größte Teil der Kalt-
luftabflusszone befindet sich im Bereich des Geilebaches und der direkt daran angrenzenden Grünflächen 

9  FNP 2007, ZRK, Seite 27

10  Beschluss der Verbandsversammlung des ZRK vom 04.Juli 2007 sowie Verfügung vom 19.10.2007 des Regierungspräsidiums Kassel

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem gültigen FNP 2015 mit Darstellung des Plangebiets (ohne Maßstab, Quelle: ZRK)
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sowie der Freizeitgärten im Bereich östlich der Straße zum Feldlager. Gleiches gilt für die Entstehung 
von Kalt- und Frischluft. Diese findet ebenso hauptsächlich in den o.g. Bereichen statt, so dass durch 
die Realisierung der Bebauung nur geringfügige Beeinflussungen der Kaltluftentstehung und -ventilation 
zu erwarten sind. 

Das Plangebiet ist in der Klimafunktionskarte Prognose 2020 als Überströmungsbereich dargestellt (redu-
zierte Wirkung im bodennahen Bereich; Überströmung partieller Siedlungsbereiche in Luftleitbahnen (s. 
Abbildung 7).

Der Landschaftsplan Zweckverband Raum Kassel11 enthält für die geplante Wohnbaunutzung im Plange-
biet grundsätzlich keine Restriktionen, es werden jedoch negative Auswirkungen auf die stadtrandnahe 
Erholung, auf Freiräume und die Reduzierung der lokalklimatischen Ausgleichsfunktion sowie das Land-
schaftsbild erwartet, erheblich negative Auswirkungen werden bezüglich des Umweltgutes Boden prog-
nostiziert aufgrund des Verlustes guter landwirtschaftlicher Böden.

Die Flächen nördlich des Plangebietes ausgehend vom Weg „An den Niederwiesen“ bis hin zum „Geile-
bach“ sind als potenzielle Kompensationsbereiche dargestellt. Die nördlich angrenzenden Flächen an die 
Wohnbebauung an der Straße „Im Plutsch“ sowie der hier östlich angrenzende Wall wurden als Kompen-
sationsflächen festgesetzt.

3.2.3 Flächenuntersuchung 2006
Die Stadt Kassel hat zur Schaffung eines ausreichenden und hochwertigen Baulandangebotes im Jahr 
2006 eine Untersuchung über potenzielle Wohnbauflächen entlang von Schienenwegen erarbeiten 
lassen. Im Rahmen dieser Untersuchung sind die Flächen im Bereich des Bebauungsplangebietes unter 
städtebaulichen, verkehrlichen sowie schallschutztechnischen Belangen hinsichtlich einer baulichen 
Nutzung bewertet worden12. Mit dieser Untersuchung sind die wichtigen Rahmenbedingungen für eine 
11  Zweckverband Raum Kassel (2007): Landschaftsplan

12  PGN / Stadt Kassel Entwicklungsprogramm Wohnbauland / Flächenuntersuchung, Kassel 2006

Abbildung 5: Ausschnitt Landschaftsplan ZRK - Maßnahmen, Entwicklungskarte 1 mit Darstellung der Lage des  Plangebiets 
(ohne Maßstab, Quelle: ZRK)
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Entwicklung dieser Flächen analysiert und daraus zukünftige Nutzungsmöglichkeiten abgeleitet worden.

Relevant waren unter anderem: 

Abbildungen 6 und 7: Ausschnitt Klimafunktionskarte - 2009 (oben) und Prognose 2020 (unten) mit Darstellung der Lage des 
Plangebietes (ohne Maßstab, Quelle: ZRK)
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Die gutachterliche Bewertung der Fläche „Zum Feldlager“ (Fläche IV Wo 03) kommt zu folgendem Ergeb-
nis:

„Ein Drittel der untersuchten Fläche Harleshausen - Feldlager befindet sich in städtischem Eigentum. 
Im südlichen Bereich befindet sich eine Einzelhausbebauung entlang der Straße „Zum Feldlager“, der 
nördliche Bereich wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt, daher bestehen wenig erhaltenswerte 
Vegetationsstrukturen.

Die potenzielle Wohnbaufläche liegt innerhalb eines Radius von 600 m um den Bahnhof Harleshausen, 
die Fußwege sind jedoch aufgrund des bestehenden Inselbahnsteigs wesentlich länger. Der Fußweg von 
der Einmündung „Zum Feldlager“ / „Niederfeldstraße“ bis zum Treppenzugang des Bahnsteigs auf der 
Brücke der „Wolfhager Straße“ beträgt bereits ca. 550 m, hinzu kommen noch die Wegelängen im neuen 
Wohngebiet.

Nach Norden grenzt der Grünzug mit dem Landschaftsschutzgebiet des Geilebachs an, so dass hier woh-
nungsnahe Freiflächen verfügbar sind. Die Grundschule und der Kindergarten Jungfernkopf sind fußläu-
fig auf kurzen und sicheren Wegen erreichbar. An der Wolfhager Straße und im Ortskern Harleshausen 
befinden sich mehrere Nahversorgungseinrichtungen, jedoch nur mittelbar in fußläufiger Entfernung (ca. 
600 - 700 m).“ 

Im Rahmen der Vorsorgepflicht gegen möglicherweise auftretende schädliche Umwelteinwirkungen auf 
die neu zu errichtenden Gebäude, wurde eine schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung der Belas-
tung aus dem Schienenverkehr sowie des zu erwartenden Kfz-Aufkommens erstellt. Die Schallimmissi-
onspläne zeigen, dass in den überwiegenden Bereichen der Fläche die Orientierungswerte der DIN 18005 
für Wohngebiete am Tag und in den östlichen Neubauflächen auch in der Nacht eingehalten werden (vgl. 
Kapitel 7.5.1 Schalltechnisches Gutachten13). Die Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet ist auf den 
vorgesehenen Baufeldern bei Berücksichtigung eines Ermessenspielraumes grundsätzlich möglich, ent-
sprechende passive Schallschutzmaßnahmen für die Gebäude sind im Bebauungsplan festgesetzt. 

Die in diesem Bebauungsplan festgesetzte Art der baulichen Nutzung als WA (Allgemeines Wohngebiet) 
widerspricht nicht den Ausführungen des oben zitierten Gutachtens.

3.2.4 Integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Kassel
Im November 2012 wurde von der Stadtverordnetenversammlung die Umsetzung des integrierten Klima-
schutzkonzeptes für die Stadt Kassel beschlossen. Darin sind Handlungsziele festgelegt, wie die Stadt 
ihren Verpflichtungen im Klimabündnis sowie in den Programmen „100 Kommunen für den Klimaschutz“ 
und „100% Erneuerbare Energie Regionen nachkommen und den CO2 – Ausstoß bis 2030 um 31,3% 
gegenüber 2009 reduzieren kann. Ein Handlungsfeld dazu ist die „ENERGIEOPTIMIERTE PLANUNG UND 
ENERGETISCHE VERBESSERUNG VON WOHN-, GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIETEN“. Hierzu zählen die Be-
rücksichtigung energetischer Aspekte in der Bauleitplanung bzw. über Festsetzungen im Bebauungsplan, 
die Aufnahme von Klima- und Energiezielen (z.B. Passiv-Niveau, KfW-Förderniveau) in städtebaulichen 
Verträgen und in Verträgen für Grundstücksverkäufe mit privaten Bauherren.

Optimaler Weise sind Gebäude mit Hinblick auf die Verringerung der Abhängigkeit von Importen fossiler 
Energieträger und den Klimaschutz so zu errichten und zu betreiben, dass sie mit möglichst geringem 
Primärenergiebedarf vornehmlich aus heimischen Quellen auskommen und geringe CO2-Emissionen 
aufweisen. Es gilt das Prinzip, den Energiebedarf durch Effizienzmaßnahmen wie Verbrauchsminimie-
rung, intelligente Verteilung und verlustarme Produktion gering zu halten und den verbleibenden Anteil 

13  LK Argus Kassel GmbH in Zusammenarbeit mit LÄRMKONTOR GmbH: Schalltechnische Untersuchung B-Plan Nr. IV/65 „Zum Feldlager“, Stand 
September 2012
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durch Energieträger zu decken, die möglichst heimischen Ursprungs sind und keinen fossilen Kohlenstoff 
enthalten.

Das im Klimaschutzkonzept verankerte Umsetzungsprojekt P17 „Ökologisches Bauen und Wohnen in 
Harleshausen“ bezieht sich hierbei explizit auf den Leuchtturmcharakter in der Planung des Neubau-
gebiets „Zum Feldlager“ im Hinblick auf innovative rationelle Energieanwendung bei Gebäudewärme, 
elektrischer Versorgung und Mobilität. Mit ihrem Votum vom November 2012 haben die Stadtverordneten 
die Stadt Kassel mit der planerischen Umsetzung der Projektziele beauftragt.

3.3 Angrenzende rechtskräftige Bebauungspläne

Unmittelbar westlich der Straße „Zum Feldlager“ grenzt der Bebauungsplan Nr. IV/57 „Steinstücker Weg“ 
mit einer Grünfläche und daneben mit der Festsetzung als Reines Wohngebiet gem. § 3 BauNVO (WR, II) 
an das Plangebiet dieses Bebauungsplanes an. Im Süden grenzt eine Teilfläche des Bebauungsplanes Nr 
4 NW „Harleshausen / Gartenstadt Harleshausen“ M. 1: 5000 ebenfalls mit einem Gebiet das als Reines 
Wohngebiet festgesetzt ist an diesen Bebauungsplan an. Überschneidungen der Pläne gibt es nicht.

Das betrifft ebenso den Bebauungsplan Nr. IV 8-8 „Feldlager“, der die vorhandenen Kleingärten als 
„Private Grünflächen - Freizeitgärten“ und die damit verbundenen Nutzungen gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB 
planerisch sichert.

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 4 NW – B „Harleshausen/Gartenstadt Harleshausen“ mit Darstellung des 
Plangebiets (ohne Maßstab)
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Abbildung 9: Bebauungsplan Nr. IV/ 57 „Steinstücker Weg“ (ohne Maßstab)
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4. Beschreibung des Plangebiets

4.1 Lage und Struktur des Plangebiets

Das Plangebiet liegt im 
östlichen Bereich des Kasse-
ler Stadtteils Harleshausen. 
Die Erschließung des Gebiets 
erfolgt von der B 251 der 
Wolfhager Straße über die 
Erschließungstraßen Am Ver-
suchsfeld/Zum Feldlager von 
Süden bzw. Niederfeldstraße 
von Westen. 

Im Süd-Osten des Plangebie-
tes ist bereits eine weitestge-
hend lückenlose Bebauung mit 
überwiegend Einfamilienhäu-
sern in ein- bis zweigeschossi-
ger Bauweise und mit großen 
Gartengrundstücken vorhan-
den. Der westliche Bereich 
der Straße Zum Feldlager wird 
geprägt durch einen breiten, 
den Straßenraum stark aufwei-
tenden Grünstreifen mit prä-
gendem alleeartigem Baum-
bestand und hierdurch leicht 
zurückgesetzte Einzelhaus-
bebauung (Einfamilien- und 
teilweise Mehrfamilienhäu-
ser). Im nördlichen Bereich 
der Straße Zum Feldlager im 
Kreuzungsbereich Niederfeld-
straße befanden sich zwei 
gewerblich/landwirtschaftlich 
genutzte Hallengebäude, die 

inzwischen im Eigentum der Stadt Kassel sind und zugunsten der Bauflächen rückgebaut werden. Weiter 
westlich schließen sich die Flächen des Landesbetriebs Kassel (LHL) unmittelbar an das Plangebiet an. 
Der nordwestliche Teil des Plangebiets ist derzeit landwirtschaftlich genutzt und grenzt an einen wallar-
tigen Grünzug, der das Plangebiet von den Siedlungsgebieten im Bereich der Niederfeldstraße bzw. „Im 
Plutsch“ trennt. Am nördlichen Rand des Gebietes verläuft der Fuß- und Radweg An den Niederwiesen, 
hier geht der Planbereich in den Grünzug des Geilebaches über, der den nördlichen Ortsrand des Stadt-
teils Harleshausen bildet. Auf Teilen der hier vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen kann unmit-
telbar in der Nähe des Plangebiets ein Ausgleich für die zu erwartenden Eingriffe erfolgen. Nordöstlich 
des Plangebietes befindet sich eine Fläche, die mit Freizeitgärten (private Grünflächen) belegt ist und 
westlich an den Geilebach grenzt. Die Gartenparzellen werden zum Teil über die Straße Zum Feldlager 
erschlossen.

Den östlichen Abschluss des Plangebietes bildet der Bahnkörper der Bahnstrecke Kassel – Warburg (KBS 
2550), der auch den Rand des Stadtteils definiert.

Abbildung 10: Lage des Plangebiets
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Abbildung 16: westlich an das Plangebiet angrenzender Wall 
mit Durchwegung

Abbildung 15: Landwirtschaftlich genutzte Flächen nördlich 
des Plangebiets

Abbildung 14: angrenzende KleingartensiedlungAbbildung 13: östlich an das Plangebiet angrenzender Bahn-
damm

Abbildung 12: vorhandene MehrfamilienhausbebauungAbbildung 11: Südliche Eingangssituation „Zum Feldlager“
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4.2 Verkehr

4.2.1 Äußere Erschließung
Die „Wolfhager Straße“ übernimmt als zentrale Hauptverkehrsstraße im Stadtteil Harleshausen, neben 
ihrer stadtteilübergreifenden Verbindungsfunktion, eine wesentliche Erschließungsfunktion für die be-
stehenden, aber auch für die geplanten Nutzungen. Sie tangiert in unmittelbarer Nähe das Bebauungs-
plangebiet „Zum Feldlager“. Von der „Wolfhager Straße“ erfolgt die Feinerschließung der angrenzenden 
Wohngebiete über die „Niederfeldstraße“, die „Immenhäuser Straße“, den „Steinstücker Weg“, die Straße 
„Am Versuchsfeld“ und die Straße „Zum Feldlager“. 

Das Untersuchungsgebiet ist insgesamt als Tempo-30-Zone ausgewiesen.14 

Die „Niederfeldstraße“ ist eine Sammelstraße15, welche im Westen an die „Wolfhager Straße“ und im Os-
ten direkt an das Plangebiet anschließt. Nach RASt 06 charakterisiert sich eine Sammelstraße eher durch 
überwiegende Wohnnutzung und undefinierte Straßenräume. Die Länge der Straße variiert zwischen 300 
m und 1.000 m und die Verkehrsstärke zwischen 400 Kfz/h und 800 Kfz/h.16

Begegnungsverkehr ist im vorhandenen Straßenraum möglich, da dieser über einen ausreichend breiten 
Querschnitt verfügt. Im Einmündungsbereich zum Gebiet des Bebauungsplanes ist die Straße nur noch 
für Fußgänger / Radfahrer und landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben.
14 § 45 StVO / VWV- StVO Zeichen 274-1 / 274-2

15 Definition nach RASt 06,Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006,Köln 2007, S. 40

16 RASt 06, a.a.O., S. 40

Abbildung 17 - 20: vorhandene Gebäudetypologien im Plangebiet und im Umfeld
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Die „Immenhäuser Straße“ und der „Steinstücker Weg“ verlaufen in Nord-Süd-Richtung und grenzen im 
Norden an die „Niederfeldstraße“. Beide fallen mit der Straße „Zum Feldlager“ unter die Kategorie Wohn-
straße. (Ausschließlich Wohnen; geringe Längenentwicklung bis ca. 300 m; Verkehrsstärke unter 400 
Kfz/h).17 Im Süden grenzt die „Immenhäuser Straße“ an die „Wolfhager Straße“. Durch die verhältnismä-
ßig schmalen Gehwege (ca. 1 m) bietet sie für Fußgänger sehr wenig Bewegungs- und Aufenthaltsquali-
tät. Der „Steinstücker Weg“ mündet in die Straße „Am Versuchsfeld“, welche im Osten als Einbahnstraße 
ausgewiesen ist. Parkmöglichkeiten sind im Straßenraum vorhanden.

Die Straße „Am Versuchsfeld“ kreuzt die Straße „Zum Feldlager“. Diese mündet südlich von „Am Ver-
suchsfeld“ in die „Wolfhager Straße“. Nördlich grenzt sie in Süd-West Richtung an die „Niederfeldstraße“. 
Südlich von „Am Versuchsfeld“ fällt der Straßenraum sehr breit aus, nördlich verengt sich dieser zuguns-
ten einer Grünfläche mit Alleebepflanzung.

4.2.2 Innere Erschließung
Die Erschließung des Gebietes erfolgt über die aus Richtung Süden kommende Straße Zum Feldlager und 
über die Niederfeldstraße von Westen. 

Beide Straßen führen in das Plangebiet und transformieren sich im Bereich des Plangebietes in wirt-
schaftswegartige Erschließungsflächen, die im Bestand vorwiegend als Verbindungswege für Freizeitak-
tivitäten und zur Erholung genutzt werden (Spaziergänger, Auslauf für Hund, Erschließung der Kleingär-
ten). Nördlich wird das Gebiet von der Straße An den Niederwiesen begrenzt, die ebenfalls den Charakter 
eines Wirtschaftsweges hat.

Die Straße „Zum Feldlager“ ist bisher nicht ausgebaut, mit der Herstellung des Neubaugebietes wird sie 
als Erschließungsstraße hergestellt werden, die Anlage eines Gehweges ist vorgesehen.

4.2.3 Verkehrsbelastung (Motorisierter Individualverkehr)
Die Ausweisung neuer Baugebiete hat in der Regel ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im bestehenden 
angrenzenden Straßennetz zur Folge. Aus diesem Grund sind Ende Oktober bzw. Anfang November 2010 
Verkehrserhebungen im erweiterten Plangebiet durchgeführt worden18. Die Erhebungen umfassten einer-
seits die Betrachtung der Belastung des Straßennetzes in 24/h, andererseits wurden die Knotenströme in 
den relevanten Spitzenstunden erhoben.

Die Untersuchung zeigt, dass durch die Planung mit einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens zu rechnen 
ist und dass die voraussichtliche Belastung der einzelnen Straßen und Knotenpunkte jedoch grundsätz-
lich verträglich bzw. dem Charakter der Straßen entsprechend ist. Eine Erhöhung des Verkehrsaufkom-
mens durch den aus dem neuen Baugebiet entstehenden Verkehr ist somit im derzeitigen Straßenraum 
verkehrstechnisch kompensierbar.

Die Ergebnisse der Verkehrserhebung sind in die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens durchgeführte 
schalltechnische Untersuchung19 eingeflossen. 

Ziel der Erhebung ist es gewesen, das im erweiterten Plangebiet der Strukturuntersuchung ermittelte 
Verkehrsaufkommen mit den Daten der Verkehrsmengenerhebung abzugleichen, um zu erkennen, ob die 
vorgesehenen Nutzungen einer umweltverträglichen Verkehrsabwicklung entsprechen. Auch kann durch 
die Erhebung eine erste Überprüfung der Leistungsfähigkeit bzw. der Dimensionierung des Straßennetzes 
erfolgen.

Im Ergebnis zeigt sich folgendes:

17  Definition nach RASt 06, a.a.O., S. 38

18  Büro infra-net im Auftrag der Stadt Kassel, Bebauungsplan Nr. IV/65 „Zum Feldlager“, Untersuchung zum Verkehrsaufkommen, Stand: Nov. 
2010

19  LK Argus Kassel GmbH in Zusammenarbeit mit LÄRMKONTOR GmbH: Schalltechnische Untersuchung B-Plan Nr. IV/65 „Zum Feldlager“, Über-
arbeitung Stand Oktober 2015
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Die Einmündung der „Niederfeldstraße“ in die „Wolfhager Straße“, relativ weit entfernt vom Plangebiet, 
wird mit 624 Kfz/24 h wenig belastet.

Die „Immenhäuser Straße“ hingegen ist mit 1042 Kfz/24 h mit Abstand am meisten frequentiert. Dies 
be-gründet sich vermutlich durch den Charakter der Straße als zentrale Erschließungsstraße für die nach 
Norden angrenzenden, bestehenden Quartiere.

Mit 277 Kfz/24 h ist die Straße „Zum Feldlager“ am geringsten belastet. 

Allgemein ist jedoch anzumerken, dass alle Straßen im Plangebiet im Bestand sehr gering belastet sind. 
Der bauliche Querschnitt der Straßen ist für eine Belastung von < 400 Kfz/h bis zu 800 Kfz/h ausgelegt. 
Dieser Wert wird an der Straße „Zum Feldlager“ in 24 h nicht erreicht.

Auf Grundlage der oben genannten Verkehrserhebung der derzeitigen Verkehrsbelastung wurde eine 
Abschätzung gem. Bosserhoff20 erstellt, um das zu erwartende Verkehrsaufkommen nach einer Bebauung 
des Plangebietes darzustellen.

Es wird angenommen, dass das Bebauungsgebiet nur über die Straßen „ Niederfeldstraße“ und „Zum 
Feldlager“ erschlossen wird. Weiterhin wird angenommen, dass sich der zusätzliche motorisierte Indivi-
dualverkehr wie folgt auf die erwähnten Straßen verteilt:

Die Zählstellen Z 1 und Z 2 befinden sich beide im Verlauf der Straße „Zum Feldlager“ und erfahren daher 
künftig die gleiche zusätzliche Verkehrsbelastung.

Die „Niederfeldstraße“ (Z 3) bindet im Osten direkt an die „Wolfhager Straße“ an. Jedoch ist die „Wolf-
hager Straße“ über die „Immenhäuser Straße“ (Z 4) schneller zu erreichen und wird daher bevorzugt.

-
-

ße“.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Prognose der Minimal- und Maximalbelastungen unter Berücksichti-
gung der oben erwähnten Verteilung der Verkehrsströme je Zählstelle dar.

*geschätzte Verteilung des aufkommenden Verkehrs aus dem B-Plan-Gebiet

** Anteil von 20% Niederfeldstraße

Wie aus obiger Tabelle hervorgeht, ist keine der untersuchten Straßen einer für ein Wohngebiet übermä-
ßig hohen Verkehrsbelastung ausgesetzt.

Der Spitzenwert liegt dabei rechnerisch an Zählstelle Z 4 „Immenhäuser Straße“ in einer Größenordnung 
von min. 1.078 Kfz/24 h bis max. 1113 Kfz in 24 h. Bezogen auf die Spitzenstunde, die in der Regel 10 

-
ten.

20  Ermittelt durch Büro infra-net mit Ver-Bau, Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bauleitplanung (FGSV) © Dr. Bosserhoff

Abbildung 21: Tabelle zur Abschätzung des Verkehrsaufkommens im Gebiet „Zum Feldlager“ (Kfz/24h
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An der Zählstelle Z 1 „Zum Feldlager“ (Richtung „Wolfhager Straße“) liegt der Belastungswert zwischen 
876 Kfz/24 h und 1049 Kfz 24/ h. Bezogen auf die Spitzenstunde dürften ca. 107 Kfz/h bis 111 Kfz/h 
an dieser Zählstelle auftreten.

Geringe Zuwächse am Verkehrsaufkommen sind an der Zählstelle Z 2 „Zum Feldlager“ zu erwarten. Hier 
liegt der Belastungswert zwischen 459 Kfz/24 h und 639 Kfz/24 h. Bezogen auf die Spitzenstunde dürf-
ten ca. 45 Kfz/h bis 63 Kfz/h an dieser Zählstelle auftreten.

Die geringsten rechnerischen Zuwächse am Verkehrsaufkommen sind an der Zählstelle Z 3 „Niederfeld-
straße“ zu erwarten. Hier liegen die Belastungswerte zwischen 633 Kfz/24 h und 642 Kfz/24 h. In der 
Spitzenstunde dürften ca. 63 Kfz/h bis 64 Kfz/h diesen Querschnitt befahren.

Nach Addition der derzeitigen Verkehrsbelastung und der abgeschätzten zukünftigen Verkehrsmenge ist 
festzustellen, dass die durch eine Bebauung des Plangebietes entstehende Verkehrsbelastung als unbe-
denklich für das Straßennetz zu betrachten ist.

Die Prognose des Verkehrsaufkommens bildet die Grundlage für die schalltechnische Untersuchung, die 
zur Abschätzung schädlicher Umweltauswirkungen resultierend aus dem künftig auftretenden Straßenver-
kehr dient.

4.2.4 Öffentlicher Nahverkehr
Südlich des Plangebiets befindet sich der Haltepunkt der RegioTram „Kassel-Harleshausen“, der von den 
RegioTram-Linien RT3 (Kassel – Hofgeismar-Hümme) und RT4 (Kassel – Wolfhagen) sowie den Buslini-
en 18, 19 und 24 bedient wird. Im weiteren Verlauf der Wolfhager Straße befindet sich außerdem die 
Haltestelle „Haroldplatz“, die von den o.g. Buslinien bedient wird. Diese Haltestelle ist jedoch in relativ 
weiter Entfernung zum Plangebiet gelegen, so dass sie nicht in angemessener Art und Weise zur Erschlie-
ßung beitragen kann. 

Mit der angestrebten baulichen Entwicklung des Plangebiets ist eine Verbesserung der Zugänglichkeit des 
RegioTram-Haltepunkts am Harleshäuser Bahnhof sowie die Schaffung von Pkw- und Fahrradstellplätzen 
angestrebt, um die neuen Bauflächen optimal an den ÖPNV anzubinden.

4.2.5 Fußgänger- und Radverkehr
Entlang der Straße „Zum Feldlager“ zieht sich eine stadtteilverbindende Fuß- und Radwegeverbindung 
durch das Plangebiet. Eine Führung des Radverkehrs auf gesonderten Radwegen findet nicht statt. Der 
Radverkehr wird im vorhandenen Straßenraum geführt.

4.3 Versorgung, soziale Infrastruktur

Die Lage des Plangebiets innerhalb des Stadtgebietes Kassel sowie im Stadtteil Harleshausen bedingt 
ein umfangreiches Infrastrukturangebot im Umkreis des Gebiets. Insgesamt bietet Kassel alle Arten von 
Bildungs- und Sozial-Infrastruktur bis hin zur Universität. Die Stadtteilangebote sowie die gesamtstäd-
tischen Angebote sind entweder im Nahbereich fußläufig oder per Fahrrad und ÖPNV erreichbar. So be-
finden sich Kita, Hort und Grundschule am Jungfernkopf in 500 m, Kita Carlsdorferstraße in 850 m und 
Ernst-Leinius-Grundschule in ca. 600 m Entfernung. 

Alle Waren des periodischen Bedarfs sind im Ortskern Harleshausen zu erhalten, die Nahversorgung ist 
somit vorhanden.
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4.4 Naturräumliche Situation, Umweltbedingungen

4.4.1 Hydrogeologische Verhältnisse21 
Der Baugrundaufbau im Plangebiet ist geprägt durch überwiegend schwach sandige, schwach tonige 
Schluffe der Löß- und Lößlehmschichten und den darunter folgenden Schluff, Ton- und Tonsteinschich-
ten des Oberen Buntsandsteins (Röt) in verschiedenen Verwitterungsgraden. Die vorhandenen bindigen 
Böden neigen bei Wasserzutritten zu rascher und tiefreichender Durchfeuchtung und Aufweichung, da 
das Wasser nur langsam im Untergrund versickern kann bzw. bereichsweise auf den Tonböden einstaut. 
Freies zirkulierendes Grundwasser wurde auf dem Grundstück nicht angetroffen.

Durch die Bebauung wird infolge der Versiegelung der natürlichen Geländeoberfläche (Dach- und Hofflä-
chen) und der Ableitung des Niederschlagswassers von befestigten Oberflächen (Verkehrswege) die 
natürliche Versickerung von Oberflächenwasser verringert und dadurch die Grundwasserneubildung im 
Baugebiet selbst eingeschränkt. Da die Höhenlage des Grundwasserspiegels auch von der Grundwasser-
neubildung auf den bisher unbebauten Flächen selbst abhängig ist, ist es als wahrscheinlich anzusehen, 
dass der mittlere Grundwasserspiegel als Folge der abschnittsweisen Erschließung und Bebauung des 
Gebietes leicht absinkt. Diese Beeinflussung des lokalen Grundwasserhaushaltes ist unvermeidlich, sie 
muss als Folge der Bebauung in Kauf genommen werden.

Aufgrund dieser festgestellten Untergrundverhältnisse (schwach durchlässige Schluff- und Tonböden) 
ist davon auszugehen, dass bei Unterkellerung in den Baugruben oder Leitungsgräben voraussichtlich 
nur geringe Wassermengen anfallen (vorwiegend schichtgebundenes „schwebendes“ Grundwasser bzw. 
Sickerwasser), die problemlos mit einer offenen Wasserhaltung gefasst werden können. Aufgrund der 
stark wassergesättigten bindigen Böden mit Sandanteilen wird im Bodengutachten auf Probleme der 
Standsicherheit porenwassergesättigter Böschungen verwiesen, wenn keine vorlaufende Entwässerung 
der sandig durchzogenen bindigen Schichten z.B. durch mehrere aus Schachtringen aufgebauten Pum-
pensümpfen in mehreren Eckbereichen der Baugrube stattfindet. Bei der Ausführung von Kellergeschos-
sen ist davon auszugehen, dass die erdberührten Wandflächen innerhalb dieser Bereiche häufig durch 
Grund- oder Sickerwasser eingestaut sein werden. Daher wird empfohlen, zum Schutz gegen das Grund- 
und Sickerwasser „schwarze“ oder „weiße“ Wannen auszubilden.

 

4.4.2 Klima/Lufthygiene
Hinsichtlich der klimatischen Situation im Plangebiet selbst liegen keine detaillierteren Angaben vor 
als die in der Klimafunktionskarte des Zweckverbandes 2009 enthaltenen. Danach sind die bestehenden 
Ackerflächen als Kaltluftentstehungsgebiete gekennzeichnet. Für die umliegenden Siedlungsbereiche ist 
jedoch davon auszugehen, dass sie als Siedlungs- oder Stadtklimatop zu klassifizieren sind, in denen 
durch in Teilbereichen vorhandene starke Oberflächenversiegelung (Verkehrsflächen, sonstige versiegel-
te und überbaute Bereiche) Erwärmungen und geringer Luftaustausch auftreten können, die aufgrund 
der im Plangebiet und seinem Umfeld vorhandenen Durchgrünung und Luftschneisen jedoch abgemil-
dert werden. Wesentliche, z. T. bereits in Umsetzung befindliche Pflege- und Entwicklungsziele sind u. 
a. die Entwicklung des Geilebachs als überwiegend naturnahes Gewässer mit begleitenden Ufersäumen 
und -gehölzen, die Sicherung/Weiterentwicklung eines Vegetationsmosaiks aus Gras-/Staudenfluren und 
Gehölzen, die Sicherung und Entwicklung des Talraumes als Grünzug, die Sicherung und gestalterische 
Aufwertungen der das Geilebachtal querenden Fuß-/Radwege entsprechend ihrer Bedeutung als stadtteil-
verbindende Wege sowie die Sicherung einer angemessenen öffentlichen Durchlässigkeit des nördlichen 
und südlichen Talrandes (Ausblicksituationen) und die Gestaltung angemessener Siedlungsränder22.

21  vgl. Dr.-Ing. Jürgen Henne Ingenieurbüro für Geotechnik: Baugrunderkundung, Beurteilung und allgemeine Bebaubarkeit eines Neubauge-
bietes Kassel - Harleshausen, „Zum Feldlager“, Stand 26.4.2011

22  vgl. Zweckverband Raum Kassel (2007): Landschaftsplan
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4.4.3 Biotopstruktur, Avifauna
Für das Gebiet wurde im Juli 2011 eine Bestandsaufnahme der Biotoptypen und Flächennutzungen sowie 
eine naturschutzfachliche Einschätzung des Bestands erstellt23. 

Im Wesentlichen wird das Plangebiet von Ackerflächen sowie – im südlichen Bereich entlang der Er-
schließungsstraße „Zum Feldlager“ – durch Siedlungsflächen mit Bebauung aus den vorwiegend 1950iger 
und 1960iger Jahren bestimmt. Die Schutzwürdigkeit der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Le-
bensräume wurde im Rahmen der Grünordnungsplanung in Anlehnung an die Wertpunkte des jeweiligen 
Biotoptyps nach der Hessischen Kompensationsverordnung24 klassifiziert. Hinsichtlich Arten- und Biotop-
schutz  weisen die vorhandenen Lebensräume des Untersuchungsgebiets überwiegend nur eine geringe 
oder keine Schutzwürdigkeit auf. Lediglich die Linden-Allee des die Straße Zum Feldlager begleitenden 
Grünstreifens und der Gehölzbestand angrenzend an den Geilebach sind besonders schutzwürdig. 

Für die Avifauna hat das Plangebiet keine besondere Bedeutung, da es sich fast ausschließlich um Sied-
lungsraum und intensiv genutzte Ackerflächen handelt, letztere sind nicht weiträumig genug um von der 
gefährdeten Feldlerche als Brutgebiet angenommen zu werden, auch Vorkommen von Arten des Anhan-
ges IV der FFH-Richtlinie werden nicht erwartet. Die im Plangebiet vorkommenden Brutvogelarten zählen 
im Bereich der bestehenden Bebauung zum Spektrum der regulären und weit verbreiteten Brutvogelarten 
wie Rotkehlchen, Amsel, Meisenarten, Sperling, Grünfink.

4.4.4 Schutzgebiete
Schutzgebiete sind im Planbereich selbst nicht vorhanden, jedoch grenzt das Plangebiet nördlich unmit-
telbar an den Landschaftsraum Mittleres Geilebachtal an, der Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes 
Stadt Kassel ist. Als besondere Lebensräume und Landschaftselemente sind die Ufergehölze entlang des 
Geilebachs geschützt. Als Erhaltungsziele formuliert der Landschaftsplan des Zweckverbands Raum Kassel 
die Freihaltung des überwiegenden Teils des Talraumes aus klimatischen und landschaftsgestalterischen 
Gründen, den Erhalt / die Sicherung der vorhandenen landwirtschaftlichgartenbaulichen Nutzungen, 
Sicherung / Entwicklung nachhaltiger standortangepasster Nutzungsformen sowie in erosionsgefährdeten 
Bereichen Ackernutzung nur in Verbindung mit erosionshemmenden Maßnahmen.

4.5 Orts- und Landschaftsbild

Das Plangebiet liegt im Randbereich südlich des Geilebachtals mit seinem begleitendem Grünzug und 
den umgebenden landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der Grünzug liegt als Band zwischen den Sied-
lungsflächen des Ortskerns Harleshausen und dem nach Norden ansteigenden Gelände des Jungfernkopf. 
Die Freiflächen innerhalb des Geltungsbereiches sind im Bestand entweder gärtnerisch gestaltet oder 
werden landwirtschaftlich genutzt. Besondere Wirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild gehen von 
dem Gebiet im nördlichen Bereich im Übergang zwischen vorhandener Bebauung, Kleingärten/Gei-
lebachverlauf und den landwirtschaftlichen Flächen aus. Markant ist der am westlichen Rand vorhandene 
begrünte Erdwall, der das Plangebiet vom westlich daran angrenzenden bestehenden Siedlungsbereich 
„Im Plutsch“ trennt sowie die Lindenallee in der Straße Zum Feldlager (Bestandteil des documenta-
Kunstwerks 7000 Eichen). Im Bestand vermittelt das Plangebiet insgesamt einen heterogenen Eindruck 
mit in Teilen undefinierten Siedlungsrändern und intensiv bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen, 
Wirtschaftswegen/teilausgebauten Erschließungsflächen, unterbrochenen Grünverbindungen sowie Über-
gangsbereichen zwischen Siedlung und freier Landschaft. 

Das Plangebiet  liegt auf einer Höhe von ca. 200 m üNN und ist leicht nach Nordosten geneigt: Es fällt 
von ca. 197 m üNN. im Nordwesten bzw. 200 m üNN im Südwesten bis auf ca.185 m üNN. im Nordosten 
(Bereich am Geilebach/Lage des geplanten Regenrückhaltebeckens).

23  planungsgruppe grün: Grünordnungsplan „Zum Feldlager“ B-Plan Nr. IV / 65, Anlage 1 zum Umweltbericht u. Grünordnungsplan

24  Kompensationsverordnung - KV vom 12. November 2010 (GVBl. 2010 S. 635)



31

Bebauungsplan Nr. IV/65 „Zum Feldlager“ | Begründung – Entwurf

4.6 Eigentumsverhältnisse

Die unbebauten Flächen innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich im Eigentum der Stadt Kassel, 
eine Fläche von ca. 6,5 ha wurde im Rahmen der Umlegung seitens der Stadt Kassel erworben. Bei den 
bebauten Flächen östlich der Straße Zum Feldlager handelt es sich um 11 in Privatbesitz befindliche 
Grundstücke.

4.7 Entwicklungsziele

Aufgrund der Lage des Gebiets innerhalb eines bereits durch Wohnnutzung geprägten Stadtquartiers/
Stadtteils mit Nahversorgungseinrichtungen und guter sozialer Infrastruktur sowie aufgrund der bereits 
in Teilen vorhandenen Erschließung, bietet sich der Standort zur Schaffung eines attraktiven urbanen 
Wohngebiets in landschaftlich reizvoller Lage an. Durch die geplante wohnbauliche Entwicklung wird 
an bereits bestehende Strukturen angeknüpft und es erfolgt eine Abrundung und Verknüpfung bereits 
bestehender Siedlungsstrukturen. Bislang unbebaute Flächen sollen zu Wohnbauflächen entwickelt wer-
den, gleichzeitig werden bereits vorhandene Wohnbauflächen planungsrechtlich gesichert. Der Bebau-
ungsplan zielt auf die Schaffung eines differenzierten und modernen Wohnungsangebotes, insbesondere 
zukunftsfähige Wohnformen für unterschiedliche Nachfragergruppen wie barrierefreies Wohnen vor dem 
Hintergrund der demografischen Wandlungsprozesse, die Förderung von Eigentum, z. B. in Form von 
Starterwohnungen für Berufseinsteigende oder attraktives Wohnen für junge Familien auf der eigenen 
Parzelle mit Garten. Die Stadt Kassel unterstützt die Bildung von Wohneigentum in besonderer Weise. 
Im Bereich südlich der Niederfeldstraße wird daher eine Fläche für Baugruppen bereitgehalten. Diese 
Wohnform bedarf in der Phase der Gruppenfindung einer langen Vorlaufzeit. Die Stadt Kassel gibt daher 
auf dieser Fläche Baugruppen Optionen für ein Grundstück, um in dieser gewährten Zeit handlungsfähig 
zu werden. Zur Herstellung dieses Wohnungsmixes soll der Bebauungsplan den städtebaulichen Rahmen 
setzen, jedoch noch ausreichend Spielraum für die konkrete Umsetzung ermöglichen.

Der Bebauungsplan dient daher der planungsrechtlichen Sicherung einer Entwicklung zum Allgemeinen 
Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO. Die vorhandenen Grünstrukturen im Plangebiet (Lindenallee) sol-
len planungsrechtlich dauerhaft gesichert und um weitere zu entwickelnde Bereiche ergänzt werden.

Angestrebt wird die Schaffung einer flächensparenden Siedlungsstruktur durch vorwiegend kompakte 
Ge-bäudestrukturen mit Mehrfamilienhäusern und verdichteten sowie auch freistehenden Einfamilienhäu-
sern, um insgesamt eine Nutzungs- und Wärmedichte zu erreichen, die eine energieeffiziente Wärmever-
sorgung rentabel macht und auf Bedarfsdeckung durch erneuerbare Energien ausgelegt wird. 

Mit dem Bebauungsplan wird eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 5 BauGB 
angestrebt, die soziale, wirtschaftliche und umweltschützende Anforderungen auch in Verantwortung ge-
genüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und einen Beitrag leistet zur Sicherung 
einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundla-
gen, insbesondere in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz. Daher soll bei der städtebaulichen 
Konzeption und Umsetzung im Rahmen des Bebauungsplans den Gesichtspunkten des Klimaschutzes be-
sonders Rechnung getragen werden, u. a. durch Südausrichtung der Gebäude, Vermeidung von Verschat-
tung, Verbot der Verwendung klimabeeinflussender Heizstoffe und Festsetzungen zum Einsatz regenerati-
ver Energien bzw. CO2-sparender Energieversorgung. 

Trotz der mit einer Umsetzung der Planung verbundenen Veränderungen durch die unvermeidlichen bau-
lichen Eingriffe soll auch künftig ein leistungsfähiger Naturhaushalt und die vorhandene Artenvielfalt 
er-halten sowie ein neuer qualitätsvoller Lebensraum für die künftigen Bewohner geschaffen werden.

Dafür sind folgende Randbedingungen im Rahmen der städtebaulichen Konzeption und planungsrechtli-
chen Umsetzung durch den Bebauungsplan zu erfüllen:
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-
verluste, Einsatz von erneuerbaren Energien

25.

25  vgl. Fraunhofer Institut Für Bauphysik (IBP), Abteilung Energiesysteme, Standort Kassel et al.: IBP-Bericht ES-342 01/2014, Innovatives 
Wärmeversorgungskonzept für die zeitgemäße Siedlung „Zum Feldlager“, Stand 14.7.2014
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5. Städtebauliches Konzept

5.1 Zielsetzung

Das geplante Quartier verbindet ökologische Anforderungen mit ökonomischen Vorteilen für den öffentli-
chen Sektor und die privaten Bauherren: Eine flächensparende Erschließung, energieeffiziente Gebäude-
typen, ein kompaktes, robustes und gleichzeitig flexibles städtebauliches Grundkonzept in Kombination 
mit einem innovativen Energiekonzept bieten die Grundvoraussetzung für ein nachhaltiges neues Stadt-
quartier und zukunftsorientierte Investitionen aller Beteiligten. Durch die Bebauung der bislang unbe-
bauten Flächen nördlich und südlich der Niederfeldstraße werden die vorhandenen Siedlungsstrukturen 
im nördlichen Bereich des Kasseler Stadtteils Harleshausen ergänzt und abgerundet. Hierbei wird eine 
kompakte Bebauung, effiziente Erschließung und maßvolle bauliche Dichte der Siedlungsflächen ange-
strebt, um ein Bauflächenangebot innerhalb des bestehenden Stadtgebietes zu schaffen und hierdurch 
bestehende Infrastrukturangebote zu sichern sowie eine effiziente und regenerative Energieversorgung 
zu ermöglichen. 

5.2 Erschließung

Der Entwurf setzt auf eine flächensparende Erschließung. Das Gebiet wird aus südlicher Richtung von 
der Wolfhager Straße aus über die Straße Zum Feldlager erschlossen, aus westlicher Richtung über die 
Niederfeldstraße, die ebenfalls in die Wolfhager Straße mündet. Die innere Erschließung des Baugebiets 
soll in einem horizontalen und vertikalen Raster zu den Gebäuden angeordnet werden. Drei parallel zur 

Bebauung verlaufende öffentli-
che Anliegerstraßen sowie eine in 
Teilen nur für Fußgänger durchläs-
sige untergeordnete Verbindungs-
straße (Wohnweg), erschließen 
die einzelnen Grundstücke. Vier 
in Nord-Süd-Richtung verlaufen-
de Anliegerstraßen verbinden die 
Straßen untereinander und binden 
an die vorhandenen Sammelstraßen 
Zum Feldlager und Niederfeldstraße 
an. Die Straße Zum Feldlager geht 
nördlich in einen Feldweg über, der 
den Geilebach Richtung Stadtteil 
Jungfernkopf quert und als stadt-
teilverbindende Fuß- und Radweg-
verbindung dient. Gleichzeitig wird 
hierüber das vorhandene nord-
östlich des Plangebietes liegende 
Freizeitgartengelände erschlossen. 

Dieser Erschließungsweg wird in 
seiner jetzigen Form und Nutzung 
ebenso beibehalten wie der nörd-
lich des Plangebiets verlaufende, 
für den Kfz-Verkehr nicht freige-
gebene Weg An den Niederwiesen. 
Auch die Erschließungssituation 
der südlich im Plangebiet vorhan-
denen Einzelhausbebauung bleibt 
erhalten.Abbildung 22: Erschließungskonzept
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Als Fuß- und Radverbindungen sind zwei in Nord-Süd-Richtung verlaufende Wegespangen östlich und 
westlich des nördlichen Quartiersbereichs sowie zwei Wegeanbindungen im Bereich der geplanten öf-
fentlichen Grünfläche (Extensivrasen) geplant, zusätzlich ist eine Wegeverbindung zum Geilebach bzw. 
Regenrückhaltebecken im nordöstlichen Plangebiet vorgesehen.

Die grundsätzlich bereits vorhandene ÖPNV-Anbindung des Quartiers wird über eine geplante neue 
fußläufige Anbindung des RegioTram-Haltepunkts am ehemaligen Bahnhof Harleshausen optimiert: 
vorgesehen ist ein direkter Zugang zum Haltepunkt über eine Unterführung und Rampe und eine „Fläche 
für Nahmobilität“ mit Pkw- und Fahrradstellplätzen („Bike/Park and Ride“). Über die Unterführung wird 
auch das östlich des Bahndamms vorhandene Wohnquartier angebunden.

Dem Anspruch an das individuelle Mobilitätsbedürfnis wird über ein ausreichendes Angebot an oberirdi-
schen / erdgeschossigen Stellplätzen Rechnung getragen. Jeder Wohneinheit ist mindestens ein Stell-
platz auf der Parzelle oder in einer Sammelstellplatzanlage zugeordnet. Die Einfamilienhausgrundstücke 
(Einzel-, Doppel- und Kettenhäuser) erhalten durch Anordnung einer Garage oder eines Carports in der 
Tiefe des Grundstücks die Möglichkeit mindestens eines zweiten „gefangenen“ Stellplatzes. Darüber hin-
aus sind Besucherstellplätze im öffentlichen Raum vorgesehen entlang der in Nord-Süd-Richtung verlau-
fenden Straßen oder auch in den Anliegerstraßenabschnitten ohne Grundstückszufahrten.

5.3 Bebauung

Das baustrukturelle Konzept für das neu zu entwickelnde Wohnquartier basiert auf drei zukunftsweisen-
den Aspekten: Kompaktheit, energetische Optimierung und Flexibilität.

Die angestrebte Kompaktheit 
bezieht sich zum einen auf die Aus-
nutzung der einzelnen Parzelle aber 
auch auf die Möglichkeit der Be-
bauung von Baufeldern und Bildung 
von Nachbarschaften, z. B. durch 
Reihung und Gruppierung von Ge-
bäuden. Die städtebauliche Struk-
tur ist hierbei so angelegt, dass 
jede Parzelle unabhängig von der 
Bautypologie ähnlich organisiert ist 
mit einer „Adresse“ zur Straße, der 
Möglichkeit eines Stellplatzes auf 
dem Grundstück oder in der Nähe 
des Grundstücks (Sammelparken) 
sowie einem von Süden oder Osten 
und Westen besonnten – privaten – 
Gartenbereich. Die Kompaktheit der 
Architektur findet sich in vorwie-
gend zwei- bis dreigeschossigen Ge-
bäuden, die als Reihe/Gruppe oder 
Doppelhaus bzw. Mehrfamilienhaus 
ein günstiges A/V-Verhältnis und 
damit geringe Transmissionswär-
meverluste über die Gebäudehülle 
aufweisen. Dieses Prinzip wird nur 
zum nördlichen Gebietsrand hin 
gelockert, da hier aus klimatischen 
Gründen eher niedrige Einzelhäuser 
vorgesehen sind.Abbildung 23: Bebauungskonzept
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Eine konsequente Ausrichtung der Gebäude nach Süden/Südwesten ermöglicht solare Gewinne und 
verbessert die Energiebilanz des Quartiers. Zur  Gebäudeheizung soll die Verwendung  fossiler Brennstof-
fe vermieden werden, ein optimales Zusammenwirken von Wärmeverlustminimierung durch Dämmung 
und Wärmegewinnung durch den Einsatz regenerativer Energien wird angestrebt. Das Ziel ist somit die 
Optimierung von Gebäudehülle und Gebäudetechnik in Kombination mit einem innovativen zentralen 
Versorgungssystem durch Erdwärmenutzung und ein Nahwärmenetz, so dass eine CO2-neutrale Wärmever-
sorgung des Gebietes erfolgt.

Die Flexibilität der städtebaulichen Struktur eröffnet unterschiedliche Nutzungsoptionen und Gebäudety-
pen. Anzustreben ist eine hohe Gestaltqualität und eine möglichst zeitlose Architektur, die anpassungs-
fähig ist. So sollten barrierefreie Wohnungen im Geschosswohnungsbau entlang der Niederfeldstraße 
oder als Einliegerwohnungen im gesamten Quartier ebenso vorgesehen werden, wie die Möglichkeit des 
Zusammenlegens von Wohnungen oder des gemeinschaftlichen Wohnens, beispielsweise als selbstorga-
nisiertes generationenübergreifendes oder auch betreutes Wohnen. Zuschnitt und Größe der einzelnen 
Baufelder sowie das in Ost-West-Richtung verlaufende Erschließungssystem ermöglichen ein flexibles 
Reagieren auf die Nachfrage: Das „Starterhaus“ auf kleinem Grundstück ist ebenso möglich wie das 
Stadthaus mit Einliegerwohnung oder das Einfamilienhaus mit Nutzgarten. Das Grundprinzip lautet somit 
„Kopplung, Gruppierung und Auseinanderziehen“, angestrebt wird eine Mischung der Gebäudetypen als 
Wechsel zwischen Einzel- und Doppelhäusern in Kombination mit Hausgruppen (z. B. als Reihen- oder 
Kettenhäuser) und einzelnen Mehrfamilienhäusern. In verschiedenen Bereichen des Quartiers können 
Baufelder für Baugemeinschaften angeboten werden, die diese Bereiche auf vergleichsweise kleinen Par-
zellen und mit gemeinschaftlichen Erschließungsbereichen (Sammelparken, private Wohnwege) nachbar-
schaftlich entwickeln.

5.4 Grünflächen, Freiräume und Begrünung

Das Freiflächenkonzept sieht eine Fortführung der bereits vorhandenen Strukturen und die Schaffung 
neuer privater und öffentlicher Freiräume in einem abgestuften System vor. Der öffentliche Raum mit 
seinen Erschließungsachsen und hier insbesondere die Straße Zum Feldlager mit dem nach Norden 
weiterzuführenden Grünbereich bilden das Grundgerüst. Ein kleiner Platzbereich im Zentrum des neuen 
Quartiers ist Schnittpunkt und Verteiler zwischen den beiden Hauptachsen, gleichzeitig bildet er den 
Übergang zum Siedlungsrand Richtung Norden. Die Wohnstraßen und Wohnwege übernehmen neben 
ihrer Erschließungsfunktion die Rolle von nachbarschaftlichen Freiräumen, die auch als Aufenthalts- und 
Aktionsräume nutzbar sein sollen. Ein Grünbereich entlang des Bahndamms sowie eine Extensivrasenflä-
che am nördlichen Übergangsbereich zur Landschaft sind weitere öffentliche Freiräume, die Aufenthalts-
möglichkeiten bieten können. Der westlich an das Plangebiet angrenzende vorhandene begrünte und zu 
erhaltende Wall stellt – ebenso wie der östlich verlaufende Bahndamm – eine Zäsur dar: er formuliert 
den Rand des neuen Quartiers, verhindert jedoch auch eine direkte Verknüpfung mit den jenseits an-
schließenden Siedlungsbereichen. Für die im Nordosten des Plangebietes vorgesehene mit Extensivrasen 
anzulegende öffentliche Grünfläche ist eine Nutzungsüberlagerung vorgesehen: Neben der Freiraum- und 
Aufenthaltsfunktion dient sie zum einen der Sammlung und Ableitung sowie – aufgrund der Bodenver-
hältnisse eher nachgeordnet – der Versickerung des anfallenden Regenwassers der westlich angrenzenden 
Flächen. Zum anderen ist die Nutzung dieser Fläche als Fläche für erneuerbare Energien vorgesehen mit 

Abbildung 24: Prinzipschnitt
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einem zentralen Erdwärmesonden-
feld und Solarkollektoren. Für die 
geothermische Nutzung wird dem 
Untergrund thermische Energie 
entzogen und mittels einer zentra-
len Wärmepumpe auf ein nutzbares 
Temperaturniveau angehoben. Über 
ein örtliches Nahwärmenetz wird das 
erwärmte Wasser zu den einzelnen 
Gebäuden geleitet (siehe nachfol-
gendes Kapitel „Ver- und Entsor-
gung“). Die solarthermischen An-
lagen dienen der Regeneration des 
Untergrundes durch solarthermische 
Wärmeeinspeisung in das Erdwärme-
sondenfeld. Hierfür werden für das 
Plangebiet ca. 1.400 m² Kollektor-
fläche für einen Regenerationswär-
mebedarf von 1 GWh/a benötigt, die 
in mindestens 4 Teilflächen bis zu 
900 m² auf der Grünfläche realisiert 
wereden sollen. Weitere 500 m² 
Kollektorfläche sind auf der Fläche 
für Nahmobilität im südöstlichen 
Planbereich vorgesehen. 

Die breits in Teilen bestehende Allee 
westlich der Straße Zum Feldlager 
wird bis zum Quartiersplatz weiter-
geführt. Auch im weiteren Verlauf 

der Straße „Zum Feldlager“ in Richtung Norden sind straßenbegleitende Bäume angedacht, die eine 
Grünverbindung zwischen der Allee und dem im Nord-Osten vorhandenen Grünzug bilden. Ein Grünstrei-
fen zwischen dem Bahndamm im Osten und der Bebauung trägt mit seiner Vegetationsausstattung zur 
Aufenthaltsqualität des Quartiers bei, bildet einen Abstand zur Bahnfläche und dient ebenfalls zur offe-
nen Führung des Oberflächenwassers. Die Niederfeldstraße sowie die im Westen liegende, in nordsüdliche 
Richtung verlaufende Anliegerstraße, soll mit straßenbegleitenden Bäumen begrünt werden. Die stra-
ßenbegleitende Bepflanzung sowie Einzelbäume in den Anliegerstraßen und auf den privaten Parzellen 
dienen der Gliederung, Auflockerung, Durchgrünung, Orientierung und Verknüpfung.

Die Beeinträchtigungen durch die Errichtung der vorgesehenen Wohnbebauung sollen vermieden bzw. 
möglichst gering und – soweit möglich – ausgeglichen werden. Das Grünkonzept sieht daher eine land-
schaftliche Einbindung der geplanten Bebauung vor durch Begrenzung sowie Staffelung der Gebäudehö-
hen und Begrünung von Gebäudeteilen (Fassaden und Dächer der Nebengebäude sowie Flach- und Pult-
dächer). Weitere Maßnahmen sind die Erhaltung und Schaffung raumbildender Gehölzstrukturen, Ersatz 
der entfallenden Gehölzbestände durch Neupflanzungen, möglichst geringe Steigerung der Versiegelungs-
rate, Wasserrückhaltung und ein möglichst vollständiger Ausgleich der verbleibenden Beeinträchtigungen 
durch die geplanten Eingriffe, vorzugsweise im oder in räumlicher Nähe des Plangebietes26.

5.5 Ver- und Entsorgung

Ein wesentliches städtebauliches Ziel der Entwicklung des Plangebietes ist es, trotz der Veränderungen 
durch die unvermeidlichen baulichen Eingriffe, einen leistungsfähigen Naturhaushalt und die vorhan-

26  vgl. planungsgruppe grün GmbH: Umweltbericht und Grünordnungsplan zum Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/65 „Zum Feldlager“

Abbildung 25: Grün- und Freiraumkonzept
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dene Artenvielfalt zu sichern sowie einen qualitätsvollen Lebensraum für Menschen zu bieten. Hierbei 
kommt der Energieversorgung des Gebietes eine besondere Rolle zu: durch den Wärmebedarf für die 
geplante Bebauung bedingte CO2-Emissionen sollen durch den Einsatz erneuerbarer Energien reduziert, 
der Primärenergiebedarf insgesamt minimiert werden. Um dies zu erreichen, wurde ein innovatives 
Energiekonzept für das Baugebiet entwickelt mit dem Ziel, den geringen Heizenergiebedarf der geplanten 
Niedrigenergiegebäude mit Hilfe von erneuerbaren Energien, insbesondere Solarenergie zur Trinkwarm-
wasserunterstützung und Geothermie, auf einem Niedertemperaturniveau bereitzustellen. Neben der 
Südausrichtung der Gebäude zur optimalen Sonnenenergienutzung ist eine Wärmeversorgung auf der 
Grundlage von Erdwärme gespeister „kalter“ Fernwärme in Kombination mit dezentralen Wärmepumpen 
und Solarthermie für die Trinkwarmwasserbereitung geplant. Im Rahmen einer Studie27 wurden basierend 
auf der städtebaulichen Konzeption unterschiedliche zentrale und dezentrale Wärmeversorgungsvarianten 
untersucht. Die beiden wirtschaftlich günstigsten Varianten unterscheiden sich maßgeblich durch die 
eingesetzten Energieträger: in einer Variante wird neben Geothermie zum Großteil der fossile Energie-
träger Erdgas verwendet, in der anderen Variante werden verschiedene erneuerbare Energieträger (Solar-
energie und Geothermie) miteinander kombiniert. Aus Klimaschutzgründen und aufgrund der Nachhal-
tigkeit wird die auf erneuerbare Energien ausgelegte Variante mit einem zentralen Erdwärmesondenfeld 
sowie dezentralen solarthermischen Anlagen zur Regeneration des Untergrundes und zur Unterstützung 
der Trinkwarmwasserbereitung präferiert. 

Hinsichtlich der Stromversorgung des Gebietes werden voraussichtlich kommunikative Konzepte zur Ver-
netzung und Steuerung von Stromerzeugern und -verbrauchern („smart grid“) zur Umsetzung kommen, 

um eine möglichst effiziente Elekt-
rizitätsversorgung zu erreichen.

Das im Neubaubereich des Plan-
gebiets anfallende Wasser soll im 
Trennsystem abgeleitet werden. 
Die Schmutzwasserentsorgung 
erfolgt konventionell über ein 
entsprechendes Leitungsnetz. Für 
das anfallende Regenwasser ist die 
Sammlung über ein Leitungs- und 
Grabennetz in einem entsprechend 
dimensionierten Rückhaltebecken 
im nordöstlichen Bereich des Plan-
gebiets vorgesehen. Das Becken 
dient dem Rückhalt und der verzö-
gerten Abgabe des vorgefilterten 
Regenwassers in den Geilebach. 
Durch die in Teilen vorgesehene 
oberirdische Wasserableitung in 
offenen Mulden bzw. bewachse-
nen Entwässerungsgräben wird 
die Verdunstung des anfallenden 
Regenwassers vor Ort gefördert, 
ein weiterer Teil wird zudem durch 
die geplanten begrünten Dächer 
im Plangebiet zurückgehalten und 
verdunstet. 

27  Fraunhofer Institut Für Bauphysik (IBP), Abteilung Energiesysteme, Standort Kassel et al.: IBP-Bericht ES-342 01/2014Innovatives Wärme-
versorgungskonzept für die zeitgemäße Siedlung „Zum Feldlager“, Stand 14.7.2014

Abbildung 26: Regenwasserkonzept
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5.6 Städtebauliche Kennwerte

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst ca. 11,7 ha, hiervon sind ca. 1 ha bereits bebaute 
Flächen (Wohnbebauung östlich der Straße Zum Feldlager) sowie ca. 1 ha bereits vorhandene Erschlie-
ßungs- und Grünflächen. Der neu zu entwickelnde, gegenwärtig nicht bebaute Bereich beträgt somit 
ca. 9,7 ha. Hiervon sind ca. 6,5 ha als neue Bauflächen für Wohnen (Nettobauland) und ca. 1,6 ha als 
Verkehrsflächen vorgesehen. Ca. 1,7 ha werden als öffentliche Grün-, Entwässerungs- oder Platzflächen 
angelegt. 

Durch die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung in diesem Bebauungsplan werden künftig ca. 
49.000 m² Geschossfläche im Bereich der neu zu bebauenden Wohngebiete und ca. 7.400 m² Geschoss-
fläche in den bestehenden Bauflächen möglich sein. Dies entspricht bei einem Ansatz von ca. 120 m² 
BGF/WE einem rechnerischen Wert von ca. 470 Wohneinheiten (davon ca. 408 im Neubaubereich) im 
Rahmen der angestrebten Bebauungsstruktur aus verdichteten und freistehenden Einfamilienhäusern 
sowie Mehrfamilienhäusern. Bei einer Belegungsdichte von 2,1 Personen pro Haushalt bzw. pro Wohnung 
ist somit von ca. 987 Bewohnern im Plangebiet auszugehen, davon ca. 857 Bewohner im Neubaubereich. 
Die Bruttowohnungsdichte beträgt ca. 40 WE/ha (Nettowohnungsdichte: ca. 64 WE/ha), die Brutto-
wohndichte ca. 84 Einwohner/ha (Nettowohndichte: ca. 133 E/ha). Diese Werte entsprechen den übli-
chen Dichtewerten für Baugebiete mit gemischten Bautypologien und erfüllen die Vorgaben des Flächen-
nutzungsplans des Zweckverbands Raum Kassel, nach dem für das Verbandsgebiet Mindest-Dichtewerte 
in den Entwicklungsschwerpunkten angestrebt werden von 33 WE/ha mit Obergrenzen von ca. 45 WE/
ha brutto als verträgliche Verdichtung. Auch die im FNP formulierte Rahmenbedingung einer Mischung 
aus Eigenheimen sowie Miet- und Eigentumswohnungen in Neubaugebieten wird mit dem Bebauungsplan 
erfüllt. 

5.6.1 Flächenübersicht

Nutzung Fläche (m²) Gesamtfläche (m²) Anteil

vorh. öffentliche Verkehrsflä-
chen

5.121,86 4,37 %

    vorh. Erschließungsstraßen 2.882,62

    vorh. Wirschaftsweg 2.239,24

geplante Verkehrsflächen 16.093,59 13,72 %
    öff. Erschließungsstraßen 12.215,64

    private Wohnwege 721,06

    öff. Fußwege 3.156,89

vorh. bebaute Flächen 9.223,92 7,86 %

geplante Bauflächen 
(ca. 130 Parzellen)

64.786,72 55,22 %

    Baugrundstücksflächen 64.786,72

sonstige öffentliche Flächen 22.106,61 18,84 %
    gepl. öff. Grünflächen 12.649,50

    gepl. Quartiersplatz 345,93

    gepl. Entwässerungsgräben 1.521,37

    gepl. Regenwasserrückhalt 1.830,63

    gepl. Nahmobilitätsfläche 1.053,28

    vorh. öff. Grünflächen 4.705,9

Summe/Geltungsbereich 117.332,70 117.332,70 100,00 %
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6. Festsetzungen

6.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Die Grenze des Geltungsbereichs ist zeichnerisch wie folgt festgesetzt:

Im Norden durch die nördliche Grenze der Wegeparzellen 51/7, 51/8, 71/24 (An den Niederwiesen, Zum 
Feldlager) und die nördlichen Grenzen der Flurstücke 6/5 und 6/9. 

Im Osten durch die östliche Grenzen der Straßenparzelle der Straße Zum Feldlager (Flurstück 71/24), die 
westliche Grenze der Gleisanlagen der Strecke Kassel – Warburg (2550) auf dem Flurstück 93/57 zwi-
schen der Freizeitgartenanlage im Norden und der Straße „Am Versuchsfeld“ im Süden.

Im Süden durch die nördliche Abgrenzung der Straßenparzelle der Straße „Am Versuchsfeld“ (Flurstück 
38/43), die südliche Grenze der Straße „Niederfeldstraße“ (Flurstücke 48/9 und 48/8) und die südliche 
Grenze des Flurstücks 38/45.

Im Westen durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 38/52, 58/53, 38/45 und 3.

Die in den räumlichen Geltungsbereich einbezogenen Flurstücke bzw. Flurstücksteile können aus der 
Planzeichnung bzw. Kapitel 2 dieser Begründung entnommen werden.

6.2 Art der baulichen Nutzung 

6.2.1 Allgemeines Wohngebiet (WA 1, WA 2, WA 3, WA 4, WA 5 und WA 6) gem. § 4 BauNVO
In Ergänzung der Einfamilienhausbebauung im südlichen und nördlichen Teil des Plangebiets sind im ge-
samten Plangebiet Ein- und Mehrfamilienhäuser vorgesehen sowie die Möglichkeit der Schaffung wohner-
gänzender Nutzungen. Diese Flächen sind als allgemeine Wohngebiete (WA) festgesetzt. Gemäß BauNVO 
ist das in allgemeinen Wohngebieten zulässige Nutzungsspektrum weiter gefächert als in reinen Wohn-
gebieten: Neben Wohngebäuden sind der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Spei-
sewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein zulässig. Neben dem im Vordergrund stehenden Zweck 
der Errichtung von Wohngebäuden ist somit auch die Schaffung eines ergänzenden wohnungsnahen 
Versorgungs- und Freizeitangebotes für das Quartier sowie ein gewisses Maß an Nutzungen zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen bzw. sozialen und kulturellen Angeboten im Wohnumfeld möglich bzw. zulässig. Der 
städtebaulichen Zielsetzung, ein attraktives urbanes Wohnquartier zu entwickeln, in dem auch ein – dem 
Leitbild der kompakten Stadt der kurzen Wege entsprechend – verträgliches und „städtisches“ Neben-
einander von Wohnen und Arbeiten möglich sein soll, wird somit Rechnung getragen. Ergänzend sind 
im allgemeinen Wohngebiet auch die freien Berufe allgemein zulässig. Mit den festgesetzten baulichen 
Nutzungsarten ist ein wohnverträgliches Spektrum von Nutzungen möglich, das sich gut in den Bestand 
des Quartiers einfügt und zu einer städtebaulichen Vielfalt und Belebung des Stadtteils beiträgt. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise in allgemeinen Wohngebieten zulässigen Nutzungen (Be-
herbergungsbetriebe, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie insbe-
sondere Gartenbaubetriebe und Tankstellen) werden ausgeschlossen. Diese Nutzungen sind aufgrund der 
höheren Flächenbedarfe, ihrer Baukörperstruktur sowie des erhöhten Verkehrsaufkommens nicht mit der 
geplanten Struktur des Wohngebietes vereinbar. Diese Nutzungen finden sich auch nicht im Bestand im 
näheren Umfeld und sollen mit der Entwicklung des neuen Wohngebiets nicht geschaffen werden. 

Um eine homogene Nutzungsstruktur zu erhalten gelten die oben aufgeführten Festsetzungen für alle als 
WA festgesetzten Flächen.

Die Festsetzungen der überbaubaren Grundstücksflächen berücksichtigen bzw. unterstützen die künfti-
ge Nutzungs- und bauliche Struktur des zu realisierenden Quartiers. Es lassen sich auf den Baufeldern 
Grundrisse sowohl für Wohnnutzungen als auch für die sonstigen zulässigen Nutzungen im Sinne der 
Zulässigkeiten realisieren. Das Gebiet dient vorwiegend dem Wohnen und stellt die erforderliche Wohnru-
he sicher.
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6.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 bis 20 BauNVO durch 
die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), die überbaubaren Grundstücksflächen (durch 
Baugrenzen definiert), die maximale nördliche Traufhöhe (NTH) und die in der Mitte des Baufensters 
gemessene maximale Gebäudehöhe (GH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse bestimmt. 
Diese Faktoren zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung sind gleichrangig, ihre Festsetzung 
dient der geordneten städtebaulichen Entwicklung.

6.3.1 Maximal zulässige Grundfläche
Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Grundfläche je Quadratmeter anrechenbarer 
Grundstücksfläche zulässig ist. Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche des Bau-
grundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der Straßengrenze liegt. Zum Bauland zählt nicht 
nur die überbaubare Grundstücksfläche innerhalb der Baugrenzen, sondern grundsätzlich auch die nicht 
überbaubare Grundstücksfläche in dem als WA ausgewiesenen Bereich. 

Die maximal zulässige GRZ wird mit Ausnahme des WA 1 am nördlichen Gebietsrand in allen festgesetz-
ten WA-Gebieten (WA 2 bis WA 6) gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO mit 0,4 festgesetzt. Dieser Wert 
entspricht der nach § 17 Abs. 1 BauNVO geltenden Obergrenze für die GRZ in Wohngebieten, was für 
innerstädtische bzw. innenstadtnahe Flächen mit einer verträglichen Ausnutzung und urbanen Dichte 
städtebaulich sinnvoll ist. Im WA 1 entlang des nördlichen Gebietsrandes ist aufgrund der Zielsetzung, 
einen möglichst offenen, nicht durch dichte Bebauung abgeriegelten Siedlungsrand mit Gartennutzungen 
zu entwickeln, eine geringfügig reduzierte GRZ von 0,3 festgesetzt. Hiermit lassen sich bei Grundstücks-
größen gemäß Festsetzung von mind. 450 m² und max. 800 m² Grundflächen zwischen 135 und maximal 
240 m² erzielen, die für eine aufgelockerte Einzelhausbebauung einen angemessenen Rahmen bieten und 
gleichzeitig der o. g. Zielsetzung für die Siedlungsrandentwicklung gerecht werden.

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO müssen die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
die Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie die baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-
che, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bei der Ermittlung der GRZ hinzugerechnet 
werden. Die als maximal zulässig festgesetzte Grundfläche darf durch diese Flächen gemäß § 19 Abs. 
4 BauNVO bis zu 50% überschritten werden. Mit der zulässigen Überschreitung können sich somit die 
festgesetzten GRZ-Werte von 0,4 auf 0,6 bzw. 0,3 auf 0,45 erhöhen. Dies ermöglicht einen gewissen 
Spielraum, insbesondere bei der Anlage von Stellplätzen auf den Grundstücken bzw. in Tiefgaragen und 
ist für ein Wohnquartier mit Geschosswohnungsbau und ergänzenden bzw. sonstigen im WA zulässigen 
Nutzungen angemessen. Die GRZ-Festsetzung ermöglicht einerseits eine gebietsverträgliche Entwicklung 
der Wohnnutzung (und sonstiger Nutzungen) mit einem effektiven Nutzungsmaß, andererseits stellt 
sie aber auch sicher, dass Freiflächen in ausreichendem Maße erhalten bleiben, und zwar mindestens 
40 % der Baugrundstücksfläche (bzw. 55 % im WA 1). Damit wird der Bedeutung der nicht versiegelten 
Flächen für die Erhaltung der natürlichen Bodenfunktion sowie als den Bewohnern dienender Freiraum 
Rechnung getragen.

6.3.2 Maximal zulässige Geschossfläche 
Die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wieviel Geschossfläche je Quadratmeter anrechenba-
rer Grundstücksfläche zulässig ist. Für die Ermittlung der zulässigen Geschossfläche ist die Fläche des 
Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der Straßengrenze liegt. Auch hier zählt zum 
Bauland nicht nur die überbaubare Grundstücksfläche innerhalb der Baugrenzen, sondern grundsätzlich 
auch die nicht überbaubare Grundstücksfläche innerhalb des als WA ausgewiesenen Bereichs. In die Ge-
schossfläche werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 BauNVO nur Vollgeschosse eingerechnet. 

Die maximal zulässige GFZ wird in den WA 3- und WA 5-Gebieten aufgrund der mindestens zwei und 
maximal drei zulässigen Vollgeschosse auf 1,0 , im WA 2, 4 und 6 aufgrund der nur zweigeschossigen 
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Bauweise auf 0,6 festgesetzt. Für das WA 1-Gebiet ist in Abhängigkeit des nur einen zulässigen Vollge-
schosses und der zulässigen GRZ von 0,3 eine GFZ von 0,3 festgesetzt.

Die im Bebauungsplan festgesetzten GFZ-Werte orientieren sich an den überbaubaren Grundstücksflächen 
und geplanten Geschossigkeiten, an den maßgeblichen voraussichtlichen Baugrundstücksgrößen und an 
der in der Umgebung in den Geschosswohnungs- und Einzelhausstrukturen vorhandenen Grundstücksaus-
nutzungen mit dem Ziel einer für den Standort angemessenen baulichen Ausnutzung und Einfügung in 
den Siedlungsbestand. Die im Bebauungsplan festgesetzten GFZ-Werte liegen im Wesentlichen deutlich 
unter der gemäß § 17 Abs.1 BauNVO für allgemeine Wohngebiete vorgegebenen Obergrenze von 1,2 und 
stellen ein angemessenes bzw. verträgliches Maß dar für die angestrebte Gebietstypik mit einer Mischung 
aus freistehenden Einfamilienhäusern, verdichteter Einfamilienhausbebauung und Geschosswohnungs-
bau. Dies spiegelt sich auch wider in den errechneten städtebaulichen Kennwerten auf der Grundlage des 
städtebaulichen Entwurfs mit einer Bruttowohnungsdichte von ca. 40 WE/ha sowie Bruttowohndichte 
von ca. 84 Einwohnern/ha (s. Kapitel 5.6).

6.3.3 Zahl der Vollgeschosse
Um eine klare, verbindliche städtebauliche Ordnung zu erreichen sowie eine gute Einpassung in das to-
pografisch eher ebene, leicht nach Nordosten geneigte Gelände zu gewährleisten sowie um gute Belich-
tungs- bzw. Besonnungsverhältnisse planungsrechtlich zu sichern, wird die bauliche Höhenentwicklung 
im Plangebiet durch die Festsetzung der Zahl der mindestens erforderlichen und/oder maximal zulässigen 
Vollgeschosse gesteuert. Ziel ist es zum einen, im zentralen Bereich der neuen Wohngebiete eine wei-
testgehend zweigeschossige, in Teilen dreigeschossige kompakte, straßenbegleitende und raumbildende 
Bebauung zu ermöglichen. Zum anderen soll eine Höhenstaffelung innerhalb des Gebietes sichergestellt 
werden mit nach Norden geringer werdender Geschossigkeit, um zum nördlichen Siedlungsrand hin eine 
eher aufgelockerte Bebauung zu entwickeln.

Die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse orientiert sich an der in der Umgebung vorzufindenden und 
für den Stadtteil Harleshausen typischen Mischung von Geschosswohnungs- und Einzelhausbebauung. 
Zur Einfügung der neuen Baukörper und zur Sicherung einer in ihrer Höhe und Ausformung gestaffelten 
Bebauung sind die zulässigen Geschossigkeiten wie folgt festgesetzt:

Parallel zu den als innere Haupterschließung dienenden Straßen Zum Feldlager und Niederfeldstraße sind 
Geschossigkeiten von i. d. Regel zwei bis zu maximal drei Vollgeschossen festgesetzt. Diese Geschossig-
keit reduziert sich in nördliche Richtung von zulässigen max. zwei Vollgeschossen (WA 4 und WA 2) auf 
max. ein Vollgeschoss (WA 1).

Durch die Staffelung mit einem bis höchstens drei Vollgeschossen wird eine für den Stadtteil typische 
und insgesamt verträgliche Baustruktur mit verschiedenen Haustypen sichergestellt, die Spielräume für 
die künftige Bebauung lässt, den Bedarf an verschiedenen Wohnformen im Stadtteil Harleshausen deckt 
und einen adäquaten Umgang mit der topografisch einfachen Situation ermöglicht. 

6.3.4 Höhen der baulichen Anlagen
Da mit der Festsetzung der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse nur eine grobe Höhenbegrenzung 
erreicht werden kann, wird mit der Bestimmung maximal zulässiger Höhen eine konkretisierende Festset-
zung vorgenommen. Zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse und zur aktiven und passiven Nut-
zung von Sonnenenergie sind im Bebauungsplan Hüllkurven als äußere Begrenzung der künftigen Gebäu-
dekörper festgesetzt. Diese Hüllkurven ergeben sich aus den im Plan festgesetzten maximalen nördlichen 
Traufhöhen („NTH“ = Traufhöhen an der nördlichen Baugrenze) und den festgesetzten maximalen Ge-
bäudehöhen, die in der Mitte des jeweiligen durch Baugrenzen definierten Baufensters zu messen sind. 
So dürfen z. B. die Gebäude mit bis zu drei Vollgeschossen im WA 5 in der Mitte des Baufensters 12,5 m 
hoch sein, nach Norden hin abfallend bis zu 9,5 m Traufhöhe an der nördlichen Baugrenze. Die Ober-
kante des jeweiligen Baukörpers muss unterhalb der aufgrund der Höhenfestsetzungen sich ergebenden 
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„Umhüllung“ liegen (siehe Skizze Abb. 27). Eine Ausnahme stellt nur das WA 3 dar (Bestandsbebauung), 
für das nur eine maximale Gebäudehöhe festgesetzt ist. Unterer Höhenbezugspunkt für alle Höhenfest-
setzungen ist jeweils das gemittelte vorhandene natürliche Geländeniveau. Die Hüllkurve setzt somit die 
Höhengrenze für die zukünftigen Baukörper fest und darf nur durch untergeordnete Bauteile wie Schorn-
steine o.ä. überschritten werden. 

Die festgesetzten Trauf- und Gebäudehöhen bzw. die sich daraus ergebenden Hüllkurven orientieren sich 
an der jeweils in den einzelnen Bauflächen festgesetzten Zahl der Vollgeschosse und begrenzen die neu 
zu errichtenden Gebäude in ihrer Außenwandhöhe und Gesamthöhe. Jedoch setzt die Hüllkurve nicht 
die Gebäude- oder Dachform fest. Da im Plangebiet sowohl geneigte als auch nicht oder nur sehr flach 
geneigte Dächer zulässig sind, gelten die Hüllkurven für Gebäude mit geneigten Dächern (z. B. Satteldä-
cher) ebenso wie für Gebäude mit geringen bis keinen Dachneigungen (z. B. Flach- oder Pultdächer). Mit 
der Festsetzung der Hüllkurven wird neben der Sicherstellung von guten Besonnungsverhältnissen auch 
ein Mindestmaß an Einheitlichkeit angestrebt und ein städtebaulicher Rahmen vorgegeben, in dem sich 
verschiedene Gebäudekubaturen entwickeln lassen.

Die Hüllkurvenfestsetzung ist auch in Zusammenhang zu sehen mit der durch Planeintrag in den neu zu 
bebauenden Flächen festgesetzten Hauptgebäuderichtung (Firstrichtung) in Ost-West-Richtung, so dass 
sich nach Süden orientierte Dachflächen entwickeln lassen zur Nutzung von Sonnenenergie.

6.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche

Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 
BauNVO durch Festsetzungen zur Bauweise sowie durch Baugrenzen und Baulinien bestimmt.

6.4.1 Bauweise
Für alle Bauflächen wird eine abweichende Bauweise festgesetzt: Es gilt die offene Bauweise mit seitli-
chem Grenzabstand, jedoch mit Gebäudelängen bis maximal 30 m, ausgenommen sind Hausgruppen/Rei-
henhäuser, für welche die offene Bauweise gem. § 22 BauNVO mit maximalen Längen bis 50 m gilt. Mit 
dieser Festsetzung soll sichergestellt werden, dass keine Einzelgebäude mit Längen über 30 m entstehen 
und dass somit abschottende „Riegelwirkungen“ vermieden werden. Dies entspricht der umliegenden 
aufgelockerten Bestandsbebauung, so dass eine gute städtebauliche Einbindung sowie Durchblicke und 
Sichtbezüge erreicht werden.

Abbildung 27: Aus Gebäudehöhe und nördlicher Traufhöhe sich ergebende Hüllkurve
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6.4.2 Überbaubare / nicht überbaubare Grundstücksfläche
Die durch Baugrenzen definierten Baufenster (= überbaubare Grundstücksfläche) dienen zum einen der 
Entwicklung einer neuen Wohnbebauung auf den gegenwärtig nicht bebauten Flächen. Zum anderen sind 
die im Bereich der Bestandsbebauung festgesetzten Baufenster an der bestehenden Bebauung orientiert 
und lassen einen gewissen Entwicklungsspielraum für Erweiterungen bestehender Gebäude oder ggf. 
erforderliche Ersatzbauten. 

Um für die Bauflächen im Rahmen der Festsetzungen eine angemessene Flexibilität zu erzielen, werden 
die Flächen im Wesentlichen nicht durch bauplatzbezogene Einzel-Baufenster definiert, sondern über 
straßenbegleitende Baufensterbänder (= überbaubare Grundstücksfläche), die parallel der Planstraßen 
verlaufen und eine Südorientierung der Gebäude ermöglichen. Mit dem Ziel kurzer Erschließungswege 
auch auf den privaten Baugrundstücken, werden die Baufelder möglichst nah an den Verkehrsflächen 
angeordnet. Hierdurch entstehen private und ruhigere Bereiche in den rückwärtigen Grundstücksflächen 
und es ergeben sich zusammenhängende nicht überbaubare Grundstücksbereiche, die vorwiegend als 
Frei- und Gartenflächen genutzt werden können. Die Baufenster bieten mit ihren Tiefen eine ausreichen-
de Flexibilität hinsichtlich Platzierung und Anordnung sowie Typologie der künftigen Bebauung.

Ein Zurückspringen von den Baugrenzen ist grundsätzlich zulässig, Überschreitungen können hingegen 
nur durch untergeordnete Bauteile zugelassen werden (für Balkone und Loggien bis zu 3 m, Treppen-
häuser, Vorbauten u. ä. untergeordnete Bauteile bis 1,5 m). Eine Ausnahme ist für die Flächen des WA 5 
vorgesehen: Hier sind Überschreitungen der Baugrenzen durch Stellplätze, Carports und Garagen sowie 
Kellerersatzräume bis zu 4,0 m Tiefe und 6,0 m Breite zulässig. Diese Ausnahme erfolgt aufgrund der 
gegenüber den sonstigen im Plangebiet vorgesehenen vergleichsweise geringeren Grundstückstiefen und 
weniger tiefen Baufenstern in diesem Bereich. Durch die zulässige Überschreitung lassen sich die erfor-
derlichen Stellplätze auch bei verdichteten Einfamilienhäusern (z. B. Ketten- oder Doppelhäuser) gut auf 
der jeweiligen Parzelle anordnen.

Die Festsetzung überbaubarer und nicht überbaubarer Grundstücksflächen dient auch der baulichen Glie-
derung und Strukturierung sowie räumlichen Entwicklung des Gebietes (Straßenraum- und Adressbildung 
durch möglichst nah an den Verkehrsflächen liegende Baufenster). Gleichzeitig werden zusammenhän-
gende Freiflächenbereiche definiert, die von baulichen Anlagen weitestgehend freigehalten werden und 
– einem urbanen Wohnquartier entsprechend – vielfältigen Nutzungen dienen: Eingrünung/Erhalt der 
vorhandenen Grünstrukturen, Zuwegung, Aufenthalt, Freizeitgestaltung oder auch gärtnerische Gestal-
tung.

6.4.3 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
Zur Wahrung der in der Umgebung des Plangebietes vorhanden städtebaulichen Strukturen (Einfamilien-
hausbebauung mit ein bis zwei Wohneinheiten, teilweise Mehrfamilienhäuser) soll die Zahl der Wohn-
einheiten gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB im den als festgesetzten Gebieten sowie in den WA 1, WA 2, WA 
3 und WA 4 auf maximal zwei pro Gebäude begrenzt werden. Ausnahmsweise ist eine dritte Wohnung 
zulässig, wenn sie als Einliegerwohnung errichtet wird und in ihrer Größe der Hauptwohnung unter-
geordnet ist. Der für die dritte Wohnung erforderliche Stellplatz ist auf dem Grundstück bzw. auf den 
dafür festgesetzten Flächen nachzuweisen. Neben der Einfügung in die bestehenden Siedlungsstrukturen 
wird mit dieser Festsetzung das städtebauliche Ziel der Untergliederung des Gebietes verfolgt in eher 
durch Einfamilienhausstrukturen geprägte Bereiche (Gebäude mit maximal zwei und ggf. einer weiteren 
kleineren Wohnung) und durch weitere Wohnformen geprägte Teilflächen (WA 5 und WA 6), in denen z. 
B. gemeinschaftliche Wohnformen, generationenübergreifendes oder betreutes Wohnen sowie das „klas-
sische“ Mehrfamilienhaus realisierbar sind. Dies entspricht auch dem Ziel der Entwicklung differenzierter 
Wohnformen und Vermeidung von ausschließlich durch Einfamilienhäuser geprägten Strukturen.



44

Bebauungsplan Nr. IV/65 „Zum Feldlager“ | Begründung – Entwurf

6.5 Verkehrsflächen, Erschließung

6.5.1 Stellplätze, Carports und Garagen
Um die städtebauliche Ordnung mit Bezug der Bebauung zur Erschließungsstraße („Erschließungsseite/ 
Adresse“, s. o.) und mit einem vorwiegend gärtnerisch bzw. als wohnungsbezogenen Freiraum genutzten 
„inneren Grundstücksbereich“ als vernetzte Gartenzone zu wahren, sind Garagen und Carports nur in-
nerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig bzw. innerhalb der hierfür vorgesehenen Flächen 
(zeichnerisch festgesetzte Flächen mit entsprechender Zweckbestimmung). Insbesondere soll hiermit 
gewährleistet werden, dass die Straßenräume und insbesondere auch der westliche Rand der zentralen 
Grünfläche durch die Hauptbaukörper und nicht durch „Garagen-Vorbauten“ oder Carportanlagen geprägt 
werden. Ausnahmen sind für offene Stellplätze vorgesehen, sofern die Flächen wasserdurchlässig herge-
stellt werden. Hiermit wird das Ziel verfolgt, die nicht überbaubaren Flächen möglichst verträglich zu 
gestalten und zu nutzen und ein einheitliches Straßenbild zu wahren.

6.5.2 Verkehrsflächen 
Zur Erschließung des Plangebietes ist die Anlage neuer Verkehrsflächen sowie ein maßvoller Ausbau 
vorhandener Verkehrsanlagen erforderlich. Die bisherige Erschließung des Gebietes über die Straße Zum 
Feldlager wird durch den Ausbau der Niederfeldstraße als durchgängige Verbindung ergänzt. Weiterhin 
wird es von diesen beiden bestehenden Sammelstraßen abzweigende ringförmige Erschließungsstraßen 
als Anliegerstraßen oder Wohnwege geben. Das Straßennetz wurde so ausgelegt, dass keine Wendeanla-
gen erforderlich sind und separate Fußwege eine hohe Durchlässigkeit sicherstellen. 

Die festgesetzten Verkehrsflächen orientieren sich in ihrer Breite am Prinzip einer flächen- und kosten-
sparenden Erschließung sowie dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen. Es wird nur so viel Verkehrsflä-
che festgesetzt, wie für eine ordnungsgemäße verkehrliche und leitungsgebundene Erschließung erfor-
derlich ist. So sind die Verkehrsflächen, die der inneren Erschließung der neuen Bauflächen dienen als 
Anliegerstraßen oder Wohnwege ohne separate Gehwege vorgesehen (Straßenprofil von 6,00 bis 7,50 m 
bzw. 5,00 m in untergeordneten Teilabschnitten). Die Fuß- und Wirtschaftswege sind ebenfalls auf die 
erforderlichen Mindestmaße reduziert (3,00 bis 3,50 m). Für die Straßen mit Sammelfunktion werden 
Straßenraumprofile von 10,50 bis 12,00 m inklusive einseitigem Gehweg und ein- oder beidseitigem 
Park- bzw. Grünstreifen gem. RASt 0628 vorgeschlagen.

Im zentralen Bereich des Plangebiets ist eine Fläche besonderer Zweckbestimmung „Quartiersplatz“ fest-
gesetzt, die als öffentlicher Freiraum oder Aufenthaltsbereich gestaltet werden kann und an die südlich 
eine öffentliche Grünfläche anschließt, auf der die Anlage eines kleinen Spielplatzes vorgesehen ist. Der 
Quartiersplatz liegt an der Schnittstelle zwischen bestehendem Wohngebiet und den künftigen Neubau-
flächen und kann somit auch eine vermittelnde Funktion zwischen Bestand und Neubau übernehmen.

28  Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 2006, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln
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Abbildung 28: Prinzipschnitt Niederfeldstraße
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6.5.3 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Nahmobilität“
Im Baugebiet soll eine Fläche für Nahmobilität ausgewiesen werden, die das Ziel unterstützt, das Ver-
kehrsaufkommen im Gebiet verträglich zu gestalten. Auf der Fläche sind Stellplätze für Fahrräder und 
Carsharing-Fahrzeuge vorgesehen. Es wird geprüft, ob eine barrierefreie Anbindung an den Mittelbahn-
steig des Bahnhof Harleshausen möglich ist. Des Weiteren soll auf dieser Fläche auch die Errichtung und 
der Betrieb von Anlagen zur solarthermischen Nutzung (Kollektoren und hierfür erforderliche Betriebs-
einrichtungen) zulässig sein, so dass die Fläche auch als Fläche Versorgungsanlagen mit der Zweckbe-
stimmung „Erneuerbare Energien“ festgesetzt wird (s. Kapitel 6.6.1).

6.5.4 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
Zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgung der Grundstücke mit technischer Infrastruktur (z.B. Wasser, 
Strom, Telekommunikation) sowie zur verkehrlichen Erschließung von Grundstücken und/oder um der All-
gemeinheit den Zugang zu öffentlichen Grünflächen im Quartier zu ermöglichen, werden Leitungsrechte 
für Leitungsträger wie folgt festgesetzt:

Auf den Grundstücken im Bereich der in Ost-West-Richtung verlaufenden Erschließungsspange (durch 
Fußwegabschnitte unterbrochen) wird südlich an die öffentlichen Verkehrsflächen anschließend eine 
1,50 m bis (in Teilen) 3,50 m breite Leitungszone zugunsten der Leitungsträger durch Planeintrag 
festgesetzt, die zur Führung von unterirdischen Leitungen dient. Dies dient dem Zweck, durch Verlegung 
von Versorgungsleitungen in den Vorgartenbereichen die Straßenausbaufläche in diesem für die Fahrer-
schließung untergeordneten Erschließungsbereich möglichst gering zu halten. Die Leitungsrechte sind 
im Grundbuch durch beschränkte persönliche Dienstbarkeiten dinglich zu sichern.
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Abbildung 29: Prinzipschnitt Wohnstraße mit Gehweg und Park-/Grünstreifen
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Abbildung 30: Prinzipschnitt Wohnstraße ohne Gehweg 
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6.6 Flächen für Versorgungsanlagen, Flächen für die Oberflächenwasserbeseitigung sowie 
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

6.6.1 Fläche für Versorgungsanlagen mit der besonderen Zweckbestimmung Erneuerbare Energien
Die im nördlichen und nordöstlichen Bereich des Plangebiets festgesetzten Flächen für Versorgungsanla-
gen mit der besonderen Zweckbestimmung Ereneuerbare Energien dienen der Gewinnung von Geothermie 
und/oder Solarthermie zur Versorgung des Plangebiet über ein lokales Nahwärmenetz gemäß Wärme-
versorgungskonzept29. In einem Erdwärmesondenfeld auf der zentralen Grünfläche wird dem Untergrund 
Wärme entzogen und durch eine zentrale Wärmepumpe auf ein nutzbares Temperaturniveau angehoben 
(Netzvorlauftemperatur von 20°, ergänzt durch dezentrale Wärmepumpen). Über die leitungsgebundene 
Wärmeversorgung wird das erwärmte Wasser zu den einzelnen Gebäuden geleitet. Um eine zu starke Aus-
kühlung des Erdreichs im Bereich der Fläche für Versorgungsanlagen mit der besonderen Zweckbestim-
mung Geothermie zu vermeiden, ist in den Sommermonaten eine zusätzliche externe Wärmeeinspeisung 
zur Erdregeneration erforderlich. Die Wärme für die Regeneration soll in diesem Konzept von unabge-
deckten Solarkollektoren bereitgestellt werden (ähnlich der für Beckenwassererwärmung in Freibädern 
eingesetzten Anlagen). In den beiden Teilflächen EE1 und EE2 sind daher gemäß textlicher Festetzung 
zusätzlich zur geothermischen Nutzung (Erdwärmefeld) auch Solarkollektoren mit einer Gesamtfläche 
bis zu 900 qm zulässig, die in mindestens vier Einzelelemente zu unterteilen sind. In der Fläche EE3 im 
Bereich der Nahmobilitätsfläche am östlichen Gebietsrand sind weitere 500 qm Solarkollektorfläche in 
mindestens 2 Einzelelementen zulässig. Durch die festgesetzte Unterteilung und räumliche Trennung der 
gemäß Wärmekonzept erforderlichen Solarkollektorflächen soll eine verträgliche Integration dieser Anla-
gen im Quartier und insbesondere in der zentralen Grünfläche sichergestellt werden. 

Die Festsetzung trägt den, dem Energiekonzept zugrunde liegenden, allgemeinen Klimaschutzzielen der 
CO2-Einsparung durch Bereitstellung und Nutzung entsprechender Flächen zur Erzeugung von Erdwärme 
anstelle von fossilen Energieträgern, Rechnung. 

6.6.2 Fläche für Versorgungsanlagen mit der besonderen Zweckbestimmung Elektrizität
Die Fläche für Versorgungsanlagen mit der besonderen Zweckbestimmung Elektrizität dient der Unter-
bringung von notwendigen elektrischen Infrastrukturanlagen sowie deren Einhausungen zur Versorgung 
des Plangebiets.

6.6.3 Flächen für Entwässerungsmulden/-gräben sowie Regenrückhaltebecken
Für das Plangebiet ist eine Sammlung des Niederschlagswassers über ein Regenrückhaltebecken und 

29  Fraunhofer Institut Für Bauphysik (IBP), Abteilung Energiesysteme, Standort Kassel et al.: IBP-Bericht ES-342 01/2014,Innovatives Wärme-
versorgungskonzept für die zeitgemäße Siedlung „Zum Feldlager“, Stand 14.7.2014

Abbildung 31: Prinzipschnitt Wohnweg mit seitlicher 1,5 m breiter Leitungstrasse
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verzögerte Abgabe dieses gesammelten Regenwassers in den Geilebach geplant. Hierfür wurden zum 
einen Flächen für Entwässerungsmulden/-gräben am nördlichen und östlichen Rand festgesetzt. Diese 
Flächen dienen der oberirdischen Ableitung des über unterirdische Sammelleitungen zugeführten Nieder-
schlagswassers. Zum anderen ist am nordöstlichen Rand und topografischen Tiefpunkt des Plangebiets 
eine Fläche für die Anlage eines Regenrückhaltebeckens festgesetzt, in der das gesamte Niederschlags-
wasser gesammelt und über eine Drosselleitung verzögert dem Geilebach zugeleitet wird. Die Regenrück-
haltung ist am Fuß des Bahndamms angeordnet. Damm und Gleiskörper dürfen durch Aufweichen nicht 
negativ beeinflusst werden. Daher ist austretendes Sickerwasser zu vermeiden. Auch wenn das Becken 
so dimensioniert ist, dass kurze Verweilzeiten vorgesehen sind, ist zur Vermeidung möglicher Sickerwas-
seraustritte das Becken dauerhaft abzudichten. Die Erfordernis der Vorschaltung eines Sandfanges mit 
Leichtflüssigkeitsabscheider wird im weiteren Verfahren bzw. auf der dem Bebauungsplan nachgeordne-
ten Umsetzungsebene geprüft.

Die festgesetzten Flächen für die Sammlung und Ableitung des Niederschlagswassers sind so bemessen, 
dass die zu entwässernden Flächen angeschlossen werden können. 

Die Sammelbecken und Gräben/Mulden sollen als begrünte Entwässerungseinrichtungen möglichst natur-
nah gestaltet werden und somit auch einen ökologischen und landschaftsgestalterischen Beitrag leisten. 
Das Regenwasser wird in diesen Gräben über den belebten Oberboden geleitet, so dass Stäube und ande-
re Verunreinigungen durch Pflanzen gebunden bzw. vorgereinigt werden und Teile des Niederschlagswas-
sers verdunsten und auch versickern können. Diese Maßnahmen verringern somit die Beeinträchtigung 
der Grundwasserbildung im Plangebiet und bewirken die Rückhaltung des Regenwassers was wiederum 
zur Verbesserung des Kleinklimas durch Verdunstung beiträgt. Die Rückhaltung und der verzögerte Ablauf 
von anfallenden Oberflächenwasser dient der Vermeidung von Hochwasserereignissen bei Extremnieder-
schlägen. 

6.6.4 Sonstige Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
Eine Versickerung des Niederschlagswassers vor Ort ist aufgrund der vorhandenen bindigen Böden nur 
eingeschränkt möglich, da diese Böden eher schnell durchfeuchten und aufweichen und das Wasser nur 
langsam im Untergrund versickert. Gemäß Bodenuntersuchung ist die im Labor ermittelte Durchlässig-
keit der im Plangebiet vorhandenen Böden eher gering und somit die Versickerungsleistung der Böden 
eingeschränkt. Daher kommt der Rückhaltung des Niederschlagswassers eine hohe Bedeutung zu. Das 
Entwässerungskonzept sieht neben den öffentlichen Entwässerungs- und Rückhalteeinrichtungen (s. o.) 
auch Maßnahmen auf den privaten Flächen vor: Zur Reduzierung des Regenwasserabflusses sind für die 
privaten Stellplätze wasserdurchlässige Bodenbeläge festgesetzt sowie Dachbegrünungen (auf Dachflä-
chen der Nebengebäude sowie generell auf Pult- und Flachdächern). Zudem besteht die Möglichkeit, das 
Niederschlagswasser in Zisternen zu speichern und als Gießwasser für Grünflächen o. ä. zu nutzen, die 
Anlage entsprechender Zisternen ist daher grundsätzlich zulässig. 

6.7 Ver- und Entsorgung

6.7.1 Versorgungsleitungen
Zur Vermeidung von Einschränkungen beim Ausbau der Erschließungsstraßen bzw. bei der Gestaltung des 
Straßenraumes sowie zur Wahrung des Orts- und Straßenbildes ist die Führung der Versorgungsleitungen 
im gesamten Plangebiet nur unterirdisch zulässig. Daher wird von der Möglichkeit gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 
13 BauGB Gebrauch gemacht, die Führung von unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen im Be-
bauungsplan festzusetzen. Hiermit wird auch das Ziel der möglichst wirtschaftlichen Leitungsbündelung 
und -trassierung verfolgt.

6.7.2 Restwertstoffe
Zur Wahrung des Ortsbildes und Schaffung von Aufenthaltsqualität sowie zur städtebaulich verträgli-
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chen Gestaltung der als Quartiersplatz festgesetzten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ist 
es erforderlich, Restwertsammelbehältnisse nur in unterirdischer Bauweise auszuführen. Daher wird aus 
stadtgestalterischen Gründen die unterirdische Anlage von Restwertstoff-Containern im Bereich des 
Quartiersplatzes festgesetzt.

6.8 Grünfestsetzungen

Zur Erhaltung möglichst zusammenhängender schutzwürdiger Grünstrukturen und zur Minimierung der 
Auswirkungen auf den Landschafts- und Naturhaushalt sollen sich ökologische und grüngestalterische 
Leitgedanken in der Planung und Ausführung niederschlagen. Die grünordnerischen Festsetzungen 
werden sowohl für öffentliche als auch private Flächen getroffen und dienen neben der Minimierung der 
Planungsauswirkungen insbesondere der Sicherung eines für das Quartier und das Wohnumfeld typischen 
und ökologisch wertvollen Lebensraumes sowie dem Ausgleich von Eingriffen. 

Folgende grünordnerischen Festsetzungen werden daher im Bebauungsplan getroffen:

6.8.1 Baumpflanzungen und zu erhaltende Bäume 
Bei den 18 zeichnerisch als zu erhaltend festgesetzten Bäumen im südlichen Geltungsbereich handelt 
es sich um die vorhandene Linden-Allee auf der Grünfläche westlich der Straße Zum Feldlager. Diese vor 
rund 30 Jahren gepflanzten Kaiserlinden sind Bestandteil des Kunstwerks „7000 Eichen“ von Joseph 
Beuys, das auf Dauer gepflegt und unterhalten wird. Mit der Festsetzung soll der vorhandene und das 
Gebiet prägende Baumbestand im öffentlichen Bereich dauerhaft planungsrechtlich gesichert werden. 

Im gesamten Geltungsbereich sind straßenbegleitende oder punktuell im Straßenraum platzierte Baum-
pflanzungen vorgesehen. In Verlängerung der Baumallee werden straßenbegleitende Baumpflanzungen 
vorgenommen, die die Verbindung mit der nördlich liegenden Grünfläche herstellen. Diese Grünfläche 
wird mit einer anzupflanzenden Baumreihe begrenzt und eine quartiersbezogene nutzbare Freifläche 
sein. Die in den einzelnen Straßenbereichen des Plangebiets zu pflanzenden Bäume sind in jeweils min-
destens 6 m² große unversiegelte Pflanzflächen mit mindestens 12 m³ Wurzelraum anzupflanzen, dau-
erhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Grünplanung für das Plangebiet steht 
unter dem Motto „Pflanzung von Gehölzen mit essbaren Früchten“. Daher werden im öffentlichen Bereich 
entsprechende Gehölze, z. B. Nussbäume, verwendet. Bei der Standortfestlegung und Pflanzung sind 
Schutzauflagen für vorhandene Leitungen sowie straßenverkehrliche Belange und Grundstückszufahrten 
zu berücksichtigen. Durch Anpflanzung von Bäumen im Straßenraum soll die Aufheizung dieser Flächen 
abgemildert werden, da durch die Bäume und zwischen den Bäumen kühle und feuchtere Luft entsteht, 
die das Mikroklima im Quartier verbessert. Die Bäume im Straßenraum tragen zudem zur Gliederung der 
geplanten Verkehrsflächen bei und prägen den Straßenraum und das Ortsbild positiv. Eine Abweichung 
von den durch Planeintrag festgesetzten Standorten ist im räumlichen Zusammenhang zulässig, um 
flexibel auf die Lage der noch zu erstellenden künftigen Grundstückszufahrten sowie auf die Belange der 
Leitungsträger reagieren zu können. Die Festsetzung der Baumpflanzungen im Straßenraum dient auch 
zum ökologischen Ausgleich und der Verbesserung des Landschafts- und Stadtbildes. 

6.8.2 Dachbegrünung
Innerhalb des Plangebiets sind mind. 60% der Dachfläche flachgeneigter Dächer der Hauptgebäude 
(Flach- und Pultdächer mit 0 bis 15° Dachneigung) und die Dächer von Nebenanlagen ab einer Größe 
von 6 m2 sowie von Garagen und überdachten Stellplätzen/Carports mit einer extensiven Dachbegrü-
nung (Mindestdicke der Substratschicht 8 cm) anzulegen. Diese Festsetzungen verfolgen sowohl das Ziel 
der Verminderung von Wärmerückstrahlung und Verdunstung von Regenwasser zur Minderung klimatisch 
nachteiliger Effekte der Gebäude, als auch die  Wasserrückhaltung und  bessere landschaftliche Einbin-
dung des Gebiets. Des Weiteren dient diese Festsetzung dem Ausgleich von Beeinträchtigung der Boden-
funktionen, da extensiv begrünte Dachflächen zum Teil die Funktionen des offenen Bodens übernehmen 
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(Filterung von Regenwasser und Luftinhaltsstoffen, Lebensraum/Sekundärbiotope für Fauna und Flora) 
und somit die Überbauung bislang unbebauter Flächen teilweise ausgleichen können. Dem entsprechend 
wurde die Neuanlage der Dachbegrünung auch als Kompensationsmaßnahme in der Eingriffs-Ausgleichs-
bilanzierung berücksichtigt (vgl. Kapitel 7.7 Eingriffsregelung). Neben den ökologischen Zielsetzungen 
dient diese Festsetzung der Einbindung des Plangebiets in die Landschaft. Durch die Begrünung von 
flach geneigten Dächern kann insbesondere die Fernwirkung dieser Flächen gemildert werden. Gleichzei-
tig dient die Festsetzung der Gliederung der Dachfläche in begrünte, unbegrünte und durch technische 
Anlage oder ggf. Belichtung unterteilte Dachflächen. 

6.8.3 Festsetzung von öffentlichen und privaten Grünflächen 
Auf der festgesetzten öffentlichen Grünfläche im nördlichen Bereich des Plangebiets ist die Neuanlage 
eines mindestens 35 m breiten und ca. 190 m langen Grünstreifens mit Extensivrasen in Fortführung des 
bestehenden Grünstreifens an der Straße „Zum Feldlager“ geplant sowie die wegbegleitende Pflanzung 
von mindestens 13 Walnußbäumen (Juglans regia). Entlang des Bahndamms am östlichen Rand des Plan-
gebiets ist die Neuentwicklung  eines ca. 3.000 m² großen artenreichen Krautsaumes in mindestens 10 
m Breite entlang des Bahndammes vorgesehen. Angrenzend an den Krautsaum bis zum Siedlungsbeginn 
wird Extensivrasen mit teilweiser Gehölzpflanzungen auf ca. 2.000 m² entwickelt. Der offene Entwässe-
rungsgraben im Bereich dieses Grünbereichs (einer der beiden geplanten Hauptentwässerungsgräben) ist 
Teil dieser Fläche. Des Weiteren sind öffentliche Grünstreifen in Teilbereichen des Plangebiets (z. B. am 
westlichen Rand und im Bereich der Nahmobilitätsfläche) festgesetzt sowie private Grünflächen entlang 
des Bahndamms in Verlängerung der öffentlichen Grünfläche (s. o.).

Diese Festsetzungen dienen zum einen der Minderung oder Vermeidung von Beeinträchtigungen durch 
das Baugebiet und zum anderen dem ökologischen Ausgleich und der Inwertsetzung des Landschafts- 
und Stadtbildes innerhalb des Baugebiets gemäß Umweltbericht (Maßnahmen zur Vermeidung und Mini-
mierung von Beeinträchtigungen sowie Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen). Gleichzei-
tig soll mit diesen Festsetzungen eine Gestaltung, Gliederung und Auflockerung des Baugebiets erreicht 
werden.

6.9 Kompensationsmaßnahmen/Zuordnungsfestsetzung

Wird im Rahmen des Kapitels 7 „Umwelt und Immissionsschutz“ behandelt.

6.10 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Wird im Rahmen des Kapitels 7 „Umwelt und Immissionsschutz“ behandelt.

6.11 Örtliche Bauvorschrift

Ziel des Bebauungsplanes ist es, im Rahmen der mit dem Plan angestrebten geordneten städtebaulichen 
Entwicklung auch eine ansprechende Gestaltung zu sichern, um ein harmonisches Stadtbild zu erreichen 
und die neu geplanten Siedlungsflächen in die bestehenden Strukturen einzubinden. Maßgeblich prä-
gend für das Ortsbild sind die im Plangebiet neu entstehenden baulichen Anlagen (Gebäude) und Frei-
räume (Grundstücksfreiflächen, Straßenräume). Neben den allgemeinen städtebaulichen Festsetzungen 
(u. a. zur Gebäudehöhe und Bauweise) werden daher gem. § 9 Abs. 4 in Verbindung mit § 81 Hessischer 
Bauordnung (HBO)30 ergänzende örtliche Bauvorschriften zur Gestaltung festgesetzt. Ziel ist es, hiermit 
einen gestalterischen Rahmen zu setzen ohne die Möglichkeiten der individuellen Gestaltung der Gebäu-
de in unangemessener Weise einzuschränken.

30  Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 15. Januar 2011, zuletzt geändert durch Artikel 40 des Gesetzes vom 13. De-zember 2012 
(GVBl. S. 622)
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6.11.1 Gestaltung der Dächer und Begrünung der Fassaden
Da die Dächer ein wesentliches Gestaltungselement sind, das insbesondere aufgrund seiner Form und 
Farbe sowie seiner Flächengröße eine Fernwirkung hat, werden ergänzend zu den festgesetzten zulässi-
gen Dachformen folgende Regelungen für Dachaufbauten getroffen: 

Dachgauben sind zulässig, wenn die Neigung des Hausdaches mindestens 30° beträgt. Die Gesamtbreite 
aller Dachgauben einer Dachfläche darf maximal 50% der jeweiligen Länge der Außenwand betragen. Die 
Gauben müssen zur Außenwand einen Abstand von mindestens 1,50 m haben. Mit diesen Beschränkun-
gen der Dachgauben wird das Ziel verfolgt, Dachaufbauten in Form von Gauben dem eigentlichen Gebäu-
de in Dimension und Ausformung bzw. Kubatur unterzuordnen und die Höhe und die Höhenwirkung von 
Gebäuden mit ausgebautem Dachgeschoss und geneigtem Dach zu mildern. 

Die Begrünung eines Teils der Fassadenflächen von Nebengebäuden und Garagen dient der Verbesserung 
des Mikroklimas (Staubbindung, günstige Beeinflussung von Temperatur und Luftfeuchte, Minderung von 
Wärmeabstrahlung) und leistet einen gestalterischen Beitrag zur Verbesserung der Wohn- und Aufent-
haltsqualität (Erhöhung des Grünanteils, Wohnumfeld-Atmosphäre.

Solare Energieerzeugung ist auf den Gebäude- und Gebäudedachflächen möglich. Solarkollektoren die 
an Fassadenflächen angebracht sind, dürfen keine Blendwirkung erzeugen. Diese Festsetzung dient dem 
Schutz der Anlieger/Nachbarn vor Reflexionen von Sonnenlicht im Umfeld der Kollektorflächen. Blend-
wirkungen können vermieden werden durch Einsatz von Antireflexionsglas, das zudem für einen effekti-
ven Wirkungsgrad von Solarmodulen wichtig ist.

6.11.2 Einfriedungen
Im Geltungsbereich sind Einfriedungen als Mauern oder Zäune einschl. Pfeiler oder Tore nur zulässig, 
wenn sie an keiner Stelle höher als 1,60 m über der Oberkante der angrenzenden Verkehrsfläche sind. Als 
Material sind Drahtzäune in Verbindung mit einer Heckenpflanzung grundsätzlich zulässig. Für Hecken 
sind Gehölze aus der Vorschlagsliste / Artenliste der Begründung zum Bebauungsplan zu wählen. Diese 
Festsetzungen dienen dem Ziel, die Barrierewirkung von Einfriedungen insbesondere zum öffentlichen 
Raum hin gering zu halten und gleichzeitig dem Sicherheitsinteresses der Bewohner (Schutz des Eigen-
tums) gerecht zu werden. Trotz der Abgrenzung durch Einfriedungen in Form von Mauern oder einer Kom-
binationen von Heckenpflanzungen und lichten Zaunanlagen (Metallgitter oder Maschendraht) soll die 
Überschaubarkeit des Gebiets und die nachbarschaftliche Kommunikation („Gespräch am Gartenzaun“) 
ermöglicht werden.

6.11.3 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen
Die Grundstücksfreiflächen sind im Sinne des § 8 HBO gärtnerisch anzulegen. Je angefangene 200 m² 
Grundstücksfläche ist mindestens ein standortgerechter Baum zu pflanzen. Die Neupflanzung von Na-
delgehölzen wird auf einen Anteil von 10 % der anzupflanzenden Bäume und Sträucher begrenzt. Diese 
grünordnerischen Festsetzungen dienen der Sicherung der Freiraumqualität und einer adäquaten Wohn-
umfeldgestaltung durch Ausbildung gärtnerisch angelegter Flächen auf denen nur ein geringer Anteil an 
Nadelgehölzen zulässig sein soll, da diese nur geringen ökologischen Wert haben und nicht standort-
gerecht sind sowie zu einer negativen Veränderung des Bodens führen (Versauerung/Podsolierung, d.h. 
chemische Veränderung und relative Undurchlässigkeit des Bodens für Wasser). 

Die Festsetzungen zur Bepflanzung privater Flächen werden möglichst offen gehalten, um die indivi-
duelle Gestaltung der Flächen nicht einzuschränken. Zur Wahrung des Ortsbildes und aus Gründen des 
Artenschutzes sollen überwiegend heimische Obst- und Laubbäume, Gehölze und Sträucher gepflanzt 
werden. Grundsätzlich sollen Gehölze mit essbaren Früchten vorgesehen werden, die aber gleichzeitig 
keinen oder nur geringen Pflege- und Entwicklungsaufwand haben. Damit scheiden (zumindest im öf-
fentlichen Bereich) Apfel-, Birn- und Pflaumenbäume aus, die aufgrund des jährlich nötigen Pflege- und 
Entwicklungsschnittes nur aufwendig zu unterhalten sind. Walnussbäume sollen als tragendes Element 
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der Grünplanung fungieren, des Weiteren sind Ebereschen (Sorbus aucuparia edulis), Süßkirschen, und 
Kornelkirschen (Cornus mas) anzusiedeln.

6.11.4 Aufschüttungen und Abgrabungen
Die natürliche Topographie des Geländes ist beizubehalten, Aufschüttungen und Abgrabungen über 1 m 
sind auf privaten Grundstücken unzulässig. Rampenzufahrten zu Kellergaragen dürfen eine Breite von 
3,50 m nicht überschreiten. 

Charakteristisch für das Plangebiet ist die weitestgehend ebene Topografie ohne prägnanten Höhen-
unterschiede. Die Festsetzungen verfolgen daher das Ziel, übermäßige Veränderung des bestehenden 
Geländes zu vermeiden und optische und tatsächliche Erhöhungen der geplanten Wohngebäude durch 
Abgrabungen und Aufwallungen auszuschließen. Die Beschränkung der Breite von TG-Rampen soll eine 
adäquate Gestaltung des Wohnumfeldes und der unmittelbar an den öffentlichen Raum anschließenden 
privaten Flächen sicherstellen und gleichzeitig die Anlage ausreichend großer und angemessen nutzbarer 
Freiflächen gewährleisten.
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7. Umwelt- und Immissionsschutz

Bebauungspläne sollen gemäß § 1 (5) BauGB eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, welche die 
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 
zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung – insbesondere auch in der Stadtentwicklung – zu fördern, sowie die städtebauliche 
Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. In § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
genannt. Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 
7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind 
in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen.

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt wurden nach den im Baugesetzbuch (BauGB) vorge-
schriebenen Verfahren ermittelt, begründet und bewertet. Im Umweltbericht31 zu diesem Bebauungsplan 
Kassel Nr. IV/65 „Zum Feldlager“ werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter im einzelnen dargestellt, 
der Bericht ist der Begründung zum Bebauungsplan als eigenständiger Teil beigefügt. Die folgenden 
Abschnitte nehmen Bezug auf den Umweltbericht sowie die begleitend zum Bebauungsplan erstellten 
Gutachten, die jeweiligen Ergebnisse sind nur zusammenfassend dargestellt.

7.1 Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter

Zur Evaluierung der naturschutzfachlichen Belange hat die planungsgruppe grün GmbH eine naturschutz-
fachliche Einschätzung des Plangebietes durchgeführt. Grundlage hierfür sind eine Biotop- und Nut-
zungskartierung sowie quantifizierende Bewertungen in Anlehnung an das Biotopwertverfahren nach der 
Kompensationsverordnung32 und weitere umweltbezogene Informationen und Untersuchungen. 

Die möglichen Eingriffe und Auswirkungen der Planung auf die einzelnen Schutzgüter lassen sich gemäß 
Umweltbericht zum Bebauungsplan wie folgt zusammenfassen:

Bei der Umsetzung der Festsetzungen des B-Planes werden im Wesentlichen Ackerflächen überbaut, die 
im Hinblick auf den Arten- und Biotopschutz nur eine geringe oder keine Schutzwürdigkeit aufweisen. 
Beeinträchtigungen durch die aufgrund der Planung möglichen Baumaßnahmen ergeben sich durch einen 
erhöhten Versiegelungsgrad aufgrund der Überbauung mit Gebäuden und verkehrlichen Anlagen und 
einem damit verbundenen Verlust der natürlichen Bodenfunktionen. Das Schutzgut Boden wird daher 
durch Zerstörung der natürlichen Bodenfunktionen erheblich beeinträchtigt. Hohe Beeinträchtigungen 
sind auch zu erwarten für das Schutzgut Wasser aufgrund der Veränderung oder Verhinderung der Grund-
wasserneubildung durch Versiegelung. 

Geringe Auswirkungen sind zu erwarten auf die Schutzgüter 

-
lung unbebauter Flächen),

-
schaftsbereiche),

31  planungsgruppe grün GmbH: Umweltbericht und Grünordnungsplan zum Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/65 „Zum Feldlager“ mit 
Ergänzung der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung sowie Anpassung Kompensationsmaßnahmen durch Stadt Kassel / Amt für 
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, Abteilung Landschaftsplanung, Stand: 22.10.2015

32  Hessische Kompensationsverordnung - KV vom 12. November 2010 (GVBl. 2010 S. 635)
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In Hinblick auf die Tier- und Pflanzenwelt ist festzuhalten, dass weder erhebliche Beeinträchtigungen 
noch artenschutzrechtliche Probleme zu erwarten sind. Verstöße gegen die Verbote des § 44 BNatSchG 
(Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) liegen nicht vor.

Es sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter zu erwarten.

festgesetzten Schutz- und Kompensationsmaßnahmen nicht zu erwarten.

Wechselwirkungen entstehen üblicherweise durch die Versiegelung von offenen Böden und den damit 
verbundenen Vegetationsverlusten sowie kleinklimatischen Veränderungen. Eine ausgleichende Tendenz 
hat die Neupflanzung von Gehölzen und Grünvernetzung sowie stellenweise Begrünung baulicher Anla-
gen (Fassaden, Dächer) gegenüber der höheren Neuversiegelung, so dass Versickerungs- und Verduns-
tungsflächen sowie klimatische Funktionen eingeschränkt erhalten bleiben.

7.2 Klimaschutz

Die Stadt Kassel hat auf der Grundlage eines in 2009 gefassten Beschlusses der Stadtverordnetenver-
sammlung im Rahmen eines dialogorientierten Prozesses mit den relevanten Akteuren der Stadt und 
des Umlandes ein integriertes Klimaschutzkonzept33 für das gesamte Stadtgebiet erstellt. Zielsetzung 
dieses Konzeptes ist die Reduktion der lokal verursachten CO2-Emissionen bei gleichzeitiger Stärkung 
der wirtschaftlichen Entwicklung durch Steigerung der regionalen Wertschöpfung. Das Konzept dient 
zur Verankerung des Klimaschutzes in unterschiedlichen Themenbereichen in Kassel und beschreibt den 
grundsätzlichen Handlungsrahmen auf dem Weg zur nachhaltigen Reduzierung der CO2-Emissionen durch 
die Steigerung der Energieeffizienz sowie zur verstärkten Nutzung regenerativer Energieträger. Gemäß 
Klimaschutzkonzept ist sich die Stadt Kassel ihrer Verantwortung und tragenden Rolle für den Klima-
schutz bewusst und begreift Klimaschutz als ein globales Problem mit lokalen Lösungsansätzen. Grundla-

physikalischen, technischen und wirtschaftlichen Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz und zum 
Ausbau der erneuerbaren Energien zu nutzen.

Die für die Stadtplanung und Stadtentwicklung im integrierten Klimaschutzkonzept benannten Hand-
lungsmöglichkeiten in Bezug auf die Belange des Klimaschutzes zielen auf langfristige und nachhaltige 
Weichenstellungen für eine klimafreundliche Stadtstruktur durch Berücksichtigung klimaschützender Be-
lange in den unterschiedlichen Themenfelder wie z.B. Arbeiten, Wohnen, soziale Infrastruktur, Ver- und 
Entsorgung und Verkehr. Wichtige Handlungsziele sind u. a.:

kurzen Wege 

durch den ÖPNV und optimale Vernetzung

In Hinblick auf die Entwicklung neuer Baugebiete ist im Klimaschutzkonzept das Ziel der Realisierung 
kompakter städtebaulicher Strukturen formuliert. Durch eine sinnvolle Baukörperstellung soll der Wär-
mebedarf der Gebäude reduziert sowie die Voraussetzungen für die Nutzung erneuerbarer Energien und 
eine effiziente Versorgung mit Wärmeenergie geschaffen werden. Angesprochen ist damit die Ebene des 
Bebauungsplans. Unter der Ziffer „P17“ enthält das integrierte Klimaschutzkonzept das Projekt „Ökolo-
gisches Bauen und Wohnen in Harleshausen“ (Baugebiet „Zum Feldlager“) – eine ökologische Siedlung, 

33 
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in der die Bedürfnisse der Bewohner mit denen eines sorgsamen Umgangs mit Energie und Umwelt in 
Übereinstimmung gebracht werden. 

Im Rahmen des Bebauungsplans werden daher – basierend auf dem Energiekonzept und ergänzend zu 
den städtebaulichen Festsetzungen zur baulichen Dichte, Bauweise und Orientierung sowie Lage und Ab-

-
erbarer Energien festgesetzt (s. Kapitel 7.6.4).

7.3 Bodenschutz

Zur Behandlung des Schutzgutes Boden wurde im Rahmen einer Pilotstudie durch das Ingenieurbüro 

bodenbezogene Kompensationsbedarf ermittelt. Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass im Plangebiet 
fast ausschließlich Böden mit sehr hohem Erfüllungsgrad der Gesamtbewertung Bodenfunktionen vor-
kommen (auch im für Kompensationsmaßnahmen vorgesehenen nördlich angrenzenden Bereich). Eine 
bodenfunktionale Aufwertung ist daher aufgrund des bereits bestehenden höchsten Funktionserfüllungs-
grades nicht möglich. Insgesamt ist das Schutzgut Boden durch Versiegelung und Abgrabung auf 6,86 ha 
Fläche und dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bodenfunktionen erheblich betroffen.

Aus Sicht des Bodenschutzes ist festzustellen, dass mit der vorgesehenen Planung ein bisher hauptsäch-
lich landwirtschaftlich genutztes Gebiet überbaut werden soll, wodurch die vorhandene Bodenfunktion 
unwiederbringlich verloren geht. Diese Tatsache ist im Umweltbericht untersucht und dargelegt worden 
mit dem Ergebnis, dass eine vollständige Kompensation in der erforderlichen Dimension nicht umsetzbar 
ist, so dass der Verlust bei Durchführung der Planung als unabänderlich hingenommen werden muss. 
Dieses Ergebnis wurde wie folgt abgewogen:

Anderweitige Planungsmöglichkeiten: Aus Sicht des Bodenschutzes wäre das Ausweichen auf einen ge-
eigneten Alternativstandort besonders relevant, da ein vollständiger Ausgleich und Ersatz für die pla-
nungsbedingten Bodenverluste nicht möglich ist. Eine Alternative zur mit dem Bebauungsplan beabsich-
tigten Arrondierungen der vorhandenen Wohnbebauung mit besserer Umweltbilanz sind im Umfeld des 
Plangebiets nicht vorhanden, da die Bebauung von Flächen in näherer Umgebung zum Geilebach einen 
größeren Eingriff in Natur und Landschaft darstellen würde als die mit dem Bebauungsplan beabsichtig-
te. Von einem Ausweichen auf einen anderen Standort im Stadtgebiet bzw. Verzicht auf die Planung wird 
aus folgenden Gründen abgesehen: 

durch Wohnen geprägten Quartiers verbunden, dessen infrastrukturelle Ausstattung mit der Realisierung 
der Planung gestärkt und nachhaltig gesichert wird. Die vorhandenen Wohnbauflächen werden durch die 
Planung in sinnvoller Weise ergänzt, ein landschaftsverträglicher Siedlungsrand entwickelt. Die Neubau-

-
nerativen Energienutzung (Solar- und Erdwärme) für die Entwicklung eines innovativen, klimaneutralen 
und somit zukunftsweisenden, für Kassel pilothaften Wohngebiets. Die Flächen sind hinsichtlich der Ver- 

eine Aufwertung von Teilen der gegenwärtig intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen aufgrund 
der geplanten und umzusetzenden Begrünungsmaßnahmen verbunden.

Somit erfüllt die Planung am gewählten Standort eine Vielzahl an Nachhaltigkeitskriterien wie Klima-
-

welteinwirkungen, Reduzierung des Gesamtprimärenergiebedarfs und Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Primärenergie, energieeffiziente Bebauungsstruktur, ressourcenschonende Infrastruktur, lokale Nahrungs-
mittelproduktion, Wasserkreislaufsysteme.

Vermeidung und Verringerung nachteiliger Beeinträchtigungen durch die Planung: Neben der aus oben 
dargelegten Gründen nicht möglichen Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf Böden mit geringerem 

-
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rungsmaßnahmen. Diese finden im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans Berücksichtigung, u. 
a. wie folgt: 

Der städtebauliche Entwurf berücksichtigt die vorhandene Topografie, so dass größere Erdmassebewe-

getroffen (Dachbegrünung, Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser) sowie Festsetzun-
gen zu Grün- und Freiflächen und nicht überbaubaren Flächen, so dass wertvoller Boden von Bebauung 
freigehalten wird; in großen Teilen des Gebiets wird durch flächensparende, verdichtete Bauweise die als 
Baugebiet ausgewiesene Fläche insgesamt reduziert. Des Weiteren erfolgt die Überwachung bodenspezi-
fischer Auswirkungen der Planung wie die Einhaltung des Versiegelungsgrades (GRZ, GFZ) und die Einhal-

7.4 Altlasten

Altlasten, Altablagerungen, schädliche Bodenveränderungen bzw. Schadensfälle mit bodengefährden-

Hinweise auf eine schädliche Bodenveränderung oder sonstige Anzeichen, die einen Altlastenverdacht 
begründen können, ist das Regierungspräsidium Kassel unverzüglich zu informieren. Ein entsprechender 
Hinweis ist im Bebauungsplan enthalten.

7.5 Kampfmittel

Die Auswertungen des Kampfmittelräumdienstes haben ergeben, dass sich das Plangebiet in einem 
Bombenabwurfgebiet befindet und deshalb von einem Vorhandensein von Kampfmitteln grundsätzlich 

eine systematische Überprüfung vor Beginn der geplanten Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf 
den Grundstücksflächen durch Sondierung auf Kampfmittel erforderlich. Sofern die Flächen nicht sondie-
rungsfähig sein sollten, sind aus Sicherheitsgründen weitere Kampfmittelräummaßnahmen vor bodenein-
greifenden Bauarbeiten erforderlich.

Im Plangebiet sind zwei Kampfmittelverdachtspunkte mit möglicherweise vorhandenen Bombenblindgän-
gern vorhanden. Sie befinden sich 30 bis 40 m östlich des Bahndamms im südlichen sowie im nordöstli-
chen Bereich des Geltungsbereiches. Eine Überprüfung der Verdachtspunkte ist vor bodeneingreifenden 

auszuführen. 

In den Bebauungsplan sind daher entsprechende Hinweise zum möglichen Vorhandensein von Kampfmit-

sind in der Planzeichnung in ihrer Lage gekennzeichnet und in den Hinweisen unter Nennung der Gauß-
Krüger-Koordinaten aufgeführt.

Die Kampfmitteluntersuchung für die städtischen Flächen wird durch das Liegenschaftsamt der Stadt 
Kassel  bei Vorliegen der entsprechenden Planreife und somit vor Beginn der Erschließungs- und Bau-
maßnahmen in Auftrag gegeben und durchgeführt.

7.6 Immissionsschutz

allgemeiner und reiner Wohngebiete durch Bebauung zum größten Teil bislang unbebauter Flächen. 
Ge-plant ist die Neuerrichtung von z. T. mehrgeschossigen Wohngebäuden mit ergänzenden Nutzungen 
sowie Stellplatzanlagen und sonstigen Nebenanlagen und baulichen Einrichtungen. Im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplans wurde eine Beurteilung der relevanten Lärm-Immissionen erstellt, um 
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treffen. Gesetzliche Grundlagen für die Belange des Schallschutzes in der Bauleitplanung ergeben sich 
aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)34 und dem Baugesetzbuch (BauGB):

Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen [...] 
auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete [...] so weit wie möglich 
vermieden werden.“

-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen.

Daher wurde eine schalltechnisches Untersuchung35 erstellt, deren Ergebnisse und Empfehlungen für die 
Bauleitplanung im Folgenden zusammenfassend dargestellt werden. Weitere Detailinformationen zu den 
Rechenverfahren, Emissionsansätzen und Ergebniswerten sind dem Gutachten zu entnehmen, das der 
Stadt Kassel vorliegt und dort eingesehen werden kann. 

7.6.1 Schalltechnisches Gutachten
Für das Plangebiet wurde 2005 eine Erstuntersuchung zur Einschätzung der grundsätzlichen Bebaubarkeit 
erstellt (erarbeitet durch die Planungsgruppe Nord Kassel, PGN), die aus schalltechnischer Sicht positiv 
bewertet werden konnte.

2011 wurde eine schalltechnische Untersuchung zum städtebaulichen Entwurf und Bebauungsplan-
entwurf erarbeitet, die 2012 auf Grundlage eines aktualisierten städtebaulichen Entwurfs überarbeitet 
wurde.

Das dem Entwurf des Bebauungsplans zugrunde liegende Gutachten ist die Überprüfung der ursprüng-
lich im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplans erstellten schalltechnischen Untersuchungen aus 
2011/2012 unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan-Entwurf eingeflossenen Änderungen (Fest-
setzung allgemeiner Wohngebiete (WA), Festsetzung einer Fläche für Nahmobilität (mit 7 Stellplätzen) 
im Bereich der Bestandsbebauung, schalltechnische Auswirkungen der Verkehrsbelastung inklusive des 
Verkehrs der Kleingärten, Spielmöglichkeit für Jugendliche (Bolzplatz) im Bereich des Grünzugs). Zudem 
wurde die Schienenverkehrslärmberechnung an die neue Rechtslage angepasst (keine Berücksichtigung 
eines Schienenbonus) und aktuelle Prognosezahlen der DB-AG zugrunde gelegt. 

Das Gutachten nimmt hinsichtlich der Beurteilung der städtebaulichen Planung Bezug auf die DIN 18005 
(Schallschutz im Städtebau) sowie die Grenzwerte der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV). Für mögliche passi-
ve Schallschutzmaßnahmen wird die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) zugrunde gelegt. Als auf das 
Plangebiet einwirkende relevante Schallquellen benennt das Gutachten den Schienenverkehr der DB-Stre-
cke 2550 Aachen-Kassel, die östlich unmittelbar an das Plangebiet grenzt, die Straße Zum Feldlager und 
die Niederfeldstraße als Erschließungsstraßen des B-Plan-Gebietes, die geplante Fläche für Nahmobilität 
mit Stellplätzen, eine Spielmöglichkeit für Jugendliche (Bolzplatz) in der nördlich liegenden Grünfläche. 
Neben den auf das Plangebiet einwirkenden Lärm-Immissionen wurden auch die von ihm ausgehenden 
untersucht und als Auswirkungen der Verkehrserzeugung im B-Plan-Gebiet auf die Lärmbelastung der 
angrenzenden Bestandsnutzungen dargestellt.

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis (vgl. Kapitel 3.5 und 4 der Untersu-
chung):

Der Orientierungswert der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag wird in einem 
Korridor von etwa 45m entlang der Bahnlinie nicht eingehalten. Westlich davon werden die Orientie-
rungswerte eingehalten - auch im Überlagerungsbereich von Schienenverkehrslärm und den Lärmbelas-

34 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)

35 -
arbeitung Oktober 2015, Stand: 20.10.2015
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tungen der Erschließungsstraßen im geplanten Baugebiet. Der maßgebliche Immissionsgrenzwert der 16. 
BImSchV von 59 dB(A) wird z.T. an den Bestandsgebäuden überschritten.

Der Orientierungswert der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) in der Nacht wird an 
den bahnzugewandten Gebäudefassaden bis zu 7 dB(A) überschritten. Auch an den bahnabgewandten 
Gebäudefassaden und in einem Korridor bis zu 90m entlang der Bahn werden die Orientierungswerte 
überschritten. Der in der Nacht maßgebliche Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 49 dB(A) wird 
entlang der Bahn in der Nacht ebenfalls häufig überschritten.

Die Belastungswerte liegen aber noch deutlich unterhalb der Grenze einer unzumutbaren Beeinträchti-
gung durch Lärm von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts.

die prognostizierten Belastungen zum Schutz der Bevölkerung vor Umwelteinwirkungen reagiert werden.

Aufgrund dieser Ergebnisse wurden textliche Festsetzungen zum Lärmschutz im Bebauungsplan getrof-
fen.

Hinsichtlich der vom Plangebiet ausgehenden Auswirkungen auf die Bestandsnutzungen kommt das Gut-
achten zu folgenden Ergebnissen:

Grundsätzlich ist mit einer Zunahme des Verkehrs aufgrund der neuen Wohnnutzungen zu rechnen (s. u.). 
Damit verbunden ist auch eine Erhöhung der Lärmbelastungen. Gemäß der schalltechnischen Untersu-
chung nimmt die Lärmbelastung durch den Straßenverkehrslärm mit Umsetzung des B-Plans bei maximal 
angenommener zusätzlicher Verkehrsmenge um 4 - 5 dB(A) zu und liegt dann bei maximal 53 dB(A) am 
Tag und 43 dB(A) in der Nacht. Aufgrund der niedrigen Belastungen in der Ausgangssituation in einzel-
nen Bereichen sind die aufgrund der prognostizierten Verkehrserzeugung resultierenden Belastungszu-
nahmen von bis zu 5 dB(A) prozentual hoch (bei Zunahmen der Lärmpegel um 3 dB(A) und mehr ist von 
einer deutlich wahrnehmbaren Erhöhung der Lärmbelastungen auszugehen).

Allerdings bleiben auch die Immissionsbelastungen mit der Umsetzung des B-Plans im Rahmen der 
Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete, die bei 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in 
der Nacht liegen. Auch unter Berücksichtigung etwas höherer Ausgangsverkehrsbelastungen in den Som-
mermonaten, ausgelöst durch die Verkehre der Kleingartenanlage, ist nicht mit einer Überschreitung der 
Lärmschutzwerte zu rechnen. Auch unter Berücksichtigung etwas höherer Ausgangsverkehrsbelastungen 
in den Sommermonaten, ausgelöst durch die Verkehre der Kleingartenanlage, werden die Lärmschutzwer-
te nicht überschritten. etwas höherer Ausgangsverkehrsbelastungen in den Sommermonaten, ausgelöst 
durch die Verkehre der Kleingartenanlage, werden die Lärmschutzwerte nicht überschritten.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass aus lärmschutzrechtlicher Sicht die vorgesehene Verkehrserschließung 
des B-Plan-Gebietes möglich ist. Das Gutachten verweist in diesem Zusammenhang auf die Chancen der 
gut erschlossenen Lage des Plangebietes (z.B. Bahn- und RegioTram-Haltepunkt Harleshausen) und emp-
fiehlt, auf eine möglichst umweltverträgliche Verkehrsmittelnutzung der zukünftigen Bewohner hinzuwir-
ken.

7.6.2 Festsetzungen zum Lärmschutz
Aufgrund der im schalltechnischen Gutachten ermittelten Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte 

Hierbei wird den Empfehlungen des Gutachtens gefolgt und es werden Festsetzungen zum Lärmschutz im 
Bebauungsplan getroffen. 

-
meidung bzw. zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse bei Lärmimmissionen. Der nach 
§ 50 BImSchG bestehende Grundsatz der Trennung von Nutzungen sowie der Wahrung ausreichender 
Abstände ist bei der Entwicklung von Wohnbauflächen im Bestand, insbesondere in verdichteten La-
gen kaum umsetzbar und steht in einem gewissen Widerspruch zu § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB, nachdem 
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mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden soll (u. a. durch Nachverdichtung und Innenent-
wicklung). Eine Vermeidung schädlicher Umweltauswirkungen allein durch die Wahrung von Abständen 
zu vorhandenen Straßen ist daher innerhalb des Stadtgebietes und im Bereich von verkehrlich bereits 
erschlossenen und somit ggf. vorbelasteten Lagen nicht oder nur durch größeren Flächenverbrauch mög-

durch Neuausweisung von Flächen weiterzuentwickeln. Damit soll Wohnraum innerhalb des erschlossenen 
Stadtgebietes geschaffen und bestehende Infrastruktur (Ver- und Entsorgung, öffentlicher Nahverkehr, 
soziale und Versorgungs-Einrichtungen usw.) besser ausgelastet werden. Aufgrund dieser Zielsetzungen 
zur Schaffung einer möglichst kompakten Wohnbaufläche ist das Einhalten größerer Abstände zur lärm-
relevanten Schienen-Verkehrsfläche zwecks Vermeidung ungesunder Wohnverhältnisse keine geeignete 

schalltechnischen Gutachten dargestellten Lärmeinwirkungen herzustellen. 

lärmabgewandten Gebäudeseiten;

-

oder eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an der lärmabgewandten Gebäude-
seite nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuord-
nen;

ausgeführten Gebäudekörper einen Lärmpegelbereich höher als nach den DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“ (vom November 1989) definiert.

Schlafräume.

Diesen Empfehlungen wird gefolgt. Im Bebauungsplan werden ein Korridor ca. 45 m parallel zur Bahnli-
nie dem Lärmpegelbereich III zugeordnet, ein weiterer Korridor bis ca. 95 m parallel zur Bahnlinie dem 
Lärmpegelbereich II. Für Schlaf- und Kinderzimmer sowie für die der Bahn zugewandten Fassaden wird 
für die dem Lärmpelbereich III zugeordneten Flächen der Lärmpegelbereich IV verbindlich festgesetzt. 
Für diese Schlaf- und Kinderzimmer ist eine fensterunabhängige Lüftung durch schallgedämmte Lüf-
tungseinrichtungen vorzusehen, die eine Luftwechselrate von 20 cbm/h pro Person unter Beibehaltung 

-
benden Fassaden im Lärmpegelbereich III den Lärmpegelbereich IV umzusetzen. Eine fensterunabhängi-
ge Belüftung ist hier aber nicht notwendig.

In dem mit Lärmpegelbereich II im Plan gekennzeichneten Bereich werden in der Nachtzeit die Orien-
tierungswerte der DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau überschritten. Daher sind in diesem Bereich 
die Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen (Grundrissbindung). Sofern 
eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den lärmabgewandten Gebäudeseiten 
nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Ver-
bleibende Wohn- und Schlafräume auf der lärmzugewandten Gebäudeseite sind mit einem ausreichenden 

Die Außenbauteile (Wandanteil, Fenster, Lüftung, Dach etc.) von Aufenthaltsräumen (ausgenommen 

(erforderliche erf. R’w,res) nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) gemäß der o. g. festgesetzte Lärm-
pegelbereiche einhalten.

Die Festsetzungen sind regelmäßig nur bei Neubauten und wesentlichen baulichen Änderungen im Be-
stand zu beachten und sind daher nicht auf Bestandsgebäude anzuwenden. 
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Von den Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die festgesetzten 
Schalldämmmaße unterschritten werden können (z. B. wegen Veränderung der Immissionssituation oder 
aufgrund der baulichen Verhältnisse).

Des Weiteren ist aus Lärmschutzgründen die Aufstellung von Luft-Wärme-Pumpen im Gebiet des Bebau-
ungsplanes nur innerhalb von Gebäuden zulässig. Diese Festsetzung wurde getroffen, da Luft-Wärme-
Pumpen bei ihrem Betrieb Geräusche abgeben, was insbesondere in dichteren Baugebieten zu Lärmbelas-
tungen führen kann. In Wohngebieten betriebene Luft-Wärme-Pumpen sind aufgrund ihrer Art und Größe 
i. d. R. immissionsschutzrechtlich nichtgenehmigungsbedürftige Anlagen, die den Anforderungen des § 
22 Abs. 1 BImSchG unterliegen. Die gesetzlichen Betreiberpflichten sind hinsichtlich des einzuhaltenden 
Lärmschutzes zwar einschlägig, jedoch ist die spezielle Situation (Sensibilität gegenüber im Wohnge-
biet vorhandenen ständig aktiven Geräuschquellen sowie Vorbelastungen oder zusätzliche Belastungen 
durch andere Geräuschquellen) in der Abwägung hinsichtlich des Schutzes vor schädlichen Umweltein-
wirkungen zu berücksichtigen. Da Ruhebedürfnis und Sensibilität im Wohnbereich und insbesondere im 
Wohnumfeld aufgrund der Freiraumnutzungen hoch sind, werden bereits Geräuschpegel als sehr störend 
empfunden, die deutlich unter dem mittleren Geräuschpegel des für ein Wohngebiet üblichen und nicht 
zu vermeidenden Verkehrs liegen. Aufgrund der Nähe der einzelnen Grundstücke zueinander kann es 
daher durch entsprechende im Freibereich (Vorgarten, Abstandsflächen, Gebäuderückseiten) aufgestellte 
und betriebene technische Anlagen, zu störenden Geräuschbelastungen für die unmittelbare Nachbar-
schaft kommen. [Vgl. Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI): Leitfaden für die 
Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten, Stand 28.08.2013].

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Lärmschutz dienen dem vorsorgenden Lärmschutz 
zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm.

7.6.3 Verbot luftverunreinigender Stoffe
Im Gebiet des Bebauungsplanes ist für Neubauten mit einer Nutzfläche größer als 50 m² die Verwendung 
von festen, flüssigen oder gasförmigen fossilen Brennstoffen, sowie die Verbrennung von Stückholz und 
Holzprodukten zum Zwecke der Heizung nicht zulässig. 

Die Verbrennung von Stückholz zur gelegentlichen Befeuerung aus atmosphärischen Gründen bleibt da-
von unberührt, dies bedeutet, dass die Verbrennung von Stückholz in erster Linie nicht der Raumheizung 
dienen darf.

Die Festsetzung wird aus Gründen der Luftreinhaltung gemäß Luftreinhalteplan36 getroffen. Im Ballungs-
raum Kassel ist eine starke Belastung durch luftverunreinigende Stoffe zu verzeichnen Hierbei ist die 

Stickstoffbelastungen liegen vor. Insbesondere bei Inversionswetterlagen ist eine hohe und weitgehend 
homogene Konzentrationsverteilung innerhalb des Kasseler Beckens zu verzeichnen. Hauptverursacher 
ist der Kfz-Verkehr gefolgt von Gebäudeheizung (Kleinfeuerungsanlagen). Bestimmte Brennstoffe weisen 
unter lufthygienischen Aspekten ein ungünstiges Emissionsverhalten auf. Holz als fester Brennstoff, Erd-
öl aber auch vergleichbare flüssige Brennstoffe weisen bei der Verbrennung relativ hohe Feinstaubemis-
sionen auf. Der Bebauungsplan trägt daher den Vorgaben des Luftreinhalteplans Rechnung, wonach auf 
der Ebene der Bauleitplanung Festlegungen zu treffen sind, die negative Auswirkungen auf die lokalen 
klimatischen Bedingungen vermeiden oder reduzieren. Als Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
erfolgt daher ein generelles Verbot von festen, flüssigen oder gasförmigen fossilen Brennstoffen, sowie 
ein Verbot der Verbrennung von Stückholz und Holzprodukten zum Zwecke der Heizung mit der o. g. Aus-
nahme der Verbrennung von Stückholz zur gelegentlichen Befeuerung aus atmosphärischen Gründen. 

36 
Kassel – 1. Fortschreibung, Stand August 2011
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7.6.4 
Bei der Errichtung von Gebäuden ist die bauliche Voraussetzung für den Anschluss an das Nahwärmenetz 

Trinkwarmwasserbereitung vorzusehen. Dies betrifft Flächen zur Leitungsführung auf dem Grundstück, 
Leitungsstränge, Schächte im Gebäude, Halterungen für Solarpanels und die statische Auslegung des 
Daches. Die Flächen des WA 3 sind von dieser Festsetzung ausgenommen.

Diese Festsetzung erfolgt gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 23 b BauGB. Nach dieser Regelung können Kommunen 
im Bebauungsplan Gebiete festlegen, in denen bei der Errichtung von Gebäuden bestimmte bauliche 

-

Diese Festsetzung wird zusätzlich ergänzt durch im Bebauungsplan enthaltene Vorgaben für die räumli-
che Ausrichtung der Gebäude, ihre Dachneigung oder die Dachform. Für die neuen Wohnbauflächen im 
Plangebiet ist eine innovative Energieversorgung gemäß des der Planung zugrunde liegenden Energieko-

-
gieverbrauchs und Reduktion der CO2-Emissionen. Daher wurden im nördlichen und östlichen Bereich des 
Plangebiets Flächen für Versorgungsanlagen mit der besonderen Zweckbestimmung Erneuerbare Energien 
festgesetzt, die der Gewinnung von Solarthermie und Geothermie zur Versorgung des Plangebiets über 

Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Anschluss an dieses Nahwärmenetz sowie für die Ge-

Anschluss an diese Leitungen vorzunehmen. Hierdurch soll ein Beitrag zur Senkung des Energiever-
brauchs und zur Nutzung erneuerbarer Energien in diesem Teilgebiet der Stadt Kassel geleistet werden.

-
schutz Rechnung getragen, indem der CO2-Ausstoß der neuen Wohnflächen minimiert wird und regene-
rative Energiequellen die Versorgung übernehmen. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und 
aus Klimaschutzgründen werden luftverunreinigende Stoffe zur Energiegewinnung ausgeschlossen (s. 

-
men geschaffen werden, die dem Klimawandel entgegenwirken und der Anpassung an den Klimawandel 
dienen sowie die Umsetzung des Energiefachrechtes unterstützen. Hierdurch wird insbesondere auch den 
Vorgaben des § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB entsprochen, nach denen Bauleitpläne auch in Verantwortung für 
den allgemeinen Klimaschutz aufgestellt werden sollen. Ebenso wird der Verpflichtung nachgekommen, 
dass die Kommunen bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Belange der Umwelt sowie des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen haben, hierbei insbesondere die Nutzung erneuerbarer 
Energien, sowie eine sparsame und effiziente Nutzung von Energie gemäß § 1 Abs. 6 Ziffer 7 f BauGB. 
Dies entspricht auch den Zielsetzungen des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Kassel (s. Kapitel 7.2).

7.7 Verkehr

Regel auch Veränderungen beim Verkehrsaufkommen im bestehenden und angrenzenden Straßennetz 
einher, die es im Vorfeld ebenso zu untersuchen und abzuschätzen gilt, wie die Verteilung der Verkehre 
innerhalb der geplanten Bauflächen. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Untersuchungen können Rück-

Für die durch den Bebauungsplan geplanten Veränderungen wurden die verkehrlichen Auswirkungen in 
Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im angrenzenden Straßennetz untersucht37. 

-
vidualverkehr)“ sowie in der schalltechnischen Untersuchung zur Prognose möglicher Lärmbelastungen 
durch die Planung dargestellt. Die Auswirkungen sind somit bei der Aufstellung des Bebauungsplans 
berücksichtigt worden.
37  Büro infra-net im Auftrag der Stadt Kassel, Bebauungsplan Nr. IV/65 „Zum Feldlager“, Untersuchung zum Verkehrsaufkommen, Nov. 2010
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7.8 Eingriffsregelung

Bei der Aufstellung dieses Bebauungsplanes sind die Belange des Umwelt- und Naturschutzes bzw. des 
Naturhaushaltes / der Landschaft zu berücksichtigen (§ 1 a BauGB), d. h. es sind umweltschützende Be-
lange in die Abwägung einzustellen. Zu diesem Zweck sind Bestand und entsprechende Eingriffe gemäß 
Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz zu ermitteln, zu bewerten und gegebenenfalls Vorgaben 

keinen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Nicht unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen sind aber 
durch die planerische Konzeption zu unterlassen bzw. zu minimieren, und es sind entsprechende Wert-
verluste durch Aufwertung von Teilflächen soweit möglich innerhalb des Gebietes bzw. außerhalb des 

-
sichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts. Gleichzeitig sind sie auch Ausdruck der von der Stadt Kassel 
verfolgten städtebaulich-freiraumplanerischen Ziele.

Der Vermeidung und dem Ausgleich der möglicherweise auftretenden Beeinträchtigungen des Naturhaus-
haltes/der Landschaft im Plangebiet selbst wird ein hoher Stellenwert beigemessen. Die zu erwartenden 
Beeinträchtigungen sind möglichst im Plangebiet auszugleichen, zu ersetzen oder zu mindern. Um die 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft bewerten zu können, ist für diesen Bebauungsplan ein Umwelt-
bericht erarbeitet worden, dessen Ergebnisse in den planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungs-
plans weitestgehend eingeflossen sind.

Auswirkungen auf den Landschafts- und Naturhaushalt sollen sich ökologische und grüngestalterische 
Leitgedanken in der Planung und Ausführung niederschlagen. Die grünordnerischen Festsetzungen wer-

Planungsauswirkungen insbesondere der Sicherung eines für das Quartier und das Wohnumfeld typischen 

7.8.1 

bzw. Hausvorbereiche (nicht in den Garten-/wohnungsbezogenen Freiraumbereichen);

7.8.2 

-
zelstand mit jeweils 10 m Abstand im Bereich des bestehenden Grünstreifens neben der Straße „Zum 
Feldlager“;

-
sivrasen in Fortführung des bestehenden Grünstreifens an der Straße „Zum Feldlager“ sowie Pflanzung 
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von mindestens 13 Stück Walnußbäumen (Juglans regia) in Reihe und/oder Gruppen und/oder Einzel-
stand mit jeweils 10 m Abstand;

-
ter) als Quartiersplatz; 

-
dammes;

Die Eingriffe in Natur und Landschaft können nicht im vollen Umfang innerhalb des Bebauungsplange-
bietes ausgeglichen werden. Für weitere Kompensationsmaßnahmen werden daher Flächen außerhalb des 

-
lung von intensiv genutzten Ackerflächen zur extensiv genutzten Frischwiesen vorgesehen (s. nachfol-
gendes Kapitel 7.8.3) 

7.8.3 Kompensationsmaßnahmen/Zuordnungsfestsetzung
Aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes sind Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, die 
auf den jeweiligen Eingriffsgrundstücken nicht vollständig ausgeglichen werden können. Das in Anleh-
nung an das Bewertungsverfahren nach der Hessischen Kompensationsverordnung ermittelte Biotop-
wertpunktdefizit (s. Tabelle 10 des Umweltberichts) beträgt 467.434 Wertpunkte und kann wie folgt mit 

Auf nördlich des Plangebiets im Bereich des Geilebachs liegenden Ackerflächen erfolgt auf 13.390 m² 
Umwandlung von bestehenden Ackerflächen in Extensivgrünland und auf 4.730 m² Umwandlung von 
Ackerfläche in einem Streifen direkt südlich angrenzend an den Geilebach zur Sukzessionsfläche. Die zu-
künftige Wiese (Beweidung ist gänzlich unzulässig) darf nicht gedüngt und nicht mit Pestiziden behan-
delt werden und maximal zweimal im Jahr gemäht werden. Der geplante Uferstreifen wird der natürlichen 
Sukzession überlassen. Des Weiteren wird auf einer 860 m² großen Ackerfläche entlang des Weges An 
den Niederwiesen ein Sukzessionsstreifen als Wegsaum entwickelt, in den 12 Bäume gepflanzt werden. 

Zu den o. g. Kompensationsmaßnahmen kommt die anteilige Anrechnung der Biotopaufwertung durch 
die Renaturierung des Geilebaches im Bereich Steinstückerweg (Kasselwasser) von +88.345 Biotopwert-
punkten. Insgesamt wird mit diesen Kompensationsmaßnahmen ein Aufwertungspotenzial von +501.585 

Umwandlung von Acker in Grünland kann daher entsprechend für die Aufbuchung auf das Ökokonto der 
Stadt Kassel Verwendung finden. Aufgrund der Aufwertung von +20 Biotopwertpunkten/m² entspricht 
dies einer Fläche von 1.707 m².

Hinsichtlich der Zuordnung von Eingriff und Kompensation wird im Umweltbericht folgende Empfehlung 
gegeben:

„Gemäß den Vorgaben der Stadt Kassel müssen die Eingriffe und daraus resultierend die erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen in öffentliche- (Straßen, Plätze) und private- (Wohnbauflächen) Eingriffe unter-
schieden werden. Diese Unterscheidung dient als Grundlage für die erforderliche getrennte Abrechnung 
der Ausgleichsmaßnahmen. Bezogen auf die Gesamtfläche des zu entwickelnden Bereiches sind 36,4 % 
des B-Plan-Gebietes öffentliche Fläche. Die verbleibenden 63,6 % der Fläche sind privater Bereich. Das 
Eingriffsmaß ist bei beiden Kategorien etwa gleich sodass die prozentuale Flächenverteilung auch für die 
Aufteilung der Ausgleichmaßnahmen herangezogen werden kann.“ (Kapitel 11 des Umweltberichts)

Dieser Empfehlung des Umweltberichts wird im Grundsatz gefolgt, jedoch wird das Wertpunktdefizit 
nur den durch die Planung neu zu entwickelnden privaten und öffentlichen Flächen zugeordnet, da im 
Bestand bereits private Bauflächen ebenso vorhanden sind (Bestandsgrundstücke des als WA 3 festge-
setzten Gebiets) wie öffentliche Grün- und Verkehrsflächen (Straßen Niederfeldstraße, An den Niederwie-
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sen und Zum Feldlager mit Randbegrünung sowie Grünflächen entlang des Bahndamms). Das eigentliche 
Ausgleichserfordernis entsteht durch die Neubebauung und Erschließung der gegenwärtig nicht bebauten 
Flächen. Das Eingriffsmaß der neu zu entwickelnden privaten und öffentlichen Flächen ist in beiden 

diesen Eingriffsgrundstücken zur Kompensation zugeordnet werden, gleichen aufgrund ihrer ökologi-
schen Wertigkeit die auf diesen Grundstücken zu erwartenden Eingriffe wie folgt aus:

Es werden gemäß Umweltbericht 19.390 m² abzgl. 1.707 m² (Überschuss, der dem Ökokonto gut ge-
schrieben wird), also 17.683 m² Ackerfläche im Bereich des Geilebachs bzw. im Bereich des zu entwi-
ckelnden Wegesaums zur Kompensation der mit dem Bebauungsplan verbundenen erheblichen Eingriffe 
in Natur und Landschaft benötigt.

Entsprechend des o. g. Verhältnisses von neu zu entwickelnden öffentlichen und privaten Flächen wer-
den 6.437 m² Ackerflächen (36,4 %) benötigt, um die Negativwertpunkte resultierend aus den öffent-
lichen Eingriffen im B-Plan IV/65  durch Umwandlung in eine extensiv genutzte Frischwiese [Typ Nr. 
06.310 (B)] und Ausdauernde Ruderalflur [Typ Nr. 09.220 (B)] auszugleichen. Um die privaten Eingriffe 
auszugleichen verbleibt die Restfläche von 11.246 m² (63,6 %) mit den gleichen Entwicklungszielen. 

Der Erwerb der überschüssigen -88.345 Biotopwertpunkte  von Kasselwasser (s. o.) wird zu 32.158 Punk-
ten den öffentlichen Eingriffen und zu 56.187 Punkten den privaten Eingriffen zugeordnet.

Gemäß § 9 Abs. 1 a Satz 2 BauGB werden daher den aus der Planung resultierenden Eingriffen folgende 
Ausgleichsflächen und -maßnahmen außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
durch textliche Festsetzung zugeordnet:

1.  In Planbereich B als Fläche mit der Bezeichnung „1“ dargestellt:

 Bereits durch Kasselwasser durchgeführte Renaturierung des Geilebachs im Bereich Steinstückerweg. 

2.  In Planbereich B als Flächen mit der Bezeichnung „2“ und „3“ dargestellt:

 Entwicklung eines 4.730 m² großen Sukzessionstreifens auf ehemaliger Ackerfläche in einem Streifen 
-

nung bei Bedarf). Folgende Flurstücke stehen hierfür zur Verfügung: Gemarkung Harleshausen, Fl. 6, 
Fl.-St. 104/19 (tlw.) und Harleshausen, Fl. 4, Fl.-St. 8/2, 9/4 (tlw.). 

3.  In Planbereich B als Fläche mit der Bezeichnung „4“ dargestellt:

 Entwicklung eines 860 m² großen Sukzessionstreifens  auf ehemaliger Ackerfläche in einem Streifen 
direkt nördlich angrenzend an dem Weg „An den Niederwiesen“ (einmalige bis maximal zweimalige 

-
cke stehen hierfür zur Verfügung: Gemarkung Harleshausen, Fl. 4, Fl.-St. 8/2 (tlw.). 

4.  In Planbereich B als Fläche mit der Bezeichnung „5“ dargestellt:

 Entwicklung einer 13.390 m² großen Ackerfläche zu Extensivgrünlandfläche durch Ansaat oder Selbst-

Folgende Flurstücke stehen hierfür zur Verfügung: Gemarkung Harleshausen, Fl. 4, 104/19 (tlw)

Der Kompensationsbereich liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Kassel Nr. 
IV/65 „Zum Feldlager“ im Landschaftsschutzgebiet Kassel, der Ausgangszustand ist gem. § 16 (1) Nr. 

externen Flächen als Kompensationsmaßnahmen entsprechen dem Landschaftsplan des Zweckverbands 
Raum Kassel38, der diesen Bereich bereits für die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen in seiner 
Darstellung vorsieht. Die Ausgleichsmaßnahmen liegen zwar außerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans, stehen jedoch in einem räumlichen Bezug zu den Eingriffsflächen bzw. erfolgen ca. 170 m 
nördlich des Plangebiest im Bereich des Geilebachs sowie unmittelbar nördlich an den Geltungsbereich 

-

38  Zweckverband Raum Kassel (2007): Landschaftsplan
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schaftsplan definierten Ziel der Sicherung und Entwicklung des Talraumes als Grünzug und der Entwick-
lung des Geilebachs als überwiegend naturnahes Gewässer mit begleitenden Ufersäumen und -gehölzen 
durch Rücknahme angrenzender Ackernutzungen und (Weiter-)Entwicklung von Ufersäumen.

Eine Festsetzung der betreffenden Flächen als externe Kompensationsflächen ist in vorherigen Bebau-
ungsplänen noch nicht erfolgt, die Flächen werden erstmalig als Kompensationsflächen ausgewiesen und 
werden im Planbereich B des Bebauungsplanes festgesetzt.

Gemäß der textlichen Festsetzung verteilen sich die Anteile an den zugeordneten Kompensationsmaß-
nahmen wie folgt: 63,6% der Ausgleichsmaßnahmen werden den neu zu entwickelnden, im Plan als  
WA 1, WA 2, WA 4, WA 5 und WA 6 festgesetzten privaten Flächen zugeordnet, 36,4 % den neu herzu-
stellenden öffentlichen Flächen.

7.9 Gesamtabwägung

innerhalb des Stadtgebiets Kassel und insbesondere in Lagen innerhalb mit guter Infrastruktur ausge-
statteter Wohnquartiere / Stadtteile ein angemessenes und in seiner Art für Kassel pilothaftes Ange-
bot geschaffen werden. Durch die Ausweisung dieses Gebiets können neue Siedlungsflächen und neue 
Wohnangebote innerhalb des als Wohnstandort begehrten Stadtteils Harleshausen geschaffen werden. 

vorhandener privater und öffentlicher Infrastruktur- und Versorgungsangebote gesichert.

Es bleibt in der Abwägung festzuhalten, dass Eingriffe durch die geplante Bebauung in die Schutzgüter 
-

ten sind, da durch Versiegelung/Überbauung Bodenfunktionen verloren gehen und vorhandene Land-
schaftsstrukturen verändert werden. Dem gegenüber steht, dass es sich beim Plangebiet teilweise um 
einen bereits besiedelten und erschlossenen städtischen Bereich handelt, der bereits eine Prägung als 
Siedlungsbereich hat und durch die Planung erweitert bzw. abgerundet werden soll. In der Abwägung ist 
zu beachten, dass mit Umsetzung der Planung auch neue für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen sowie 

in Hinblick auf eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung entsprochen, u. a. durch eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung und Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, 
insbesondere bzgl. Klimaschutz und Klimaanpassung sowie durch eine Weiterentwicklung der städtebauli-
chen Gestalt des Orts- und Landschaftsbildes.

Bei dem Gebiet handelt es sich um einen in Teilen bereits erschlossenen und bebauten Siedlungsbereich. 

Neuentwicklung eines Siedlungsrandes im nördlichen Bereich des Stadtteils Harleshausen verfolgt.

Um mögliche Eingriffe durch Umsetzung des Bebauungsplans zu mindern, werden im Bebauungsplan 

Kompensation innerhalb bzw. außerhalb des Gebiets getroffen. Die Eingriffe in Natur und Landschaft 

gesetzlichen Vorschriften ausgeglichen. Erhebliche Beeinträchtigungen besonderer Schutzgüter von 

mit der vorgesehenen Planung ein bisher hauptsächlich landwirtschaftlich genutztes Gebiet überbaut 
werden soll. Die vorhandene Bodenfunktion geht unwiederbringlich verloren. Die Abwägung kommt zu 
dem Ergebnis, dass dies – wie im Umweltbericht dargestellt – als unabänderlich hingenommen wird, dem 

Aus den genannten Gründen ist in der Gesamtabwägung die vorgesehene Planung mit einer nachhalti-
gen städtebaulichen Entwicklung und den sozialen sowie umweltschützenden Anforderungen vereinbar. 
Insbesondere sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse, die Wohnbedürfnisse 
der Bevölkerung, die Eigentumsbildung, die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Fortentwicklung 
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vorhandener Siedlungsbereiche sowie die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Planung miteinan-
der gerecht abgewogen worden.
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8. Technische Infrastruktur

8.1 Verkehrliche Erschließung

Die verkehrliche Anbindung an den (über-)örtlichen Verkehr, die sogenannte Außenerschließung, erfolgt 
über die Straße Zum Feldlager als Sammelstraße. Diese Straße ist bisher nicht ausgebaut, sie erhält im 
Zuge der Erschließungsplanung im Plangebiet einen seitlichen Parkstreifen und einen Gehweg. Es erfolgt 
ebenso ein Anschluss des Gebietes an die Niederfeldstraße über die voraussichtlich ein geringerer Anteil 
der Außenerschließung erfolgen wird. Die innere Erschließung des Areals ist über Zufahrten und Zuwe-
gungen auf den privaten Flächen vorgesehen. 

Anhand der in etwa zu erwartenden künftigen Wohneinheiten und Nutzungen sind die Auswirkungen 
auf die vorhandenen Knotenpunkte und umliegenden Straßen (äußere Erschließung) untersucht worden. 
Durch das Projekt ist eine Erzeugung zusätzlicher Verkehre grundsätzlich zu erwarten. Das im Zuge der 
Planung erstellte Verkehrsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die zusätzliche Verkehrsbelastung 
über das bestehende Verkehrsnetz problemlos abgewickelt werden kann.

8.2 Sonstige Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet hat aufgrund seiner integrierten Lage innerhalb des Stadtgebiets gute Erschließungsvo-
raussetzungen. Wichtige technische Infrastrukturen wie Strom, Telekommunikation, Wasser und Kanal 
befinden sich im Bereich der Straße Zum Feldlager und können bis an die neu zu bebauenden Flächen 
herangeführt werden. Das Kanalnetz wird im Trennsystem errichtet, anfallendes Regenwasser wird verzö-
gert über ein Rohr- Grabensystem und ein Regenrückhaltebecken dem Geilebach zugeführt.

Die Wärmeversorgung soll über ein Nahwärmenetz unter Einsatz regenerativer Energien die vor Ort ge-
wonnen werden erfolgen (Erdwärme, Solarenergie).

Die Erschließungsmaßnahmen sind mit den Leitungsträgern frühzeitig im Hinblick auf Beginn und Aus-
führung zu koordinieren und im Hinblick auf die zu beseitigenden Gehölzbestände und die zu beachten-
den Schutzfristen frühzeitig mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.
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9. Kosten

Folgende Planungs-, Erschließungs- und Unterhaltungskosten wurden durch die Fachämter und Betriebe 
im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) Baugesetzbuch 
überschlägig ermittelt:

Planungskosten Euro brutto

Strukturplan alternative Vorentwürfe 19.821,11   

Bebauungsplan 41.039,39  

Umweltbericht 12.907,34  

Schallgutachten 7.711,20  

Verkehrsuntersuchung 3.748,50  

Bodengutachten (Baugrund) 8.002,75  

Kurzgutachten Geothermie 428,40  

Freiflächengestaltung (Regenwasserführung) 4.640,00  

98.298,69   

Erschließungskosten Euro brutto

Öffentliche Grünflächen und Baumpflanzungen 450.000,00      

Kompensationsflächen außerhalb des Plangebiets 15.172,00     

Ökologische Baubegleitung/ Monitoring (5 Jahre) 2.879,00     

Öffentliche Verkehrsflächen (incl. Planung) 2.732.319,00     

3.200.371,00     

Unterhaltungskosten jährlich Euro brutto

Pflegekosten öffentliche Grünflächen 40.000,00         

Anlage Uferstreifen 785,00   

Anlage Ruderalsaum 142,00        

40.928,00        

Aufgestellt:

Stadt Kassel

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel, den 4.11.1015

gezeichnet:

Volker Mohr

Bearbeitet:

Architektur+Städtebau Bankert, Linker & Hupfeld

Partnerschaftsgesellschaft

Kassel, den 4.11.1015

gezeichnet:

Michael Linker
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1 Einleitung 
Der vorliegende Umweltbericht und Grünordnungsplan dokumentiert die Umwelt-
prüfung gemäß § 2 Baugesetzbuch des Bebauungsplans der Stadt Kassel Nr. IV/65 
„Zum Feldlager“ , Er behandelt die naturschutzrechtlichen Fragen des Bebauungs-
plans (Eingriffsregelung und Artenschutz) und gleichzeitig die grünordnerischen und 
umweltplanerischen Inhalte des Bebauungsplans (daher auch die Bezeichnung 
„Fachbeitrag Grün + Umwelt“). 

Luftbildausschnitt ohne Maßstab
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1.1 Anlass, Inhalte und Ziele der Planung 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. IV/65 sind die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine Wohnbebauung“ zu schaffen. Die  geplante Wohnbebau-
ung ist möglichst verträglich in die umgebende Landschaft einzufügen. Für den ge-
samten Bereich  (siehe Karte 1) wird nachfolgend der Grünordnungsplan mit Um-
weltbericht und Abarbeitung der Eingriffsregelung nach § 1a (3) BauGB) dargestellt. 

1.2 Fachgesetzliche und fachplanerische Zielsetzungen für das 
Plangebiet 

1.2.1 Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan 
Folgende Zielaussagen des Landschaftsrahmenplans Nordhessen 20001  
für den Naturraum Westhessische Senke sind für das Plangebiet von Bedeutung: 

• Freihaltung und Schutz der Auenbereiche, (hier die Niederung des Geileba-
ches) im Stadtgebiet Kassel und Abpufferung der Auswirkungen stärkerer 
Nutzungen im Auenumfeld, 

• Steuerung der Siedlungsentwicklung im Kasseler Becken durch eine natur-
verträgliche Innenentwicklung unter Berücksichtigung der vorhandenen und 
zu entwickelnden Grünzonen sowie Verhinderung einer weiteren Zersied-
lung. 

Für die hier verfolgte planerische Zielsetzung Wohnbaunutzung im Plangebiet ge-
hen vom Landschaftsrahmenplan Nordhessen grundsätzlich keine Restriktionen 
aus. 

Der Landschaftsplan Zweckverband Raum Kassel2 enthält  für die geplante 
Wohnbaunutzung im Plangebiet grundsätzlich keine Restriktionen. 
Die Flächen nördlich des Plangebietes ausgehend vom Weg „An den Niederwie-
sen“ bis hin zum „Geilebach“ sind als potentielle Kompensationsbereiche darge-
stellt. Die nördlich angrenzenden Flächen an die Wohnbebauung an der Straße „Im 
Plutsch“ sowie der hier östlich angrenzende Wall wurden als Kompensationsflächen 
festgesetzt. 

1.2.2 Sonstige Ziele des Umweltschutzes 

1.2.2.1 Luftreinhalteplanung 
Gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist Kassel aufgrund seiner Be-
ckenlage in Verbindung mit einer hohen Emissionsdichte und häufig auftretenden 
                     
1 Regierungspräsidium Kassel (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 (LRP); die Aussa-
gen des Landschaftsrahmenplans sind in den Regionalplan Nordhessen 2000- zur Zeit noch ver-
bindlich – eingeflossen  
2 Zweckverband Raum Kassel(2007): Landschaftsplan 
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Inversionswetterlagen ein „Ballungsraum“. Dies erfordert eine besondere Vorsorge 
bei der Vermeidung von hohen Luftschadstoffemissionen. Im August 2011 ist die 1. 
Fortschreibung des  Luftreinhalteplans für den Ballungsraum Kassel“ (als Fort-
schreibung der Fassung vom Juli 2006) in Kraft getreten. Er sieht unter anderem 
vor, durch geeignete Maßnahmen, die von den Kommunen umgesetzt werden 
müssen, die Emissionen von Feinstaub und Stickoxiden zu verringern. 
Die lufthygienische Situation in Kassel ist seit Jahren schwierig. War zunächst 
Schwefeldioxid der problematische Schadstoff, so sind es seit einigen Jahren Fein-
staub (PM10) und Stickstoffdioxid (NO2). 
Im Flächennutzungsplan wurden daher alle bebaubaren Gebiete als „Vorranggebiet 
Luftreinhaltung“ festgelegt. 
Mit der 1. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für den Ballungsraum Kassel ist in-
zwischen der vierte Luftreinhalteplan für das Gebiet der Stadt Kassel in Kraft getre-
ten. Er fordert unter anderem Festlegungen in Bebauungsplänen zur eingeschränk-
ten Nutzung von Brennstoffen. Mit der Veröffentlichung des Luftreinhalteplanes 
durch das Hessische Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz im August 2011 wurde der Maßnahmenplan für alle Institutionen, die 
Verantwortung in den verschiedenen Maßnahmenbereichen haben, verbindlich. 

Die novellierte Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen  
(1.BImSchV) trägt zwar dazu bei, dass zukünftig kleine Holzfeuerungsanlagen we-
niger Feinstaub und andere Luftschadstoffe freisetzen. Trotz des positiven Beitra-
ges darf die 1. BImSchV nur als ein bundesweiter Mindeststandard angesehen 
werden, der für Städte mit schwerwiegenden lufthygienischen Herausforderungen 
keine hinreichenden und fachlich notwendigen Impulse liefert. In Großstädten sind 
weitergehende Beschränkungen erforderlich. 
Die von § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB gebotene Möglichkeit des Verwendungsverbotes 
für luftreinigende Stoffe sollte deshalb auch in diesem Bebauungsplan genutzt wer-
den. 
Zur Begrenzung der Hausbrandemissionen wird  daher die Verwendung von Fest-
brennstoffen ausgeschlossen. Die Nutzung von Fernwärme und regenerativer 
Energie, die ohne Feuerungsanlagen auskommt, ist hiervon nicht betroffen. 

1.2.2.2 Lärmminderungsplanung 
In der ersten Stufe der Lärmminderungsplanung sind 2007 vom Hessischen Lan-
desamt für Umwelt und Geologie (HLUG) Lärmkarten für Hauptverkehrsstraßen mit 
einem Verkehrsaufkommen von über 6 Mio. Kfz / Jahr und vom Eisenbahnbundes-
amt für Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von über 60.000 
Zügen / Jahr erstellt worden. Aufbauend auf diesen strategischen Lärmkarten wur-
de vom Regierungspräsidium Kassel Lärmaktionspläne gemäß § 47d BImSchG für 
die Straße und die Schiene ausgearbeitet. 
Kernstücke der Lärmaktionspläne sind neben der Beschreibung der Lärmbelas-
tungssituation die Benennung von Maßnahmen zur Lärmminderung. 

In einem zweiten Schritt sind 2012 vom (HLUG) die Kasseler Straßen mit einem 
täglichen Verkehrsaufkommen von mehr als 3000 Kfz / Tag kartiert worden. Der 
entsprechende Lärmaktionsplan wird wieder vom Regierungspräsidium Kassel er-
stellt werden. 
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1.2.2.3 Integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Kassel 
Nachfolgend werden Auszüge aus dem Konzept von 2013 dargestellt. 
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1.2.3 Schutzgebiete 

Im Norden grenzt ein Landschaftsschutzgebiet ausgehend von dem Weg „An den 
Niederwiesen“ an das Plangebiet an.  
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2 Methodik der Umweltprüfung 
Die Umweltprüfung betrachtet auf Grundlage der Auswertung vorhandener Umwel-
tinformationen, einer Biotop- und Nutzungskartierung  und mit Hilfe weiterer Gut-
achten die Wirkungen der geplanten Maßnahmen auf die verschiedenen Schutzgü-
ter 

• Pflanzen und Tiere, Lebensräume 
• Klima 
• Immissionen (Luftverunreinigungen, Lärm) 
• Boden* 
• Wasser 
• Erholung/ Landschaftsbild 
• Kulturgüter. 

Für die Beurteilung der Auswirkungen der Planung und der vorgesehenen Aus-
gleichsmaßnahmen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird der 
derzeitige Landschaftszustand unter Berücksichtigung der zulässigen Eingriffe mit 
der Planung verglichen. Neben argumentativen Beurteilungen werden quantifizie-
rende Bewertungen in Anlehnung an das Biotopwertverfahren nach der Kompensa-
tionsverordnung1 vorgenommen.  

Es wird davon ausgegangen, dass die vorgesehene Nutzung keine direkten Aus-
wirkungen auf die Dimensionierung der Einrichtungen für die Versorgung mit Was-
ser und Energie bzw. im Hinblick auf die Abwasserbeseitigung hat. Ansonsten wer-
den diese Umweltauswirkungen in den Verfahren zum Bau entsprechender Anlagen 
betrachtet.  

Die verkehrlichen Folgewirkungen der Planung sowie die Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt werden über das Plangebiet hinaus im gesamten Auswirkungsbe-
reich betrachtet. 
* Aus Sicht des Bodenschutzes ist festzustellen, dass mit der vorgesehenen Planung ein 
bisher hauptsächlich landwirtschaftlich genutztes Gebiet überbaut werden soll. Somit geht 
die vorhandene Bodenfunktion unwiederbringlich verloren. Diese Tatsache muss  im  Um-
weltbericht festgestellt und als unabänderlich hingenommen werden. Eine bodenkundliche 
Bestandsaufnahme ist erfolgt. 
Die vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz herausgegebene Arbeitshilfe „Bodenschutz in der Bauleitplanung (Berücksichtigung 
von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hes-
sen, Februar 2011) mit seinen Prüfkatalogen wurde durch ein Bodenschutzgutachten (Fer-
tigstellung April 2013) angewandt und umgesetzt 
Zur Behandlung des Schutzgutes Boden gemäß der oben genannten Arbeitshilfe 
wurde das BüroSchnittstelle Boden, Ober-Mörlen mit der Erstellung der Bodenfunk-
tionsbewertung sowie der Ermittlung des bodenbezogenen Kompensationsbedarfes 
im Rahmen der Berücksichtigung des Schutzgutes Boden in der Umweltprüfung für 
den Bebauungsplan Nr. IV/65 beauftragt. Das Gutachten (als Pilotprojekt wurde im 
April 2013 fertig gestellt. Die für den Umweltbericht relevanten Ergebnisse des Gutach-
tens wurden nachfolgend eingearbeitet. 
                     
1 Kompensationsverordnung - KV vom 12. November 2010 (GVBl. 2010 S. 635) 
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Schutzgut Boden 
Das Schutzgut Boden wurde gemäß der vom Hessischen Ministerium für Umwelt, 
Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz herausgegebenen Arbeitshilfe 
„Bodenschutz in der Bauleitplanung - Berücksichtigung von Bodenschutzbe-
langen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen“
(PETER et al. 2011) bearbeitet. 
Neben den Aussagen des Landschaftsplan 2007 und des Umweltbericht zum FNP 
2007 des Zweckverbands Raum Kassel sowie des Landschaftsrahmenplan Nord-
hessen 2000 (REGIERUNGSPRÄSIDIUM KASSEL 2001) zum Schutzgut Boden, wurden 
die vom Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) entwickelten Da-
ten und Karten zur Bodenfunktionsbewertung verwendet. Die Bodenfunktionsbe-
wertung ist Bestandteil der „Bodenflächendaten 1:5.000 landwirtschaftliche 
Nutzfläche (BFD5L)“ (FRIEDRICH et al. 2008, MILLER et al. 2005), die seit November 
2012 im hessischen BodenViewer (http://bodenviewer.hessen.de) verfügbar sowie 
als GIS-Dateien bestellbar sind (shp-Format). Dabei wurden die räumlich hoch auf-
gelösten Daten der Bodenschätzung nach einer landesweit einheitlichen Methodik 
ausgewertet und eine Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen nach BBodSchG 
vorgenommen. Bislang stehen für ca. 70 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche des 
Landes Hessen die BFD5L-Daten zur Bodenfunktionsbewertung zur Verfügung. Ei-
ne flächendeckende Verfügbarkeit wird von Seiten des HLUG bis 2015 angestrebt. 
Für die betroffene Gemarkung Harleshausen liegen die BFD5L-Daten vor und wur-
den bei der Bestandaufnahme sowie der Auswirkungsprognose und Ermittlung des 
Kompensationsbedarfes verwendet. Die Berechnung des Kompensationsbedarfs 
und die Ermittlung von Ausgleichsmaßnahmen erfolgten in Anlehnung an die Ar-
beitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ 
des Landes Baden-Württemberg (UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG 2006). 
Um die Ergebnisse der Bodenfunktionsbewertung aus der BFD5L zu verifizieren, 
wurde am 15.03.2013 im Plangebiet sowie im nördlich angrenzenden Bereich, der 
für Kompensationsmaßnahmen vorgesehen ist, eine Übersichtssondierung vom 
Ingenieurbüro Schnittstelle Boden, Ober-Mörlen mit dem Pürckhauer-Bohrstock 
durchgeführt (Schnittstelle Boden 2013). 

3 Erfassung und Bewertung des derzeitigen Umwelt-
zustandes 

3.1 Gegenwärtige Flächennutzungen 
Der derzeitige Zustand des Gebietes ist in der Karte 2 „Nutzungen und Biotope“ 
(Anlage 1) dargestellt.  

Im Wesentlichen wird das Plangebiet  von Ackerflächen bestimmt. Im Südosten be-
finden sich 11 Einfamilienhäuser unterschiedlicher Baujahre  (die meisten aus den 
50iger und 60iger Jahren) auf der rechten Seite der Straße „Zum Feldlager“. West-
lich angrenzend hiervon verläuft ein ca. 20 m bis 25 m breiter Grünstreifen mit Ex-
tensivrasen. Ein Teil dieses (ehemals für die hier geplante Westtangente freigehal-
tenen Bereiches) wurde mit 18 Beuys-Linden (in Doppelreihe) bepflanzt. Der östlich 
begrenzende Bahndamm  wird im südlichen Teilbereich von einigen spontan auf-
gewachsenen jüngeren Weiden gesäumt. Weiter nördlich nahe der Unterführung 
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des Geilebaches  befinden sich  6 alte Eichen an der hier steil ausgeprägten Bahn-
dammböschung. Unterhalb dieser Böschung befindet sich in der Spitze zwischen 
Geilebach und Bahndamm ein größeres Gebüsch aus heimischen Holzarten, dass 
durch wilde Müllablagerungen beeinträchtigt wird.  
Im mittleren und nördlichen Teil des Plangebietes befinden sich links und rechts 
angrenzend an die Straße (bzw. hier Weg) „Zum Feldlager“ extensiv genutzte Wirt-
schaftsgebäude und ein größeres Wohngebäude (auf der rechten Seite des Weg-
es). Das Wohngebäude (ein ehemaliges Wohn- und Bürogebäude einer mittlerweile 
aufgegebenen Gärtnerei) ist von hohen (ca. 50 Jahre alten) Hybridpappeln umge-
ben. Die Wirtschaftsgebäude auf der gegenüberliegenden Seite werden extensiv 
von einer Schreinerei (südliches Gebäude) und als landwirtschaftliche Lagerhalle 
(nördliches Gebäude) genutzt. Die jetzige extensive Nutzung der Gebäude zu La-
gerzwecken ohne größere Verkehrsbewegungen und ohne Lärm und Schadstoff-
ausstoß ausgehend von Produktionsabläufen würde der Ausweisung eines Wohn-
gebietes nicht im Wege stehen. Durch den zu erwartenden Grundstückspreisan-
stieg nach der Rechtskräftigkeit des B-Planes wäre auch denkbar, dass die Eigen-
tümer die Gebäude abreißen und die frei werdenden Grundstücke zu Wohnbau-
zwecken nutzen. Die Gebäude sind teilweise von Gehölzbeständen (nur zum Teil 
heimisch) umgeben. Ausgehend von diesen Wirtschaftsgebäuden verläuft auch ei-
ne Baumreihe (überwiegend aus Fichten und weniger aus spontan aufgewachse-
nen Weiden) noch etwa 125 m nach Norden in die Ackerfläche hinein. 

Im Nordosten grenzt ein Kleingartengebiet (mit überwiegenden Ziergartenanteil) an 
das Plangebiet. Im Norden grenzen entlang des weiterführenden Weges zum Gei-
lebach 3 Einfamilienhäuser und weiter nördlich 3 brachgefallene Streuobstwiesen 
an. Die größten Flächenanteile nördlich angrenzend an das Plangebiet (zwischen 
dem Weg „An den Niederwiesen“ und dem Geilebach werden intensiv als Acker 
genutzt. Westlich angrenzend an die Einfamilienhausgrundstücke und die Obstwie-
senbrachen schließt sich eine etwa 7000 m² große Brache an. Auf dieser Fläche 
verläuft ein ca. 1,50 m tiefer Graben vom Weg „An den Niederwiesen“ bis zu Ein-
mündung in den Geilebach. Der Graben führt den größten Teil des Jahres kein 
Wasser. 
Der nordwestlich an das Plangebiet angrenzende ca. 300 m lange Wall (mit heimi-
schen Gebüschbeständen)  bewachsen ist im Landschaftsplan als Kompensations- 
fläche dargestellt. Der Wall als auch der westlich angrenzende Wallfuß mit Exten-
sivrasen dient den Bewohnern (besonders den Kindern) des angrenzenden Sied-
lungsgebietes unter anderem zur Freiraumnutzung. 
Im Süden und Südwesten grenzen Wohngebiete und die Landesbetrieb Landwirt-
schaft Hessen, Versuchsfeld Kassel an das Plangebiet an. 

Die vorhandenen Verkehrsflächen im Plangebiet sind mit Ausnahme der wasserge- 
bundenen Decke des Weges „An den Niederwiesen“  asphaltiert. 
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3.2 Schutzgüter 

3.2.1 Pflanzen und Tiere, Lebensräume 
Die Schutzwürdigkeit der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebensräume 
(vgl. Karte 3) wird in Anlehnung an die Wertpunkte des jeweiligen Biotoptyps nach 
der Kompensationsverordnung1 klassifiziert (vgl. Tab.4): 

Biotoptypen 
Die Lebensräume des Untersuchungsgebiets weisen überwiegend im Hinblick auf 
den Arten- und Biotopschutz nur eine geringe oder keine Schutzwürdigkeit auf. Le-
diglich die Allee mit den 18 Beuysbäumen und der Gebüschbestand angrenzend an 
den Geilebach sind  besonders schutzwürdig (vgl. Karte 3). 

                     
1 Den Wertpunkten einzelner Biotop- und Nutzungstypen  nach der Kompensationsverordnung lie-
gen die Kriterien Entwicklungsgrad, Natürlichkeit, Strukturvielfalt, Artenvielfalt, Seltenheit des Bio-
toptyps, Anteil seltener Arten, Empfindlichkeit gegenüber anthropogenen Einflüssen und ungünstige 
Entwicklungstendenzen zu Grunde (vgl. T: LEYSER (1991): Biotopwertverfahren nach Aicher und 
Leyser).
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Avifauna 
Für die Vogelwelt hat das Plangebiet keine besondere Bedeutung, da es sich fast 
ausschließlich um Siedlungsraum und intensiv genutzte Ackerflächen handelt. Der 
Eingriff durch die geplante Wohnbebauung und deren Infrastruktur findet,  abgese-
hen von kleinräumigen Grünlandbeständen und einer Hybridpappelreihe, aus-
schließlich auf intensiv genutzten Ackerflächen statt. Die Ackerflächen sind nicht 
weiträumig genug um von der (nach Roter Liste BRD Stufe 3) gefährdeten Feldler-
che (Alaura arvensis) als Brutgebiet angenommen zu werden. Vorkommen von Ar-
ten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie werden nicht erwartet. Um die Verbreitung 
der Feldlerche festzustellen hat die Stadt Kassel für alle Bauerwartungsgebiete 
(gemäß gültigem Flächennutzungsplan und teilweise darüber hinaus) eine diesbe-
zügliche Bestandserhebung in Auftrag gegeben, die im Jahr 2010 fertig gestellt 
wurde wird. Damit wurden auch für die Ackerflächen des Planraumes die nach Vor-
kommen der Feldlerche untersucht. Es wurden keine Brutvorkommen der Feldler-
che im Plangebiet festgestellt  [vgl. BÖF (im Auftrag der Stadt Kassel), Erfassung 
der Feldlerche (Alauda arvensis) auf Teilflächen im Bereich Stadt Kassel, August 
2010]. 
Bei den aktuell vorhandenen Hybridpappeln wurden keine Spechthöhlen vorgefun-
den. 
Die im Plangebiet vorkommenden Brutvogelarten zählen im Bereich der bestehen-
den Bebauung zum Spektrum der  regulären und weit verbreiteten Brutvogelarten 
wie Rotkehlchen, Amsel, Meisenarten, Sperling, Grünfink.  
Nachfolgend wird in den Tabellen dargestellt welche  Vogelarten auf Grund ihrer 
Verbreitung und ihrer Habitatsansprüche potentiell im Untersuchungsgebiet und in 
der näheren Umgebung vorkommen. Vom Eingriff betroffen im Sinne des § 44 
Abs.1 Nr. 3 BNatSchG  sind im Wesentlichen die wenigen Arten, die im Bereich der 
für die Überbauung geplanten Ackerflächen potenziell vorkommen. Wobei hier 
grundsätzlich ein Ausweichen in die nördlich angrenzenden Ackerflächen  möglich 
ist. Nach Umsetzung der geplanten Wohnbebauung wird sich insgesamt die Arten- 
und Bestandssituation für die Avifauna  verbessert haben. Durch die Grünplanung 
im Baugebiet werden sich die  Gehölzstrukturen  wesentlich erhöhen. Es entsteht 
ein breiter durchgehender (ca. 15m – 20 m breiter) Grünzug zum Geilebach hin. 
Hierdurch-  und auch durch die neu entstehenden Hausgärten werden besonders 
die Arten der Gärten- und Grünanlagen zusätzlichen Lebensraum erhalten. Wie die 
nachfolgende Tabelle zeigt werden die weit überwiegenden im Planraum vorkom-
menden Vogelarten nach dem Eingriff über ein größeres Lebensraumangebot ver-
fügen. Dem stehen nur geringe Einschränkungen bei den wenigen vorkommenden 
reinen Ackerarten gegenüber. Der Verlust der Hybridpappeln, die teilweise ohnehin 
abgängig sind und zunehmend zum Gefahrenpotential werden lässt sich durch die 
standortheimischen Neuanlagen mehr als ausgleichen. Daher liegt entsprechend § 
44 Abs.5 BNatSchG kein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG vor. 
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Tab. 3: Potentiell vorkommende Vogelarten im Plangebiet und dessen Umgebung 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Rote 
Liste 
Hessen 
2006 

Rote 
Liste 
BRD 
2007

Bemerkungen, sonstiges 
Vorkommen 

Offene bis halboffe-
ne Landschaften 
(Ackerflächen des 
Plangebietes) 

      Diese Bereiche sind von 
dem geplanten Eingriff 
betroffen: Arten- und In-
dividuenbestand redu-
ziert sich bzw. Arten wer-
den zum Teil auf die 
Ackerflächen nördlich 
des Plangebietes ver-
drängt 

Elster Pica pica     lichte Auwälder, halboffene, 
parkartige Landschaften bis 
zu offenen Landschaften, 
Siedlungen, Parkanlagen,  

Goldammer Emberiza citrinella     Saumstrukturen sind wich-
tig, Hecken, Gehölze 

Fasan/Jagdfasan Phasianus colchicus     offene bis halboffene Land-
schaften mit ausreichend 
Deckung, Hecken, Feldge-
hölze, Auwälder 

Aaskrähe Corvus corone     Feldgehölze, lichte Auwäl-
der, Parkanlagen, Ufer von 
Binnengewässern 

Turmfalke Falco tunnunculus     in Siedlungsbereichen; ho-
he Gebäude, Bäume wich-
tig 

Feldlerche Alauda arvensis V  3  bevorzugt weiträumige ge-
hölzfreie Flächen, Ackerflä-
chen des Plangebietes sind 
vermutlich zu kleinräumig 

Ufergehölz (Ge-
büschbestand am 
Geilebach) 

       Arten- und Individuen-
bestand ändert sich nach 
Eingriff nicht 

Heckenbraunelle Prunella modularis     Auwälder, verbuschte Ver-
landungszonen, koniferen-
reiche Parkanlagen 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla     Parkanlagen 

Gartengrasmücke Sylvia borin     gebüschreiches offenes 
Gelände, Strauchgürtel von 
Verlandungszonen, Au-
wald- und Gebüschstreifen 
entlang von Bächen und 
Flüssen 

Grünling/Grünfink Carduelis chloris     Parkanlagen, halboffene 
Landschaften 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Rote 
Liste 
Hessen 
2006 

Rote 
Liste 
BRD 
2007

Bemerkungen, sonstiges 
Vorkommen 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla     Auwälder, feuchte 
Mischwälder, busch- und 
baumreiche Gewässer-
säume, Gärten und Parkan-
lagen mit Efeu, Brombeere, 
Brennnessel, zunehmend 
Besiedlung städtischer Be-
reiche 

Nachtigall Luscinia megarhynchos     halboffene Auen, Verlan-
dungszonen an stehenden 
Gewässern, Parkanlagen, 
nasse Brachen 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus     gebüschreiche Park- und 
Grünanlagen 

Stieglitz Carduelis carduelis V   Feldgehölz, Parkanlagen, 
Hochstaudenfluren 

Sumpfmeise Parus palustris     größere Parks 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes     Bachtäler, Parkanlagen 

Bachauen (nordöst-
lich angrenzend an 
den Geilebach) 

        

Arten- und Individuen-
bestand ändert sich nach 
Eingriff nicht 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris     offene bis halboffene Land-
schaften 

Wacholderdrossel Turdus pilaris     Bach- und Flussauen mit 
angrenzenden Waldrän-
dern, Feldgehölzen, Baum-
hecken, Ufergehölzen, 
Parklandschaften 

Gehölz       Arten- und Individuen- 
bestand erhöht sich 
durch die umfangreich 
geplanten Gehölz-
pflanzungen erheblich 

Amsel Turdus merula     Auwälder, Hecken, Uferge-
hölz, Strauchgruppen, 
Parkanlagen 

Birkenzeisig Carduelis flammea     Siedlungsbereich mit Na-
delbaum- und Birkengrup-
pen, Gebüsch, Parkanla-
gen 

Bluthänfling Carduelis cannabina V!! V  Parkanlagen, Gebüsch 

Buchfink Fringilla coelebs     Baumbestände aller Art, 
Parkanlagen 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Rote 
Liste 
Hessen 
2006 

Rote 
Liste 
BRD 
2007

Bemerkungen, sonstiges 
Vorkommen 

Dorngrasmücke Sylvia communis     halboffene bis offene Land-
schaften, kleine komplexe 
von Dornsträuchern, Stau-
dendickschiten, Einzelbü-
schen, Randzonen zu nied-
rigem Bewuchs, jungen 
Hecken, Optimal: trockenes 
Gebüsch und Heckenland-
schaften 

Fitis Phylloscopus trochilus     Waldbestände, niedriges 
Gebüsch, buschreiche Flä-
chen, oft nahe am Wasser, 
auch im Röhricht oder in 
einzelnen Weiden 

Stadt- und Dorfle-
bensräume (Beste-
hende Bebauung) 

      Arten- und Individuen-
bestand erhöht sich 
durch die neu entstehen-
de Wohnbebauung erheb-
lich

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros     Ursprünglich: offene, baum-
lose Felsformation,  

Haussperling Passer domesticus V V durch Bebauung geprägte 
städtische Lebensraumty-
pen, Grünanlagen falls 
Bauwerke vorhanden 

Haustaube Columba livia       

Mauersegler Apus apus V V   

Mehlschwalbe Delichon urbica 3 V Gewässernähe 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 V vereinzelt Siedlungsfernes 
Offenland unter Brücken 

Ringeltaube Columba palumbus     Parkanlagen 

Türkentaube Streptopelia decaocto 3 V   

Gärten- und Grünan-
lagen (bestehende 
Hausgärten und 
Kleingärten) 

      Arten- und Individuen-
bestand erhöht sich 
durch die neu entstehen-
den Grünanlagen und 
Hausgärten erheblich

Blaumeise Parus caeruleus     Altteichbestände, Auwäl-
der, Schilfröhrichte zur 
Nahrungssuche 

Bluthänfling Carduelis cannabina V!! V  strukturreiche Gebüsche 

Buntspecht Picoides major    Feldgehölz 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Rote 
Liste 
Hessen 
2006 

Rote 
Liste 
BRD 
2007

Bemerkungen, sonstiges 
Vorkommen 

Eichelhäher Garrulus glandarius     Alle Waldtypen, Auwald 

Feldsperling Passer montanus V V Auwälder, gehölzreiche 
Stadtlebensräume 

Girlitz Serinus serinus V   halboffene mosaikartig ge-
gliederte Lanschaften, Au-
wälder, Parkanlagen 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula     in Städten: koniferen- und 
gebüschreiche Parkanla-
gen 

Grünspecht Picus viridis ! V halb offene Mosaikland-
schaften Feldgehölze 

Haubenmeise 

Parus cristatus !!   falls Waldbereiche mit Al-
tersstufung und höherem 
Anteil von morschem Holz 
und Totholz bzw. Weich-
holz vorhanden 

Klappergrasmücke Sylvia curruca V   hohe Präsenz in Siedlun-
gen: Parkanlagen, Grünan-
lagen, Wohnblockzonen 

Kleiber Sitta europaea       

Kleinspecht Picus minor   V  Galeriewälder in Hart- und 
Weichholzauen, ältere 
Parkanlagen 

Kohlmeise Parus major     in städtischen Bereichen, 
auch Gärten, Friedhöfe 

Kuckuck Cuculus canorus V V in geringer Anzahl in Park-
anlagen, fehlt in Kulturland-
schaften nur in ausgeräum-
ten Agrarlandschaften 

Mäusebussard Buteo buteo     vereinzelt in innerstädti-
schen Parks 

Misteldrossel Turdus viscivorus   V Nadel- und Mischwälder, 
halboffene Landschaften 
mit hohen Bäumen 

Rotkehlchen Erithacus rubecula     Heckenlandschaft, Sied-
lungsraum 

Singdrossel Turdus philomelos     Weidenaue 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus     regelmäßiger in Siedlun-
gen: Parkanlagen 

Star Sturnus vulgaris     Auwälder, lockere Weiden-
bestände in Röhrichten, 
besiedelt alle Stadthabitate: 
Parksanlagen … 

Tannenmeise Parus ater     zunehmendes Brutvor-
kommen in Parkanlagen 
mit alten Nadelbäumen 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Rote 
Liste 
Hessen 
2006 

Rote 
Liste 
BRD 
2007

Bemerkungen, sonstiges 
Vorkommen 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca     oft auch nahe am Wasser 
oder in der Stadt 

Waldbaumläufer Certhia familiaris     gelegentlich in großen 
Parkanlagen 

Weidenmeise Parus montanus     naturbelassene, feuchte 
Wälder, halboffene Auen 
(Bachtäler) 

Zilpzalp Phylloscopus collybita     mittelalte Wälder, gern in 
der Weidenaue, Siedlungs-
bereiche 

Erläuterung: V = Vorwarnliste – Bestand rückläufig, aber noch keine Gefährdung der Art 
3 = Gefährdet 
!! =  Arten, deren globale Population konzentriert in Europa vorkommt  

Im Untersuchungsgebiet ist mit jagenden Fledermäusen zu rechnen: 
 Kleiner Abendsegler 
 Abendsegler 
 Rauhautfledermaus 
 Fransenfledermaus 
 Großes Mausohr 
 Bartfledermaus.1

Die Hauptjagdbereiche der Fledermäuse werden sich allerdings im Bereich der Gär-
ten, Grünanlagen und Randbereichen (z.B. Bahndamm und Wall mit Gebüsch-
bestand im Westen)  und weniger über den Ackerflächen des Plangebietes befin-
den. 
Die besonders geschützten weit verbreiteten Kleinsäugetierarten Igel, Eichhörn-
chen, Maulwurf und Feldspitzmaus sind ebenfalls besonders im Bereich der Haus-
gärten, Grünanlagen und Saumbereichen des Plangebietes zu erwarten.  

3.2.2 Klima 
Nach dem vorliegenden klimatischen Gutachten2 liegt das Plangebiet im nördlichen 
Teil im Bereich von Gewässerklimaten, geprägt durch den Geilebach. Insbesondere 
während des Sommerhalbjahres kommt es hier auf Grund der spezifischen Wärme-
speicherkapazität des Gewässers in der Wechselwirkung zu benachbarten Klima-
funktionsräumen zu Zirkulationen. Sie tragen somit zum Luftaustausch bei. Diese 
klimatische Funktion wird wegen der topographischen Situation verstärkt, sodass 
hier ein hohes Luftleitpotential vorliegt. In der Karte 4 sind die Klimafunktionen im 
räumlichen Zusammenhang erkennbar.  

Der größte Teil des Plangebietes ist so nach der Klimabewertungskarte (vgl. Karte 
5) den Zonen Stufe 2 , 3 und 4  – Bereichen mit höheren und mittleren klimaökolo-
                     
1 Eric A. Jansen (1996): Fledermausgutachten für das Stadtgebiet Kassel 
2 ZWECKVERBAND RAUM Kassel (2009):Fortschreibung und vertiefende Klimauntersuchung - Ab-
schlussbericht, 
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gischen Wertigkeiten - zugeordnet. Mit zunehmender Nähe zum Geilebach umfas-
sen diese Zonen  Teile des Luftleitbahnsystems, die eine mittlere bis hohe  Aus-
gleichsleistung, d.h. einen sehr engen Wirkungsbezug zu klimaökologischen Defi-
zitbereichen besitzen. In den Bereichen ab Wertstufe 2 sollte eine Erhöhung der 
Oberflächenrauhigkeit (z. B. durch Neubauten)  hier ebenso wie lufthygienische Be-
einträchtigungen und Eingriffe in den Wärmehaushalt durch Versiegelungen weit-
gehend ausgeschlossen werden.  
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3.2.3 Immissionen 

3.2.3.1 Lärm 
Innerhalb und im Umfeld des Plangebiets sind folgende Lärmquellen vorhanden 
bzw. zu erwarten, die bei der Planung zu berücksichtigen sind:  

• Bahnstrecke Kassel – Aachen in Dammlage östlich des Gebiets als Haupt-
lärmquelle 

• Straße ‚Zum Feldlager‘ und Niederfeldstraße als Erschließungsstraßen des 
geplanten Wohngebiets 

• Geplante Fläche für Nahmobilität mit Stellplätzen 
• Eine Spielmöglichkeit für Kinder und Jugendliche im der geplanten Grünflä-

che im Nordteil des Gebiets 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersu-
chung erstellt (LK Argus, Oktober 2015), die zu dem Ergebnis kommt, dass in ei-
nem Korridor von ca. 90 m parallel zur Bahn die Orientierungswerte der DIN 18005 
überschritten werden, so dass im Bebauungsplan entsprechende Schutzvorkehrun-
gen festzusetzen sind (s Kap. 5.3.1). 

3.2.3.2 Luftverunreinigungen 
Relevante Luftschadstoffquellen sind in der unmittelbaren Umgebung des Plange-
bietes bisher nicht vorhanden. Die lufthygienische Situation ist somit durch den 
städtischen Hintergrund geprägt. Besonders problematisch ist im gesamten Kasse-
ler Becken die Belastung durch PM10 (Feinstaub) und durch NO2 (Stickstoffdioxid). 
Im Plangebiet führen gute Durchlüftungsbedingungen zu einer gewissen Entlas-
tung. Eine besondere Bedeutung hat hierbei die Frischluftzufuhr durch das Geile-
bachtal . 
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3.2.4 Boden 

Bei den Böden des Plangebietes handelt es sich um stark lehmige Braunerden 
und/oder Parabraunerden. Das Ausgangsgestein ist Buntsandstein. 
Das Büro Schnittstelle Boden kommt im April 2013 diesbezüglich zu folgender Ein-
schätzung der Bodenverstrukturen im Plangebiet: 
Zieht man großmaßstäbigere Bodeninformationen heran, kann man diese Aussa-
gen noch spezifizieren. Laut den Daten der Bodenschätzung (BFD5L) handelt es im 
Plangebiet sowie auf den nördlich angrenzenden Flächen um lehmige Böden aus 
Löß mit hohen Bodenzahlen bis 80 Bodenpunkten und einem sehr hohen Ertrags-
potenzial (BodenViewer Hessen, http://bodenviewer.hessen.de). Bei der am 
15.03.2012 durchgeführten Übersichtskartierung mit dem Pürckhauer-Bohrstock 
wurden dementsprechend an allen Bohrpunkten tiefgründige Kolluvisole aus 
Lößlehm als Bodentypen festgestellt. 
Der Grad der anthropogenen Veränderung kann an dem Versiegelungsgrad bzw. 
den Bodenfunktionen1 abgelesen werden (vgl. Karte 6).  

                     
1 Freie und Hansestadt Hamburg (Hrsg.): Grünvolumenzahl und Bodenfunktionszahl in der Land-
schats- und Bauleitplanung (1984). 
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Böden 
Im Landschaftsplan sowie im Umweltbericht zum FNP 2007 des Zweckverbands 
Raum Kassel werden für das Plangebiet sowie für den nördlich angrenzenden Be-
reich, auf dem Kompensationsmaßnahmen geplant sind, gute Ackerstandorte aus 
Lößverwitterung beschrieben (Eingriffsnr. 10040, ZRK 2007). Der Landschaftsrah-
menplan Nordhessen 2000 bezieht sich auf die „Standortkarte von Hessen“ (HLfB 
1979, Maßstab 1:50.000), die für den betroffenen Bereich Böden mit hohem bis 
sehr hohem Ertragspotenzial ausweist (REGIERUNGSPRÄSIDIUM KASSEL 2001). 
Zieht man großmaßstäbigere Bodeninformationen heran, kann man diese Aussa-
gen noch spezifizieren. Laut den Daten der Bodenschätzung (BFD5L) handelt es im 
Plangebiet sowie auf den nördlich angrenzenden Flächen um lehmige Böden aus 
Löß mit hohen Bodenzahlen bis 80 Bodenpunkten und einem sehr hohen Ertrags-
potenzial (Bodenviewer Hessen, http://bodenviewer.hessen.de). Bei der am 
15.03.2012 durchgeführten Übersichtskartierung mit dem Pürckhauer-Bohrstock 
wurden dementsprechend an allen Bohrpunkten tiefgründige Kolluvisole aus 
Lößlehm als Bodentypen festgestellt.. 

Bodenfunktionen 
Im Rahmen der BFD5L werden folgende Bodenfunktionen bewertet und anschlie-
ßend zu einer Gesamtbewertung aggregiert (MILLER 2012, MILLER &VORDERBRÜGGE
2013, BodenViewer Hessen, http://bodenviewer.hessen.de): 
- Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen, Kriterium Standorttypisierung für die Bioto-

pentwicklung (m241) 
- Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen, Kriterium Ertragspotenzial (m238) 
- Bodenfunktion: Funktion des Bodens im Wasserhaushalt, Kriterium Wasserspeicherfä-

higkeit (Feldkapazität FK) (m239) 
- Bodenfunktion: Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium, Krite-

rium Nitratrückhaltevermögen (m244) 

Die Bewertung erfolgt in fünf Stufen von sehr gering (1) bis sehr hoch (5). 
Im Plangebiet liegen 8,94 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, die im Rahmen der 
BFD5L bewertet sind (vgl. Tab. 1). Der mit 8,71 ha größte Anteil weist die höchste 
Stufe des Funktionserfüllungsgrad bei der Gesamtbewertung der Bodenfunktionen 
auf. Die restlichen 0,23 ha liegen in der Stufe 4 (hoch) der Gesamtbewertung der 
Bodenfunktionen. 
Tab. 1: Flächenbilanz der Bodenfunktionsbewertungen im Bereich des Bebauungsplans Nr. IV/65 

„Zum Feldlager“ der Stadt Kassel 

Bodenfunk-
tion 

Stufe 
m241 

Stufe 
m238 

Stufe 
m239 

Stufe 
m244 

Stufe 
gesamt 

Fläche in 
m² 

Stufe 3 5 3 3 4 2.320,95 

Stufe 3 5 4 4 5 87.052,50

Summe 89.373,45
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Alle Böden im Plangebiet erfüllen die Bodenfunktion Lebensraum für Pflanzen für 
das Bewertungskriterium Standorttypisierung für die Biotopentwicklung (m241) zu 
einem mittleren Grad (Stufe 3) und für das Kriterium Ertragspotenzial (m238) zu ei-
nem sehr hohen Grad (Stufe 5) (vgl. Tab. 1). Der mit 8,71 ha größte Flächenanteil 
weist einen hohen Grad (Stufe 4) der Funktionserfüllung für die Funktion des Bo-
dens im Wasserhaushalt mit dem Kriterium Wasserspeicherfähigkeit (m239) sowie 
für die Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium mit dem 
Kriterium Nitratrückhaltevermögen (m244) auf. Nur ein sehr kleiner Teil (0,23 ha) 
liegt für diese beiden Bodenfunktionen bei einem mittleren Funktionserfüllungsgrad 
(Stufe 3). 
Insgesamt liegen im Plangebiet demnach fast ausschließlich Böden mit einem sehr 
hohen Erfüllungsgrad der Gesamtbewertung Bodenfunktionen vor. Dies trifft auch 
auf den nördlich angrenzenden Bereich, der für Kompensationsmaßnahmen vorge-
sehen ist, zu. Dies bedeutet, dass bodenbezogene Kompensationsmaßnahmen auf 
diesen Flächen nicht durchgeführt werden können, da eine bodenfunktionale Auf-
wertung aufgrund des bereits bestehenden höchsten Funktionserfüllungsgrades 
nicht möglich ist. 

Vorbelastungen 
Die Bewertung des Erosionsgefährdungspotenzials im BodenViewer Hessen weist 
keine Gefährdung auf, da es sich um ein Gebiet mit keinen bis nur sehr geringen 
Hangneigungen handelt, gleichwohl die auftretenden schluffigen Bodenarten laut K-
Faktor (Maß für die Erosionsanfälligkeit des Oberbodens) sehr abtragsgefährdet 
sind (http://bodenviewer.hessen.de). 
Kleine Bereiche im Plangebiet weisen bereits versiegelte bzw. befestigte Flächen 
auf. Hier sind Vorbelastungen für den Boden gegeben, da die Bodenfunktionen be-
reits vollständig verloren gegangen oder stark eingeschränkt sind. Zum Versiege-
lungsgrad besteht im bislang vorliegenden Umweltbericht in Karte 6 eine Bestands-
aufnahme (APEL & KUTTELWASCHER 2013). 
Altlasten, Altablagerungen, schädliche Bodenveränderungen bzw. Schadensfälle 
mit bodengefährdenden Stoffen sind für das Planungsgebiet laut Landschaftsplan 
sowie Umweltbericht zum FNP 2007 des Zweckverbands Raum Kassel (ZRK 2009, 
2007) nicht bekannt. 
Weitere Vorbelastungen sind ebenfalls nicht bekannt. 

Bisherige Nutzung 
Die Böden des Plangebiets sowie des sich nördlich angrenzenden Bereichs, der für 
Kompensationsmaßnahmen vorgesehen ist, werden vorrangig ackerbaulich ge-
nutzt. Unter der Voraussetzung einer guten fachlichen Praxis der Landwirtschaft 
sind durch die Nutzung keine Vorbelastungen des Bodens gegeben (Schnittstelle 
Boden 2013). 

Folgende Seite: 
Karte 6a: Gesamtbewertung für die Raum- und Bauleitplanung (BFD5L) 

Funktionserfüllungsgrad der Bodenfunktionen im Bereich des 
Bebauungsplans IV/65 
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3.2.5 Wasser 

Der Geilebach liegt im Norden des Plangebietes überwiegend zwischen 100 m und 
150 m entfernt von den Plangebietsgrenzen. Bei der östlich liegenden Bahn-
dammunterführung des Baches grenzt der Geilebach auf einem Verlaufsstück von 
ca.    50 m direkt an das Plangebiet an.  
Der Geilebach wird bis auf wenige Lücken von einem beidseitigem standortheimi-
schen Gehölzsaum begleitet.  

Der Grundwasserspiegel im Plangebiet wird ganzjährig auf eine Tiefe von weit unter 
3 m geschätzt. Im Dezember 2009 (einem Monat wo der Grundwasserspiegel in der 
Regel hoch an steht) wurde ein nördlich an das Plangebiet angrenzender (ca. 1,5 m 
tiefer) Graben trocken vorgefunden. In 1974 und in 1985 wurden im Plangebiet 
Baugrundbohrungen durchgeführt (siehe Archiv Stadtplanungsamt Kassel). Beide 
Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass erst nach einer Tiefe von 5,20 m  
Grundwasser gefunden wurde. 
Das Plangebiet liegt nicht  im Trinkwasserschutzgebiet und nicht im Heilquellen-
schutzgebiet. 
Altlasten, Altablagerungen bzw. Schadensfälle mit wassergefährdenden Stoffen 
sind für das betreffende Planungsgebiet nicht bekannt. 

3.2.6 Erholung / Landschaftsbild 
Das Planungsgebiet hat eine hohe örtliche  Bedeutung für die freiraumbezogene 
Erholung aus den umgrenzenden Wohngebieten. Die Wohnstraße „Zum Feldlager“  
mit nördlich anschließendem Fuß- und Radweg zum Geilebach stellt eine wichtige 
Grünverbindung zwischen den Kasseler Stadtteilen Harleshausen und Jungfernkopf 
dar. Das Wegeviereck „Im Plutsch“, „Niederfeldstraße“, „Zum Feldlager“ und „An 
den Niederwiesen“ wird gern und häufig als wohnquartiersnaher Rundweg benutzt. 
Eine bedeutsame Erholungsnutzung findet auch in dem nordöstlich an das Plange-
biet angrenzende Gartengebiet statt. Das wichtigste Landschaftselement  für  Erho-
lungssuchende im Landschaftsbild des Plangebiet und seinem Umfeld ist  der mä-
andrierende Verlauf des Geilebaches.  
Im Westen grenzt an das Plangebiet eine 300 m lange und 30 m breite Grünfläche 
an, die besonders von den Kindern der naheliegenden Wohngebiete als Spiel- und 
Freiraum genutzt wird. Die Hälfte der Grundfläche wird von einem etwa 3 m hohen 
(mit heimischen Gebüschen bewachsenen) Wall eingenommen, der das westlich 
angrenzende Wohngebiet komplett eingrünt. 
Die bedeutsamsten Landschaftselemente innerhalb des Plangebietes sind die in 
Doppelreihe gepflanzten 18 Beuysbäume entlang der Wohnstraße „Zum Feldlager“ 
sowie die alten Eichen entlang des Bahndammes und die Lindenreihe entlang der 
„Niederfeldstraße“. Außerhalb des Plangebietes  stellt der Geilebach mit seinem 
Gehölzsaum das wertvollste Landschaftselement dar. 
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3.2.7 Kulturgüter 

3.3 Prognose des Umweltzustandes ohne Durchführung der Pla-
nung 

Ohne Durchführung des Vorhabens würde sich die vorhandene Situation im We-
sentlichen nicht ändern.  

Schutzgut Boden 
Bei Nicht-Durchführung der Planung würde der Großteil der Flächen weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden. Es sind durch die Fortführung der langjährigen 
landwirtschaftlichen Nutzung keine erheblichen Änderungen des Ist-Zustands des 
Bodens zu erwarten. Die Böden würden ihre hohe und sehr hohe Funktionserfül-
lung der Bodenfunktionen, v.a. hinsichtlich der Bodenfunktion Lebensraum für 
Pflanzen (Ertragspotenzial), der Funktion des Bodens im Wasserhaushalt (Wasser-
speicherfähigkeit) sowie der Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Auf-
baumedium (Nitratrückhaltevermögen) weiter ausüben (Schnittstelle Boden 2013). 

4 Zielkonzept 

4.1 Anzustrebender Zustand 
Aus Umweltsicht sollte der derzeitige Zustand im Prinzip beibehalten und vorhan-
dene Defizite und Beeinträchtigungen abgebaut werden. Die Grünplanung im Bau-
gebiet wurde unter dem  derzeit viel diskutierten Motto „Pflanzung von Gehölzen 
mit essbaren Früchten“ betrieben. Folgende Ziele sind anzustreben: 

• Erhalt und Pflege der 18 Beuys-Linden und des vorhandenen Grünzuges ent-
lang der Straße „Zum Feldlager“, 

• Erhalt und Pflege des vorhandenen Gebüschbestandes im Nordosten am 
Geilebach soweit die es die Planung des Regenrückhaltebeckens zulässt 

• Erhalt und Pflege der Lindenreihe entlang der Niederfeldstraße, 
• Erhalt und Pflege der alten Eichen entlang des Bahndammes, 

Im Grünzug neben der Straße „Zum Feldlager“ (ursprünglich freigehaltene Trasse 
für die aufgegebene Planung der Westtangente) wurden 1983 im Rahmen der 
Documenta-Kunst-Aktion 7000 Eichen von Joseph Beuys 18 Linden gepflanzt. Die 
18 Bäume mit den dazugehörigen Steinen stellen heute ein schützenswertes 
Kulturgut im Planbereich dar und sind daher als Kultur- und Gartendenkmal 
ausgewiesen. 
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• Verlängerung des Grünzuges an der Straße „Zum Feldlager“ nach Norden bis 
zum Geilebach gemäß Vorgabe des Flächennutzungsplanes der Stadt     
Kassel, 

• Neupflanzung von Gehölzen nach dem Motto „essbares Grün“ 
• Erhalt und ökologische Entwicklung der naturnahen Böden in überwiegend unbebau-

ten Bereichen des Stadtgebietes für Biotop- und Freiflächenverbund, Land- und 
Forstwirtschaft sowie zum Hochwasserschutz, 

• Minimierung der Versiegelung, 
• Entsiegelung durch Schaffung öffentlicher und privater Freiräume, 
• Förderung der Aktivierung der Innenentwicklungspotenziale in den bebauten Berei-

chen des Stadtgebietes durch Unterstützung von Flächenrecycling und verträgliche 
Nachverdichtung, 

• Erkennen und Beseitigen von Altlasten und vergleichbaren Bodenbelastungen 
(Schnittstelle Boden 2013). 

Die Grünplanung im Bereich der geplanten Baugebiete wurde nach dem Motto 
„Pflanzung von essbarem Grün“ entwickelt. Nach diesem aktuell häufig umgesetz-
ten Trend in der Grün- und Freiraumplanung werden Gehölze mit essbaren Frucht-
ständen in öffentliche Freiräume gepflanzt. Auch in Kassel haben sich Initiativen 
von diesbezüglich engagierten Bürgerinnen und Bürgern entwickelt und zusammen-
gefunden, die diesen aktuellen Trend der Grünplanung möglichst häufig umsetzen 
wollen. Aber auch anderorts ist dieser Planungsansatz häufiger zu beobachten. 
Nicht zuletzt deshalb wird dies hier als grünplanerische Zielkonzeption für den Be-
bauungsplan Nr. IV/65 „Zum Feldlager“ aufgenommen. 
Konkret werden hier Gehölze zur Pflanzung vorgesehen die essbare Früchte haben 
aber gleichzeitig keinen-  oder nur geringen Pflege- und Entwicklungsaufwand ha-
ben. Damit scheiden zu allererst Äpfel- , Birn-,  und Pflaumenbäume aus, die alle-
samt aufgrund des jährlich nötigen Pflege- und Entwicklungsschnittes nur aufwen-
dig zu unterhalten sind.  
Im Bereich der großen Bäume sind die hier mit der größten Stückzahl geplanten 
Walnussbäume sehr gut geeignet. Die Bäume benötigen keinen Entwicklungs-
schnitt (abgesehen von bei jedem Großgehölz eventuell notwendig werdenden Auf-
astungen) und auch keinen Pflegeschnitt. Schnittmaßnahmen sind beim Walnuss-
baum sogar möglichst zu vermeiden weil diese Bäume Schnittwunden nur sehr 
schlecht verheilen können. Die anfallenden Nüsse können aufgelesen oder mit der 
ohnehin anstehenden Laubbeseitigung  entfernt werden. An die Bäume sind auf-
grund der später borkigen Rinde eine Vielzahl von Vogel- und Insektenarten ge-
bunden. Daher haben sie auch für den Natur und Artenschutz einen hohen Wert. 
Das Stadt- und Landschaftsbild wird durch die dekorative Struktur der Bäume in 
den jeweiligen Jahreszeiten stark aufgewertet. Zudem vermitteln sie den bei uns 
Nordländern meist beliebten südlichen Flair, der dann am stärksten im Herbst mit 
der  sehr warmfarblichen Herbstfärbung  und den gereiften Nüssen zum Tragen 
kommt. Positiv hinzu kommt die oft unterschätzte Schnellwüchsigkeit der Walnuss-
bäume. Die Grünplaner müssen sich heute fragen warum dieser dekorative Groß-
baum bisher nicht häufiger im städtischen Freiraum eingesetzt wurde. Neben den 



Umweltbericht 
zum Bebauungs-
plan IV/65 „Zum 
Feldlager“ 

_________________________________________________________________ 

- 36 - 

Walnussbäumen als hier tragendem Element der Grünplanung wären weiterhin 
Ebereschen (Sorbus aucuparia edulis), Süßkirschen, und Kornelkirschen (Cornus 
mas) entlang von Wegen und auf Plätzen im Plangebiet empfehlenswert. Auch die-
se Gehölze benötigen keinen jährlich wiederkehrenden Pflegeschnitt und sind auf-
grund ihrer essbaren Früchte für den individuellen Genießer  interessant. Nebenbei 
sind auch diese Gehölze aufgrund der hohen Bindung von Vogel- und Insektenar-
ten von hohem Wert für den Naturschutz und bieten aufgrund ihrer unterschiedli-
chen jahreszeitlichen Aspekte (hier besonders auch die Blühphasen) einen hohen 
Gestaltungswert. Nicht geerntete Früchte werden von Vögeln und Insekten gerne 
genutzt und werden daher meist bevor sie zu Boden fallen gefressen.  

4.2 Empfehlungen für die Bauleitplanung 
Das stadtplanerische Ziel der Errichtung einer Wohnbebauung im Plangebiet  steht 
im Konflikt mit den Zielen des Umweltschutzes und dem anzustrebenden Zustand 
(vgl. 0. und 0). Gleichwohl sind die o. g. Zielsetzungen zumindest teilweise umsetz-
bar und durch Festsetzungen im Bebauungsplan verbindlich zu regeln (vgl. Karte 
8).  

Darüber hinaus gilt es, die Beeinträchtigungen durch die Errichtung der vorgesehe-
nen Wohnbebauung zu vermeiden, möglichst gering zu halten und -soweit dies 
nicht möglich ist – auszugleichen durch: 

 Landschaftliche Einbindung der geplanten Wohngebäude in die Umgebung 
(Begrenzung der Gebäudehöhe, Erhaltung und Schaffung raumbildender 
Gehölzstrukturen) 

 Erhalt der schutzwürdigen Bäume (Beuysbäume, Lindenreihe und alte Ei-
chen am Bahndamm) und des Gebüschbestandes angrenzend an den Gei-
lebach  

 Ersatz der entfallenden Gehölzbestände durch Neupflanzungen 
 Möglichst geringe Steigerung der Versiegelungsrate bzw. Ausgleich zusätzli-

cher Versiegelungen durch Gebäudebegrünung, Wasserrückhaltung. 
 Minimierung der Beeinträchtigungen des Luftleitpotentials durch Begrenzung 

der Gebäudehöhe und Untergliederung des Baukörpers 
 Minimierung der Emissionen des fließenden und ruhenden Verkehrs durch 

Erschließungsverzicht in der Nähe der Geilebachniederung (Weg „An den 
Niederwiesen“ nicht für Kfz-Verkehr auslegen) 

 Optimierung der vorhandenen Wege für Fußgänger und Radfahrer 
 Sicherung und Optimierung der Zugänglichkeit des Landschaftsraumes  für 

Erholungssuchende  
 Verlängerung des Grünzuges an der Straße „Zum Feldlager“ nach Norden 

bis zum Geilebach gemäß Vorgabe des Flächennutzungsplanes der Stadt     
Kassel, 

 Möglichst vollständiger Ausgleich der verbleibenden Beeinträchtigungen 
durch die geplanten Eingriffe, vorzugsweise im oder in räumlicher Nähe des 
Plangebietes 
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 Sparsamer Umgang mit Energie. 
 Vermeidung von Luftverunreinigungen. 
 Festsetzung einer Pflanzbindung für einen heimischen Laubbaum für jedes 

Wohnbaugrundstück im Bebauungsplan. 
 Extensive Dachbegrünung bei Nebengebäuden 
 Private Zufahrten und PKW-Stellplätze sind mit versickerungsgünstigen Be-

lägen (z. B. großfugiges Pflaster (Fugen > 3 cm, Versickerungsanteil ca. 
30 %), Rasengittersteine, Schotterrasen) und entsprechenden wasser- und 
luftdurchlässigem Unterbau zu gestalten.

 Garagen und sonstige Nebenanlagen und Gebäude sollten gemäß § 19 Abs. 
4 BauNvO nur auf dem hiernach zulässigen 50% Flächenzusatzanteil aus-
gehend von der überbaubaren Fläche der Hauptgebäude zugelassen werden 
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Schnitt Grünzug 

Schnitt Grünzug zum Geilebach 
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5 Erfassung und Bewertung der Auswirkungen der Pla-
nung 

5.1 Beschreibung der Planung 
Die aktuellen Freiflächen des 11,7 ha großen Plangebietes (abgesehen von 3 Gär-
ten und einer kleineren Brachfläche derzeit ausschließlich Ackerflächen) sollen mit 
Wohnhäusern überbaut werden. Insgesamt sollen etwa 178 Wohneinheiten entste-
hen.

Die Festsetzungen im Bereich der jetzt vorhandenen Verkehrsflächen im Plangebiet 
entsprechen im Wesentlichen den vorhandenen Nutzungen. 

5.2 Auswirkungen  
Die Auswirkungen der Planung können unterschieden werden in 

• anlagenbedingte (Bauwerke, räumliche Umgestaltungen) 
• baubetriebsbedingte und 
• betriebsbedingte  

Auswirkungen. 

Der  größere Teil des Plangebietes ist derzeit nur in geringem Maße durch Lärm, 
Beleuchtung und bauliche Anlagen vorbelastet. Die dichter an der östlich begren-
zenden Bahnlinie liegenden Flächen unterliegen einer höheren Lärmbelastung 
durch den Zugverkehr. Im Wesentlichen ist nur der Südteil derzeit bebaut und ent-
sprechend vorbelastet.  

Es wird davon ausgegangen, dass die baubetriebsbedingten Auswirkungen   wegen 
der kurzen und auch zeitversetzten Bauzeit unerheblich sind oder sich nicht we-
sentlich von den anlagebedingten Auswirkungen unterscheiden. Von daher wird auf 
diese Auswirkungen nicht explizit eingegangen. 
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5.2.1  Pflanzen und Tiere, Lebensräume 

Tab. 4: Veränderung der Schutzwürdigkeit der Lebensräume im Bebauungsplangebiet 

Vom Eingriff betroffen im Sinne des § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG  sind im Wesent-
lichen die wenigen Arten, die im Bereich der für die Überbauung geplanten Acker-
flächen potenziell vorkommen. Wobei hier grundsätzlich ein Ausweichen in die 
nördlich angrenzenden Ackerflächen  möglich ist. Nach Umsetzung der geplanten 
Wohnbebauung wird sich insgesamt die Arten- und Bestandssituation für die 
Avifauna  verbessert haben. Durch die Grünplanung im Baugebiet werden sich die  

Schutzwürdige Gehölze und sonstige Biotoptypen werden durch die geplanten 
Bauwerke und Einrichtungen (anlagebedingte Auswirkungen)  beeinträchtigt.  

Die Tabelle 4 zeigt, dass im Hinblick auf die flächenhaften Biotoptypen im 
Plangebiet eine Verschiebung von gering schutzwürdigen hin zu nicht 
schutzwürdigen Biotoptypen erfolgt. Hochwertige Biotoptypen sind ebenfalls negativ 
betroffen. 
Durch die Aufwertungen infolge der Optimierung und Fortführung der  Grünzuge 
vom Feldlager bis zum Geilebach  und entlang des Bahndammes wird insgesamt  
nur die Bilanz im Hinblick auf hoch schutzwürdige Biotope etwas verbessert (vgl. 
Tab. 4).  

Grad der 
Schutzwürdig-
keit 

Wertpunkte 
nach Kompen-
sations-
verordnung 

Bestand Planung Veränderung 

Fläche 
in m² 

Flächen-
anteil in 
% 

Fläche Flächen-
anteil in 
% 

Fläche Flächen-
anteil in 
% 

nicht schutz-
würdig 1-14 9144 7,9 62261 52,5 +51785 44,6 

gering schutz-
würdig 16-27 100389 85,4 48711 42 -50346 -43,2 

hoch schutz-
würdig 28-41 5193 4,5 6360 5,5 +1167 1 

sehr hoch 
schutzwürdig 42-80 2606 2,3 0 0 -2606 -2,3 

Im Hinblick auf zu erwartenden Vogelarten (vgl. Tab. 3) sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten, da Gehölze und Grünzonen erhalten und 
wesentlich erweitert werden und die vorhandenen Flächennutzungen (im 
Wesentlichen intensiv genutzte Ackerflächen) nur eingeschränkte 
Lebensraumfunktionen aufweisen. Die nachfolgend entstehenden (zum Teil auch 
arten- und strukturreichen) Hausgärten sind als Lebensraum für viele Vogelarten 
bedeutsamer als die jetzigen Ackerflächen. Bei den geplanten 
Entwässerungsgräben und –Mulden des ökologischen Regenwasserkonzeptes ist 
noch nicht genau abzuschätzen welche Pflanzengesellschaften sich hier ansiedeln 
werden. Vermutlich werden es artenreiche Grünland- und Flutrasengesellschaften 
sein, die die Artenstrukturen von Flora und Fauna gegenüber den jetzigen 
Ackernutzungen in diesem Bereich wesentlich verbessern werden.  
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Gehölzstrukturen  wesentlich erhöhen. Es entsteht ein breiter (mindestens 30 m 
breiter) Grünzug zum Geilebach hin. Entlang des Bahndammes entsteht ebenfalls 
ein mindestens 20 m breiter Grünzug. Hierdurch-  und auch durch die neu entste-
henden Hausgärten werden besonders die Arten der Gärten- und Grünanlagen zu-
sätzlichen Lebensraum erhalten. Wie die Tabelle 3 zeigt werden die weit überwie-
genden im Planraum vorkommenden Vogelarten nach dem Eingriff über ein größe-
res Lebensraumangebot verfügen. Dem stehen nur geringe Einschränkungen bei 
den wenigen vorkommenden reinen Ackerarten gegenüber. Daher liegt entspre-
chend § 44 Abs.5 BNatSchG kein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG vor. 

Baubedingte Beeinträchtigungen (Störwirkungen durch Menschen, Maschinen, 
Lärm und Beleuchtung, Zerstörungen von Nestern u. ä.) können durch geeignete 
Schadensvermeidungsmaßnahmen weitgehend ausgeschlossen werden: 

 Der Zeitpunkt eventuell notwendig werdender Baumfällmaßnahmen ist auf 
den Herbst/Winter nach der Brutzeit zu legen. Baumhöhlen müssen im Früh-
herbst verschlossen werden, bevor sie als Winterquartier genutzt werden 
können. 

 Die Beanspruchung von Bruthabitaten ist zu vermeiden (z. B. Verschließen 
von Baumhöhlen, Entfernung des Bewuchses im Winter vor der Baumaß-
nahme).  

Die betriebsbedingten Auswirkungen durch die geplante Wohnnutzung unter-
scheiden sich nur unwesentlich von der bisherigen Nutzung. Störungsempfindliche 
Tierarten haben sich auf den Ackerflächen nicht angesiedelt. Eine Verstärkung der 
Störwirkung ist daher für die vorkommenden Brutvogelarten nicht zu erwarten. 

Im Hinblick auf die Rast- und Zugvögel im Bereich des Geilebaches und dessen 
Randbereichen werden sich die betriebsbedingten Auswirkungen ausgehend von 
der geplanten Wohnbebauung nicht negativ auswirken.

Desgleichen sind erhebliche Beeinträchtigungen der Fledermauspopulation und 
anderer Säugetiere durch die baulichen Veränderungen nicht anzunehmen, da 
diese Artengruppen auf den jetzt  intensiv genutzten Ackerflächen kaum 
Lebensraum finden. Ähnlich wie bei der Avifauna  wird sich das 
Lebensraumangebot für diese Artengruppen aufgrund der Gehölzpflanzungen, der 
starken Erweiterung extensiv gepflegter Grünflächen sowie durch die neu 
entstehenden Hausgärten wesentlich erweitern. 
Der Feldhamster [als geschützte Tierarten des Artikels 12 der Richtlinie 92/43/EWG 
(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)] könnte zwar potenziell hinsichtlich der vorgefunde-
nen Bodenverhältnisse auf den Ackerflächen des Plangebietes vorkommen. Aktuel-
le Bestandsuntersuchungen weisen jedoch keinerlei Feldhamstervorkommen in 
Nordhessen nach. Besondere Bedeutung bei dieser Einschätzung hat folgende Un-
tersuchung des Hessenforstes in 2010: Gutachten Artenhilfskonzept 2008 -
Erfolgskontrolle der Schutzmaßnahmen in Hessen und Nachuntersuchung 2008 zur 
Situation des Feldhamsters in HessenÜberarbeitete Fassung, Stand Juni 2010. 
Daher wird auch ein Vorkommen des Feldhamsters im Plangebiet ausgeschlossen.
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Eine textliche Festsetzung des Bebauungsplanes kann die Verwendung von  
Leuchtmitteln im öffentlichen Bereich sichern, die eine verminderte Anlockwirkung 
für Insekten haben, wie z. B. Natriumdampf-Niederdrucklampen oder LED Leucht-
mitteln. 
Eine Beeinträchtigung der Vogelwelt durch die im Wohngebiet neu entstehende Be-
leuchtung ist nicht zu erwarten. 

b) Beeinträchtigungen durch die Anwesenheit von Menschen und Lärm 

Zusätzliche Störungen durch die bloße Anwesenheit von Menschen oder durch 
Lärm sind in den bislang als Acker genutzten Flächen grundsätzlich zu erwarten. 
Besonders die Kfz-Bewegungen (und damit Lärm) durch den Anliegerverkehr 
werden zunehmen, auch auf der Straße zum Feldlager wird der Lärm durch den 
erhöhten Verkehr steigen. Da sich aber durch die entstehenden Gartenanlagen 
im geplanten Wohngebiet die Biotopstrukturen vielfältiger und insgesamt gese-
hen auch wertvoller für die Tierwelt entwickeln als es auf den jetzigen Ackerflä-
chen der Fall ist werden die oben genannten zusätzlichen Störungen kompen-
siert. 

Insgesamt ist im Hinblick auf die Tier- und Pflanzenwelt festzuhalten, dass weder 
erhebliche Beeinträchtigungen noch artenschutzrechtliche Probleme zu erwarten 
sind. Verstöße gegen die Verbote des § 44 BNatSchG können durch geeignete 
Maßnahmen, die im Zuge der weiteren behördlichen Entscheidungen abschließend 
bestimmt werden, ausgeschlossen werden. 

5.2.2 Klima 

Bei der jetzt geplanten Siedlungserweiterung handelt es sich im Wesentlichen um 
eine Arrondierung der hier bestehenden Siedlungsstrukturen . Zwischen bestehen-
der Bebauung und dem hier hoch aufsteigendem Bahndamm werden Siedlungslü-
cken aufgefüllt. Die aktuelle Luftzirkulation wird schon durch die jetzt bestehenden 
Siedlungsstrukturen als auch besonders durch den hohen Bahndamm behindert. 
Eine weitere negative Veränderung der Luftzirkulation ist allerdings in den geplan-
ten Baubereichen mit zunehmender Nähe zum Geilebach (Klimabewertungsstufe 2 
und 3 in Karte 5) zu erwarten. 

a) Beeinträchtigungen durch Beleuchtung 
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Der Wärmehaushalt wird sich durch Versiegelungen und Abstrahlungen der Ge-
bäude und neu anzulegenden Erschließungsstraßen verändern. Durch die vorge-
sehenen Gehölzpflanzungen im öffentlichen Bereich und die neu entstehenden Ge-
hölzstrukturen in den Privatgärten wird die Aufheizung abgemildert. Auch das ge-
plante offen geführte Entwässerungskonzept wird durch die teilweise Verduns-
tungsmöglichkeit des Niederschlagswassers am Ort minimierend auf die negativen 
Kleinklimaauswirkungen des geplanten Eingriffes wirken. Erhebliche Wirkungen im 
kleinklimatischen Funktionszusammenhang sind nicht zu erwarten. 

5.2.3  Immissionen 

5.2.3.1 Lärm 
Die geplante Wohnbebauung wird zusätzlichen Verkehr verursachen. Die dadurch 
zu erwartenden Lärmimmissionen im Bereich der geplanten Erschließungsstraßen 
wird im Vergleich zur bisher sehr geringen Belastung deutlich wahrnehmbar sein, 
bleibt jedoch laut schalltechnischer Untersuchung (LK Argus, Oktober 2015) im 
Rahmen der Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von 
55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts.  

5.2.3.2 Lufthygiene 
Nachteilige Auswirkungen auf die Lufthygiene sind besonders aufgrund des höhe-
ren Kfz-Verkehrs entlang der Straße zum Feldlager  zu erwarten. Weiterhin ist zu 
erwarten, dass trotz des vorgegebenen Einsatzes möglichst umweltfreundlicher 
Heizsysteme im Winter eine Verschlechterung der Lufthygiene im Wohngebiet im 
Vergleich zu der aktuellen unbebauten Ackerfläche zu erwarten ist. 

5.2.4  Boden 

Tab. 5: Veränderung der Bodenfunktionen 

Durch den Bau der geplanten 178 Wohneinheiten und des noch ausstehenden 
Wegebaus wird unversiegelter Boden von ca. 50968 m² versiegelt. 

Grad der Schutzwür-
digkeit 

Bestand Planung  Veränderung 

Fläche in 
m² 

Flächen-
anteil in % 

Fläche Flächen-
anteil in % 

Fläche Flächen-
anteil in % 

unversiegelte Vegeta-
tionsflächen oder nur 
geringer Versiege-
lungsgrad 

11114,5 94,7 60398 51 -492835 -46,15 

mittlerer Versiege-
lungsgrad  221 0,2 0 0 -221 -100 

hoher Versiegelungs-
grad 5967 5,1 56935 49 +50968 854,16 
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Aus Sicht des Bodenschutzes ist festzustellen, dass mit der vorgesehenen Planung 
ein bisher hauptsächlich landwirtschaftlich genutztes Gebiet überbaut werden soll. 
Somit geht die vorhandene Bodenfunktion unwiederbringlich verloren. Diese Tatsa-
che muss im  Umweltbericht festgestellt und als unabänderlich hingenommen wer-
den. 
Zur Behandlung des Schutzgutes Boden gemäß der genannten Arbeitshilfe wurde 
das Büro Schnittstelle Boden, Ober-Mörlen mit der Erstellung der Bodenfunktions-
bewertung sowie der Ermittlung des bodenbezogenen Kompensationsbedarfes im 
Rahmen der Berücksichtigung des Schutzgutes Boden in der Umweltprüfung für 
den Bebauungsplan Nr. IV/65 im Rahmen einer Pilotstudie  beauftragt. Das Gutach-
ten wurde im April 2013 fertiggestellt. 

Durch Versiegelung, Überbauung und Abgrabung werden die natürlichen Boden-
funktionen zerstört und das Schutzgut Boden somit erheblich beeinträchtigt. 
Für das geplante Wohngebiet ergeben sich Flächenversiegelungen bislang freier 
Fläche von 4,11 ha. Dies entspricht dem Verlust der Bodenfunktionen auf 53,6 % 
der bewerteten Böden. Im Gutachten ist die entsprechende Flächenbilanz mit der 
Ermittlung der Wertstufendifferenz der Bodenfunktionen vor und nach dem Eingriff 
in Abhängigkeit von den verschiedenen Planungen dargestellt. Methodenbedingt 
wird hier die Bodenfunktion Lebensraum für Pflanzen für das Bewertungskriterium 
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung nur bei den Wertstufen 4 und 5 mit 
berücksichtigt, so dass diese Bodenfunktion in der Flächenbilanz nicht mit aufge-
führt ist (UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG 2006). Des Weiteren führt die 
bauzeitliche Beanspruchung bisher nicht versiegelter Flächen zu einer 10 %-igen 
Verringerung der ursprünglichen Wertstufe des Bodenfunktionserfüllungsgrads. Hier 
wird ein Ansatz von 50 % der nicht versiegelten „Restfläche“ gewählt, was einer 
Fläche von 2,07 ha entspricht. 
Die Flächenbilanz bezieht sich dabei ausschließlich auf Böden im Plangebiet, für 
die eine Bodenfunktionsbewertung der BFD5L vorliegt und ist durch eine GIS-
Verschneidung der BFD5L-Daten mit den Plandaten berechnet worden. 
Insgesamt werden somit inklusive der bauzeitlichen Schädigungen auf 6,86 ha die 
Bodenfunktionen zerstört oder beeinträchtigt. Diese erheblichen Auswirkungen sind 
zunächst durch bodenfunktionsbezogene Maßnahmen zu vermindern und der ver-
bleibende Kompensationsbedarf ist bodenbezogen auszugleichen.  
Zusammenfassend ist die Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen mit dem Kriteri-
um Ertragspotenzial (m238) am stärksten durch die Planung betroffen, gefolgt von 
der Funktion des Bodens im Wasserhaushalt mit dem Kriterium Wasserspeicherfä-
higkeit (Feldkapazität FK) (m239) und der Funktion des Bodens als Abbau-, Aus-
gleichs- und Aufbaumedium mit dem Kriterium Nitratrückhaltevermögen (m244). Die 
geringste Betroffenheit weist die Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen mit dem 
Kriterium Standorttypisierung für die Biotopentwicklung (m241) auf. 
Insgesamt ist das Schutzgut Boden durch Versiegelung und Abgrabung auf 6,86 ha 
Fläche und dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bodenfunktionen erheblich 
betroffen. 
Die Planung sieht Minderungsmaßnahmen vor, die die Wertstufe nach dem Eingriff 
erhöhen bzw. die Differenz der Wertstufen vor und nach dem Eingriff verringern. 
Auf der Basis der Wertstufendifferenz unter Berücksichtigung der Minderungsmaß-
nahmen wird der Kompensationsbedarf ermittelt. Im vorliegenden Fall bringen die 
Minimierungsmaßnahmen folgende Wertstufenerhöhungen: 
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- Dachbegrünung: 1 Wertstufe bei allen drei Bodenfunktionen, 
- naturverträgliche Ableitung des Oberflächenabflusses bzw. Rückhaltung in Gräben in 

Verbindung mit der Verwendung von wasserdurchlässigen Materialien bei Stellplät-
zen/Stellflächen und privaten Zufahrten: 1 Wertstufe bei allen drei Bodenfunktionen, 

- bauzeitliche Minderungsmaßnahmen und bodenkundliche Baubegleitung: Verminderung 
der bauzeitlichen Beeinträchtigung auf 5 %. 

Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs unter Berücksichtigung der Minderungsmaß-
nahmen ist in Tab 3 des Gutachtens dargestellt. Infolge der erheblichen Betroffen-
heit und der hohen Schutzwürdigkeit der Böden im Plangebiet sowie der relativ ho-
hen Versiegelung und der eingeschränkten Minderungsmaßnahmen wurde ein rela-
tiv hoher Ausgleichbedarf von 53,98 haWE ermittelt (haWE: Hektarwerteinheit 
Schutzgut Boden = Fläche in ha x Wertstufen-Differenz vor und nach dem Eingriff 
unter Berücksichtigung der Wirkung von Minderungsmaßnahmen)(Schnittstelle Bo-
den 2013). 

5.2.5 Wasser 

Durch die Beseitigung unversiegelter bzw. nur geringfügig versiegelter Flächen wird 
die Versickerung des Regenwassers und damit die Grundwasserneubildung im 
Bereich von 50968 m² verändert bzw. verhindert.  
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5.2.6 Erholung und Landschaftsbild 

Durch die Weiterführung der bestehenden Beuysallee in Richtung Geilebach wird 
das Landschaftsbild und gleichzeitig der Erholungswert des Gebietes gegenüber 
dem Istzustand des Gebietes (meist gehölzfreie Ackerfläche) aufgewertet. Die neu 
entstehenden Wohnhäuser auf den Ackerflächen beeinflussen diese Wertsteige-
rung nur unwesentlich. Dazu kommen die schon jetzt positiven Freiraumanbindun-
gen wie z.B. die schnelle Erreichbarkeit des Geilebachfußweges, oder der häufig, 
und besonders von Kindern und von Jugendlichen, genutzte Trampelpfad am Fuße 
des westlichen Begrenzungswalles. 
 Wichtig dabei ist jedoch die konsequente und lückenlose Umsetzung des Grünzu-
ges von der Beuysallee bis zum Geilebach. So wie es auch im gültigen Flächennut-
zungsplan der Stadt Kassel  dargestellt ist.  Der Bebauungsplan IV/65 „Zum Feldla-
ger“ wird diesem Zielkonzept von Umwelt- und Naturschutz (vgl. Karte 8) nicht voll-
ständig gerecht, indem hier der Grünzug im mittleren Bereich durch Wohnbebauung 
unterbrochen wird. 

5.2.7 Kulturgüter 

Das Kultur- und Gartendenkmal Beuysallee wird nicht beeinträchtigt sondern mit 
den geplanten Neupflanzungen noch erweitert. 
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5.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich der 
Beeinträchtigungen 

5.3.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung von Beeinträchtigun-
gen 
Die im Plangebiet vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 
von Beeinträchtigungen sind in der nachfolgenden Tab. 6 aufgelistet: 

  

Maßnahme 

 Erhalt und Aufwertung des bestehenden Grünzuges neben der 
Straße „Zum Feldlager“ 

  
  
 Schutz der Gehölze am Bahndamm  
 Sicherung geeigneter Standortbedingungen für die 18 

vorhandenen Beuysbäume 
 Minimierung von Immissionen durch Gebäudeheizung, Verzicht 

auf feste und flüssige fossile Brennstoffe 
 Auf Dachflächen anfallendes Niederschlagswasser kann in 

Regenwassersammelbehälter eingeleitet werden. Die Zisternen 
müssen mindestens 40 l/qm projizierter Dachfläche bzw. 
mindestens       20 l/qm projizierter Gründachfläche betragen 

 Anlage eines (mit Extensivrasen bewachsenen) Erdbeckens als 
offenes Regenrückhaltebecken im Nordosten des Plangebietes.  

 Lärm-/ Immissionsschutz: 
Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen in Verbindung mit 
entsprechender Grundrissgestaltung für die entlang der 
Bahntrasse gelegenen Gebäude; 
Beschränkung der Nutzung des Grünzug im Nordteil des Gebiets 
auf Spielmöglichkeiten für Kinder bis 14 Jahre; 
Förderung umweltschonender Verkehrsabwicklung durch Ent-
wicklung einer Station für  Nahmobilität (Carsharing, Leihräder in 
Verbindung mit öffentlichem Nahverkehr) 

 Die Neupflanzung von Nadelgehölzen wird auf einen Anteil von  
10 % der anzupflanzenden Gehölze je Grundstück begrenzt 

 Ausführung der Versorgungsleitungen in unterirdischer Bauweise 
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Möglichkeiten für bodenbezogene Minderungsmaßnahmen im Bereich der 
Festsetzungen 
Eine wesentliche Vermeidungs-/Minderungsmaßnahme ist eigentlich die Lenkung 
der Flächeninanspruchnahme auf Böden mit geringerem Funktionserfüllungsgrad. 
Im vorliegenden Bebauungsplan entfällt allerdings diese Möglichkeit, die Beein-
trächtigungen kleinflächig zu steuern, da die Böden im Plangebiet ausschließlich ei-
nen sehr hohen bzw. hohen Funktionserfüllungsgrad der Bodenfunktionen aufwei-
sen. 

  

Maßnahme 

Die Dächer von Nebenanlagen ab einer Größe von 6 qm sowie 
von Garagen und überdachten Stellplätzen/Carports sind extensiv 
mit einer Mindestsubstratstärke von 8 cm zu begrünen. Die Funk-
tion der Dachbegrünung ist dauerhaft zu gewährleisten. 

  
 Festsetzung einer Pflanzbindung für einen heimischen Laubbaum 

oder hochstämmigen Obstbaum für jedes Wohnbaugrundstück im 
Bebauungsplan, Pflanzgröße mindestens 12 cm Stammumfang. 

Die Hälfte der Fassadenfläche von Nebengebäuden und Garagen 
ist zu begrünen. 
Technisch begründete Ausnahmen können zugelassen werden (§ 
9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB). 
Private Zufahrten und PKW-Stellplätze sind mit versickerungs-
günstigen Belägen (z. B.großfugiges Pflaster (Fugen > 3 cm, Ver-
sickerungsanteil ca. 30%), Rasengittersteine,Schotterrasen) und 
entsprechenden wasser- und luftdurchlässigem Unterbau zu 
gestalten. 

Stellplätze, Garagen und Carports sind nur auf den überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie auf den Flächen für die eine Zweckbe-
stimmung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und/oder 22 BauGB fest-
gesetzt ist zulässig. Ausnahmsweise können Stellplätze in der 
nicht überbaubaren Fläche hergestellt werden, wenn sie in was-
sergebundener Decke oder breitfugigem Pflaster hergestellt wer-
den. Es gelten die Regelungen der Stellplatzsatzung der Stadt 
Kassel, auf die dort vorgeschriebenen Ablösesummen und die 
Gestaltung der Stellplätze wird verwiesen. 
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Eine weitere Möglichkeit einer Verminderungsmaßnahme sind Dachbegrünungen, 
da sie je nach Mächtigkeit und Eigenschaften in geringem Umfang Bodenfunktionen 
ersetzen können. Durch Wasserspeicherung und Biomassebildung können die Be-
einträchtigungen der Bodenfunktionen im Naturhaushalt gemindert werden. 
Im vorliegenden Bebauungsplan sind Dachbegrünungen unter dem Punkt „Örtliche 
Bauvorschriften gemäß § 81 HBO i. V. m. § 9 Abs. BauGB § 1 Gestaltung und Be-
grünung der Dächer und Fassaden“ aufgeführt: Die Dächer von Nebenanlagen ab 
einer Größe von 6 qm sowie von Garagen und überdachten Stellplätzen/Carports 
sind extensiv mit einer Mindestsubstratstärke von 8 cm zu begrünen. Die Funktion 
der Dachbegrünung ist dauerhaft zu gewährleisten. 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB). Ausnahmen für Anlagen zur Gewinnung von Solar-
energie können zugelassen werden.“ 

Möglichkeiten für bodenbezogene Minderungsmaßnahmen während der Bau-
phase 
Weitere bodenbezogene Minderungsmaßnahmen können während der Bauphase 
getroffen werden. Diese können im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden, aber 
über die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung berücksichtigt werden und können 
z. B. über öffentlich-rechtliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen für den 
Bauherrn verbindlich festgelegt werden (vgl. PETER et al. 2011): 
- sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 

18915, DIN 19731), 
- fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Verwertung des Bodenaushubs, 
- Art und Qualität der Verfüllmaterialien, 
- Verwendung von Baggermatten bei verdichtungsempfindlichen Böden und Bö-

den mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad, 
- Errichtung von Bauzäunen, um besonders empfindliche Böden vor dem Befahren 

zu schützen, 
- Berücksichtigung der Witterung beim Befahren von Böden, 
- Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden nach Bauende und vor Auftrag 

des Oberbodens, 
- Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. ver-

siegelter Böden bzw. in Bereichen mit geplanter Versiegelung,, 
- Durchführung einer bodenkundlichen Baubegleitung.
(Schnittstelle Boden 2013). 
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5.3.2  Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen  

5.3.2.1 Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans 

Die im Geltungsbereich vorgesehen Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchti-
gungen sind Tab. 7 zu entnehmen. 
Tab. 7: Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich 

  
Maßnahme 

 Pflanzung von 30 Walnußbäumen (Juglans regia) in Doppelreihen, 
und/oder Gruppen oder Einzelstand mit jeweils 10 m Abstand im 
Bereich des bestehenden Grünstreifens neben der Straße „Zum 
Feldlager“  

 Neuanlage eines mindestens 30 m breiten und 140 m langen 
Grünstreifens mit Extensivrasen (keine Düngung, keine Pestizide, 
ca. 6 Mähgänge im Jahr)  in Fortführung des bestehenden 
Grünstreifens an der Straße „Zum Feldlager“und Pflanzung von 
mindestens 30 Stück  Walnußbäumen (Juglans regia) in  
Doppelreihen, und/oder Gruppen und/oder Einzelstand  mit jeweils 
10 m Abstand.   

 Neuanlage eines jeweils 2 m breiten und 100 m langen 
Grünstreifens beidseitig der Niederfeldstraße und Bepflanzung 
(einseitig oder zweiseitig) mit heimischen Laubbäumen (z.B. 
Kornelkirschen) mit jeweils 10 m Abstand in der Reihe 

 Neuanlage eines ca.  345 m² m großen Freiraumbereichen mit 
wassergebundenen Decken (Kalkschotter) oder Extensivrasen und 
Neupflanzung von 5 klein-kronigen Bäumen [z.B. Essbare 
Eberesche (Sorbus aucuparia edulis)]   

 Neuanlage eines ca. 1332 m² m großen Spiel- und 
Freiraumbereiches mit Extensivrasen und Neupflanzung von 20 
kleinkronigen Bäumen [z.B. Essbare Eberesche (Sorbus aucuparia 
edulis)]  in den Randbereichen 

 Neuentwicklung  eines ca.  3000 m² großen artenreichen 
Krautsaumes in mindestens 10 m Breite entlang des 
Bahndammes. Angrenzend an den Krautsaum bis zum 
Siedlungsbeginn wird Extensivrasen mit  teilweiser 
Gehölzpflanzungen auf mindestens 2000 m² entwickelt. Der offene 
Entwässerungsgraben am Westrand des Grünzuges (einer von 
den beiden geplanten Hauptentwässerungsgräben) des 
dezentralen Entwässerungskonzeptes ist Teil dieser Fläche 
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5.3.2.3 Schutzgut Boden 

Tab. 5: Veränderung der Bodenfunktionen 

Aus Sicht des Bodenschutzes ist festzustellen, dass mit der vorgesehenen Planung 
ein bisher hauptsächlich landwirtschaftlich genutztes Gebiet überbaut werden soll. 
Somit geht die vorhandene Bodenfunktion unwiederbringlich verloren. Diese Tatsa-
che muss im  Umweltbericht festgestellt und als unabänderlich hingenommen wer-
den. 
Zur Behandlung des Schutzgutes Boden gemäß der genannten Arbeitshilfe wurde 
das Büro Schnittstelle Boden, Ober-Mörlen mit der Erstellung der Bodenfunktions-
bewertung sowie der Ermittlung des bodenbezogenen Kompensationsbedarfes im 
Rahmen der Berücksichtigung des Schutzgutes Boden in der Umweltprüfung für 
den Bebauungsplan Nr. IV/65 im Rahmen einer Pilotstudie  beauftragt. Das Gutach-
ten wurde im April 2013 fertiggestellt.  

Durch den Bau der geplanten  Wohneinheiten und des noch ausstehenden 
Wegebaus wird unversiegelter Boden von ca. 50968 m² versiegelt. 

Grad der Schutzwür-
digkeit 

Bestand Planung  Veränderung 

Fläche in 
m² 

Flächen-
anteil in % 

Fläche Flächen-
anteil in % 

Fläche Flächen-
anteil in % 

unversiegelte Vegeta-
tionsflächen oder nur 
geringer Versiege-
lungsgrad 

111145 94,7 60398 51 -492835 -46,15 

mittlerer Versiege-
lungsgrad  221 0,2 0 0 -221 -100 

hoher Versiegelungs-
grad 5967 5,1 56935 49 +50968 854,16 
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Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, das plangebietsexterne Ausgleichs-
maßnahmen speziell für die Bodenfunktionen auf einer Fläche von 13,29 Hek-
tar erforderlich wären um den Eingriff diesbezüglich ausgleichen zu können. 
Davon sollten auf 2,35 ha planexterne Entsiegelungen vorgenommen werden. 
Auf 5,62 ha sollen planexterne Erosionsschutzmaßnahen vorgenommen wer-
den. Auf 5,32 ha sollen Nutzungs-extensivierungen vorgenommen werden. Im 
Hinblick auf die Endlichkeit unserer Flächenvorräte werden derartige Dimensionen 
nicht umsetzbar sein. 
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5.4 Verbleibende Beeinträchtigungen 

5.4.1 Verbleibende Beeinträchtigungen der Schutzgüter 

Tab. 9: Verbleibende Beeinträchtigungen der Schutzgüter 

Schutzgut Auswirkung Verbleibende Beeinträchti-
gung 

Arten und  
Biotopschutz 

Die Bedingungen für den Arten- und Bio-
topschutz werden verbessert.  
Durch die Neupflanzung von Gehölzen im 
Bereich des bestehenden Grünzuges und 
die Fortführung des Grünzuges mit Ge-
hölzpflanzung in Richtung Geilebach und 
die Gehölzpflanzungen entlang der Nie-
derfeldstraße auf jetzigen intensiv bewirt-
schafteten Ackerflächen sowie die zumin-
dest teilweise Entstehung von arten- und 
strukturreichen Gärten wird die Arten- und 
Biotopvielfalt gegenüber dem Istzustand 
erhöht. Die Ausgleichsmaßnahmen (Re-
naturierungen entlang des Geilebaches 
und Entwicklung von Extensivgrünland auf 
Acker) werden ebenfalls im starken Maße 
zu gesteigerten Artenvielfalt beitragen 

Keine; 
es ist von einer Verbesse-
rung der Lebensraumquali-
tät auszugehen 

Klima Veränderung der Zirkulation und des 
Wärmehaushalts

gering 

Luftreinhal-
tung und 
Lärmschutz 

Zusätzliche Emissionen Zusätzliche Lärmimmissio-
nen an der bestehenden 
Wohnbebauung entlang 
der Straße zum Feldlager 
wird deutlich wahrnehmbar 
sein 

Boden 50968  m² weitgehend unversiegelter Bo-
den werden überbaut 

hoch 

Wasser Vergrößerung des Oberflächenabflusses 
durch Versiegelung,   

hoch 

Erholung/ 
Landschafts-
bild 

Durch die geplante Überbauung fast aus-
schließlich auf Ackerflächen wird der be-
stehende Siedlungskörper im Wesentli-
chen arrondiert und daher ist die Land-
schaftsveränderung gering. Durch den 
geplanten Grünzug zum Geilebach und 
entlang des Bahndammes mit Gehölz-
pflanzungen sowie den geplanten Ge-
hölzpflanzungen entlang der Niederfeld-

gering 

Differenziert nach den Schutzgütern sind folgende nicht vermeidbare oder 
ausgleichbare Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich zu erwarten:  
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Schutzgut Auswirkung Verbleibende Beeinträchti-
gung 

straße und an den Erschließungsstraßen 
im  Wohngebiet wird das Landschaftsbild 
gegenüber dem Istzustand aufgewertet. 
Besonders durch den aufgewerteten und 
zum Teil neu geplanten und gehölzbe-
pflanzten Grünzug zum Geilebach wird die 
Nutzbarkeit für Erholungssuchende ge-
genüber dem Istzustand aufgewertet.  

Kulturgüter keine Beeinträchtigung keine 

5.4.2 Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung 
Die Veränderungen werden in Anlehnung an das Bewertungsverfahren nach der  
Hessischen Kompensationsverordnung  bilanziert (vgl. Tab. 10).  
Grundlage für die Flächenbilanz sind die Vorgaben des Bebauungsplanes IV/65. 
(vgl. hier Kap. 5.5 )  

Von den 64786,72 m² Wohnbaufläche sind ca. 9996,14 qm mit einer GRZ von 0,3 
festgesetzt (WR 1) und 54790,58 qm mit GRZ 0,4 (WA-Flächen und WR2). Nach 
BauNVO kommt eine zulässige Überbauungsüberschreitung der GRZ-Flächen für 
Stellplätze, Terassen und Zufahrten um max. 50 % der GRZ hinzu. Daraus ergibt 
sich folgende maximal anzunehmende Versiegelungsfläche für die privaten 
Wohnbauflächen (Nettobauland): 

a) GRZ 0,4: 54790,58 x 0,6 = 32874,34 qm 
b) GRZ 0,3: 9.996,14 x 0,45 = 4.498,26 qm 
Gesamt 37372,60 qm

Nettowohndichte des neu zu entwickelnden Bereichs (ca. 178 WE): ca. 
25 WE/ha 
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Tab.10: Bilanzierung nach Wertpunkten der Hessischen Kompensationsverordnung 2010 

Nr. 

Biotoptyp nach Hessischer 
Kompensationsverordnung 

2010 
In Klammern:  Biotopwert-

punkt pro m² 

Bestand Planung Differenz Planung - 
Bestand 

Gesamt-
fläche         
in m²         

Gesamt      
Wert     
Punkte 

Gesamt-
fläche         
in m²         

Gesamt   
Wert 
Punkte 

Gesamt-
fläche       
in m²        

Gesamt     
Wert     
Punkte 

1 Gebüsch mit heimischen 
Arten (41) 2536 103976   -2536 -103976 

2 heimischer Einzelbaum 
(31) (200)* 6200 (1200)* 37200 (1000) 31000 

3 nicht heimischer Einzel-
baum (26) (100)* 2600   -(100)* -2600 

4 heimische Baumgruppe 
(33) (1260)* 41580 (2160)* 71280  (900)* 29700 

5 nicht heimische Baum-
gruppe (28) (1040)* 29120   -(1040)* -29120 

6 Intensiv genutzte Wirt-
schaftswiese (21) 1446 30366   -1446 -30366 

7 Streuobstwiesenbrache 
(46) 2606 119876   -2606 -119876 

8 Acker intensiv genutzt (16) 82816 1325056   -82816 -1325056

9 Arten- und strukturarme 
Hausgärten (14) 2956 41384 14834 207676 28500 166292 
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Nr. 

Biotoptyp nach Hessischer 
Kompensationsverordnung 

2010 
In Klammern:  Biotopwert-

punkt pro m² 

Bestand Planung Differenz Planung - 
Bestand 

Gesamt-
fläche         
in m²         

Gesamt      
Wert     
Punkte 

Gesamt-
fläche         
in m²         

Gesamt   
Wert 
Punkte 

Gesamt-
fläche       
in m²        

Gesamt       
Wert     
Punkte 

10 Arten- und strukturreiche 
Hausgärten (20) 8003 160060 19881 397620 14666 237560 

11

Extensivrasen im besie-
delten Bereich (21) betrifft 
den Grünzug zum Geile-
bach incl. Bolzplatz, öf-
fentlichen Gräben, das 
Regenrückhaltebecken 
und den Grünzug entlang 
des Bahndammes (keine 
Düngung, keine Pestizide, 
nur ca. 6 Mähgänge im 
Jahr auf allen Flächen)

8243 173103 19107 401247 10864 228144 

12 Versiegelte Fläche (öffent-
liche Straßen/Plätze) (3) 5122 15366 21215 63645 16093 48279 

13 Schotter-, Kies- und 
Sandwege (6) 221 1326   -221 -1326 

14 Ausdauernde Ruderalflur 
frischer Standorte (39) 614 23946   -614 -23946 

15
Kleingartenanlagen mit 
überwiegendem Ziergar-
tenanteil (20) 

42 126   -42 -126 

16
Dachflächen nicht be-
grünt/versiegelte  Stell-
plätze/ private Zufahrten 
(3) 

1924 5772 24347 73041 22423 67269 
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Nr. 

Biotoptyp nach Hessischer 
Kompensationsverordnung 

2010 
In Klammern:  Biotopwert-

punkt pro m² 

Bestand Planung Differenz Planung - 
Bestand 

Gesamt-
fläche         
in m²         

Gesamt      
Wert     
Punkte 

Gesamt-
fläche         
in m²         

Gesamt   
Wert 
Punkte 

Gesamt-
fläche       
in m²        

Gesamt       
Wert     
Punkte 

       

17 Dachflächen intensiv be-
grünt (19)   14949 284031 14949 284031 

18 Wiesenbrache (39) 803 31317   -803 -31317 

19

Wiederherstellung von 
Feldrainen/Wiesenrainen 
(36) betrifft einen 10 m 
breiten Krautsaum entlang 
des Bahndammes, der nur 
einmal im Jahr gemäht 
wird

  3000 108000 3000 108000 

  Summe 117333  2111174 117333  1643740 0  -467434

* Betrifft die Fläche der Kronenüberdeckung der vorhandenen und geplanten Bäume, 
wird nicht zur Gesamtfläche addiert, da die Fläche der überdeckten Biotoptypen 
schon hinzugezählt wurde. Die Hessische Kompensationsverordnung ist ein gutes 
(die Aspekte von Natur und Landschaft in ausgeprägtem Maße berücksichtigendes) 
Planungsinstrument. Ein großes Manko ist jedoch die kaum ausgeprägte (Ökopunk-
te)Wertschätzung  von Gehölzpflanzungen. Diese kostenintensive und gleichzeitig 
für Natur und Landschaft so wichtige Ausstattungs- und Gestaltungsmöglichkeit wird 
gemäß Kompensationsverordnung (hier Typ-Nr. 04.000) bis zu Pflanzgrößen von 16 
cm Stammumfang (und dies ist eine teure Pflanzqualität) pro Baum nur mit einem
Zusatzquadratmeter von und 31 Wertpunkte/m² berechnet. Wenn man dabei nur die 
Pflanzkosten eines einzigen Walnusshochstammes (Stammumfang 16 cm) mit min-
destens 500 € netto annehmen muss (und die nachfolgende Pflege hier unberück-
sichtigt ist) so wird deutlich, dass die Kompensationsverordnung wenig motivierend 
hinsichtlich Gehölzpflanzungen ist. Durch die Walnusspflanzung wären pro Baum 
31 Ökopunkte gewonnen, ein Punkt würde 16.12 € (500 € geteilt durch 31) kosten. 
Die Hessische Kompensationsverordnung setzt aber bei finanziell abzugeltenden 
Ausgleichsleistungen den Wert eines Ökopunktes mit 0,35 Cent fest. Um also die 
Gehölzpflanzungen ökobilanztechnisch zumindest etwas aufzuwerten und 
planerisch (zumindest etwas) attraktiver zu machen haben wir hier die Kro-
nendeckung einer Hochstammpflanzung pauschal mit 20 m² angenommen.

Bei der Bilanzierung wird davon ausgegangen, dass die städtebaulichen Kennwerte 
bzw. Flächenvorgaben des Bebauungsplanes Nr.IV/65 (siehe Kap. 5.5 Erläute-
rungsbericht) umgesetzt werden. Bei den verbleibenden Garten- und Freiflächen 
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geht man davon aus, dass sie zu 50 %  als arten- und strukturarme Hausgärten 
(Biotopnummer 11.221)-  und zu 50 % als Arten- und strukturreiche Hausgärten (Bi-
otopnummer 11.222 B) einzuschätzen sind. Bei dem hier zu erwartenden Nutzerkli-
entel ist die überwiegend strukturreiche Ausstattung der Gärten zu erwarten. Dies 
lässt sich auch anhand der bestehenden Gärten der nächsten jüngsten Baugebiete 
„Im Plutsch“ und „Steinstückerweg“ (östlich der geplanten Wohnbebauung) ableiten. 
Solche Gartenbiotope sind bezüglich Ihrer Artenausstattung wesentlich hochwerti-
ger als Ackerflächen einzuschätzen. Gerade in der letzten Zeit wurde häufig berich-
tet wie stark die Artenverarmung im Bereich von intensiv bewirtschafteten Ackerflä-
chen (wie im Plangebiet der Fall) in den letzten Jahrzehnten voran geschritten ist. 
Fast jeder Hausgartentyp wird ökologisch wertvoller einzustufen sein als derartige 
Ackerflächen. Auch das gerade neu eingeführte Abwassersplitting wird künftig dazu 
beitragen das Hausgärten (besonders auch bei Neuanlagen) naturnaher gestaltet 
werden, da sich dies direkt (durch geringere Versiegelung) in einem geringeren 
Abwasserbeitrag des Hausbesitzers niederschlägt. Daher ist die Bewertung von 50 
% der neu entstehenden Gartenflächen als arten- und strukturarm mit nur 14 Punk-
ten und damit 2 Wertpunkte unter dem Quadratmeterwert der Ackerfläche eher un-
terbewertet und hier ein Zugeständnis an die Untere Naturschutzbehörde, die den 
gesamten neu geplanten Gartenflächenanteil mit 14 Pkt./m² einstufen möchte.  
Der Grünzug zum Geilebach wird als Extensivrasen im besiedelten Bereich einge-
stuft [Biotopnummer 11.225 (B)]. Im Bestandsbereich des Geilebachgrünzuges be-
findet sich dieser Extensivrasen schon heute. Im Planungsbereich wird er durch 
dünge- und pestizidfreie Pflege und maximal 5 Mähgängen im Jahr entwickelt. 
Entlang des Bahndammes im Plangebiet befindet sich aktuell eine Biotopausstat-
tung, die einem Feldrain entspricht. Gemäß dem Grünordnungsplan zum B-Plan 
IV/65 soll dieser Bereich um durchgängig 10 m Breite entlang des Bahndammes 
verbreitert werden und damit  dem Biotoptyp mit der Biotopnummer 09.151 (B) 
(Wiederherstellung von Feldrainen) zugeordnet werden.. 

6 Planungsalternativen 
Aus Sicht von Umwelt- und Naturschutz ist das im Umweltbericht mit Karte 8 dar-
gestellte Zielkonzept  die aus dieser fachlichen Sicht relevante Planungsalternative. 
Wichtig dabei wäre die konsequente und lückenlose Umsetzung des Grünzuges 
von der Beuysallee bis zum Geilebach. So wie es auch im gültigen Flächen-
nutzungsplan der Stadt Kassel  dargestellt ist. Der Bebauungsplan IV/65 „Zum 
Feldlager“ wird diesem Zielkonzept von Umwelt- und Naturschutz (vgl. Karte 8) 
nicht vollständig gerecht, indem hier der Grünzug im mittleren Bereich durch 
Wohnbebauung unterbrochen wird.  
Abgesehen von diesem grünplanerischen Defizit   sind grundsätzlich 
umweltschonendere Möglichkeiten zur Wohnbebauung in diesem Bereich nicht 
gegeben.  Alternativen zu den hier geplanten Arrondierungen der Wohnbebauung 
mit besserer Umweltbilanz sind im Umfeld nicht vorhanden, da die Bebauung von 
Flächen in näherer Umgebung zum Geilebach einen größeren Eingriff in Natur und 
Landschaft darstellen würde. 
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7 Umsetzung der Maßnahmen und finanzielle Auswir-
kungen 

Die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich von Beein-
trächtigungen der Umwelt sind auf den hier dargestellten Grundstücken von der 
Stadt Kassel auszuführen.  

8 Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen 
Die Einhaltung der vorgesehenen Maßnahmen zur Begrenzung der Beeinträchti-
gungen wird von den zuständigen Behörden überwacht.

9 Zusammenfassung 
Die durch den Bebauungsplan IV/65 vorgesehene Wohnbebauung  wird im Hinblick 
auf alle Umweltfaktoren bzw. Wirkbereiche – abgesehen vom  Boden - nur unerheb-
liche Auswirkungen haben. Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Vorschriften 
des § 44 Bundesnaturschutzgesetz sind nicht zu erwarten. 

Die Bodenversiegelung ist funktional nicht gänzlich auszugleichen. Zur Behandlung 
des Schutzgutes Boden wurde das Büro Schnittstelle Boden, Ober-Mörlen mit der 
Erstellung der Bodenfunktionsbewertung sowie der Ermittlung des bodenbezoge-
nen Kompensationsbedarfes im Rahmen der Berücksichtigung des Schutzgutes 
Boden in der Umweltprüfung für den Bebauungsplan Nr. IV/65 im Rahmen einer Pi-
lotstudie  beauftragt. Das Gutachten wurde im April 2013 fertiggestellt. Das Gutach-
ten kommt zu dem Ergebnis, das plangebietsexterne Ausgleichsmaßnahmen spe-
ziell für die Bodenfunktionen auf einer Fläche von 13,29 Hektar erforderlich wären 
um den Eingriff diesbezüglich ausgleichen zu können. Davon sollten auf 2,35 ha 
planexterne Entsiegelungen vorgenommen werden. Auf 5,62 ha sollen planexterne 
Erosionsschutzmaßnahen vorgenommen werden. Auf 5,32 ha sollen Nutzungs-
extensivierungen vorgenommen werden. Im Hinblick auf die Endlichkeit unserer 
Flächenvorräte werden derartige Dimensionen nicht umsetzbar sein. 

10 Kompensationsmaßnahmen  
Nach der Bilanzierung gemäß der Hessischen Kompensationsverordnung von 2010 
verbleiben -467.434  auszugleichende negative Biotopwertpunkte. Die Karte auf der 
Seite 66 stellt angrenzend an den Geilebach Ackerflächen dar auf denen die benö-
tigten Kompensationsmaßnahmen umgesetzt werden sollen. Dies wäre dann auch 
im Sinne des Landschaftsplans Zweckverband Raum Kassel1, der hier Flächen 
für die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen ausgewiesen hat. 
Vorgesehen sind auf 13.390 m² Umwandlung im Bereich der bestehenden 
Ackerflächen in Extensivgrünland und auf 4.670 m² Umwandlung von Acker-
fläche in einem Streifen direkt südlich angrenzend an den Geilebach zur Suk-
zessionsfläche und damit die Entwicklung von naturnahen Gehölzbeständen.  

                     
1 Zweckverband Raum Kassel(2007): Landschaftsplan 
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Weiterhin soll an der nördlichen Plangebietsgrenze entlang des Weges „An 
den Niederwiesen“ ein 860 m² großer Randstreifen von Ackernutzung in einen 
ruderalen Wegsaum umgewandelt werden. 
Die Renaturierungsplanung und Biotopwertpunktberechnung der Büros Opper-
mann/Stadt und Land am Geilebach im Auftrag von Kasselwasser ergibt einen 
Überschuss von 88.345 Biotopwertpunkten die der Kompensation des B-Planes 
IV/65 zugeordnet wird. 
Die restlichen 379.089 Punkte sollen unter anderem durch Umwandlung einer 
Ackerfläche in eine extensive Frischwiese erzielt werden. In voll entwickelter Aus-
prägung erhält die extensiv genutzte Frischwiese nach der KV (2010) 44 Bio-
topwertpunkte pro m². Da der Biotoptyp hier jedoch erst ausgehend vom Acker ent-
wickelt werden muss, werden hier nach Absprache mit dem Umwelt- und Garten-
amt Kassel nur 36 Pkt/m² angesetzt
Zur Aufwertung der Biotopfunktion sowie aus Gründen des Gewässer-, Grundwas-
ser- und Bodenschutzes ist die Entwicklung eines 4.670 m² großen Schutzstreifens 
entlang des Geilebaches geplant. Der Uferstreifen wird ebenfalls auf jetziger Acker-
fläche angelegt soll der natürlichen Sukzession überlassen werden. Schwerpunkt-
bereich der Flächenauswahl für die Grünland- und Uferstreifenbereiche sollen süd-
lich entlang des Geilebaches sein. 
Zur Aufwertung der Biotopfunktion sowie aus Gründen des Gewässer-, Grundwas-
ser- und Bodenschutzes und besonders auch der besseren Eingrünung des Bau-
gebietes ist die Entwicklung eines 860 m² großen Grünstreifens entlang des Weges 
„An den Niederwiesen“ an der nördlichen Grenze des Baugebietes geplant 
(Maßnahmenflächen siehe auch Planübersicht auf S. 66). 
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Tab.11: Bilanzierung des Ausgleichsbedarfes nach der Hessischen Kompensationsverordnung 2010 

Nr. 

Biotoptyp nach Hessischer 
Kompensationsverordnung 

2010 
In Klammern:  Biotopwert-

punkt pro m² 

Bestand Planung Differenz Planung - 
Bestand 

Gesamt-
fläche         
in m²         

Gesamt      
Wert     
Punkte 

Gesamt-
fläche         
in m²         

Gesamt   
Wert 
Punkte 

Gesamt-
fläche       
in m²        

Gesamt    
Wert     
Punkte 

1 Acker, intensiv genutzt, 
Nr. 11.191 (16) 

13390 m² 
städtische 

Ackerfläche
214240   -13390 -214240

2 Acker, intensiv genutzt, 
Nr. 11.191 (16) 

4670 m² 
städtische 

Ackerfläche 
(Ankauf) 

entlang des 
Geilebaches

74720   -4670 -74720 

3 Acker, intensiv genutzt, 
Nr. 11.191 (16) 

860 m² 
städtische 

Ackerfläche 
(Ankauf) 

entlang des 
Geilebaches

13760   -860 -13760 

4
Extensiv genutzte Frisch-
wiese, Nr. 06.310 (B), (44)
(36)* 

  13390 482040 13390 482040

5 Ausdauernde Ruderalflu-
ren, Nr. 09.220 B (39)   4670 182130 4670 182130

6 Ausdauernde Ruderalflu-
ren, Nr. 09.220 B (39)   860 33540 860 33540 

  Summe 18920 302720 189200 697710 0  394990

(36)*  In voll entwickelter Ausprägung erhält die extensiv genutzte Frischwiese nach 
der KV (2010) 44 Biotopwertpunkte pro m². Da der Biotoptyp hier jedoch erst 
ausgehend vom Acker entwickelt werden muss, werden hier nach Absprache 
mit dem Umwelt- und Gartenamt Kassel nur 36 Pkt/m² angesetzt. 

a Durch die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen erfolgt eine Biotopaufwertung 
von insgesamt 394.990 Biotopwertpunkten durch Umwandlung in eine extensiv ge-
nutzte Frischwiese [Typ Nr. 06.310 (B)], Uferstreifen mit ausdauernder Ruderalflur 
und einen Wegsaum mit Gehölzpflanzung. Hinzu kommt die anteilige Anrechnung 
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der Biotopaufwertung durch die Renaturierung des Geilebaches im Bereich Stein-
stückerweg (Kasselwasser) von +88.345 Biotopwertpunkten. Dies entspricht damit 
einem Aufwertungspotenzial von insgesamt +483.335 Biotopwertpunkten (s. auch 
folgende Tabelle). Die für die Umsetzung notwendigen Entwicklungs- und Pflege-
maßnahmen können den folgenden Ausführungen bzw. der Tabelle entnommen 
werden. 

Entwicklung der Kompensationsflächen: 

Extensivgrünland: 
Die zu entwickelnde 13.390 m² große Extensivgrünlandfläche kann durch An-
saat oder Selbstberasung von der Ackerfläche zum Grünlandbestand entwi-
ckelt werden. In der Folge darf die Fläche nicht gedüngt- und nur maximal 
zweimal im Jahr gemäht werden. Weiterhin dürfen keine Pestizide aufge-
bracht werden und es darf keine Beweidung erfolgen.
Folgende städtische Flurstücke stehen hierfür zur Verfügung: Harleshausen, Fl. 4, 
Fl.-St. 16/7 (tlw.), 71/22 (tlw.), 71/23 (tlw.), 9/2 

Uferstreifen: 
Der zu entwickelnde 4.670 m² große Sukzessionstreifen muß auf ehemaliger 
Ackerfläche in einem Streifen direkt südlich angrenzend an dem Geilebach 
liegen. Auf der Fläche sollten im zweijährigen Rhythmus eine Schlegelmahd 
erfolgen (Müllentfernung bei Bedarf)(evtl. Monitoring zur Vegetationsentwick-
lung). 
Folgende städtische Flurstücke stehen hierfür zur Verfügung: Harlesh., Fl. 6, Fl.-St. 
104/19 (tlw.) und Harlesh., Fl. 4, Fl.-St. 8/2, 9/4 (tlw.) 

Wegsaum entlang des Weges „An den Niederwiesen“: 
Der zu entwickelnde 860 m² große Sukzessionstreifen liegt auf ehemaliger 
Ackerfläche in einem Streifen direkt nördlich angrenzend an dem Weg „An 
den Niederwiesen“ liegen. Der Bereich soll einmal bis maximal 2 Mal im Jahr 
gemäht werden. 
Folgende städtische Flurstücke stehen hierfür zur Verfügung: Harlesh., Fl. 4, Fl.-St. 
8/2

Biotopwertüberschuss 

Nach unserer Kalkulation ergäbe sich ein Biotopwertüberschuss von + 15.901 
Punkten. Dieser Überschuss kann dem Ökokonto gut geschrieben werden. 
Die Maßnahme Umwandlung von Acker in Grünland kann daher entsprechend 
für die Aufbuchung auf das Ökokonto der Stadt Verwendung finden. Aufgrund 
der Aufwertung von +20 Biotopwertpunkten/m² entspricht dies einer Fläche 
von 795 m². 
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11 Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen zu öffentli-
chen und privaten Eingriffen im B-Plan IV/65 

Gemäß den Vorgaben der Stadt Kassel müssen die Eingriffe und daraus resultie-
rend die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen in öffentliche-  (Straßen, Plätze) und 
private- (Wohnbauflächen) Eingriffe unterschieden werden. Diese Unterscheidung 
dient als Grundlage für die erforderliche getrennte Abrechnung der Ausgleichsmaß-
nahmen. Bezogen auf die Gesamtfläche des zu entwickelnden Bereiches sind 36,4 
% des B-Plan-Gebietes öffentliche Fläche. Die verbleibenden 63,6 % der Fläche 
sind privater Bereich. Das Eingriffsmaß ist bei beiden Kategorien etwa gleich so-
dass die prozentuale Flächenverteilung auch für die Aufteilung der Ausgleichmaß-
nahmen herangezogen werden kann. 
Entsprechend des zuvor dargestellten Biotopwertüberschusses werden insgesamt 
18.920 m² abzgl. 795 m², also 18.125 m² Ackerfläche zur Kompensation der mit 
dem Bebauungsplan verbundenen erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft 
verwendet. 
Demnach werden 6.597 m² (36,4 %) Ackerfläche am Geilebach benötigt um die 
Negativwertpunkte resultierend aus den öffentlichen Eingriffen im B-Plan IV/65
durch Umwandlung in eine extensiv genutzte Frischwiese [Typ Nr. 06.310 (B)] und 
Ausdauernde Ruderalflur [Typ Nr. 09.220 (B)] auszugleichen. Um die privaten Ein-
griffe (63,6 %) auszugleichen verbleibt die Restfläche von 11.528 m². 

Die anteilige Anrechnung der Biotopwertpunkte aus der Renaturierung des Geile-
baches im Bereich des Steinstückerwegs (Kasselwasser) in Höhe von +88.345 Bio-
topwertpunkten wird zu 32.158 Punkten den öffentlichen Eingriffen- und zu 56.187 
Punkten den privaten Eingriffen zugeordnet. 
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12 Festsetzung von Spiel- und sonstigen Freizeitaktivitätsberei-
chen. Potential des Grünkonzeptes und der Kompensations-
maßnahmen hinsichtlich der Möglichkeiten dysfunktionaler 
Freiraumnutzung und der siedlungsnahen Freiraumnutzung 
für Kinder und Jugendliche 

Die geplanten Siedlungsbereiche des B-Planes IV/65 sind aufgrund  bestehender 
und  geplanter randlicher- und  im Siedlungsgebiet integrierter Grünstrukturen sehr 
gut für die wohnungsnahe Erholung und vielfältige Aktivitäten von Kindern und Ju-
gendlichen geeignet. Der jetzt schon bestehende Grünzug mit der Beuysallee sowie 
der mit Gehölzstrukturen gegliederte Begrenzungsdamm  zur westlich schon beste-
henden Siedlung wird schon jetzt intensiv (besonders von Kindern und Jugendli-
chen) genutzt. Die Erweiterung des Grünzuges zum Geilebach mit den geplanten 
Gehölzpflanzungen und die Entwicklung des Grünzuges entlang des Bahndammes 
inklusive des Regenrückhaltebeckens werden diese Nutzungsmöglichkeiten (Rad-
fahren, Spazieren, Ballspiele, Versammeln, Picknick) noch vielfach steigern.  Bleibt 
nicht zuletzt auch noch die auch landschaftsbildbezogene starke Aufwertung von 
18.920 m² Ackerfläche (Umwandlung in Extensivgrünland und Uferstreifen- und 
Wegstreifensukzession mit Gehölzpflanzungen) an der nördlichen Grenze des B-
Planes IV zum Geilebach hin. Die Möglichkeiten und Wertigkeiten der Freiraumnut-
zung inklusive Kinderspielmöglichkeiten werden auch hier durch die Flächenexten-
sivierungen und zumindest zeitweise mögliche Flächenbegehung stark verbessert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das bestehende und geplante Sied-
lungsgebiet an den Rändern (hier besonders auch durch den Geilebach) und 
auch innerhalb sehr gut mit Grün- und Freiraumstrukturen ausgestattet sein 
wird, sodass gesonderte Ausweisungen und Festsetzungen von Kinderspiel-
plätzen und sonstigen Spiel- und Sportflächen grundsätzlich im Plangebiet 
aus Sicht der Grünplanung nicht erforderlich sind. Vielmehr setzt die Grün-
planung auf die spontane Aneignung und Nutzung des hohen Freiraumange-
botes durch die unterschiedlichen Nutzergruppen.  
Die Beteiligung des Kasseler Jugendamtes an der vorliegenden Planung hat 
ergeben, dass ausgehend von dieser Fachkompetenz die entsprechende 
Festsetzungsnotwendigkeit im B-Plan gesehen wird. Dem wird Rechnung ge-
tragen indem der Bebauungsplan IV/65 am Ende (Norden) des Grünzuges ei-
nen gehölzfreien Freiraum mit Extensivrasen festsetzt. Diese Darstellungen 
sind auch Inhalt des Grünordnungsplanes. Zur Erzielung einer bessern Nut-
zungsmöglichkeit für Sportaktivitäten wurden hier die  Gehölzpflanzungen 
nur am Rande der Fläche vorgesehen. 
Weiterhin wird der Forderung des Jugendamtes Rechnung getragen indem in 
der Mitte des Grünzuges ein Spielplatz im B-Plan festgesetzt und ausgewie-
sen wird. Der Grünordnungsplan stellt dies ebenfalls dar. 
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Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 bis 11 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO)

Geschossflächenzahl
Grundflächenzahl
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß
Gebäudehöhe (s. textl Festsetzung 2.1)
Nördliche Traufhöhe (s. textl Festsetzung 2.1)
minimale Grundstücksgröße
maximale Grundstücksgröße

GFZ
GRZ
II
II - III
GH
NTH
Fmin
Fmax

abweichende Bauweise: offene Bauweise mit Gebäudelängen
bis max. 30 m (s. textl. Festsetzung 3.1)

Hausgruppen, Einzelhäuser oder Doppelhäuser zulässig

Satteldächer, Pultdächer oder Flachdächer zulässig

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:

Zweckbestimmung Fuß- und Wirtschaftsweg

Zweckbestimmung Quartiersplatz

Zweckbestimmung Wirtschaftsweg (Feldweg)

Zweckbestimmung Nahmobilität

Planzeichenerklärung

a

H, E, D

SD, PD, FD

Baugrenze
überbaubare Grundstücksfläche
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)WA

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und 21 sowie Abs. 6 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche

F
Q
Wi
N

Flächen für Versorgungsanlagen und für die Oberflächenwasserbesei-
tigung und die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
sowie Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 sowie Abs. 6 BauGB)

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 sowie Abs. 6 BauGB)

private Grünflächen

öffentliche Grünflächen

Zweckbestimmung Spielplatz

priv.

öff.

Flächen für Versorgungsanlagen, Rückhaltung von Niederschlagswasser
und Oberflächenentwässerung

Zweckbestimmung Entwässerungsmulde/-graben für Niederschlagswasser,
für den Ausbau gelten die Vorschriften des Hessischen Wassergesetzes

Zweckbestimmung Erneuerbare Energien (s. textl. Festsetzung 7)

Zweckbestimmung Regenrückhaltebecken

Zweckbestimmung Elektrizität

von der Bebauung freizuhaltende Fläche für ein geplantes Gewässer,
Zweckbestimmung: Entwässerungsgraben für Niederschlagswasser,
für den Ausbau gelten die Vorschriften des Hessischen Wassergesetzes

R

EE



Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 sowie Abs. 6 BauGB)

anzupflanzender Baum

vorhandener, zu erhaltender Baum

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7
BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen und Bauweisen sowie
unterschiedlichen Maßes der baulichen Nutzung (§1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 und
§ 22 Abs. 1 BauNVO)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlange, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Zweckbestimmung: Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Zweckbestimmung: Garagen, Carports, Stellplätze, Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 u.
22 BauGB)

Kampfmittel-Verdachtspunkt (s. textl. Hinweis 3)

Mit Leitungsrechten zugunsten der Leitungsträger zu belastende Flächen (§ 9 Abs.1 Nr.
21 und Abs.6 BauGB)

Lärmpegelbereiche (s. textl. Festsetzung 10.2)

Grenze zwischen den Lärmpegelbereichen (Grenzisophone) II und III (s. textl.
Festsetzung 10.2)

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

Hauptfirstrichtung

Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen

Landschaftsschutzgebiet der Stadt Kassel

Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

Gebäude (mit Hausnummer)

Höhenlinie mit Höhenangabe in Metern über Normalnull

Vermaßung in Metern

Vorschlag für Unterteilung der Nahmobilitätsfläche und Anlage eines möglichen
Tramübergangs (nachrichtliche Übernahme Konzeptplanung Büro infranet)

34
6

Füllschema der Nutzungsschablone
Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl  Geschossflächenzahl
Anzahl der Vollgeschosse Gebäudehöhe / nördl. Traufhöhe
Gebäudeart Dachform
minimale Grundstücksgröße maximale Grundstücksgröße

Bauweise

17

Darstellungen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind nur nachrichtlich.
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St
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Mitte des
Bau-

fensters

Hüllkurve
in Baufenstern

mit festgesetzter
nördlicher Traufhöhe

G
HG

H

Verkehrs-
fläche /
unterer

Bezugspunkt

nördliche
Baugrenze

z. B. Gebäude mit
Staffelgeschoss und

Flachdach

Baufenster

Hüllkurve
in Baufenstern

ohne festgesetzte
nördliche Traufhöhe

Verkehrs-
fläche /
unterer

Bezugspunkt

z. B. Gebäude mit
SatteldachN

TH

Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 Nr. 2  BauGB)

1.1  Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO)
Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht
Bestandteil des Bebauungsplans.

2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
 
2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 Abs. 1 BauNVO)
Hüllkurvenfestsetzung:
Das unten zeichnerisch dargestellte Schema beschreibt die Hüllkurve als äußere Begrenzung der möglichen Bebauung.
Die Hüllkurve darf nur durch untergeordnete Bauteile (z.B. Schornsteine, Lüftungskappen) überschritten werden und ergibt
sich bei allen Dachformen aus der durch Planeintrag festgesetzten maximalen nördlichen Traufhöhe (NTH) und der in der
Mitte des Baufensters (= zeichnerisch festgesetzte überbaubare Fläche) gemessenen maximalen Gebäudehöhe (GH). In
Baufenstern ohne festgesetzte Traufhöhe wird die Hüllkurve durch die festgesetzte Gebäudehöhe definiert. Unterer
Bezugspunkt für die Höhenermittlung ist das gemittelte natürliche Geländeniveau der Grundfläche des jeweiligen
Gebäudes.

2.2  Baugrenzen (§ 23 Abs. 2 BauNVO)
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert. Eine Überschreitung der im Plan festgesetzten
Baugrenzen durch Balkone und Loggien bis zu 3,0 m und durch Treppenhausvorbauten, Vordächer und ähnliche
untergeordnete Bauteile bis zu 1,5 m kann zugelassen werden. Terrassen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.
In den als WA 5 festgesetzten Flächen ist eine Überschreitung der Baugrenzen durch Stellplätze, Carports und Garagen
sowie Kellerersatzräume bis zu 4,0 m Tiefe und 6,0 m Breite zulässig.

2.3 Grundstücksgröße (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
Für die Flächen im WA 1 wird eine Grundstücksgröße von mindestens 450 m  und maximal 800 m  festgesetzt.

3.  Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNVO)

3.1 Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
Für die Allgemeinen Wohngebiete wird eine von § 22 Abs. 2 BauNVO abweichende Bauweise festgesetzt:
Es gilt die offene Bauweise, jedoch mit Gebäudelängen bis maximal 30 m. Ausgenommen sind Hausgruppen /
Reihenhäuser, für diese gilt die offene Bauweise mit Gebäudelängen bis maximal 50 m.

3.2 Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
Im WA 1, WA 2, WA 3 und WA 4 ist die Zahl der Wohneinheiten gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB auf maximal zwei pro
Gebäude festgesetzt. Ausnahmsweise ist eine dritte Wohneinheit zulässig, wenn sie als Einliegerwohnung errichtet wird
und in ihrer Größe der Hauptwohnung untergeordnet ist. Der für die dritte Wohneinheit erforderliche Stellplatz ist auf dem
Grundstück bzw. auf den dafür festgesetzten Flächen nachzuweisen.

4. Stellplätze, Carports und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und 22 BauGB und § 12 Abs. 1 BauNVO
 i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

Stellplätze, Garagen und Carports sind nur auf den überbaubaren Grundstücksflächen sowie auf den Flächen für die eine
Zweckbestimmung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und/oder 22 BauGB festgesetzt ist zulässig.
Ausnahmsweise können Stellplätze in der nicht überbaubaren Fläche hergestellt werden, wenn sie in wassergebundener
Decke oder breitfugigem Pflaster hergestellt werden.
Es gelten die Regelungen der Stellplatzsatzung der Stadt Kassel, auf die dort vorgeschriebenen Ablösesummen und die
Gestaltung der Stellplätze wird verwiesen.

5. Flächen für die Oberflächenwasserbeseitigung und die Rückhaltung und     
 Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und Abs. 6 BauGB)

5.1 Flächen für Zufahrten und Stellplätze
Private Zufahrten und PKW-Stellplätze sind mit versickerungsgünstigen Belägen (z. B. großfugiges Pflaster (Fugen > 3
cm, Versickerungsanteil ca. 30%), Rasengittersteine, Schotterrasen) und entsprechenden wasser- und luftdurchlässigem
Unterbau zu gestalten.

5.2  Zisternen
Das Sammeln des anfallenden Niederschlagswassers in Zisternen ist zulässig, der Überlauf ist an das Entwässerungsnetz
anzuschließen.

5.3 Regenrückhaltung
Die geplante Regenrückhaltung ist am Geländetiefpunkt angeordnet. Die Böschungsflächen und die Sohle des
Erdbeckens sind dauerhaft abzudichten.



6. Ver- und Entsorgung, Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, Nr. 13
 und 14 BauGB)

6.1 Versorgungsleitungen
Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.
 
6.2 Restwertstoffe
Container für den Einsatz an Restwertstoffsammelstellen sind innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche mit besonderer
Zweckbestimmung "Quartiersplatz" unterirdisch anzulegen.

7.  Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

In den Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Erneuerbare Energien 1 und 2 (EE1 und EE2) sind
Anlagen für Solarthermie bis zu einer Kollektorfläche von insgesamt 900 m  und Anlagen für Geothermie sowie
Nebenanlagen für sonstige Betriebs-/Wartungseinrichtungen für die Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien
allgemein zulässig, die Gesamtkollektorfläche für Solarthermie ist in mindestens 4 Einzelelemente zu unterteilen. In der
Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Erneuerbare Energien 3 (EE3) sind Anlagen für Solarthermie
bis zu einer Kollektorfläche von insgesamt 500 m  sowie Nebenanlagen für sonstige Betriebs-/Wartungseinrichtungen für
die Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien allgemein zulässig, die Gesamtkollektorfläche für Solarthermie ist in
mindestens 2 Einzelelemente zu unterteilen.

8.  Grünfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB)

8.1 Baumpflanzungen und zu erhaltende Bäume (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)
Im nördlichen Bereich der Straße Zum Feldlager ist auf der öffentlichen Grünfläche ein extensiv gepflegter Rasen und es
sind Strauch- und Gehölzgruppen anzulegen. Bäume an der Seite der Straße Zum Feldlager sind als Walnußbäume
(Juglans regia) mit einem Pflanzabstand von 10 m zu pflanzen.
Im südlichen Bereich der Straße Zum Feldlager ist die vorhandene Linden-Allee zu pflegen und zu erhalten und in
nördlicher Richtung zu ergänzen.
Entlang der Niederfeldstraße sind an den festgesetzten Baumstandorten einheimische Laubbäume – z.B. Kornelkirschen
(Cornus mas) – als Hochstamm oder Solitär, 3 x verschult, Stammumfang mindestens 14 cm zu pflanzen.
Die in der Planzeichnung dargestellten anzupflanzenden Bäume sind in jeweils mindestens 6 m2 große unversiegelte
Pflanzflächen zu pflanzen und es ist dabei eine Pflanzgrube mit durchwurzlungsfähigem Substrat von mindestens 12 m
auszubilden. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
Eine Abweichung vom im Plan verzeichneten räumlichen Zusammenhang ist zulässig.

8.2 Baumstandorte 
Die in der Planzeichnung dargestellten Baumstandorte entlang der Verkehrsflächen sind nicht bindend und können im
räumlichen Zusammenhang verschoben werden.

8.3 Gehölzpflanzungen
Die Grünplanung im Baugebiet steht unter dem Motto „Pflanzung von Gehölzen mit essbaren Früchten". Daher sind in den
öffentlichen Bereichen Pflanzungen mit z. B. essbarer Eberesche (Sorbus aucuparia edulis) vorzunehmen.

8.4  Dachbegrünung
Flach- und Pultdächer (0 Grad-15 Grad Dachneigung) der Hauptgebäude sind mindestens mit einem Anteil von 60% der
Dachflächen bei einer Mindestsubstratschichtdicke von 8 cm mit Gräsern, bodendeckenden Gehölzen und Wildkräutern zu
bepflanzen und so zu unterhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB). Ausnahmen für technische Dachaufbauten können
zugelassen werden.
Die Dächer von Nebenanlagen ab einer Größe von 6 m2 sowie von Garagen und überdachten Stellplätzen/Carports sind
extensiv mit einer Mindestsubstratstärke von 8 cm zu begrünen. Die Funktion der Dachbegrünung ist dauerhaft zu
gewährleisten.

9.  Kompensationsmaßnahmen, Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen im Sinne des  
 § 1a Abs. 3 BauGB an anderer Stelle (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB)

Folgende Ausgleichsflächen und -maßnahmen werden diesem Bebauungsplan außerhalb des räumlichen
Geltungsbereichs zugeordnet:
1. In Planbereich B als Fläche mit der Bezeichnung "1" dargestellt:
 Bereits durch Kasselwasser durchgeführte Renaturierung des Geilebachs im Bereich Steinstückerweg.
2. In Planbereich B als Flächen mit der Bezeichnung "2" und "3" dargestellt:
 Entwicklung eines 4.730 m  großen Sukzessionstreifens auf ehemaliger Ackerfläche in einem Streifen direkt südlich

angrenzend an dem Geilebach (Schlegelmahd im zweijährigen Rhythmus, Müllentfernung bei Bedarf). Folgende
Flurstücke stehen hierfür zur Verfügung: Gemarkung Harleshausen, Fl. 6, Fl.-St. 104/19 (tlw.) und Harleshausen, Fl. 4,
Fl.-St. 8/2, 9/4 (tlw.).

3.  In Planbereich B als Fläche mit der Bezeichnung "4" dargestellt:
 Entwicklung eines 860 m  großen Sukzessionstreifens  auf ehemaliger Ackerfläche in einem Streifen direkt nördlich

angrenzend an dem Weg „An den Niederwiesen“ (einmalige bis maximal zweimalige Mahd im Jahr und Pflanzung von
12 standortgerechten Bäumen in den Wegsaum). Folgende Flurstücke stehen hierfür zur Verfügung: Gemarkung
Harleshausen, Fl. 4, Fl.-St. 8/2 (tlw.).

4.  In Planbereich B als Fläche mit der Bezeichnung "5" dargestellt:
 Entwicklung einer 13.390 m  großen Ackerfläche zu Extensivgrünlandfläche durch Ansaat oder Selbstberasung (keine

Düngung, kein Pestizideinsatz, maximal zweimalige Mahd/Jahr, keine Beweidung). Folgende Flurstücke stehen hierfür
zur Verfügung: Gemarkung Harleshausen, Fl. 4, 104/19 (tlw).

Alle für Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets vorgesehenen Flächen befinden sich im Eigentum der
Stadt Kassel und sind erstmalig als Kompensationsflächen ausgewiesen.
Die Anteile an den zugeordneten Kompensationsmaßnahmen verteilen sich wie folgt: 63,6% der Ausgleichsmaßnahmen
werden den neu zu entwickelnden, im Plan als WA1, WA2, WA4, WA5 und WA6 festgesetzten privaten Flächen zugeordnet,
36,4 % den neu herzustellenden öffentlichen Flächen.



10. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs.1 Nr. 23 u. 24BauGB)

10.1  Gebiete, in denen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-  
 Immissionsschutzgesetzes bestimmte Luft verunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet  
 werden dürfen und in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen   
 Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder   
 Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien getroffen werden müssen
 (§ 1 Abs. 7 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 23 a u. b BauGB)

10.1.1. Verbot luftverunreinigender Stoffe (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 a BauGB)
Im Gebiet des Bebauungsplanes ist für Neubauten mit einer Nutzfläche größer als 50 m  die Verwendung von festen,
flüssigen oder gasförmigen fossilen Brennstoffen sowie die Verbrennung von Stückholz und Holzprodukten zum Zwecke
der Heizung nicht zulässig.

10.1.2. Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung erneuerbarer Energien
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)
Bei der Errichtung von Gebäuden ist die bauliche Voraussetzung für den Anschluss an das Nahwärmenetz in Form einer
Übergabestation und es sind bauliche Maßnahmen für die Gewinnung von solarer Wärme für die Trinkwarmwasserberei-
tung vorzusehen. Dies betrifft Flächen zur Leitungsführung auf dem Grundstück, Leitungsstränge, Schächte im Gebäude,
Halterungen für Solarpanele und die statische Auslegung des Daches.
Die Flächen des WA3 sind von dieser Festsetzung ausgenommen.

10.2  Festsetzungen zum Lärmschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

10.2.1  Schallschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB in Verbindung mit § 14 (1) BauNVO)
Die Aufstellung von Luft-Wärmepumpen ist im Gebiet des Bebauungsplanes nur innerhalb von Gebäuden zulässig.

10.2.2  Lärmpegelbereiche, passive Lärmschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist gemäß den Ergebnissen der Schalltechnischen Untersuchung des Büros
LK Argus Kassel GmbH (Stand Oktober 2015) durch Schienenverkehrslärm vorbelastet. Zum Schutz der schutzwürdigen
Nutzungen und Räume (z.B. Schlafräume, Kinderzimmer usw.) werden die folgenden Schallschutzmaßnahmen
festgesetzt:

Den allgemeinen Wohngebieten wird im Bereich eines Korridors von ca. 45 m parallel zur östlich des Plangebiets
verlaufenden Bahntrasse der Lärmpegelbereich III gemäß Eintrag in der Planzeichnung zugeordnet. Für Schlaf- und
Kinderzimmer sowie für die der Bahn zugewandten Fassaden wird für diesen Bereich der Lärmpegelbereich IV
verbindlich festgesetzt. Für diese Schlaf- und Kinderzimmer ist eine fensterunabhängige Lüftung durch schallgedämmte
Lüftungseinrichtungen vorzusehen, die eine Luftwechselrate von 20 cbm/h pro Person unter Beibehaltung des als
erforderlich bewerteten Schalldämm-Maßes garantieren.
Die Außenbauteile (Wandanteil, Fenster, Lüftung, Dach etc.) von Aufenthaltsräumen (ausgenommen Küchen, Bäder und
Hausarbeitsräume) und Büroräumen müssen folgende resultierende Luftschalldämm-Maße (erforderliche erf. R’w,res) nach
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) einhalten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB):

Lärmpegelbereich III:      Lärmpegelbereich IV:

Aufenthaltsräume:  mindestens 35 dB  Aufenthaltsräume:   mindestens 40 dB
Büroräume und Ähnliches:  mindestens 30 dB  Büroräume und Ähnliches:  mindestens 35 dB

Es wird empfohlen, auch für die verbleibenden Fassaden im Lärmpegelbereich III den Lärmpegelbereich IV umzusetzen.
Eine fensterunabhängige Belüftung ist hier aber nicht notwendig.

Gemäß den Ergebnissen des Schalltechnischen Gutachtens werden in dem mit Lärmpegelbereich II im Plan
gekennzeichneten Bereich in der Nachtzeit die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau
überschritten. Daher sind in diesem Bereich die Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten
zuzuordnen (Grundrissbindung). Sofern eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den
lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten
Gebäudeseiten zuzuordnen. Verbleibende Wohn- und Schlafräume auf der lärmzugewandten Gebäudeseite sind mit
einem ausreichenden Lärmschutz durch Bauliche Maßnahmen mit den Anforderungen für Lärmpegelbereich III gemäß
oben dargestellter Tabelle zu versehen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

Die Festsetzung passiver Lärmschutzmaßnahmen ist regelmäßig nur bei Neubauvorhaben oder bei zukünftigen,
wesentlichen baulichen Änderungen zu beachten, hingegen nicht für bestehende Gebäude anzuwenden.

10.2.3 Bemessung des baulichen Schallschutzes
Die Bemessung des baulichen Schallsschutzes kann im Einzelfall von den festgesetzten Maßnahmen zum Lärmschutz
abweichen, wenn nachgewiesen wird, dass die Schalldämmmaße wegen der baulichen Verhältnisse oder wegen einer
Veränderung der Immissionssituation unterschritten werden können (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

Örtliche Bauvorschriften gemäß § 81 HBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB

§ 1   Gestaltung der Dächer und Begrünung der Fassaden

1.1  Dachgauben
Dachgauben sind zulässig, wenn die Neigung des Hausdaches mindestens 30° beträgt. Die Gesamtbreite aller
Dachgauben einer Dachfläche darf maximal 50% der jeweiligen Länge der Außenwand betragen. Die Gauben müssen
zur Außenwand einen Abstand von mindestens 1,50 m haben.

1.2  Fassadenbegrünung
Die Hälfte der Fassadenfläche von Nebengebäuden und Garagen ist zu begrünen. Technisch begründete Ausnahmen
können zugelassen werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB).

1.3  Solare Energieerzeugung
Solare Energieerzeugung ist auf den Gebäude- und Gebäudedachflächen möglich. Solarkollektoren die an
Fassadenflächen angebracht sind, dürfen keine Blendwirkung erzeugen



§ 2   Einfriedungen
Werden Einfriedungen als Mauern oder Zäune angelegt, sind diese an keiner Stelle höher als 1,60 m über Oberkante der
angrenzenden Verkehrsfläche zulässig. Dies gilt auch für Pfeiler und für Einfahrtstore. Drahtzäune sind in Verbindung mit
einer Heckenpflanzung zulässig.
Für Hecken sind heimische Gehölze zu wählen.

§ 3   Gestaltung der Grundstücksfreiflächen
Die Grundstücksfreiflächen sind im Sinne des § 8 HBO gärtnerisch anzulegen. Die Neupflanzung von Nadelgehölzen wird
auf einen Anteil von 10 % der anzupflanzenden Bäume und Sträucher begrenzt.
In den Allgemeinen Wohngebieten sind je angefangene 200 m  Grundstücksfläche mindestens 1 standortgerechter
Laubbaum- oder Obstbaumhochstamm mit einem Mindestumfang von 12-14 cm zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu
erhalten. Bei Ausfall der Gehölze sind diese nachzupflanzen. (Pflanzempfehlung: Ebereschen (Sorbus aucuparia edulis),
Kornelkirschen (Cornus mas), Walnuss (Juglans regia) und Süßkirschen)

§ 4   Aufschüttungen und Abgrabungen
Die natürliche Topographie des Geländes ist beizubehalten, Aufschüttungen und Abgrabungen über 2 m3 sind auf privaten
Grundstücken unzulässig. Rampenzufahrten zu Kellergaragen dürfen eine Breite von 3,50 m nicht überschreiten.

Nachrichtliche Übernahmen / Hinweise
1. Bodendenkmale § 9 (6) BauGB i.V.m. § 20 Denkmalschutzgesetz
Sollten Bodendenkmale gefunden werden, so ist dieser Fund gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Diese Anzeige kann auch gegenüber der Stadt Kassel, Untere
Denkmalschutzbehörde erfolgen. Hinweise auf Bodendenkmäler geben alte Steinsetzungen, Scherben, Knochen,
Bodenfärbungen durch Holzzersetzungen oder Metallgegenstände.

2. Niederschlags- / Oberflächenwasser § 37 HWG
Die Entwässerung (Niederschlags- / Oberflächenwasser) des Gebietes erfolgt über das vorhandene bzw. geplante
Entwässerungssystem. Es wird gem. § 37 (4) HWG darauf verwiesen, dass Niederschlags- / Oberflächenwasser dort als
Brauchwasser und zur Gartenbewässerung verwertet werden soll, wo es anfällt. Gesundheitliche oder
wasserwirtschaftliche Belange dürfen dem nicht entgegenstehen. Die Anlage von Zisternen ist zulässig.

3. Kampfmittel
Die Auswertung von Kriegsluftbildern hat ergeben, dass sich der Planbereich in einem Bombenabwurfgebiet befindet.
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln muss daher im gesamten Planbereich grundsätzlich ausgegangen werden. Eine
systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel, ggf. nach Abtrag von Oberboden) ist vor Beginn der geplanten
Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende
Maßnahmen stattfinden.
Die im Plan verzeichneten Kampfmittelverdachtspunkte (Gauß-Krüger-Koordinaten x= 3531668,55 / y=5688960,1202 und
Gauß-Krüger-Koordinaten x= 3531857,2251 / y=5689142,649) weisen auf  möglicherweise vorhandene
Bombenblindgänger hin. Eine Überprüfung der Verdachtspunkte ist vor bodeneingreifenden Maßnahmen erforderlich.
Die allgemeinen Bestimmungen für Kampfmittelräumung im Land Hessen sind zu beachten (Kontakt:
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt, Tel. 06151/12-6501, www.rp-
darmstadt.hessen.de).

4. Altablagerungen
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Altablagerungen vorhanden. Ergeben sich bei
bodeneingreifenden Maßnahmen Hinweise auf eine schädliche Bodenveränderung oder sonstige Anzeichen, die einen
Altlastenverdacht begründen können, ist das Regierungspräsidium Kassel unverzüglich zu informieren.

5. Abstandsflächen / Abstände (§ 6 (6) 3 HBO)
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 6 (6) 3 HBO Außenwand- und Dachdämmungen, die dem Wärmeschutz und
der Energieeinsparung dienen und über Bauteilanforderungen der Energieeinsparverordnung in der jeweils gültigen
Fassung nicht hinausgehen, bei bestehenden Gebäuden in die Tiefe der Abstandsflächen hineinragen dürfen.

6. Bodenverhältnisse
Hinweise zu den Bodenverhältnissen im Baugebiet können dem Bodengutachten (Baugrunderkundung, Beurteilung und
allgemeine Bebaubarkeit) des Ingenieurbüros für Geotechnik Dr.-Ing. J. Henne entnommen werden.

7. Kunstwerk 7000 Eichen
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist von dem "Kunstwerk 7000 Eichen"  betroffen.

Abgestimmt  Abgestimmt
mit dem Umwelt- und Gartenamt   mit dem Beirat 7000 Eichen 

Kassel, Kassel,

. . ... .
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Bebauungsplan

Nr. IV/65 "Zum Feldlager"
– Entwurf –

Planunterlagen hergestellt nach dem unter
Zugrundelegung der Flurkarte entstehenden
städtischen Kartenwerk durch Vermessung
und Geoinformation der Stadt Kassel
(Zuständigkeit nach § 15 (2) Nr. 3 HVGG).
Kassel,

Vermessung und Geoinformation

…………………………………………………
Vermessungsdirektor

Als Bebauungsplan-Entwurf zur öffentlichen
Auslegung beschlossen von der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Kassel gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 des
BauGB am

Kassel,
Die Stadverordnetenversammlung

…………………………………………………
Stadtverordnetenvorsteherin

Hat öffentlich ausgelegen gemäß § 3 Abs. 2
Satz 1 und 2 BauGB vom
bis einschließlich                         .
Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung
wurden bekannt gemacht in der Stadtausgabe
Kassel der Hessisch-Niedersächsischen
Allgemeinen Nr.      vom               .

Kassel,
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

…………………………………………………
Technischer Angestellter

Der von der Stadtverordnetenversammlung
als Satzung beschlossene Bebauungsplan
ist, gemäß § 10 Abs. 3 BauGB, ortsüblich
bekannt zu machen.

Kassel,

Der Magistrat

…………………………………………………
Oberbürgermeister

Aufgestellt,

Kassel,
 
Der Magistrat Stadtplanung,
Bauaufsicht   und Denkmalschutz

............................... ................................ 
Stadtbaurat Ltd. Baudirektor 

Öffentlich ausgelegen in der Zeit vom 
bis einschließlich

Kassel,
Der Magistrat

…………………………………………………
Stadtbaurat

Der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen
Festsetzungen wurde am                von der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Kassel gemäß § 10 BauGB als Satzung
beschlossen.

Kassel,
Die Stadtverordnetenversammlung

…………………………………………………
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Satzungsbeschluss wurde bekannt
gemacht in der Stadtausgabe Kassel der
Hessisch- Niedersächsischen Allgemeinen
Nr.       vom                .
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft gesetzt
worden.

Kassel,

Der Magistrat

…………………………………………………
Stadtbaurat

priv.

öff.

öff.

öff.

öff.

öff.

Mitte des
Bau-

fensters

Hüllkurve
in Baufenstern

mit festgesetzter
nördlicher Traufhöhe

G
HG

H

Verkehrs-
fläche /
unterer

Bezugspunkt

AUSFERTIGUNG
Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, wird
hiermit ausgefertigt.

Kassel,       
        Der Magistrat

        …………………………………………………
        Oberbürgermeister

nördliche
Baugrenze

z. B. Gebäude mit
Staffelgeschoss und

Flachdach

Baufenster

Hüllkurve
in Baufenstern

ohne festgesetzte
nördliche Traufhöhe

Verkehrs-
fläche /
unterer

Bezugspunkt

z. B. Gebäude mit
SatteldachN

TH

öff.

öff.

öff.

Verfahrensvermerke

öff.

öff.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 bis 11 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO)

Flächen für Versorgungsanlagen und für die Oberflächenwasserbesei-
tigung und die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
sowie Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 sowie Abs. 6 BauGB)

Geschossflächenzahl
Grundflächenzahl
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß
Gebäudehöhe (s. textl Festsetzung 2.1)
Nördliche Traufhöhe (s. textl Festsetzung 2.1)
minimale Grundstücksgröße
maximale Grundstücksgröße

GFZ
GRZ
II
II - III
GH
NTH
Fmin
Fmax

abweichende Bauweise: offene Bauweise mit Gebäudelängen
bis max. 30 m (s. textl. Festsetzung 3.1)

Hausgruppen, Einzelhäuser oder Doppelhäuser zulässig

Satteldächer, Pultdächer oder Flachdächer zulässig

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:

Zweckbestimmung Fuß- und Wirtschaftsweg

Zweckbestimmung Quartiersplatz

Zweckbestimmung Wirtschaftsweg (Feldweg)

Zweckbestimmung Nahmobilität

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 sowie Abs. 6 BauGB)

private Grünflächen

öffentliche Grünflächen

Zweckbestimmung Spielplatz

priv.

öff.

Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 sowie Abs. 6 BauGB)

anzupflanzender Baum

vorhandener, zu erhaltender Baum

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlange, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Zweckbestimmung: Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Zweckbestimmung: Garagen, Carports, Stellplätze, Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 u.
22 BauGB)

Kampfmittel-Verdachtspunkt (s. textl. Hinweis 3)

Mit Leitungsrechten zugunsten der Leitungsträger zu belastende Flächen (§ 9 Abs.1 Nr.
21 und Abs.6 BauGB)

Lärmpegelbereiche (s. textl. Festsetzung 10.2)

Grenze zwischen den Lärmpegelbereichen (Grenzisophone) II und III (s. textl.
Festsetzung 10.2)

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

Hauptfirstrichtung

Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen

Landschaftsschutzgebiet der Stadt Kassel

Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

Gebäude (mit Hausnummer)

Höhenlinie mit Höhenangabe in Metern über Normalnull

Vermaßung in Metern

Vorschlag für Unterteilung der Nahmobilitätsfläche und Anlage eines möglichen
Tramübergangs (nachrichtliche Übernahme Konzeptplanung Büro infranet)

34
6

Planzeichenerklärung

Füllschema der Nutzungsschablone
Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl  Geschossflächenzahl
Anzahl der Vollgeschosse Gebäudehöhe / nördl. Traufhöhe
Gebäudeart Dachform
minimale Grundstücksgröße maximale Grundstücksgröße

Bauweise

17

a

H, E, D

SD, PD, FD

Baugrenze
überbaubare Grundstücksfläche
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)WA

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und 21 sowie Abs. 6 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche

Stadtplanung,
Bauaufsicht und
Denkmalschutz

öff.

öff.

Textliche Festsetzungen

Planbereich B – Kompensationsflächen "Am Geilebach"
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1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 Nr. 2  BauGB)

1.1  Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO)
Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht
Bestandteil des Bebauungsplans.

2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
 
2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 Abs. 1 BauNVO)
Hüllkurvenfestsetzung:
Das unten zeichnerisch dargestellte Schema beschreibt die Hüllkurve als äußere Begrenzung der möglichen Bebauung.
Die Hüllkurve darf nur durch untergeordnete Bauteile (z.B. Schornsteine, Lüftungskappen) überschritten werden und ergibt
sich bei allen Dachformen aus der durch Planeintrag festgesetzten maximalen nördlichen Traufhöhe (NTH) und der in der
Mitte des Baufensters (= zeichnerisch festgesetzte überbaubare Fläche) gemessenen maximalen Gebäudehöhe (GH). In
Baufenstern ohne festgesetzte Traufhöhe wird die Hüllkurve durch die festgesetzte Gebäudehöhe definiert. Unterer
Bezugspunkt für die Höhenermittlung ist das gemittelte natürliche Geländeniveau der Grundfläche des jeweiligen
Gebäudes.

2.2  Baugrenzen (§ 23 Abs. 2 BauNVO)
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert. Eine Überschreitung der im Plan festgesetzten
Baugrenzen durch Balkone und Loggien bis zu 3,0 m und durch Treppenhausvorbauten, Vordächer und ähnliche
untergeordnete Bauteile bis zu 1,5 m kann zugelassen werden. Terrassen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.
In den als WA 5 festgesetzten Flächen ist eine Überschreitung der Baugrenzen durch Stellplätze, Carports und Garagen
sowie Kellerersatzräume bis zu 4,0 m Tiefe und 6,0 m Breite zulässig.

2.3 Grundstücksgröße (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
Für die Flächen im WA 1 wird eine Grundstücksgröße von mindestens 450 m² und maximal 800 m² festgesetzt.

3.  Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNVO)

3.1 Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
Für die Allgemeinen Wohngebiete wird eine von § 22 Abs. 2 BauNVO abweichende Bauweise festgesetzt:
Es gilt die offene Bauweise, jedoch mit Gebäudelängen bis maximal 30 m. Ausgenommen sind Hausgruppen /
Reihenhäuser, für diese gilt die offene Bauweise mit Gebäudelängen bis maximal 50 m.

3.2 Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
Im WA 1, WA 2, WA 3 und WA 4 ist die Zahl der Wohneinheiten gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB auf maximal zwei pro
Gebäude festgesetzt. Ausnahmsweise ist eine dritte Wohneinheit zulässig, wenn sie als Einliegerwohnung errichtet wird
und in ihrer Größe der Hauptwohnung untergeordnet ist. Der für die dritte Wohneinheit erforderliche Stellplatz ist auf dem
Grundstück bzw. auf den dafür festgesetzten Flächen nachzuweisen.

4. Stellplätze, Carports und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und 22 BauGB und § 12 Abs. 1 BauNVO
 i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

Stellplätze, Garagen und Carports sind nur auf den überbaubaren Grundstücksflächen sowie auf den Flächen für die eine
Zweckbestimmung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und/oder 22 BauGB festgesetzt ist zulässig.
Ausnahmsweise können Stellplätze in der nicht überbaubaren Fläche hergestellt werden, wenn sie in wassergebundener
Decke oder breitfugigem Pflaster hergestellt werden.
Es gelten die Regelungen der Stellplatzsatzung der Stadt Kassel, auf die dort vorgeschriebenen Ablösesummen und die
Gestaltung der Stellplätze wird verwiesen.

5. Flächen für die Oberflächenwasserbeseitigung und die Rückhaltung und     
 Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und Abs. 6 BauGB)

5.1 Flächen für Zufahrten und Stellplätze
Private Zufahrten und PKW-Stellplätze sind mit versickerungsgünstigen Belägen (z. B. großfugiges Pflaster (Fugen > 3
cm, Versickerungsanteil ca. 30%), Rasengittersteine, Schotterrasen) und entsprechenden wasser- und luftdurchlässigem
Unterbau zu gestalten.

5.2  Zisternen
Das Sammeln des anfallenden Niederschlagswassers in Zisternen ist zulässig, der Überlauf ist an das Entwässerungsnetz
anzuschließen.

5.3 Regenrückhaltung
Die geplante Regenrückhaltung ist am Geländetiefpunkt angeordnet. Die Böschungsflächen und die Sohle des
Erdbeckens sind dauerhaft abzudichten.

6. Ver- und Entsorgung, Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, Nr. 13
 und 14 BauGB)

6.1 Versorgungsleitungen
Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.
 
6.2 Restwertstoffe
Container für den Einsatz an Restwertstoffsammelstellen sind innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche mit besonderer
Zweckbestimmung "Quartiersplatz" unterirdisch anzulegen.

7.  Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

In den Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Erneuerbare Energien 1 und 2 (EE1 und EE2) sind
Anlagen für Solarthermie bis zu einer Kollektorfläche von insgesamt 900 m² und Anlagen für Geothermie sowie
Nebenanlagen für sonstige Betriebs-/Wartungseinrichtungen für die Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien
allgemein zulässig, die Gesamtkollektorfläche für Solarthermie ist in mindestens 4 Einzelelemente zu unterteilen. In der
Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Erneuerbare Energien 3 (EE3) sind Anlagen für Solarthermie
bis zu einer Kollektorfläche von insgesamt 500 m² sowie Nebenanlagen für sonstige Betriebs-/Wartungseinrichtungen für
die Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien allgemein zulässig, die Gesamtkollektorfläche für Solarthermie ist in
mindestens 2 Einzelelemente zu unterteilen.

8.  Grünfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB)

8.1 Baumpflanzungen und zu erhaltende Bäume (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)
Im nördlichen Bereich der Straße Zum Feldlager ist auf der öffentlichen Grünfläche ein extensiv gepflegter Rasen und es
sind Strauch- und Gehölzgruppen anzulegen. Bäume an der Seite der Straße Zum Feldlager sind als Walnußbäume
(Juglans regia) mit einem Pflanzabstand von 10 m zu pflanzen.
Im südlichen Bereich der Straße Zum Feldlager ist die vorhandene Linden-Allee zu pflegen und zu erhalten und in
nördlicher Richtung zu ergänzen.
Entlang der Niederfeldstraße sind an den festgesetzten Baumstandorten einheimische Laubbäume – z.B. Kornelkirschen
(Cornus mas) – als Hochstamm oder Solitär, 3 x verschult, Stammumfang mindestens 14 cm zu pflanzen.
Die in der Planzeichnung dargestellten anzupflanzenden Bäume sind in jeweils mindestens 6 m2 große unversiegelte
Pflanzflächen zu pflanzen und es ist dabei eine Pflanzgrube mit durchwurzlungsfähigem Substrat von mindestens 12 m³
auszubilden. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
Eine Abweichung vom im Plan verzeichneten räumlichen Zusammenhang ist zulässig.

8.2 Baumstandorte 
Die in der Planzeichnung dargestellten Baumstandorte entlang der Verkehrsflächen sind nicht bindend und können im
räumlichen Zusammenhang verschoben werden.

8.3 Gehölzpflanzungen
Die Grünplanung im Baugebiet steht unter dem Motto „Pflanzung von Gehölzen mit essbaren Früchten". Daher sind in den
öffentlichen Bereichen Pflanzungen mit z. B. essbarer Eberesche (Sorbus aucuparia edulis) vorzunehmen.

8.4  Dachbegrünung
Flach- und Pultdächer (0 Grad-15 Grad Dachneigung) der Hauptgebäude sind mindestens mit einem Anteil von 60% der
Dachflächen bei einer Mindestsubstratschichtdicke von 8 cm mit Gräsern, bodendeckenden Gehölzen und Wildkräutern zu
bepflanzen und so zu unterhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB). Ausnahmen für technische Dachaufbauten können
zugelassen werden.
Die Dächer von Nebenanlagen ab einer Größe von 6 m2 sowie von Garagen und überdachten Stellplätzen/Carports sind
extensiv mit einer Mindestsubstratstärke von 8 cm zu begrünen. Die Funktion der Dachbegrünung ist dauerhaft zu
gewährleisten.

9.  Kompensationsmaßnahmen, Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen im Sinne des  
 § 1a Abs. 3 BauGB an anderer Stelle (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB)

Folgende Ausgleichsflächen und -maßnahmen werden diesem Bebauungsplan außerhalb des räumlichen
Geltungsbereichs zugeordnet:
1. In Planbereich B als Fläche mit der Bezeichnung "1" dargestellt:
 Bereits durch Kasselwasser durchgeführte Renaturierung des Geilebachs im Bereich Steinstückerweg.
2. In Planbereich B als Flächen mit der Bezeichnung "2" und "3" dargestellt:
 Entwicklung eines 4.730 m² großen Sukzessionstreifens auf ehemaliger Ackerfläche in einem Streifen direkt südlich

angrenzend an dem Geilebach (Schlegelmahd im zweijährigen Rhythmus, Müllentfernung bei Bedarf). Folgende
Flurstücke stehen hierfür zur Verfügung: Gemarkung Harleshausen, Fl. 6, Fl.-St. 104/19 (tlw.) und Harleshausen, Fl. 4,
Fl.-St. 8/2, 9/4 (tlw.).

3.  In Planbereich B als Fläche mit der Bezeichnung "4" dargestellt:
 Entwicklung eines 860 m² großen Sukzessionstreifens  auf ehemaliger Ackerfläche in einem Streifen direkt nördlich

angrenzend an dem Weg „An den Niederwiesen“ (einmalige bis maximal zweimalige Mahd im Jahr und Pflanzung von
12 standortgerechten Bäumen in den Wegsaum). Folgende Flurstücke stehen hierfür zur Verfügung: Gemarkung
Harleshausen, Fl. 4, Fl.-St. 8/2 (tlw.).

4.  In Planbereich B als Fläche mit der Bezeichnung "5" dargestellt:
 Entwicklung einer 13.390 m² großen Ackerfläche zu Extensivgrünlandfläche durch Ansaat oder Selbstberasung (keine

Düngung, kein Pestizideinsatz, maximal zweimalige Mahd/Jahr, keine Beweidung). Folgende Flurstücke stehen hierfür
zur Verfügung: Gemarkung Harleshausen, Fl. 4, 104/19 (tlw).

Alle für Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets vorgesehenen Flächen befinden sich im Eigentum der
Stadt Kassel und sind erstmalig als Kompensationsflächen ausgewiesen.
Die Anteile an den zugeordneten Kompensationsmaßnahmen verteilen sich wie folgt: 63,6% der Ausgleichsmaßnahmen
werden den neu zu entwickelnden, im Plan als WA1, WA2, WA4, WA5 und WA6 festgesetzten privaten Flächen zugeordnet,
36,4 % den neu herzustellenden öffentlichen Flächen.

10. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs.1 Nr. 23 u. 24BauGB)

10.1  Gebiete, in denen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-  
 Immissionsschutzgesetzes bestimmte Luft verunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet  
 werden dürfen und in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen   
 Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder   
 Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien getroffen werden müssen
 (§ 1 Abs. 7 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 23 a u. b BauGB)

10.1.1. Verbot luftverunreinigender Stoffe (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 a BauGB)
Im Gebiet des Bebauungsplanes ist für Neubauten mit einer Nutzfläche größer als 50 m² die Verwendung von festen,
flüssigen oder gasförmigen fossilen Brennstoffen sowie die Verbrennung von Stückholz und Holzprodukten zum Zwecke
der Heizung nicht zulässig.

10.1.2. Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung erneuerbarer Energien
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)
Bei der Errichtung von Gebäuden ist die bauliche Voraussetzung für den Anschluss an das Nahwärmenetz in Form einer
Übergabestation und es sind bauliche Maßnahmen für die Gewinnung von solarer Wärme für die Trinkwarmwasserberei-
tung vorzusehen. Dies betrifft Flächen zur Leitungsführung auf dem Grundstück, Leitungsstränge, Schächte im Gebäude,
Halterungen für Solarpanele und die statische Auslegung des Daches.
Die Flächen des WA3 sind von dieser Festsetzung ausgenommen.

Flächen für Versorgungsanlagen, Rückhaltung von Niederschlagswasser
und Oberflächenentwässerung

Zweckbestimmung Entwässerungsmulde/-graben für Niederschlagswasser,
für den Ausbau gelten die Vorschriften des Hessischen Wassergesetzes

Zweckbestimmung Erneuerbare Energien (s. textl. Festsetzung 7)

Zweckbestimmung Regenrückhaltebecken

Zweckbestimmung Elektrizität

von der Bebauung freizuhaltende Fläche für ein geplantes Gewässer,
Zweckbestimmung: Entwässerungsgraben für Niederschlagswasser,
für den Ausbau gelten die Vorschriften des Hessischen Wassergesetzes

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7
BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen und Bauweisen sowie
unterschiedlichen Maßes der baulichen Nutzung (§1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 und
§ 22 Abs. 1 BauNVO)

Darstellungen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind nur nachrichtlich.

10.2  Festsetzungen zum Lärmschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

10.2.1  Schallschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB in Verbindung mit § 14 (1) BauNVO)
Die Aufstellung von Luft-Wärmepumpen ist im Gebiet des Bebauungsplanes nur innerhalb von Gebäuden zulässig.

10.2.2  Lärmpegelbereiche, passive Lärmschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist gemäß den Ergebnissen der Schalltechnischen Untersuchung des Büros
LK Argus Kassel GmbH (Stand Oktober 2015) durch Schienenverkehrslärm vorbelastet. Zum Schutz der schutzwürdigen
Nutzungen und Räume (z.B. Schlafräume, Kinderzimmer usw.) werden die folgenden Schallschutzmaßnahmen
festgesetzt:

Den allgemeinen Wohngebieten wird im Bereich eines Korridors von ca. 45 m parallel zur östlich des Plangebiets
verlaufenden Bahntrasse der Lärmpegelbereich III gemäß Eintrag in der Planzeichnung zugeordnet. Für Schlaf- und
Kinderzimmer sowie für die der Bahn zugewandten Fassaden wird für diesen Bereich der Lärmpegelbereich IV
verbindlich festgesetzt. Für diese Schlaf- und Kinderzimmer ist eine fensterunabhängige Lüftung durch schallgedämmte
Lüftungseinrichtungen vorzusehen, die eine Luftwechselrate von 20 cbm/h pro Person unter Beibehaltung des als
erforderlich bewerteten Schalldämm-Maßes garantieren.
Die Außenbauteile (Wandanteil, Fenster, Lüftung, Dach etc.) von Aufenthaltsräumen (ausgenommen Küchen, Bäder und
Hausarbeitsräume) und Büroräumen müssen folgende resultierende Luftschalldämm-Maße (erforderliche erf. R’w,res) nach
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) einhalten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB):

Lärmpegelbereich III:      Lärmpegelbereich IV:

Aufenthaltsräume:  mindestens 35 dB  Aufenthaltsräume:   mindestens 40 dB
Büroräume und Ähnliches:  mindestens 30 dB  Büroräume und Ähnliches:  mindestens 35 dB

Es wird empfohlen, auch für die verbleibenden Fassaden im Lärmpegelbereich III den Lärmpegelbereich IV umzusetzen.
Eine fensterunabhängige Belüftung ist hier aber nicht notwendig.

Gemäß den Ergebnissen des Schalltechnischen Gutachtens werden in dem mit Lärmpegelbereich II im Plan
gekennzeichneten Bereich in der Nachtzeit die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau
überschritten. Daher sind in diesem Bereich die Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten
zuzuordnen (Grundrissbindung). Sofern eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den
lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten
Gebäudeseiten zuzuordnen. Verbleibende Wohn- und Schlafräume auf der lärmzugewandten Gebäudeseite sind mit
einem ausreichenden Lärmschutz durch Bauliche Maßnahmen mit den Anforderungen für Lärmpegelbereich III gemäß
oben dargestellter Tabelle zu versehen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

Die Festsetzung passiver Lärmschutzmaßnahmen ist regelmäßig nur bei Neubauvorhaben oder bei zukünftigen,
wesentlichen baulichen Änderungen zu beachten, hingegen nicht für bestehende Gebäude anzuwenden.

10.2.3 Bemessung des baulichen Schallschutzes
Die Bemessung des baulichen Schallsschutzes kann im Einzelfall von den festgesetzten Maßnahmen zum Lärmschutz
abweichen, wenn nachgewiesen wird, dass die Schalldämmmaße wegen der baulichen Verhältnisse oder wegen einer
Veränderung der Immissionssituation unterschritten werden können (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

Örtliche Bauvorschriften gemäß § 81 HBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB

§ 1   Gestaltung der Dächer und Begrünung der Fassaden

1.1  Dachgauben
Dachgauben sind zulässig, wenn die Neigung des Hausdaches mindestens 30° beträgt. Die Gesamtbreite aller
Dachgauben einer Dachfläche darf maximal 50% der jeweiligen Länge der Außenwand betragen. Die Gauben müssen
zur Außenwand einen Abstand von mindestens 1,50 m haben.

1.2  Fassadenbegrünung
Die Hälfte der Fassadenfläche von Nebengebäuden und Garagen ist zu begrünen. Technisch begründete Ausnahmen
können zugelassen werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB).

1.3  Solare Energieerzeugung
Solare Energieerzeugung ist auf den Gebäude- und Gebäudedachflächen möglich. Solarkollektoren die an
Fassadenflächen angebracht sind, dürfen keine Blendwirkung erzeugen

§ 2   Einfriedungen
Werden Einfriedungen als Mauern oder Zäune angelegt, sind diese an keiner Stelle höher als 1,60 m über Oberkante der
angrenzenden Verkehrsfläche zulässig. Dies gilt auch für Pfeiler und für Einfahrtstore. Drahtzäune sind in Verbindung mit
einer Heckenpflanzung zulässig.
Für Hecken sind heimische Gehölze zu wählen.

§ 3   Gestaltung der Grundstücksfreiflächen
Die Grundstücksfreiflächen sind im Sinne des § 8 HBO gärtnerisch anzulegen. Die Neupflanzung von Nadelgehölzen wird
auf einen Anteil von 10 % der anzupflanzenden Bäume und Sträucher begrenzt.
In den Allgemeinen Wohngebieten sind je angefangene 200 m² Grundstücksfläche mindestens 1 standortgerechter
Laubbaum- oder Obstbaumhochstamm mit einem Mindestumfang von 12-14 cm zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu
erhalten. Bei Ausfall der Gehölze sind diese nachzupflanzen. (Pflanzempfehlung: Ebereschen (Sorbus aucuparia edulis),
Kornelkirschen (Cornus mas), Walnuss (Juglans regia) und Süßkirschen)

§ 4   Aufschüttungen und Abgrabungen
Die natürliche Topographie des Geländes ist beizubehalten, Aufschüttungen und Abgrabungen über 2 m3 sind auf privaten
Grundstücken unzulässig. Rampenzufahrten zu Kellergaragen dürfen eine Breite von 3,50 m nicht überschreiten.

Nachrichtliche Übernahmen / Hinweise
1. Bodendenkmale § 9 (6) BauGB i.V.m. § 20 Denkmalschutzgesetz
Sollten Bodendenkmale gefunden werden, so ist dieser Fund gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Diese Anzeige kann auch gegenüber der Stadt Kassel, Untere
Denkmalschutzbehörde erfolgen. Hinweise auf Bodendenkmäler geben alte Steinsetzungen, Scherben, Knochen,
Bodenfärbungen durch Holzzersetzungen oder Metallgegenstände.

2. Niederschlags- / Oberflächenwasser § 37 HWG
Die Entwässerung (Niederschlags- / Oberflächenwasser) des Gebietes erfolgt über das vorhandene bzw. geplante
Entwässerungssystem. Es wird gem. § 37 (4) HWG darauf verwiesen, dass Niederschlags- / Oberflächenwasser dort als
Brauchwasser und zur Gartenbewässerung verwertet werden soll, wo es anfällt. Gesundheitliche oder
wasserwirtschaftliche Belange dürfen dem nicht entgegenstehen. Die Anlage von Zisternen ist zulässig.

3. Kampfmittel
Die Auswertung von Kriegsluftbildern hat ergeben, dass sich der Planbereich in einem Bombenabwurfgebiet befindet.
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln muss daher im gesamten Planbereich grundsätzlich ausgegangen werden. Eine
systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel, ggf. nach Abtrag von Oberboden) ist vor Beginn der geplanten
Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende
Maßnahmen stattfinden.
Die im Plan verzeichneten Kampfmittelverdachtspunkte (Gauß-Krüger-Koordinaten x= 3531668,55 / y=5688960,1202 und
Gauß-Krüger-Koordinaten x= 3531857,2251 / y=5689142,649) weisen auf  möglicherweise vorhandene
Bombenblindgänger hin. Eine Überprüfung der Verdachtspunkte ist vor bodeneingreifenden Maßnahmen erforderlich.
Die allgemeinen Bestimmungen für Kampfmittelräumung im Land Hessen sind zu beachten (Kontakt:
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt, Tel. 06151/12-6501, www.rp-
darmstadt.hessen.de).

4. Altablagerungen
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Altablagerungen vorhanden. Ergeben sich bei
bodeneingreifenden Maßnahmen Hinweise auf eine schädliche Bodenveränderung oder sonstige Anzeichen, die einen
Altlastenverdacht begründen können, ist das Regierungspräsidium Kassel unverzüglich zu informieren.

5. Abstandsflächen / Abstände (§ 6 (6) 3 HBO)
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 6 (6) 3 HBO Außenwand- und Dachdämmungen, die dem Wärmeschutz und
der Energieeinsparung dienen und über Bauteilanforderungen der Energieeinsparverordnung in der jeweils gültigen
Fassung nicht hinausgehen, bei bestehenden Gebäuden in die Tiefe der Abstandsflächen hineinragen dürfen.

6. Bodenverhältnisse
Hinweise zu den Bodenverhältnissen im Baugebiet können dem Bodengutachten (Baugrunderkundung, Beurteilung und
allgemeine Bebaubarkeit) des Ingenieurbüros für Geotechnik Dr.-Ing. J. Henne entnommen werden.

7. Kunstwerk 7000 Eichen
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist von dem "Kunstwerk 7000 Eichen"  betroffen.

Abgestimmt  Abgestimmt
mit dem Umwelt- und Gartenamt   mit dem Beirat 7000 Eichen 
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Rechtsgrundlagen     Stand: Oktober 2015

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748).
Baunutzungsverordnung (BauNVO) ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990
(BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch
Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel
320 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel Artikel 93 der Verordnung vom 31.
August 2015 (BGBl. I S. 1474).
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert
durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).
Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20.
Dezember 2010 (GVBl. I 2010 S.629), in Kraft getreten am 29. Dezember 2010, zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Juni 2013 (GVBl. S. 458).
Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 15. Januar 2011(GVBl. I 2011 S.46), zuletzt
geändert durch Artikel 40 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (GVBl.S. 622).
Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158,
188).
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 28. September 2015 (GVBl. I S 338).
Hessisches Gesetz über das öffentliche Vermessungs- und Geoinformationswesen (HVGG) vom 6.
September 2007 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27.
September 2012 (GVBl. S. 290).
Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz) in der Fassung vom 05.
September 1986 (GVBl. I, S. 262), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 28.
September 2014 (GVBl. S. 218).
Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Kassel (Baumschutzsatzung) in ihrer jeweils
gültigen Fassung.
Satzung zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Stellplätzen und zur Herstellung von
Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung) in ihrer jeweils gültigen Fassung.
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Bebauungsplan

Nr. IV/65 "Zum Feldlager"
– Entwurf –

Planunterlagen hergestellt nach dem unter
Zugrundelegung der Flurkarte entstehenden
städtischen Kartenwerk durch Vermessung
und Geoinformation der Stadt Kassel
(Zuständigkeit nach § 15 (2) Nr. 3 HVGG).
Kassel,

Vermessung und Geoinformation

…………………………………………………
Vermessungsdirektor

Als Bebauungsplan-Entwurf zur öffentlichen
Auslegung beschlossen von der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Kassel gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 des
BauGB am

Kassel,
Die Stadverordnetenversammlung

…………………………………………………
Stadtverordnetenvorsteherin

Hat öffentlich ausgelegen gemäß § 3 Abs. 2
Satz 1 und 2 BauGB vom
bis einschließlich                         .
Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung
wurden bekannt gemacht in der Stadtausgabe
Kassel der Hessisch-Niedersächsischen
Allgemeinen Nr.      vom               .

Kassel,
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

…………………………………………………
Technischer Angestellter

Der von der Stadtverordnetenversammlung
als Satzung beschlossene Bebauungsplan
ist, gemäß § 10 Abs. 3 BauGB, ortsüblich
bekannt zu machen.

Kassel,

Der Magistrat

…………………………………………………
Oberbürgermeister

Aufgestellt,

Kassel,
 
Der Magistrat Stadtplanung,
Bauaufsicht   und Denkmalschutz

............................... ................................ 
Stadtbaurat Ltd. Baudirektor 

Öffentlich ausgelegen in der Zeit vom 
bis einschließlich

Kassel,
Der Magistrat

…………………………………………………
Stadtbaurat

Der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen
Festsetzungen wurde am                von der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Kassel gemäß § 10 BauGB als Satzung
beschlossen.

Kassel,
Die Stadtverordnetenversammlung

…………………………………………………
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Satzungsbeschluss wurde bekannt
gemacht in der Stadtausgabe Kassel der
Hessisch- Niedersächsischen Allgemeinen
Nr.       vom                .
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft gesetzt
worden.

Kassel,

Der Magistrat

…………………………………………………
Stadtbaurat

priv.

öff.

öff.

öff.

öff.

öff.

Mitte des
Bau-

fensters

Hüllkurve
in Baufenstern

mit festgesetzter
nördlicher Traufhöhe

G
HG

H

Verkehrs-
fläche /
unterer

Bezugspunkt

AUSFERTIGUNG
Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, wird
hiermit ausgefertigt.

Kassel,       
        Der Magistrat

        …………………………………………………
        Oberbürgermeister

nördliche
Baugrenze

z. B. Gebäude mit
Staffelgeschoss und

Flachdach

Baufenster

Hüllkurve
in Baufenstern

ohne festgesetzte
nördliche Traufhöhe

Verkehrs-
fläche /
unterer

Bezugspunkt

z. B. Gebäude mit
SatteldachN

TH

öff.

öff.

öff.

Verfahrensvermerke

öff.

öff.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 bis 11 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO)

Flächen für Versorgungsanlagen und für die Oberflächenwasserbesei-
tigung und die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
sowie Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 sowie Abs. 6 BauGB)

Geschossflächenzahl
Grundflächenzahl
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß
Gebäudehöhe (s. textl Festsetzung 2.1)
Nördliche Traufhöhe (s. textl Festsetzung 2.1)
minimale Grundstücksgröße
maximale Grundstücksgröße

GFZ
GRZ
II
II - III
GH
NTH
Fmin
Fmax

abweichende Bauweise: offene Bauweise mit Gebäudelängen
bis max. 30 m (s. textl. Festsetzung 3.1)

Hausgruppen, Einzelhäuser oder Doppelhäuser zulässig

Satteldächer, Pultdächer oder Flachdächer zulässig

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:

Zweckbestimmung Fuß- und Wirtschaftsweg

Zweckbestimmung Quartiersplatz

Zweckbestimmung Wirtschaftsweg (Feldweg)

Zweckbestimmung Nahmobilität

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 sowie Abs. 6 BauGB)

private Grünflächen

öffentliche Grünflächen

Zweckbestimmung Spielplatz

priv.

öff.

Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 sowie Abs. 6 BauGB)

anzupflanzender Baum

vorhandener, zu erhaltender Baum

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlange, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Zweckbestimmung: Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Zweckbestimmung: Garagen, Carports, Stellplätze, Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 u.
22 BauGB)

Kampfmittel-Verdachtspunkt (s. textl. Hinweis 3)

Mit Leitungsrechten zugunsten der Leitungsträger zu belastende Flächen (§ 9 Abs.1 Nr.
21 und Abs.6 BauGB)

Lärmpegelbereiche (s. textl. Festsetzung 10.2)

Grenze zwischen den Lärmpegelbereichen (Grenzisophone) II und III (s. textl.
Festsetzung 10.2)

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

Hauptfirstrichtung

Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen

Landschaftsschutzgebiet der Stadt Kassel

Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

Gebäude (mit Hausnummer)

Höhenlinie mit Höhenangabe in Metern über Normalnull

Vermaßung in Metern

Vorschlag für Unterteilung der Nahmobilitätsfläche und Anlage eines möglichen
Tramübergangs (nachrichtliche Übernahme Konzeptplanung Büro infranet)

34
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Füllschema der Nutzungsschablone
Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl  Geschossflächenzahl
Anzahl der Vollgeschosse Gebäudehöhe / nördl. Traufhöhe
Gebäudeart Dachform
minimale Grundstücksgröße maximale Grundstücksgröße

Bauweise
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SD, PD, FD

Baugrenze
überbaubare Grundstücksfläche
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)WA

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und 21 sowie Abs. 6 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche

Stadtplanung,
Bauaufsicht und
Denkmalschutz

öff.

öff.

Textliche Festsetzungen

Planbereich B – Kompensationsflächen "Am Geilebach"
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1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 Nr. 2  BauGB)

1.1  Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO)
Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht
Bestandteil des Bebauungsplans.

2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
 
2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 Abs. 1 BauNVO)
Hüllkurvenfestsetzung:
Das unten zeichnerisch dargestellte Schema beschreibt die Hüllkurve als äußere Begrenzung der möglichen Bebauung.
Die Hüllkurve darf nur durch untergeordnete Bauteile (z.B. Schornsteine, Lüftungskappen) überschritten werden und ergibt
sich bei allen Dachformen aus der durch Planeintrag festgesetzten maximalen nördlichen Traufhöhe (NTH) und der in der
Mitte des Baufensters (= zeichnerisch festgesetzte überbaubare Fläche) gemessenen maximalen Gebäudehöhe (GH). In
Baufenstern ohne festgesetzte Traufhöhe wird die Hüllkurve durch die festgesetzte Gebäudehöhe definiert. Unterer
Bezugspunkt für die Höhenermittlung ist das gemittelte natürliche Geländeniveau der Grundfläche des jeweiligen
Gebäudes.

2.2  Baugrenzen (§ 23 Abs. 2 BauNVO)
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert. Eine Überschreitung der im Plan festgesetzten
Baugrenzen durch Balkone und Loggien bis zu 3,0 m und durch Treppenhausvorbauten, Vordächer und ähnliche
untergeordnete Bauteile bis zu 1,5 m kann zugelassen werden. Terrassen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.
In den als WA 5 festgesetzten Flächen ist eine Überschreitung der Baugrenzen durch Stellplätze, Carports und Garagen
sowie Kellerersatzräume bis zu 4,0 m Tiefe und 6,0 m Breite zulässig.

2.3 Grundstücksgröße (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
Für die Flächen im WA 1 wird eine Grundstücksgröße von mindestens 450 m² und maximal 800 m² festgesetzt.

3.  Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNVO)

3.1 Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
Für die Allgemeinen Wohngebiete wird eine von § 22 Abs. 2 BauNVO abweichende Bauweise festgesetzt:
Es gilt die offene Bauweise, jedoch mit Gebäudelängen bis maximal 30 m. Ausgenommen sind Hausgruppen /
Reihenhäuser, für diese gilt die offene Bauweise mit Gebäudelängen bis maximal 50 m.

3.2 Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
Im WA 1, WA 2, WA 3 und WA 4 ist die Zahl der Wohneinheiten gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB auf maximal zwei pro
Gebäude festgesetzt. Ausnahmsweise ist eine dritte Wohneinheit zulässig, wenn sie als Einliegerwohnung errichtet wird
und in ihrer Größe der Hauptwohnung untergeordnet ist. Der für die dritte Wohneinheit erforderliche Stellplatz ist auf dem
Grundstück bzw. auf den dafür festgesetzten Flächen nachzuweisen.

4. Stellplätze, Carports und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und 22 BauGB und § 12 Abs. 1 BauNVO
 i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

Stellplätze, Garagen und Carports sind nur auf den überbaubaren Grundstücksflächen sowie auf den Flächen für die eine
Zweckbestimmung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und/oder 22 BauGB festgesetzt ist zulässig.
Ausnahmsweise können Stellplätze in der nicht überbaubaren Fläche hergestellt werden, wenn sie in wassergebundener
Decke oder breitfugigem Pflaster hergestellt werden.
Es gelten die Regelungen der Stellplatzsatzung der Stadt Kassel, auf die dort vorgeschriebenen Ablösesummen und die
Gestaltung der Stellplätze wird verwiesen.

5. Flächen für die Oberflächenwasserbeseitigung und die Rückhaltung und     
 Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und Abs. 6 BauGB)

5.1 Flächen für Zufahrten und Stellplätze
Private Zufahrten und PKW-Stellplätze sind mit versickerungsgünstigen Belägen (z. B. großfugiges Pflaster (Fugen > 3
cm, Versickerungsanteil ca. 30%), Rasengittersteine, Schotterrasen) und entsprechenden wasser- und luftdurchlässigem
Unterbau zu gestalten.

5.2  Zisternen
Das Sammeln des anfallenden Niederschlagswassers in Zisternen ist zulässig, der Überlauf ist an das Entwässerungsnetz
anzuschließen.

5.3 Regenrückhaltung
Die geplante Regenrückhaltung ist am Geländetiefpunkt angeordnet. Die Böschungsflächen und die Sohle des
Erdbeckens sind dauerhaft abzudichten.

6. Ver- und Entsorgung, Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, Nr. 13
 und 14 BauGB)

6.1 Versorgungsleitungen
Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.
 
6.2 Restwertstoffe
Container für den Einsatz an Restwertstoffsammelstellen sind innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche mit besonderer
Zweckbestimmung "Quartiersplatz" unterirdisch anzulegen.

7.  Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

In den Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Erneuerbare Energien 1 und 2 (EE1 und EE2) sind
Anlagen für Solarthermie bis zu einer Kollektorfläche von insgesamt 900 m² und Anlagen für Geothermie sowie
Nebenanlagen für sonstige Betriebs-/Wartungseinrichtungen für die Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien
allgemein zulässig, die Gesamtkollektorfläche für Solarthermie ist in mindestens 4 Einzelelemente zu unterteilen. In der
Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Erneuerbare Energien 3 (EE3) sind Anlagen für Solarthermie
bis zu einer Kollektorfläche von insgesamt 500 m² sowie Nebenanlagen für sonstige Betriebs-/Wartungseinrichtungen für
die Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien allgemein zulässig, die Gesamtkollektorfläche für Solarthermie ist in
mindestens 2 Einzelelemente zu unterteilen.

8.  Grünfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB)

8.1 Baumpflanzungen und zu erhaltende Bäume (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)
Im nördlichen Bereich der Straße Zum Feldlager ist auf der öffentlichen Grünfläche ein extensiv gepflegter Rasen und es
sind Strauch- und Gehölzgruppen anzulegen. Bäume an der Seite der Straße Zum Feldlager sind als Walnußbäume
(Juglans regia) mit einem Pflanzabstand von 10 m zu pflanzen.
Im südlichen Bereich der Straße Zum Feldlager ist die vorhandene Linden-Allee zu pflegen und zu erhalten und in
nördlicher Richtung zu ergänzen.
Entlang der Niederfeldstraße sind an den festgesetzten Baumstandorten einheimische Laubbäume – z.B. Kornelkirschen
(Cornus mas) – als Hochstamm oder Solitär, 3 x verschult, Stammumfang mindestens 14 cm zu pflanzen.
Die in der Planzeichnung dargestellten anzupflanzenden Bäume sind in jeweils mindestens 6 m2 große unversiegelte
Pflanzflächen zu pflanzen und es ist dabei eine Pflanzgrube mit durchwurzlungsfähigem Substrat von mindestens 12 m³
auszubilden. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
Eine Abweichung vom im Plan verzeichneten räumlichen Zusammenhang ist zulässig.

8.2 Baumstandorte 
Die in der Planzeichnung dargestellten Baumstandorte entlang der Verkehrsflächen sind nicht bindend und können im
räumlichen Zusammenhang verschoben werden.

8.3 Gehölzpflanzungen
Die Grünplanung im Baugebiet steht unter dem Motto „Pflanzung von Gehölzen mit essbaren Früchten". Daher sind in den
öffentlichen Bereichen Pflanzungen mit z. B. essbarer Eberesche (Sorbus aucuparia edulis) vorzunehmen.

8.4  Dachbegrünung
Flach- und Pultdächer (0 Grad-15 Grad Dachneigung) der Hauptgebäude sind mindestens mit einem Anteil von 60% der
Dachflächen bei einer Mindestsubstratschichtdicke von 8 cm mit Gräsern, bodendeckenden Gehölzen und Wildkräutern zu
bepflanzen und so zu unterhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB). Ausnahmen für technische Dachaufbauten können
zugelassen werden.
Die Dächer von Nebenanlagen ab einer Größe von 6 m2 sowie von Garagen und überdachten Stellplätzen/Carports sind
extensiv mit einer Mindestsubstratstärke von 8 cm zu begrünen. Die Funktion der Dachbegrünung ist dauerhaft zu
gewährleisten.

9.  Kompensationsmaßnahmen, Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen im Sinne des  
 § 1a Abs. 3 BauGB an anderer Stelle (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB)

Folgende Ausgleichsflächen und -maßnahmen werden diesem Bebauungsplan außerhalb des räumlichen
Geltungsbereichs zugeordnet:
1. In Planbereich B als Fläche mit der Bezeichnung "1" dargestellt:
 Bereits durch Kasselwasser durchgeführte Renaturierung des Geilebachs im Bereich Steinstückerweg.
2. In Planbereich B als Flächen mit der Bezeichnung "2" und "3" dargestellt:
 Entwicklung eines 4.730 m² großen Sukzessionstreifens auf ehemaliger Ackerfläche in einem Streifen direkt südlich

angrenzend an dem Geilebach (Schlegelmahd im zweijährigen Rhythmus, Müllentfernung bei Bedarf). Folgende
Flurstücke stehen hierfür zur Verfügung: Gemarkung Harleshausen, Fl. 6, Fl.-St. 104/19 (tlw.) und Harleshausen, Fl. 4,
Fl.-St. 8/2, 9/4 (tlw.).

3.  In Planbereich B als Fläche mit der Bezeichnung "4" dargestellt:
 Entwicklung eines 860 m² großen Sukzessionstreifens  auf ehemaliger Ackerfläche in einem Streifen direkt nördlich

angrenzend an dem Weg „An den Niederwiesen“ (einmalige bis maximal zweimalige Mahd im Jahr und Pflanzung von
12 standortgerechten Bäumen in den Wegsaum). Folgende Flurstücke stehen hierfür zur Verfügung: Gemarkung
Harleshausen, Fl. 4, Fl.-St. 8/2 (tlw.).

4.  In Planbereich B als Fläche mit der Bezeichnung "5" dargestellt:
 Entwicklung einer 13.390 m² großen Ackerfläche zu Extensivgrünlandfläche durch Ansaat oder Selbstberasung (keine

Düngung, kein Pestizideinsatz, maximal zweimalige Mahd/Jahr, keine Beweidung). Folgende Flurstücke stehen hierfür
zur Verfügung: Gemarkung Harleshausen, Fl. 4, 104/19 (tlw).

Alle für Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets vorgesehenen Flächen befinden sich im Eigentum der
Stadt Kassel und sind erstmalig als Kompensationsflächen ausgewiesen.
Die Anteile an den zugeordneten Kompensationsmaßnahmen verteilen sich wie folgt: 63,6% der Ausgleichsmaßnahmen
werden den neu zu entwickelnden, im Plan als WA1, WA2, WA4, WA5 und WA6 festgesetzten privaten Flächen zugeordnet,
36,4 % den neu herzustellenden öffentlichen Flächen.

10. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs.1 Nr. 23 u. 24BauGB)

10.1  Gebiete, in denen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-  
 Immissionsschutzgesetzes bestimmte Luft verunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet  
 werden dürfen und in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen   
 Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder   
 Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien getroffen werden müssen
 (§ 1 Abs. 7 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 23 a u. b BauGB)

10.1.1. Verbot luftverunreinigender Stoffe (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 a BauGB)
Im Gebiet des Bebauungsplanes ist für Neubauten mit einer Nutzfläche größer als 50 m² die Verwendung von festen,
flüssigen oder gasförmigen fossilen Brennstoffen sowie die Verbrennung von Stückholz und Holzprodukten zum Zwecke
der Heizung nicht zulässig.

10.1.2. Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung erneuerbarer Energien
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)
Bei der Errichtung von Gebäuden ist die bauliche Voraussetzung für den Anschluss an das Nahwärmenetz in Form einer
Übergabestation und es sind bauliche Maßnahmen für die Gewinnung von solarer Wärme für die Trinkwarmwasserberei-
tung vorzusehen. Dies betrifft Flächen zur Leitungsführung auf dem Grundstück, Leitungsstränge, Schächte im Gebäude,
Halterungen für Solarpanele und die statische Auslegung des Daches.
Die Flächen des WA3 sind von dieser Festsetzung ausgenommen.

Flächen für Versorgungsanlagen, Rückhaltung von Niederschlagswasser
und Oberflächenentwässerung

Zweckbestimmung Entwässerungsmulde/-graben für Niederschlagswasser,
für den Ausbau gelten die Vorschriften des Hessischen Wassergesetzes

Zweckbestimmung Erneuerbare Energien (s. textl. Festsetzung 7)

Zweckbestimmung Regenrückhaltebecken

Zweckbestimmung Elektrizität

von der Bebauung freizuhaltende Fläche für ein geplantes Gewässer,
Zweckbestimmung: Entwässerungsgraben für Niederschlagswasser,
für den Ausbau gelten die Vorschriften des Hessischen Wassergesetzes

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7
BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen und Bauweisen sowie
unterschiedlichen Maßes der baulichen Nutzung (§1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 und
§ 22 Abs. 1 BauNVO)

Darstellungen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind nur nachrichtlich.

10.2  Festsetzungen zum Lärmschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

10.2.1  Schallschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB in Verbindung mit § 14 (1) BauNVO)
Die Aufstellung von Luft-Wärmepumpen ist im Gebiet des Bebauungsplanes nur innerhalb von Gebäuden zulässig.

10.2.2  Lärmpegelbereiche, passive Lärmschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist gemäß den Ergebnissen der Schalltechnischen Untersuchung des Büros
LK Argus Kassel GmbH (Stand Oktober 2015) durch Schienenverkehrslärm vorbelastet. Zum Schutz der schutzwürdigen
Nutzungen und Räume (z.B. Schlafräume, Kinderzimmer usw.) werden die folgenden Schallschutzmaßnahmen
festgesetzt:

Den allgemeinen Wohngebieten wird im Bereich eines Korridors von ca. 45 m parallel zur östlich des Plangebiets
verlaufenden Bahntrasse der Lärmpegelbereich III gemäß Eintrag in der Planzeichnung zugeordnet. Für Schlaf- und
Kinderzimmer sowie für die der Bahn zugewandten Fassaden wird für diesen Bereich der Lärmpegelbereich IV
verbindlich festgesetzt. Für diese Schlaf- und Kinderzimmer ist eine fensterunabhängige Lüftung durch schallgedämmte
Lüftungseinrichtungen vorzusehen, die eine Luftwechselrate von 20 cbm/h pro Person unter Beibehaltung des als
erforderlich bewerteten Schalldämm-Maßes garantieren.
Die Außenbauteile (Wandanteil, Fenster, Lüftung, Dach etc.) von Aufenthaltsräumen (ausgenommen Küchen, Bäder und
Hausarbeitsräume) und Büroräumen müssen folgende resultierende Luftschalldämm-Maße (erforderliche erf. R’w,res) nach
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) einhalten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB):

Lärmpegelbereich III:      Lärmpegelbereich IV:

Aufenthaltsräume:  mindestens 35 dB  Aufenthaltsräume:   mindestens 40 dB
Büroräume und Ähnliches:  mindestens 30 dB  Büroräume und Ähnliches:  mindestens 35 dB

Es wird empfohlen, auch für die verbleibenden Fassaden im Lärmpegelbereich III den Lärmpegelbereich IV umzusetzen.
Eine fensterunabhängige Belüftung ist hier aber nicht notwendig.

Gemäß den Ergebnissen des Schalltechnischen Gutachtens werden in dem mit Lärmpegelbereich II im Plan
gekennzeichneten Bereich in der Nachtzeit die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau
überschritten. Daher sind in diesem Bereich die Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten
zuzuordnen (Grundrissbindung). Sofern eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den
lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten
Gebäudeseiten zuzuordnen. Verbleibende Wohn- und Schlafräume auf der lärmzugewandten Gebäudeseite sind mit
einem ausreichenden Lärmschutz durch Bauliche Maßnahmen mit den Anforderungen für Lärmpegelbereich III gemäß
oben dargestellter Tabelle zu versehen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

Die Festsetzung passiver Lärmschutzmaßnahmen ist regelmäßig nur bei Neubauvorhaben oder bei zukünftigen,
wesentlichen baulichen Änderungen zu beachten, hingegen nicht für bestehende Gebäude anzuwenden.

10.2.3 Bemessung des baulichen Schallschutzes
Die Bemessung des baulichen Schallsschutzes kann im Einzelfall von den festgesetzten Maßnahmen zum Lärmschutz
abweichen, wenn nachgewiesen wird, dass die Schalldämmmaße wegen der baulichen Verhältnisse oder wegen einer
Veränderung der Immissionssituation unterschritten werden können (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

Örtliche Bauvorschriften gemäß § 81 HBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB

§ 1   Gestaltung der Dächer und Begrünung der Fassaden

1.1  Dachgauben
Dachgauben sind zulässig, wenn die Neigung des Hausdaches mindestens 30° beträgt. Die Gesamtbreite aller
Dachgauben einer Dachfläche darf maximal 50% der jeweiligen Länge der Außenwand betragen. Die Gauben müssen
zur Außenwand einen Abstand von mindestens 1,50 m haben.

1.2  Fassadenbegrünung
Die Hälfte der Fassadenfläche von Nebengebäuden und Garagen ist zu begrünen. Technisch begründete Ausnahmen
können zugelassen werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB).

1.3  Solare Energieerzeugung
Solare Energieerzeugung ist auf den Gebäude- und Gebäudedachflächen möglich. Solarkollektoren die an
Fassadenflächen angebracht sind, dürfen keine Blendwirkung erzeugen

§ 2   Einfriedungen
Werden Einfriedungen als Mauern oder Zäune angelegt, sind diese an keiner Stelle höher als 1,60 m über Oberkante der
angrenzenden Verkehrsfläche zulässig. Dies gilt auch für Pfeiler und für Einfahrtstore. Drahtzäune sind in Verbindung mit
einer Heckenpflanzung zulässig.
Für Hecken sind heimische Gehölze zu wählen.

§ 3   Gestaltung der Grundstücksfreiflächen
Die Grundstücksfreiflächen sind im Sinne des § 8 HBO gärtnerisch anzulegen. Die Neupflanzung von Nadelgehölzen wird
auf einen Anteil von 10 % der anzupflanzenden Bäume und Sträucher begrenzt.
In den Allgemeinen Wohngebieten sind je angefangene 200 m² Grundstücksfläche mindestens 1 standortgerechter
Laubbaum- oder Obstbaumhochstamm mit einem Mindestumfang von 12-14 cm zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu
erhalten. Bei Ausfall der Gehölze sind diese nachzupflanzen. (Pflanzempfehlung: Ebereschen (Sorbus aucuparia edulis),
Kornelkirschen (Cornus mas), Walnuss (Juglans regia) und Süßkirschen)

§ 4   Aufschüttungen und Abgrabungen
Die natürliche Topographie des Geländes ist beizubehalten, Aufschüttungen und Abgrabungen über 2 m3 sind auf privaten
Grundstücken unzulässig. Rampenzufahrten zu Kellergaragen dürfen eine Breite von 3,50 m nicht überschreiten.

Nachrichtliche Übernahmen / Hinweise
1. Bodendenkmale § 9 (6) BauGB i.V.m. § 20 Denkmalschutzgesetz
Sollten Bodendenkmale gefunden werden, so ist dieser Fund gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Diese Anzeige kann auch gegenüber der Stadt Kassel, Untere
Denkmalschutzbehörde erfolgen. Hinweise auf Bodendenkmäler geben alte Steinsetzungen, Scherben, Knochen,
Bodenfärbungen durch Holzzersetzungen oder Metallgegenstände.

2. Niederschlags- / Oberflächenwasser § 37 HWG
Die Entwässerung (Niederschlags- / Oberflächenwasser) des Gebietes erfolgt über das vorhandene bzw. geplante
Entwässerungssystem. Es wird gem. § 37 (4) HWG darauf verwiesen, dass Niederschlags- / Oberflächenwasser dort als
Brauchwasser und zur Gartenbewässerung verwertet werden soll, wo es anfällt. Gesundheitliche oder
wasserwirtschaftliche Belange dürfen dem nicht entgegenstehen. Die Anlage von Zisternen ist zulässig.

3. Kampfmittel
Die Auswertung von Kriegsluftbildern hat ergeben, dass sich der Planbereich in einem Bombenabwurfgebiet befindet.
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln muss daher im gesamten Planbereich grundsätzlich ausgegangen werden. Eine
systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel, ggf. nach Abtrag von Oberboden) ist vor Beginn der geplanten
Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende
Maßnahmen stattfinden.
Die im Plan verzeichneten Kampfmittelverdachtspunkte (Gauß-Krüger-Koordinaten x= 3531668,55 / y=5688960,1202 und
Gauß-Krüger-Koordinaten x= 3531857,2251 / y=5689142,649) weisen auf  möglicherweise vorhandene
Bombenblindgänger hin. Eine Überprüfung der Verdachtspunkte ist vor bodeneingreifenden Maßnahmen erforderlich.
Die allgemeinen Bestimmungen für Kampfmittelräumung im Land Hessen sind zu beachten (Kontakt:
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt, Tel. 06151/12-6501, www.rp-
darmstadt.hessen.de).

4. Altablagerungen
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Altablagerungen vorhanden. Ergeben sich bei
bodeneingreifenden Maßnahmen Hinweise auf eine schädliche Bodenveränderung oder sonstige Anzeichen, die einen
Altlastenverdacht begründen können, ist das Regierungspräsidium Kassel unverzüglich zu informieren.

5. Abstandsflächen / Abstände (§ 6 (6) 3 HBO)
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 6 (6) 3 HBO Außenwand- und Dachdämmungen, die dem Wärmeschutz und
der Energieeinsparung dienen und über Bauteilanforderungen der Energieeinsparverordnung in der jeweils gültigen
Fassung nicht hinausgehen, bei bestehenden Gebäuden in die Tiefe der Abstandsflächen hineinragen dürfen.

6. Bodenverhältnisse
Hinweise zu den Bodenverhältnissen im Baugebiet können dem Bodengutachten (Baugrunderkundung, Beurteilung und
allgemeine Bebaubarkeit) des Ingenieurbüros für Geotechnik Dr.-Ing. J. Henne entnommen werden.

7. Kunstwerk 7000 Eichen
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist von dem "Kunstwerk 7000 Eichen"  betroffen.

Abgestimmt  Abgestimmt
mit dem Umwelt- und Gartenamt   mit dem Beirat 7000 Eichen 
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Rechtsgrundlagen     Stand: Oktober 2015

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748).
Baunutzungsverordnung (BauNVO) ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990
(BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch
Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel
320 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel Artikel 93 der Verordnung vom 31.
August 2015 (BGBl. I S. 1474).
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert
durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).
Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20.
Dezember 2010 (GVBl. I 2010 S.629), in Kraft getreten am 29. Dezember 2010, zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Juni 2013 (GVBl. S. 458).
Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 15. Januar 2011(GVBl. I 2011 S.46), zuletzt
geändert durch Artikel 40 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (GVBl.S. 622).
Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158,
188).
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 28. September 2015 (GVBl. I S 338).
Hessisches Gesetz über das öffentliche Vermessungs- und Geoinformationswesen (HVGG) vom 6.
September 2007 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27.
September 2012 (GVBl. S. 290).
Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz) in der Fassung vom 05.
September 1986 (GVBl. I, S. 262), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 28.
September 2014 (GVBl. S. 218).
Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Kassel (Baumschutzsatzung) in ihrer jeweils
gültigen Fassung.
Satzung zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Stellplätzen und zur Herstellung von
Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung) in ihrer jeweils gültigen Fassung.
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Vorlage Nr. 101.17.1919 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/3 

„Kupferhammerstraße“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/3 „Kupferhammerstraße“ wird 

zugestimmt.  

 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 2 wird zugestimmt. 

 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/3 „Kupferhammerstraße“ wird nach  

§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlage 

2), die Begründung zum Bebauungsplanentwurf (Anlage 3), die Festsetzungen 

durch Text (Anlage 4) sowie eine Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfs 

(Anlage 5) sind beigefügt. 

 

Dem Ortsbeirat Forstfeld wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 22.07.2015 zur 

Anhörung vorgelegt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

10. Dezember 2015 und 14. Dezember 2015 der Vorlage zugestimmt. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/12 

„Luisenstraße, Westendstraße“ 

(Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 

 
 
Begründung der Vorlage 

Die Aufwertung der ‚Grünen Banane‘ ist neben dem Ausbau der Goethe- und der Friedrich-

Ebert-Straße die wichtigste öffentliche Infrastrukturmaßnahme im Fördergebiet Friedrich-

Ebert-Straße (Förderprogramm ‚Aktive Kernbereiche in Hessen‘). Für das Gebiet zwischen der 

Parkstraße im Norden und dem Königstor im Süden sowie der Westerburgstraße / Annastraße im 

Westen und der Westendstraße im Osten wurde in den letzten zwei Jahren ein städtebaulich-

freiraumplanerisches Handlungskonzept in einem intensiven Beteiligungsprozess erarbeitet. 

Mit dem Bebauungsplan II/12 ‚Luisenstraße, Westendstraße‘ sollen die wesentlichen Zielsetzun-

gen des Handlungskonzeptes für den mittleren Bereich zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und 

der Luisenstraße planungsrechtlich gesichert werden. 

 

Anlass und Ziel der Planung 

Als zentrale Schlussfolgerung aus dem Handlungskonzept zur Sicherung einer geordneten städ-

tebaulichen Entwicklung ergeben sich für den Bebauungsplan Nr. II/12 ‚Luisenstraße, Westend-

straße‘ 

• die planungsrechtliche Sicherung des denkmalgeschützten Ensembles und der Freiflä-

chen/Grünflächen mit einem möglichst hohen Anteil an öffentlich nutzbarem Freiraum, 

• die planungsrechtliche Absicherung einer bauliche Nachverdichtung - Schaffung von inner-

städtischem Wohnraum - an der Westendstraße und 

• die planungsrechtliche Sicherung einer baulichen Ergänzung für die Königstorsporthalle.  

 

Wesentliche Maßnahmen im Geltungsbereich 

Erhalt und Sicherung der parkartigen Grünflächen 

Die zusammenhängenden parkartigen Grünflächen sind wesentlicher Bestandteil des Städtebaus 

in der Wiederaufbauphase. Sie sind daher langfristig als unbebaubare Flächen entsprechend dem 

heutigen Charakter zu sichern. Im Bereich der zentralen grünen Achse soll eine öffentliche Nut-

zung dauerhaft gewährleistet werden. 

Entsprechend der derzeitigen Nutzung soll auch zukünftig ein großer Teil der öffentlichen Grün-

flächen für verschiedene Kinderspiel-Angebote genutzt werden. Weil die Verträglichkeit von 

Kleinkindspiel zu angrenzender Wohnnutzung im Allgemeinen weniger konfliktbehaftet ist, wird 

das entsprechende Flächenangebot im Bereich zwischen den beiden Hochhausscheiben bzw. 

westlich des Neubaus angeordnet. Ein flächenneutraler Ersatz für die durch die geplante neue 

Wohnbebauung in Anspruch genommene Kleinkind-Spielfläche wird dabei angestrebt. Die Ange-
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bote für größere Kinder (bis 14 Jahre) sollen dagegen eher im südlichen Bereich des 'Motzberges' 

neu entstehen, weil hier weniger Nachbarschaftskonflikte zu erwarten sind. 

Die Objektplanung wurde bereits beauftragt, die bauliche Umsetzung ist für 2017 vorgesehen. 

Neubau Hochhaus an der Westendstraße 

Auf der Grundlage des städtebaulich-freiraumplanerisches Handlungskonzeptes hat die GWH in 

Abstimmung mit der Stadt im Zeitraum April bis Juni 2015 einen begrenzten Architektenwettbe-

werb für das Wohnungsbau-Projekt an der Westendstraße durchgeführt. 

Die Realisierung des vom Preisgericht bestimmten Siegerentwurfes soll mit dem Bebauungsplan 

II/12 ‚Luisenstraße, Westendstraße‘ planungsrechtlich gesichert werden. 

Das Wohnhochhaus liegt an der Schnittstelle der beiden Denkmal-Gesamtanlagen Friedrich-

Ebert-Straße und Motzstraße. Es knüpft mit seinen charakteristischen Rundungen, seiner Trans-

parenz und leichten Anmutung an das Erbe der 1950er Jahre an. Das Gebäude mit seinen 11 

Wohngeschossen ist gleichzeitig städtebaulicher Kontrapunkt für die Gesamtanlage Motzstraße 

und Auftakt für die Gesamtanlage Friedrich-Ebert-Straße. 

Das neue Hochhaus mit bis zu 22 Eigentumswohnungen, überragt mit seinen insgesamt 13 Eta-

gen (11 Wohn-, ein Sockel- und ein Tiefgaragengeschoss) in seiner absoluten Höhe die beiden 

vorhandenen 'Hochhausscheiben' (Friedrich-Ebert-Straße 67 und 69). Von der Westendstraße di-

rekt erreichbar soll niveaugleich das Tiefgaragengeschoss mit den erforderlichen Stellplätzen 

ausgebildet werden. Die Fläche vor dem Gebäude soll im Zusammenhang mit dem Zugang zur 

Grünfläche als öffentlich nutzbarer Platz hergestellt werden. 

Mit dem Bau soll voraussichtlich im Herbst 2016 oder Frühjahr 2017 begonnen werden. 

Bauliche Ergänzung Königstorsporthalle 

Auf der Grundlage des städtebaulich-freiraumplanerischen Handlungskonzeptes soll die durch 

mehrere Meter hohe Böschungen eingeschlossene Halle rundum freigestellt werden. Die vergrö-

ßerten Freiflächen rund um die Halle können für ergänzende Nutzungen im Zusammenhang mit 

der Hallennutzung zur Verfügung gestellt werden.  

Die planungsrechtliche Sicherung einer Aufstockung (2-geschossig vom heutigen Dachniveau 

aus) der Sporthalle ermöglicht die Mobilisierung einer Nachverdichtung für Wohnungsbau, die 

das Gebäude und seine Umgebung städtebaulich aufwerten würde. 

Neubau Stadtplatz Annastraße 

Ausgehend von der umgestalteten Friedrich-Ebert-Straße, die den Platz in Ost-West-Richtung 

durchschneidet, soll der Stadtplatz den Straßenraum mit der Parklandschaft verbinden und so die 

städtebauliche Trennung aufheben. Der Boulevard Friedrich-Ebert-Straße ist dabei das prägende 

städtebauliche Element, an das sich die eigenständigen und gestalterisch eindeutig getrennten 

Platzflächen nördlich und südlich der Straße anschließen. Die beiden Platzteile sollen ihrerseits 

nahtlos in die angrenzenden Grünflächen der ‚Grünen Banane‘ übergehen. Neben der städtebauli-

chen Aufgabe folgt der Entwurf dem Grundgedanken eines multifunktional nutzbaren Stadtplat-

zes mit hoher Aufenthaltsqualität. Der vollständig barrierefreie Platz soll ein Begegnungsort sein, 

der die Ansprüche aller Alters- und Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. 

Die Platzgestaltung ist das Ergebnis eines intensiven Beteiligungs- und Abstimmungsverfahrens. 

Der Magistrat hat den Entwurf am 20. Juli 2015 beschlossen. Der Platz soll in der zweiten Jahres-

hälfte 2016 gebaut werden. 
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Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Vorderer Westen, an der östlichen Grenze zum Stadtteil Mitte. 

Der Geltungsbereich umfasst im Wesentlichen die Fläche zwischen der südlich zur Friedrich-

Ebert-Straße verlaufenden Parallelerschließung (teilweise innerhalb des Geltungsbereiches) im 

Norden und der Luisenstraße im Süden (außerhalb des Geltungsbereiches). Sie wird im Westen 

begrenzt durch den öffentlichen Fußweg bzw. die zugehörigen Böschungsbereiche (jeweils inner-

halb des Geltungsbereiches) und reicht im Osten bis an die Westendstraße (teilweise innerhalb 

des Geltungsbereiches). Zusätzlich beinhaltet der Geltungsbereich auch die öffentliche Platzfläche 

zwischen der o.g. namenlosen Parallelerschließung und der Friedrich-Ebert-Straße (Flst. 71/3). 

Die Größe des Geltungsbereiches beträgt insgesamt ca. 18.355 m². 

 

Verfahrensart 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes wird auf der Grundlage des § 13a BauGB zur 

Nachverdichtung als 'Bebauungsplan der Innenentwicklung' beschleunigt durchgeführt. Die Vo-

raussetzungen für die Anwendung des sog. 'beschleunigten Verfahrens' wurden geprüft. 

Es ist eindeutig festzustellen, dass eine Grundfläche von 20.000 m² nicht erzielt werden kann, da 

der Geltungsbereich des hier vorliegenden Bebauungsplanes insgesamt nur eine Fläche von rund 

18.400 m² aufweist. Weiterhin sind keine Vorhaben geplant, die der Pflicht zur Durchführung ei-

ner Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von den 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgütern sind nicht erkennbar (§ 13a Abs. 1 Satz 5 

BauGB).  

Somit werden die Voraussetzungen zur Durchführung des Bebauungsplanverfahrens nach § 13 a 

BauGB als erfüllt angesehen. 

 

Verfahrensablauf 

Die betroffenen Ämter und Träger öffentlicher Belange wurden im November 2015 im Rahmen 

eines Abstimmungsgespräches  beteiligt. Die Ergebnisse der Beteiligung wurden bei der Erarbei-

tung der hier vorliegenden Entwurfsfassung des Bebauungsplanes berücksichtigt. 

Vorbehaltlich der Beschlussfassungen der Bau- und Planungskommission, des Magistrates und 

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr soll die Vorlage der Stadtverordne-

tenversammlung in ihrer Sitzung am 1. Februar 2016 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die 

Offenlegung ist für die Zeit vom 15. Februar bis zum 18. März 2016 vorgesehen. 

 

   
   
   
gez.   
Mohr   
   
Kassel, 25. November 2015 
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Vorlage Nr. 101.17.1921 

 

 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/11 “Martini-Quartier“ 

(Aufstellungsbeschluss) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

Mitberichterstatter/-in:  

  

  

  

  

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Für den Bereich der ehemaligen Martini-Brauerei, die im Süden durch die 

Kölnische Straße, im Westen durch die Uhlandstraße, im Norden durch die 

Emmerichstraße und im Osten durch die Hardenbergstraße begrenzt wird, soll 

ein Bebauungsplan gemäß § 13 a Baugesetzbuch aufgestellt werden. 

Die Brauereifläche wird künftig nicht mehr für die gewerbliche Nutzung 

benötigt. Sie soll entsprechend der hohen Nachfrage nach Wohnbauflächen im 

Kasseler Stadtgebiet zu einem Wohnquartier umgenutzt und entwickelt 

werden.“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1), ein Übersichtsplan (Anlage 2) und das 

städtebauliche Konzept (Anlage 3) sind beigefügt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

10.12.2015 und 14.12.2015 der Vorlage zugestimmt. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1944 

 

 

Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahl zum Ausländerbeirat der Stadt 

Kassel am 29. November 2015 

 

 

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Wahl zum Ausländerbeirat der Stadt Kassel vom 29. November 2015 wird 

für gültig erklärt.“ 

 

 

Begründung: 

 

Gemäß §§ 64, 26 Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG) i. V. m. §§ 84, 57 

Hessische Kommunalwahlordnung (KWO) hat die Gemeindevertretung über die 

Gültigkeit der Ausländerbeiratswahl bzw. über Einsprüche nach § 25 KWG in der 

ersten Sitzung nach Ablauf der Einspruchsfrist zu beschließen. 

 

Der Wahlausschuss stellte in seiner Sitzung am 2. Dezember 2015 nach Prüfung 

gemäß § 22 KWG das endgültige Ergebnis der Ausländerbeiratswahl fest. Die 

gewählten Bewerberinnen und Bewerber wurden mit Schreiben vom 2. Dezember 

2015 benachrichtigt. Das Wahlergebnis und die Namen der gewählten 

Bewerberinnen und Bewerber wurden in der HNA am 5. Dezember 2015 öffentlich 

bekannt gemacht. Die Einspruchsfrist ist am 19. Dezember 2015 abgelaufen. 

 

Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl nach § 25 KWG wurden nicht erhoben. 

Die Wahl ist somit gemäß §§ 64, 26 Abs. 1, Ziff. 4 KWG für gültig zu erklären. 

 

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 18. Januar 2016 beschlossen. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1624 

 

 

Gesundheitskarte für Flüchtlinge 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:  

 

1. Die Stadt Kassel soll die medizinische Versorgung von AsylbewerberInnen 

und Menschen mit Anspruch auf Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) vereinfachen und verbessern, indem 

deren Krankenbehandlung auf eine gesetzliche Krankenversicherung in 

Anlehnung an das „Bremer Modell“ übertragen wird. Hierbei erhalten 

Leistungsberechtigte nach §§ 4 und 6 AsylbLG eine 

Krankenversicherungskarte der gesetzlichen Krankenversicherung. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, Verhandlungen mit den gesetzlichen 

Krankenkassen aufzunehmen, um eine entsprechende Vereinbarung auf 

Grundlage des § 264 Absatz 1 SGB V zu treffen. 

3. Die Verwaltung wird darüber hinaus gebeten, gemeinsam mit den Akteuren 

aus Gesundheitshilfe und Flüchtlingssozialarbeit die gesundheitliche 

Versorgung von Flüchtlingen im Asylverfahren und weiteren 

Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG in Anlehnung an das „Bremer 

Modell“ für Kassel weiter zu entwickeln und für diesen Personenkreis ein 

besonderes Gesundheitsprogramm zu erarbeiten. 

4. Die Gesundheitskonferenz Kassel wird gebeten, über die bislang vereinbarten 

Themenschwerpunkte hinaus das Thema der gesundheitlichen Versorgung 

von Flüchtlingen im Asylverfahren und Ausländern, die Anspruch auf 

Leistungen nach dem AsylbLG haben (Geduldete und Flüchtlinge mit 

subsidiärem Aufenthaltsschutz), in Kassel mit zu bearbeiten und hierbei auch 

die hieran beteiligten Akteure aus dem Gesundheitswesen und die örtlichen 

Organisationen der Flüchtlingshilfe mit einzubinden. 

 

 

 

Begründung: 
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Der Zugang von Asylbewerbern, Geduldeten und Flüchtlingen mit subsidiären 

Aufenthaltstiteln (nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 AsylbLG) zu medizinischer 

Versorgung findet nur eingeschränkt und mit bürokratischen Hürden statt. Die 

Betroffenen haben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nur Anspruch auf 

reduzierte medizinische Leistungen bei akuten Erkrankungen und 

Schmerzzuständen und benötigen vor der Inanspruchnahme einer medizinischen 

Leistung einen Behandlungsschein, den das Sozialamt ausstellen muss. Um die 

Anspruchsberechtigung zu prüfen, benötigen die betroffenen Flüchtlinge hierfür 

oftmals erst ein ärztliches Attest, das die Notwendigkeit und Unaufschiebbarkeit 

der Behandlung bestätigt, wofür jedoch die Flüchtlinge zunächst die Attestkosten 

aufzubringen haben. Schließlich bleibt das Sozialamt vielfach darauf angewiesen, 

vor einer Entscheidung das Gesundheitsamt einzuschalten. Notwendige 

Untersuchungen und Behandlungen können dadurch häufig erst mit tage- oder 

wochenlangen Verspätungen erfolgen mit zum Teil erheblichen Beschwerden und 

erschwerten Heilungsbedingungen für die Betroffenen. Teilweise ergaben sich 

auch höhere Behandlungskosten aufgrund verspätet eingeleiteter Heilmaßnahmen.  

 

Derartige Belastungen sowohl für die Betroffenen wie für die Sozialverwaltung 

sollen durch die vorgeschlagene Verfahrensweise entfallen und somit der Zugang 

der Betroffenen zu medizinischer Versorgung vereinfacht sichergestellt werden.  

 

Für die Entscheidung ist zu berücksichtigen: 

 

1. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom  18. Juli 2012  - 1 BvL 10/10 

und 1 BvL 2/11 - weist auf die Notwendigkeit der grund- und 

menschenrechtskonformen Auslegung der §§ 4 und 6 

Asylbewerberleistungsgesetz hin: Diese müsse dazu führen, dass 

weitestgehend gleiche Gesundheitsleistungen wie in den gesetzlichen 

Krankenversicherungen erbracht werden. - In der Praxis ist dies aber nicht 

der Fall. Notwendige Konsequenz wäre die Abschaffung des 

Asylbewerberleistungsgesetzes und die Einbeziehung aller Flüchtlinge in die 

gesetzliche Krankenversicherung und in die sonstigen Regelungen des 

Sozialgesetzbuches.   

2. Der Verwaltungsaufwand, der von den Ämtern geleistet werden muss 

(Ausgabe der Krankenscheine, Überprüfung der Notwendigkeit, Zahlung 

jeder Leistung an die Rechnungssteller, etc.), führt zu vermeidbaren Kosten. 

Hamburg schätzt ein, dass jährlich 1,2 Millionen Euro durch die Ausgabe der 

Gesundheitskarte eingespart wurden. Durch die Verschleppung und 

Chronifizierung von Erkrankungen fallen höhere statt niedrigere Kosten an.  

3. Das bürokratische System führt dazu, dass ärztliche Einrichtungen zu spät 

aufgesucht werden. Damit können sich Krankheiten verschlimmern oder 

Infektionen verbreiten. Auch weist die Bundesärztekammer darauf hin, dass 

dies für den betroffenen einzelnen Menschen gravierende bis existenzielle 

Auswirkungen und für die Bevölkerung auch eine kollektive Dimension hat, 

da Infektionskrankheiten nicht oder viel zu spät festgestellt und behandelt 

werden können.  
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3 von 3 4. Für Ärztinnen und Ärzte, die ohne sichere Kostenübernahme durch das 

Sozialamt eine Behandlung durchführen, entsteht bisher ein Kostenrisiko. Sie 

befinden sich in dem Dilemma zwischen ärztlicher Pflichterfüllung und dem 

Risiko, die Leistungen nicht erstattet zu bekommen. 

5. Die Versichertenkarte wurde in dem Stadtstaat Bremen bereits vor zehn 

Jahren, in Hamburg 2012 eingeführt. Weitere Bundesländer, wie Baden-

Württemberg, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Niedersachsen haben 

die Einführung bereits beschlossen oder sind dabei dies zu tun. In Münster 

gab es einen interfraktionellen Antrag aller Fraktionen (von CDU bis LINKE), 

der die Einführung beschloss. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

gez. Axel Selbert 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1659 

 

 

Gesundheitskarte für Flüchtlinge: Informationen aus Bremen 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

EinE VertreterIn der Bremer Sozialbehörde wird in die nächste Ausschusssitzung 

eingeladen, um über die Erfahrungen in Bremen mit der Gesundheitskarte für 

Flüchtlinge zu berichten. 

 

 

Begründung: 

 

In Bremen wurde die Gesundheitskarte für Flüchtlinge schon vor Jahren 

eingeführt. In Ergänzung zu unserem Antrag diese in Kassel einzuführen, 

ermöglicht der Informationsaustausch die Klärung eventuell noch offener Fragen. 

Mögliche Ansprechpartner wären etwa: 

Herr Holger Adamek, der 2005 zusammen mit Mitarbeitern der AOK das Bremer 

Modell für die Asylsuchenden entwickelt und sozialrechtlich auf abgesicherte Füße 

gestellt hat. Er ist langjähriger Mitarbeiter der Sozialbehörde Bremen, 

Sozialleistungen für Menschen in besonderen Lebenslagen. 

Alternativ könnte man auch einen Vertreter der Krankenkasse hinzuziehen: 

Herr Thorsten Schönherr ist in der AOK Bremen zuständig für die Umsetzung der 

Gesundheitsversorgung der Asylsuchenden nach dem Bremer Modell. 

Herr Schönherr war im Rahmen der Novellierung des AsylblG am 3.11.14 als 

Sachverständiger für die AOK Bremen/Bremerhaven in den Ausschuss für Arbeit 

und Soziales des Bundes zum Thema Bremer Modell und Gesundheitskarte für 

Asylsuchende eingeladen. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

gez. Axel Selbert 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 

 

 

18. Juni 2015 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1764 

 

 

Sanktionen bei SGB II-Leistungen aussetzen 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Anlässlich der Überprüfung der Sanktionen bei SGB-II Leistungen durch das 

Bundesverfassungs-gericht fordert die Stadtverordnetenversammlung die 

Mitglieder des Verwaltungsrates des Jobcenters auf, sich für ein Aussetzen der 

Sanktionen bis zur abschließenden Klärung einzusetzen. 

 

 

Begründung: 

 

Die gesetzlichen Sanktionen gegen Hartz IV-Empfänger mit Leistungskürzungen 

um 30 bis 100 Prozent sind nach Überzeugung des Sozialgerichts Gotha 

verfassungswidrig. Mit dem Beschluss vom 26.05.15 legte das Sozialgericht eine 

Klage dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vor (Az.: S 15 AS 5157/14). 

Im Streitfall hatte der Kläger ein Arbeitsangebot und danach auch noch eine 

Probearbeit abgelehnt. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben kürzte das 

Jobcenter Erfurt die Regel-leistung zunächst um 30 Prozent (117,30 Euro) und 

dann um 60 Prozent (234,60 Euro). Dagegen klagte der Mann vor dem SG Gotha. 

Die Leistungskürzungen seien verfassungswidrig. Das SG hat diese Auffassung 

geteilt und den Streit dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. 

Das Sozialstaatsprinzip verpflichte den Staat zur Gewährleistung eines 

menschenwürdigen Existenzminimums. Das habe auch das 

Bundesverfassungsgericht bereits mehrfach bekräftigt. Bei einer Kürzung der 

Regelleistung um 30 oder gar 60 Prozent und erst recht bei einer kompletten 

Streichung sei das soziokulturelle Existenzminimum der Arbeitslosen nicht mehr 

gewährleistet. 

Durch unzureichende Mittel für die Ernährung sei auch das Recht auf Leben und 

körperliche Unversehrtheit bedroht, so das SG Gotha weiter. Und schließlich könne 

die Verpflichtung eines Arbeitslosen, einen bestimmten Job anzunehmen, auch das 

Grundrecht auf Berufsfreiheit verletzen. 



 

Antrag Fraktion Kasseler Linke Vorlage-Nr. 101.17.1764 

2 von 2 Nach Kenntnis des SG Gotha ist dies der erste Streit um Hartz-IV-Sanktionen, den 

ein Sozialgericht dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorlegt. Das 

Bundesverfassungsgericht selbst teilte auf Anfrage mit, es lägen aber bereits 

„einige“ Verfassungsbeschwerden betroffener Hartz-IV-Empfänger vor. Solange 

das Bundesverfassungsgericht in dieser Frage noch kein abschließendes Urteil 

gefällt hat, ist – vor dem Hintergrund des Gothaer Urteils – zumindest ein 

Aussetzen der Sanktionen geboten. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Vera Kaufmann 

 

gez. Axel Selbert 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1782 

 

 

Verantwortung übernehmen: Belgische Siedlung in öffentlicher Hand 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, auf die GWG einzuwirken, die Belgische 

Siedlung zu einem sozialverträglichen Kaufpreis zu erwerben. 

 

 

Begründung: 

 

Der aktuelle Stand der Verkaufsabsicht der BImA ist die Übertragung an ein 

Wohnungsbauunternehmen der Stadt Kassel oder des Landes Hessen.  

 

Es braucht eine Rückfalllösung, wenn der Verkauf an die landeseigene GWH nicht 

realisiert wird. 

 

Eine offene Ausschreibung muss vermieden werden, ansonsten droht der Kauf 

durch renditegetriebene Investoren mit üblichen Mietpreissteigerungen und nach 

kurzer Zeit der Weiterverkauf an die nächsten Investoren. 

 

Die Verantwortung für einen sozialen und bezahlbaren Wohnungsmarkt liegt auch 

in der Hand der Stadt Kassel, seiner Gremien und der städtischen GWG. Eine reine 

Moderation wird dieser Verantwortung nicht gerecht. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antrag Fraktion Kasseler Linke Vorlage-Nr. 101.17.1782 

2 von 2 Mit dem kommunalen Vorkaufsrecht der Stadt Kassel könnte ein verträglicher 

Kaufpreis mit der bundeseigenen BImA vereinbart werden, der eine bezahlbare 

Miete auf Kasseler Niveau nach den notwendigen Sanierungsmaßnahmen 

ermöglicht. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

gez. Axel Selbert 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 

Demokratie erneuern/FREIE WÄHLER 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 2500 

fraktion@demokratieerneuern-freiewaehler.de 

Vorlage Nr. 101.17.1815 

 

 

Veränderung des Quorums bei Bürgerentscheiden 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung Kassel unterstützt den Gesetzentwurf der 

Hessischen Landesregierung für ein Gesetz zur Erleichterung der 

Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene (Drucksache 19/2200), das unter 

anderem das Ziel hat, das Quorum für einen erfolgreichen Bürgerentscheid in 

Großstädten auf 15% zu senken. 

 

 

Begründung: 

 

Gerade auf der kommunalen Ebene, wo die Menschen unmittelbar von politischen 

Entscheidungen in ihrem Lebensumfeld betroffen sind, wollen diese sich 

einbringen. In den Parteiprogrammen von SPD, Grünen, FREIEN WÄHLERN und 

anderen werden seit Jahren die Senkung der Quoren gefordert. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 

 

gez. Bernd W. Häfner 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 

Demokratie erneuern/FREIE WÄHLER 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 2500 

fraktion@demokratieerneuern-freiewaehler.de 

Vorlage Nr. 101.17.1816 

 

 

Karl-Branner-Brücke 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird aufgefordert, den Ortsbeiräten Mitte  

und Unterneustadt vorzuschlagen, die Namensgebung der bisherigen  

„Karl-Branner-Brücke“ in „Brücke am Rondell“ zu ändern. 

 

 

Begründung: 

 

Die Begründung erfolgt mündlich. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 

 

gez. Bernd W. Häfner 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1817 

 

 

Einstellungskriterien der Stadt geschlechtergerecht gestalten 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zählen die 

Berufserfahrung und die  Erfahrung im öffentlichen Aufgabenbereich künftig 

nicht mehr zu den ausschlaggebenden Auswahlkriterien bei der Besetzung von 

Stellen in der Stadtverwaltung. 

 

 

Begründung: 

 

Aus dem Bericht zum Frauenförderplan wird deutlich, dass in den Bereichen, in 

denen Frauen unterrepräsentiert sind, durchaus gut geeignete Bewerberinnen 

vorhanden sind, diese jedoch letztlich nicht eingestellt werden, weil ihre 

männlichen Mitbewerber über mehr Berufserfahrung oder über Erfahrung im 

öffentlichen Aufgabenbereich verfügen.  

Um eine ausreichende Erhöhung des Frauenanteils insbesondere im technischen 

Bereich und in Führungspositionen erreichen zu können, ist es daher sinnvoll, die 

Auswahlkriterien Dauer der Berufserfahrung und Erfahrung im öffentlichen 

Aufgabenbereich in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, künftig 

geringer zu gewichten. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Vera Kaufmann 

 

gez. Axel Selbert 

Fraktionsvorsitzender 



 

AfD  
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3265 

Telefax  0561 787 3266 

stadtverordnete@ks.afd-hessen.de 

Vorlage Nr. 101.17.1829 

 

 

Wasserentgelt 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Wasserpreise werden rückwirkend zum 1. April 2012 um 20 % gesenkt. 

 

 

Begründung: 

 

Nach dem Wasserpreisvergleich zwischen den Städtischen Werken und dem Land 

Hessen und der zugestandenen Rückzahlung von 20 % der Wasserentgelte für die 

Zeit von 2008 bis März 2012 werden die Wasserpreise auch für die neue 

kommunale Rechnungsführung (Kasselwasser) auf der Höhe des Vergleiches 

weitergeführt. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

 

gez. Bernd W. Häfner 

Fraktionsvorsitzender 



 

AfD  
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3265 

Telefax  0561 787 3266 

stadtverordnete@ks.afd-hessen.de 

Vorlage Nr. 101.17.1842 

 

 

KVG - Liniennetzreform 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die KVG wird aufgefordert, ihre Vorschläge für eine Liniennetzreform zu 

überarbeiten. Diese ist auszurichten an den Vorgaben des 

Verkehrsentwicklungsplanes. 

 

 

Begründung: 

 

Die derzeitigen Vorschläge einer Liniennetzreform dünnen das Angebot aus, 

insbesondere bei den Busverbindungen in den Stadtteilen. Das widerspricht den 

Vorgaben des Verkehrsentwicklungsplans. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 

 

gez. Bernd W. Häfner 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1932 

 

 

KVG-Netzreform grundsätzlich überarbeiten 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Kasseler Stadtverordnetenversammlung beauftragt die KVG mit der 

Aufstellung eines neuen Entwurfs, indem der Ausbau des Nahverkehrs oberste 

Priorität hat.  

 

Dieser Entwurf 

 wird erneut der Öffentlichkeit vorgelegt, sowohl auf Stadtteilebene als auch 

in stadtweiten Gremien, wie Umweltverbänden, Schulgremien, 

Sozialverbänden etc. 

 folgt den Zielen des Verkehrentwicklungsplan (VEP). 

 hält die Mindestanforderungen des Nahverkehrsplan ein. 

 beinhaltet keine Anrufsammeltaxen (AST), um Regelverkehr zu ersetzen. 

 lotet Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit dem NVV aus, um die Fahrpreise 

zu senken.  

 

 

Begründung: 

 

Zahlreiche Ortsbeiräte haben den Entwurf für ein neues Liniennetz kritisiert. 

Initiativen und Schulelternbeiräte haben Unterschriften zu einzelnen Buslinien und 

gegen die gesamte Netzreform gesammelt und damit deutlich gemacht, dass der 

neue Entwurf nicht positiv angenommen wird. Die KVG hat mit einer 

Pressemitteilung reagiert, in der sie auf die Einhaltung des Zeitplans bestand und 

sich überrascht zeigte über die Anzahl an Zuschriften. Dies macht deutlich, dass die 

Diskussion nun auch in der Bevölkerung angekommen ist und es dort große 

Unzufriedenheit mit den Plänen gibt. Der jetzige Netzentwurf kann also nur als 

erster Entwurf gesehen werden.  

 



 

Antrag Fraktion Kasseler Linke Vorlage-Nr. 101.17.1932 

2 von 2 Auch für die Überarbeitung sollte daher der Öffentlichkeit die Chance gegeben 

werden sich dazu zu äußern, statt den Entwurf direkt in die Gremien zu verweisen. 

Dieser neue Entwurf kann jedoch keine reine Überarbeitung des bisherigen sein, 

sondern muss grundsätzlich neu aufgebaut werden, um oben genannte Ziele 

einzuhalten. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Simon Aulepp 

 

gez. Axel Selbert 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1935 

 

 

KVG-Liniennetzreform 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen und in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, durch eine Überarbeitung der KVG-Vorschläge 

zur Liniennetzreform die Anbindung der Stadtteile an das ÖPNV-Netz weiterhin 

und unter Berücksichtigung der Ortsbeiratsvoten sicherzustellen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



Bürgereingabe  

nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung 

 

8. Dezember 2015 
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Vorlage Nr. 101.17.1930 

 

 

Erhalt der Linienführungen und der Bedienungsqualität der  

Buslinien 12, 24 und 27 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Eingabeausschuss 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die KVG wird aufgefordert, die Streichung der Linien 12, 24 und 27, die 

zahlreiche Stadtteile und stadtteilzentrale Einrichtungen sowie Schulen 

umstiegsfrei verbinden, im Rahmen der Netzreform nicht umzusetzen, sondern 

die Linien in der jetzigen Form oder in vergleichbarer Linienführung und 

Bedienungsqualität zu erhalten.  

 

 

 

Begründung: 

 

Wir sehen in diesen Plänen eine Verschlechterung des Öffentlichen Nahverkehrs in 

Kassel, die dem im Juli 2015 im Verkehrsentwicklungsplan 2030  

(s. Beschlussvorlage des Magistrats vom Juli 2015, S. 18) beschlossenen Ziel der 

„Attraktivierung des Umweltverbundes“ sowie der „Förderung eines attraktiven 

ÖPNV im Stadt- und Regionalverkehr“ zuwider liefe.  

 

 

D. Figge 

Kassel 



Bürgereingabe  

nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung 
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Vorlage Nr. 101.17.1931 

 

 

Erhalt des Takt-Angebotes und der Linienführung der Buslinie Nr. 24 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Eingabeausschuss 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die KVG wird aufgefordert, ihre für 2017 geplante Liniennetzreform zu 

überarbeiten und insbesondere die Buslinie Nr. 24 in ihrer jetzigen 

Linienführung und Angebotsqualität zu erhalten. Bemängelt wird an den  

KVG-Plänen insgesamt eine Verschlechterung des Öffentlichen Nahverkehrs in 

Kassel, was den Zugang zu Mobilität für junge, ältere und 

einkommensschwache Menschen sowie Bürgerinnen und Bürger mit 

Behinderungen erschwert und der UN-Behindertenrechtskonvention 

zuwiderläuft. 

 

 

 

Begründung: 

 

Das Konzept ist nicht vereinbar mit dem im Juli 2015 beschlossenen 

Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Kassel und den dort formulierten Zielen 

(Beschlussvorlage des Magistrats, Seite 18). Die Siedlung documenta urbana ist 

bisher durch die Linie 24 tangential erschlossen. Durch die geplante 

Liniennetzreform soll diese Erschließung wegfallen. Wir sind aber, wie viele andere 

hier lebende Menschen, für unsere beruflichen sowie privaten Belange auf die  

Linie 24 angewiesen. Die documenta urbana ist ein über Kassel und sogar über 

Deutschland hinaus bekanntes Modellvorhaben der Stadt, das in den 1990ger 

Jahren durch das Projekt „Junge Familie“ ergänzt wurde. Die fußläufige Anbindung 

an den ÖPNV ist zwingend notwendig, um die Mobilität der in der Siedlung 

lebenden Kinder, Jugendlichen und Seniorinnen und Senioren zu gewährleisten 

sowie Besuchern vom ICE-Bahnhof aus die Teilnahme an Führungen zu 

ermöglichen. Der Westfriedhof ist Kassels zweitgrößter Friedhof. Es ist für die 

zumeist älteren Besucher nicht zumutbar, den steilen Fußweg von der 

Straßenbahnhaltestelle Helleböhnweg aus zu laufen. Auch die  

Holzgarten-Siedlung entstand als Modellprojekt der Stadt Kassel in  

den 70ger Jahren. Die Straßenbahnlinie 4 ist weit entfernt, so dass die Bewohner 

auf die Linie 24 angewiesen sind. In der Landesfeuerwehrschule sind seit  

Sommer 2015 Flüchtlinge untergebracht.  
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Sie nutzen für ihre Wege ausschließlich Bus und Bahn, da sie nicht motorisiert sind. 

Der Bärenreiter-Verlag an der Halte Dönche braucht als renommierter 

Musikverlag die Anbindung über die Linie 24 für seine mehr  

als 100 MitarbeiterInnen sowie Geschäftskunden, die über den  

ICE-Bahnhof anreisen. Das Freibad Wilhelmshöhe wurde 2014 von einem 

Förderverein übernommen und wird jetzt grundsaniert. Seine direkte 

Erreichbarkeit aus den westlichen und südwestlichen Stadtteilen ist zwingend für 

gute Auslastung und damit für sein Fortbestehen. Darüber hinaus bietet die  

Linie 24 eine umstiegsfreie, direkte Anbindung der Stadtteile Niederzwehren und 

Helleböhn sowie ihrer Schulen, Kitas und weiteren stadtteilübergreifenden 

Einrichtungen (DEZ-Einkaufszentrum) zum Fernbahnhof Wilhelmshöhe und bis 

nach Kirchditmold und Harleshausen. 

 

 

 

R. Kändler 

Kassel 

 

sowie 22 Unterstützerinnen und Unterstützer 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1850 

 

 

Kassel unterzeichnet die Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen 

auf kommunaler Ebene 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadt Kassel unterzeichnet die Europäische Charta für die Gleichstellung von 

Frauen und Männern auf lokaler Ebene. 

 

 

Begründung: 

 

Die Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler 

Ebene ist eine vom Rat der Gemeinden und Regionen Europas und seinen Partnern 

erarbeitete Charta für die Lokal- und Regionalregierungen Europas zur Förderung 

des Einsatzes ihrer Kompetenzen und Partnerschaften mit dem Ziel der Schaffung 

von mehr Gleichheit für ihre Bevölkerung. Das Grundrecht der Gleichstellung von 

Frauen und Männern ist zwar schon seit Jahrzehnten im Grundgesetz verankert, 

jedoch bestehen in der Praxis immer noch erhebliche Nachteile für Frauen – auch 

in Kassel. Diese Nachteile gilt es zu beseitigen. Mit der Unterzeichnung der 

Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler 

Ebene und der Erarbeitung und Umsetzung des dazugehörigen Gleichstellungs-

Aktionsplans kann die Stadt Kassel ein Zeichen für die Gleichberechtigung der 

Geschlechter setzen. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

gez. Axel Selbert 

Fraktionsvorsitzender 



Stadtverordnetenversammlung 

Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 
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Vorlage Nr. 101.17.1877 

 

 

Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Jörg-Peter Bayer 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel vom 26. April 

2010 wird wie folgt geändert: 

 

der nachfolgende Paragraph wird neu in die Geschäftsordnung aufgenommen: 

 

§ xx Einwohnerfragestunde 

 

1. Vor Beginn der ordentlichen Sitzung ist eine Einwohnerfragestunde von bis 

zu 30-minütiger Dauer auf die Tagesordnung zu setzen, sofern schriftliche 

Fragen aus der Bürgerschaft eingegangen sind. 

 

2. Frageberechtigt sind Einwohner der Stadt Kassel ab dem 14. Lebensjahr. Die 

Anfrage muss schriftlich oder zur Niederschrift beim Büro der 

Stadtverordnetenversammlung spätestens 10 Tage vor der Versammlung 

eingegangen sein. 

 

3. Jeder Einwohner kann bis zu zwei Anfragen einreichen, die sich auf 

öffentliche Angelegenheiten der Stadt beziehen, und deren Beantwortung 

keine gesetzlichen Vorschriften verletzt oder ein laufendes 

Gerichtsverfahren betreffen. Die Anfragen dürfen weder beleidigenden 

Inhalts sein noch nicht-öffentliche Angelegenheiten betreffen.  

 

4. Fragen können an den Magistrat, die Stadtverordnetenversammlung oder 

einzelne Fraktionen gerichtet sein, und sind von dem entsprechenden 

Gremium zu beantworten. 

 

5. Sofern eine Frage die aktuelle Tagesordnung betrifft, kann ihre 

Beantwortung im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes vorgenommen 

werden. 
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6. Dem Fragesteller sind in der Einwohnerfragestunde zwei Ergänzungsfragen 

erlaubt, die ohne vorige Ankündigung gestellt werden können. Dies gilt 

nicht, wenn die Frage gemäß Absatz 5 behandelt wird. 

 

7. Fragen werden in der Reihenfolge des Eingangs behandelt. Ist die 

Beantwortung nicht im Rahmen der Fragestunde möglich, kann auf eine 

schriftliche Beantwortung verwiesen werden. 

 

 

Begründung: 

 

Einwohnerfragestunden ermöglichen es den Bürgerinnen und Bürgern unserer 

Stadt Fragen zu städtischen An-gelegenheiten zu stellen sowie Anregungen und 

Vorschläge zu unterbreiten. 

 

Für die Stadtverordnetenversammlung und die Verwaltung  könnte die Einführung 

einer Bürgerfragestunde eine noch engere Verzahnung ihrer Arbeit mit der 

Bürgerschaft und einen direkten Draht zu Fragen und Problemen, die die 

Menschen in der Stadt aktuell beschäftigen, bedeuten. 

 

Bürgerinnen und Bürger hätten eine zusätzliche  Möglichkeit, ihre Belange und 

auch ggf. Kritik vorzutragen. Mit dem Instrument der Einwohnerfragestunde 

würde die Stadt Kassel einen weiteren wichtigen Schritt für eine bürgernahe 

Stadtverwaltung vollziehen. 

 

Jörg-Peter Bayer 

Stadtverordneter 
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Vorlage Nr. 101.17.1925 

 

 

Verstärkung der Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingsthematik 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

In Kassel leisten vor allen Dingen Ehrenamtliche viel zur Bewältigung der 

Flüchtlingsthematik. Menschen, die vor Krieg und Terror flüchten, müssen 

unsere Hilfe bekommen. 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, zur Bewältigung der enormen 

Herausforderungen, die im Rahmen des Zuzugs von Flüchtlingen auch auf die 

Stadt Kassel aktuell zukommen, seine Bemühungen und Anstrengungen wie 

folgt zu verstärken: 

 

 Erhöhung der Anzahl städtischer Ordnungspolizisten sowie deren erhöhte 

Qualifizierung - zur Entlastung der Polizei 

 Dadurch Verstärkung der Präsenz von Ordnungskräften an spezifischen 

sicherheitsrelevanten Schwerpunkten zur Verbesserung der Sicherheit der 

Kasseler Bevölkerung 

 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung allgemein bei allen in 

Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik auftretenden Themen und 

Sachverhalten 

 Einrichtung eines Runden Tisches zum Thema Sicherheit 

 Einrichtung eines Runden Tisches zum Thema Unterbringung 

 Einrichtung eines Runden Tisches zur Beschulung von Flüchtlingskindern 

 Einrichtung eines Runden Tisches zum Thema Integration 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



Stadtverordnetenversammlung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
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Vorlage Nr. 101.17.1960 

 

 

Künstlerische Leitung der documenta 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung bekräftigt die Haltung der Stadt Kassel als 

Gesellschafterin der documenta und Fridericianum Ausstellungs gGmbH, in die 

künstlerische Freiheit der künstlerischen Leitung der documenta nicht 

einzugreifen und sie vor jeglicher politischer Einflussnahme zu schützen.  

Dies gilt aktuell auch für die Entscheidung von Adam Szymczyk, für die 

documenta 14 Athen als zweiten Standort auszuwählen. 

 

 

Begründung: 

 

Es gehört zu den tragenden Gründen für die weltweit anerkannte Rolle der 

documenta als bedeutendste Ausstellung moderner Kunst, dass die Auswahl der 

künstlerischen Leitung einem internationalen Expertenteam übertragen wird.  

Der jeweilige Kurator bzw. die jeweilige Kuratorin in der künstlerischen Leitung 

sind frei und unabhängig. Diese Prinzipien haben die von der Stadt Kassel in den 

Aufsichtsrat entsandten Vertreter/innen stets beachtet, ebenso wie sich die 

Stadtverordnetenversammlung bisher jeglicher politischer Einflussnahme 

enthalten hat. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Rainer Hanemann 

 

 

 

Dr. Günther Schnell Dieter Beig 

Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
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Vorlage Nr. 101.17.1961 

 

 

Ausweitung der Videoüberwachung 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, neben den bereits bestehenden, weitere 

Standorte für die Videoüberwachung zur Bekämpfung von akuten oder 

potenziellen Kriminalitätsschwerpunkten, z.B. Königsplatz, Friedrichsplatz, 

Lutherplatz, Vorplatz Kulturbahnhof, Willy-Brandt-Platz (ICE-Bahnhof), 

Schulzentrum Artilleriestraße, Martin-Luther-King-Schule, Paul-Julius-von-

Reuter-Schule, auszuweisen. 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Eva Kühne-Hörmann 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.1962 

 

 

Gastronomie im Ratskeller 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, dafür zu sorgen, dass schnellstmöglich eine 

ansprechende Gastronomie im Ratskeller des Kasseler Rathauses etabliert wird. 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.1963 

 

 

Einstellung der Zusammenarbeit mit dem Campingplatzbetreiber 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, unverzüglich jegliche Zusammenarbeit mit 

dem bisherigen Betreiber des Kasseler Campingplatzes an den Giesewiesen 

einzustellen und zu prüfen, inwieweit es aus dem seinerzeitigen Kaufvertrag 

zwischen dem jetzigen Eigentümer des Platzes und der Stadt Kassel Rechte gibt, 

die eine Rückabwicklung des Vertrages zulassen. In diesem Fall ist eine solche 

mit allen juristischen Mitteln durchzusetzen. Ziel muss es sein, endlich in Kassel 

wieder nach 3 Jahren ein angemessenes Angebot für Campingreisende zu 

bieten. 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



Stadtverordnetenversammlung 

Gemeinsame Anfrage der Fraktionen der CDU, Kasseler Linke, FDP und Demokratie 

erneuern/Freie Wähler 
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Vorlage Nr. 101.17.1964 

 

 

Entwicklungsperspektiven Salzmann-Areal 

 

 

Gemeinsame Anfrage 

 

 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wie bewertet der Magistrat die Forderungen der „Initiative Junge Kultur 

Kassel“ für das Salzmann-Areal? 

 

2. Welche konkreten Entwicklungsperspektiven sieht der Magistrat für das 

Salzmann-Areal? 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh 

 

 

Dr. Norbert Wett Axel Selbert Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 

CDU 

Fraktionsvorsitzender 

Kasseler Linke 

Fraktionsvorsitzender 

FDP 

   

   

Bernd W. Häfner   

Fraktionsvorsitzender 

Demokratie erneuern/ 

Freie Wähler 
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Vorlage Nr. 101.17.1904 

 

Gutachten zu Kosten der Unterkunft und Bericht Sozialamt vorstellen 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

1. In der nächsten Sitzung des Sozialausschusses wird das Gutachten des IWU 

zu den Kosten der Unterkunft kurz vorgestellt. Das Gutachten wird als 

Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt im Bürgerinformationssystem 

eingestellt. 

 

2. In der nächsten Sitzung des Sozialausschusses wird der Jahresbericht des 

Sozialamtes kurz vorgestellt. Der Bericht wird als Anlage zu diesem 

Tagesordnungspunkt im Bürgerinformationssystem eingestellt.  

 

Begründung: 

 

Das Gutachten des IWU (Institut Wohnen und Umwelt) dient dem Jobcenter der 

Stadt Kassel als Grundlage für die Festlegung der Angemessenheitsgrenze für die 

Kosten der Unterkunft (KdU). Es sollte den Stadtverordneten zur Kenntnis gegeben 

werden und auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger einsehbar sein. 

 

Im Oktober letzten Jahres ist von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen 

worden, dass im Sozialausschuss einmal jährlich nach Erscheinen im Ausschuss für 

Soziales, Gesundheit und Sport der Jahresbericht des Sozialamts vorgestellt 

werden soll. Das ist für dieses Jahr noch nicht geschehen. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Vera Kaufmann 

 

 

 

gez. Axel Selbert 

Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.1905 

 

Angebot zur anonymen Spurensicherung bekannt machen 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

1. Die Stadt Kassel weist auf ihrer Internetseite darauf hin, dass am Klinikum 

Kassel die Möglichkeit zur anonymen Spurensicherung besteht. 

 

2. Die Stadt Kassel wirkt beim Klinikum Kassel darauf hin, dass auch dort auf 

der Internetseite Informationen zum Angebot der anonymen 

Spurensicherung eingestellt werden. 

 

3. Die Stadt Kassel setzt sich dafür ein, dass die Adresse des Klinikums Kassel 

auf der Internetseite der Organisation Terre des Femmes in der Auflistung 

der Kliniken erscheint, bei denen eine anonyme Spurensicherung angeboten 

wird.  

 

Begründung: 

 

Derzeit ist vielen gar nicht bekannt, dass es auch in Kassel die Möglichkeit gibt, 

nach einer Gewalttat anonym Spuren sichern zu lassen. Hinweise auf den 

Internetseiten von Stadt, Klinikum und Hilfsorganisationen, die in diesem Bereich 

tätig sind, wie beispielsweise Terre des Femmes (der erste Treffer, wenn bei google 

„anonyme Spurensicherung“ als Suchbegriff eingegeben wird), würden dazu 

beitragen, dass Gewaltopfer von dem Angebot der anonymen Spurensicherung am 

Klinikum Kassel Kenntnis erhalten und dieses bei Bedarf nutzen können. Dadurch 

würde die Wahrscheinlichkeit steigen, die Täter überführen und verurteilen zu 

können. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Vera Kaufmann 

 

 

gez. Axel Selbert 

Fraktionsvorsitzender 



Magistrat 
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Vorlage Nr. 101.17.1907 

 

JAFKA gemeinnützige GmbH  

-Änderung des Gesellschaftsvertrages-  

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Der Gesellschaftsvertrag wird in § 15 an die aktuelle Mustersatzung der 

Finanzbehörde angepasst. 

 

2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger 

redaktioneller Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen.“ 

 

Begründung: 

 

Die JAFKA gGmbH ist eine Ausbildungs- und Qualifizierungsgesellschaft, die sich in 

ihrem Kernbereich mit Berufsvorbereitung und Ausbildung von arbeitslosen 

Jugendlichen und Erwachsenen beschäftigt. Die Stadt Kassel ist 

Alleingesellschafterin der JAFKA gGmbH. 

 

Die Finanzverwaltung hat eine Mustersatzung für gemeinnützig tätige 

Körperschaften erlassen. Die Geschäftsführung der JAFKA gGmbH möchte den 

Gesellschaftsvertrag an die Mustersatzung anpassen um Rechtssicherheit zu 

erlagen.  

Die Änderung wurde im Vorfeld mit der Finanzverwaltung abgestimmt. Auf 

Grundlage des Gesellschaftsvertrages entscheidet die Finanzverwaltung auch über 

die An- oder Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Gesellschaft. 

 

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 16. November 2015 

beschlossen. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Anlage 1 

Stand 29. Oktober 2015 

 

 

Synopse 

 

Änderung des Gesellschaftsvertrages der 

 

JAFKA gemeinnützige GmbH 

 

Bisherige Fassung § 15 Auflösung und Abwicklung der Gesellschaft Neue Fassung § 15 Auflösung der Gesellschaft 

1. Die Gesellschaft wird aufgelöst durch: 

a) Beschluss der Gesellschafterversammlung 

b) Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

2. Für die Abwicklung sind die Bestimmungen des GmbH-Gesetzes 

maßgebend. 

3. Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei 

Auflösung der Gesellschaft lediglich ihren eingezahlten 

Geschäftsanteil und sofern Sacheinlagen vorgenommen wurden, 

den gemeinen Wert ihrer Sacheinlagen zurück. 

4. Das bei Vollbeendigung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres 

bisherigen Zweckes vorhandene Restvermögen ist für 

gemeinnützige oder mildtätige Zwecke nach vorheriger 

Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung zu 

verwenden. Dieser Beschluss bedarf vor der Ausführung der 

Einwilligung des Finanzamtes. 

1. Die Gesellschafter erhalten bei Auflösung oder Aufhebung der 

Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht 

mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert 

ihrer Sacheinlagen zurück. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Körperschaft, 

soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und 

den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten 

Sacheinlagen übersteigt, an die Stadt Kassel, die es unmittelbar 

und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 

Zwecke zu verwenden hat. 
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Vorlage Nr. 101.17.1912 

 

 

Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für das Medienzentrum der 

Stadt und des Landkreises Kassel 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadträtin Anne Janz 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Neufassung der öffentlich-

rechtlichen Vereinbarung für das Medienzentrum der Stadt und des Landkreises 

Kassel.“ 

 

Begründung: 

 

Das Medienzentrum der Stadt und des Landkreises Kassel hat die Aufgabe, für die 

schulischen und außerschulischen (z.B. Jugendarbeit, Erwachsenenbildung) 

Einrichtungen der Stadt und des Landkreises Kassel (Altkreis Kassel), die 

Bereitstellung von audiovisuellen, informations- und kommunikationstechnischen 

Medien und Hilfsmitteln für den Unterricht oder von deren Nutzungsrechten, die 

den Schulen vorübergehend überlassen werden, sowie die Förderung der 

Entwicklung der Mediennutzung in der Schule sicherzustellen. 

 

Rechtliche Grundlage für die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der 

Stadt Kassel und dem Landkreis Kassel ist § 162 Hessisches Schulgesetz (HSchG).  

Für die seit dem 01. Januar 1977 geltende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

wurden, auch aufgrund von Gesetzesänderungen, Anpassungen erforderlich.  

Zudem wurden in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auch Begrifflichkeiten / 

Formulierungen aktualisiert. 

Im Bereich der Regelungen zur Kostenübernahme durch den Landkreis Kassel 

wurden Ergänzungen vorgenommen. Neu eingefügt wurden § 2 Absatz 4 

(Informationen an den Landkreis Kassel zur Haushaltsplanung) sowie § 5 Absatz 2 

(Konkretisierungen der Personalkostenerstattung an die Stadt Kassel). 

 

Die Synopse der vorgenommenen Anpassungen ist als Anlage beigefügt. 

 

Die jetzt zur Beschlussfassung vorliegende Neufassung ersetzt die alte öffentlich-

rechtliche Vereinbarung aus dem Jahr 1977 und wurde mit dem Landkreis Kassel 

abgestimmt. Vorgesehen ist, dass die Gremien des Landkreises Kassel parallel zur 

Stadt Kassel gleichlautende Beschlüsse fassen. 
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Der Magistrat der Stadt Kassel hat diese Vorlage in seiner Sitzung am  

14. Dezember 2015 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Öffentlich–rechtliche Vereinbarung für das Medienzentrum der Stadt und des 

Landkreises Kassel 

zwischen 

der Stadt Kassel – vertreten durch den Magistrat 

und 

dem Landkreis Kassel – vertreten durch den Kreisausschuss 

 

 

§ 1 

(1) Das Medienzentrum der Stadt und des Landkreises Kassel (nachstehend 

Medienzentrum genannt) hat die Aufgabe, für die schulischen und 

außerschulischen (z. B. Jugendarbeit, Erwachsenenbildung) Einrichtungen der 

Stadt und des Landkreises Kassel, mit Ausnahme der ehemaligen Kreise 

Hofgeismar und Wolfhagen, die Bereitstellung von audiovisuellen, 

informations- und kommunikationstechnischen Medien und Hilfsmitteln für den 

Unterricht oder von deren Nutzungsrechten, die den Schulen vorübergehend 

überlassen werden, sowie die Förderung der Entwicklung der Mediennutzung 

in der Schule sicherzustellen. 

(2) Träger des Medienzentrums ist die Stadt Kassel. 

 

§ 2 

(1) Das Medienzentrum übernimmt die Versorgung und Unterhaltung für die 

audiovisuellen, informations- und kommunikationstechnischen Medien und 

Hilfsmittel. Die Bereiche des § 158 HSchG liegen in der Verantwortung des 

Schulträgers der Schulen. 

(2) Die Beschaffung von audiovisuellen, informations- und 

kommunikationstechnischen Medien und Hilfsmitteln für den Unterricht oder 

von deren Nutzungsrechten für die Stadt und den Landkreis Kassel, mit 

Ausnahme der ehemaligen Kreise Hofgeismar und Wolfhagen, ist Aufgabe 

des Medienzentrums. 

(3) Bei der Beschaffung von audiovisuellen informations- und 

kommunikationstechnischen Medien und Hilfsmitteln für den Unterricht oder 

von deren Nutzungsrechten und der Ausstattung durch die Schulträger (§ 158 

HSchG) hat das Medienzentrum eine beratende Funktion. 

(4) Bei erheblichen Veränderungen der benötigten Finanzmittel für die 

Beschaffung von audiovisuellen informations- und 

kommunikationstechnischen Medien und Hilfsmitteln für den Unterricht oder 



von deren Nutzungsrechten wird der Landkreis Kassel durch die Stadt Kassel 

aus Gründen der Haushaltsplanung vorab informiert. 

§ 3 

(1) Die Medienzentren des Landkreises Kassel in Hofgeismar und in der 

Außenstelle in Wolfhagen bleiben als selbständige Einrichtungen des 

Landkreises Kassel bestehen. 

(2) Die vorhandenen Archive dieser Medienzentren bleiben erhalten und werden 

dem Bedarf entsprechend ausgebaut. 

§ 4 

Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen dem Medienzentrum und den 

Einrichtungen des Landkreises Kassel wird im Bereich des § 2 dieser 

Vereinbarung weiter ausgebaut. 

§ 5 

(1) Die Unterhaltungskosten, die Personalkosten aller Personen, die Aufgaben 

nach § 1 dieser Vereinbarung wahrnehmen, sowie die Sach- und sonstigen 

Kosten (Verwaltungskostenbeitrag sowie kalkulatorische Kosten) des 

Medienzentrums werden anteilmäßig entsprechend ihrer Schülerzahlen von 

der Stadt und dem Landkreis Kassel getragen. 

(2) Die entstehenden Personalkosten im Bereich der Beamtenbesoldung werden 

neben den 2 % Gemeinkostenaufschlag mit einem prozentualen Aufschlag für 

die Versorgungsanteile und einer Pauschale für die Beihilfekosten berechnet. 

Hierfür ist die jeweils gültige Personalkostentabelle des Landes Hessen für die 

Ermittlung der Höhe des Versorgungsanteils einschließlich der 

Beihilfepauschale (derzeit  53 % des Jahresdurchschnittswertes der jeweiligen 

Besoldungsgruppe) heranzuziehen. 

(3) Als Bemessungsgrundlage für die Kostenaufstellung dient die 

Gesamtschülerzahl der Schulträger Stadt und Landkreis Kassel, mit 

Ausnahme der ehemaligen Kreise Hofgeismar und Wolfhagen, zum Stichtag 

der Jahreserhebung des Landes (01.11.) über die Schülerzahlen des 

vergangenen Jahres (die Schülerzahl wird im Schullastenausgleich 

ausgewiesen). 

(4) Auf den vom Landkreis Kassel anteilmäßig zu zahlenden Betrag – 

Rechnungsergebnis des Vorjahres (aufgerundet auf volle 1.000 €) sind 

Abschläge in 4 gleichen Raten am  15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu 

leisten. Der Restbetrag ist 4 Wochen nach Vorlage der Endabrechnung fällig. 

§ 6 

(1) Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird nur vorbehaltlich zustimmender 

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel und des 

Kreistages des Landkreises Kassel wirksam. 



(2) Die öffentlich–rechtliche Vereinbarung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 

Bekanntgabe in Kraft; sie gilt bis zum 31. Dezember 2016. Die Laufzeit 

verlängert sich danach jeweils um ein weiteres Jahr, sofern die Vereinbarung 

nicht gekündigt wurde. Die Kündigung muss dem Vereinbarungspartner 

spätestens am 15. Januar zugegangen sein; sie wird zum 31.12. des Jahres 

wirksam, in dem sie zugegangen ist. 

(3) Im Falle einer Kündigung findet eine vermögensrechtliche 

Auseinandersetzung statt. Ausgenommen davon sind die bis zum Abschluss 

der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Stadt- und Kreisbildstelle 

Kassel vom 04./29.11.1977 beschafften Vermögenswerte. Sie bleiben im 

Eigentum der Stadt Kassel, soweit nicht das Land Hessen Eigentümer ist. 

(4) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ersetzt die seit dem 01. Januar 1977 

geltende öffentlich-rechtliche Vereinbarung für die Stadt- und Kreisbildstelle 

Kassel. 

(5) Gemäß § 26 KGG bedarf diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung der 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde; sie wird erst wirksam, wenn sie mit dem 

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht ist. 

 

 

 

Kassel, den…………………… Kassel, den………………………. 

Der Magistrat der Der Kreisausschuss des 

   Stadt Kassel    Landkreises Kassel 

 

 

.................................................. ………………………………………. 

    (B. Hilgen)               (A. Janz) (U. Schmidt)                    (S. Selbert) 

Oberbürgermeister     Stadträtin      Landrat            Erste Kreisbeigeordnete 

 



Synopse für die Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für das Medienzentrum der 

Stadt und des Landkreises Kassel 

 

ö-r Vereinbarung - alt ö-r Vereinbarung - neu Begründung 

Überschrift: 

Öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung für die Stadt- und 

Kreisbildstelle Kassel 

Überschrift: 

Öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung für das 

Medienzentrum der Stadt und 

des Landkreises Kassel 

Die Bezeichnungsänderung ist eine 

Anpassung an die Überschrift und 

den Wortlaut im § 162 Hessisches 

Schulgesetz (HSchG)  

einleitende Gesetzesbezüge: 

…gemäß § 16 Abs,1 des 

Schulverwaltungsgesetzes 

(SchVG) i.d.F. vom 30.05.1969 

(GVBl. 1 S. 88) in Verbindung 

mit § 24 des Gesetzes über 

kommunale 

Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 

16.12.1969 (GVBl. ) 1 S. 307) … 

-- Die einleitenden Gesetzesbezüge 

wurden entfernt. 

§ 1 (1) Die Stadt- und 

Kreisbildstelle… 

§ 1 (1) Das Medienzentrum… Bezeichnungsänderung lt. § 162 

HSchG 

§ 1 (1) …die Versorgung mit 

audiovisuellen Medien 

sicherzustellen 

§ 1 (1)…die Bereitstellung von 

audiovisuellen, informations- 

und 

kommunikationstechnischen 

Medien und Hilfsmitteln für 

den Unterricht oder von deren 

Nutzungsrechten, die den 

Schulen vorübergehend 

überlassen werden, sowie die 

Förderung der Entwicklung der 

Mediennutzung in der Schule 

sicherzustellen 

Textanpassung an § 162 (1) HSchG 

§ 1 (2) …Träger der Stadt- und 

Kreisbildstelle… 

§ 1 (2)…Träger des 

Medienzentrums… 

Bezeichnungsänderung lt. § 162 

HSchG 

§ 2 (1) Die Stadt- und 

kreisbildstelle Kassel ist in allen 

Fragen der audiovisuellen 

Medien beratend tätig. Sie 

übernimmt für die schulischen 

und außerschulischen 

Einrichtungen der Stadt und des 

Landkreises Kassel (mit 

Ausnahme der ehemaligen 

Kreise Wolfhagen und 

Hofgeismar) die Unterhaltung 

der audiovisuellen Geräte. 

§ 2 (1) Das Medienzentrum 

übernimmt die Versorgung 

und Unterhaltung für die 

audiovisuellen, informations- 

und 

kommunikationstechnischen 

Medien und Hilfsmittel. Die 

Bereiche des § 158 HSchG 

liegen in der Verantwortung 

des Schulträgers der Schulen. 

Anpassung an § 162 (1) HSchG. 

§ 2 (2)…Ton- und Bildmaterial 

(Software) für das Stadtgebiet… 

 

 

 

 

§ 2 (2)…audiovisuellen, 

informations- und 

kommunikationstechnischen 

Medien und Hilfsmitteln für 

den Unterricht oder von deren 

Nutzungsrechten für die 

Bezeichnungsänderung lt. § 162 

HSchG 



 

…ist Aufgabe der Stadt- und 

Kreisbildstelle Kassel 

Stadt… 

…ist Aufgabe des 

Medienzentrums 

§ 2 (3)…audiovisuellen Geräten / 

Ausstattung (Hardware) durch… 

 

 

 

 

 

…hat die Stadt- und 

Kreisbildstelle… 

§ 2 (3)…audiovisuellen 

informations- und 

kommunikationstechnischen 

Medien und Hilfsmitteln für 

den Unterricht oder von deren 

Nutzungsrechten und der 

Ausstattung durch die 

Schulträger (§ 158 HSchG) hat 

das Medienzentrum… 

Bezeichnungsänderung lt. § 162 

HSchG sowie Verweis auf § 158 

HSchG als Grundlage für die 

Sachleistungen der Schulträger 

-- § 2 (4) neu Informationsbedürfnis des LK-KS 

§ 3 (1) Die vorhandenen 

Kreisbildstellen in den Städten 

Hofgeismar und Wolfhagen 

bleiben… 

§ 3 (1) Die Medienzentren des 

Landkreises Kassel in 

Hofgeismar und in der 

Außenstelle in Wolfhagen 

bleiben… 

Bezeichnungsänderung lt. § 162 

HSchG sowie Berücksichtigung, 

dass in Wolfhagen nur noch eine 

Außenstelle des Medienzentrums 

vorhanden ist. 

§ 3 (2)…Archive bleiben 

erhalten… 

§ 3 (2) ..Archive dieser 

Medienzentren bleiben… 

Konkretisierung 

§ 4:  

Der alte Text wurde komplett 

gestrichen. 

§ 4: neu: 

Die interkommunale 

Zusammenarbeit zwischen 

dem Medienzentrum und den 

Einrichtungen des Landkreises 

Kassel wird im Bereich des § 2 

dieser Vereinbarung weiter 

ausgebaut. 

Der alte Text wurde komplett 

gestrichen, da es keinen 

Zubringerdienst gibt.  

Dafür wurde der Wille nach 

verstärkter Zusammenarbeit 

eingefügt. 

§ 5 (1)…Personalkosten, Sach- 

und sonstige Kosten… 

 

 

 

 

…der Stadt- und 

Kreisbildstelle… 

§5 (1)…die Personalkosten aller 

Personen, die Aufgaben nach § 

1 dieser Vereinbarung 

wahrnehmen, sowie die Sach- 

und sonstigen Kosten… 

 

…des Medienzentrums… 

Die Personalkosten wurden 

konkretisiert, da das 

Medienzentrum ein Teil des 

Sachgebiets -4022- ist und dort 

auch IT- Aufgaben anfallen, die 

nicht mit dem LK-KS abgerechnet 

werden. 

§ 5 (2) – 

wurde verschoben zu § 5 (3) 

und § 5 (3) wurde verschoben 

zu  

§ 5 (4) 

§ 5 (2) neu: 

Die entstehenden 

Personalkosten im Bereich der 

Beamtenbesoldung werden 

neben den 2 % 

Gemeinkostenaufschlag mit 

einem prozentualen Aufschlag 

für die Versorgungsanteile und 

einer Pauschale für die 

Beihilfekosten berechnet. 

Hierfür ist die jeweils gültige 

Personalkostentabelle des 

Landes Hessen für die 

Ermittlung der Höhe des 

Versorgungsanteils 

einschließlich der 

In der Vergangenheit gab es 

unterschiedliche Auffassungen 

darüber, ob Versorgungsbezüge in 

die Abrechnung aufgenommen 

werden dürfen. 

Hier wird die Berücksichtigung von 

Personalkosten im Bereich der 

Beamtenbesoldung geregelt. 

Die Formulierung ist einem Auszug 

aus dem VHS-Vertrag mit dem 

Landkreis entnommen. 



Beihilfepauschale (derzeit  53 

% des 

Jahresdurchschnittswertes der 

jeweiligen Besoldungsgruppe) 

heranzuziehen. 

§ 5 (3) …der Jahreserhebung des 

Landes über… 

§ 5 (3)…der Jahreserhebung 

des Landes (01.11.) über… 

…vergangenen Jahres (die 

Schülerzahl wird im 

Schullastenausgleich 

ausgewiesen). 

Konkretisierung und im 

Klammertext ist die einheitliche 

Grundlage für die Schülerzahl 

festgelegt. 

§ 5 (4)…(aufgerundet auf voll 

1.000 Deutsche Mark)… 

 

Der Spitzbetrag ist… 

§ 5 (4)…(aufgerundet auf volle 

1.000 €)… 

 

Der Restbetrag ist… 

Berücksichtigung der 

Währungsumstellung und  

 

sprachliche  Anpassung 

§ 6 (1) Die öffentlich- rechtliche 

Vereinbarung tritt ab 

01.01.1977 in Kraft; sie gilt bis 

zum 31.12.1987. 

 

 

 

 

§ 6 (1) Diese öffentlich-

rechtliche Vereinbarung wird 

nur vorbehaltlich 

zustimmender Beschlüsse der 

Stadtverordnetenversammlung 

der Stadt Kassel und des 

Kreistages des Landkreises 

Kassel wirksam. 

In Kraft treten und Kündigung 

wurde in § 6 (2) verschoben, neu in 

§ 6 (1) ist der Vorbehalt der 

zustimmenden Beschlussfassung 

zur Wirksamkeit der öffentlich- 

rechtlichen Vereinbarung 

 

 

§ 6 (2)   

wurde verschoben zu § 6 (3) 

§ 6 (3)   

 

Der Text der alten Ziffer 2 wurde 

nach Ziffer 3 verschoben. Dafür 

wurde als Ziffer 2 ein neuer Text 

eingefügt 

-- § 6 (2) neu: 

Die öffentlich- rechtliche 

Vereinbarung tritt am Tage 

nach ihrer öffentlichen 

Bekanntgabe in Kraft; sie gilt 

bis zum 31. Dezember 2016. 

Die Laufzeit verlängert sich 

danach jeweils um ein Jahr, 

sofern die Vereinbarung nicht 

gekündigt wurde. Die 

Kündigung muss dem 

Vereinbarungspartner 

spätestens am 15. Januar 

zugegangen sein; sie wird zum 

31.12. des Jahres wirksam, in 

dem sie zugegangen ist. 

In Kraft treten und Kündigung 

überarbeitet 

 

§ 6 (3)   § 6 (5) bisher unter § 6 (3)  

-- § 6 (4) neu: 

Die öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung ersetzt die seit 

dem 01. Januar 1977 geltende 

öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung für die Stadt- 

und Kreisbildstelle Kassel. 

Es handelt sich nicht um eine 

Änderung, sondern um eine völlig 

neue Vereinbarung, mit der die alte, 

bislang existente Vereinbarung 

aufgehoben wird 

 



Magistrat 

-VI-/-63- 

 

14. Dezember 2015 

1 von 1 
Vorlage Nr. 101.17.1917 

 

 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/55 „Wohnbebauung Campus 

Wolfsanger“  

(Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Entwurf des Bebauungsplanes gemäß § 30 Baugesetzbuch (BauGB) der 

Stadt Kassel Nr. VI/55 „ Wohnbebauung Campus Wolfsanger“ und der 

Behandlung der eingegangenen Anregungen zu den Ziffern 1 und 2 aus der 

frühzeitigen Bürgerbeteiligung wird zugestimmt. 

 

Das Verfahren wird gemäß §13 a Baugesetzbuch für Bebauungspläne der 

Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren durchgeführt.“ 

 

 

Begründung: 

 
Die Begründung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen aus der 

frühzeitigen Bürgerbeteiligung (Anlage 2), die Begründung zum 

Bebauungsplanentwurf (Anlage 3), die textlichen Festsetzungen (Anlage 4) und 

eine unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfs (Anlage 5) sind 

beigefügt. 

 

Der Ortsbeirat Wolfsanger-Hasenhecke hat die Vorlage in seiner Sitzung am  

24. November 2015 behandelt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

10. Dezember 2015 und 14. Dezember 2015 der Vorlage zugestimmt. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 













































































































































































































Magistrat 

-VI-/-63- 

 

14. Dezember 2015 

1 von 1 
Vorlage Nr. 101.17.1920 

 

 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/12 „Luisenstraße, Westendstraße“ 

(Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Aufstellung und dem Entwurf des Bebauungsplanes der Stadt Kassel Nr. 

II/12 „Luisenstraße, Westendstraße“ wird zugestimmt. Die Aufstellung des 

Bebauungsplanes wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

‚Bebauungsplan der Innenentwicklung‘ durchgeführt. 

 

Ziel und Zweck der Planung sind insbesondere die planungsrechtliche Sicherung 

der Freifläche ‚Grüne Banane‘ als öffentliche Grünfläche sowie die Schaffung der 

planungsrechtlichen Voraussetzung zur baulichen Nachverdichtung an der 

Westendstraße (‚Westendtower‘).“ 

 

 

Begründung: 

 
Die Begründung der Vorlage (Anlage 1), die Begründung zum 

Bebauungsplanentwurf (Anlage 2), die textlichen Festsetzungen (Anlage 3) und 

eine unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanes (Anlage 4) sind 

beigefügt. 

 
Die Ortsbeiräte Vorderer Westen und Mitte haben die Vorlage in ihrer 

gemeinsamen Sitzung am 09.12.2015 behandelt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

10.12.2015  und 14.12.2015 der Vorlage zugestimmt. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/12 

„Luisenstraße, Westendstraße“ 

(Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 

 
 
Begründung der Vorlage 

Die Aufwertung der ‚Grünen Banane‘ ist neben dem Ausbau der Goethe- und der Friedrich-

Ebert-Straße die wichtigste öffentliche Infrastrukturmaßnahme im Fördergebiet Friedrich-

Ebert-Straße (Förderprogramm ‚Aktive Kernbereiche in Hessen‘). Für das Gebiet zwischen der 

Parkstraße im Norden und dem Königstor im Süden sowie der Westerburgstraße / Annastraße im 

Westen und der Westendstraße im Osten wurde in den letzten zwei Jahren ein städtebaulich-

freiraumplanerisches Handlungskonzept in einem intensiven Beteiligungsprozess erarbeitet. 

Mit dem Bebauungsplan II/12 ‚Luisenstraße, Westendstraße‘ sollen die wesentlichen Zielsetzun-

gen des Handlungskonzeptes für den mittleren Bereich zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und 

der Luisenstraße planungsrechtlich gesichert werden. 

 

Anlass und Ziel der Planung 

Als zentrale Schlussfolgerung aus dem Handlungskonzept zur Sicherung einer geordneten städ-

tebaulichen Entwicklung ergeben sich für den Bebauungsplan Nr. II/12 ‚Luisenstraße, Westend-

straße‘ 

• die planungsrechtliche Sicherung des denkmalgeschützten Ensembles und der Freiflä-

chen/Grünflächen mit einem möglichst hohen Anteil an öffentlich nutzbarem Freiraum, 

• die planungsrechtliche Absicherung einer bauliche Nachverdichtung - Schaffung von inner-

städtischem Wohnraum - an der Westendstraße und 

• die planungsrechtliche Sicherung einer baulichen Ergänzung für die Königstorsporthalle.  

 

Wesentliche Maßnahmen im Geltungsbereich 

Erhalt und Sicherung der parkartigen Grünflächen 

Die zusammenhängenden parkartigen Grünflächen sind wesentlicher Bestandteil des Städtebaus 

in der Wiederaufbauphase. Sie sind daher langfristig als unbebaubare Flächen entsprechend dem 

heutigen Charakter zu sichern. Im Bereich der zentralen grünen Achse soll eine öffentliche Nut-

zung dauerhaft gewährleistet werden. 

Entsprechend der derzeitigen Nutzung soll auch zukünftig ein großer Teil der öffentlichen Grün-

flächen für verschiedene Kinderspiel-Angebote genutzt werden. Weil die Verträglichkeit von 

Kleinkindspiel zu angrenzender Wohnnutzung im Allgemeinen weniger konfliktbehaftet ist, wird 

das entsprechende Flächenangebot im Bereich zwischen den beiden Hochhausscheiben bzw. 

westlich des Neubaus angeordnet. Ein flächenneutraler Ersatz für die durch die geplante neue 

Wohnbebauung in Anspruch genommene Kleinkind-Spielfläche wird dabei angestrebt. Die Ange-
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bote für größere Kinder (bis 14 Jahre) sollen dagegen eher im südlichen Bereich des 'Motzberges' 

neu entstehen, weil hier weniger Nachbarschaftskonflikte zu erwarten sind. 

Die Objektplanung wurde bereits beauftragt, die bauliche Umsetzung ist für 2017 vorgesehen. 

Neubau Hochhaus an der Westendstraße 

Auf der Grundlage des städtebaulich-freiraumplanerisches Handlungskonzeptes hat die GWH in 

Abstimmung mit der Stadt im Zeitraum April bis Juni 2015 einen begrenzten Architektenwettbe-

werb für das Wohnungsbau-Projekt an der Westendstraße durchgeführt. 

Die Realisierung des vom Preisgericht bestimmten Siegerentwurfes soll mit dem Bebauungsplan 

II/12 ‚Luisenstraße, Westendstraße‘ planungsrechtlich gesichert werden. 

Das Wohnhochhaus liegt an der Schnittstelle der beiden Denkmal-Gesamtanlagen Friedrich-

Ebert-Straße und Motzstraße. Es knüpft mit seinen charakteristischen Rundungen, seiner Trans-

parenz und leichten Anmutung an das Erbe der 1950er Jahre an. Das Gebäude mit seinen 11 

Wohngeschossen ist gleichzeitig städtebaulicher Kontrapunkt für die Gesamtanlage Motzstraße 

und Auftakt für die Gesamtanlage Friedrich-Ebert-Straße. 

Das neue Hochhaus mit bis zu 22 Eigentumswohnungen, überragt mit seinen insgesamt 13 Eta-

gen (11 Wohn-, ein Sockel- und ein Tiefgaragengeschoss) in seiner absoluten Höhe die beiden 

vorhandenen 'Hochhausscheiben' (Friedrich-Ebert-Straße 67 und 69). Von der Westendstraße di-

rekt erreichbar soll niveaugleich das Tiefgaragengeschoss mit den erforderlichen Stellplätzen 

ausgebildet werden. Die Fläche vor dem Gebäude soll im Zusammenhang mit dem Zugang zur 

Grünfläche als öffentlich nutzbarer Platz hergestellt werden. 

Mit dem Bau soll voraussichtlich im Herbst 2016 oder Frühjahr 2017 begonnen werden. 

Bauliche Ergänzung Königstorsporthalle 

Auf der Grundlage des städtebaulich-freiraumplanerischen Handlungskonzeptes soll die durch 

mehrere Meter hohe Böschungen eingeschlossene Halle rundum freigestellt werden. Die vergrö-

ßerten Freiflächen rund um die Halle können für ergänzende Nutzungen im Zusammenhang mit 

der Hallennutzung zur Verfügung gestellt werden.  

Die planungsrechtliche Sicherung einer Aufstockung (2-geschossig vom heutigen Dachniveau 

aus) der Sporthalle ermöglicht die Mobilisierung einer Nachverdichtung für Wohnungsbau, die 

das Gebäude und seine Umgebung städtebaulich aufwerten würde. 

Neubau Stadtplatz Annastraße 

Ausgehend von der umgestalteten Friedrich-Ebert-Straße, die den Platz in Ost-West-Richtung 

durchschneidet, soll der Stadtplatz den Straßenraum mit der Parklandschaft verbinden und so die 

städtebauliche Trennung aufheben. Der Boulevard Friedrich-Ebert-Straße ist dabei das prägende 

städtebauliche Element, an das sich die eigenständigen und gestalterisch eindeutig getrennten 

Platzflächen nördlich und südlich der Straße anschließen. Die beiden Platzteile sollen ihrerseits 

nahtlos in die angrenzenden Grünflächen der ‚Grünen Banane‘ übergehen. Neben der städtebauli-

chen Aufgabe folgt der Entwurf dem Grundgedanken eines multifunktional nutzbaren Stadtplat-

zes mit hoher Aufenthaltsqualität. Der vollständig barrierefreie Platz soll ein Begegnungsort sein, 

der die Ansprüche aller Alters- und Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. 

Die Platzgestaltung ist das Ergebnis eines intensiven Beteiligungs- und Abstimmungsverfahrens. 

Der Magistrat hat den Entwurf am 20. Juli 2015 beschlossen. Der Platz soll in der zweiten Jahres-

hälfte 2016 gebaut werden. 



- 3 - 

 

Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Vorderer Westen, an der östlichen Grenze zum Stadtteil Mitte. 

Der Geltungsbereich umfasst im Wesentlichen die Fläche zwischen der südlich zur Friedrich-

Ebert-Straße verlaufenden Parallelerschließung (teilweise innerhalb des Geltungsbereiches) im 

Norden und der Luisenstraße im Süden (außerhalb des Geltungsbereiches). Sie wird im Westen 

begrenzt durch den öffentlichen Fußweg bzw. die zugehörigen Böschungsbereiche (jeweils inner-

halb des Geltungsbereiches) und reicht im Osten bis an die Westendstraße (teilweise innerhalb 

des Geltungsbereiches). Zusätzlich beinhaltet der Geltungsbereich auch die öffentliche Platzfläche 

zwischen der o.g. namenlosen Parallelerschließung und der Friedrich-Ebert-Straße (Flst. 71/3). 

Die Größe des Geltungsbereiches beträgt insgesamt ca. 18.355 m². 

 

Verfahrensart 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes wird auf der Grundlage des § 13a BauGB zur 

Nachverdichtung als 'Bebauungsplan der Innenentwicklung' beschleunigt durchgeführt. Die Vo-

raussetzungen für die Anwendung des sog. 'beschleunigten Verfahrens' wurden geprüft. 

Es ist eindeutig festzustellen, dass eine Grundfläche von 20.000 m² nicht erzielt werden kann, da 

der Geltungsbereich des hier vorliegenden Bebauungsplanes insgesamt nur eine Fläche von rund 

18.400 m² aufweist. Weiterhin sind keine Vorhaben geplant, die der Pflicht zur Durchführung ei-

ner Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von den 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgütern sind nicht erkennbar (§ 13a Abs. 1 Satz 5 

BauGB).  

Somit werden die Voraussetzungen zur Durchführung des Bebauungsplanverfahrens nach § 13 a 

BauGB als erfüllt angesehen. 

 

Verfahrensablauf 

Die betroffenen Ämter und Träger öffentlicher Belange wurden im November 2015 im Rahmen 

eines Abstimmungsgespräches  beteiligt. Die Ergebnisse der Beteiligung wurden bei der Erarbei-

tung der hier vorliegenden Entwurfsfassung des Bebauungsplanes berücksichtigt. 

Vorbehaltlich der Beschlussfassungen der Bau- und Planungskommission, des Magistrates und 

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr soll die Vorlage der Stadtverordne-

tenversammlung in ihrer Sitzung am 1. Februar 2016 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die 

Offenlegung ist für die Zeit vom 15. Februar bis zum 18. März 2016 vorgesehen. 

 

   
   
   
gez.   
Mohr   
   
Kassel, 25. November 2015 



 
 
 

Bebauungsplan Nr. II/12 
'Luisenstraße, Westendstraße' 
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1. Einführung 

1.1 Ziel und Zweck der Planung 
Für das Gebiet zwischen der Parkstraße im Norden und dem Königstor im Süden 
sowie der Westerburgstraße / Annastraße im Westen und der Westendstraße im 
Osten wurde in den vergangenen zwei Jahren ein Handlungskonzept (Städtebau-
lich-freiraumplanerisches Konzept für die Grünachse zwischen Albert-Schweitzer-
Schule und Königstorschule - sog. 'Grüne Banane' - Dokumentation, Stand Nov. 
2013, überarbeitet April 2014) im Auftrag der Stadt erarbeitet. 
Im Laufe des Planungsprozesses hat sich für die Fläche der Begriff 'Grüne Banane' 
gefestigt hat. Sie wird in sehr hohem Maße durch den Städtebau der 1950er Jahre 
geprägt, der sich insbesondere durch das charakteristische Zusammenwirken von 
Architektur und Freiraum auszeichnet und auch als Gesamtanlage dem Denkmal-
schutz unterliegt. 
Eine wesentliche Schlussfolgerung dieser vorgenannten Arbeit ist die konsequente 
Umsetzung einer Sicherungsstrategie für das Ensemble vor allem durch die Aufwer-
tung der vorhandenen Grünflächen.  
Die Notwendigkeit für eine planungsrechtliche Regelung ergibt sich vordergründig 
aus dem Wunsch, diese Freiflächen möglichst umfangreich zu sichern.  
Eine ebenfalls vorgesehene bauliche Nachverdichtung - vor allem zur Schaffung von 
innerstädtischem Wohnraum - im Bereich des 'Motzbergs' ist nicht nur aus stadtge-
stalterischer und denkmalpflegerischer Sicht eine sensible Angelegenheit. 
Anmerkung: 'Motzberg' bezeichnet im Kasseler Sprachgebrauch die aufgeschüttete 
Fläche zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Luisenstraße, auch 'Badoglio-Hügel' 
genannt. 
Bei Umsetzung der weiteren städtebaulichen Zielsetzungen kann sich darüber hin-
aus eine Verknüpfung möglicher Wohnungsbauinvestitionen mit der Umsetzung von 
Aufwertungsmaßnahmen im näheren Umfeld ergeben (Treppenaufgang Westend-
straße, Randbereiche Sporthalle, Hangkante Motzberg). 
Aufgrund der derzeitigen Außenbereichssituation (die Grünfläche ist als lineare Flä-
che im FNP enthalten, § 34 BauGB findet hier keine Anwendung) ist die Schaffung 
von entsprechendem Planungsrecht eine Voraussetzung für die Umsetzung des 
Konzepts an dieser Stelle. Eine aus städtebaulicher Sicht zufrieden stellende Beurtei-
lung nach § 34 BauGB wäre andernfalls aufgrund der Komplexität der Situation oh-
nehin nur eingeschränkt möglich. 
Aus diesem Grund soll für das Areal die Aufstellung eines Bebauungsplanes Bezeich-
nung Nr. II/12 'Luisenstraße, Westendstraße' beschlossen werden.' 
 
Als Planungsziele sind wie folgt zusammenzufassen: 
 Sichern der ‚Grünen Achse‘ als öffentliche Grünfläche 

- Definieren und ggfls. Gestalten der Grenzen zum privaten Grün  
(Wohnungsbaugesellschaft GWH Friedrich-Ebert-Straße 67 und 69) 

- Sichern der 'Beuys-Bäume' 
- ggfls. ergänzende Anpflanzungen 
- Abgrenzung Parkanlage / Spielplatz, Lokalisierung Kinderspiel 
- Sichern markanter Bäume am Motzberg-Hang 
- Sichern von Wegeverbindungen 
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- neue Verbindung Motzstraße / Motzberg durch Treppenanlage/Weg in Ver-
bindung mit Neubau, Anbindung des Weges an den Nord-Süd-Weg 

 Platz an der Friedrich-Ebert Straße / Haltestellenbereich und 
Flächenaufteilung in der südl. Parallelstraße (kl. Friedrich-Ebert-Straße), abge-
leitet aus der geplanten Umgestaltung, hierzu liegt eine Objektplanung vor  
- Vorgaben zum Grünanteil, Anzahl Bäume (Erhalt / ggfls. Planung) 
- Reduzierung Straßenquerschnitt im Platzbereich „Kl. Friedrich-Ebert Straße“ 

(Stichwort: ‚Grüne Achse‘) 
- Verlagerung der privaten Stellplätze auf das Grundstück der hier betroffenen 

Wohnungsbaugesellschaft GWH 
- Multifunktionalität, ggfls. Regelungen zur Platznutzung 

Anmerkung: Die Bezeichnungen 'südliche Parallelstraße/Parallelerschließung und 
'kleine Friedrich-Ebert-Straße' werden synonym verwendet für die namenlose Straße 
zwischen Westendstraße und Westerburgstraße, Flst. 88/20 aus Flur 50). 
 Festlegen eines baulichen Entwicklungsspielraumes für die Bestandsgebäude un-

ter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte 
 Festlegen des städtebaulichen Rahmens für die geplante Nachverdichtung an der 

Westendstraße bzw. Herstellen der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Umsetzung des Ergebnisses aus dem vorgeschalteten kooperativen Gutachter-
verfahren 
- Positionierung des Baukörpers 
- Gebäudekubatur, max. Grundfläche / Höhe, Gebäudeform 
- Anbindung an die Westendstraße 
- Stellplätze / Tiefgarage 

 Sporthalle und Umfeld 
- Festlegen eines baulichen Entwicklungsspielraumes für die Sporthalle 
- Zufahrt Sporthalle von Westendstraße (Rampe) 
- Erweiterung Zugangsbereich Sporthalle an der Luisenstraße 
- Dachbegrünung 

 

1.2 Weitere Hinweise zum Verfahren 
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes wird auf der Grundlage des 
§ 13a BauGB zur Nachverdichtung als 'Bebauungsplan der Innenentwicklung' be-
schleunigt durchgeführt. Die Voraussetzungen für die Anwendung des sog. 'be-
schleunigten Verfahrens' wurden geprüft.  
Es ist eindeutig festzustellen, dass eine Grundfläche von 20.000 m² nicht erzielt 
werden kann, da der Geltungsbereich des hier vorliegenden Bebauungsplanes insge-
samt nur eine Fläche von rund 18.400 m² aufweist. Weiterhin sind keine Vorhaben 
geplant, die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung un-
terliegen. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von den § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB 
genannten Schutzgütern sind nicht erkennbar (§ 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB).  
Somit werden die Voraussetzungen zur Durchführung des Bebauungsplanverfah-
rens nach § 13 a BauGB als erfüllt angesehen. 
Es ist weiterhin darauf hinzuweisen, dass im beschleunigten Verfahren einzelne 
Verfahrensschritte verkürzt oder gar nicht durchgeführt werden. Hierauf ist bei 
den verschiedenen Beteiligungsschritten entsprechend hinzuweisen.  
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Bei der Durchführung im beschleunigten Verfahren sind die besonderen Verfah-
rensvorschriften zu beachten.  
Insbesondere  
- wird von § 2 (4) BauGB 'Durchführung Umweltprüfung' und § 2a BauGB 'Er-

stellung Umweltbericht' abgesehen; darauf ist bei der Beteiligung der Öffent-
lichkeit hinzuweisen und 

- kann auf die frühzeitige Beteiligung verzichtet werden (§ 13 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB) und  

- gelten die Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung dieses Bebauungsplanes zu 
erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB 'vor der planeri-
schen Entscheidung' erfolgt oder zulässig; ein Ausgleich der durch die Pla-
nung begründeten Eingriffe in Natur und Landschaft ist daher nicht erforder-
lich und 

- müssen die Bekanntmachungen einen Hinweis darauf enthalten, dass das 
Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt werden soll. 

 
Zur Berücksichtigung der Belange von Umweltschutz, Naturschutz und Land-
schaftspflege gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB und den in § 1a BauGB genannten Vor-
schriften zum Umweltschutz i. V. mit § 11 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz wur-
de darüber hinaus parallel zum Bebauungsplan ein Fachbeitrag 'Umwelt und 
Grün' vom Büro SCHULZ Landschaftsarchitekten (Kassel) erarbeitet und in den 
Bebauungsplan integriert. 
 
Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erhielten 
im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung Gelegenheit, zur Planung und zum 
Verfahren Stellung zu nehmen. Zu diesem Zweck fand auf Einladung des Amtes 
für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalpflege am 11.11.2015 zusätzlich 
auch ein Abstimmungsgespräch mit den von der Planung betroffenen Fachäm-
tern und Behörden statt. Grundlage des Gesprächs war die im Vorfeld verschick-
te Vorentwurfsfassung (Stand 20.10.2015). 
Die abgegebenen Stellungnahmen – einige in schriftlicher Form – wurden bei 
der Erarbeitung der hier vorliegenden Entwurfsfassung berücksichtigt. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt mit der Entwurfsfassung durch Informati-
on des Ortsbeirates sowie durch Aushang der Planunterlagen im Rahmen der öf-
fentlichen Auslegung, die im Frühjahr 2016 durchgeführt werden soll. 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bereits das diesem Bebau-
ungsplan zugrunde liegende städtebaulich-freiraumplanerische Konzept durch ein 
umfangreiches Beteiligungsverfahren begleitet wurde.  
Im Rahmen der Bearbeitung wurden  
-  zahlreiche Gespräche mit Schlüsselpersonen und mit Vertretern der betroffenen 

städtischen Fachämter geführt, 
-  die Mitglieder der LOKALEN PARTNERSCHAFT und der beiden betroffenen Orts-

beiräte Mitte und Vorderer Westen in deren Sitzungen ausgiebig über den jewei-
ligen Planungsstand informiert, 

-  zwei öffentliche Veranstaltungen mit Motivation zur Mitwirkung im Stadtteil 
durchgeführt (Bildung von Arbeitsgruppen, Rundgang durch das Plangebiet) und 
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-  eine intensive Kinder- und Jugendbeteiligung mit mehreren Aktionen und Ver-
anstaltungen sowie einem Spielplatzfest vom Spiel- und Beteiligungsmobil der 
ROTEN RÜBE e.V. organisiert. 

Die Ergebnisse dieser Beteiligung wurden bei der abschließenden Fassung der Rah-
menplanung berücksichtigt und liegen somit auch diesem Bebauungsplan zugrunde. 
 
Auch das Ergebnis des kooperativen Gutachterverfahrens zum geplanten Hochhaus 
an der Westendstraße wurde in den beiden betroffenen Ortsbeiräten und durch 
Ausstellung der Pläne aller Teilnehmer im Stadtteilbüro bereits öffentlich vorgestellt. 
 

1.3 Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Vorderer Westen. Der Geltungsbereich umfasst im 
Wesentlichen die Fläche zwischen der südlich zur Friedrich-Ebert-Straße verlaufen-
den Parallelerschließung (teilweise innerhalb des Geltungsbereiches) im Norden und 
der Luisenstraße im Süden (außerhalb des Geltungsbereiches). Sie wird im Westen 
begrenzt durch den öffentlichen Fußweg bzw. die zugehörigen Böschungsbereiche 
(jeweils innerhalb des Geltungsbereiches) und reicht im Osten bis an die Westend-
straße (teilweise innerhalb des Geltungsbereiches). Zusätzlich beinhaltet der Gel-
tungsbereich auch die öffentliche Platzfläche zwischen der o.g. namenlosen Paral-
lelerschließung und der Friedrich-Ebert-Straße (Flst. 71/3). 
Die maximale Länge des Geltungsbereiches beträgt in Nord-Südrichtung zwischen 
der Friedrich-Ebert-Straße und der Luisenstraße etwa 170 m und in der Ost-West-
Ausdehnung zwischen der westlichen Geltungsbereichsgrenze und der Westend-
straße etwa 130 m. 
Der Geltungsbereich umfasst zu etwa 1/3 private Grundstücksflächen (ca. 6.190 m²) 
und zu etwa 2/3 öffentliche Flächen (ca. 12.165 m²). 
 

 
Abgrenzung Geltungsbereich, unmaßstäblich  
(Kartengrundlage: Stadt Kassel - Vermessung und Geoinformation) 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nur mit seinem nördlichen Teil in Flur 
50 und mit der restlichen Fläche in Flur 9 der Gemarkung Kassel.  
Er umfasst in der Summe folgende Flurstücke: 
Flur 50:  71/3 (öff.), 88/20 (öff., tlw.) 
Flur 9:  184/2 (öff., tlw.), 185/21 (öff., tlw.), 185/22 (priv.), 185/23 (öff.), 185/24 

(priv.), 185/25 (priv.), 185/26 (priv.), 185/27 (priv.), 186/4 (öff.), 186/5 
(öff.), 187/4 (öff.). 

Die Größe des Geltungsbereiches beträgt somit insgesamt ca. 18.355 m². 
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2. Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 
Die mit diesem Bebauungsplan verbundenen Planungsziele stehen im Einklang zu 
den übergeordneten Planungsebenen. 
 

2.1 Regionalplanung 
Der Geltungsbereich liegt nach der Regionalplan-Nordhessen-2009-Darstellung 
vollständig innerhalb der als 'Siedlungsfläche-Bestand' gekennzeichneten Fläche. 
Der Verlauf der Friedrich-Ebert-Straße ist als 'sonstige regional bedeutsame Straße 
- Bestand' erkennbar. 
Die Planung wird keine erkennbar raumplanerisch wirksame Bedeutung entfalten 
und steht den Vorgaben der Regionalplanung somit nicht entgegen. 
 

   
Regionalplan-Darstellung FNP-Darstellung (ZRK) 
(www.rp-kassel.de), unmaßstäblich unmaßstäblich 

 

2.2 Flächennutzungsplanung und KEP Zentren (ZRK) 
Die Planzeichnung zum Flächennutzungsplan 2009 des Zweckverbandes Raum Kas-
sel (ZRK) stellt die Friedrich-Ebert-Straße einschl. Führung der Straßenbahn als 
Verkehrsfläche dar, eingebettet in die auf beiden Seiten angrenzenden gemischten 
Bauflächen. 
Als Kerngebiet gilt die Eckbebauung Friedrich-Ebert-Straße/Goethestraße. Die 
sonstigen gemischten Bauflächen befinden sich beidseits der Friedrich-Ebert-Straße 
(etwa eine Bautiefe), die weiter entfernt liegenden Flächen im Bereich des Plange-
bietes sind Wohnbauflächen.  
Ergänzend hierzu wird mit der Themenkarte 'Zentrenstruktur' der Straßenzug der 
Friedrich-Ebert-Straße als 'Stadtteilzentrum Friedrich-Ebert-Straße (B2)' definiert. 
Eine neue Fassung des Kommunalen Entwicklungsplanes 'Zentren' (KEP Zentren) 
liegt als Entwurfsfassung vor. In der Weiterentwicklung enthält der hierin zeichne-
risch dargestellte 'Zentrale Versorgungsbereich' mit der Bezeichnung 'B-Zentrum 
Kassel-Friedrich-Ebert-Straße' (entsprechend § 1 (6) Nr. 4 BauGB) u.a. auch die 
Freifläche südlich der Friedrich-Ebert-Straße (zukünftiger 'Stadtplatz Annastraße'), 
die sich innerhalb des Geltungsbereiches befinden. Mit der parzellenscharfen Ab-
grenzung soll der gestiegenen rechtlichen Bedeutung (durch verschiedene BauGB-
Novellierungen in den letzten Jahren) Rechnung getragen werden. 
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Entwurf KEP Zentren 2015:, ZRK Kassel (Auszug):  
Zentraler Versorgungsbereich 'B-Zentrum Kassel-Friedrich-Ebert-Straße', unmaßstäblich 

 
Die Sporthalle am Königstor und die Königstorschule sind als Gemeinbedarfsflächen 
gekennzeichnet. 
Als Grünfläche dargestellt ist die unbebaute Zone zwischen Friedrich-Ebert-Straße 
und Luisenstraße. Die hier unmittelbar angrenzende und für eine neue Bebauung 
vorgesehene Fläche bis zur Westendstraße ist als Wohnbaufläche dargestellt. 
Die Inhalte des hier vorliegenden Bebauungsplanes entsprechen damit den Darstel-
lungen des Flächennutzungsplanes (Entwicklungsgebot nach § 8 (2) BauGB) - eine 
Änderung/Anpassung ist nicht erforderlich. 
 

2.3 Landschaftsplanung (ZRK), 2007 
Die ZRK-Landschaftsplan-Inhalte wurden teilweise in die Flächendarstellung des 
FNP übernommen: der Siedlungsflächenbestand (hier etwas differenzierter darge-
stellt), die übergeordneten Straßenzüge (als Verkehrsflächen), die Grünflächen (im 
Untersuchungsbereich differenziert als 'Parkanlage' und zwei Spielplätze) sowie an-
dere markante Landschaftsbestandteile innerhalb des Siedlungsgefüges (hier insbe-
sondere Baumreihen). 
 

 
Auszug Karte Realnutzung, ZRK Kassel, unmaßstäblich 
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Auszug Karte Maßnahmen, ZRK Kassel, unmaßstäblich 

 
Das Plangebiet liegt im Landschaftsraum 116 'Innenstadt mit Randlagen' mit den 
entsprechenden Charakteristika. 
Im Hinblick auf die beabsichtigte Neugestaltung ist auf die in der Maßnahmenkarte 
zum Landschaftsplan enthaltene Darstellung 'Klimafunktionsfläche' für den Grünbe-
reich hinzuweisen. 
 

2.4 Klimaschutzkonzept 
Im November 2012 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung das integrierte 
Klimaschutzkonzept für die Stadt Kassel beschlossen. Ziel ist, die CO2-Emissionen 
alle 5 Jahre um 10 % zu senken. 
Maßnahmen: 
- Erhöhung der Energieeffizienz (vor allem im Gebäudebereich) 
- Nutzung erneuerbarer Energien im Verbund mit der Region. 
 

2.5 1. Fortschreibung des Luftreinhalteplanes für den Ballungsraum Kassel 
Die lufthygienische Situation in Kassel ist seit Jahren schwierig. Die besondere 
topografische Situation des Kasseler Beckens führt dazu, dass im gesamten 
Stadtgebiet erhöhte Anforderungen an die Luftreinhaltung bestehen, um Ge-
sundheitsgefahren für die Bevölkerung zu vermeiden.  
War zunächst Schwefeldioxid der problematische Schadstoff, so sind es seit eini-
gen Jahren Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid (NO2). Schwefeldioxid ist da-
gegen nicht mehr von Belang. Neben dem Verkehrsbereich als stärkstem Belas-
tungsfaktor stellen die Hausfeuerungsanlagen eine wesentliche Luftschadstoff-
quelle in Kassel dar, insbesondere im Hinblick auf die Feinstaub-Belastung 
(PM10) und die Stickoxid-Belastung (NO2).  
Der Flächennutzungsplan 2009 weist das Gebiet des Zweckverbandes und damit 
auch das Kasseler Stadtgebiet vollständig als ‚Vorranggebiet Luftreinhaltung’ 
aus.  
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Mit der 1. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für den Ballungsraum Kassel ist 
inzwischen der vierte Luftreinhalteplan für das Gebiet der Stadt Kassel in Kraft ge-
treten. Er fordert u.a. Festlegungen in Bebauungsplänen zur eingeschränkten Nut-
zung von Brennstoffen. Mit der Veröffentlichung des Luftreinhalteplans durch das 
Hessische Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
im August 2011 wurde der Maßnahmenplan für alle Institutionen, die Verantwor-
tung in den verschiedenen Maßnahmenbereichen haben, verbindlich. 
Damit besteht in Kassel ein besonderes städtebauliches Erfordernis, die Aufnah-
me emissionsbeschränkender Festsetzungen in Bebauungsplänen zu prüfen. 
 

2.6 Satzung nach § 34 (2) BauGB 
 (Abgrenzung Innenbereich / Außenbereich) 
Große Teile der unbebauten Flächen des Plangebietes sind mit der 1977 durch die 
Stadt beschlossenen 'Satzung über die Festlegung der Grenzen für die im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile' aus dem planerischen Innenbereich herausgenommen 
worden und demzufolge als Außenbereich gemäß § 35 BauGB zu bewerten. 
Die Abgrenzung wurde nicht vollständig - nämlich ohne die Flächen nördlich der 
Sporthalle bis zur Westendstraße - in die Darstellung des Flächennutzungsplanes 
übernommen. 
Die zeichnerische Darstellung verdeutlicht, dass sich in der näheren Umgebung des 
Plangebietes keine weiteren gleichwertigen Flächen befinden und unterstreicht die 
Bedeutung der Grünflächen für einen großen Einzugsbereich (westliche Innenstadt 
und Vorderer Westen). 
 

 
Stadt Kassel: Anlage zur Satzung nach § 34 (2) BauGB, unmaßstäblich 

 
Im Außenbereich ist nach § 35 BauGB die Zulässigkeit von (baulichen) Vorhaben 
stark beschränkt. Insbesondere dürfen öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 
die Erschließung muss gesichert sein und das Vorhaben darf den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplanes nicht widersprechen. 
Für abweichende Regelungen im besonderen Einzelfall legt das BauGB – im Hinblick 
auf mögliche Konfliktsituationen mit Landwirtschaftsflächen, Waldflächen oder 
Splittersiedlungen - in § 35 (6) BauGB folgende Voraussetzungen fest: 
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-  Übereinstimmung mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, 
-  keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, 
-  keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7b) BauGB ge-

nannten Schutzgüter. 
Weil im vorliegenden Fall aber keine Außenbereichsflächen im 'klassischen Sinn' be-
troffen sind, sondern ein im Flächennutzungsplan teilweise als öffentliche Grünflä-
che dargestellter Bereich, der vollständig in das Siedlungsfüge eingebettet ist, steht 
der Anwendung von § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) nichts 
entgegen. 
 

2.7 Fördergebiet 'Aktive Kernbereiche' 
Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des Gebietes, das 2008 in das Städtebau-
Förderprogramm 'Aktive Kernbereiche in Hessen' aufgenommen wurde. Durch die 
Aufnahme in das Förderprogramm ergab sich die Möglichkeit, mit finanzieller Un-
terstützung von Bund und Land den drohenden Verlust von Attraktivität und Le-
bensqualität des Quartiers rund um die Friedrich-Ebert-Straße, die Goethestraße 
und die Germaniastraße aufzuhalten und seiner Entwicklung durch eine umfangrei-
che gestalterische und funktionale Aufwertung neue Perspektiven zu geben.  
 

 
Abgrenzung des Fördergebiets 'Aktive Kernbereiche', unmaßstäblich 

Integriertes Handlungskonzept 
Die Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzeptes ‚Friedrich-Ebert-Straße’ ba-
sierte auf mehreren, methodisch ineinander greifenden Arbeitsschritten. Dabei lag 
ein Schwerpunkt auf der intensiven Kommunikation mit den örtlichen Akteuren aus 
dem Fördergebiet (politische Gremien im Stadtteil, örtliche Vertreter wichtiger Ein-
richtungen, Vertreter örtlicher Unternehmen und Institutionen sowie Eigentümer 
und lokale Meinungsführer). 
Das Verfahren zum Entwurfsprozess 'Grüne Banane' nutzte die hierdurch entstan-
denen Strukturen und führte die an dieser Stelle gewachsene Beteiligungskultur - 
geprägt durch sehr konstruktive Atmosphäre, die ruhige Gesprächskultur und die 
konzentrierte Mitarbeit in den Veranstaltungen - fort. Die aktuell laufende Umge-
staltung der Friedrich-Ebert-Straße begleitet die Diskussion weiter. 
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Die Aufwertung der 'Grünen Banane' wird als eine der vordringlichen Maßnahmen 
eingestuft. Mit der neu gestalteten Haltestelle 'Annastraße' besteht die Chance, das 
denkmalgeschützte Ensemble städtebaulich besser einzupassen. Die wohnungsna-
hen Freiflächen zwischen Albert-Schweitzer- und Königstorschule sollen sichtbar 
gemacht und aufgewertet werden. Die großzügigen Grünflächen als wichtiges 
Merkmal der zeitgemäßen städtebaulichen Anordnung des 1950er Städtebaus und 
der unter Denkmalschutz stehenden Gesamtanlage sowie die funktionalen Anforde-
rungen der wichtigen Fußwegverbindung, der vorhandenen Spielplatzbereiche und 
des Wohnumfelds sind bei der Planung zu berücksichtigen. Nachverdichtungspo-
tenziale und vorhandene Investitionsabsichten sind zu prüfen und in die Flächen-
entwicklung zu integrieren. 
 

2.8 Lärmsituation: Verkehrslärm / Sportlärm 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämp-
fung von Umgebungslärm besteht auf Grundlage des § 47a - f Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG) die Verpflichtung eine Lärmminderungsplanung durchzu-
führen. Diese umfasst eine Lärmkartierung sowie die Erstellung von Lärmaktions-
plänen.  

Verkehrslärm 
In der 1. Stufe des Lärmaktionsplanes für den Bereich Kassel, der vom Regierungs-
präsidium Kassel erstellt wurde und im Jahr 2010 in Kraft getreten ist, wurden nur 
Straßen ab einer Belastung von 16.400 Kfz/Tag erfasst und bewertet. Für die 2. Stu-
fe wurde Kassel als Ballungsraum eingestuft und nun Straßen ab einer Belastung 
von 3.000 Kfz/Tag betrachtet. Die Lärmkartierung hierzu wurde von der Hessischen 
Landesanstalt für Umwelt und Geologie erstellt und im Oktober 2012 veröffentlicht 
(www.hlug.de). Hierin werden sowohl die Friedrich-Ebert-Straße (max. 50 km/h) 
als auch der Straßenzug 'Königstor' (max. 30 km/h) als für den Geltungsbereich des 
hier vorliegenden Bebauungsplanes relevante Straßen berücksichtigt. 
Unabhängig hiervon gehört es zur Lärmvorsorge, bei der Ausweisung neuer Bauge-
biete an bestehenden Straßen durch vorbeugende Bauleitplanung sicherzustellen, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich vermieden werden (Vor-
sorgegrundsatz). Der Belang des Schallschutzes ist bei der Abwägung als ein wichti-
ger Planungsbelang neben anderen Belangen zu verstehen. Als Zielwerte gelten 
hierbei die Orientierungswerte der DIN 18005 'Schallschutz im Städtebau', z.B. für 
Allgemeine Wohngebiete   55 db(A) tags / 45 db(A) nachts 
Mischgebiete    60 db(A) tags / 50 db(A) nachts 
Kerngebiete    65 db(A) tags / 55 db(A) nachts 
Nach allgemeiner Rechtsauffassung werden in der Regel die nachfolgend aufge-
führten Grenzwerte der 16. BImSchV als Obergrenze eines Ermessensspielraums zur 
Bestimmung der Unzumutbarkeitsschwelle herangezogen: 
Reine/ Allgemeine Wohngebiete  59 db(A) tags / 49 db(A) nachts 
Kern-, Dorf- und Mischgebiete  64 db(A) tags / 54 db(A) nachts 
Wird im Abwägungsprozess von den Orientierungswerten und den Werten der 16. 
BImSchV abgewichen, sollten möglichst geeignete Maßnahmen vorgesehen und 
planungsrechtlich abgesichert werden. 
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Lärmkartierung Hessen, Straßenlärm in db (A) - links LDEN, rechts LNight 
Ausschnitt Kartendarstellung HLUG 2012   
 
Grundsätzlich ist die Lärmsituation an der Friedrich-Ebert-Straße als unbefriedi-
gend und laut zu bezeichnen.  
Der Straßenzug Friedrich-Ebert-Straße zählt im betreffenden Abschnitt als klassifi-
zierte Landesstraße (L 3420) gemäß Umgebungslärmrichtlinie zu den zu betrach-
tenden Hauptverkehrsstraßen. 
Nach der o. g. Lärmkartierung des Landes Hessen ist es nicht auszuschließen, dass 
die genannten Werte sowohl an den der Friedrich-Ebert-Straße zugewandten Fas-
saden der (vorhandenen und/oder der geplanten) Wohngebäude im Geltungsbereich 
wie auch an den zum Kreuzungsbereich Westendstraße/Königstor/Luisenstraße 
ausgerichteten Fassaden der Sporthalle nicht eingehalten werden. 
Dies betrifft hinsichtlich schützenswerter Bestandsnutzungen insbesondere die 
Nordostecke aber auch die Ostfassade des Wohngebäudes an der Westendstraße 
(Hausnummer 1 – 5) wie auch die Nord- und die Westfassade des Wohngebäudes 
Friedrich-Ebert-Straße 67. Hier zeigen sich deutlich die Auswirkungen der lücken-
haften Straßenrandbebauung im Bereich des künftigen 'Stadtplatzes Annastraße'. 
An den zuvor genannten Flächen wurden Werte bis 60 dB(A) tags und 50 dB(A) 
nachts ermittelt. 
Die Lärmbelastung durch Straßenverkehr ist daher vor dem Hintergrund der Siche-
rung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse und zur Schaffung einer hohen 
Wohnqualität im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 
Gerade hohe nächtliche Lärmbelastungen können zu gesundheitlichen Schäden füh-
ren und sind hier besonders zu beachten. 
Ein Minderungspotenzial bezogen auf die Lärmemission liegt vor allem in der 
-  Verbesserung der Oberflächen - bis 4 db(A), 
-  Reduzierung von Fahrstreifen bzw. der Fahrbahnbreite - bis 3 dB(A), 
-  Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h > 30 km/h - bis zu 2,4 dB(A). 
Die Beeinflussung dieser Punkte ist mit dem vorliegenden Bebauungsplan nicht 
möglich. Die Umsetzung der vorgenannten Aspekte muss auf anderer Ebene erfol-
gen und wurde beispielsweise im Rahmen der Neugestaltung der Friedrich-Ebert-
Straße berücksichtigt. 
 
Grundsätzlich sind im Rahmen von Bauleitplanverfahren daneben aber auch mögli-
che bauliche Maßnahmen des passiven Schallschutzes zu prüfen, die geeignet sind, 
die Wohnqualität und gesunde Wohnverhältnisse zu sichern (Immissionsschutz-
maßnahmen), wie: 
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- schalltechnisch optimierte Gebäudeanordnung: Abrücken der Bebauung von der 
Lärmquelle, 

- Grundrissgestaltung: Orientierung der empfindlicheren Nutzungen (Wohn- und 
Schlafräume) zu den lärmabgewandten Seiten, 

- technisch unterstützte Lüftungssysteme, 
- passiver Schallschutz durch Maßnahmen am Gebäude (DIN 4109 'Schallschutz 

im Hochbau'). 
Die vorgenannten Punkte beziehen sich auf die qualitative Ausgestaltung von Bau-
gebieten und Bauvorhaben und sollten daher soweit möglich auch im vorliegenden 
Planverfahren angemessen Berücksichtigung finden. 
 
Die vorhandene Lärmbelastung durch den Straßenverkehr auf der Friedrich-Ebert-
Straße wurde vor dem Hintergrund der Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse und zur Schaffung einer hohen Wohnqualität (Stadtteilzentrum mit hohem 
Geschäfts- und Gewerbeflächenanteil und begrenztem Wohnanteil) auch bei der 
Straßenplanung und bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. I/2 berücksichtigt. 
Im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Lärmaktionsplanes wurden vorab Maß-
nahmen zum aktiven Lärmschutz geprüft.  
Als Möglichkeit wird im Lärmaktionsplan die Reduzierung von Fahrstreifen bzw. der 
Fahrbahnbreite genannt. Durch die im Rahmen der Umgestaltung vorgesehene 
Bündelung in der Straßenmitte erhöht sich der Abstand zwischen Kfz-Verkehr und 
Wohngebäuden. Die mögliche Lärmminderung wird mit 2 bis 3 dB(A) angegeben.  
Da der Verkehrslärm in der Regel mit der Geschwindigkeit ansteigt, können in Ab-
hängigkeit vom Lkw-Anteil bei gleichbleibendem Fahrbahnbelag mit einer Ge-
schwindigkeitsreduktion von 50 km/h auf 30 km/h im innerstädtischen Bereich Re-
duzierungen des Mittelungspegels bis zu 2,4 dB(A) erreicht werden.  
 
Die im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. I/2 'Friedrich-
Ebert-Straße – Ständeplatz bis Goethestraße' durch ein detailliertes schalltechni-
sches Gutachten (LK Argus, 2012) ermittelte Lärmbelastung durch den Straßen- 
und Straßenbahnverkehr ergibt für die Straßenrandbebauung im Bestand Beurtei-
lungspegel bis zu 71,1 dB(A) am Tag und 62,4 dB(A) in der Nacht.  
An dieser bestehenden Ausgangssituation ändert sich mit dem geplanten Umbau 
nichts Wesentliches. 
An ca. 80 % der Immissionsorte kann eine Verbesserung der Lärmsituation erreicht 
werden. An ca. 20 % der Immissionsorte kommt es zu Erhöhungen um bis zu maxi-
mal 0,6 dB(A). Die zu erwartenden Veränderungen liegen insgesamt aber überwie-
gend im Bereich von lediglich 0,1 dB(A). Die maximalen Beurteilungspegel durch den 
Verkehr gesamt im Planungsfall liegen bei 70 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts. 
Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäuden werden durch den geplanten Ausbau 
nicht ausgelöst, da dieser nicht in den Anwendungsbereich der Verkehrslärmschutz-
verordnung – 16. BImSchV fällt. Die Gutachter begründen dies insbesondere damit, 
dass mit dem geplanten Ausbau der Friedrich-Ebert-Straße weder eine Leistungs-
steigerung noch ein erheblicher baulicher Eingriff in die verkehrliche Struktur der 
Straße verbunden sind. 
Die Stadt hat aber zur Verbesserung der gutachterlich dargestellten Situation einen 
nach den Forderungen des Lärmaktionsplanes als lärmmindernd anerkannten Ober-



 Bebauungsplan Nr. II/12 'Luisenstraße, Westendstraße' 

18  BAS    Querallee 43    34119 Kassel    Tel. 0561 / 78 808 70    mail@bas-kassel.com 

flächenbelag in der Friedrich-Ebert-Straße verwendet. Das schalltechnische Gut-
achten weist ergänzend darauf hin, dass auch mit dem Wegfall des gepflasterten 
Gleiskörpers – der bisher als Ausweichfahrstreifen genutzt wurde – eine (nicht 
rechnerisch erfasste) Lärmminderung verbunden sein wird. 
Auf der Grundlage der Gutachten-Ergebnisse wird für den größten Teil der von der 
Umgestaltung betroffenen Menschen von einer geringen Verbesserung der Lärmsi-
tuation auszugehen sein, während für einen kleinen Teil auch geringfügige Ver-
schlechterungen möglich sind.  
Vor dem Hintergrund der hohen Ausgangsbelastung ist die Zunahme der Pegel an 
einzelnen Gebäuden kritisch zu bewerten, die Reduzierung der durchschnittlichen 
Immissionswerte führt aber insgesamt zu positiven Auswirkungen in Bezug auf die 
Lärmsituation. Ausgehend von den Ergebnissen des Gutachtens sollte bei zukünfti-
gen Bebauungsplan-Verfahren für an die Friedrich-Ebert-Straße angrenzende Be-
bauung davon ausgegangen werden, dass passive Schallschutzmaßnahmen festzu-
setzen sind. Dies gilt in besonderem Maße für schutzbedürftige Nutzungen - vor 
allem Wohnnutzung. 
Unabhängig von möglichen Bebauungsplan-Festsetzungen wird den Gebäudeei-
gentümern an der Friedrich-Ebert-Straße empfohlen, bei Instandsetzungs- und 
Umbauarbeiten an ihren Gebäuden auf die Lärmbelastung der Straße durch Berück-
sichtigung von passiven Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutzfenster und lärm-
reduzierende Fassaden zu reagieren. Neben der primären Forderung nach einer auf 
die Lärmsituation reagierenden Grundrissgestaltung ist ein ausreichender Lärm-
schutz an den betroffenen Fassadenseiten ansonsten durch bauliche Maßnahmen 
entsprechend der DIN 4109 'Schallschutz im Hochbau' zu planen und auszuführen. 
Zu diesem Zweck wäre aus den zu ermittelnden Außenlärmpegeln der jeweilige 
Lärmpegelbereich (I - VI) abzuleiten, der nach DIN 4109 wiederum Grundlage für 
das resultierende Maß der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
(Kombination aus Fenster, Türen, Wand und ggf. nach außen führende Belüftungs-
einrichtungen) ist.  
Zu ergänzen ist dies auch für den Außenbereich von Wohnungen. Auch hier ist mög-
lichst ein Tagpegel von weniger als 59 dB(A) direkt durch Grundrissanordnung oder 
indirekt durch bauliche Maßnahmen zu erzielen. 

Sportlärm 
Als weitere Lärmquelle mit gegebenenfalls relevanten Auswirkungen auf die Pla-
nung ist auch die Sporthalle mit den hier stattfindenden Veranstaltungen bzw. den 
resultierenden Geräuschen durch technische Einrichtungen und Geräte, durch die 
Sporttreibenden, durch die Zuschauer und sonstigen Nutzer sowie durch Verkehr 
und Parkplätze im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 
Grundlage für die Beurteilung ist die 18. BImSchV ('Sportanlagenlärmschutzverord-
nung'), im vorliegenden Fall  insbesondere die hier vorgegebenen tageszeitabhängi-
gen Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden in Allgemei-
nen Wohngebieten (WA) bzw. in Kerngebieten (MK) und Mischgebieten (MI): 
 WA MI / MK 
tags außerhalb der Ruhezeiten  55 dB(A) 60 dB(A) 
tags innerhalb der Ruhezeiten  50 dB(A) 55 dB(A) 
nachts  40 dB(A) 45 dB(A) 
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Die genannten Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Definitionen: 
tags: an Werktagen 6.00 bis 22.00 Uhr, 
 an Sonn- und Feiertagen 7.00 bis 22.00 Uhr, 
nachts  an Werktagen 0.00 bis 6.00 Uhr und 22.00 bis 24.00 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen 0.00 bis 7.00 Uhr und 22.00 bis 24.00 Uhr, 
Ruhezeit  an Werktagen 6.00 bis 8.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr, 
 an Sonn- und Feiertagen 7.00 bis 9.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 
 20.00 bis 22.00 Uhr. 

Für einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen können entsprechend der 18. BImSchV die 
zuvor genannten Immissionsrichtwerte in begrenztem Umfang - zzgl. 30 db(A) tags 
und zzgl. 20 dB(A) nachts - überschritten werden. 

Im Falle der Königstor-Sporthalle ist von einem 7-Tage-Betrieb auszugehen. 
Sie wird montags bis freitags von einigen Schulen jeweils vormittags (ab 8 Uhr) und 
von mehreren Vereinen am Nachmittag und am Abend (bis 22 Uhr) genutzt. 
Aufgrund der Abmessungen und wegen der vorhandenen Tribüne mit 640 Sitz- und 
240 Stehplätzen ermöglicht die Zweifeld-Sporthalle auch die Durchführung größe-
rer und publikumswirksamer Sportereignisse. Diese - hinsichtlich der Lärmthematik 
als relevanter Maßstab für eine Beurteilung zugrunde zu legende Veranstaltungen - 
finden zum größten Teil am Wochenende (auch ganztags) statt. Hierzu gehören vor 
allem im Winterhalbjahr der regelmäßige Handball-Spielbetrieb und diverse Turnie-
re (z.B. Fußball, Hockey) sowie einzelne über das ganze Jahr verteilte Sonderveran-
staltungen (z.B. Boxen, Tanzen).  
Die Veranstaltungen erreichen häufig eine Stärke von bis zu 300 Personen (Sportler 
und Zuschauer), volle Ränge sind dagegen eher die Ausnahme. 
Derzeit ist eine Belegung der Sporthalle an Samstag- und Sonntag-Vormittagen 
aufgrund der sportlichen Situation der betreffenden Vereine überwiegend nicht er-
forderlich, kann aber für die Zukunft nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 
Ähnlich stellt sich die Situation im Abendbereich dar. Insbesondere sonntags ist die 
Stadt bemüht, die Hallennutzung auf einen Zeitraum bis 20 Uhr zu begrenzen, doch 
gibt es immer wieder auch Veranstaltungen, die darüber hinausgehen (bis 22 Uhr). 
Verschiedene Maßnahmen und Vorkehrungen hinsichtlich des aktiven Lärmschutzes 
sind zur Minimierung der schädlichen Umwelteinwirkungen auf der Betreiberseite 
zu prüfen. Sie können betreffen: 
- technische Gebäudeausstattung (Lautsprecheranlagen und ähnliche Einrichtun-

gen: Positionierung und Ausrichtung, Einsatz von Schallpegelbegrenzern), 
- bauliche Maßnahmen  am Gebäude (Verwendung lärmgeminderter oder lärm-

mindernder Ballfangzäune, Bodenbeläge, Schallschutzwände und –wälle), 
- betriebliche und organisatorische Maßnahmen (Gestaltung An- und Abfahrts-

wege und Parkplätze / Vorkehrungen, damit Zuschauer keine übermäßig lärmer-
zeugenden Instrumente wie pyrotechnische Gegenstände oder druckgasbetrie-
bene Lärmfanfaren verwenden). 

 
Aufgrund der insgesamt nur geringen zur Verfügung stehenden Parkmöglichkeiten 
im direkten Umfeld der Sporthalle – die Parkplätze unter der Sporthalle sind hierbei 
als gänzlich unproblematisch zu beurteilen - erscheint das Maß des Parklärms kaum 
signifikant für eine erhebliche Beeinträchtigung zu sein. 
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Insbesondere hinsichtlich Beschränkungen der Betriebszeiten sind der Schutz der 
Nachbarschaft und eine sinnvolle Sportausübung gegeneinander abzuwägen. Dabei 
ist die Häufigkeit einer möglichen Überschreitung der Immissionsrichtwerte (regel-
mäßig oder selten) als wesentlicher Faktor zu berücksichtigen.  
Auch für seltene Ereignisse und einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen im Zusam-
menhang mit seltenen Ereignissen räumt die 18. BImSchV in begrenztem Umfang 
die Möglichkeiten einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte für tags bzw. 
nachts um bis zu 10 db(A) bzw. 20 db(A) ein. 
 

2.9 Bestehendes Planungsrecht 
Der Geltungsbereich des hier vorliegenden Bebauungsplanes schließt unmittelbar an 
den seit September 2013 rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. I/2 für die Fried-
rich-Ebert-Straße im Bereich zwischen Ständeplatz und Goethestraße an. 
Um die geplante Straßen-Neugestaltung rechtlich umzusetzen, wurde für den östli-
chen Abschnitt der Friedrich-Ebert-Straße (L 3420) ein Bebauungsplan aufgestellt. 
Der Bebauungsplan schafft auf planungsrechtlicher Grundlage das erforderliche 
Baurecht für den begonnenen Ausbau. 
Inhaltlich basiert der Bebauungsplan auf der parallel erarbeiteten Entwurfsplanung. 
Er setzt die im Rahmen der Bauleitplanung erforderlichen wesentlichen Inhalte die-
ser Entwurfsplanung fest.  
Die weitere Detaillierung erfolgte im Zuge der nachfolgenden Straßenplanung.  
Der Bebauungsplan macht keine planungsrechtlichen Aussagen zu den an den Stra-
ßenraum angrenzenden Siedlungsflächen. Er berücksichtigt aber die entstehenden 
Wechselbeziehungen (z.B. das Thema Lärm). 
 

 
Planzeichnung B-Plan I/2, unmaßstäblicher Ausschnitt 
 
Die Planungsinhalte des vorgenannten Planes sind durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes II/12 nicht betroffen.  
 

2.10 Satzungen 
Für den Geltungsbereich sind darüber hinaus rechtsgültige Satzungen bindend, de-
ren Inhalte im Rahmen der Bauleitplanung grundsätzlich ebenfalls zu berücksichti-
gen sind. 
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Für die Behandlung des Abwassers (Schmutzwasser, Niederschlagswasser) gilt die 
Abwassersatzung (Abwasser- und Abwasserbeitrags- und –Gebührensatzung) 
vom 20.06.2011. Mit der Satzung wird die Anschlusspflicht an das vorhandene öf-
fentliche Abwassersystem begründet. 
Die wasserrechtliche Erlaubnis zur hiervon abweichenden Regenwasserversickerung 
wäre bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen. 

Auch die Abfallwirtschafts- und gebührensatzung (Satzung der Abfallwirtschaft im 
Gebiet der Stadt Kassel) vom 05.11.2001 (zuletzt geänderte  Fassung vom  
09.11.2009) enthält Vorgaben, die in nachfolgenden Verfahren, Planungen und bei 
der Errichtung von baulichen Anlagen zu berücksichtigen sind.  
Insbesondere wird auf die hier enthaltenen Vorgaben zur Errichtung von Abfallbe-
hälterstandorten in § 18 'Standorte von Abfallbehältern' hingewiesen. Diese bezie-
hen sich u.a. auf die Anordnung der Abfallbehälterstandorte, deren Entfernung zu 
den öffentlichen Verkehrsflächen und deren Zugänglichkeit sowie die baulichen An-
forderungen (hier vor allem die erforderlichen Abmessungen der einzelnen Contai-
nergrößen). 

Die sog. 'Stellplatzsatzung' (vom 01.03.2004, in der Fassung der 1. Änderung vom 
27.05.2013) regelt neben der verbindlichen Anzahl der zu erstellenden bzw. nach-
zuweisenden Stellplätze für bauliche Nutzungen auch deren Gestaltung (Größe und 
Ausführung sowie bei oberirdischen Stellplätzen auch die Gliederung durch Pflanz-
streifen / Bäume) und die Anordnung auf den Grundstücken (Zufahrtsmöglichkeiten, 
Erreichbarkeit). 
Auf die Einhaltung der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und 
Stellplätzen (GaVO) wird hingewiesen. 
Insbesondere ist bei Neubauvorhaben die sich aus der Anlage 1 zur Stellplatzsatzung 
ergebende notwendige Zahl der Stellplätze und Abstellplätze herzustellen. Im Be-
stand kann dieser Nachweis für die Wohngebäude Friedrich-Ebert-Straße 67 und 
Westendstraße 1 – 5 nicht gewährleistet werden. 
Weiterhin ist (ergänzende Festsetzungen) zu beachten, dass für Rollstuhlfahrer aus-
reichend geeignete Pkw Stellplätze und für Fahrräder Abstellplätze in einer vorge-
gebenen Anzahl zu schaffen sind. 

Die Baumschutzsatzung (vom 19.05.2008) regelt den Schutz von Bäumen in den im 
Zusammenhang bebauten Bereichen des Stadtgebietes. 
Im Landschaftsplan für das Gebiet des Zweckverbandes Raum Kassel wird die Erhal-
tung und Durchgrünung innerhalb von Siedlungsflächen als Entwicklungsmaßnah-
me dargestellt. Zur Umsetzung dieser Vorgaben bezweckt die Satzung den Schutz 
von Bäumen sowohl im baulich hoch verdichteten, innerstädtischen Bereich der 
Kernstadt, wie auch in den Zentren der Stadtteile, da hier Defizite bei der Durchgrü-
nung bestehen, und in den Siedlungsgebieten, die durch einen umfangreichen erhal-
tenswerten Baumbestand charakterisiert sind. 
Bäume sind nach Maßgabe dieser Satzung wegen ihrer Schönheit, Seltenheit oder 
natürlichen Eigenart zu schützen und dienen der 
-  Erhaltung / nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen für die 

Bewohner, 
-  Gliederung / Pflege des Stadtbildes, 
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-  Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, 
-  Erhaltung / Verbesserung des Stadtklimas, 
-  Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen und zur  
-  Erhaltung eines Lebensraumes für Tiere. 

Die Satzung macht die Verantwortung der Eigentümer für Grünstrukturen auf ihren 
privaten Flächen deutlich und schützt damit den Gehölzbestand in der Stadt. Der 
Eingriff in den geschützten Baumbestand ist genehmigungspflichtig. 
Auf dieser Grundlage befindet sich im Geltungsbereich eine Vielzahl schutzwürdiger 
Bäume (Laubbäume ab 80 cm, Nadelbäume ab 100 cm Stammumfang in 1 m Höhe).  
Entsprechend § 3 (2) Nr. 2 der Satzung sind Bäume in öffentlichen Grünanlagen, auf 
Friedhöfen, auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, an Gewässern und auf 
städtischen Flächen, soweit sie sich nicht in privater Nutzung befinden, aus dem 
Geltungsbereich dieser Satzung ausgenommen. Ihr Erhalt und Schutz hat daher im 
Sinne von § (2) Nr. 3 der Satzung bis zu dem Zeitpunkt, wo die sog. 'Planreife nach 
§ 33 BauGB' erreicht ist, durch anderweitige Schutzvorschriften, insbesondere sol-
che des Naturschutzrechts, des Denkmalschutzrechts sowie durch Festsetzungen in 
Bebauungsplänen zu erfolgen. Dies bedeutet insbesondere, dass die naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung in vollem Umfang zur Anwendung käme, d.h. alle Ein-
griffe in den Gehölzbestand bedürften vorab einer naturschutzrechtlichen Genehmi-
gung. 
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3. Bestand 

3.1 Städtebauliche Situation, Geschichte und Denkmalschutz 
Das Plangebiet befindet sich an einer 'städtebaulichen Bruchkante' zwischen der In-
nenstadt / innenstadtnahen Erweiterungsbereichen und den gründerzeitlich ge-
prägten Stadterweiterungsgebieten aus der Zeit um 1900 und ist auf die Friedrich-
Ebert-Straße ausgerichtet.  
Diese ist gesäumt von einer unterschiedlichen, meist straßenbegleitenden Bebauung, 
die überwiegend traufständig ist - in einem Teilbereich jedoch auch giebelständig 
(mit einer kammartigen Baustruktur). Die Bebauung ist im Durchschnitt vierge-
schossig, einzelne Gebäude sind jedoch auch deutlich höher (bis max. 10 Geschosse, 
Friedrich-Ebert-Straße 25). 
Mit der heterogenen Randbebauung aus der Zeit seit etwa 1870 bietet die Bebauung 
entlang der Friedrich-Ebert-Straße einen Querschnitt, der im Bereich des Plange-
bietes allerdings vorwiegend durch die Bauten aus der Zeit nach dem 2. Weltkrieg 
und nicht durch die Bauten der Gründerzeit geprägt ist. Der überwiegende Teil der 
prägenden Baustruktur ist zwischen 1950 und 1960 entstanden. 
Über eine weite Strecke im betreffenden Teilabschnitt ist die Friedrich-Ebert-Straße 
bestimmt durch die überbreite Fahrbahnfläche, den ungegliederten Straßenraum 
und die fehlende Begrünung. 
 

 
Luftbild (Quelle: Stadt Kassel - Vermessung und Geoinformation) 

 
Die Friedrich-Ebert-Straße (ursprünglich Hohenzollernstraße) ist neben der parallel 
verlaufenden Wilhelmshöher Allee als die zentrale Achse im Westen der Stadt Kassel 
angelegt worden. 
Eine Reihe von städtebaulichen und architektonischen Akzenten verdeutlicht, dass 
sie schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts von wesentlicher Bedeutung für die Stadt-
entwicklung war. Dies änderte sich auch durch die Kriegszerstörung nicht.  
Zahlreiche bedeutende Bauten aus der Nachkriegsmoderne der 1950er Jahre bele-
gen die ungebrochene Dynamik der Friedrich-Ebert-Straße. Ein wesentliches Kenn-
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zeichen ist von Beginn an die Mischung aus Geschäfts- und Wohnnutzung und öf-
fentlichen Einrichtungen. Auch die Straßenbahn fährt hier bereits seit 1899. 
Ein Teil der denkmalgeschützten Gesamtanlage 'Annastraße – Westendstraße' bildet 
den Kern des Plangebietes in seiner nördlichen Hälfte. Der Straßenzug Friedrich-
Ebert-Straße selbst unterliegt keinem Denkmalschutz, manche Gebäude sind aber 
als Kulturdenkmäler erfasst. In ihrem Verlauf ist die Straße jedoch sowohl Teil der 
zuvor genannten Gesamtanlage als auch Teil der Gesamtanlage 'Vorderer Westen'. 
Die durch den 'Licht, Luft, Sonne'-Städtebau der 1950er Jahre aufgelöste 
Blockstruktur findet sich in Teilen nördlich und südlich der Friedrich-Ebert-Straße. 
Der städtebauliche Zusammenhang erschließt sich allerdings nur auf den zweiten 
Blick.  
 

   
Bebauung am sog. Badoglio-Hügel und die kammartige Baustruktur gegenüber 
(nach der Fertigstellung)  (heute) 

 
Nach der Kriegszerstörung 1943 wurde für die Neubebauung der natürliche Gelän-
deverlauf zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Luisenstraße massiv verändert - ein 
Plateau entstand im Abschnitt der beiden Hochhäuser und schließt den Spielplatz 
mit ein. An der Westendstraße und an der Luisenstraße ergaben sich in der Folge 
Böschungen mit einem Höhenunterschied von 6,50 m bzw. 8,50m. 
 

 
Karte Kassel (Neumann) 1878 
(Quelle: Stadt Kassel – Vermessung und Geoinformation / Stadtmuseum Kassel) 

 
An diesem Standort befand sich die alte Stadtkaserne Kassels - Anfang des 19. Jh. 
gebaut, im 2. Weltkrieg zerstört und heute nicht mehr im Stadtgrundriss erkennbar. 
Im aufgeschütteten Gelände sind auch die Trümmerschuttreste der alten Kaserne zu 
vermuten. 
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3.2 Stadtgestalt heute und aktuelle Nutzungen 
Die Friedrich-Ebert-Straße ist als lineares Stadtteilzentrum zu bezeichnen. Der ver-
gleichsweise hohe Anteil an inhabergeführten Einzelhandelsgeschäften ist eine be-
sondere Qualität. Im Abschnitt zwischen Westendstraße und Annastraße hat sich 
zudem eine stadtbekannte Kneipenszene etabliert. 

Wohnen 
Der Bereich 'Grüne Banane' ist geprägt von der als Ensemble geschützten Wohnbe-
bauung der 1950er Jahre beiderseits der Friedrich-Ebert-Straße und damit auch für 
das hier betroffene Plangebiet (derzeit hier insgesamt etwa 120 Wohneinheiten). 
Das dem Städtebau dieser Zeit zugrunde liegende Prinzip 'Licht, Luft und Sonne' 
müsste heute noch durch 'Grün' ergänzt werden. Rund 60 Jahre nach der ursprüng-
lichen Bebauung haben sich die Abstandsflächen der damaligen Zeit an vielen Stellen 
– insbesondere auch innerhalb des Geltungsbereiches des hier vorliegenden Bebau-
ungsplanes - in regelrechte Parkanlagen entwickelt. 
Das Quartier südlich der Friedrich-Ebert-Straße wird dominiert von den beiden 9-
geschossigen Hochhausscheiben der GWH (zusammen ca. 100 Wohneinheiten). Die 
als Solitäre gebauten Laubenganghäuser sind mit ihrer charakteristischen säge-
zahnartigen West-Fassade nicht nur typisch für die Architektur der damaligen Zeit, 
sondern prägen auch heute noch aufgrund ihrer Höhe von über 24 m das Stadtbild 
maßgeblich. 
 

   
Ansichten der Hochhäuser Friedrich-Ebert-Straße 67 und 69 

 
Zum Plangebiet gehört außerdem die viergeschossige Wohnbebauung Westend-
straße 1 - 5 (zusammen ca. 20 Wohneinheiten), wo die Eigentümerin – ebenfalls 
GWH – im Erdgeschoss 2013 eine auf das Quartier ausgerichtete Tagespflegestation 
etabliert hat. 

Sonstige Nutzungen: Gastronomie und Einzelhandel, Freie Berufe 
Die Erdgeschosszone entlang der Friedrich-Ebert-Straße ist innerhalb des Plange-
biet-Abschnittes (jedoch außerhalb des B-Plan-Geltungsbereiches) fast vollständig 
durch Gastronomiebetriebe und Einzelhandelsgeschäfte belegt.  
Sowohl der hier ansässige Einzelhandel als auch die Kneipen/Clubs haben einen ge-
samtstädtischen Wirkungsbereich bzw. ziehen auch Gäste aus dem Umland an. 
Am Wochenende und vor allem auch zu besonderen Anlässen (z.B. Großereignis 
Fußball-WM) entstehen gerade durch die 'Partymeile Friedrich-Ebert-Straße ' Kon-
flikte zu den umliegenden Wohnlagen. 
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Die ursprünglich in den Obergeschossen für Wohnnutzung konzipierten Häuser an 
der Friedrich-Ebert-Straße werden heute zu einem großen Anteil auch von freien 
Berufen genutzt. Dies betrifft neben den Kopfbauten der nördlichen Straßenseite 
auch die komplette südliche Straßenseite im Nahbereich der hier vorliegenden Pla-
nung. Hier haben sich außer Arzt- und Krankengymnastikpraxen auch Steuerbera-
ter, Rechtsanwälte und verschiedene kreative Berufe (wie Grafik- und Werbeagen-
turen) niedergelassen. 

Öffentliche Gebäude 
Neben der markanten Wohnbebauung sind vor allem zwei sehr verschiedene öf-
fentliche Gebäude für den Geltungsbereich wichtig: 
Die 1966 eingeweihte Sporthalle am Königstor (Postanschrift: Luisenstraße 2) be-
findet sich am südlichen Rand innerhalb des B-Plan-Geltungsbereiches.  
Die Sporthalle wird von folgenden Schulen genutzt: Luisenschule, Königstorschule, 
Albert-Schweitzer-Schule, Jakob-Grimm-Schule und Engelsburg. 
Das Gebäude wird voraussichtlich ab 2017 saniert. Gegebenenfalls wären dann auch 
lärmtechnische Aspekte zu berücksichtigen (vgl. Kap. 2.8). 
Das etwa 13,75 m hohe Gebäude (bezogen auf Niveau Luisenstraße) steht am Fuß 
bzw. im Hang des durch Kriegstrümmer entstandenen 'Badoglio-Hügels' auf dem 
Gelände der ehemaligen Stadtkaserne. Unter der Sporthallenebene befindet sich an 
der Westendstraße auf Straßenniveau der Zugang zu einer Gaststätte (Gastraum 
< 100 m²), welcher 3 x 2 Kegelbahnen angegliedert sind. Von der Luisenstraße aus 
ist eine erdgeschossige Stellplatzanlage mit insgesamt 31 Stellplätzen erreichbar. 
Während im 'normalen Wochenbetrieb' keine Stellplatz-Probleme auftauchen, ist 
bei größeren Veranstaltungen das Parkplatzangebot aus Sicht von Anwohnern je-
doch regelmäßig nicht ausreichend. Von Seiten der betroffenen Sportvereine er-
scheint die Situation jedoch unproblematisch. 
Nach der Stellplatzsatzung wären je 50 m² Hallenfläche 1 Stellplatz (ca. 900 m² Hal-
lenfläche > 18 Stpl.) und zusätzlich je 10 Besucherplätze 1 Stellplatz (840 Plätze > 
84 Stpl.) nachzuweisen. Im Bestand sind ca. 75 – 80 Stellplätze vorhanden, die je-
doch nicht ausschließlich der Hallennutzung zur Verfügung stehen. Auf dem Park-
platz vor der südlichen Hallenseite wie auch im Seitenstreifen in der Westendstraße 
können jeweils 23 Pkw (im öffentlichen Raum) abgestellt werden. 
Die Stellplätze im 'untergeschobenen' Parkdeck sind zum überwiegenden Teil an 
Nutzer aus dem nahen Umfeld vermietet, montags bis freitags jeweils bis 17 Uhr.  
An der Nord- und Westseite der Sporthalle sind jeweils Treppenaufgänge angeord-
net, die eine Verbindung zu dem höher gelegenen Spielplatz und weiter zur Fried-
rich-Ebert-Straße herstellen. Auf den zum Hang orientierten abgewandten Hallen-
seiten befinden sich unattraktive, dunkle und für die Öffentlichkeit kaum einsehbare 
Bereiche, die durch erhöhte Sicherheitsmaßnahmen vor unbefugtem Zutritt ge-
schützt wurden. Hier sind auch Neben-/Notausgänge angeordnet. 
Frühere Probleme durch auftauchenden Vandalismus oder durch die Tatsache, dass 
sich hier zeitweise die ungeliebte Trinkerszene getroffen hat, haben sich in der 
jüngsten Vergangenheit (durch Verlagerung) reduziert. 
Auch wenn die Königstorhalle aufgrund des Alters nicht mit modernen Hallen mit-
halten kann, ist sie technisch in Ordnung. 
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Königstorhalle 

 
Auf der gegenüberliegenden südlichen Seite der Luisenstraße und damit außerhalb 
des Geltungsbereiches befindet sich das markante dreigeschossige Gebäude der Kö-
nigstorschule.  
Die an exponierter Stelle stehende und von 1890 -1892 als Doppelgebäude aus gel-
ben und roten Klinkern errichtete Schule (Gebäudehöhe von ca. 14,30 m (Traufhöhe 
bei ca. 9,80 m) ist ein aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Grün-
den geschütztes Kulturdenkmal nach § 2 (1) HDSchG. 
 

  
Straßenansicht von Osten  Hofansicht von Westen 
 (Quelle: www.koenigstorschule.de) 

 
Die ursprüngliche Symmetrie des Schulkomplexes ist nicht mehr erhalten - der Flü-
gel an der Luisenstraße und die Turnhalle wurden im 2. Weltkrieg so stark zerstört, 
dass sie nicht wieder aufgebaut wurden.  
 

3.3 Sekundäre bauliche Strukturen 
Der Städtebau der 1950er Jahre hat sich weiterentwickelt. Vor allem die Bebauung 
südlich der Friedrich-Ebert-Straße hat im rückwärtigen Bereich eine zweite unter-
geordnete bauliche Struktur (als notwendige Funktionszone) - überwiegend aus 
Nebenanlagen - erhalten, die von der bisher namenlosen Straße erschlossen wird. 
Hier wurde ein hohes gestalterisches Verbesserungspotenzial festgestellt. 
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Neben einer Reihe von eingeschossigen Garagen bilden Nebenräume und Lager – 
z. T. mit darüber liegenden Terrassen - und auch ein mehrgeschossiges Nebenge-
bäude eine fast durchgängige 'zweite Fassade'.  
 

3.4 Eigentumsstruktur 
Die aktuellen Besitzverhältnisse eröffnen Potenziale für städtebauliche Veränderun-
gen, weil bedeutsame Flächenanteile verfügbar sind oder Eigentümern (insbesonde-
re GWH) gehören, die grundsätzlich einer Neugestaltung positiv gegenüber stehen. 
An einigen Stellen stößt die Idee 'Grüne Banane' an Grenzen und ist von der Mitwir-
kungsbereitschaft von Eigentümern abhängig. 
Die Stadt Kassel hat in ihrem Eigentum neben den öffentlichen Verkehrsflächen 
(Friedrich-Ebert-Straße und südl. Parallelerschließung, Westendstraße und Luisen-
straße) auch die Flächen am 'Motzberg' (einschl. Fußweg und Böschungen sowie 
Sporthalle am Königstor). 
Die beiden Hochhäuser (Friedrich-Ebert-Straße 67 / 69) und die Gebäude Westend-
straße 1 - 5 befinden sich im Eigentum der GWH. 
 

3.5 Erschließung und Verkehr 
Das Plangebiet reicht am nördlichen Rand bis an die Friedrich-Ebert-Straße, im 
Straßennetz der Stadt Kassel als Hauptverkehrsstraße kategorisiert.  
Die Verkehrsbedeutung ist hier jedoch geringer als in den parallelen Straßenzügen 
Wilhelmshöher Allee und Breitscheidstraße/Kölnische Straße. 
Im Abschnitt bis zum Karl-Marx-Platz ist die Friedrich-Ebert-Straße als klassifi-
zierte Landesstraße (L 3240) von übergeordneter Bedeutung auch für den motori-
sierten Verkehr. Das Verkehrsaufkommen beträgt bis zu 17.600 Kfz/Tag (Verkehrs-
erhebung Sept. 2008). Es gilt Tempo 50. 
Aus der derzeit noch laufenden Straßenumgestaltung – geplante Fertigstellung bis 
Ende 2015 - ergeben sich auch Impulse für das Plangebiet (vgl. Kap. 3.5.1) 
Nicht zuletzt wegen des Verschwenkens im Einmündungsbereich am Königstor ist 
die Luisenstraße als Wohngebietserschließung für Autofahrer eher von geringerer 
Bedeutung ist. Aufgrund der hier ansässigen öffentlichen Einrichtungen - neben der 
Königstorhalle und der Königstorschule - sind im weiteren Verlauf auch noch der 
Evangelische Kindergarten, die Kreuzkirche und die Luisenschule zu nennen - 
kommt es dennoch tageszeitenabhängig zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. 
Die das Plangebiet ansonsten tangierenden Straßen - Westendstraße sowie die nahe 
gelegene Westerburgstraße - haben den Charakter innerstädtischer Wohnstraßen, 
hier gilt grundsätzlich Tempo 30.  
Südlich der Friedrich-Ebert-Straße gibt es darüber hinaus eine untergeordnete Er-
schließung 'in zweiter Reihe'. Die Straße (Flurstück 88/20) stellt eine durchgängige - 
auch Kfz-taugliche - Verbindung von der Westendstraße bis zur Westerburgstraße 
dar und befindet sich in kommunalem Eigentum. 

Ruhender Verkehr 
Im gesamten Planungsbereich sind die Parkplätze entweder privat zugeordnet oder 
sie werden als öffentliche Parkplätze bewirtschaftet. 
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Im und am öffentlichen Straßenraum 
Mit der Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße werden die längs angeordneten 
Parkplätze (gegliedert durch Bäume) höhengleich zum dann verbreiterten Gehweg 
hergestellt und durch einen Materialwechsel gestalterisch abgesetzt. Die Anzahl der 
Parkplätze bleibt im Bereich des Plangebietes fast unverändert, wird sich aber durch 
die Umgestaltung im Gesamtverlauf um etwa 30 Parkplätze erhöhen. Hierbei ent-
steht auch eine Ladezone, die zeitweise zum Parken genutzt werden kann. 
Im nördlichen Straßenrandbereich der südlichen Parallelerschließung befinden sich 
derzeit noch 11 öffentliche Parkplätze. 
Im nördlichen Abschnitt der Westendstraße gibt es nach der Umgestaltung ebenfalls 
Längsparkstände in Parkbuchten, Bäume gliedern den Längsparkstreifen. 
Im Umfeld der Sporthalle existieren gleich mehrere Abstellmöglichkeiten: auf der 
östlichen Hallenseite befindet sich ein Schrägparkstreifen an der Westendstraße (mit 
ca. 23 Plätzen), südlich der Halle eine Parkplatzanlage im Kreuzungsbereich Luisen-
straße/Königstor. Eine weitere Parkplatzanlage ist unter dem Gebäude ebenerdig 
erreichbar. Die zuletzt genannten Parkplätze sind nur an Werktagen überwiegend 
bis 17 Uhr vermietet, stehen am Wochenende also der Öffentlichkeit zur Verfügung. 

Private Anlagen innerhalb der Baustruktur 
Die vorhandenen privaten Stellplätze und Garagen werden fast ausschließlich von 
der rückwärtigen Verbindungsstraße (südliche Parallelerschließung) erschlossen. 
Bezogen auf die Kapazität im Geltungsbereich ist nur die Reihe der Senkrechtpark-
stände relevant (11 Stellplätze, GWH). 
Hinzu kommen am Haus Friedrich-Ebert-Straße 69 (also außerhalb des Geltungs-
bereiches) weitere 22 Stellplätze - 10 Garagen im Gebäude und bisher etwa 12 
Stellplätze, die über eine Zufahrt von der Westerburgstraße angefahren werden 
können. Mit dem Neubauvorhaben Westerburgstraße 1A sind diese zuletzt genann-
ten 12 Stellplätze entfallen und es sind stattdessen 8 weitere Garagenstellplätze und 
5 neue Stellplätze entstanden. 

ÖPNV 
Die Friedrich-Ebert-Straße wird von drei Straßenbahnlinien bedient. Aus der Innen-
stadt kommend werden neben dem Bahnhof Wilhelmshöhe vor allem die Stadtteile 
Vorderer Westen, Wilhelmshöhe und Kirchditmold mit Fahrtzeiten bis max. 10 Mi-
nuten erreicht. Die Linien verkehren jeweils im 15-Minuten-Takt. Damit ist die Lini-
enführung eine wesentliche Alternativroute zur Wilhelmshöher Allee. 

 
Ausschnitt Netzplan der KVG, Stand 12/2014 
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Im Plangebiet befindet sich die Haltestelle 'Annastraße', deren Erreichbarkeit durch 
die vorhandene Lage in der Fahrbahnmitte bisher nicht optimal war und die Benut-
zerfreundlichkeit einschränkte. 
Im Rahmen der Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße wird nun die Haltestelle 
in die Achse des Grünzugs verlegt. Der Haltestellenbereich wird als Bindeglied zwi-
schen den Freiflächen nördlich und südlich der Friedrich-Ebert-Straße entwickelt. 

Fuß- und Radverkehr 
Wegen des fast höhengleichen Verlaufs stellen sowohl die Friedrich-Ebert-Straße 
wie auch der Straßenzug Königstor/Luisenstraße eine unverzichtbare Verbindung 
zwischen einigen westlichen Stadtteilen und der Innenstadt dar. Die Friedrich-
Ebert-Straße hat auch aufgrund ihrer Einkaufsmöglichkeiten eine wichtige Bedeu-
tung für Fußgänger und Radfahrer. 
Eine separate Radwegeführung ist bisher nicht vorhanden, der Radverkehr wird so-
wohl in der Friedrich-Ebert-Straße wie auch im Straßenzug Königstor/Luisenstraße 
auf der Fahrbahn geführt, was vor allem in der Friedrich-Ebert-Straße häufig zu 
Konfliktsituationen führt. Im Hinblick auf die Nutzungen im Umfeld bestehen gerade 
hier auch wichtige Querbezüge, die Einfluss nehmen auf das Verhalten von Radfah-
rern und Fußgängern.  
Wegen des beidseitigen Geschäftsbesatzes besteht zusätzlich ein starkes Überque-
rungsbedürfnis. Gesicherte Überquerungsmöglichkeiten sind nur an den signalisier-
ten Knotenpunkten und an den Haltestellen vorhanden. Dazwischen wird die Fahr-
bahn jeweils häufig frei überquert. Eine Verbesserung dieser Situation soll mit der 
anstehenden Umgestaltung (Konzept 'Boulevard', vgl. Kap.3.5.1) erreicht werden. 
 

 
Schulwegeplan für die Königstorschule (Ausschnitt), Stadt Kassel, 2012 

 

Schulwegeplanung 
Weil sich das Plangebiet vollständig im Einzugsbereich der Grundschule am Königs-
tor befindet, ist für die weitere Planung auch die Schulwegesicherheit von Belang. 
Das Einzugsgebiet reicht in nördlicher Richtung bis über die Kölnische Straße hinaus, 
in östlicher Richtung bis zur Fünffensterstraße, in südlicher Richtung bis zur Wil-
helmshöher Allee und in westlicher Richtung bis über die Querallee hinaus. 
Der Fußweg im Bereich der Grünfläche zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Lui-
senstraße stellt einen wesentlichen Baustein im Schulwegenetz dar.  



 Begründung - Entwurf, Stand 11/2015 

BAS    Querallee 43    34119 Kassel    Tel. 0561 / 78 808 70    mail@bas-kassel.com erstellt 31 

Für die Querung über die Friedrich-Ebert-Straße ist demnach der beampelte Über-
gang an der Annastraße vorgesehen. An der Luisenstraße wurde nach der Straßen-
Erneuerung vor einigen Jahren ein Zebrastreifen eingerichtet.  

Topografie und Treppen – Barrierefreiheit 
Während das Plangebiet in Ost-West-Richtung ohne größere Steigungen durch-
quert werden kann, stellen die topografischen Gegebenheiten mit einem Höhenun-
terschied von 9 - 10 m zwischen Luisenstraße und 'Motzberg-Plateau' bzw. Fried-
rich-Ebert-Straße schwierige Voraussetzungen im Hinblick auf eine barrierefreie 
Erschließung in Nord-Süd-Richtung dar.  
Es gibt derzeit nur einen durchgehenden Fußweg ohne Treppen, aber auch hier ist 
aufgrund der Steigung eine Barrierefreiheit nicht gegeben. So weist der auch im 
Schulwegeplan enthaltene Fußweg von der Luisenstraße zur Friedrich-Ebert-Straße 
im südlichen Abschnitt eine Steigung von etwa 11 % auf. Das verwendete Klein-
Pflaster erschwert die Begehbarkeit zusätzlich, vor allem auch für ältere Menschen. 
In dieser Hinsicht problematisch sind auch die Erschließung und das nahe Umfeld 
der in den Hang des 'Motzbergs' gebauten Königstor-Sporthalle. 
 

3.5.1 Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße 
Für die Friedrich-Ebert-Straße bestand seit längerer Zeit das Ziel, diese durch eine 
Aufwertung als Quartierszentrum zu stärken und der zunehmenden Verödung des 
Stadtraumes, den Leerständen und dem sozialen Niedergang entgegenzuwirken.  
Unter dem Oberziel 'Verbesserung der städtebaulichen Qualität für Bewohner, Kun-
den und Gäste' (als Boulevard gestalteter attraktiver Straßenraum mit hoher Nut-
zungs- und Aufenthaltsqualität) werden nun mit der aktuell laufenden Umgestal-
tung folgende straßenräumlich relevanten Punkte realisiert: 
- Stärkung des innerstädtischen Wohnens entsprechend der Bedeutung des Stra-

ßenzuges als Lebensader für angrenzende bevölkerungsreiche Wohnquartiere; 
- Stärkung der Geschäftsfunktion durch eine attraktive Straßenraumgestaltung 

und gute verkehrliche Erreichbarkeit (Verbesserung/Aufwertung Haltestellenbe-
reiche, mehr Parkplätze, separate Führung des Radverkehrs, breitere Gehwege); 

- Angemessene Berücksichtigung der verkehrlichen Funktionen der Straßenräume. 
- Attraktivitätssteigerung des Straßenraumes durch Erneuerung der Infrastruktur 

mit angemessen hochwertigen Materialien; 
- Entwicklung eines einprägsamen Images als übergeordnetes Gestaltungsmotiv 

und Alleinstellungsmerkmal; 
- Umsetzung der 'Allee-Idee' durch Pflanzung von fast 80 neuen Bäumen 
Der östliche Abschnitt der Friedrich-Ebert-Straße (zwischen Ständeplatz und Ein-
mündung Goethestraße), für den ebenfalls ein Entwurfsplanungsprozess mit beglei-
tenden Beteiligungsschritten vorangetrieben wurde, befindet sich gerade in der Um-
setzung und soll bis Ende 2015 abgeschlossen sein. Er umfasst auch den Teil, der 
sich im Bereich 'Grüne Banane' befindet.  
Die Neugestaltung wird sich - vor allem durch die geplante Verlegung der Haltestel-
le 'Annastraße' in die Achse des zu entwickelnden Grünzuges und die Ausbildung als 
barrierefreie Kap-Haltestelle - positiv bis in das Plangebiet hinein auswirken.  
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3.6 Natur und Umweltschutz / Freiraumsituation 

3.6.1 Naturräumliche Situation 

Topografie 
Der Geltungsbereich erstreckt sich über rund 175 m in Nord-Süd-Richtung und 
weist an der südlichen Grenze (Luisenstraße) eine Ausdehnung von rund 135 m in 
West-Ost-Richtung auf. 
Das Gelände fällt deutlich von Nord nach Süd. Die Friedrich-Ebert-Straße als nördli-
che Begrenzung verläuft annähernd hangparallel in einer Höhenlage um ca. 181 bis 
182 m üNHN mit leichtem Anstieg in westlicher Richtung. Auch die Luisenstraße 
verläuft etwa höhengleich, allerdings rund 9 - 10 m tiefer in einer Höhenlage um 
172- 173 m üNHN. 
Das Plangebiet würde damit (theoretisch) eine durchschnittliche Steigung von ca. 5 
bis 6 % aufweisen. 
Da im Zuge der Bebauung der 1950er Jahre zum Teil deutlich in die Topografie ein-
gegriffen wurde, liegt die Steigung in Teilabschnitten jedoch wesentlich darüber. Der 
Fußweg von der Luisenstraße auf den sog. Badoglio-Hügel steigt beispielsweise mit 
mehr als 11 % an. Der Höhenunterschied an der künstlich geschaffenen Gelände-
kante beträgt im Böschungsbereich oberhalb der Luisenstraße etwa 8 m. 

Geologie und Boden, Altablagerung 'Motzberg' 
Das Plangebiet befindet sich in einem Bombenabwurfgebiet. Aus Luftbildern ist er-
kennbar, dass die frühere Stadtkaserne und damit fast das gesamte Plangebiet zer-
stört wurden. Innerhalb des Geltungsbereiches wurde nach Auswertung von detail-
lierten Luftbildern ein Verdachtspunkt am östlichen Rand des Flurstücks 71/3 un-
mittelbar vor der Westfassade des Hauses Friedrich-Ebert-Straße 65 identifiziert 
und koordinatenmäßig erfasst. Vor bodeneingreifenden Bauarbeiten ist eine Über-
prüfung dieses Punktes erforderlich. 
Auch im restlichen Plangebiet muss – so die zuständige Kampmittelräumdienststelle 
des Regierungspräsidiums Darmstadt - grundsätzlich vom Vorhandensein von 
Kampfmitteln ausgegangen werden. 
Für die Geländemodellierung wurde bis etwa 1950 der angefallene Trümmerschutt 
verwendet. Dies betrifft die Fläche südlich der Verbindungsstraße Westendstraße/ 
Westerburgstraße bis zur Luisenstraße, insgesamt etwa 13.000 m². Die Auffüllung 
wird in der Altablagerungs-Datenbank des Hessischen Landesamtes für Umwelt 
und Geologie (HLUG) unter der Schlüsselnummer 611.000.032-000.008 'Motzberg, 
Kassel' geführt. 
Stellenweise muss mit einer Mächtigkeit von 8 – 9 m gerechnet werden. Lediglich 
die Königstor-Sporthalle ist hiervon ausgenommen, sie steht etwa auf dem ur-
sprünglichen Niveau. 
Die Beschaffenheit des damals massiv veränderten Plangebietes ist im weiteren 
Verlauf zu berücksichtigen. Aus diesem Grund hat die Stadt Kassel im September 
2014 eine orientierende Bodenuntersuchung zu den beiden Aspekten Stabilität und 
Umweltrisiko bei der Geonik-GmbH (Kassel) beauftragt. Das Gutachten wurde im 
Januar 2015 in seiner endgültigen Fassung fertiggestellt. 
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Die hierzu erforderlichen Bohrungen (insgesamt 17 Rammkernsondierungen) wur-
den im Oktober 2014 an mehreren Stellen im Plangebiet durchgeführt. Zusätzlich 
wurden – einzelnen Teilflächen zugeordnet - Bodenproben genommen und hieraus 
15 Oberflächenmischproben gemäß Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) 
gebildet. Weiterhin wurden insgesamt 15 Bohrsondierungen bis 0,6 m Tiefe durch-
geführt. Seitens der Gutachter wurde darauf hingewiesen, dass mit dieser Vorge-
hensweise zwar Ergebnisse für eine repräsentative Aussage (z.B. im Hinblick auf die 
Abschätzung der Größenordnung von Entsorgungskosten) gewonnen werden kön-
nen, dass aber evtl. vorhandene punktuelle Belastungsspitzen mit diesem Raster 
nicht zwingend erfasst werden. Sowohl bei der horizontalen als auch bei der verti-
kalen Ausdehnung der einzelnen gegeneinander abgegrenzten Schichten sind Unge-
nauigkeiten möglich. Die Aussagen sind mit Blick auf nachfolgende Objektplanungen 
mit einer größeren Genauigkeit zu detaillieren. 
Nicht bei allen Bohrungen (bis max. 8,50 m Tiefe) wurde die Sohle des Auffüllungs-
körpers erreicht. Hier stehen Gesteine des Oberen Buntsandstein (Röt) an. Grund-
wasser wurde bei den Bohrungen nicht angetroffen. Der Abstand zwischen der Basis 
des Auffüllungskörpers (Niveau Luisenstraße) zur Grundwasseroberfläche wurde 
von den Gutachtern mit 20 m abgeschätzt. 
Aufgrund unterschiedlicher Bohrwiderstände - des sich aus Trümmerschutt und 
Bodenmaterial gemischt zusammen gesetzten Auffüllungskörpers wird dieser ins-
gesamt als relativ instabil eingestuft. Böschungen mit einem Neigungswinkel bis 30° 
werden als unproblematisch eingestuft, bei einem Böschungswinkel bis 45° wird ein 
Standsicherheitsnachweis empfohlen, steilere Böschungen sollten nicht vorgesehen 
werden. 
Für die Bestimmung der Bodenqualität wurden Mischproben hinsichtlich ihres 
Schadstoffgehaltes ausgewertet. Die Bodenqualität wurde in den oberflächennahen 
Schichten bis etwa 1 m Tiefe überwiegend mit Z 1.1 und Z 1.2 (entsprechend LAGA-
Klassen) angegeben. In keiner der entnommenen Oberflächenmischproben wurde in 
Bezug auf den Wirkungspfad Boden-Mensch eine Überschreitung der Prüfwerte für 
Wohnbebauung ermittelt. In größeren Tiefen wurden seitens der Gutachter jedoch 
auch höhere Belastungen festgestellt (Z 2.0 bzw. auch > Z 2.0). Auch bei zwei Pro-
ben unmittelbar unterhalb der Oberflächenabdeckung wurden die Prüfwerte für Blei 
und PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) überschritten. 
Ein konkretes Gefährdungspotenzial (mit hieraus resultierendem akutem Hand-
lungsbedarf) in Bezug auf die maßgeblichen Wirkungspfade Boden-Mensch und 
Boden-Grundwasser kann aber auch hieraus für eine zukünftige Wohnnutzung 
nicht abgeleitet werden. Die Entsorgung von ausgebautem Material ist auf 'nor-
malem' Wege (Deponie) möglich, der Wiedereinbau ist auch wegen der Lage im Heil-
quellenschutzgebiet (Zone B2) nur bedingt möglich und bedarf der Prüfung durch 
das Regierungspräsidium Kassel. 
Eine Umnutzung von Teilflächen für eine Kinderspielplatznutzung ist ausgehend von 
den strengeren Prüfwerten jedoch nicht ohne weitere Maßnahmen möglich. Hierzu 
empfehlen die Gutachter wegen der punktuellen Überschreitung einzelner Prüfwer-
te eine Detailuntersuchung der relevanten Flächen. 
Ein grundsätzlicher Konflikt zu den geplanten Nutzungen besteht nicht, wenn eine 
entsprechende Überdeckung mit unbelastetem Boden in Abhängigkeit von der je-
weils geplanten Nutzung vorgesehen wird.  
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Im Vorfeld konkreter Baumaßnahmen sollten in jedem Fall weitere standortbezoge-
ne Untersuchungen der baugrundtechnischen und bodenchemischen Voraussetzun-
gen durchgeführt werden.  
Zusätzlich wird eine baubegleitende Untersuchung hinsichtlich Kampfmittelvor-
kommen empfohlen. Eine systematische Überprüfung der Fläche (Sondierung) wür-
de wegen der Mächtigkeit und der Beschaffenheit des Auffüllungskörpers keine 
ausreichende Sicherheit bringen und ist daher nicht zwingend erforderlich. 
 
Neben den Grundflächen der Gebäude und der rückwertigen Erschließungsstraße 
für die Friedrich-Ebert-Straße gibt es kaum Flächen die 100%ig versiegelt sind.  
Die notwendigen Zuwegungen zu den Gebäuden sind aus Betonpflaster oder Plat-
ten, der Verbindungsweg zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Luisenstraße wurde 
im unteren Teil aus Natursteinpflaster hergestellt. Ein Teil des Sporthallenumfeldes 
ist mit Asphalt befestigt. Alle anderen Wege und Plätze bestehen aus Kiesen oder 
wassergebundener Decke, die je nach Nutzungsgrad auch schon von den Rändern 
zugewachsen ist (siehe Bestandsplan Flächen). 

Wasser und Wasserhaushalt 
Im Plangebiet gibt es keine Oberflächengewässer. 
Der ehemals vorhandene Druselbach verlief etwa im Bereich der südlich zur Fried-
rich-Ebert-Straße angeordneten Parallelerschließung und ist in der Örtlichkeit heu-
te nicht mehr zu finden (vgl. Neumann-Plan, Kap.3.1). 
Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb der quantitativen Schutzzone B2 - äu-
ßere Zone - des mit Verordnung vom 02.10.2006 (StAnz. 46/2006, S. 2634) amtlich 
festgesetzten Heilquellenschutzgebietes für die staatlich anerkannte Heilquelle 'TB 
Wilhelmshöhe 3', Gemarkung Wahlershausen der Stadt Kassel zugunsten der Ther-
malsolebad Kassel GmbH, Kassel. 
Beschränkungen für die Planungen ergeben sich hieraus nicht. Innerhalb der 
Schutzzone B2 wären lediglich Bohrungen, die tiefer als 50 m unter NHN in den Un-
tergrund eindringen (beispielsweise für Erdwärmenutzung), genehmigungspflichtig. 
Zur Grundwasserspiegel-Lage gibt es keine Informationen. Aufgrund der topografi-
schen Situation ist jedoch nicht mit oberflächennahem Grundwasser zu rechnen. 
Auch bei den Bohrungen für die Bodenuntersuchung (im Maximum bis 8,5 m Tiefe 
unter Geländeoberkante) wurde kein Grundwasser angetroffen. 

Klimafunktion der 'Grünen Banane' für das Quartier 
Der Zweckverband Kassel ließ 1999 ein Klimagutachten inkl. Klimafunktionskarten 
für den Raum Kassel erarbeiten. Eine Fortschreibung der Untersuchung erfolgte 
2009 und beinhaltet eine Klimafunktionsprognose für 2020 auf Basis des Flächen-
nutzungsplanes 2008.  
Die Karten aus dem Jahr 1999 zeigen, dass die 'Grüne Banane' eine bioklimatische 
Insel am westlichen Rand der überhitzten Innenstadt ist und sich als wichtiger, akti-
ver Frischluftlieferant für das Quartier darstellt. Eine Veränderung in Bezug auf zu-
sätzliche Versiegelung und Oberflächenrauhigkeit (Bebauung) ist zu vermeiden. 
In der Fortschreibung des Klimagutachtens von 2009 wird die Aussage dahingehend 
präzisiert, dass mögliche Bebauungen denkbar sind, jedoch nur bei einer Gebäude-
ausrichtung längs zu den Luftleitbahnen (Nord-Süd). 
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In der Klimafunktionskarte wird die 'Grüne Banane' in die Kategorie mit Überwär-
mungspotential eingestuft. Dies sind baulich geprägte Bereiche (hoher Versiege-
lungsgrad) mit viel Vegetation in den Freiflächen. Folgende allgemeinen planungsre-
levanten Hinweise werden für die Kategorie gegeben: 

- auf benachbarte unbebaute Flächen achten, 
- offene Verbindungen erhalten / Strömungsrichtungen beachten, 
- Vegetationsvernetzung, 
- Fassadenbegrünung, Dachbegrünung zur Verdunstungskühlung. 

Unter Berücksichtigung o. g. Punkte sind Flächennutzungsänderungen und bauliche 
Veränderungen möglich.  
Aus der Prognose für das Jahr 2020 ergeben sich keine anderen Aussagen. 
Die o. g. Aussagen zum Klima nehmen die am Plangebiet nördlich vorbeilaufende 
Friedrich-Ebert-Straße aus. Weil diese aber fast vollständig versiegelt und dem be-
siedelten Bereich ohne weitere Klimafunktion zuzuordnen ist - 'Überwärmungsge-
biet der 1. Kategorie (dichte Bebauung mit wenig Vegetation in den Freiräumen) 
bzw. die stadtnäheren Flächen sogar als Überwärmungsgebiet der 2. Kategorie 
(stark verdichtete Innenstadtbereiche / City) -, kann eine positive klimawirksame 
Bedeutung im heutigen Zustand ausgeschlossen werden. Von der geplanten Neuge-
staltung des Straßenzuges können aufgrund der umfangreichen Baumpflanzungen 
positive kleinklimatische Effekte ausgehen. 
 

3.6.2 Vegetation und Freiraum 
Gebiete mit Natura 2000-Schutzstatus (FFH-Gebiete, Gebiete nach Vogelschutz-
Richtlinie) sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 
Die Vegetation des gesamten Plangebiets ist geprägt durch einen hohen Anteil an 
Laubbäumen - gepflanzt parallel zum Wiederaufbau in den 1950er und 1960er 
Jahren – mit einem  Alter von mittlerweile ca. 50- 60 Jahren.  
In den Jahren nach der Documenta 7 (1982) wurden die Rasenflächen im mittleren 
Bereich durch 'Beuys-Bäume' ('Kunstwerk 7000 Eichen') ergänzt. 
Zum beschriebenen Baumbestand kommt partiell eine dichte Strauch- bzw. He-
ckenunterpflanzung hinzu. 

Freiraumstrukturen 
An der nördlichen Geltungsbereichsgrenze liegt direkt im Anschluss an die Fried-
rich-Ebert-Straße zwischen den Gebäuden ein kleiner baumüberstandener Rasen-
platz mit gebäudebegleitenden Gehwegen.  
Aufgrund des Schattendrucks hat der Rasen keine große Chance und wirkt sehr 
schütter. Die rückwärtige Erschließung für die Gebäude der Friedrich-Ebert-Straße 
mit angedockten Stellplätzen trennt den Platz von der großen Grünfläche zwischen 
den beiden Hochhausscheiben.  
Eine wegebegleitende Baumreihe ('Beuys-Bäume') durchzieht diesen Bereich in 
Nord-Süd-Richtung und schließt unten im Süden an die Luisenstraße an.  
Auffallend ist ein hoher Anteil an dicht stehenden (auch waldartigen) Baumgruppen 
-und reihen. Im östlichen Teil sind es in einer Schlange gepflanzte 'Beuys-Bäume'. 
Zwischen den südlichen Kopffassaden der beiden Hochhausscheiben und der Sport-
halle am Königstor liegt ein großflächiger Spielplatz. Im westlichen Teil nimmt er ein 
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Basketballfeld auf, im östlichen stehen unterschiedliche Spielgeräte für eine Alters-
klasse von ca. 3 – 7 Jahre zur Verfügung.  
Die wassergebundene Oberfläche des Spielfeldes ist nur bedingt für Basketball / 
Streetball geeignet. Die übrigen Nutzflächen des Spielplatzes sind überwiegend aus 
wasserdurchlässigen Schotterbelägen hergestellt. 
 

   
Spielplatz Basketballfeld 

 
Der Spielplatz liegt auf einem Plateau und wird im Westen, Süden und Osten von 
steilen Böschungen umgeben, die einen Höhenunterschied von bis zu 9 m aufweisen 
und mit dichten Baum- und Strauchwerk besetzt sind.  
Am südöstlichen Fuß ragt die mächtige fensterlose Fassade der Sporthalle über das 
Plateau hinaus und bildet mit den Böschungen eine dunkle und enge Schlucht. An-
dererseits beweisen Nutzungsspuren in den Böschungsbereichen, dass die dichten 
Hecken und Sträucher für Kinder zum Spielen auch interessant sein können.  
Das düstere und unübersichtliche Hallenumfeld war zeitweise ein Treffpunkt der 
Trinkerszene und wurde daher eingezäunt. Die Parkstände im Kellergeschoss der 
Halle an der Luisenstraße wirken wie tiefe, dunkle Löcher in der Fassade und sind - 
gerade in den Abendstunden - nicht einsehbar und angsteinflößend. 
Das Spielplatzplateau wird neben der direkten Fußweganbindung an die Luisenstra-
ße durch jeweils einen Treppenlauf an das Umfeld der Sporthalle und darüber hinaus 
an die Westendstraße sowie die Luisenstraße angeschlossen. Dichtes Strauchwerk 
lässt diese Treppenläufe jedoch kaum erkennen.  

Fußwegeverbindungen durch die 'Grüne Banane' 
In den Abschnitten 'Fuß -und Radverkehr - Schulwegplanung' sowie 'Topographie 
und Treppen – Barrierefreiheit' wurden bereits die wesentlichen Merkmale zum Be-
stand erläutert. Generell liegen die hauptsächlichen und ablesbaren Wegeverbin-
dungen an den begrenzenden und durchlaufenden Straßen im Plangebiet. 
Allerdings gibt es auch die bereits erwähnte fußläufige Verbindung, die sich unab-
hängig von den Straßen von der Friedrich-Ebert-Straße bis zur Luisenstraße mitten 
durch das Planungsgebiet zieht.  
Der Weg ist auf voller Länge versiegelt - abschnittsweise in Asphalt, Betonplatten 
oder Natursteinpflaster. 
Eine aus funktionaler Sicht wichtige für alle Menschen nutzbare Nord-Süd-
Wegeverbindung fehlt (Stichwort: Barrierefreiheit) ebenso wie eine angemessene 
Beleuchtung. 
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Ausblick Vegetation 
Insgesamt geht von der im Plangebiet vorhandenen Vegetation eine positive Wir-
kung auf die Freiraumnutzung aus. Gerade im überhitzten Stadtgebiet wirken die 
Schatten und Kühle spendenden Bäume erholsam. Zusammen mit der ebenfalls 
ausgeprägten Hecken- und Strauchvegetation wird Frischluft produziert sowie 
Staub und Schadstoffe gebunden und gefiltert (siehe auch Kapitel Klimafunktion).  
Trotzdem sind bei den Bäumen und Sträuchern aufgrund von Überalterung Schnitt- 
und Korrekturmaßnahmen notwendig: 
- Entfernen von Totholz, 
- Aufasten von z. T. sehr niedrig ansetzenden Kronen, 
- Rückschnitt und Entnahme von Sträuchern und Hecken. 
Durch diese Maßnahmen erhalten die Freiflächen wieder mehr Licht und Sonne, 
Blickbeziehungen werden wieder deutlich, die Gartenarchitektur der 1950er Jahre 
wird z. T. wieder herausgearbeitet. Behutsame Ergänzungen der Vegetation bei 
städtebaulichen Neuentwicklungen stehen dazu nicht im Widerspruch. 

Freiraum / Erholung 
Der lang gestreckte Freiraum 'Grüne Banane' ist in westlicher Richtung die der In-
nenstadt am nächsten gelegene öffentliche Grünfläche. Daher ist neben dem Wert 
des Grünzugs als direkte Wohnumfeldergänzung auch von einer darüber hinausge-
henden Bedeutung für das Quartier bzw. für die Bevölkerung der beiden Stadtteile 
Mitte und Vorderer Westen auszugehen. 
Der öffentliche Spielplatz 'Motzberg' wird in der Rahmenplanung zur 'Grünen Bana-
ne' wie folgt beschrieben: 
Bewertung auf 'www.spielplatznet.de': Motzberg 4 Sterne (von max. 5) 
Ausstattung für Kinder und Jugendliche (1 - 16 Jahre) 
mit Basketballfeld und Tischtennisplatten für die Größeren sowie mit Sandkasten, 
Rutsche, Schaukel, Wipptieren und Klettergerät für die Kleineren. 
Die Anordnung der Spielgeräte gibt eine Zonierung vor: Der Kleinkind-Spielbereich 
befindet sich eher im östlichen Abschnitt, die Angebote für die Größeren befinden 
sich im westlichen Bereich. Für die Altersgruppe 8 – 12 Jahre erscheint das beste-
hende Angebot - in Bezug auf die installierten Spielgeräte - nicht ausreichend at-
traktiv zu sein. 
Als Ergebnis der im Rahmen der Bearbeitung des Handlungskonzeptes 'Grüne Bana-
ne' gestarteten Kinder- und Jugendbeteiligung sind unter dem Begriff 'Chill-Ecke' 
drei skulpturale Sitzmöbel im Randbereich des Spielfelds gebaut worden (2013). 
Außerdem wurden dem Wunsch nach mehr Farbe folgend bunte Holzschilder zur 
Verschönerung des Zaunes angebracht. 
Die Spielplatzfläche liegt zwischen der Wohnbebauung und der Sporthalle am Kö-
nigstor und ist in die parkartige Landschaft mit altem Baumbestand eingebettet. Zu-
gangsmöglichkeiten bestehen von der Friedrich-Ebert-Straße, der Westendstraße 
und von der Luisenstraße. An den südlichen Rändern wird die bespielbare Fläche von 
den Kindern bis in die Böschungsbereiche hinein ausgedehnt – hier spielen auch die 
8 – 12-Jährigen. Der teilweise dichte Bewuchs bietet einerseits Schutz, andererseits 
stellt die 'Dunkelzone' auch Probleme in Bezug auf Sicherheitsaspekte dar. 
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Der Spielplatz hat einen Einzugsbereich, der sicherlich über das Quartier hinausgeht. 
Mit der derzeitigen Ausstattung richtet sich das Angebot insgesamt vor allem an 
Kinder im Vorschulalter. Dies belegen die Gespräche wie auch die Ergebnisse der 
Kinder- und Jugendbeteiligung. Bekannt ist, dass in jedem Fall eine Nutzung erfolgt 
durch die Königstorschule, den Hort der Kreuzkirche sowie durch die beiden Kitas 
'Oase' (Motzstraße) und 'Rappelkiste' (Luisenstraße). Evtl. nutzen ihn auch 'Die 
Rennfüchse' (Goethestraße) und 'Die Kurzen' (Querallee). 

Daneben ist die Friedrich-Ebert-Straße ein lebendiger Aufenthaltsraum und den 
ganzen Tag wichtiger Treffpunkt für einen Teil der Bevölkerung aus Stadt und Um-
land. Zu besonderen Anlässen wird die Friedrich-Ebert-Straße zur 'Partymeile' und 
erhält damit eine gesamtstädtische Bedeutung. Als eine der Hauptgeschäftstraßen 
im Stadtgebiet deckt die Friedrich-Ebert-Straße mit ihrem vielfältigen Angebot im 
Bereich 'Freizeitverhalten' auch das Segment 'Einkaufen als Freizeitbeschäftigung' 
ab. Die Erholungsfunktion wird allerdings durch die Dominanz der verkehrlichen 
Nutzung stark eingeschränkt. Hohes Verkehrsaufkommen, fehlende bzw. schlechte 
Querungsmöglichkeiten (auch in Verbindung mit den Straßenbahn-Haltestellen) und 
unzureichende Ausstattung mit Bäumen verringern auch die Aufenthaltsqualität. 
Die Neugestaltung wird deutliche Verbesserungen bringen. 

Darstellung der Flächen 
Die 18.355 m² große Fläche des Geltungsbereiches ist zu etwa 1/3 versiegelt.  
Die Gebäudegrundfläche liegt mit rund 3.250 m² unter 20 %. Zusätzlich sind etwa 
2.500 m² insgesamt als Kies- oder Sandfläche, wassergebundene Decke oder 
Schotterfläche ausgebildet. 
 

 
Bestandsplan - Flächenqualität 
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Neben den parkartigen Grünflächen (regelmäßig gemähter Scherrasen) sind als un-
versiegelte Flächen vor allem die bewachsenen Böschungsbereiche, die unbefestig-
ten Spielplatzbereiche, die hausnahen Gartenflächen und die Grünfläche an der 
Friedrich-Ebert-Straße ('Stadtplatz Annastraße') zu nennen. 
Die zeichnerische  Darstellung (siehe oben) verdeutlicht die räumliche Anordnung 
der unterschiedlichen Flächenqualitäten. 
 
Insgesamt entfallen auf  
Gebäude, auch Mauern und Treppen, ca.  3.370 m² 
Fahrbahnen und Zufahrten 
Asphalt oder Betonfläche, ca. 980 m² 
sonstige befestigte Flächen mit hohem Versiegelungsgrad  
(wie Pflaster, Plattenbeläge), ca. 1.630 m² 
sonstige befestigte Flächen, versickerungsfähig 
(wie Schotter, wassergebundene Decke), ca. 2.500 m² 
Summe versiegelte Flächen 8.480 m² 

Öffentliche Grünflächen 
- 'Stadtplatz Annastraße', ca. 515 m² 
- Parkartige Ausprägung (Intensivrasen), ca. 3.160 m² 
- Spielplatzbereiche, ca. 1.450 m² 
- Böschungsbereich, , ca. 2.590 m² 

Hangkante mit dichtem (waldartigen) Bewuchs 
Hangkante mit flächendeckender Strauchbepflanzung 340 m² 

Private Grünflächen 
- Parkartige Ausprägung, ca. 1.520 m² 
- Straßenbegleitgrün und hausnahe Gartenflächen, ca. 300 m² 
Summe unversiegelte Flächen 9.875 m² 
Fläche Geltungsbereich insgesamt 18.355 m² 

Vegetation 
Im Plangebiet wurden insgesamt 126 Bäume erfasst, darunter 47 'Beuys-Bäume'. 

Zum Baumbestand gehören neben einigen linearen Strukturen (wie Linden-Reihe an 
der Westendstraße, Apfeldorn-Reihe entlang des Fußweges am westlichen Rand des 
Geltungsbereiches und Ahorn-Schlange östlich des Gebäudes Friedrich-Ebert-
Straße 67) auch markante durch Einzelbäume gebildete Gruppen ('Stadtplatz Anna-
straße': Robinie und Spitz-Ahorn, Grünfläche zwischen den beiden Hochhäusern: 
Esche und Linde) und der waldartige Bewuchs im Böschungsbereich, der hauptsäch-
lich durch Feld-Ahorn und Gemeine Hainbuche dominiert wird. 
Neben den 'Beuys-Bäumen' wurden zahlreiche Einzelbäume unter Berücksichtigung 
ihres Zustands als erhaltenswert eingestuft. Sie sind ein wesentlicher stadtbildprä-
gender Bestandteil und wichtiger klimawirksamer Faktor im Plangebiet. 
Im Bereich der Grünfläche an der Friedrich-Ebert-Straße wurden die Bäume über-
wiegend der Vitalitätsstufe 2 zugeordnet und erscheinen daher nicht zwingend er-
haltenswert. 
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Und im dicht bewachsenen Böschungsbereich behindern sich einige Bäume gegen-
seitig bei der Wuchsentwicklung, so dass auch hier einige Bäume als nicht zwingend 
zu erhalten eingestuft wurden. 
 

 
Bestandsplan – Bäume  

 Bestandsplan - Bewertung Bäume 
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Fauna 
Das Plangebiet ist kein ausgewiesenes Natura 2000-Gebiet und eindeutig keiner der 
Kategorien von natürlichen Lebensräumen entsprechend Natura 2000 / FFH-
Richtlinie - Anhang I zuzuordnen. 
Weder das Plangebiet als Ganzes noch Teile des Plangebietes können einer Katego-
rie von natürlichen Lebensräumen entsprechend FFH-Richtlinie - Anhang I zuge-
ordnet werden oder unterliegen einem Natura 2000-Schutzstatus (FFH-Gebiete, 
Gebiete nach Vogelschutz-Richtlinie). 
Es gibt darüber hinaus aber - auch im Hinblick auf § 44 (1) BNatSchG - keine Er-
kenntnisse darüber, ob das Plangebiet wildlebenden Tieren der besonders geschütz-
ten Arten oder streng geschützten Arten oder Tieren der nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) geschützten Arten und/oder europäischen Vogel-
arten als dauerhafter - für den Erhaltungszustand der Population lebenswichtigen - 
Lebensraum dient. 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes ist zu prüfen, ob durch die Umsetzung der 
Planung artenschutzrechtliche Verbote des § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG verletzt 
werden können, ob gegebenenfalls funktionserhaltende Maßnahmen vorzusehen 
sind und ob eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten nach § 45 (7) 
BNatSchG erforderlich wird.  
Zu diesem Zweck hat die Stadt Kassel eine avifaunistische Bestandserhebung durch-
führen lassen, bei der auch mögliche Fledermausvorkommen untersucht wurden. 
Die Aufnahme erfolgte im Sommer 2014. Dabei konnten folgende Brutvögel nach-
gewiesen werden: 
Amsel, Grünfink, Hausrotschwanz, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen. 
Als Nahrungsgäste sind weitere 'Allerweltsarten' möglich.  
Bei den Fledermäusen wurden die Zwergfledermaus sowie eine Myotis Art erfasst.  
Die Zwergfledermaus (pipistrellus pipistrellus) gilt als gefährdete Art (Rote Liste 
Hessen und Rote Liste Deutschland jeweils Kat. 3), ist jedoch hier auch die am häu-
figsten vorkommende Art. Sie gilt als vergleichsweise anpassungsfähig und ist wenig 
empfindlich gegenüber Beeinträchtigungen durch Licht und/oder Lärm. 
Die abschließende Baumhöhlenkartierung wurde im November 2014 durchgeführt. 
Es wurden 6 Höhlenbäume kartiert und gekennzeichnet. 
 
Auf weitere spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen wird verzichtet, weil ansons-
ten keine Tierarten zu erwarten sind oder nachgewiesen wurden, die einen hierfür 
entsprechenden Schutzstatus besitzen. 
Neben dem extrem hohen Versiegelungsgrad in Teilbereichen steht eine besonders 
intensive Nutzung dieses Stadtraumes durch den Menschen dem Vorkommen von 
Tieren allgemein entgegen. Daher kann als sicher angenommen werden, dass im 
Hinblick auf § 44 (1) BNatSchG - das Plangebiet aufgrund der Standorteigenschaf-
ten keinen streng geschützten Arten oder nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (Richt-
linie 92/43/EWG) geschützten Arten und/oder europäischen Vogelarten als Lebens-
raum dient. 
 
Die faunistische Beurteilung wird darüber hinaus im Wesentlichen als Potenzial-
Betrachtung unter Berücksichtigung der vorgefundenen standorttypologischen Vo-
raussetzungen vorgenommen. Bezogen auf das Plangebiet kann als sicher ange-
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nommen werden, dass grundsätzlich verschiedene euryöke bzw. ubiquitäre Arten 
(Kleinsäuger, Reptilien, Vögel und Insekten) die über Jahre durch Nichtnutzung oder 
allenfalls geringen Pflegeeinsatz entstandenen Standortbedingungen für sich nut-
zen, so dass in jedem Fall davon auszugehen ist, dass geeigneter Lebensraum im 
Hinblick auf die Fortpflanzung wie auch zur Nahrungsaufnahme für die potenziell 
vorkommenden Arten durch die Planung betroffen ist. 
Es ist nicht auszuschließen, dass in nachfolgenden Verfahren vertiefende Untersu-
chungen (z. B. beim Eingriff in den Böschungsbestand) erforderlich werden. 
Als typische im Siedlungszusammenhang auftauchende Säugetiere sind Eichhörn-
chen (Sciurus vulgaris) gesichtet worden. Ebenfalls zu erwarten sind beispielsweise 
Igel (z. B. Braunbrustigel, Erinaceus europaeus), und Mäuse aber auch Ratten. Auch 
von  Maulwürfen (Talpa europaea) wurden keine Spuren gesichtet. Der aufgeschüt-
tete Trümmerschutt und Bauschutt, bietet dem, sonst auch im innerstädtischen 
Grünbereich oft anzutreffenden Maulwurf, wohl nicht den geeigneten Lebensbe-
reich. 
Das Vorkommen von 'Gasttieren' wie Waschbären (Procyon lotor), Mardern (z.B. 
Steinmarder, martes foina) und Siebenschläfern (glis glis) ist besonders für die west-
licheren Stadtteile Kassels bekannt und kann auch für das Plangebiet nicht ausge-
schlossen werden, da geeignete Grundvoraussetzungen gegeben sind. 
Amphibien sind im Plangebiet aufgrund der Standortbedingungen dagegen nicht zu 
erwarten. 

Fledermäuse 
Da die örtlichen Voraussetzungen grundsätzlich den Lebensraumbedingungen für 
bestimmte Fledermausarten entsprechen (der Baumbestand würde geeignete Ein-
zel- oder Zwischenquartiere darstellen, die Grünflächen wären gute Jagdreviere), 
kann neben den nachgewiesenen Arten auch das Vorkommen einiger streng ge-
schützter Arten entspr. Anhang IV Art der FFH-Richtlinie oder Rote Liste entspr. An-
hang II der FFH-Richtlinie) nicht generell ausgeschlossen werden, auch wenn bisher 
hierfür keine konkreten Nachweise vorliegen. Wochenstuben und Winterquartiere 
erwarten die Gutachter hier eher nicht. 
Weil jedoch der weitgehende Erhalt der vorhandenen Baumkulisse Bestandteil der 
Planung ist, wird davon ausgegangen, dass eine 'erhebliche Störung' einer möglich-
erweise vorkommenden Population unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 
im Zusammenhang mit der vorgesehenen Nachverdichtung nicht zu erwarten ist. 

Zauneidechse 
Anthropogen geschaffene Strukturen im Plangebiet wie Treppenaufgänge und 
Mauern sowie die etwas vernachlässigten Randflächen sind Bedingungen, die auch 
verschiedene andere Tiere als Lebensraum nutzen. Gerade die nach Süden ausge-
richteten und besonnten versiegelten Flächen könnten z. B. von Zauneidechsen (la-
certa agilis, streng geschützte Art entspr. Anhang IV Art der FFH-Richtlinie) genutzt 
werden. Ein entsprechendes Nahrungsangebot wäre ebenfalls gegeben. 
Das Vorhandensein von Eidechsen im Plangebiet ließ sich jedoch nicht bestätigen. 
Bei den verschiedenen Bestandsaufnahmeterminen (seit Sommer 2012 bis zuletzt 
im Sommer 2014) wurden keine Exemplare angetroffen. Dies könnte daran liegen, 
dass die Lebensbedingungen auch für die natürlichen Feinde wie z. B. Marder, Igel 
oder Elster, Amsel als gut zu bezeichnen sind. 
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Vögel und Insekten 
Außerdem sind vor allem Vögel und Insekten (Schmetterlinge, Käfer, Heuschrecken, 
Spinnen) zu nennen, die diesen städtischen (Frei-)Raum und seine Potenziale nutzen 
werden. Eine gesonderte Bestandsaufnahme wurde hierzu nicht durchgeführt, da 
die Gefährdung einzelner unter besonders strengem Schutz stehender oder bedroh-
ter Arten nicht erwartet wird. 
Neben den im Plangebiet nachgewiesenen Vogelarten Grünfink, Amsel, Hausrot-
schwanz, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Kohlmeise sind weitere potentiell vor-
kommende 'Stadtvogel-Arten' wie Blaumeise, Buchfink, Elster, Girlitz, Grünfink, 
Haussperling, Rabenkrähe, Ringeltaube, Zaunkönig und Zilp-Zalp im Plangebiet zu 
berücksichtigen. Für die meisten genannten Arten kann angenommen werden, dass 
das Plangebiet sowohl eine Bedeutung für die Fortpflanzung und für die Aufzucht 
hat als auch als Quartier für die Nahrungssuche. 
Dagegen deutet nichts darauf hin, dass die Fläche eine Bedeutung für Durchzügler-
Arten hat. 
Die mögliche punktuelle Beeinträchtigung aller vorkommenden und potenziell vor-
kommenden Tierarten durch die Umsetzung der Planung gefährdet in keinem Fall 
den Erhaltungszustand einzelner Populationen. Die Störungen sind insgesamt als 
nicht erheblich einzustufen, zumal die Nachverdichtung im Plangebiet (ein weiteres 
Wohngebäude) nicht den Verlust aller Qualitäten bedeutet. Zwar ist anzunehmen, 
dass mit der möglichen baulichen Entwicklung gerade auch Teilabschnitte der etwas 
weniger intensiv genutzten und gepflegten Flächen - insbesondere die dicht be-
wachsenen Hangbereiche - verloren gehen. Vor allem aber mit dem Erhalt von offe-
nen Grünflächen sowie der Sicherung einzelner großer Bäume und vorhandener Ge-
büsche werden die Vorrausetzungen geschaffen, dass im Plangebiet auch weiterhin 
die gleichen Lebensraumqualitäten für die hier vorkommenden Tierarten grundsätz-
lich gegeben sind. 
Im Hinblick auf das hier vorliegende Bauleitplanverfahren ist festzustellen: 
-  dass die genannten artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44 (1) 

BNatSchG nicht erfüllt werden, 
 -  dass funktionserhaltende Maßnahmen wegen ausreichend vorhandener Aus-

weichmöglichkeiten nicht notwendig sind und  
-  dass die Beantragung und Prüfung von Ausnahmezulassungen gem. § 45 (7) 

BNatSchG nicht erforderlich sind. 
Zum Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der vorkommenden Vogelarten 
sollen bei der Zeitplanung für notwendige Gehölzrückschnitte die Brutzeiten be-
rücksichtigt werden. Dies kann bei einem Baubeginn im Herbst gewährleistet wer-
den. Die Rodungen von Gehölzen dürfen gemäß § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG nur im 
Zeitraum von 01. Oktober bis 28./29. Februar durchgeführt werden. Die arten-
schutzrechtlichen Bestimmungen (z. B. bei Baumfällungen) sind hiervon unabhängig 
ganzjährig zu beachten. 
 

3.6.3 Zusammenfassende grünordnerische Bewertung des Ist-Zustandes  
Das Plangebiet liegt im Kerngebiet der Stadt und ist stark durch die Nutzung der 
Menschen geprägt. Zur Wertung des Vegetationsbestandes wurden die be-
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schriebenen Biotoptypen in Anlehnung an den Bewertungsrahmen der Kompen-
sationsverordnung des Landes Hessen betrachtet: 
-  Demnach sind die wertvollsten Lebensräume bezogen auf das Plangebiet die 

bewachsenen Hänge zur Luisenstraße und in gleichem Maße die Baumreihen 
und Einzelbäume, wenn deren Vitalität als gut bewertet werden kann.  

-  Einer mittleren Wertestufe können die weniger vitalen Bäume oder Zierge-
hölze zugeordnet werden.  

-  Alle anderen Biotoptypen, Scherrasen sowie insbesondere die versiegelten 
Flächen und Schotterflächen sind in der Werteskala als gering einzustufen.  

Diese Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen schließt auch deren Bewer-
tung als Tierlebensraum ein sowie die positive Auswirkung auf das Klima als 
wichtiger Frischluftlieferant für das Quartier und den Innenstadtbereich.  
Trotzdem sind bei den Bäumen und Sträuchern aufgrund von Überalterung die 
zuvor schon benannten Schnitt- und Korrekturmaßnahmen notwendig: Entfer-
nen von Totholz, Aufasten von z. T. sehr niedrig ansetzenden Kronen und Rück-
schnitt bzw. Entnahme von Sträuchern / Hecken.  
Durch diese Maßnahmen erhalten die Freiflächen wieder mehr Licht und Sonne, 
Blickbeziehungen werden wieder deutlich. Behutsame Ergänzungen der Vegeta-
tion bei städtebaulichen Neuentwicklungen stehen dazu nicht im Widerspruch.  
Es ist unbestritten, dass das Plangebiet als Grünzug im Kernbereich der Stadt 
einen unschätzbaren Wert hat. Betrachtet man jedoch den Erholungswert ist ein 
gewisser Gestaltungsbedarf unübersehbar. 
Die dicht bewachsenen Hänge, die wie oben beschrieben, in Bezug auf den Bio-
topwert als wertvoll zu betrachten sind, machen jedoch in Verbindung mit der 
mächtigen fensterlosen Fassade der Sporthalle den Bereich düster und unüber-
sichtlich und bei Dunkelheit durchaus zum Angstraum. Andererseits beweisen 
die Nutzungsspuren in den Böschungsbereichen, dass die Hecken und Sträucher 
am Tag für Kinder zum Spielen interessant sind. Hier gibt es einen Nutzungskon-
flikt, den es bei einer Überarbeitung des Sporthallenumfeldes und in Zusammen-
hang mit dem Spielplateau zu lösen gilt.  
In dem Zusammenhang sollte auch über den Eingangsbereich der Sporthalle an 
der Luisenstraße nachgedacht werde, der von den Schulklassen und Sportgrup-
pen genutzt wird und einen wenig einladenden Wartebereich hat. 
Wichtig bei der Betrachtung ist weiterhin eine bessere Zugänglichkeit des Pla-
teaus. Die jetzige Erschließung - nur über das Umfeld der Sporthalle - ist unbe-
friedigend und nicht für Jeden erkennbar. Dabei wäre zu prüfen, ob die Grünver-
bindung zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Luisenstraße aus funktio-
naler Sicht auch als barrierefreie Verbindung zu realisieren ist.  
Der kleine Rasenplatz an der Friedrich-Ebert-Straße, eine der Hauptgeschäfts-
straßen im Stadtgebiet, bietet momentan keine schöne Möglichkeit des Aufent-
haltes. Hier soll nun ein attraktiver Stadtplatz entstehen, um kurzzeitig zwischen 
den Einkäufen zu verweilen oder die Mittagspause im Freien zu genießen. Durch 
eine entsprechende Gestaltung und Ausstattung soll die Multifunktionalität des 
Platzes gewährleistet werden. 
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3.6.4 Prognose des Umweltzustandes ohne Durchführung der Planung  
Ohne Aufstellung des Bebauungsplanes könnte - aus stadtplanerischer, frei-
raumplanerischer und grünordnerischer Sicht - unerwünschten Entwicklungen 
in der Zukunft wenig entgegengewirkt werden. Dies gilt insbesondere für die Si-
cherung des Untersuchungsgebietes als Freifläche und 'grüne Lunge' im Kernbe-
reich der Stadt. 
 

3.6.5 Kunstwerk 7000 Eichen 
Insgesamt 47 Stück der vorhandenen Bäume im Geltungsbereich sind Teil des nach 
§ 2 (1) HDSchG als Kultur- und Gartendenkmal unter Schutz gestellten Gesamt-
kunstwerks '7000 Eichen', welches auf dem Documenta-Beitrag von Joseph Beuys 
(1982) gründet (vgl. zeichnerische Darstellung zur Vegetationsaufnahme im Rahmen 
der Bestandserhebung, Kap. 3.6.2). 
Die nachfolgenden Entwurfsplanungen berücksichtigen überwiegend die geschütz-
ten Baumstandorte. 
Darüber hinaus sind bei den Baumaßnahmen eventuell besondere Schutzmaßnah-
men zu ergreifen. Hierzu ist das als Untere Denkmalschutzbehörde für Gartendenk-
male zuständige Umwelt- und Gartenamt zu kontaktieren. 
 

3.7 Technische Infrastruktur 
Das Plangebiet ist vom Grundsatz her erschlossen. Sämtliche für die Siedlungsent-
wicklung erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen liegen in öffentlichen Ver-
kehrsflächen des Geltungsbereiches oder in den angrenzenden Straßen und sind bei 
baulichen Veränderungen durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen in Abstim-
mung mit den jeweiligen Versorgungsunternehmen zu schützen. 
 Fernwärme 
Alle vorhandenen Gebäude im Geltungsbereich sind bereits an das Fernwärmenetz 
angeschlossen.  
Leitungen befinden sich in der Parallelstraße zur Friedrich-Ebert-Straße zwischen 
Westendstraße und Westerburgstraße. Hier sind die im bzw. unmittelbar am Gel-
tungsbereich befindlichen Gebäude Westendstraße 1 – 5, Friedrich-Ebert-Straße 67 
und 69 angeschlossen sowie die außerhalb des Geltungsbereiches befindliche Be-
bauung auf der südlichen Straßenseite der Friedrich-Ebert-Straße (Hausnummern 
61A – 71). Im Falle einer grundhaften Erneuerung wäre die Städtische Werke Ener-
gie+Wärme GmbH möglichst frühzeitig in die Planung einzubinden. 
Im Straßenraum der Westendstraße liegt die Fernwärmetrasse auf ganzer Länge 
zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Königstor in der östlichen Fahrbahnhälfte 
(außerhalb des Geltungsbereiches). 
In der Luisenstraße liegt die Fernwärmetrasse im nördlichen Fahrbahnbereich (au-
ßerhalb des Geltungsbereiches)- hier ist die Königstor-Sporthalle angeschlossen. 
Die zusätzliche Versorgung eines weiteren Wohngebäudes in der Westendstraße mit 
Fernwärme ist problemlos möglich und sollte im Sinne des Umweltschutzes mög-
lichst auch rechtlich fixiert werden. 
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 Stromversorgung 
Niederspannungs-/Beleuchtungskabel befinden sich im südlichen Gehwegbereich 
der Friedrich-Ebert-Straße (außerhalb des Geltungsbereiches) und im westlichen 
Randbereich des zukünftigen Stadtplatzes 'Annastraße' (ebenfalls nur Niederspan-
nung/Beleuchtung).  
Im östlichen Abschnitt der südlichen Parallelerschließung befinden sich die Kabel-
trassen zur Stromversorgung (Niederspannung/Beleuchtung) und Hoch-/Mittel-
spannung im nördlichen Randbereich der hier angrenzenden Privatgrundstücke 
(Flst. 185/25, 185/26 und 185/27) und im westlichen Abschnitt im nördlichen Stra-
ßenrandbereich. 
Die Leuchtenstandorte entlang des Fußweges Luisenstraße – Friedrich-Ebert-
Straße werden durch ein separates Kabel mit elektrischer Energie versorgt, welches 
parallel zum Weg auf dessen östlicher Seite geführt wird. 
Die Trasse im westlichen Gehwegbereich der Westendstraße umfasst neben den 
Niederspannungs-/Beleuchtungskabeln auch Hoch-/Mittelspannungskabel. Die 
Kabeltrasse folgt insgesamt dem Verschwenken des Gehweges. 
Im Bereich des Treppenaufgangs zur Sporthallen-Ebene wird ein Niederspannungs-
/Beleuchtungskabel hoch- und am Böschungsfuß zur Versorgung einer Leuchte am 
hinteren Treppenaufgang zum 'Motzberg' entlang geführt. 
Eine Leitungstrasse befindet sich auch im nördlichen Gehwegbereich der Luisenstra-
ße (außerhalb des Geltungsbereiches).  
Die im Untergeschoss der Sporthalle untergebrachte Station (S2B1 Luisenstraße 2) 
der Städtische Werke Netz+Service GmbH dient der Versorgung des nahen Umfelds. 
Sie wurde erst vor wenigen Jahren umfassend erneuert und ist bei allen weiteren 
Planungen in jedem Fall zu berücksichtigen bzw. am Standort zu erhalten. 

 Wasserversorgung 
Wasserversorgungsleitungen der Städtische Werke Netz+Service GmbH befinden 
sich im südlichen Gehwegbereich der Friedrich-Ebert-Straße (außerhalb des Gel-
tungsbereiches). Von hier aus sind die Häuser der südlichen Straßenrandbebauung 
angeschlossen. 
In der südlichen Parallelerschließung befinden sich keine Wasserversorgungsleitun-
gen. Die Anbindung der Gebäude Westendstraße 1 – 5 und der beiden Hochhäuser 
Friedrich-Ebert-Straße 69 und 67 erfolgt von der Westendstraße aus. Hier liegt die 
Wasserversorgungsleitung im westlichen Gehwegbereich bzw. im südlichen Ab-
schnitt bis zum Königstor dann im Bereich der Stellplatzfläche (die Leitung folgt dem 
Verschwenken des Gehweges nicht !).  
Südlich des Gebäudes Westendstraße 1 verläuft im nördlichen Randbereich der 
Flurstücke 186/4 und 187/4 eine private Hausanschlussleitung zur Versorgung der 
beiden Häuser Friedrich-Ebert-Straße 67 / 69. Die Leitungseinführung befindet sich 
jeweils auf der südlichen Gebäudeseite. Sie ist insbesondere bei Pflanzmaßnahmen 
zu berücksichtigen. 
Der Hausanschluss der Königstor-Sporthalle befindet sich an der südwestlichen Ge-
bäudeecke. Die Leitung verspringt hier vom Gehwegbereich in den nördlichen Fahr-
bahnrand der Luisenstraße (außerhalb des Geltungsbereiches). 
 Gas 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Gasleitungen der Städtische 
Werke Netz+Service GmbH.  
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Gasleitungen befinden sich im südlichen Gehwegbereich der Friedrich-Ebert-Straße 
(außerhalb des Geltungsbereiches). Von hier aus sind einzelne Häuser der südlichen 
Straßenrandbebauung angeschlossen. Gasleitungen befinden sich außerdem im öst-
lichen Gehwegbereich der Westendstraße und im südlichen Gehwegbereich der Lui-
senstraße (ebenfalls jeweils außerhalb des Geltungsbereiches). 

 Telekommunikation 
Telekommunikationslinien der Deutsche Telekom AG befinden sich im nördlichen 
Randbereich der südlichen Parallelerschließung und im westlichen Randbereich der 
Westendstraße (hier auch der Hausanschluss für die Gebäude Westendstraße 1 – 5, 
ebenfalls geradlinig ohne Verschwenken im Gehwegbereich). 
Für die Anbindung der beiden Wohngebäude Friedrich-Ebert-Straße 69 und 67 gibt 
es mehrere Leitungslinien – die Hauseinführung erfolgt jeweils im Hauseingangsbe-
reich auf der nordwestlichen Seite des Gebäudekopfes. Neben der direkten Anbin-
dung an das im öffentlichen Straßenraum liegende Netz queren zwei Leitungen auch 
die Grünfläche zwischen den beiden Hochhäusern Friedrich-Ebert-Straße 67 / 69 - 
hiervon eine etwa senkrecht zum in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Fußweg, eine 
weitere quert die Grünfläche schräg. 
Die Unitymedia Hessen GmbH teilte vorab mit, dass sich im Planbereich auch Ver-
sorgungsanlagen ihres Unternehmens befinden. Derzeit seien keine Neu- oder Mit-
verlegungen geplant. 

 Abwasserentsorgung, Kanaltrassen 
Für die Abwasserentsorgung befinden sich im Fahrbahnbereich der umliegenden 
Straßen Mischwasserkanäle in verschiedenen Dimensionierungen (mind. als DN 
300): Friedrich-Ebert-Straße (Südseite) DN 300 / DN 400, Westendstraße DN 500 / 
DN 750 und DN 300, Luisenstraße DN 300 / DN 500. 
In der südlichen Parallelerschließung befinden sich keine Abwasserleitungen. 
Die Abwasserentsorgung der beiden Hochhäuser ist getrennt geregelt: Das Abwas-
ser der Hausnummer 67 wird zusammen mit Westendstraße 1 - 5 direkt zur Wes-
tendstraße geführt und Hausnummer 69 entwässert zusammen mit den Gebäuden 
an der Westerburgstraße (Nr. 3 – Nr. 13) zur Luisenstraße. 
 
Bei einer baulichen Entwicklung im Randbereich der Grünfläche an der Westend-
straße sind die vorhandenen Leitungen (insbesondere Wasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung) zu berücksichtigen. Die bestehenden Netze sind zu erweitern 
und gegebenenfalls auch in der Dimensionierung anzupassen. Dies betrifft alle vor-
genannten Systeme der Ver- und Entsorgung. 
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Exkurs:  Handlungskonzept für die 'Grüne Banane': 
 Planungsziele und Planungsergebnisse 

Das städtebaulich-freiraumplanerische Konzept für die Grünachse zwischen Albert-
Schweitzer-Schule und Königstorschule bildet eine umfassende Grundlage für den 
hier vorliegenden Bebauungsplan. Zum allgemeinen Verständnis werden die we-
sentlichen – auf das Plangebiet bezogenen – Inhalte des Handlungskonzepts in Kap. 
4 zusammengefasst. Nicht alle dargestellten Planungsansätze werden jedoch in das 
Bauleitplanverfahren übernommen. 
 

Ziele und Leitbilddefinition 
Die 'Grüne Banane' ist eine besondere und eigenständige - bisher wenig erkannte - 
Figur im Stadtgrundriss. Sie stellt als große Grünfläche eine wichtige Ergänzung zum 
dichten städtisch geprägten Raum der Friedrich-Ebert-Straße dar und ist damit 
auch Grundlage für die Wohnqualität im Quartier. Mit ihrer senkrechten Ausrichtung 
zur Achse der Friedrich-Ebert-Straße bildet sie einen städtebaulichen Kontrapunkt, 
der im zukünftigen Haltestellenbereich 'Annastraße' eine Überschneidung erfährt. 
Die Haupt-Motivation für die Planung ist das Herausarbeiten, Erhalten, Sichern und 
Weiterentwickeln der städtebaulichen und freiraumplanerischen Qualitäten der 
denkmalgeschützten Gesamtanlage (durchlüfteter und durchlichteter Städtebau der 
1950er Jahre) und der hieran angrenzenden Flächen. 
In der Abwicklung von Norden nach Süden reiht sich eine Kette von Teilräumen mit 
unterschiedlichster Ausprägung innerhalb der Grundstruktur des hier alles dominie-
renden Städtebaus der 1950er Jahre aneinander. Mit dem Blick auf das Ganze sollen 
vorhandene Qualitäten gesichert und durch ergänzende Maßnahmen weiter ge-
stärkt werden. 
Grundmotiv ist und bleibt die zentrale grüne Achse als direktes Wohnumfeld und als 
wichtiges Quartiersgrün (mit entsprechenden Nutzungsanforderungen) und als 
'Grüne Lunge' (mit verschiedenen Umweltschutzaspekten). Sie soll weiterhin von 
zusätzlicher Bebauung freigehalten werden, auch wenn das Konzept zur 'Grünen 
Banane' die Darstellung von Nachverdichtungspotenzialen im Randbereich dort be-
inhaltet, wo nicht in das Grundmotiv eingegriffen wird. 
Eine möglichst durchlaufende Gestaltung (z.B. Wege, Oberflächen, Beleuchtung oder 
wiederkehrende Erkennungsmerkmale) wird angestrebt. 
In der Summe soll sich eine in das Bewusstsein der Bevölkerung zurückgebrachte 
und dann zusammenhängende Parklandschaft mit einer gestärkten Aufenthalts-
qualität ergeben. Dies beinhaltet neben der Schaffung eines städtischen Platzes im 
Herzstück (Verknüpfung mit den sich aus der Umgestaltung der Friedrich-Ebert-
Straße ergebenden neuen Bereichen an der Haltestelle 'Annastraße') vor allem auch 
die Attraktivierung der Spiel- und Aufenthaltsbereiche auf dem 'Motzberg'. 
 

Entwurf, Gestaltung von Teilbereichen / Einzelmaßnahmen 
Im Hinblick auf konkrete Planungsansätze des Handlungskonzepts – hier erfolgt 
auch eine thematische Gruppierung - wird differenziert zwischen Maßnahmen, die 
ausschließlich in der Verantwortung der Stadt Kassel liegen und Maßnahmen, die in 
erster Linie durch private Investoren getragen werden müssen. 
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Gesamtkonzept, Stand Januar 2014 
 
Einzelne Maßnahmen lassen sich in der aktuellen planungsrechtlichen Situation 
nicht umsetzen und benötigen eine veränderte planungsrechtliche Grundlage. 
Für einige der - öffentlichen und privaten - Maßnahmen müssen im Vorfeld Verän-
derungen der Bodenordnung erfolgen, was in einem sehr frühen Stadium des Pro-
zesses die Zustimmung der entsprechend beteiligten privaten Eigentümer erfordert. 
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Auf unmittelbar benachbarten Flächen greifen sie teilweise so ineinander, dass de-
ren Abgrenzung untereinander im weiteren Verfahren variieren kann. 
 
Hier eine nach Teilbereichen gegliederte Übersicht der öffentlichen und privaten 
Maßnahmen für den Bebauungsplan-Geltungsbereich (Auszug Handlungskonzept 
'Grüne Banane', Nummerierung entsprechend übernommen): 

Haltepunkt Annastraße und angrenzende Flächen 
 II - Neugestaltung Platzsituation im Haltestellenbereich 'Annastraße'  

nördlich der Friedrich-Ebert-Straße und 
 II - Neugestaltung der Wegeverbindung bis zur Parkstraße 
 III - Neugestaltung Platzsituation im Haltestellenbereich 'Annastraße'  

südlich der Friedrich-Ebert-Straße und 
 III - Neugestaltung südliche Parallelerschließung 
Motzberg - Königstorhalle und Umfeld 
Erweiterung öffentlicher Bereich zwischen den beiden Hochhäusern 
 IV – Verlagerung und Neugestaltung des Kleinkinder-Spielplatzes zwischen den 

beiden Hochhäusern 
 V - Neugestaltung öffentliche Grünfläche 'Motzberg',  

Veränderung Hangbereich - zum Maß der Modellierung liegen alternative Pla-
nungsansätze vor: 
- Die umfangreiche Bearbeitung der Hangsituation (Schleifen der heutigen Bö-
schungskante) mit dem Verlust eines Großteils der Bäume oder 
- Der behutsame Eingriff mit einem weitgehenden Erhalt der Bäume / der Bö-
schungskante als 'Naturspielraum in der Stadt' (Entwurfsvarianten I und II). 

 VI - Neugestaltung des Sporthallenumfelds 
 VII - bauliche Maßnahmen am Gebäude > 'facelifting' 

Übersicht der privaten Maßnahmen: 
 XI - Neubebauung am Motzberg / Westendstraße 
 
Im Folgenden werden die Entwurfsideen für die Teilbereiche und Einzelmaßnahmen 
weiter erläutert. 

Gestaltung Stadtplatz im Bereich Haltestelle 'Annastraße'+ angrenzende Flächen 
Schaffung eines städtischen Platzes mit zwei korrespondierenden Hälften im Herz-
stück der 'Grünen Banane'. 
Die geplante Straßenumgestaltung ist 'der Motor' der angestrebten Quartiersent-
wicklung und gleichzeitig auch Ausgangspunkt für Planungsansätze zur Aufwertung 
der 'Grünen Banane'. Mit der Umgestaltung wird sich aber das grundsätzliche Ver-
kehrskonzept nicht verändern. Die Barrierewirkung wird nicht zuletzt durch die an-
gestrebte Verlagerung der Haltestelle 'Annastraße' und deren Neugestaltung (als 
Kap-Haltestelle) reduziert. Dies kommt der Idee von der 'Grünen Banane' zugute. 
Unstrittig ist, dass die parallel zur Friedrich-Ebert-Straße verlaufenden Erschließun-
gen (im Süden als öffentliche Straße, im Norden als private Wegefläche) ihre Andie-
nungsfunktion behalten müssen. Sie sind Voraussetzung für die funktionierende Ge-
schäftsstruktur in der Friedrich-Ebert-Straße. 
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 Die Gestaltung der Platzflächen ist im direkten Zusammenhang mit der Fried-
rich-Ebert-Straßen-Gestaltung zu sehen; insbesondere sind die sich ergebenden 
verkehrlichen und technischen Rahmenbedingungen im Rahmen der von der 
Stadt im Herbst 2014 beauftragten Objektplanung zu beachten (vgl. Kap. 4.2). 

 

 
Haltestelle 'Annastraße', Ausschnitt Gesamtkonzept 

 
 Wie auf der gegenüberliegenden Nordseite (außerhalb des Geltungsbereiches) so 

soll auch südlich der Friedrich-Ebert-Straße eine öffentliche befestigte Platzflä-
che mit verbesserter Aufenthaltsqualität geschaffen werden.  

 Die Oberflächengestaltung des Platzes soll ausreichend robust sein und eine viel-
fältige Nutzung ermöglichen. 

 Die Platzfläche wird bis an die Hauskanten erweitert. 
 Der Rasenflächenanteil soll unter Berücksichtigung vorhandener Wegebeziehun-

gen deutlich zurückgenommen und auf die verbleibenden Baumstandorte redu-
ziert werden (befestigter Stadtplatz mit Bauminseln und Aufenthaltsmöglichkei-
ten). Es wird davon ausgegangen, dass nicht alle der vorhandenen Bäume bei der 
weiterführenden Planung zu berücksichtigen sind. Der Rahmenplan-Entwurf 
berücksichtigt 7 der 8 vorhandenen Bäume im unmittelbaren Platzbereich. 

 Das Vorhalten einer entsprechenden Infrastruktur (Unterflurverteiler) für kleine-
re Veranstaltungen wird empfohlen.  

 

   
Skizzen: Haltestelle 'Annastraße'  - nördliche Platzhälfte / südliche Platzhälfte 
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 Im Zusammenhang mit der Platzgestaltung ist bei nachfolgenden Planungen 
auch die südliche Parallelerschließung in die Konzeption mit einzubeziehen und 
durch Neuordnung bzw. Verlagerung der vorhandenen Stellplätze aufzuwerten. 

 
Für die südliche Parallelerschließung sind folgende Punkte zu nennen: 
Der Entwurf sieht vor, dass der Abschnitt zwischen 'Grüne Banane' und Wes-
tendstraße zu einer Mischverkehrsfläche umgebaut wird. 
Die im Bereich der 'Grünen Banane' vorhandenen öffentlichen Längsparkstände 
sollen entfallen. Die abschnittweise vorhandenen weiteren Längsstellplätze in 
Richtung Westendstraße sollen jeweils vor die Gebäude verlagert und innerhalb 
der Mischverkehrsfläche entsprechend markiert werden.  
Vorhandene Garagenzufahrten und Hauseingänge sind zu berücksichtigen. Der 
Hochbord entfällt hier, die Fläche wird insgesamt höhengleich. 
Die auf der gegenüberliegenden südlichen Straßenseite befindlichen Senkrecht-
parkstände (auf dem Grundstück der GWH) sollen in östlicher Richtung verscho-
ben und entlang der Fahrbahn und im Zusammenhang mit der vorhandenen 
Feuerwehrzufahrt in gleicher Anzahl angeordnet werden, so dass in der Summe 
möglichst keine Stellplätze verloren gehen. 
 

 
Neuordnung südliche Parallelerschließung, Ausschnitt Gesamtkonzept 
 

 
Neuordnung südliche Parallelerschließung, Variante Parkplatzanordnung 
 
Die Querung 'Grüne Banane' wird als Aufmerksamkeitsbereich in voller Breite 
durch einen entsprechenden Materialwechsel in den Kontext der Grünfläche ge-
stellt. Die Fahrbeziehung bleibt erhalten, wird nun aber in ihrer dominanten Er-
scheinung deutlich zurückgenommen. Die Vorzone zu dem Gebäude Friedrich-
Ebert-Straße 69 wie auch die ebenfalls zum Parken beanspruchte private Teilflä-
che des Flurstücks 70/22 werden in die Gestaltung einbezogen, so dass hier eine 
zusammenhängende separate Platzfigur entsteht. 
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In Bezug auf das Wegenetz enthält der Entwurf einige Ergänzungen des Systems. 
Es werden Verbesserungen im Hinblick auf die Benutzung für Menschen mit ein-
geschränkter Mobilität formuliert und Vorschläge im Hinblick auf die Benutzer-
freundlichkeit und die Sicherheit aufgenommen. 

Motzberg - Königstorhalle und Umfeld 
 Die Rahmenplanung geht davon aus, dass die vorhandenen 'Beuys-Bäume' bei 

allen Veränderungen erhalten werden können. 
 Ein wesentlicher Punkt bei der Grünflächengestaltung ist die Bestimmung der 

zukünftigen Motzberg-Topografie. Bisher konnte die Frage, wie mit dem derzei-
tigen Niveauunterschied umzugehen ist, nicht abschließend beantwortet werden. 
Vorlaufend sind zunächst entsprechende Bodenerkundungen erforderlich. 

 Grundsätzlich wurden die folgenden Möglichkeiten diskutiert: 
 -  Böschung von der Luisenstraße ins Gelände verschieben, 
 -  Böschung strecken, 
 -  eine terrassierte Landschaft herstellen  oder 
 -  an der Luisenstraße eine richtige Kante entstehen lassen ('Bastion'). 
 Der mit der Rahmenplanung dargestellte Maximal-Eingriff mit Neuordnung des 

Hangs (u. a. Aufweitung der Hallenvorflächen durch Verschieben Böschungsfuß, 
Herstellen von bebaubaren Flächen) ist im Rahmen der nachfolgenden Objekt-
planung ebenso zu überprüfen wie die Gestaltungsmöglichkeiten einer auf Erhalt 
(als 'Naturspielraum in der Stadt') basierenden Lösung, vgl. Variantendarstellung. 

 

  
Motzberg - Nachverdichtung, Spielplatzbereich und Sporthallenumfeld 

 
 Im Rahmen der nachfolgenden Planungsschritte sind die Varianten auch hin-

sichtlich ihres Eingriffes in den Baumbestand und die als Natur-Spielbereich de-
finierte Böschungskante zu bewerten. Der jeweils resultierende Pflegeaufwand 
ist zu ermitteln. 

 Der Umfang der Geländemodellierung kann als der wesentlich bestimmende 
Kostenfaktor bei dieser Maßnahme angenommen werden. 
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Motzberg - Variante I zum Hang-/Spielplatzbereich,  Variante II zum Hang-/Spielplatzbereich 
jeweils Ausschnitt Gesamtkonzept 
 
 Gartenarchitektur der 1950er Jahre herausarbeiten 
 Dies umfasst vor allem die Weiterentwicklung/Pflege der vorhandenen Vegetati-

on. Die Bäume und Sträucher erhalten umfangreiche Schnitt- und Korrektur-
maßnahmen (Aufastung, Totholz entfernen, Verjüngungsschnitt): 
-  Freiflächen erhalten wieder mehr Licht und Sonne, 
-  wichtige Blickbeziehungen werden wieder deutlich, 
-  die Maßnahme beinhaltet auch das Entfernen zahlreicher Bäume / Gehölze, 

z.B. Platzfläche südlich der Friedrich-Ebert-Straße, Bereich 'Motzberg' 
-  Aufasten einzelner Bäume (Bereich zwischen den beiden Hochhäusern), 
-  möglichst vollständiger Erhalt der im Plangebiet vorhandenen 'Beuys-

Bäume', 
- behutsame Ergänzung der Vegetation (Neuanpflanzung Bäume, Sträucher). 

 Barrierefreiheit zwischen Luisenstraße und Haltestelle 'Annastraße' 
Die vorhandene Wegeführung - in diesem Abschnitt als geradlinige Rampe mit 
(Steigung von > 10 %) - wird durch einen 'Schlangenweg' mit einer Steigung von 
max. 6 % ergänzt. Der dargestellte Verlauf dieses Weges steht im Zusammen-
hang mit der grundsätzlichen Veränderung der Hangsituation (Terrassierung, 
Herstellen von Spielebenen) und ist ebenfalls abhängig von der geplanten Wohn-
bebauung und im Zuge weiterer Planungsschritte noch im Detail anzupassen. 

  Der Motzberg-Park soll in Verbindung mit einem gesicherten Übergang über die 
Westendstraße (Zebrastreifen) einen neuen Zugang in Höhe der Einmündung 
Motzstraße erhalten. Aufgrund der Höhensituation an dieser Stelle (Differenz 
beträgt ca. 5,50 m) kann dieser Zugang nicht rollstuhlgerecht sondern nur als 
Treppenanlage ausgebildet werden. Es erscheint sinnvoll, diesen Treppenaufgang 
im Zusammenhang mit der hier vorgesehenen Wohnbebauung herzustellen. 
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  Weitere Ergänzung im Wegesystem 
Für den Kreuzungsbereich Westendstraße / Königstor (Nordseite) wird ein zwei-
ter - ebenfalls als Zebrastreifen herzustellender - gesicherter Übergang über die 
Westendstraße vorgeschlagen. Beide Wegebeziehungen mit den Querungen über 
die Westendstraße werden trotz der fehlenden gesicherten Überwege im Schul-
wegeplan der Königstorschule als Schulweg ausgewiesen. 

 Attraktivitätssteigerung Spielplatzbereich 'Motzberg' 
- Verlagerung Kleinkind-Spielbereich > Grünfläche zwischen den Hochhäusern, 
- Gliederung Motzberg durch Veränderung der Topografie (Modellierung), Her-

stellen einer terrassierten Hang- und Spiellandschaft, 
- Einbeziehen des unmittelbaren Hallenumfeldes durch Ausstattung mit Spiel-

geräten, z.B. für Tischtennisplatten. 
- Verbesserung der Spiel- und Sportangebote, Anpassung an aktuelle Trends 
 In Bezug auf die Ausstattung der Spielplatzbereiche wurden im Rahmen der Be-

teiligung folgende zielgruppenspezifische Wünsche formuliert:  
-  abgesicherte Fläche für kleine Kinder bis 3 Jahre, 
-  Toilettenanlage, 
-  Sitzgelegenheiten, 
-  Sprunganlage in den Sandspielbereich integrieren (Königstorschule), 
-  Beachvolleyball, Parcours, Flächen für Skatebord/Inliner, 
-  Ausstattung / Gestaltung muss grundsätzlich funktionell sein 
 (Basketballfeld darf nicht geschottert sein). 

  mehr Rasen statt Schotter/wassergebundene Decke, Erhöhung des Anteils Ra-
senfläche wegen Idee 'durchlaufender Grünzug' (Berücksichtigung des Unterhal-
tungsaufwands) 

 Verbesserung der Ausleuchtung  
 Nachverdichtung an der Luisenstraße westlich der Sporthalle (vorwiegend große 

Wohnungen, gehobenes Marktsegment, mit Tiefgarage) aus städtebaulicher 
Sicht möglich - jedoch aus denkmalpflegerischer Sicht problematisch und aus 
freiraumplanerischer Sicht eher negativ gesehen.  

 Voraussetzung wäre, die Idee eines durchlaufenden (öffentlichen) Grünzugs zu 
wahren > schlanker Baukörper. Neben der Stadtgestalt (Ensembleschutz) wären 
auch stadtklimatische Belange zu berücksichtigen.  

 Tiefgaragen-Lösung in Zusammenhang mit einer Bebauung an der Luisenstraße 
würde mit der Höhenlage des vorhandenen Rampenweges zur Erschließung des 
westlichen Sporthalleneingangs kollidieren. 

 

   
'Doppelbebauung' am Motzberg, Alternativskizzen 
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 Nachverdichtung an der Westendstraße (ebenfalls vorwiegend große Wohnun-
gen, gehobenes Marktsegment, mit Tiefgarage) - in der Sichtachse Motzstraße - 
aus städtebaulicher und denkmalpflegerischer Sicht als Punkthaus möglich.  
Der Standort verträgt ein markantes Solitärgebäude. 
Wegen der Topografie erscheint die Anordnung einer Tiefgarage mit einer direk-
ten Zufahrt von der Westendstraße sinnvoll. In der Folge wäre dann der vorhan-
dene Schrägparkstreifen in der Westendstraße zu reduzieren. 
Grünflächen-Reduzierung ist durch Verlagerung Kleinkindspiel zu kompensieren. 
Es wird erwartet, dass ein Neubau an dieser Stelle durch die damit verbundene 
soziale Kontrolle einen positiven Effekt für die 'problematische Rückseite' der 
Sporthalle nach sich ziehen könnte. 

 Im Vorfeld müssen Baugrunderkundungen zur Klärung der Beschaffenheit der 
Aufschüttung (Badoglio-Hügel) im Hinblick auf die Standsicherheit und eine 
mögliche Schadstoffbelastung erfolgen. 

 Erhalt der vorhandenen Fahrerschließung (Hallenebene, ca. 177,30 m) oder Her-
stellung einer neuen Andienungs- und Erschließungsmöglichkeit > die Erschlie-
ßung von Niveau Luisenstraße (ca. 173 m) oder Westendstraße (ca. 175,50 m) 
erfordert unterschiedlich lange Rampen. 

  Verbesserung Hallenumlauf: Verbreiterung der Vorflächen auf der West- 
und/oder Nordseite und dadurch Schaffung von attraktivem Raum z.B. für eine 
Außenbewirtschaftung in Verbindung mit Hallennutzung, Öffnung der Zone als 
Spielbereich (z.B. Tischtennisplatten) > Komprimieren der Böschung. 

 

 
Motzberg - Hangsituation mit Übergang Luisenstraße,  
Ausschnitt Gesamtkonzept 
 

 Herstellen eines deutlich vergrößerten Aufgangs von der Luisenstraße am westli-
chen Sporthallenzugang als breite nach Süden orientierte Treppenanlage (mit 
Sitzstufen und Stufenanlage in Südlage zum Spielen und Verweilen). Hierzu 
müsste der Hang z.T. abgetragen und eine neue Stützmauer errichtet werden. 

 Mit der hohen Aufenthaltsqualität (auch verbesserte Einsehbarkeit) könnte sich 
die Treppenanlage neben Sporthalle und Königstorschule zu einem Treffpunkt im 
Quartier entwickeln. 
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 Es wird vorgeschlagen, Reste der ehemaligen Stadtkaserne, die im Zuge einer 
zwischenzeitlich avisierten Baumaßnahme nahe am Zebrastreifen Luisenstraße 
freigelegt wurden, als identitätsstiftenden Beitrag in die Gestaltung einzubinden. 

 gestalterische Aufwertung / funktionale Verbesserung der Königstor-Sporthalle  
- Optimierung Zugänglichkeit durch neue Rampe (Westendstraße),  
- Verbesserung Hallenumlauf durch Aufweitung der Hallenvorflächen, u.a. 

Rückbau der massiven Sicherungsvorkehrungen (Stacheldraht, Zaunanlage) 
- Überwinden des 'Schlund-Charakters' im Bereich der untergeschossigen 

Parkplatzebene z.B. durch Schließen der Fassade, durch Einbauten in den 
Stellplatzabschnitten (Luisenstraße),  

 evtl. kontrollierte Grafitti-Aktion mit Jugendlichen (legale Sprayer-Wand ?), 
- Ausnutzen der Dachflächen für Fotovoltaikanlagen. 
 

 
Motzberg – Ideenskizze 'Spuren sichtbar machen' 
 

 
Sporthalle Königstor, Straßenansicht  

 
  Statik der Sporthalle 
 Zu der Fragestellung, ob das Dach der Sporthalle in die Überlegungen als be-

grünte Fläche, als Spielplatz/Sportfeld, als Parkplatz oder als potentielle Nach-
verdichtungsfläche einbezogen werden kann (> gegebenenfalls wäre eine Er-
schließung der Dachebene einzuplanen), wurde eine separate ingenieurtechni-
sche Stellungnahme beauftragt, deren Ergebnis im Okt. 2012 vorgelegt wurde.  

 Der Beurteilung durch das Ingenieurbüro Clobus (Kassel) liegt eine Auswertung 
der vorhandenen Unterlagen zur geprüften Statik zugrunde.  
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 Ergebnis: Ergänzende Untersuchungen hinsichtlich möglicher Bemessungssi-
cherheiten in den Bestandskonstruktionen zeigen, "dass keine wesentlichen Be-
messungsreserven innerhalb der Dachkonstruktionen und der lastweiterleiten-
den Bauteile inkl. Fundamente generiert werden können". Zur Realisierung von 
Nutzungsänderungen würden umfangreiche Verstärkungs- und Anpassungsar-
beiten an den Bestandskonstruktionen erforderlich werden. Allerdings sind die 
Tragkonstruktionen des Bestandes (Raumfachwerkkonstruktion/ Spannbeton-
binder etc.) wg. ihrer speziellen Bauweisen nicht unmittelbar geeignet einfache 
bzw. wirtschaftliche Konstruktionsverstärkungen zu ermöglichen." 

 

Bodenordnung 
Das städtebaulich-freiraumplanerische Konzept zur 'Grünen Banane' bezieht sich 
auch auf private Grundstücke. Es beschreibt einen 'Idealzustand', der an einigen 
Stellen auch für die Umsetzung der als 'öffentliche Maßnahme' definierten Bausteine 
bisher private Grundstücke in die Planung integriert und daher in der Folge eine 
Veränderung der Eigentumsstruktur voraussetzt. Die Umsetzungsoptionen sind ein-
zelfallbezogen zu verhandeln. 
Die Hinweise zur Bodenordnung betreffen auch die Geltungsbereichsfläche des hier 
vorliegenden Bebauungsplanes.  
Mit der zukünftigen Platzgestaltung am Haltepunkt 'Annastraße' hat der Entwurf 
für die 'Grüne Banane' ein zentrales Element. Während sich die südliche Platzhälfte 
bereits in kommunalem Eigentum befindet, kann über die für die Entwicklung und 
Gestaltung der nördlichen Platzhälfte vorgesehenen Flächen derzeit nicht verfügt 
werden, da sie sich in Privateigentum befinden. Entsprechende Verhandlungen mit 
den betroffenen Eigentümern laufen. 

Die vorgesehenen Möglichkeiten zur baulichen Nachverdichtung am Motzberg 
konzentrieren sich auf Flächen, die sich derzeit in kommunalem Eigentum befinden. 
Zur Bebaubarkeit sind Flächen der heutigen Parklandschaft bzw. der weitläufigen 
Spielplatzbereiche für Investoren interessant. 

Im Kern geht es um eine Veräußerung von – heute städtischen - Teilflächen an der 
Westendstraße (Flst. 186/4). Nach Ansicht der Verfasser des Handlungskonzepts 
würde auch eine Veräußerung von Teilflächen der Straßenparzelle 'Westendstraße' 
(Flst. 184/2, Teilfläche ca. 70 - 80 m²) dazu beitragen, den Flächenzuschnitt für pri-
vate Investoren weiter zu optimieren. 
Im Zusammenhang mit der Neuordnung kommen - sofern die im Plangebiet prä-
sente Wohnungsbaugesellschaft GWH als Erwerberin auftritt - auch Möglichkeiten 
des Flächentausches in Frage, um die Verlagerung von öffentlichen Spielplatzberei-
chen als Voraussetzung für eine zukünftige Bebauung abzusichern (vgl. Kap. 8). 
Ansonsten sollte auch eine neue Aufteilung der Flst. 185/22, 185/23, 185/24 und 
185/25 mit Ziel angestrebt werden, um in diesem Bereich einen eindeutigen Grenz-
verlauf im Hinblick auf Unterhaltung und Pflege der Grünflächen herzustellen. 
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4. Konkrete Projekte 
Zwei wesentliche Projekte der Rahmenplanung – das 'Hochhaus am Motzberg' und 
der 'Stadtplatz Annastraße 'wurden zwischenzeitlich fortgeführt und in unter-
schiedlicher Art und Weise auf der objektplanerischen Ebene weiter vorangetrieben. 
Der aktuelle Planungsstand soll in die Bauleitplanung einfließen. 

4.1 Hochhaus am Motzberg 
Auf der Grundlage der Rahmenplanung hat die GWH in Abstimmung mit der Stadt 
im Zeitraum April bis Juni 2015 einen begrenzten Architektenwettbewerb mit gela-
denen Architekten/Planern als kooperatives Gutachterverfahren für das Wohnungs-
bau-Projekt an der Westendstraße durchgeführt (Stichwort Baukultur). 
Das Ergebnis dieses Verfahrens soll Eingang in die hier vorliegende Bauleitplanung 
finden und die Möglichkeit der Realisierung des vom Preisgericht bestimmten Sie-
gerentwurfes planungsrechtlich absichern. 
Der favorisierte Gebäudeentwurf wurde vom Büro Roller Architekten GmbH aus 
Kassel / Breisach ausgearbeitet und im Rahmen einer Überarbeitung weiterentwi-
ckelt. Die im Folgenden abgebildeten – unmaßstäblichen - Darstellungen sind Teil 
des Wettbewerbsbeitrages von Roller Architekten: 

 
Perspektive, Visualisierung 
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"Das mit dem 1. Preis ausgezeichnete Wohnhochhaus in Kassel knüpft mit seinen 
charakteristischen Rundungen, seiner Transparenz und leichten Anmutung an das 
Erbe der 50er Jahre an." (homepage Roller Architekten GmbH) 
Der prämierte Gebäudeentwurf zeichnet sich durch seine abgerundete freie Form 
und die eingedrehte Position aus, die aus der Örtlichkeit heraus entwickelt wurde. 
Die Proportionen des Baukörpers – hier vor allem auch das Verhältnis der Höhe zur 
Grundfläche - erscheinen stimmig. Das neue Hochhaus soll 11 Wohngeschosse auf-
weisen und damit in seiner absoluten Höhe die beiden vorhandenen 'Hochhaus-
scheiben' um 2 – 3 Geschosse  überragen. Damit erfüllt das geplante Gebäude den 
Wunsch der Stadt Kassel, an dieser Stelle ein für die Kasseler Stadtsilhouette mar-
kantes neues Solitärgebäude entstehen zu lassen. 
 

 
Lageplan, Freiflächen, Dachaufsicht 
 

 
Ansicht Westendstraße 
 Schnitt 
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Geplant sind 22 Wohneinheiten, die als Eigentumsmaßnahme veräußert werden 
sollen.  
Von der Westendstraße direkt erreichbar soll niveaugleich eine Tiefgeschoss-Ebene 
mit den erforderlichen Stellplätzen ausgebildet werden. Die Fläche vor dem Gebäude 
soll im Zusammenhang mit dem Zugang zur Grünfläche als öffentlich nutzbarer 
Platz hergestellt werden (im Weiteren als 'Stadtplatz Westenstraße' bezeichnet). 

 

   
Untergeschoss, Tiefgarage Eingangsebene 
 

   
Regelgeschoss, Grundrissbeispiel Dachgeschoss, Penthouse 

 
Es ist davon auszugehen, dass der Gebäudeentwurf im Zuge der Weiterbearbeitung 
für die Realisierung weiterentwickelt wird. 
 
Die GWH plant – wenn für den Grundstückstausch die erforderlichen Beschlüsse der 
städtischen Gremien vorliegen und die Voraussetzungen für die Genehmigungsfä-
higkeit geschaffen wurden - in 2016 mit der Realisierung des Projektes zu beginnen. 
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4.2 Stadtplatz Annastraße 
Die Stadt Kassel hat im Herbst 2014 die Arbeitsgemeinschaft Wette+Künecke (Göt-
tingen) / Büro für Architektur und Stadtplanung (Kassel) mit der objektplanerischen 
Bearbeitung für die Gestaltung des Stadtplatzes 'Haltestelle Annastraße' beauftragt. 
Im Zuge der gestalterischen Überlegungen entstand ein von der Rahmenplanung 
abweichender Entwurf, der nach neuerlicher Begutachtung insbesondere von dem 
zunächst angedachten umfassenden Baumerhalt wegen der geringen Perspektiv-
aussichten aufgrund von Schäden im Stamm- und / oder Kronenbereich und der 
räumlichen Nähe zu den Fassaden Abstand nimmt und nun die Neuanpflanzung ei-
ner Baumgruppe vorsieht. Dies betrifft auch die in der Südwestecke des Platzes ste-
hende Robinie, die Teil des 'Beuys-Kunstwerkes' ist. Die vier für das Stadtklima ge-
eigneten neuen Bäume sollen nun mit genügend Abstand zu den angrenzenden Fas-
saden gepflanzt werden, damit sich langfristig ein Ensemble mit schönen und vitalen 
Baumkronen entwickeln kann. 

 
Entwurfsplanung Stadtplatz Annastraße, Stand Juni 2015 
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Die Baumgruppe wird von abgestuften Sitzelementen mit rot eingefärbten Be-
tonblöcken und Holzauflagen eingefasst, die dem Platz ihren eigenen Charakter 
geben werden. Die übrige Platzfläche wird mit Betonplatten belegt und eröffnet 
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten (Begegnungsort). Die südlich verlaufende An-
liegerstraße wird optisch durch das Verlegen der gleichen Betonplatten in die 
Platzfläche einbezogen, ihre Verkehrsfunktion bleibt aber vollständig erhalten. 
Die Fortführung des Gehweges in der Platzfläche soll für Blinde und Sehbehin-
derte durch einen Leitstreifen (Kombination mit Entwässerungsrinne) gekenn-
zeichnet werden. 
Poller, z.T. klappbar, werden das Abstellen von Pkw's auf der Platzfläche verhin-
dern. Die durch die Umgestaltung wegfallenden Parkmöglichkeiten können 
durch die deutlich höhere Zahl von Parkplätzen in der Friedrich-Ebert-Straße 
nach deren Umgestaltung kompensiert werden. 
Im nördlichen Platzbereich werden die Stellplätze neu angeordnet (und teilweise 
verlagert), damit zur Friedrich-Ebert-Straße eine platzartige Erweiterung erfol-
gen kann. Die nördliche Raumkante bildet ein Rankgitter aus Metall, berankt mit 
Kletterhortensien, das der Abschirmung der angrenzenden Parkplätze dient. Mit 
dem Metallgitter werden ebenfalls die Bereiche für die Entsorgungseinrichtun-
gen eingefasst. 
Zur Verzahnung der beiden Platzbereiche werden dieselben Sitzelemente wie im 
südlichen Bereich aus rotem Beton und Holz verwendet, die vor dem vorgesehen 
Rankgitter angeordnet werden und eine lineare Aufstellung erhalten sollen. 
Ebenfalls werden die im südlichen Platzbereich vorgesehenen hellgrauen Beton-
platten Verwendung finden.  
Die im Übergangsbereich zum Gehweg der Friedrich-Ebert-Straße vorhandene 
Platane ist vital und erhält durch Entsiegelung eine vergrößerte Baumscheibe 
und somit verbesserte Bedingungen für eine langfristig gesunde Entwicklung. 
 
Weitere Merkmale des Entwurfes sind: 
-  Herstellen einer abgestuften Sitzgruppe aus rot eingefärbtem Beton mit Holz-

auflage, 
-  Anfüllen der Baumstandorte und Raseneinsaat, 
-  Nachzeichnen des Umrisses des ersten Gebäudes in der Friedrich-Ebert-Straße 

(kriegszerstört) durch Klinkerläufer, 
-  Herstellen Niveaugleichheit, Abgrenzung zu der südlichen Parallelstraße durch 

herausnehmbare Poller, 
-  Installation eines Trinkbrunnens, 
-  Installation einer Unterflur-Versorgungsstation, 
-  Installation einer ausreichenden Platzbeleuchtung. 
 
Das abgestimmte Konzept liegt seit Juni 2015 vor - es wurde mittlerweile durch den 
Magistrat beschlossen. Die Realisierung ist für die 2. Jahreshälfte 2016 geplant. 
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5. Zusammenfassung der Ziele für den Bebauungsplan 
Das Plangebiet befindet sich am Rand des sehr attraktiven Vorderen Westens (an 
der Grenze zum Stadtteil Mitte), der gerade als Wohnstandort eine sehr hohe Nach-
frage zu verzeichnen hat. Der hohe Freiflächenanteil wie auch die - durch die Topo-
grafie bedingte - erhabene Situation des 'Motzberg-Plateaus' steigern die im Stadt-
teil vorhandenen Wohnqualitäten zusätzlich. 
Die Stadt Kassel ist gleichzeitig aber auch bestrebt, Nachverdichtungspotentiale in 
bereits erschlossenen Lagen, die sich für eine Wohnnutzung eignen, vorrangig zu 
entwickeln, um einen sich immer weiter ausdehnenden Siedlungsflächenzuwachs an 
den Rändern oder in anderen sensiblen Bereichen zu verhindern oder zumindest den 
Druck hierauf zu mindern. 
Die für das Plangebiet im Zuge der Gesamtplanung für die 'Grüne Banane' herausge-
arbeiteten Nachverdichtungspotenziale an der Westendstraße sollen mit dem hier 
vorliegenden Bebauungsplan nun eine planungsrechtliche Grundlage bekommen. 
 
Für die städtebauliche Entwicklung des Plangebietes werden folgende Ziele, Leitbil-
der formuliert: 
 Erhalt der städtebaulich-freiraumplanerischen Qualitäten 

Berücksichtigung gestalterischer Vorgaben, die sich insbesondere aus dem 
Denkmalensemble ableiten lassen. Dies gilt insbesondere für das in der Gesamt-
konzeption angelegte Verhältnis der Gebäude zu den parkartigen Grünflächen 
 Festlegen eines baulichen Entwicklungsspielraumes für die Bestandsgebäude 

unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte 
 Sichern der ‚Grünen Achse‘ als öffentliche Grünfläche 

- Definieren und ggfls. Gestalten der Grenzen zum privaten Grün  
(Wohnungsbaugesellschaft GWH Friedrich-Ebert-Straße 67 und 69) 

- Abgrenzung Parkanlage / Spielplatz, Lokalisierung Kinderspiel 
- Sichern von Wegeverbindungen 
- Schaffen einer neuen Verbindung Motzstraße / Motzberg durch Treppenan-

lage/Weg, Anbindung des Weges an den Nord-Süd-Weg 
- Vermeidung der Beeinträchtigung von klimatischen Funktionen 

 Sicherung und Erhalt eines Mindestanteils von privaten Freiflächen 
Freiraumplanung im Hinblick auf eine bewohnerorientierte Nutzung, Schaffung 
von hochwertigen Außenbereichen als Wohnraumergänzung 

 Stabilisierung und Weiterentwicklung der vorhandenen Wohnnutzung, Erhalt der 
Wohnqualität, Förderung eines breit gemischten Wohnungsangebots für ver-
schiedene Nachfragegruppen, Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung von hochwertiger Wohngebäudearchitektur 

 Berücksichtigung der Stellplatzsituation und des vorhandenen Bedarfs sowie Be-
reitstellung ausreichender Kapazitäten im Zusammenhang mit einer zusätzlichen 
neuen Wohnbebauung 

 Erhalt vorhandener Bäume und Grünstrukturen 
Aus Sicht der Grünordnungsplanung stellen neben den zahlreichen größeren 
Bäumen (unter denen sich 47 Stück der unter besonderem Schutz stehenden 
'Beuys-Bäume' befinden) weiterhin auch die anderen vorhandenen Grünstruktu-
ren (vor allem im Hangbereich) einen Wert dar, deren möglichst umfangreiche 
Übernahme in zukünftige Planungskonzepte anzustreben ist.  
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 Platz an der Friedrich-Ebert Straße ('Stadtplatz Annastraße'/ Haltestellenbereich 
und Flächenaufteilung in der südl. Parallelstraße (kl. Friedrich-Ebert-Straße) 
- Vorgaben zum Grünanteil, Anzahl Bäume (Erhalt / Neuplanung) 
- Reduzierung Straßenquerschnitt im Platzbereich „Kl. Friedrich-Ebert Straße“ 

(Stichwort: ‚Grüne Achse‘) 
- Verlagerung der privaten Stellplätze auf das Grundstück der hier betroffenen 

Wohnungsbaugesellschaft GWH (Friedrich-Ebert-Straße 67/69) 
- ggfls. Regelungen zur Platznutzung im Hinblick auf Veranstaltungen 

 Festlegen des städtebaulichen Rahmens für die geplante Nachverdichtung an der 
Westendstraße bzw. Herstellen der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Umsetzung des Ergebnisses aus dem Gutachterverfahren 
- Positionierung des Baukörpers 
- Gebäudekubatur, max. Grundfläche / Höhe, Gebäudeform 
- Anbindung an die Westendstraße 
- Vorgaben für den Lärmschutz 
- Stellplätze / Tiefgarage 
- Dachbegrünung  

 Sporthalle und Umfeld 
- Festlegen eines baulichen Entwicklungsspielraumes für die Sporthalle 
- Zufahrt / Zugang Sporthalle von Westendstraße (Rampe) 
- Erweiterung Zugangsbereich Sporthalle an der Luisenstraße 
- Dachbegrünung 

 Anpassung im Straßenraum Westendstraße 
Im Zusammenhang mit der geplanten Wohnbebauung an der Westendstraße und 
der geplanten Rampe zur Sporthallen-Ebene ist eine geänderte Aufteilung im 
Straßenraum der Westendstraße erforderlich. 
Der im Bestand vorhandene Wechsel im Querschnitt (im nördlichen Bereich bis-
her Straßenrandparken, im südlichen Bereich Schrägparkstände) ist in südlicher 
Richtung zu verschieben. In der Folge entfallen 9 öffentliche Stellplätze (Schräg-
parken), am Straßenrand entstehen 4 Stellplätze (Längsaufstellung). 

 Barrierefreiheit 
Berücksichtigung der Anforderungen von Menschen mit eingeschränkter Mobili-
tät bei der Planung und Herstellung neuer Wege und Zugänge.  
Dies betrifft neben der Nord-Süd-Verbindung zwischen Luisenstraße und Fried-
rich-Ebert-Straße auch die Erschließung der Sporthallen-Ebene. 

 

5.1 Städtebau 
Der denkmalgeschützte Bestand repräsentiert in einer lehrbuchhaften Form den 
charakteristischen Städtebau der 1950er Jahre, welcher sich vor allem durch ein be-
sonderes Verhältnis der Gebäude zu den umgebenden Freiflächen auszeichnet. 
Dieses übergeordnete Grundprinzip soll auch für die potentielle Entwicklungsfläche 
an der Westendstraße gelten. Das durchfließende Grün soll als besonderes Quali-
tätsmerkmal vor allem in der Mittelachse der 'Grünen Banane' erhalten und gesi-
chert werden. Die Planung sieht daher nur am Rand ein weiteres Solitär-Gebäude 
vor, welches in die vorhandene Gebäudeflucht der Westendstraße gestellt wird, sich 
aber gleichzeitig als 'Gebäude in der Parklandschaft' versteht. 
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Gebäude mit Signalwirkung – städtebaulich und architektonisch 
Besonders hervorzuhebende Merkmale des geplanten Hochhauses sind seine einge-
drehte Position und seine abgerundete freie Form. 
Das geplante Hochhaus stellt sich in die Sichtachse von der Motzstraße mit Blick-
richtung nach Westen und schafft hier einen markanten Endpunkt. Für den umge-
kehrten Blick aus der Parkrichtung (von Westen) bildet der 'Turm' auch einen bauli-
chen Abschluss am östlichen Ende der Park-Landschaft.  
In der Abwicklung der Westendstraße entsteht durch die deutliche Überhöhung ein 
neues markantes Zeichen insbesondere auch für diesen Straßenraum, evtl. auch mit 
positiven Impulsen für eine höherwertige bauliche Entwicklung der gegenüberlie-
genden Fläche auf der östlichen Straßenseite (auch im Zusammenhang mit der pro-
jektierten Entwicklung am Königstor).  
Wegen des sehr unterschiedlichen Gebäudebestands - eine nur 4-geschossige Be-
bauung an der Westendstraße (Fußpunkt ca. 177,50 – 179,20 m, Höhe max. ca. 
15 m) mit einer Geschosshöhe unter 3 m) und eine 8 - 9-geschossige Bebauung im 
Zentrum der 'Grünen Banane' (Fußpunkt ca. 181,20 - 182,00 m, Höhe ca. 24,5 m) - 
wurde insbesondere die Höhenentwicklung einer zukünftigen Bebauung auf ihre 
städtebauliche Verträglichkeit geprüft. Hierbei wurde der durch die Topografie be-
dingte Höhenunterschied im Gelände von etwa 9 - 10 m berücksichtigt. 

Berücksichtigung Denkmalensemble – keine Konkurrenz, sondern Ergänzung 
Ein wesentliches Ziel des Bebauungsplanes ist die Sicherung des unter Denkmal-
schutz stehenden Ensembles aus den 1950er Jahren mit seiner typischen städte-
baulichen und freiraumplanerischen Qualitäten. Das geplante Wohnhochhaus soll 
hierzu nicht störend in Konkurrenz treten, sondern wird als akzentuierende Ergän-
zung gesehen. 
Die Grundzüge des Ensembles werden nicht beeinträchtigt, insbesondere bleibt das 
für die Entstehungszeit prägende Verhältnis der Gebäudestruktur zu den sie umge-
benden Freiflächen erhalten. Die wesentlichen Sichtbeziehungen werden bei der Po-
sitionierung des neuen Baukörpers aufgrund der Randlage berücksichtigt – dies gilt 
vor allem für den Blick aus der Motzstraße in die Grünfläche. 
Im Ergebnis wurde der Rahmen so definiert, dass an dieser Stelle eine neue städte-
bauliche Dominante mit rund 39 m entstehen soll, die die umgebende Bebauung und 
sogar auch die beiden Hochhausscheiben noch überragt. Die besondere Akzentuie-
rung ist gewollt und kann nur durch einen Baukörper in dieser Höhe erreicht wer-
den. 
Folgende Höhen (üNHN) mit Relevanz für die bisher unbebaute Fläche oberhalb der 
Sporthalle an der Westendstraße sind im Bestand ungefähr gegeben: 

 Fußpunkt  
Gebäude 

Traufhöhe TH 
 

Firsthöhe FH 
(OK max) 

Gebäudehöhe in m  
über OK Gelände 

Friedrich-Ebert-Str. 67/69 181,20 - 182,00 203,20 206,10 24,10 – 24,90 

Westendstraße 1- 5 177,50 – 179,20 190,50 193,50 14,30 – 16,00 

Königstor-Sporthalle 173,00 (Luisenstr.) 186,50 187,50 14,50 
 
Eine weitere wesentliche Grundlage für die Qualität der Neubebauung wird darüber 
hinaus eine gute städtebauliche Lösung für den ruhenden Verkehr sein. Bei Berück-
sichtigung der Vorgaben der Stellplatzverordnung erscheinen Lösungen ohne Tief-
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garage nicht denkbar (> Schaffung eines möglichst großen Spielraumes für eine 
Tiefgarage). Hinsichtlich des Flächenbedarfs wurde nachgewiesen, dass eine Tiefga-
rage auch in der erforderlichen Größenordnung mit Einstellplätzen im satzungskon-
formen Verhältnis 1 Stpl. je Wohneinheit an der Westendstraße realisierbar ist.  
Die an der Westendstraße wegfallenden Parkplätze können an anderer Stelle kom-
pensiert werden (Zunahme in der Friedrich-Ebert-Straße durch Umgestaltung). 
Es wird darauf hingewiesen, dass aus diesem Hochbauvorhaben resultierende An-
passungen im Straßenraum der Westendstraße durch den Verursacher zu tragen 
sind (z. B. veränderte Bordabsenkungen, Umbau Stellplatzanlage).  
Im Bereich von Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage ist der Lärmschutz zu beachten. 
Entsprechend der übergeordneten Zielsetzung liegt der Nutzungsschwerpunkt beim 
Wohnen. Aufgrund der enormen Dynamik des Stadtteils unterliegt auch der Woh-
nungsmarkt einer rasanten Entwicklung, die insbesondere durch einen verstärkten 
Anstieg im hochpreisigen Wohnungseigentumssektor in Bezug auf das gesamtstäd-
tische Kasseler Niveau gekennzeichnet ist. Besonders gefragt sind die städtischen 
Lagen. Genau dieses Marktsegment wird auch der geplante Neubau bedienen. 
Bereits mit der Rahmenplanung wurde das Ziel formuliert, die nördliche Sporthal-
lenseite durch einen hier platzierten Neubau in einem Maße durch soziale Kontrolle 
so aufzuwerten, dass der Rückbau der bisher hier vorhandenen Sicherheitsvorkeh-
rungen erfolgen kann.  
Das Neubauvorhaben steht damit auch im Zusammenhang mit der Aufwertung des 
Sporthallenumfeldes, welches durch eine Neugestaltung der Grünflächen und der 
Hangbereiche insgesamt deutlich an Attraktivität gewinnen soll. 
 
Die straßenzugewandten Räume und insbesondere die Erdgeschosszonen sind we-
gen der höheren Lärmbelastung durch Straßenverkehr weniger gut für eine Wohn-
nutzung geeignet. Hier könnte daher auch eine Mischung mit ergänzenden oder 
wohnverträglichen anderen Nutzungen bzw. die Unterbringung notwendiger Stell-
platzkapazitäten sinnvoll sein. Grundsätzlich wird eine Berücksichtigung der beiden 
relevanten Lärmquellen (Friedrich-Ebert-Straße, Sporthalle) bei der Grundrissge-
staltung empfohlen. 
 
Grundlage für die Vorgaben im Bebauungsplan zu dem (für Kasseler Verhältnisse 
spektakulären) Neubauprojekt ist das Ergebnis eines hierzu durchgeführten Gut-
achterverfahrens, welches von der als Investor auftretenden Wohnungsbaugesell-
schaft GWH in Abstimmung mit der Stadt Kassel im Frühjahr/Sommer 2015 durch-
geführt wurde (vgl. Kap. 4.1). 

Wohnbebauung auf der Sporthalle 
Die Idee der Überbauung basiert auf der Feststellung, dass der Standort grundsätz-
lich auch für eine weitere Wohnbebauung geeignet erscheint und für bestimmte - 
auf das urbane Leben konzentrierte - Menschen ein attraktives innerstädtisches 
Angebot darstellen könnte. 
Die Aufstockung / Überbauung der Sporthalle wäre nach derzeitigem Kenntnisstand 
nur mit einem unverhältnismäßig hohen baulich-konstruktiven (und damit auch fi-
nanziellen) Aufwand zu realisieren. Die Lärmproblematik (Wohnnutzung über 
Sportnutzung) wäre hier nachrangig dann ebenfalls zu lösen. 
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Ungeachtet dessen wird weiterhin die Auffassung vertreten, dass eine Aufstockung / 
Überbauung der Sporthalle aus städtebaulicher Sicht (z.B. zur Herstellung einer 
Raumkante an der Luisenstraße) in einem solchen Maße attraktiv sein könnte, dass 
es sinnvoll erscheint, diese Idee – unabhängig von deren Wirtschaftlichkeit, sie ist 
hier zunächst ohne Bedeutung  - auf der planungsrechtlichen Ebene (im Sinne einer 
Angebotsplanung) vorzudenken. 
Hierbei spielt auch eine Rolle, dass eine umfassende Sanierung der Sporthalle bereits 
für die nächsten Jahre ins Auge gefasst wurde, in deren Zusammenhang sich mög-
licherweise auch die baulichen (statischen) Voraussetzungen und damit auch die 
wirtschaftliche Beurteilung für eine Aufstockung / Überbauung ändern könnten.  
Nicht auszuschließen ist darüber hinaus, dass an Stelle der Überbauung der vorhan-
denen Sporthalle ein Sporthallen-Neubau mit aufgesetzter Wohnbebauung tritt. 
Eine solche Neubauvariante als Aufwertung des Gebäudekomplexes würde natürlich 
eine verbesserte architektonische Lösung für die bisher im Untergeschoss angeord-
neten Parkplätze ermöglichen. Auch diese Lösung soll mit dem neuen Planungsrecht 
umgesetzt werden können. 
 
Für den Bereich des zukünftigen Stadtplatzes Annastraße liegen dem Bebauungs-
plan die zwischenzeitlich vorabgestimmten Planungen des Büros Wette+Künecke 
(Göttingen) in Zusammenarbeit mit BAS (Kassel) zugrunde (vgl. Kap. 4.2). 
 
Der Erhalt der markanten Bäume in überwiegender Zahl sichert die Qualität der 
Freiflächen für die Bewohner, aber auch im Hinblick auf Umwelt- und Naturschutz. 
Ein großer Teil der Bäume - darunter auch 45 der 47 'Beuys-Bäume' - werden als 
unbedingt erhaltenswert eingestuft. Die größeren Bäume (im Bereich der privaten 
Grundstücke) unterliegen zusätzlich dem Schutz der Baumschutzsatzung. 

In Abhängigkeit von der geplanten Neuordnung der parkartigen Grünflächen und 
im Zusammenhang mit der Schaffung einer Neubauoption verändern sich das Ver-
hältnis und die Abgrenzung zwischen öffentlichen, halb-öffentlichen und privaten 
Bereichen. Verdichtungs-Konzepte haben häufig den Verlust der Privatheit zur Fol-
ge. Im vorliegenden Fall betrifft dies nur einen sehr kleinen Kreis der Bevölkerung im 
unmittelbaren Umfeld. Diese begrenzte Öffnung erscheint im innerstädtischen Be-
reich jedoch vertretbar. 

Auch die geplante Ergänzung im Wegesystem spielt eine wichtige Rolle. Neben der 
planungsrechtlichen Sicherung vorhandener Verkehrsflächen unterschiedlichster 
Ausprägung und deren gestalterischer Aufwertung enthält das Konzept auch die 
neue Fußweg-Verbindung von der Motzstraße auf den 'Motzberg' sowie die mit der 
Sporthallen-Umfeld-Verbesserung zusammenhängende Aufweitung (und die mög-
lichst barrierefreie Umgestaltung) des Hallen-Umlaufes. 
Im weiteren Verfahren zu prüfen wäre, ob diese neue Hallen-Erschließung entspre-
chend der DIN 14090 auch als Feuerwehrzufahrt herzustellen ist. Dies würde be-
deuten, dass für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr das erforderliche Lichtraum-
profil freizuhalten wäre und dass bei der Herstellung der Zufahrt eine Achslast von 
bis zu 100 kN berücksichtigt werden müsste. 
Beim Umbau der 'Kleinen Friedrich-Ebert-Straße' sind die verkehrlichen Belange 
zu berücksichtigen. Insbesondere haben die Abmessungen der Verkehrsflächen auch 
weiterhin den Platzbedarf für alle Fahrbeziehungen (maßgebliche Bemessungsfahr-
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zeuge: 3-achsiges Müllfahrzeug, Fahrzeug Winterdienst) zu gewährleisten. Die ent-
sprechenden Fahrkurven wurden im Entwurfsprozess geprüft. 
Das übrige Straßensystem - insbesondere das der an das Plangebiet angrenzenden 
Wohnstraßen im Umfeld (Luisenstraße, Westendstraße) bleibt unverändert, hier 
wurde kein dringender Handlungsbedarf festgestellt. 
 

5.2 Flächenbilanz 
Die überschlägige Flächenbilanz wurde auf der Grundlage der bisherigen Entwurfs-
planung für den 'Planungsfall' rechnerisch über die GR bzw. GF als 'Maximalvariante' 
ermittelt. Für den 'Planungsfall' wurden nur die Optionen berücksichtigt, die bei Er-
halt der heute vorhandenen Hauptgebäude als Nachverdichtung einzustufen sind 
(WA 3 / Aufstockung Sporthalle). 

    Bestand Planung Summe in % 

Geltungsbereich gesamt, ca.     18.355 m² 100,0 % 
Bauflächen Bestand + Planung, davon   6.660 m² 36,3 % 
- WA-Flächen   2.955 m² 1.050 m² 
- Gemeinbedarfsfläche 'Sporthalle'  2.655 m² 
überbaute Fläche im Bestand, davon  3.080 m² 
- Wohngebäude   980 m² 
- Sporthalle   2.100 m² 
GR, Summe überbaubare Fläche, davon für  4.450 m² 720 m² 5.170m² 
- Hauptgebäude   3.500 m² 360 m² 3.860 m² 
- Nebenanlagen gem. § 19 (4) BauNVO  950 m² 360 m² 1.310 m² 
GF, Summe   8.500 m² 4.400 m²12.900 m² 
- Wohngebäude   6.400 m² 3.000 m² 8.400 m² 
- Sporthalle bzw. Aufstockung Wohnen  2.100 m² 1.400 m² 3.500 m² 

Bruttogeschossfläche-BGF für WA 3 (nur Vollgeschosse)  3.000 m² 
hieraus abgeleitet (x 0,7) max. Nettowohnfläche  2.100 m² 
Anzahl Wohneinheiten, Ø 2 WE/je Vollgeschossebene  22 WE 
BGF für Sporthallenaufstockung (nur Vollgeschosse)  1.400 m² 
hieraus abgeleitet (x 0,7) max. Nettowohnfläche, ca.   980 m² 
Anzahl Wohneinheiten   8 - 10 WE 
Anzahl Wohneinheiten, tatsächlich im Bestand, ca. 70 WE 

Verkehrsflächen, öffentlich    3.385 m² 18,4 % 
- 'Stadtplatz Annastraße'   740 m² 
- Parallelerschließung (verkehrsberuhigter Bereich') 390 m² 
- Fußwege, davon   1.015 m² 
 'Stadtplatz Luisenstraße' (Treppe), Planung 325 m² 
 Sonstige Fußwege, Planung 690 m² 
 einschl. 'Aufgang Motzstraße' 
- Hallenumfahrt (Andienungsfläche),Planung  585 m² 
- Westendstraße, davon  655 m² 
 Gehwegbereich, auch Tga-Zufahrt, Bestand 395 m² 
 Stellplatzflächen (einschl. Baumstreifen), Bestand 260 m² 
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    Bestand Planung Summe in % 

Verkehrsflächen, privat    420 m² 2,3 % 
- 'Stadtplatz Westendstraße'   310 m² 
- Fußweg (östlicher Abschnitt)   120 m² 
Grünflächen, öffentlich    6.850 m² 37,3 % 
- 'Parkanlage'   2.090 m² 
- 'Parkanlage / Spielplätze'  4.760 m² 
Grünflächen, privat    1.040 m² 5,7 % 
- 'Parkanlage'   1.040 m² 
 

5.3 Grünordnung 
Die Ausgangssituation in Bezug auf die betroffenen Schutzgüter (vgl. Kap. 3.6 'Natur 
und Umweltschutz') kann durch geeignete Maßnahmen in Abwägung mit den städ-
tebaulichen und freiraumplanerischen Zielvorstellungen und den wirtschaftlichen 
Aspekten einer Nachverdichtung in einigen Punkten teilweise sogar verbessert wer-
den. Die grünordnerischen Aspekte der Planung stehen im Einklang mit den überge-
ordneten Planungsebenen und entsprechen den im Handlungskonzept zur 'Grünen 
Banane' benannten Maßnahmen.  
Ein hoher Anspruch an die Gestaltung soll dazu beitragen, dass die öffentlichen und 
halböffentlichen (Wege-) Flächen im Plangebiet auch Nutzungs- und Aufenthalts-
qualität für die Bewohner haben. Der durch die Planung vorbereitete Verlust von 
Bäumen (im Naturschutzsinn) kann sicher nicht kompensiert werden. Auch das Ver-
hältnis von versiegelter Fläche zu unversiegelter Fläche wird sich verändern: 
Der Anteil der Gebäudegrundfläche erhöht sich leicht von ca. 19 % auf ca. 21 %, der 
Anteil der unversiegelten Flächen verringert sich um rund 2.000 m² von ca. 53,8 % 
auf 42,8 % (jeweils bei maximaler Ausnutzung).  
Folgende Vorgaben der Grünordnungsplanung wurden im zugehörigen Fachbeitrag 
'Umwelt und Grün' formuliert und sind in die Bauleitplanung zu übernehmen.  
Weitere oder gänzlich andere Möglichkeiten für eine Verbesserung bestehen in dem 
räumlich begrenzten Geltungsbereich nicht und können auch nicht durch weitere 
Flächeninanspruchnahme in der näheren Umgebung geschaffen werden. 
 Erhalt / Sicherung der parkartigen Grünflächen mit prägendem Baumbestand 

Die zusammenhängenden Grünflächen sind wesentlicher Bestandteil des Städte-
baus in der Wiederaufbauphase. Sie sind daher langfristig als unbebaubare Flä-
chen entsprechend dem heutigen Charakter zu sichern. 
Im Bereich der zentralen grünen Achse ('Grüne Banane') soll eine öffentliche Nut-
zung dauerhaft gewährleistet werden. 

 Sicherung von unterschiedlichen Bereichen für differenzierte Spielplatzangebote 
Entsprechend der derzeitigen Nutzung soll auch zukünftig ein großer Teil der öf-
fentlichen Grünflächen für verschiedene Kinderspiel-Angebote genutzt werden. 
Weil die Verträglichkeit von Kleinkindspiel zu angrenzender Wohnnutzung im 
Allgemeinen weniger konfliktbehaftet ist, soll das entsprechende Flächenange-
bot im Bereich zwischen den beiden Hochhausscheiben angeordnet werden. Ein 
flächenneutraler Ersatz für die durch die geplante neue Wohnbebauung in An-
spruch genommene Kleinkind-Spielfläche wird dabei angestrebt. 
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Die Angebote für größere Kinder (bis 14 Jahre) sollen dagegen eher im südlichen 
Bereich des 'Motzberges' neu entstehen, weil hier weniger Nachbarschaftskon-
flikte zu erwarten sind.  

 Sicherung von Gehölzbeständen (Bäume und Sträucher) 
Im Rahmen der Entwurfsplanung sind möglichst viele Bestandsbäume zu be-
rücksichtigen, dies gilt vor allem für die 'Beuys-Bäume' und die kartierten Höh-
lenbäume (Fledermäuse) im Plangebiet. Neben den unbedingt zu erhaltenden 
markanten Einzelbäumen soll auch ein maßgeblicher Teil der anderen größeren 
Bäume bei der Festlegung der Baufenster mit einem ausreichend bemessenen 
Abstand ausgenommen werden, um Konflikte im späteren Verfahren zu vermei-
den. Es ist sicherzustellen, dass bauliche Eingriffe in die Topografie im Hinblick 
auf den Erhalt der Bäume möglichst im gesamten Wurzelraum vermieden wer-
den. Daher ist auch die Ausdehnung von Geschossen unter der Erde unter Be-
rücksichtigung des Baumerhalts auf das absolut notwendige Maß zu begrenzen. 
Das Vorgenannte gilt mit Abstrichen bei der Priorität auch für die vorhandenen 
Hecken-/Gehölz-Abschnitte im Hangbereich des Motzbergs. 

 Berücksichtigung freiraumplanerischer Aspekte im Zusammenhang mit dem 
Neubauprojekt an der Westendstraße 
Mit der Standortentscheidung und der vorgesehenen Gebäudekubatur (eher 
schlank und hoch statt breit und flach) kann eine Beeinträchtigung der Luftleit-
bahn (Nord-Süd) weitgehend vermieden werden.  
Um der klimatischen Bedeutung gerecht zu werden, sollte ein Mindestanteil der 
Dachflächen begrünt werden (mind. 60  % der Dachflächen). Möglichkeiten der 
Fassadenbegrünung sind zu prüfen. 
Im Sinne eines vorbeugenden Immissionsschutzes (gesunde Wohnverhältnisse) 
sind passive lärmmindernde Maßnahmen im weiteren Verfahren zu prüfen. 
Im Nahbereich des neuen Wohngebäudes ist ein Mindestanteil von privaten Frei-
flächen im Hinblick auf eine bewohnerorientierte Nutzung vorzusehen. 

 Gestaltung der (unbefestigten) Grundstücksfreiflächen 
Im Hinblick auf die Wohnqualität und das Quartiersklima ist ein Mindestanteil 
von unbefestigter Fläche bzw. gärtnerisch gestalteter Fläche auf den Grundstü-
cken von insgesamt > 25 % festzulegen. Mit diesem Anspruch ist eine möglichst 
hohe Qualität für die Anlieger und Nutzer (Freizeitwert, vielfältige Nutzbarkeit) in 
Einklang zu bringen.  
Wenn nicht grundsätzlich unverzichtbar, sollen neue Einfriedungen im Plangebiet 
ausschließlich als Hecken ausgebildet werden. 

 Gestaltung der (befestigten) Verkehrsflächen 
Weil in dicht bebauten Quartieren auch die befestigten Flächen Spiel- und Auf-
enthaltsqualitäten haben sollten, werden Vorgaben für die Gestaltung empfoh-
len, die sich auf die Materialwahl (wassergebundene Decke, Pflaster mit Ra-
senfugenanteil) und den Versiegelungsgrad beziehen. In Abhängigkeit von den 
funktionalen Anforderungen ist auch bei diesen Flächen die Klimawirksamkeit zu 
beachten. 

 Festlegen von Gehölzanpflanzungen (Bäume und Sträucher) 
Das vorhandene grüne Erscheinungsbild des Plangebietes ist in Abhängigkeit von 
der Form und dem Maß der Eingriffe in die Topografie und der baulichen Nach-
verdichtung durch neue Bäume und Sträucher zu ergänzen bzw. möglichst wie-
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der herzustellen. Da nachvollziehbar eine zeichnerische Festlegung im Rahmen 
der Aufstellung des Bebauungsplanes zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sinn-
voll erscheint, sollen zumindest die Charakteristik zukünftiger Pflanzungen im 
Hinblick auf die Parkflächen und ein adäquater Umfang an Bepflanzung im Zu-
sammenhang mit dem geplanten Neubauvorhaben verbindlich in den Bebau-
ungsplan aufgenommen werden. Neben den positiven Effekten für das Klima, 
sind die Auswirkungen von Verschattung auf die Wohnqualität entsprechend zu 
berücksichtigen. 

 Festlegen einer standortgeeigneten Artenauswahl 
Bei allen Pflanzungen wird auf die Artenliste (Empfehlung) verwiesen, in der 
überwiegend heimische und vor allem standortgerechte, stadterprobte Gehölze 
zusammengestellt sind. Die Verwendung heimischer und standortgerechter 
Pflanzenarten bildet die Lebensgrundlage einer intakten Fauna und ihrer Le-
bensgemeinschaften. Darüber hinaus ist eine dem Standort angepasste Vegeta-
tion am wenigsten krankheitsanfällig und pflegebedürftig.  
Es wird empfohlen, die im Folgenden jeweils angegebene Mindestqualität zu be-
rücksichtigen, um möglichst kurzfristig bereits einen umweltnützlichen Effekt 
durch die Bepflanzung zu erreichen. 

Artenliste bevorzugt zu verwendender Arten 
Bäume 1. Ordnung 
Acer platanoides  Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus  Bergahorn 
Aesculus carnea Purpur- oder Blutkastanie  (rotblühend) 
Aesculus hippocastanum  Rosskastanie  (weißblühend) 
Ailanthus altissima Götterbaum 
Fagus sylvatica  Rotbuche 
Fraxinus excelsior Esche 
Platanus acerifolia  Platane 
Quercus petrea  Traubeneiche 
Quercus robur Stieleiche 
Robinia pseudoacacia Robinie 
Tilia cordata Winterlinde 

Bäume 2. Ordnung 
Acer campestre Feldahorn 
Acer rubrum Rotahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Fraxinus angustifolia  schmalblättrige Esche 
Prunus avium Vogelkirsche 
Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere 

Bäume 3. Ordnung 
Amelanchier laevis Felsenbirne 
Crategus laevigata Rotdorn 
Crategus monogyna Weißdorn 
Prunus padus Traubenkirsche 
sowie alle Obstbaumsorten 
Mindestqualität: Hochstamm, 3xv STU 16-18 cm 
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Schnitthecken 
Acer campestre Feldahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Ligustrum vulgare Liguster 
Mindestqualität: 2xv mB. Höhe 100-125 cm  

Sträucher 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea roter Hartriegel 
Corylus avellana Haselnuss 
Crataegus monogyna Weißdorn 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Prunus spinosa Schlehe 
Rosa canina Hundsrose 
Rosa glauca Hechtrose 
Rosa rubiginosa Weinrose 
Sambucus nigra schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa Traubenholunder 
Viburnum lantana wolliger Schneeball 
Viburnum opulus gemeiner Schneeball 
Mindestqualität: im TB 60-80 bzw. 60/100 

Rankpflanzen, z. B. für Fassadenbegrünung 
selbstklimmende Arten 
Hedera helix Efeu 
Hydrangea petiolaris  Kletterhorthensie 
Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein 
Parthenocissus tricuspidata Wilder Wein 
Arten, die Rankhilfen benötigen 
Aristolochia macrophylla Pfeifenwinde 
Campsis radicans  Trompetenwinde 
Clematis vitalba  Waldrebe 
Humulus lupulus  Gemeiner Hopfen 
Lonicera caprifolium Geisblatt 
Lonicera x heckrottii Geisblatt 
Vitis vinifera  Echter Wein 
Wisteria sinensis Blauregen 

Mindestqualität: im TB 60-80 bzw. 60/100 

Bei Neuanpflanzungen sind grundsätzlich die vorhandenen Leitungen zu berück-
sichtigen. Hierzu ist die Abstimmung mit den betroffenen Ver- und Entsorgungsun-
ternehmen erforderlich. 

Darüber hinaus werden grundsätzlich Maßnahmen begrüßt, die zu einer Reduzie-
rung der Oberflächenabflussmenge führen. 
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5.4 Technische Infrastruktur 
Die im Untergeschoss der Sporthalle untergebrachte Station (S2B1 Luisenstraße 2) 
der Städtische Werke Netz+Service GmbH dient der Versorgung eines über den Gel-
tungsbereich hinausreichenden Einzugsgebietes. Der Standort wird von Seiten der 
Betreiberin auch mittel- und langfristig benötigt, nicht zuletzt deswegen wurde die 
Station erst vor wenigen Jahren umfassend erneuert. Die Fläche soll daher im Rah-
men der hier vorliegenden Planung mit dem derzeitigen Flächenbedarf einschließlich 
der für die Leitungszuführung erforderlichen Fläche gesichert werden.  
Für das Plangebiet liegen konkrete Investitionswünsche vor. Wenn die planungs-
rechtlichen Vorgaben eine ausreichende Grundlage für die Beurteilung des Bauvor-
habens zulassen, soll mit dem geplanten Wohngebäude begonnen werden. Im Hin-
blick auf das Hochhausprojekt sind Veränderungen im übergeordneten Netz derzeit 
nicht vorgesehen, so dass bezogen auf die technische Infrastruktur nicht mit einem 
größeren zeitlichen Vorlauf zu rechnen ist. Allerdings zieht die Umlegung des Geh-
weges an der Westendstraße auch eine Anpassung der hier befindlichen Leitungen 
(Strom) nach sich. 
Ein energetisches Konzept für das neue Hochhaus liegt noch nicht vor. Die bisheri-
gen Planungen gehen aber von einer Heizenergieversorgung durch Fernwärme aus. 
 
Die Städtische Werke Netz+Service GmbH hat darauf hingewiesen, dass bei Tiefbau-
arbeiten ein Fttx-Ausbau (Glasfasernetz) zu berücksichtigen sei. 
Innerhalb des Plangebietes sind die für die Ver- und Entsorgung erforderlichen Lei-
tungsnetze durch die jeweiligen Bauherren / Investoren vorhabenbezogen dann 
entsprechend auszubauen bzw. Hausanschlüsse herzustellen. Dies betrifft alle Sys-
teme der Ver- und Entsorgung. 
Für die Realisierung des Neubauvorhabens an der Westendstraße sind gegebenen-
falls auch vorhandene Leitungen innerhalb des Grundstücks / der Grünfläche zu 
verlegen (vgl. Kap. 3.7). Deren genaue Lage ist im weiteren Verfahren mit den be-
troffenen Ver- und Entsorgungsunternehmen bzw. den Eigentümern zu prüfen. Die 
vorhandenen Leitungen sind auch bei den mit der Bauleitplanung im Zusammen-
hang stehenden eigentumsrechtlichen Veränderungen zu berücksichtigen. 
Weitere Vereinbarungen im Hinblick auf die 'Feinverteilung' sind auf privatrechtli-
cher Ebene zu klären, wenn konkrete Bauvorhaben anstehen. 
Ein planungsrechtlicher Regelungsbedarf besteht hinsichtlich der Ver- und Entsor-
gung darüber hinaus nicht. 
 
Bei der Errichtung neuer Gebäude sind die Vorgaben zur Errichtung von Standorten 
für die Wertstoffsammelbehälter nach § 18 'Standorte von Abfallbehältern' der Ab-
fallwirtschafts- und gebührensatzung zu beachten (vgl. Kap. 2.10). 
 
Für die Entwässerung des nach Südosten geneigten Stadtplatzes sind neben einer 
Schwerlastrinne, die gleichzeitig ein Leit- und Orientierungssystem für Blinde dar-
stellt, zwei weitere Hofabläufe vorgesehen. Das anfallende Niederschlagswasser des 
angrenzenden Straßenraums wird in zwei Straßenabläufe geleitet.  
Zur Ableitung des Niederschlagswassers ist der Bau eines Regenwasserkanals in der 
südl. Parallelerschließungsstraße bis zur Westendstraße notwendig.  
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Belange der Feuerwehr 
Im Rahmen der Planung sind die folgenden Punkte zu beachten: 
1. Weil sich im Planungsgebiet auch Gebäude mit Brüstungshöhen über 8 m über 

dem Gelände befinden oder errichtet werden können, ist sicherzustellen, dass 
jeweils ein Fenster jeder Wohneinheit über Feuerwehrdrehleitern zu erreichen ist 
(Feuerwehr/zufahrt). 

2. Feuerwehrzufahrten sind herzustellen, wenn die Entfernung von Gebäuden zu 
einer öffentlichen Verkehrsfläche mehr als 50 m beträgt und sie aus Gründen des 
Feuerwehreinsatzes erforderlich sind. Die Feuerwehrzufahrten müssen eine 
Lichtraumprofil von > 3,50 m aufweisen. 

3. Feuerwehrzufahrten sind nach DIN 14090 auszuführen. Zu- und Durchfahrten, 
Aufstell- und Bewegungsflächen sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehr-
fahrzeugen mit einer Achslast von bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamtge-
wicht von bis zu 16 t befahren werden können. Decken, die befahren werden 
können, müssen der DIN 1055-3 (3:2006 Ziffer 6.4.4) entsprechen. 

4.  Die Ausreichende Löschwasserversorgung (DVGW, Arbeitsblatt W 405) über 
Hydranten im Abstand von nicht mehr als 100m muss sichergestellt werden. 

5. Einrichtungen für die Feuerwehr wie z. B. Hydranten und Einspeisevorrichtungen 
sind gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 und W 331 auszuführen und ständig von 
Bewuchs freizuhalten. 
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6. Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Die Festsetzungen dienen der planungsrechtlichen Absicherung der zuvor beschrie-
benen Ziele und stellen eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicher.  
Die Planungsinhalte werden durch zeichnerische und textliche Festsetzungen nach 
§ 9 (1) BauGB vorgenommen. 
Zum besseren Verständnis wird als Verkleinerung aus dem Originalmaßstab 1 : 500 
ein Ausschnitt der Planzeichnung eingefügt. Die textlichen Festsetzungen finden sich 
im Anhang dieser Begründung. 
 

 
Abb.: Planzeichnung, unmaßstäblich 
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6.1 Geltungsbereich 
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches berücksichtigt die zentralen zu sichernden 
Freiflächen und die hiermit in einem städtebaulichen Zusammenhang stehenden 
Flächen der Bestandsbebauung sowie die für eine Neubebauung in erster Linie in 
Frage kommenden Flächen. 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Vorderer Westen an der Grenze zum Stadtteil Mitte. 
Der Geltungsbereich umfasst die Flächen zwischen Friedrich-Ebert-Straße (im Nor-
den) und Luisenstraße (im Süden) sowie zwischen Westendstraße (im Osten) und 
dem öffentlichen Fußweg einschließlich seiner Böschungsbereiche (im Westen).  
Die Geltungsbereichsgröße beträgt insgesamt ca. 18.355 m², rund 1,84 ha. 
Im Geltungsbereich befinden sich öffentliche und private Flächen. Er umfasst in der 
Summe die in Kap. 1.3 aufgelisteten Flurstücke aus Flur 9 und Flur 50. 
Die GWH (Eigentümerin des Gebäudes Friedrich-Ebert-Straße 69) beabsichtigt, et-
wa 110 m² des Flurstücks 185/21 von der Stadt zu erwerben. Durch eine vorläufige 
Besitzeinweisung kann bereits über die Fläche verfügt werden – geplant ist eine 
Umgestaltung/Aufwertung des Eingangsbereiches. Für diese Teilfläche besteht dar-
über hinaus kein Regelungsbedarf, sie liegt daher außerhalb des Geltungsbereiches. 
Das Obergeschoss der Sporthalle ragt etwa 2m in die öffentliche Verkehrsfläche 
(Luisenstraße) hinein. Der Geltungsbereich endet hier an der Flurstücksgrenze. Re-
gelungen in Bezug auf die Auskragung sind nicht erforderlich. 
Eine zwingende Notwendigkeit zur Einbeziehung weiterer Flächen im Hinblick auf 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Zusammenhang mit der geplanten 
Umgestaltung wird nicht gesehen. Insbesondere ist das Plangebiet ausreichend in 
das Straßensystem eingebunden und verkehrlich angebunden – dies gilt vor allem 
auch hinsichtlich der mit der Planung vorbereiteten Neubauoptionen. Die Einbezie-
hung von umliegenden Verkehrsflächen ist damit nicht erforderlich. 
 

6.2 Art der baulichen Nutzung 
Die Bauflächen des Geltungsbereiches werden entsprechend der vorherrschenden 
bereits etablierten sowie auch der angestrebten zukünftigen Nutzung vollständig als 
Allgemeines Wohngebiet (nach § 4 BauNVO) ausgewiesen. Die Möglichkeiten für 
eine bauliche Entwicklung (WA 3) orientieren sich damit hinsichtlich der festgelegten 
Nutzung stark am Bestand (WA 1 und WA 2) und berücksichtigen die sich aus den 
allgemeinen Standortqualitäten ergebenden Potenziale. 
Die Fläche des zeichnerisch festgesetzten WA 3-Gebietes befindet sich am östlichen 
Parkrand dort, wo heute überwiegend der 'Kleinkindspiel'-Bereich angeordnet ist. 
Der Baufläche soll zusätzlich ein kleiner Teil der heutigen Verkehrsfläche 'Westend-
straße' als private Verkehrsfläche 'Fußweg' mit dem Ziel zugeschlagen werden, den 
Eingriff in die Parklandschaft möglichst zu minimieren und um die Aufnahme der 
straßenraumbildenden Gebäudeflucht aufnehmen zu können. 
Die den Bestandgebäuden zugeordneten Bauflächen - die beiden Gebäude Fried-
rich-Ebert-Straße 67 wie auch Westendstraße 1 – 5 stehen mit ihrem Südgiebel 
heute jeweils exakt auf der Grundstücksgrenze - werden im Sinne einer Anpassung 
bis an die neue geplante Wegefläche erweitert: um ca. 87 m² bei WA 1 und um ca. 
153 m² bei WA 2. 
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Neben der dominierenden Wohnnutzung wird mit der Festlegung auf ein Allgemei-
nes Wohngebiet der Spielraum offen gehalten für eine begrenzte Durchmischung 
mit wohnverträglichen anderen Nutzungen wie z.B. kleinteiligem Einzelhandel, nicht 
störendem Kleingewerbe, Gastronomie, kulturelle, soziale und gesundheitliche Ein-
richtungen. Unstrittig ist, dass die Erdgeschosszone wie auch die übrigen straßenzu-
gewandten Räume wegen der verkehrlichen Situation an der Friedrich-Ebert-
Straße und an der Westendstraße nicht optimal für eine Wohnnutzung geeignet ist 
(zu den lärmschützenden Maßnahmen vgl. Kap. 6.10). 
In den Bestandsgebäuden hat die betreffende Wohnungsbaugesellschaft GWH be-
reits die Wohnnutzung ergänzende Angebote eingerichtet. 
Zum Schutz vorhandener Versorgungsstrukturen wird eine Verkaufsflächenbegren-
zung in den B-Plan aufgenommen. Das Plangebiet befindet sich nicht in einem ab-
gestimmten Versorgungsbereich. Eine Verkaufsfläche von bis zu 100 m² ermöglicht 
aber in kleinteiligem Maßstab ergänzende wohnortnahe Einzelhandelsbetriebe. 
Um den städtebaulichen Rahmen hinsichtlich der Nutzungen zu festigen, werden für 
die vorgenannten Flächen WA 1, WA 2 und WA 3 über die Festlegung der Gebietska-
tegorie hinaus Nutzungen wie Anlagen für kirchliche und sportliche Zwecke als nach 
§ 4 (2) § BauNVO allgemein zulässige Nutzungen sowie Anlagen für Verwaltungen, 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen als nach § 4 (3) § BauNVO ausnahmsweise zu-
lässige Nutzungen ausgeschlossen, da sie entweder wegen ihrer Ausrichtung auf die 
Öffentlichkeit (mit entsprechendem Publikumsverkehr) oder wegen ihres Erschei-
nungsbildes aus städtebaulicher Sicht nicht in die vorhandene Baustruktur - die in 
diesem Bereich zusätzlich Teil einer nach HDSchG geschützten Gesamtanlage ist - 
zu integrieren sind. 
Einige Nutzungen werden explizit ausgeschlossen, weil von ihnen grundsätzlich an-
zunehmen ist, dass sie aufgrund ihrer Maßstäblichkeit (großflächiger Einzelhandel) 
oder ihrer Gestaltung oder ihres Störungsgrades regelmäßig nicht in das angestreb-
te Erscheinungsbild und den Charakter des Quartiers passen. Letzteres gilt insbe-
sondere für Sexshops als Unterart von Einzelhandelsbetrieben oder sonstigen Ge-
werbebetrieben, Bordelle, bordellartige Betriebe, Wohnungsprostitution sowie Ver-
gnügungsstätten, die als Ausnahme beispielsweise in 'Besonderen Wohngebieten' 
nach § 4a BauNVO zugelassen werden können. 
Übersicht Teilflächen der WA-Baugebiete 
Allgemeines Wohngebiet WA 1 1.835 m² 45,8 %  
Allgemeines Wohngebiet WA 2 1.365 m² 34,1 %  
Allgemeines Wohngebiet WA 3 805 m² 20,1 %  
Bauflächen (WA) insgesamt 4.005 m² 100,0 % 21,8 % 
Geltungsbereich 18.355 m²  100,0 % 

Gemeinbedarfsfläche: Sporthalle 
Mit dem Bebauungsplan wird die vorhandene Königstor-Sporthalle als Nutzung 
planungsrechtlich fixiert. 
Der Hallenumlauf wird in seiner heutigen Ausdehnung als zwingender baurechtli-
cher Bestandteil der Hallennutzung (Anordnung Flucht- und Rettungswege) der 
Gemeinbedarfsfläche zugeschlagen. 
Im Rahmen vorangegangener Untersuchungen wurden auch die baulichen Entwick-
lungsperspektiven für das Sporthallengebäude geprüft. 
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Eine Aufstockung – aus städtebaulicher Sicht denkbar und vertretbar – scheint je-
doch unter den heutigen Rahmenbedingungen insbesondere wegen der statischen 
Voraussetzungen wirtschaftlich nicht realisierbar.  
Weil gerade im Hinblick auf die anstehende und ohnehin geplante Sanierung der 
Sporthalle eine in diesem Zusammenhang stehende geänderte Sichtweise / Beurtei-
lung nicht ausgeschlossen werden sollte, wird auf der Grundlage von § 9 (3) Satz 2 
BauGB hierzu eine Option in den Bebauungsplan aufgenommen mit einer - auf die 
Ebene(n) oberhalb der Sporthalle begrenzten - Vorgabe für die Art der Nutzung 
(WA) und die maximale Ausnutzung der Dachfläche hinsichtlich des Maßes der bau-
lichen Nutzung (GF 1.400) und Gebäudehöhe (OK 196). 
 
In der Untergeschossebene wird zudem die vorhandene Trafostation planungs-
rechtlich als 'Fläche für Versorgungsanlagen' festgesetzt (vgl. Kap. 6.9). 
 

6.3 Maß der baulichen Nutzung 
Bei der Bestimmung des zulässigen Höchstmaßes der baulichen Nutzung sind neben 
dem Gebäudebestand im Geltungsbereich, die vorhandene Bebauung der unmittel-
baren Umgebung und die Topografie des Geländes zu berücksichtigen. Die Überbau-
barkeit wird durch den Zuschnitt des Grundstücks und die Einhaltung von Gebäude-
fluchten und Sichtbeziehungen zusätzlich beschränkt.  
Von den heterogenen Gebäudekubaturen im Bestand ausgehend wird eine differen-
zierte Festlegung des Maßes der baulichen Nutzung abgeleitet. Die festgelegte 
Dichte bewegt sich- abhängig vom jeweiligen Grundstückszuschnitt und damit der 
Fläche des jeweiligen Bezugsgrundstücks- im Bereich einer durchschnittlichen Aus-
nutzung bezogen auf das Quartier bzw. den Stadtteil, überschreitet aber in Teilen die 
für die Gebietskategorie 'Allgemeines Wohngebiet' in § 17 (1) BauNVO genannten 
Obergrenzen. 
Das neue Gebäude soll – wegen der angestrebten städtebaulichen Wirkung - die 
benachbarten Gebäude in der Höhe übertreffen und geht damit an die Grenze der 
städtebaulichen Verträglichkeit. Die beiden Hochhausscheiben Friedrich-Ebert-
Straße 67 und 69 sollen um 2 – 3 Geschosse überragt werden. Hieraus ergibt sich im 
Vergleich zur Bebauung in der Motzstraße dann etwa eine doppelte Gebäudehöhe. 
Zu diesem Zweck wird neben der maximalen Höhe auch eine Mindesthöhe festge-
setzt. Vorgesehen sind - rein rechnerisch - bis zu zwölf Vollgeschosse. Vorplanun-
gen sehen in der untersten Ebene ein Nicht-Vollgeschoss als Tiefgarage für die Un-
terbringung der Stellplätze vor - mit Anbindung an die Westendstraße. Die Zulässig-
keit eines zusätzlichen Staffelgeschosses als weiteres Nicht-Vollgeschoss (jeweils 
nach Definition der Hessischen Bauordnung HBO) richtet sich dann nach der absolu-
ten Gebäudehöhe. 
Die Festlegung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt durch absolute Werte für 
die Grundflächen und die Geschossflächen, um eine von der zugehörigen Baugrund-
stücksgröße unabhängige Beurteilungsgrundlage vorzugeben. 
Das Maß der geplanten baulichen Nutzung für die Flächen WA 1 und WA 2 liegt mit 
einer GR von jeweils 550 m² im Bereich der Obergrenze der BauNVO bezogen auf die 
Grundflächenzahl und mit einer GF von 4.200 m² bzw. 2.200 m² oberhalb der Ober-
grenzen der BauNVO für Allgemeine Wohngebiete (0.4/1.2), bleibt aber im Rahmen 
der Vorgaben für Besondere Wohngebiete (0.6/1.6) bzw. Kerngebiete (1.0/3.0).  
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Um der Charakteristik des denkmalgeschützten Ensembles und auch der städtebau-
lichen Dichte im Stadtteil Vorderer Westen entsprechen zu können, erscheint neben 
der effizienten Ausnutzung der Grundstücke auch eine Überschreitung der Ober-
grenzen hinsichtlich der Geschossflächen geboten (§ 17 (2) Nr. 1 BauNVO).  

Überschreitung des Maßes der baulichen Nutzung für WA 3 
Ein Erfordernis durch Regelung im Bebauungsplan entsteht, weil zur Umsetzung der 
präferierten städtebaulichen Konzeption 'Bau eines Solitärs' eine planungsrechtliche 
Situation entsprechend dem Ergebnis des vorgeschalteten kooperativen Gutachter-
verfahrens geschaffen werden muss. Ein Bauvorhaben dieser Höhe wäre nach § 34 
BauGB nicht genehmigungsfähig. 
Das Abprüfen etwaig zu befürchtender nachteiliger Auswirkungen auf die in § 1 (6) 
BauGB aufgeführten Belange hat im Bebauungsplanverfahren zu erfolgen. Die Ab-
wägung muss alle zum Zeitpunkt bekannten Aspekte (nach Lage der Dinge) berück-
sichtigen. 
Insbesondere sind die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsplatzverhält-
nisse (§ 1 (6) Nr. 1 BauGB) zu prüfen, dies ist im vorliegenden Fall vor allem zu bezie-
hen auf den Aspekt 'Belichtung und Besonnung' benachbarter Gebäude. Dagegen ist 
der 'freie Blick ins Grüne' im vorliegenden Fall kein Qualitätsmerkmal, welches einen 
Konflikt mit der beabsichtigten Nachverdichtung auslösen könnte. 
Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes 
und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von ge-
schichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 (6) Nr. 5 BauGB). 

Die aus städtebaulicher Sicht erforderlich erscheinenden Festsetzungen können nur 
begrenzt durch vertragliche Regelungen ersetzt werden. 

Das Maß der geplanten baulichen Nutzung für die WA 3-Flächen liegt mit einer GR 
von 360 m² ebenfalls im Bereich der Obergrenze der BauNVO bezogen auf die 
Grundflächenzahl und mit einer GF von 3.000 m² deutlich oberhalb der Obergrenzen 
der BauNVO für die Geschossflächenzahl bei WA-Flächen, jeweils bezogen auf eine 
Bezugsfläche von ca. 1.120 m² (WA 3-Fläche zzgl. der Fläche Stadtplatz 'Westend-
straße'). Doch auch hier wird der Rahmen der Vorgaben für Kerngebiete (1.0/3.0) 
eingehalten. 
Die im Bebauungsplan festgesetzte GR 360 führt rechnerisch zu einer GRZ von 0,45 
(maßgebliche Fläche des Baugrundstücks 805 m²) und zu einer GRZ von 0,32 bei 
Hinzunahme der Verkehrsfläche 'Motzplatz' mit südlichem Umgang (dann zusam-
men 1.120 m² Bezugsfläche). 
Die im Bebauungsplan festgesetzte GF 3000 führt rechnerisch zu einer GFZ von 3,73 
(maßgebliche Fläche des Baugrundstücks 805 m²) und zu einer GFZ von 2,68 bei 
Hinzunahme der Verkehrsfläche 'Motzplatz' mit südlichem Umgang (dann zusam-
men 1.120 m² Bezugsfläche). 
Die Überschreitung ist nach § 17 (2) BauNVO aus städtebaulichen Gründen zulässig, 
wenn erstens besondere städtebauliche Gründe dies erfordern und zweitens die 
Überschreitungen durch Umstände ausgeglichen sind oder durch Maßnahmen aus-
geglichen werden, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt und nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. 
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Die Notwendigkeit der Überschreitung ergibt sich aus der Absicht der Stadt Kassel, 
den in dem kooperativen Gutachterverfahren als beste Lösung prämierten Gebäu-
deentwurf umzusetzen. Gleichzeitig besteht die planerische Absicht, einen möglichst 
großen Teil der Grünflächen langfristig als öffentliche Park- und Spielfläche zu si-
chern. Zu berücksichtigen ist daher auch, dass die relevanten Grundstücksbezugs-
flächen (für die Ermittlung von GRZ / GFZ) durch die Ausweisung der öffentlichen 
und privaten Grünflächen 'künstlich' verkleinert werden.  
Eine Vergrößerung der Bezugsfläche durch Ausweisung einer größeren Wohnbau-
landfläche zur 'Heilung des Überschreitungstatbestandes' kommt vor diesem Hin-
tergrund nicht in Frage. Gleichzeitig stellt die großflächige Sicherung der unmittel-
bar angrenzenden Grünflächen einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der gesunden 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse dar. 
Dies gilt gleichermaßen auch für Ausweisung einer 'privaten Verkehrsfläche mit be-
sonderer Zweckbestimmung 'Stadtplatz' an der Westendstraße. Auch hier wäre al-
ternativ die zeichnerische Festlegung als Wohnbaulandfläche möglich gewesen. Die 
jetzt erfolgte Ausweisung verdeutlicht jedoch in sehr viel geeigneterer Art und Weise 
die planerische Absicht. Auch die Umsetzung der 'Stadtplatzidee' erhöht die Aufent-
haltsqualität im Quartier und dient somit auch den gesunden Wohn- und Arbeits-
verhältnissen. 
In der Konsequenz resultiert hieraus die Überschreitung der in § 17 BauNVO defi-
nierten Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung – insbesondere hinsichtlich 
der GFZ. 
Darüber hinaus können auch die Abstandsflächenvorschriften der HBO für die Beur-
teilung der Beeinträchtigungen insbesondere in Bezug auf die Verschattung vorhan-
dener Wohngebäude herangezogen werden (vgl. auch Kap. 6.5). 

Sporthalle Aufstockung / Überbauung  
Der Sporthallenkubatur wird auch hinsichtlich der bestehenden Nutzung ein ange-
messener baulicher Entwicklungsrahmen (im Bestand ca. 2.100 m², Planung: max. 
GR 2.400 m²) zugestanden, um etwaige funktionale Verbesserungen im Zusammen-
hang mit der anstehenden Sanierung zu ermöglichen. 
Hinsichtlich der optionalen Sporthallen-Aufstockung spielt die Grundfläche – unter 
Berücksichtigung von Bodenschutzaspekten - keine Rolle. Zur Bestimmung der ma-
ximal zulässigen Geschossfläche wird die Überbauung von etwa 1/3 der aktuell vor-
handenen Dachfläche (2.100 m² x 1/3 = 700 m²) zugrunde gelegt. Städtebaulich 
vertretbar erscheint eine zweigeschossige Bebauung, so dass hierfür eine maximale 
Geschossfläche von 1.400 m² ermittelt wurde. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorliegenden Bebauungsplan durch folgen-
de Parameter bestimmt:  
 die Festlegung absoluter Grundflächen GR (in m²),  
 die Festlegung absoluter Geschossflächen GF (in m²), 
 die Festsetzungen von max. Gebäude- bzw. Firsthöhen als NHN-Angaben (OK), 

für das geplante Hochhaus (WA 3) auch als Mindesthöhe. 
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Übersicht 

 GR 1 GR 2 GF Gebäudehöhe OK 
maximal 

WA 1 550 1.200 4.200 207 ü NHN 

WA 2 550 850 2.200 194 ü NHN 

WA 3 360 720 3.000 210 - 215 ü NHN 

Sporthalle 
(WA) 

2400   
(1.400) 

189 üNHN 
(196 ü NHN) 

Grundfläche (GR) 
Die Grundfläche gibt als absoluter Wert an, wie viel Fläche auf dem zugehörigen 
Grundstück maximal überbaut werden darf. Die Gebäudegrundfläche umfasst dabei 
auch die Flächen von Laubengängen und Loggien. 
Weiterhin  ist zu unterscheiden zwischen der Gebäudegrundfläche (GR 1) und ande-
ren versiegelten Flächen wie Nebenanlagen sowie Stellplätze und ihre Zufahrten 
(vgl. § 19 (4) BauNVO).  
Bei der Ermittlung der Grundfläche sind im Allgemeinen nach § 19 (4) Satz 1 BauN-
VO außerdem mitzurechnen die Grundflächen von  
 Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
 Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO und 
 baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche. 
Die Grundfläche darf im vorliegenden Fall durch die zuvor genannten Anlagen bis zu 
der als GR 2 festgesetzten maximalen Größe überschritten werden. Im Verhältnis 
zur Bezugsgrundstücksfläche ergibt sich jeweils ein Wert, der etwa 60 bis 70 % der 
zugehörigen Grundstücksfläche entspricht – damit bleibt das Versiegelungsmaß im 
durch § 19 (4) Satz 2 BauNVO vorgegebenen Rahmen unterhalb der sog. 'Kappungs-
grenze'. 
Eine weitere Festsetzung bestimmt auf der Grundlage von § 19 (4) Satz 3 BauNVO, 
dass außerdem die Flächen von Tiefgaragen hiervon abweichend nicht in die Ermitt-
lung der relevanten Grundflächen einzurechnen sind, um in Bezug auf den Stell-
platznachweis für das geplante Wohnhochhaus einen möglichst großen Spielraum  
einzuräumen. Insbesondere kann damit eine weitgehend unbegrenzte Ausnutzung 
einzelner Grundstücke für eine Tiefgarage ermöglicht werden. Es ist nicht zu be-
fürchten, dass - bezogen auf die Summe aller Bauflächen - die Grundflächen insge-
samt 80 % überschreiten können. Auch die Tatsache, dass es sich bei dem Plange-
biet fast vollständig um aufgefüllte Trümmerschuttberge handelt, rechtfertigt die 
Freistellung von der Anrechenbarkeit. Städtebauliche Nachteile erwachsen hieraus 
nicht. 

Geschossfläche (GF) 
Die Geschossfläche gibt als absoluter Wert an, wie viel Bruttogeschossfläche in den 
anrechenbaren Vollgeschossen (entspr. Landesbauordnung HBO) auf dem Grund-
stück maximal hergestellt werden darf. 
Balkone und Loggien sind hierbei nach § 20 (4) BauNVO nicht mitzurechnen. 
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Gebäudehöhe (OK) 
Als Gebäudehöhe gilt die absolute Höhe des Gebäudes an seinem höchsten Punkt. 
Im Falle von geneigten Dächern ist die Höhe der Firstlinie maßgebend. Die festge-
setzte Gebäude- bzw. Firsthöhe gilt als maximaler Wert und darf nicht überschritten 
werden. 
Mit der maximal möglichen baulichen Ausnutzung des Grundstücks wird ein städte-
baulicher Rahmen festgelegt, in dem sich zukünftige Bauvorhaben an der Westend-
straße oder im Zusammenhang mit einer Sporthallen-Aufstockung aber auch Bau-
vorhaben im Bestand mit einem angemessenen Spielraum für Veränderungen be-
wegen müssen. Gleichzeitig werden zur Sicherung gesunder Wohnverhältnisse mit 
der Beschränkung der Höhenentwicklung Grenzen gesetzt, die sowohl die Wohn- 
und Arbeitsplatzqualität der angrenzenden Bebauung gewährleisten (Begrenzung 
der Verschattung, § 17 (2) Nr. 2 BauNVO) wie auch die städtebaulichen Rahmenbe-
dingungen und denkmalschutzrechtlichen Aspekte in Bezug auf die bauliche Ent-
wicklung berücksichtigen.  
Bei den beiden vorhandenen Hochhäusern (Friedrich-Ebert-Straße 67 und 69) wie 
auch bei einem zukünftigen Bauvorhaben an der Westendstraße ist die absolute Ge-
bäudehöhe maßgeblich für das insgesamt dem Ensembleschutz unterliegenden Er-
scheinungsbild, vor allem aber auch für die verbleibende Wohnqualität (Grad der 
Verschattung) bezogen auf den Wohngebäudebestand. 
Zum potenziellen Neubau an der Westendstraße wurden im Vorfeld mittels Studien 
zur Höhenentwicklung die Wirkung für die unmittelbar angrenzende Bebauung 
(Sporthalle einerseits und Westendstraße 1 – 5 andererseits), für den Straßenraum 
der Westendstraße, für den Blick aus der Motzstraße wie auch im Kontext mit den 
beiden Hochhäusern (Friedrich-Ebert-Straße 67 und 69) untersucht. Das Gebäude 
mit seinen 11 Wohngeschossen ist gleichzeitig städtebaulicher Kontrapunkt für 
die Gesamtanlage Motzstraße und Auftakt für die Gesamtanlage Friedrich-
Ebert-Straße. 
Für das geplante Bauvorhaben an der Westendstraße wird im Ergebnis nun eine Be-
bauung von insgesamt 13 Ebenen ermöglicht, wobei die unterste Ebene mit einer 
annähernd höhengleichen Anbindung an das Niveau der Westendstraße hauptsäch-
lich für die Anordnung von Stellplätzen (Tiefgarage) vorgesehen ist. Darüber sollen 
in der Eingangsebene ein 'Zwischengeschoss' (mit Abstellräumen, Technikeinrich-
tungen sowie einem multifunktional nutzbaren Raum und weitere 11 (Voll-)Ge-
schosse zum Wohnen realisiert werden. Das Gebäude erreicht damit eine - gemes-
sen am Kasseler Maßstab – überragende Höhe und soll sich auf diese Weise und 
durch die mit dem vorgeschalteten Wettbewerb gesicherte Architekturqualität in die 
Reihe der städtebaulichen Dominanten im näheren Umfeld einreihen (wie Friedrich-
Ebert-Straße 25 mit ca. 39,00 m, Goethestraße 15 mit ca. 34,20 m, Friedrich-Ebert 
160 - Wintershall-Gebäude mit ca. 45,30 m, Baumbachstraße 2 - Stadthallen-
Hotel mit ca. 46,75 m, Sophienstraße 1 mit 33,80 m). 
Um die gewünschte städtebauliche Wirkung tatsächlich auch zu erzielen, wird für 
das geplante Hochhaus neben der Maximalhöhe (215 m üNHN) auch eine Mindest-
höhe (210 m üNHN) festgelegt. Damit wird sichergestellt, dass das Gebäude die bei-
den vorhandenen 'Hochhausscheiben' um mindestens 1 Geschoss überragen wird. 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein entsprechend hohes Gebäude nach § 2 (8) Nr. 1 
HBO als 'Hochhaus' (> 22 m über Oberkante Gelände) gilt und demnach als 'Sonder-
bau' in einem nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren einzustufen ist. 
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Die volle Ausnützung des städtebaulichen Rahmens führt im Falle des neuen Wohn-
hochhauses zu einer Überschreitung der Abstandsfläche (nach § 6 HBO) an der 
Westendstraße einerseits und zieht andererseits eine Überlagerung mit den Ab-
standsflächen der Sporthalle nach sich (vgl. Kap. 6.5) 
Die dem Handlungskonzept zugrunde liegende Idee, die Eingangsebene mit dem Zu-
gang zum Park zu verbinden, wird aufgenommen.  
Die durch die Planung ermöglichte Wohngebäudeaufstockung auf dem Sporthallen-
dach wird mit der absoluten Höhenbegrenzung auf maximal zwei zusätzliche Ge-
schosse begrenzt.  

Alle festgesetzten absoluten Höhen beziehen sich auf Normalhöhennull (NHN), um 
eine eindeutige und damit rechtssichere Beurteilungsgrundlage zu schaffen. 
Weil untergeordnete Bauteile meist keine vergleichbare räumliche Wirkung er-
zielen, sind sie von der Höhenbeschränkung ausgenommen, müssen aber einen 
Mindestabstand zur Außenwand einhalten. Dies gilt auch für kleinere Aufbauten, 
beispielsweise zur Unterbringung von gebäudetechnischen Anlagen bis zu einem 
festgelegten Umfang (max. 25 m²). 
 

6.4 Bauweise, überbaubare Flächen 
Die überbaubaren Flächen werden ausnahmslos durch Festlegung von Baugrenzen 
gemäß § 23 (3) BauNVO zeichnerisch bestimmt.  

Baugrenzen WA 1 und WA 2 
Mit der Platzierung der Baufenster werden die beiden bestehenden Baukörper als 
Teil des charakteristischen 1950er Stadtgrundrisses an dieser Stelle manifestiert.  
Während das Hochhaus 'Friedrich-Ebert-Straße 67' als Solitär in der Grünfläche und 
ohne Bezug zum öffentlichen Straßenraum steht und in seiner räumlichen Wirkung 
unbedingt im direkten Zusammenhang mit dem zweiten gleichartigen Gebäude zu 
sehen ist, nimmt das Wohngebäude 'Westendstraße 1 – 5' die Gebäudeflucht der 
sich in nördlicher Richtung anschließenden Bebauung auf und ist eindeutig auf den 
Straßenraum orientiert. Die straßenbegleitende Ausrichtung des Gebäudes trägt 
damit in positiver Weise zur Raumbildung der Westendstraße bei. 
Die Festlegung des Baufensters sieht vor, dass der vorhandene 'Vorgarten'-Abstand 
(1,25 m bis 1,50 m von der Grenze zur öffentlichen Verkehrsfläche) auch im Falle 
einer Überplanung vom Grundsatz her einzuhalten ist. 
Bei der Festlegung der überbaubaren Flächen wurden Abstände zur vorhandenen 
Bebauung ebenso wie angemessene Spielräume für eine bauliche (Weiter-) Ent-
wicklung der Bestandsgebäude berücksichtigt.  

Baugrenze WA 3 
Der Rahmenplanung folgend wird der Baukörper so platziert, dass er die Gebäude-
flucht in der Westendstraße (Gebäude Nr. 1 – 5) aufnimmt und zur benachbarten 
Sporthalle vermittelt. Der geplante asymmetrische Baukörper wird jedoch aus der 
Flucht der Westendstraße gedreht. Die nordwestliche Fassade steht in einem Winkel 
von 27° - 28° zur vorhandenen Straßenflucht bzw. der Straßenfassade des Gebäu-
des 'Westendstraße 1 – 5'.  
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Im Rahmen des Gutachterverfahrens wird genau diese Positionierung positiv her-
vorgehoben, weil dadurch eine erhebliche Reduzierung der negativen Beeinträchti-
gungen erreicht werden kann (die Abstandsflächen zu den vorhandenen Wohnge-
bäuden werden nicht tangiert und die gegenüberliegende Straßenseite möglichst 
wenig belastet).  
Gleichzeitig orientieren sich die Blicke aus dem neuen Gebäude nicht auf die vorhan-
denen Gebäude sondern werden auf die grünen Zwischenräume der Stadt ausge-
richtet. Es profitiert also auch die Wohnqualität im neu geplanten Wohnhochhaus. 
Das markante Gebäude wird zudem auch einen neuen Endpunkt in der Sichtachse 
der Motzstraße bilden, gleichzeitig wird mit der Gebäudekörperstellung aber ge-
währleistet, dass der Durchblick auf die Grünfläche erhalten bleibt. 
Die Positionierung des Baukörpers im östlichen Randbereich verdeutlicht die städte-
bauliche Absicht, den Kernbereich der 'Grünen Banane' von Bebauung freizuhalten. 
Zu diesem Zweck wird die Möglichkeit geschaffen, die östliche Gebäudekante bis in 
den heutigen Gehwegbereich und damit in die Gebäudeflucht des Hauses 'Westend-
straße 1 – 5' zu 'schieben'. Dies erfordert auch eine Neuorganisation des Straßen-
randbereiches – ein Teil des heutigen Gehweges soll dem Baugrundstück (ca. 80 m²) 
zugeschlagen werden.  
Ein zentrales Gestaltungselement und damit ganz wesentliches Qualitätsmerkmal 
für die Architektur sind die – an die Formensprache der 1950er Jahre angelehnten - 
abgerundeten Fassadenabschnitte an den Gebäudeeckpunkten.  
Dies zusammen rechtfertigt aus Sicht der Stadt die enge Fixierung der Gebäudepo-
sition mit nur geringem Spielraum. 
 
Die Textfestsetzung 3.2 regelt für die östliche Spitze des Baufensters innerhalb der 
WA 3-Fläche den 'Überlagerungsfall'. Demzufolge ist eine Auskragung in die Ver-
kehrsfläche – betroffen sind hier die private Verkehrsflächen mit besonderer 
Zweckbestimmung 'Fußweg' und die Straßenverkehrsfläche 'Westendstraße' (nur 
der Gehwegbereich) oberhalb der Erdgeschossebene zulässig. Die Sicherstellung der 
verkehrlichen Funktion (Fußgängerverkehr) ist durch Einhaltung einer entsprechen-
den Durchgangshöhe zu gewährleisten. (vgl. Kap. 6.6). 

Unterirdische Bauwerke / Baugrenze Tiefgarage WA 3 
Weil die stadträumliche Wichtigkeit unter der Geländeoberfläche nicht gegeben ist, 
müssen die festgelegten Baugrenzen bei der Bebauung unter der Geländeoberfläche 
(Tiefgaragengeschosse, Keller) nicht eingehalten werden. 
Für das geplante Hochhaus wird – abgeleitet aus der bisher vorliegenden Gebäude-
planung die maximal mögliche Ausdehnung der Tiefgarage durch eine Baugrenze 
verbindlich festgelegt. Die zeichnerische Darstellung im Planbild soll insbesondere 
auch den mit der Anordnung aufgrund der topografischen Situation verbundenen 
aus dem Gelände heraustretenden Baukörper der Tiefgarage an der Westendstraße 
deutlich machen. Die hier entstehende eingeschossige Fassade der Tiefgarage 
schiebt sich (wie eine 'Bastion') aus dem Hang heraus (vgl. Textfestsetzung 3.1, Satz 
2 und 3). 

Baugrenze Gemeinbedarfsfläche 
Die für die Sporthalle festgelegte Baugrenze schließt das Bestandsgebäude ein.  
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Allerdings ragt das Obergeschoss der Sporthalle etwa 2m in die öffentliche Ver-
kehrsfläche (Luisenstraße) hinein. Der Geltungsbereich endet hier an der Flurstücks-
grenze. Regelungen in Bezug auf die Auskragung sind nicht erforderlich. 
Die Abgrenzung der überbaubaren Fläche ermöglicht darüber hinaus geringfügige 
Erweiterungen vor allem auf der West- und der Nordseite.  
Dies gilt grundsätzlich auch für eine mögliche Aufstockung / Überbauung zu Wohn-
zwecken entsprechend – allerdings wird im Hinblick auf die Wohnverhältnisse im 
geplanten Hochhaus hierzu ergänzend ein Rücksprung von der nördlichen Baugren-
ze um 6 m festgesetzt. Damit soll einer ausreichenden Besonnung und Belichtung 
gerade der unteren Geschossebenen im geplanten Hochhaus Rechnung getragen 
werden (vgl. Textfestsetzung 3.3). 
In diesem Zusammenhang wird auf die besonderen Abstandsflächenvorschriften 
hingewiesen (vgl. Kap. 6.5). 
 

6.5 Vom Bauordnungsrecht abweichende Abstandsflächen 
Die erforderlichen Abstandsflächen entsprechend Hessischer Bauordnung (im All-
gemeinen 0,4 H) sind grundsätzlich im Rahmen eines nachfolgenden Baugenehmi-
gungsverfahrens nachzuweisen.  
Weil sich die Abstandsflächen für das neue Hochhaus (WA 3) nicht im erforderlichen 
Umfang nachweisen lassen würden, werden auf der Grundlage von § 9 (1) Nr. 2a 
BauGB hiervon abweichende Abstandsflächenregelungen in den Bebauungsplan 
aufgenommen, um diesbezüglich die Genehmigungsfähigkeit auf der planungs-
rechtlichen Ebene herzustellen. 
Für das Niveau der Westendstraße – maßgeblich ist das gemittelte natürliche Gelän-
deniveau von etwa 178,50m üNHN (Mittelwert aus 176,70 m und 180,30 m) wäre 
bei einer absoluten Gebäudehöhe von 214,70 m üNHN, dies entspricht einer relati-
ven Höhe von 36,20 m) eine Abstandsflächentiefe von bis zu 14,50 m (parallel zur 
Fassade) zu berücksichtigen. 
Aufgrund der geplanten gedrehten Gebäudekörperstellung ergibt sich eine die Mitte 
der Verkehrsfläche überschreitende Dreiecksfläche. 
Durch die Festsetzungsinhalte des Bebauungsplanes (und der damit im Zusammen-
hang stehenden Einziehung der Stellplatzflächen zur Verlagerung des Gehweges) 
wird sich die Breite der Verkehrsfläche im betroffenen Abschnitt von 20,30 m auf ca. 
16,30 m verringern, die für die Abstandsflächenermittlung relevante Mitte der Ver-
kehrsfläche liegt damit dann bei etwa 8,15 m jeweils gemessen vom hinteren Rand 
des Gehweges. Die Mitte der Verkehrsfläche verschiebt sich also um etwa 2 m nach 
Osten. Es ergibt sich in diesem Fall eine Überschreitung der Verkehrsflächenmitte 
um etwa 3,10 m (maximal) bzw. eine Dreiecksfläche von ca. 12 m². 
Der Nachweis in westlicher Richtung ist ohne weitere Einschränkung möglich, denn 
hier grenzt die Wohnbaufläche direkt an die öffentliche Grünfläche ('Parkanlage'), 
die zu diesem Zweck in den Nachweis eingebunden werden kann.  
In nordwestlicher und nördlicher Richtung ist zu vermeiden, dass die beiden Be-
standsgebäude 'Friedrich-Ebert-Straße 67' und 'Westendstraße 1 – 5' in der Ab-
standsfläche stehen. Der gedrehte Gebäudekörper berücksichtigt aber genau dies. 
Eine mögliche Unterschreitung (Überlappung beider Abstandsflächen) könnte gege-
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benenfalls – Eigentümerin ist hier dieselbe Wohnungsbaugesellschaft - durch ent-
sprechende Baulasteintragungen abgesichert werden. 
Auch in südlicher Richtung kann gegebenenfalls ein geringerer Abstand (Überlap-
pung beider Abstandsflächen) durch entsprechende Baulasteintragungen gesichert 
werden. Dies ist insbesondere hinsichtlich der ebenfalls angedachten Aufsto-
ckung/Überbauung der Sporthalle (Eigentümerin: Stadt Kassel) für Wohnzwecke zu 
beachten. 
Bis zur Straßenmitte ist die Inanspruchnahme der Westendstraße für den Abstands-
flächennachweis bis zur Mitte der Verkehrsfläche zulässig. Eine Überschreitung 
würde auch Einschränkungen für die Bebaubarkeit der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite nach sich ziehen – hier wäre die Zustimmung des betroffenen Grundstück-
seigentümers erforderlich - und soll in jedem Fall vermieden werden. 

Keine Einschränkung für gegenüberliegende Bebauung (Planung) 
Die Zulässigkeit einer gegenüberliegenden Bebauung soll nicht eingeschränkt wer-
den. 
Als Maßstab wird hier die Schließung des Blockrandes an der Westendstraße (ein-
schließlich der beiden Ecksituationen an der Motzstraße und am Königstor) mit einer 
entsprechend § 34 BauGB ermittelten Kubatur zugrunde gelegt. Verhältnismäßig 
erscheint hier eine bis zu fünfgeschossige Bebauung, gegebenenfalls auch mit Über-
höhung an den beiden Blockecken. 
Zu berücksichtige wäre – ausgehend von einer Geschosshöhe von ca. 3 m - dem-
nach eine für die Abstandsflächenermittlung maßgebliche Gebäudehöhe von rund 
18 m. 
Aus der nach HBO-Vorgabe erforderlichen Tiefe der Abstandsfläche (0,4 H) ergibt 
sich ein Abstandsflächenmaß von 7,20 m. 
Die Breite der Verkehrsfläche beträgt im betroffenen Abschnitt der Westendstraße 
heute 20,30 m, die für die Abstandsflächenermittlung relevante Mitte der Verkehrs-
fläche liegt damit bei etwa 10,15 m jeweils gemessen vom hinteren Rand des Geh-
weges. 
Durch die Festsetzungsinhalte des Bebauungsplanes wird sich – wie oben beschrie-
ben - die Breite der Verkehrsfläche im betroffenen Abschnitt auf ca. 16,30 m ver-
ringern, die für die Abstandsflächenermittlung relevante Mitte der Verkehrsfläche 
liegt damit dann bei etwa 8,15 m jeweils gemessen vom hinteren Rand des Gehwe-
ges. Die Mitte der Verkehrsfläche verschiebt sich also um etwa 2 m nach Osten. 
Hieraus ergibt sich voraussichtlich keine Beschränkung für die Bebaubarkeit des ge-
genüberliegenden Grundstücks. 

Berücksichtigung gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (Bestand) 
Der Abstand zur Wohnbebauung Ecke Westendstraße/Motzstraße beträgt ca. 30m. 
Das neue Wohnhochhaus wird durch die südwestliche Position in Bezug auf die be-
troffene Ecksituation einen deutlich höheren Grad der Verschattung vor allem 
nachmittags auslösen. Die nach § 6 HBO einzuhaltende Tiefe der Abstandsfläche 
nimmt aber nicht einmal die Hälfte dieser Strecke ein. 
Für die Bewertung wurde die Verschattungssituation für verschiedene Tage und 
Tageszeiten im Jahresverlauf rechnerisch simuliert. Dies hat ergeben, dass der 
durch das Vorhaben ausgelöste Umfang der Verschlechterung vertretbar ist und 
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keinesfalls die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse gefährdet. Bei der Beurtei-
lung kann zusätzlich berücksichtigt werden, dass in der Erdgeschossebene des be-
troffenen Gebäudes keine Wohnnutzung vorhanden ist, sondern vorwiegend Kfz-
Stellplätze untergebracht sind. 
Im Ergebnis wird der Grad der Beeinträchtigung als verträglich bezeichnet und 
dem Zugewinn an städtebaulicher Qualität untergeordnet. 
Auf der Grundlage von § 6 (11) HBO soll durch entsprechende Festsetzung (Nr. 4.1) 
eine Reduzierung der Abstandsfläche für das neue Wohnhochhaus an der Westend-
straße auf 0,25 H anstelle von 0,4 H ebenso ermöglicht werden wie eine Überlage-
rung mit den Abstandsflächen der Sporthalle. Darüber hinaus gelten ansonsten die 
'normalen' Abstandsregelungen des § 6 der Hessischen Bauordnung.  
 

6.6 Verkehrsflächen, Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 
Ein wesentliches Element des Bebauungsplanes ist die Neuordnung der öffentlichen 
Verkehrsflächen / Räume zur Schaffung neuer Wegeverbindungen und verbesserter 
Zugänge einerseits und andererseits zur Sicherung von multifunktional nutzbaren 
Flächen für den Aufenthalt von Menschen.  
Die ausgewiesenen privaten Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 
sind wesentlicher Bestandteil dieses Konzeptes. Sie (ent-)stehen im Zusammenhang 
mit dem Neubauvorhaben an der Westendstraße und ergänzen an wichtigen Stellen 
das zukünftige Wegenetz. Die Planungen hierzu sind rechtzeitig mit dem Straßen-
verkehrs- und Tiefbauamt abzustimmen. 
Der Bebauungsplan definiert durch entsprechende Festsetzung den Zweck der Flä-
chen und bildet damit die planungsrechtliche Grundlage für die nachfolgenden Ob-
jektplanungen.  

Stadtplatz 'Annastraße' 
Die Fläche des zukünftigen Stadtplatzes an der Haltestelle 'Annastraße' wird ent-
sprechend ihrer funktionalen Abgrenzung zeichnerisch festgesetzt. Dabei verschiebt 
sich insbesondere der (jetzt niveaugleich geplante) Übergang zur Fahrbahn der 
rückwärtigen Erschließungsstraße im Süden des Platzes.  
Der vorliegende Entwurf für die Platzgestaltung wird entsprechend berücksichtigt. 
Anstelle der Rasenfläche ist ein überwiegend befestigter und vielfältig nutzbarer 
Platz vorgesehen. Für die angestrebte Multifunktionalität sind die technischen Vo-
raussetzungen zu schaffen. 
Ein wesentliches Gestaltungsmerkmal soll eine neue Baumgruppe darstellen, die von 
einer umlaufenden Sitzgruppe eingefasst wird. Die Baumstandorte werden zeichne-
risch festgesetzt. 
Für die Platz-Entwässerung ist ein neuer Kanal bis zur Westendstraße herzustellen. 

Stadtplatz 'Treppenanlage Luisenstraße' 
Mit dem Handlungskonzept zur 'Grünen Banane' wurde die Idee entwickelt, den 
Eingangsbereich der Sporthalle von der Luisenstraße als 'Einstieg' zum 'Motzberg' 
attraktiver zu gestalten. Die zeichnerisch festgesetzte Fläche sichert die in der vor-
laufenden Planung entstandene Idee einer großzügigen nach Süden ausgerichteten 
Treppenanlage (mit Sitzstufen) mit dem hierfür veranschlagten Flächenbedarf ab. 
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Der Höhenunterschied vom Gehweg an der Luisenstraße zur Sporthallenebene bzw. 
der Hallenvorfläche beträgt etwa 4,0 m. 
Die Treppenanlage soll keine reine Verkehrsfläche sein. Sie soll ein ergänzendes An-
gebot zum Park darstellen und gerade auch im Zusammenhang mit dem Sporthal-
leneingang (Sportler) Raum zum Warten und Verweilen schaffen.  
Die Details sind im Rahmen der nachfolgenden Objektplanung zu klären. 

Stadtplatz 'Westendstraße' 
Aus dem kooperativen Gutachterverfahren ist eine weitere kleine Platzfläche ent-
standen, die im Bereich des neuen Zugangs von der Motzstraße entstehen soll. Sie 
bildet mit einer eigenen Aufenthaltsqualität einen städtisch geprägten Vorplatz zum 
neuen Wohnhochhaus. 
Die Festlegung der um den geplanten Baukörper auf der Südseite herumführenden 
Verkehrsfläche ermöglicht bzw. gewährleistet neben der wichtigeren Ost-West-
Verbindung (Fußweg von der Westendstraße auf den 'Motzberg') nördlich des ge-
planten Wohnhochhauses auch die im Rahmenplan ebenfalls vorgesehene barriere-
freie Zugänglichkeit der Sporthallenebene von der Westendstraße aus als öffentlich 
nutzbare Verbindung entsprechend den Vorgaben der DIN 18040-1 bzw. 18040-3 und 
mit einer Mindestbreite von 2,00 m. 
Ziel ist die Herstellung einer auch für mobilitätseingeschränkte Menschen tauglichen 
Erschließung der Sporthallenebene bzw. auch die Möglichkeit der Umfahrbarkeit. 
Anzustreben ist, die Verbindung als barrierefreien Zugang der Spielplatzbereiche auf 
dem Motzbergplateau weiterzuführen. Es ist ausdrücklich keine Kfz-Erschließung 
zu gewährleisten bzw. herzustellen. 
Die so festgesetzte Fläche umfasst auch den im favorisierten Entwurf von Roller Ar-
chitekten (vgl. kooperatives Gutachterverfahren) dargestellten Vorplatz, der mit ei-
ner eigenen Aufenthaltsqualität einen städtisch geprägten halböffentlichen Raum 
vor dem neuen Wohnhochhaus bilden soll. 
Die Realisierung des Weges wie auch des Platzes obliegt innerhalb der Wohnbau-
landfläche dem Investor / Grundstückseigentümer (GWH).  
Im Hinblick auf die Objektplanungsebene wird eine gewisse Anpassung des Verlaufs 
ermöglicht. Die exakte Lage der zeichnerisch festgesetzten Fläche kann geringfügig 
abweichen. 

Parallelerschließung ('verkehrsberuhigter Bereich') 
Mit einem gegenüber dem Bestand reduzierten Querschnitt (jetzt max. 5,00 m) wird 
die südliche Parallelerschließungsstraße als 'verkehrsberuhigter Bereich' festgesetzt. 
Der Zusatz 'verkehrsberuhigter Bereich' verdeutlicht die planerische Absicht, eine 
niveaugleiche Fläche für die gemischte Nutzung aller Verkehrsteilnehmer im Zu-
sammenhang mit der Gestaltung des sich anschließenden Stadtplatzes herzustellen. 
Die hier vorhandenen 5 Parkstände am nördlichen Fahrbahnrand entfallen. Auf-
grund der im Verlauf der Friedrich-Ebert-Straße nach deren Umgestaltung entste-
henden zusätzlichen Parkplätze (rund 30 Stück) erscheint der Verlust an dieser Stel-
le vertretbar. 
Die GWH beabsichtigt, die in diesem Bereich auf der Südseite wegfallenden privaten 
Stellplätze in annähernd gleicher Zahl im Bereich der Gebäude Friedrich-Ebert-
Straße 67/69 wieder herzustellen.  
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Die Fläche muss die gleichen funktionalen Voraussetzungen wie der Stadtplatz hin-
sichtlich Oberflächengestaltung und Lkw-Befahrbarkeit erfüllen. Gleichzeitig soll die 
Kfz-verkehrstechnische Funktion als Verbindung zwischen Westendstraße und 
Westerburgstraße gerade im Hinblick auf die Anbindung der vorhandenen Stellplät-
ze aufrechterhalten werden. Die für die Fahrdynamik maßgeblichen Abmessungen 
werden nicht verändert. 
Auch wenn die Entwässerung des 'Stadtplatzes Annastraße' einen neuen Kanal bis 
zur Westendstraße erfordert, soll eine grundhafte Erneuerung nicht erfolgen. 

Fußwege 
Neben der vorhandenen geradlinigen Verbindung zwischen der zuvor beschriebenen 
Parallelerschließung bzw. der Friedrich-Ebert-Straße im Norden und der Luisen-
straße im Süden (am Fußgängerüberweg) wird ein weiterer Fußweg in Ost-West-
Richtung zeichnerisch festgesetzt. Dieser – im Bestand so nicht vorhandene - Weg 
soll eine wesentliche Lücke im Netz schließen.  
Der Weg wird in seinem westlichen Abschnitt als öffentliche Fläche und in seinem 
östlichen Abschnitt – im Zusammenhang mit Neubau-Projekt bzw. der geplanten 
Tiefgaragen-Unterbauung – als private Fläche festgesetzt. Einzelheiten zur Herstel-
lung des Weges und zur Unterhaltung sind mit der GWH noch vertraglich zu regeln. 
Mit dem neuen Zugang von der Westendstraße in Höhe der Motzstraße wird ein 
weiterer im Handlungskonzept beschriebener Baustein nun durch den Bebauungs-
plan eine planungsrechtliche Grundlage erhalten. An dieser Stelle kann der Zugang 
wegen der topografischen Situation voraussichtlich jedoch nur als Treppenaufgang 
hergestellt werden. Geplant ist eine funktionale und gestalterische Verknüpfung mit 
der GWH-Neubaumaßnahme an der Westendstraße (WA 3). 
Für die vorgenannten Wegeverbindungen werden Mindestbreiten als Grundlage für 
die nachfolgende Objektplanung festgelegt. Um den Gestaltungsspielraum für die 
nachfolgende Objektplanung nicht unnötig einzuschränken, wird eine Möglichkeit 
zur Abweichung von der zeichnerischen Festsetzung in den Bebauungsplan aufge-
nommen. Damit wird insbesondere dem Umstand Rechnung getragen, dass nicht 
alle erhaltenswerten Bäume vermessungstechnisch erfasst sind, eine weitgehende 
Berücksichtigung aber aus planerischer Sicht erwünscht ist. Der Rahmen möglicher 
Veränderungen wird durch die Gleichwertigkeit in verkehrlicher Hinsicht beschränkt. 
Dies bezieht sich in erster Linie auf die (möglichst direkte) Anbindung an die Motz-
straße in dem einen Fall und das Ziel 'Barrierefreiheit' im anderen Fall. 
Im Zusammenhang mit einer veränderten Situation im Sporthallen-Umfeld (siehe 
nachfolgender Punkt) soll auch die Möglichkeit für eine möglichst barrierefreie Ver-
bindung vom Sporthallenniveau auf das 'Motzberg-Plateau' und weiter zur Fried-
rich-Ebert-Straße geschaffen werden. Um der nachfolgenden Objektplanung in 
diesem Punkt nicht vorzugreifen, wird der geplante Verlauf dieses Weges nur als 
Hinweis symbolisch (gestrichelt) übernommen. 

Hallenumfahrt (Andienungsfläche) 
Mit dem Bebauungsplan wird die Herstellung einer neuen Hallenumfahrt (nicht 
durchgängig für Kfz !) als Verbindung zwischen Westendstraße und Luisenstraße 
festgesetzt.  
Auch die Anbindung der Halle an die Westendstraße erfordert eine rampenähnliche 
Zufahrt. Sie ist an der vorgesehenen Stelle aufgrund der Höhensituation aber mit 
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einer – im Vergleich zum Bestand (Anfahrt von der Luisenstraße) - geringeren Stei-
gung möglich (etwa 6 %), so dass die Sporthallenebene künftig besser zugänglich 
wäre (für Fahrräder, Kinderwagen, Rollstühle). Ob das Maß der Barrierefreiheit den 
Vorgaben der DIN 18040-1 bzw. 18040-3 genügen wird, muss in der nachfolgen-
den Objektplanung geklärt werden. 
Die verbesserte Andienungssituation kommt auch einer verbesserten Erreichbarkeit 
für Notverkehre oder auch Fahrräder zugute. Zusätzlich sieht die Planung vor, die 
Fläche aufzuweiten, um im Außenbereich der Sporthalle eine höhere Aufenthalts-
qualität und mehr Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Unterbringung von zu-
sätzlichen Fahrradabstellmöglichkeiten im Hallen-Nahbereich wäre sinnvoll. Auch 
die Anordnung einzelner Spiel-/ Sportgeräte ist vorstellbar. 
Die zu diesem Zweck festgesetzte Fläche ist derzeit noch Teil der überwiegend dicht 
bewachsenen Böschung und demzufolge Bestandteil der heutigen Grünflächen.  
Der exakte Verlauf bzw. die Abgrenzung zwischen Gemeinbedarfsfläche einerseits 
und Verkehrsfläche andererseits wie auch zwischen Verkehrsfläche einerseits und 
Grünfläche andererseits wird erst im Rahmen nachfolgender Objektplanungen be-
stimmt. Das mögliche Maß der Veränderung am Bestand hängt dabei insbesondere 
von der Beschaffenheit des Aufschüttungskörpers und von der abschließenden Be-
wertung des Gehölzbestandes  ab (der im Zuge der nachfolgenden Planung noch 
einzumessen ist). 

Westendstraße 
Die vorgesehene Platzierung eines neuen Baukörpers an der Westendstraße wie 
auch die zuvor beschriebene geplante Andienung machen eine Neuordnung im be-
troffenen Abschnitt des Straßenrandbereiches erforderlich, die den Verlauf des 
Gehweges und die vorhandene Stellplatzanlage betreffen sowie in der Folge auch 
die hier vorhandenen Leitungen verschiedener Versorgungsunternehmen. 
Weil ein Teil der Gehwegfläche dem neuen Baugrundstück als allgemein nutzbare 
private Verkehrsfläche zugeschlagen werden soll und weil eine Zufahrtsmöglichkeit 
auf das neue Baugrundstück zu gewährleisten ist, müssen das Verschwenken des 
Gehweges und das nördliche Ende der Parkplatzanlage (Schrägparkstände) um ca. 
23 m nach Süden verlagert werden. Der Gehweg soll in der im Bestand vorhandenen 
Breite (ca. 3,50 m) entsprechend neu hergestellt werden. Durch die Veränderung 
entfallen 9 Parkplätze, von denen vier am Fahrbahnrand (Längsaufstellung) ersetzt 
werden können. Das verbleibende Defizit wird durch das mit der Umgestaltung er-
zeugte 'Plus' in der Friedrich-Ebert-Straße aufgefangen (hier entstehen rund 30 zu-
sätzliche Parkplätze).  
Ein gesondertes Einziehungsverfahren nach den Vorgaben des Hess. Straßengeset-
zes erscheint nach bisheriger Prüfung nicht erforderlich. 
Die verkehrliche Funktion des Gehwegs ist von der Veränderung nicht betroffen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Veränderung des Straßenquerschnittes an die-
ser Stelle auch die für die Ermittlung der Abstandsflächen maßgebliche Mitte der 
Verkehrsfläche beeinflusst. Die Mittelachse (zwischen den beiden Grenzen an der 
Gehweghinterkante) verschiebt sich um etwa 2m nach Osten. Ob die vorhandenen 
Baumstandorte (7 x Kaiserlinde) vollständig erhalten werden können, kann erst auf 
der Ebene der Objektplanung geklärt werden. Die geplante Tiefgaragenzufahrt kolli-
diert voraussichtlich mit dem nördlichsten Baum der Reihe (vgl. Kap.6.11). 
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6.7 Stellplätze und Garagen, Zufahrten 
Zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs werden verbindliche Vorgaben in den 
Bebauungsplan aufgenommen, die die ansonsten anzuwendende allgemeine Zuläs-
sigkeit von Stellplätzen und Garagen (§ 12 BauNVO) in Verbindung mit der baulichen 
Nutzung gemäß § 23 (5) BauNVO sowohl innerhalb wie auch außerhalb der über-
baubaren Flächen beschränken. 
Weil die städtebauliche Integration von (oberirdischen) Garagen regelmäßig Schwie-
rigkeiten bereitet und sich Garagen in vielen Fällen negativ auf das städtebauliche 
Erscheinungsbild auswirken, wird deren Zulässigkeit auf bauwerksintegrierte Lö-
sungen beschränkt (vgl. z.B. Friedrich-Ebert-Straße 69). 
Zulässig bleiben damit Garagen-Stellplätze ansonsten nur in Geschossen unterhalb 
der Geländeoberfläche, also in Tiefgaragen.  
Für die Anordnung von Tiefgaragenstellplätzen (unter der Geländeoberfläche) darf 
jedoch nur die zu diesem Zweck zeichnerisch festgesetzte Fläche in Anspruch ge-
nommen werden. Diese Fläche berücksichtigt den Stellplatzbedarf des in Verbin-
dung mit dem Neubau an der Westendstraße zu erbringenden Nachweises (lt. Sat-
zung 1 Stellplatz je Wohneinheit).  
Um den Schutz der erhaltenswerten Bäume gewährleisten zu können, müssen die 
jeweiligen Standorte jedoch auch bei unterirdischen Baumaßnahmen in ausreichen-
der Form Berücksichtigung finden. Der einzuhaltende Mindestabstand ergibt sich 
aus Festsetzung 12.3. 
Über die bauwerksintegrierten Lösungen hinaus sind Stellplätze (offen oder auch 
überdacht als Carport) auch innerhalb der hierfür entlang der südlichen Verbin-
dungsstraße zwischen Westendstraße und Westerburgstraße gesondert ausgewie-
senen Fläche zulässig. Mit der dem Bestand entsprechenden Anordnung (direkt am 
öffentlichen Straßenraum) bleibt die erforderliche Flächeninanspruchnahme auf das 
Mindestmaß reduziert. Für die im Abschnitt der 'Grünen Banane' wegfallenden pri-
vaten Stellplätze kann hier zumindest in Teilen Ersatz geschaffen werden.  
Bauliche Lösungen als Carports (überdachte Stellplätze) können, wenn sie zur Archi-
tektur des jeweiligen Bauwerks passen, zudem einen positiven raumwirksamen Bei-
trag zur Gestaltung leisten. 
Um eine möglichst hohe Freiraum- und Aufenthaltsqualität im Innern des Plange-
bietes zu sichern, wird (nur) für zukünftige Neubau- und Ersatzvorhaben eine relati-
ve Obergrenze für oberirdische Stellplätze in Bezug zur Gesamtzahl der zu errich-
tenden Stellplätze festgelegt (< 20 %). In der Konsequenz ergibt sich die Notwen-
digkeit, eine Mindestanzahl von Stellplätzen (> 80 %) in unterirdischen Anlagen an-
zuordnen.  
Da bei Umbaumaßnahmen im Bestand - auch wenn sie genehmigungspflichtig sind 
(wie z. B. Aufstockungsprojekte) - eine so rigide Vorgabe aufgrund der Gegebenhei-
ten keine realistische Umsetzungschance hat, gilt diese Vorgabe ausschließlich für 
Neubauvorhaben. 
Zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung erscheint es zwingend, die Zufahrts-
möglichkeit zum neuen Baugrundstück (WA 3) im Hinblick auf die Tiefgaragen-
Anbindung verbindlich von der Westendstraße vorzugeben. Von hier kann eine an-
nähernd höhengleiche Fahrerschließung für eine Tiefgeschoss-Ebene mit Stellplät-
zen organisiert werden. Dies entspricht der Grundidee für die Gebäudekonzeption 
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wie sie im Handlungskonzept 'Grüne Banane' hergeleitet wurde. Gleichzeitig werden 
damit Lösungen ausgeschlossen, die eine Zufahrt über die sich anschließenden 'Ver-
kehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung' vorsehen, um diese hochwertige-
ren (Fußgänger-) Flächen mit Aufenthaltsqualität von Konflikten mit Kfz-Verkehr 
freizuhalten. 
Im weiteren Verfahren ist auf der Ebene der Objektplanung – insbesondere in Ab-
stimmung mit dem Straßenverkehrs- und Tiefbauamt sowie dem Umwelt- und 
Gartenamt zu klären, ob der im zukünftigen Zufahrtsbereich stehende 'Beuys-Baum' 
integriert werden kann oder ob und wo eine Ersatzpflanzung in diesem Bereich 
(zeichnerisch festgesetzte Neuanpflanzung, vgl. Textfestsetzung Nr. 12.1, Satz 2) 
möglich ist. 
 

6.8 Nebenanlagen 
Die allgemeine Zulässigkeit von Nebenanlagen entsprechend § 14 BauNVO wird 
durch eine Begrenzung der Größe und Höhe beschränkt. Ziel ist es, in ihrer Volu-
menwirkung störende Dimensionen zu verhindern. 
Ebenerdige Terrassen entfalten diese Raumwirkung nicht und sind daher von dieser 
Flächenbegrenzung ausgenommen. 
 

6.9 Versorgungsanlagen 
Die Fläche der vorhandenen und auch mittel- und langfristig benötigten Trafostati-
on im Untergeschoss der Sporthalle wird durch eine entsprechende zeichnerische 
Ausweisung innerhalb der Gemeinbedarfsfläche 'Sporthalle' mit der Ergänzung 'im 
UG' (=Untergeschoss) planungsrechtlich gesichert. 
Der Standort ist vom Grundsatz her städtebaulich verträglich und würde auch einer 
Aufwertung der problematischen Unterschosszone (Ziel Rahmenplanung) nicht 
prinzipiell entgegenstehen. 
Die Fläche wird daher im Rahmen der hier vorliegenden Planung mit dem derzeiti-
gen Flächenbedarf zugunsten der Städtische Werke Netz+Service GmbH gesichert. 
Eine ergänzende textliche Festsetzung sichert auch die für die Leitungszuführung 
erforderliche Fläche zur Luisenstraße. 
 

6.10 Maßnahmen zum passiven Schallschutz 
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind nach § 1 (6) Nr. 1 BauGB 'die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Si-
cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung zu berücksichtigen'.  

Verkehrslärm 
Dies betrifft im vorliegenden Fall vor allem die durch die Verkehrsbelastung der 
Friedrich-Ebert-Straße begründete Lärmsituation im Hinblick auf die planungs-
rechtliche Festlegung von Wohnnutzung durch Ausweisung von Flächen als 'Allge-
meines Wohngebiet' (WA 1 und WA 2). Die Lärmbelastung der Straße 'Königstor' 
könnte im Falle der zumindest planungsrechtlich ermöglichten Aufstockung der 
Sporthalle für Wohnzwecke relevant werden. 
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Die im Ergebnis für beide Situationen nicht auszuschließende Überschreitung der 
relevanten Belastungsgrenzen (DIN 18005, 16. BImSchV, TA Lärm) erfordert gege-
benenfalls und im Einzelfall abzuprüfende schallmindernde Maßnahmen. 
Die als 'WA 3' bezeichnete Fläche scheint dagegen auf der Grundlage bisher vorlie-
gender Daten nicht von einer signifikanten Verkehrslärm-Vorbelastung betroffen zu 
sein.  
Der verantwortungsvolle Umgang mit diesem Thema erfordert jedoch auch hier eine 
Berücksichtigung im Rahmen nachfolgender Verfahren. 
Im Rahmen des hier vorliegenden Bebauungsplanverfahrens kann weder die ver-
kehrliche Bedeutung der beiden zuvor genannten Straßen in Frage gestellt werden 
noch kann die hieraus resultierende allgemein belastende Lärmsituation an diesen 
Stellen grundsätzlich gelöst werden. 
Weil die Errichtung einer Lärmschutzwand/-wall wegen städtebaulicher und land-
schaftsplanerischer Bedenken für die relevanten Situationen (Friedrich-Ebert-
Straße: Stadtplatz Annastraße, Einmündungsbereich Westendstraße und Kreu-
zungsbereich Königstor / Westendstraße / Luisenstraße) jedoch - unabhängig von 
ihrem Nutzen - als mögliche Lösung für einen aktiven Lärmschutz ebenfalls nicht 
weiter verfolgt wurde, werden im Bebauungsplan Maßnahmen des passiven Schall-
schutzes am Gebäude mit dem Ziel verbindlich festgesetzt, eine hohe Wohnqualität 
und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu sichern. 
Die Festsetzungen von lärmtechnisch relevanten Maßnahmen sind verbindlich für 
Neubauten (WA 3 und potenzielle Sporthallen-Aufstockung) und für wesentliche 
Änderungen an bestehenden Gebäuden (WA 1 und WA 2).  
Die Maßnahmen greifen auf verschiedenen Ebenen der Gebäudeplanung:  
Sie betreffen die Gebäude-Organisation (Grundrissgestaltung), die Haustechnik 
(Lüftungssystem) sowie die Art und Dimensionierung von Bauteilen bzw. Baustoffen, 
deren Qualität in Abhängigkeit der tatsächlichen Lärmbelastung nach den Vorgaben 
der DIN 4109 'Schallschutz im Hochbau' zu bestimmen ist.  
Die Anordnung der sensibleren Individualräume (Schlafzimmer) an den lärmabge-
wandten Seiten trägt dem Ruhebedürfnis der hier Wohnenden Rechnung. Die ande-
ren Aufenthaltsräume sind in dieser Hinsicht als deutlich weniger empfindlich einzu-
stufen, so dass durch geschickte Grundrissanordnung eine geminderte Beeinträchti-
gung durch Lärmimmission erreicht werden kann. 
Ein automatisiertes Lüftungssystem kann die ausreichende Belüftung der Räume 
sichern, ohne dass hierzu die Fenster geöffnet werden müssen. Auch hierdurch wird 
die Anzahl der Situationen reduziert, in denen man sich dem Lärm zwangsläufig 
auszusetzen hat. 
Als Vorgabe für die Qualität der Außenbauteile wird auf die Forderungen der DIN 
4109 verwiesen. Das resultierende Bauschalldämmmaß (Kombination aus Fenster, 
Türen, Wand und ggf. nach außen führende Belüftungseinrichtungen) ist dabei in 
Abhängigkeit zum Lärmpegelbereich zu sehen, der im Rahmen einer gutachterlichen 
Untersuchung sinnvollerweise jeweils für alle betroffenen Fassadenseiten ge-
schossweise zu ermitteln ist. Aufzuführen sind alle Lärmpegelbereiche > II (maßgeb-
licher Außenlärmpegel von 61 dB(A)), wo sich besondere Anforderungen an die 
Luftschalldämmung der Außenbauteile ergeben. Die Anforderungen in den Lärmpe-
gelbereichen der Stufe I und II werden bereits mit dem Einbau eines Fensters erfüllt. 
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Sportlärm 
Regelmäßig sind auch Sportveranstaltungen verantwortlich für die Einschränkung 
von Wohnqualität, insbesondere weil diese häufig auch in den besonders schüt-
zenswerten Ruhezeiten stattfinden. Als weitere Lärmquelle sind daher die verschie-
denen Sporthallennutzungen mit ihren Lärmemissionen (einschl. der Geräusche 
durch An-/Abfahrt von Zuschauern/Besuchern) im Hinblick auf eine möglichst um-
fassende Konfliktvermeidung bzw. -minimierung zu berücksichtigen (vgl hierzu 
Kap.2.8). 
Die Auswirkungen betreffen in diesem Fall vor allem die vorgesehene neue Wohn-
bebauung (WA 3) in direkter Nachbarschaft zur Königstor-Sporthalle, eventuell aber 
auch die mit diesem Verfahren ebenfalls vorbereitete Überbauung der Sporthalle zu 
Wohnzwecken. 

Zusammenfassung 
Aufgrund überschlägiger Annahmen wird davon ausgegangen, dass die grund-
sätzliche Erreichbarkeit der geforderten Werte im Falle einer Neubebauung über-
wiegend nachgewiesen werden kann.  
Die Bestimmung der hierfür notwendigen exakten Schalldämm-Maße der Ge-
samtaußenbauteile setzt jedoch eine gebäudebezogene Untersuchung der aktuellen 
Lärm-Situation (Verkehr und Sport) wie auch einen höheren Detaillierungsgrad bei 
der Gebäudeplanung voraus, als er zu diesem Zeitpunkt vorliegt. Daher ist der erfor-
derliche Nachweis erst im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.  
 

6.11 Grünflächen und grünordnerische Vorgaben 
Weil der Bebauungsplan im Verfahren nach § 13a BauGB als 'Bebauungsplan der 
Innenentwicklung' aufgestellt wird, unterliegen Eingriffe nach § 13a (2) Nr. 4 BauGB 
nicht der Ausgleichspflicht, da sie im Sinne des § 1a (3) Satz 5 BauGB vor der plane-
rischen Entscheidung als erfolgt oder als zulässig gelten. Entsprechend entfällt eine 
Kompensationspflicht. 
Die städtebauliche Neuordnung der Flächen - auch in Verbindung mit Möglichkeiten 
zur baulichen Nachverdichtung (vor allem als zusätzliche Wohnbebauung) - ent-
spräche den grundsätzlichen Vorgaben des Umweltschutzes (§ 1a (2) Satz 1 BauGB), 
würde nach derzeitigem Erkenntnisstand aber eine geringfügig negative (rechneri-
sche) Bilanz im Sinne von Umwelt- und Naturschutzrecht auslösen. Mit dem Leitbild 
'Nachverdichtung' ist im vorliegenden Fall die Tatsache verbunden, dass vorhandene 
Freiflächenpotenziale und Gehölzbestände reduziert werden. Gleichzeitig ist aber 
gerade die Sicherung der großen zusammenhängenden Freiflächen für eine dauer-
haft öffentliche Nutzung ein ganz zentraler Bestandteil des hier vorliegenden Be-
bauungsplanes.  
Damit sollen die Grundzüge des 1950er-Städtebaus, die sich durch das besondere 
Verhältnis der Gebäude zu den ihnen umgebenden Grünflächen auszeichnet, erhal-
ten und dauerhaft gesichert werden. 
Mit der 'groben' Funktionszuweisung' – abgeleitet vom Handlungskonzept 'Grüne 
Banane' - stellt der Bebauungsplan nicht nur die planungsrechtliche Grundlage dar, 
sondern gibt auch einen groben inhaltlichen Rahmen für die nachfolgende Objekt-
planung vor. 
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Flächenfestsetzungen 
Grünflächen 7.890 m², davon 
- öffentliche Grünflächen 'Parkanlage'   2.090 m² 
- öffentliche Grünflächen 'Parkanlage/Spielplätze'  4.760 m² 
- private Grünflächen 'Parkanlage'   1.040 m² 

Parkanlagen (öffentlich) und Parkanlagen (privat) 
Hinter der planungsrechtlichen Festlegung als 'öffentliche Grünfläche' steht neben 
der Bestandssicherung die im Vorfeld abgestimmte Bereitschaft der GWH, die zwi-
schen den beiden Hochhausscheiben liegende Grünfläche zu einem großen Teil (ca. 
2.290 m²) im Rahmen eines Grundstückstauschgeschäftes an die Stadt Kassel zu 
übertragen. 
Die private Grünfläche 'Parkanlage' wird analog zur Anpassung bei den Flächen der 
beiden Wohngebiete WA 1 und WA 2 um rund 95 m² ebenfalls bis an die neue ge-
plante Wegefläche erweitert. 
Die textliche Festsetzung zur Gestaltung der als 'Parkanlagen' festgesetzten Grün-
flächen folgt dem Bild der 'durchfließenden Grünlandschaft' und unterstützt so den 
ursprünglichen Planungsansatz des 'Licht, Luft, Sonne – Städtebaus'. Der Charakter 
der Parkflächen wird maßgeblich durch die Vielzahl der größeren Bäume geprägt.  
Insbesondere soll auch zukünftig ein dichter sichtbehindernder Bewuchs in der 'Mit-
telebene' verhindert werden. Die durchlaufende Wiesen-Rasen-Landschaft bietet 
Möglichkeiten der Aneignung für vielfältige Formen von Erholung und Spiel und hat 
dadurch einen erhöhten Freizeitwert für die Bevölkerung, insbesondere aber für die 
Bewohner des Quartiers. 

Spielplätze, öffentlich 
Als Ergänzung der 'Parkanlagen-Flächen' werden zwei verschiedene Kategorien von 
Spielplatzflächen festgelegt und für die jeweilige Zielgruppe verbindlich definiert. 
Die räumliche Anordnung gibt nur einen groben Rahmen vor und lässt bewusst ei-
nen ausreichend großen Spielraum für die nachfolgende Freiraum- bzw. Spielplatz-
planung. 
Der zeichnerisch festgesetzte 'Kleinkind-Bereich' (bis 6 Jahre) resultiert aus der für 
die Neubebauung an der Westendstraße erforderlichen Verlagerung des bisher dort 
angeordneten Spielbereiches. Der geplanten Anordnung zwischen den beiden Hoch-
häusern 'Friedrich-Ebert-Straße 67 und 69' liegt die Auffassung zugrunde, dass sich 
die 'normalen' Formen des Kleinkindspiels mit den Bedürfnissen der umliegenden 
Wohnnutzung vertragen. Weil sich der Kleinkind-Spielbereich damit noch auf dem 
'Motzberg-Plateau' befindet und im Zusammenhang mit der 'Parklandschaft' zu se-
hen ist, sollten Ausstattung und Gestaltung hierauf entsprechend abgestimmt wer-
den (z.B. keine großvolumigen Spielgeräte als Sichtbarrieren). 
Der zeichnerisch festgesetzte Spielbereich für Kinder bis 14 Jahre – hier können also 
ebenfalls auch Spielmöglichkeiten für die 'Kleinen' entstehen - umfasst Flächen der 
heutigen Spielplatzanlage und aber auch große Teile des Hangbereiches. Er schließt 
sich in südlicher Richtung an den Kleinkind-Bereich an und rückt damit weiter von 
der vorhandenen Wohnbebauung weg. Der Ausgestaltung des Spielplatzbereiches – 
insbesondere die zukünftige Modellierung wie auch der exakte Verlauf bzw. die Ab-
grenzung zwischen der Grünfläche einerseits und Verkehrsfläche andererseits - 
wird erst im Rahmen nachfolgender Objektplanungen bestimmt. 
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Erhaltenswerte Bäume 
Die zeichnerische Festsetzung von insgesamt etwa 50 erhaltenswerten Bäumen 
verdeutlicht deren Bedeutung für das Plangebiet hinsichtlich des Erscheinungsbildes 
wie auch im Hinblick auf den klimatischen Wert. 
Die erhaltenswerten Bäume im südlichen Bereich der Grünfläche werden - abgese-
hen von den unter besonderem Schutz stehenden 'Beuys-Bäumen' - nicht zeichne-
risch festgesetzt, um die Gestaltungsmöglichkeiten für die nachfolgende Entwurfs-
planung nicht unnötig einzuengen. Der Erhalt der Bäume steht unter dem Vorbehalt 
einer erneuten Prüfung im Rahmen der Objektplanung und wird  durch die fachliche 
Begleitung des Umwelt- und Gartenamtes sichergestellt. 
Zu den festgesetzten 'erhaltenswerten Bäume' lassen sich vier Gruppen bilden, die 
jeweils für einzelne Teilräume oder Plangebietsabschnitte besonders prägend sind. 
Zusätzlich sind viele Bäume Bestandteil des 'Kunstwerkes 7000 Eichen'. 

Bäume an der Stellplatzanlage Westendstraße (Lindenreihe) 
Die vorhandene Baumreihe (7 Stück) gehört vollständig zum 'Kunstwerk 7000 Ei-
chen'. Sie steht im Kontext mit der Architektur der Königstor-Sporthalle und ist als 
lineare Figur vor der Ostfassade mit den großen Kronen auch prägend für den Stra-
ßenraum bzw. auch den Stadtraum.  
Der Bestand ist durch die mit dem Bebauungsplan im Zusammenhang stehenden 
Planungen betroffen, weil der nördlichste Baum der Reihe in Verbindung mit der 
Herstellung der Tiefgaragenzufahrt (des Neubau-Projektes) voraussichtlich nicht 
gehalten werden kann und gegebenenfalls ersetzt werden müsste. Für diesen Fall 
wird eine Neuanpflanzung in der nördlichen Verlängerung der vorhandenen Reihe 
vorgesehen und entsprechend zeichnerisch festgesetzt. 

Bäume entlang des Fußweges (Apfeldorn-Reihe) 
Auch diese Baumreihe am westlichen Rand des Geltungsbereiches (10 Stück) ist Teil 
des 'Beuys-Kunstwerkes'. Die klein- bis mittelkronigen Bäume sind nicht alle glei-
chen Alters (einige sind erst kürzlich nachgepflanzt worden) und daher nicht in 
demselben Maße stadtbildprägend wie die zuvor genannte Lindenreihe, sie sind aber 
als wegebegleitendes Element ein wichtiges  Orientierungsmerkmal. 

Bäume im öffentlichen Grünbereich 
Ein übergeordnetes gestalterisches Prinzip ist bei den in der Parkfläche stehenden 
Bäumen nicht erkennbar – es gibt Einzelbäume, Baumgruppen und in Ansätzen auch 
lineare Strukturen. In der Gesamtheit ist der Baumbestand erhaltenswert, daher 
umfasst der durch den Bebauungsplan abgesicherte Schutz grundsätzlich alle grö-
ßeren Bäume in nördlichen – heute noch privaten - Bereich der Grünfläche (über-
wiegend 'Beuys-Bäume').  
Gleichwohl können unter Wahrung des Gesamteindrucks insbesondere im südlichen 
Bereich auch einzelne Bäume in Abstimmung mit dem Umwelt- und Gartenamt 
entfallen, wenn eine Abwägung im Rahmen der nachfolgenden Objektplanung dies 
sinnvoll erscheinen lässt oder ein Entfernen aus Gründen der Verkehrssicherheit 
nicht zu umgehen ist. 

Bäume innerhalb der privaten Flächen ('Ahorn-Schlange') 
Alle zeichnerisch festgesetzten Bäume innerhalb der privaten Flächen sind aufgrund 
ihres Stammumfangs bereits über die Baumschutzsatzung gesichert. Mit der pla-
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nungsrechtlichen Sicherung wird jedoch ein von der Satzung unabhängiger Schutz-
status auf anderer Ebene erzeugt. 
Zusätzlich besteht für die aufgrund ihrer Anpflanzungsanordnung besondere 
Ahornreihe ein Schutz durch die Zugehörigkeit zum 'Beuys-Kunstwerk'. 

Neuanpflanzung Einzelbäume 
Im Bereich des neuen Stadtplatzes werden auf der Grundlage der abgestimmten und 
vom Magistrat beschlossenen Entwurfsplanung 4 neu anzupflanzende Bäume als 
Ersatzpflanzung für die entfallenden Bestandsbäume zeichnerisch festgesetzt.  
Die Anordnung als Gruppe soll ein Pendant zur vorhandenen großen Platane auf der 
nördlichen Platzseite schaffen und verdeutlicht die Absicht mit der Neuanpflanzung 
wiederum einen positiven Beitrag für das Straßenbild (Friedrich-Ebert-Straße) zu 
leisten. Aus diesem Grund wird auch die Artenauswahl stark begrenzt. Die für den 
Stadtplatz derzeit vorgesehene schmalblättrige Esche und der geplante Straßen-
baum der Friedrich-Ebert-Straße (Amberbaum) wird hierbei ebenso berücksichtigt 
wie andere alternative stadterprobte Arten, die im Zusammenhang mit der Platzge-
staltung ansonsten in Frage kommen. 
Weil eine städtebauliche Notwendigkeit zu exakt dieser Anordnung nicht gege-
ben ist, sind Abweichungen bei der Positionierung zulässig, die sich im Zuge der 
Ausführungsplanung ergeben, wenn die beabsichtigte stadträumliche Wirkung 
der Bäume weiterhin gegeben ist. 
Dies gilt auch für den in der Westendstraße festgesetzten 'neu zu pflanzenden 
Baum'. Der mögliche Erhalt des hier vorhandenen 'Beuys-Baumes' hat weiterhin 
Priorität. Der 'neu anzupflanzende Baum' stellt für den Fall, dass der 'Beuys-
Baum' nicht in die Neugestaltung der Tiefgaragenzufahrt zu integrieren ist (hier-
zu ist die Abstimmung mit dem Straßenverkehrs- und Tiefbauamt sowie dem 
Umwelt- und Gartenamt erforderlich), eine entsprechende Ersatzpflanzung in der 
Reihe sicher. 

Pflanzabstand zu Leitungen 
Durch die Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen Gehölzen und Versorgungs- 
und Hausanschlussleitungen wird sichergestellt, dass eine Schädigung von Leitun-
gen durch Wurzeln vermieden wird und die Instandhaltung und Reparatur der Lei-
tungen durch die Versorgungsträger ohne wesentliche Schädigung des Wurzelbe-
reiches möglich ist. 
 
Zur Verbesserung des Umwelt- und Naturschutzes im Geltungsbereich werden ne-
ben der zeichnerischen Festsetzung der erhaltenswerten bzw. anzupflanzenden 
Bäume und der Sicherung ihrer Standorte durch Berücksichtigung eines ausreichend 
dimensionierten Schutzabstands Hinweise im Hinblick auf vorhandene und zukünf-
tige Bepflanzungen (Artenauswahl und die Pflanzqualität) aufgenommen.  
Mit den Empfehlungen werden die Mindestanforderungen genannt, die Dauer und 
Wert der Pflanzmaßnahme sicherstellen: 

Pflanzenauswahl, Artenliste 
Bei allen Pflanzungen wird auf die Artenliste (Empfehlung) verwiesen, in standort-
gerechte und stadterprobte und überwiegend auch heimische, Gehölze zusammen-
gestellt sind.  
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Die Verwendung heimischer und standortgerechter Pflanzenarten bildet die Le-
bensgrundlage einer intakten Fauna und ihrer Lebensgemeinschaften. Darüber hin-
aus ist eine dem Standort angepasste Vegetation am wenigsten krankheitsanfällig 
und pflegebedürftig. Durch die Verwendung standortgerechter Vegetation wird die 
bestmögliche Kombination aus wirtschaftlicher Effektivität und ökologischen As-
pekten erzielt. 

Qualität der Pflanzungen 
Über die festgesetzte Pflanzenqualität soll gesichert werden, dass sich die Neuan-
pflanzungen schnell entwickeln und dass sich die positiven Effekte der Bepflanzung 
möglichst frühzeitig einstellen. 
Um den langfristigen Nutzen der festgesetzten Bäume zu sichern, sind entsprechen-
de Schutz- und Pflegemaßnahmen durchzuführen. Bei Verlust sind Ersatzpflanzun-
gen vorzunehmen, die in ihren positiven Auswirkungen der ursprünglichen Bepflan-
zung gleichkommen und den städtebaulichen, freiraumplanerischen und natur-
schutzfachlichen Wert wieder herstellen. 
 
Im Übrigen gelten die technischen Regeln zur fachgerechten Ausführung von Baum-
pflanzungen. 
Im Geltungsbereich ergibt sich insbesondere wegen des hohen Nutzungsdrucks an-
sonsten keine sinnvolle Möglichkeit, im Zusammenhang mit der geplanten Umge-
staltung Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft auszuweisen und/oder Flächen mit entsprechenden 
umweltnützlichen Maßnahmen zu belegen. 
 

6.12 Luftverunreinigende Stoffe 
Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist Grund für den Ausschluss von Gewerbe- 
und Handwerksbetrieben, die mit leichtflüchtigen halogenierten organischen Ver-
bindungen arbeiten. Die 2. BImSchV (derzeit gültige Fassung vom 10.12.1990, zu-
letzt geändert durch Verordnung zur Anpassung der Gefahrstoffverordnung an die 
EG-Richtlinie 98/24/EG und andere EG-Richtlinien vom 23.12.2004) schafft den 
gesetzlichen Rahmen für den Umgang mit den gesundheitsgefährdenden Substan-
zen, sie regelt aber nicht deren Verwendungsorte.  
Weil Gefahren für die Bevölkerung wie auch für die sonstigen Umweltgüter (insbe-
sondere das Klima und das Grundwasser) aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden können, sollen die vorgenannten Gewerbe- und Handwerksbetriebe im 
Plangebiet generell nicht zugelassen werden. 
Betroffen von der Festsetzung sind beispielsweise Wäschereien, die z. B. im Allge-
meinen Wohngebiet ansonsten allgemein zulässig wären. 
Die Festsetzung dient der Minimierung von negativen Auswirkungen auf die Ge-
sundheit der Bevölkerung und die sonstigen Umweltgüter. 
 

6.13 Gestaltungsfestsetzungen nach Hessischer Bauordnung 
Aus stadtgestalterischen Gründen werden einige Aspekte auf Grundlage des § 81 
HBO in den Bebauungsplan als verbindliche Vorgaben aufgenommen, um neben 
dem auf BauGB-Grundlage festgesetzten Umfang für die baulichen Anlagen und die 
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versiegelten Flächenanteile auch positiv auf die Gestaltung der Stellplätze (Nr. 12), 
der Dachbegrünung (Nr. 13) und der Grundstücksfreiflächen (Nr. 14) zu wirken. 
Als Grundlage für die Ermittlung der notwendigen Anzahl der Stellplätze ist die 
Stellplatzsatzung der Stadt Kassel maßgeblich. 
Die ebenfalls festgelegten Mindeststandards für die Größe, Beschaffenheit und Ge-
staltung sind auch bei der Herstellung von oberirdischen Stellplätzen im Plangebiet 
anzuwenden. Hierzu zählen insbesondere die Oberflächengestaltung bzw. Wasser-
durchlässigkeit der Stellplätze und die in Verbindung mit den Stellplätzen zu pflan-
zenden Bäume. 
 
In dem kompakten dicht bebauten Stadtteil erscheint es sinnvoll, die sich bietenden 
Möglichkeiten zur Klimaverbesserung zu nutzen. Angesichts der Ausprägung der 
vorhandenen Dachlandschaft (ausnahmslos Flachdächer) bietet sich eine konse-
quente Dachbegrünung an. 
Damit trotz der neuen Bebauung ein möglichst hoher Anteil vegetationsfähiger Flä-
che erzielt wird, sind grundsätzlich Flachdächer und flach geneigte Dächer zumin-
dest extensiv zu begrünen. Dies betrifft neben der neu geschaffenen Baumöglichkeit 
an der Westendstraße auch die vorhandenen Gebäude, wenn hier über den Be-
standsschutz hinaus umfassende bauliche Veränderungen vorgenommen werden.  
Auch die Möglichkeiten für eine sowohl aus ästhetischer wie auch aus naturschutz-
fachlicher Sicht sinnvolle Begrünung der großflächigen Dachlandschaft der Königs-
tor-Sporthalle sollen im weiteren Verfahren berücksichtigt werden, wenngleich hier 
dieselben Einschränkungen hinsichtlich der Umsetzbarkeit bestehen wie hinsichtlich 
der Aufstockungsoption. 
Weil sich bei vergleichbaren Projekten in Bezug auf die Höhe regelmäßig nur eine 
eingeschränkte Vegetationsentwicklung aufgrund der Wind- und Sonnenexposition 
realisieren lässt, kommt wegen des deutlich geringeren Pflege- und Unterhaltungs-
aufwands häufig nur eine extensive Begrünung in Frage. 
Insgesamt vermindert die vorgesehene langlebige Dachbegrünung den Aufhei-
zungsgrad der versiegelten Fläche, leistet einen positiven Beitrag für das Kleinklima 
und trägt daher zur Minimierung des baulichen Eingriffes bei. Zusätzlich können be-
grünte Dächer einen Teil des Niederschlagswassers aufnehmen, wodurch die Ge-
samtabflussmenge reduziert und die nachfolgende Kanalisation entlastet wird (Ver-
ringerung Abflussbeiwert).  
Die Vorgaben zur Herstellung der Vegetationstragschichten sollen durch Festlegung 
von Qualitätsstandards sicherstellen, dass mit der späteren Bepflanzung eine dauer-
haft stabile Begrünung hergestellt wird. 
Vordächer und sonstige Glasflächen wie die Flächen notwendiger Fensteröff-
nungen in der Dachfläche, Flucht- und Rettungswege, Dachterrassen sowie die 
Flächen, die für Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie genutzt werden, sind 
dann von der Begrünungspflicht ausgenommen, wenn hier eine Realisierung 
technisch nicht möglich ist.  
Aus planungsrechtlicher Sicht sind bei der Gestaltung der Dachlandschaft auch 
die Voraussetzungen für Anlagen zu schaffen, die eine nachhaltige Energiever-
sorgung (Fotovoltaik / Solarthermie) ermöglichen, wenn dies aus gestalterischen 
Gründen vertretbar erscheint. Weil eine Begrenzung der Flächengrößen oft im 
Widerspruch zu einer wirtschaftlichen Lösung steht, wird hierauf verzichtet.  
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Die allgemeine Akzeptanz von Anlagen hat sich zudem stetig vergrößert. Die An-
lagen selber werden zunehmend mit einer wachsenden Gestaltungsvielfalt an-
geboten, was eine deutlich verbesserte Integration in die Architektur – auch in 
Verbindung mit einer Dachbegrünung - ermöglicht. 
 
Die festgesetzten Vorgaben in Bezug auf die Grundstücksfreiflächen sichern ein 
Mindestmaß an Freiflächenqualität auf den privaten Flächen. 
Es ist beabsichtigt, über die Festsetzung eines verbindlichen Anteils an unversiegel-
ter Fläche zu einer insgesamt gartenähnlichen Gestaltung bzw. zu einer Freiraum-
qualität zu kommen, die neben den Ansprüchen an das Erscheinungsbild auch die 
unterschiedliche Art und die Intensität von Nutzungsansprüchen im Umfeld der 
Wohngebäude berücksichtigt. 
Das Plangebiet gehört als Teil des Vorderen Westens zum Verbundprojekt 'Klima-
wandel zukunftsfähig gestalten' (KLIMZUG). Ziel des Projektes ist es, Maßnahmen 
zum Schutz gegen Extremwetterlagen, unter denen beispielsweise besonders ältere 
Menschen leiden, zu finden. 
Auch die Farbe der Oberflächen hat Auswirkungen auf das Lokalklima. Um einen 
möglichst geringen Aufheizungsgrad zu erzeugen, sollen bei der Gestaltung der be-
festigten Freiflächen (Zufahrten und Zuwege, Anlieferungszonen) vorzugsweise hel-
le Materialien ausgewählt werden. 
Die Mülltrennung hat zu einer Zunahme der je Grundstück erforderlichen Müllton-
nen geführt. Die für die Müllsammlung und Lagerung auf den Grundstücken erfor-
derlichen Flächen sind größer geworden und damit auch ihre Bedeutung für das Er-
scheinungsbild des öffentlichen Raumes. Die Standorte sind so anzuordnen, dass sie 
von der Straße aus nicht sichtbar sind - entweder baulich integriert oder entspre-
chend abgepflanzt im Grundstücksrandbereich. 
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7. Auswirkungen der Planung 
Gemäß § 1a Baugesetzbuch sind im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen 
die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege abzuwägen. 
Geboten sind der sparsame Umgang mit Grund und Boden sowie die Begrenzung 
von Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. Zu berücksichtigen sind die Ver-
meidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft 
(Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz). Durch die Planung begründete 
Eingriffe in Natur und Landschaft, die sich aus der Aufstellung eines Bebauungspla-
nes zur Innenentwicklung auf der Grundlage von § 13a BauGB ergeben könnten, 
müssen nach § 13a (2) Nr. 4 BauGB jedoch nicht ausgeglichen werden, da sie als im 
Sinne des § 1a (3) Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zu-
lässig gelten. 
Im Rahmen der grünordnerischen Bearbeitung werden auch die durch das Projekt 
verursachten positiven und negativen Auswirkungen im naturschutzfachlichen Sinn 
bewertet. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter des Naturschutzrechts werden be-
urteilt und mögliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen benannt. 
Grundsätzlich ist eine Nachverdichtung im Innenbereich positiv zu beurteilen, weil 
diese prinzipiell dem durch das BauGB eingeforderten sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden sowie der Begrenzung von Bodenversiegelung auf das notwendige 
Maß folgt. Mit der Nachverdichtung erfolgt eine Aufwertung des Innenbereiches 
durch begleitende grünordnerische Maßnahmen soweit es die Rahmenbedingungen 
im Plangebiet zulassen. Der Bebauungsplan integriert den hierzu parallel erstellten 
Fachbeitrag 'Umwelt und Grün' im Sinne des § 11 Bundesnaturschutzgesetz. 
Im vorgeschalteten Handlungskonzept zur 'Grünen Banane' wurde festgelegt, dass 
eine Sicherung des Grünraums in diesem Falle 1. Priorität haben soll, gleichzeitig 
aber eine behutsame bauliche Nachverdichtung - unter Berücksichtigung auch der 
Belange des Umwelt- und Naturschutzes -wünschenswert ist.  
Die Möglichkeiten für eine zusätzliche Neubebauung werden aus diesem Grund auf 
den ausgewiesenen Standort an der Westendstraße reduziert und durch ergänzende 
Vorgaben optimiert. Wegen der Bedeutung der Flächen für den Naturhaushalt, für 
die klimatische Funktion und für die innerstädtische Erholung wurden andere in die 
Betrachtung einbezogene alternative Standorte, z.B.  am südlichen Rand des Gebie-
tes zwar untersucht, letztlich aber verworfen. 
Ein Eingriff hat grundsätzlich Veränderungen von Schutzgütern zur Folge. 
Im Vorfeld zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens wurde das Erfordernis von 
Fachgutachten hinsichtlich der Bewertung von Umweltbelangen geprüft. In der Fol-
ge hat die Stadt zwei externe Gutachten beauftragt. Die abschließenden Berichte zur 
avifaunistischen Untersuchung wie auch zur Bodenuntersuchung liegen vor, die Er-
gebnisse wurden bei der Erarbeitung des Bebauungsplanes berücksichtigt. 
Auf weitere Fachgutachten soll verzichtet werden, weil: 
- die mit der Planung vorbereiteten Eingriffe eindeutig keine speziellen oder be-

sonderen Lebensraumqualitäten bieten, aus der sich eine Einzigartigkeit ableiten 
ließe, und keinen im naturschutzfachlichen Sinn erhaltenswerten Lebensraumtyp 
vollständig zerstört, 

- für die Beurteilung der von der Planung betroffenen Flächen auch Erfahrungs-
werte bezogen auf Flächen mit vergleichbaren Standortbedingungen herangezo-
gen werden können, 
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- die Qualitäten der von Planung betroffenen Flächen fast ausschließlich durch 
anthropogene Nutzung entstanden sind und deshalb vom Grundsatz her nicht 
unwiederbringlich verloren, sondern theoretisch wieder herstellbar wären. 

Um eine Beurteilung über die Eingriffe im Plangebiet zu ermöglichen, wurde in Kap. 
3.6 'Natur und Umweltschutz' der Bestand auf der Grundlage bereits vorliegender 
Informationen und in dem für eine erste Bewertung erforderlichen Umfang darge-
stellt. Die stark verkleinerten zeichnerischen Darstellungen in Kap. 3.6 dienen der 
Veranschaulichung der Ist-Situation. Eine exakte Biotoptypen-Ermittlung im Sinne 
einer rechnerischen Bilanzierung auf der Grundlage der Kompensationsverordnung 
(KV - Anlage 3) ist für das hier vorliegende Vorhaben nicht erforderlich. Eine über-
schlägige Flächenbilanz für den Planungszustand befindet sich in Kap. 5.2. 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Fachämter und Behörden wurden keine 
weiteren abwägungsrelevanten Aspekte genannt. 

7.1 Darstellung und Bewertung der Planung in Bezug auf die Schutzgüter 
Die wesentlichen durch die Umsetzung der Planung bedingten Auswirkungen auf 
die einzelnen Schutzgüter (Prognose) werden im Folgenden kurz dargestellt. 

Städtebauliches Erscheinungsbild, Landschaftsbild 
Zentrales Element im Hinblick auf die Wahrnehmbarkeit ist das geplante Wohn-
gebäude der GWH. Im Falle der Umsetzung der Planung werden die Auswirkun-
gen in hohem Maße für die gesamte Bevölkerung sichtbar. Das neue Hochhaus 
an der Westendstraße ist als städtebaulicher Akzent darauf angelegt, die Kasse-
ler Stadtansicht nachhaltig um ein markantes Gebäude mit einer hohen Archi-
tekturqualität zu erweitern. Dies gilt natürlich für den Blick aus der unmittelba-
ren Nähe, aber eben auch für den Blick über den Stadtteil. 
Doch auch die geplanten Maßnahmen im Freiraum werden das Erscheinungsbild 
deutlich verändern:  
Bei der Umgestaltung des 'Stadtplatzes Annastraße' wird (neben der Rasenflä-
che) zunächst der vorhandene stadtraumprägende Baumbestand weichen und 
die neuen Bäume werden Jahre brauchen, um eine vergleichbare Wirkung zu er-
zielen. Der Platz wird durch den höheren Befestigungsgrad einen deutlich städti-
scheren Charakter bekommen. 
Sowohl der neue Zugang von der Westendstraße wie auch die gestalterische 
Aufwertung des Zugangs von der Luisenstraße werden durch ihre platzartigen 
Situationen einen Beitrag zu einem verbesserten Erscheinungsbild leisten. 
Die ‚Freistellung‘ der Sporthalle wird Eingriffe im Böschungsbereich erfordern 
und damit ebenfalls auch Eingriffe in den Baumbestand nach sich ziehen, er-
möglicht aber den Rückbau der massiven Sicherheitsvorkehrungen auf der Hal-
lennordseite. Der dichte grüne Hangbereich wird blickdurchlässiger werden. 
Im Großen und Ganzen überwiegt aber gerade die Sicherung des Städtebaus der 
1950er Jahre bzw. das Herausarbeiten seiner Grundzüge. Ein wesentlicher As-
pekt ist somit die Weiterentwicklung des ursprünglichen Erscheinungsbildes. Die 
Veränderungen finden an den Rändern des Plangebiets statt, sie werden vor al-
lem durch den mit der Planung zusammenhängenden Eingriff in den Baumbe-
stand vorübergehend sehr deutlich (auch negativ) wahrgenommen werden.  
Mittel- bis langfristig sind die geplanten Veränderungen jedoch überwiegend als 
positive Entwicklung anzusehen. 
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Menschen - Gesundheit und wirtschaftliche Situation 
Das Quartier wird auch heute schon in hohem Maße durch Wohnnutzung ge-
prägt. Die zusätzlichen Wohneinheiten stärken diese Funktion weiter und sind 
Beleg für die Attraktivität des Standortes. Hiervon können nicht nur die neuen 
Bewohner (es sollen nach gegenwärtigem Planungsstand 22 neue Wohneinhei-
ten entstehen) profitieren. Nutzungskonflikte sind nicht zu befürchten.  
Im Gegenteil: Die GWH verspricht sich durch die Ergänzung des Wohnungsange-
botes im hochpreisigen Bereich positive Auswirkungen auf den Wohnungsbe-
stand im Quartier. Mit dem Neubau ist auch die Hoffnung verbunden, dass die 
zunehmende soziale Kontrolle einen direkten positiven Einfluss auf die unmittel-
bare Umgebung (Sporthallenumfeld) haben wird. 
Die Auswirkungen auf die – hier im vorliegenden Fall - vor allem betroffene vor-
handene Wohnnutzung in der direkten Umgebung sind in Verbindung mit dem 
geplanten Hochhaus abzuprüfen (Berücksichtigung der allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nach § 1 (6) Nr. 1 BauGB). 
Im Wesentlichen geht es um die Veränderungen in Bezug auf die Qualitätsmerk-
male ‚Besonnung / Belichtung‘. Es wird mit Blick auf die Darstellung im Flächen-
nutzungsplan darauf hingewiesen, dass von einem Anspruch auf Nichtbebauung 
an dieser Stelle nicht ausgegangen werden kann. 
Mit der Positionierung des Neubaus und seiner eingedrehten Kubatur können die 
Beeinträchtigungen auf ein Maß reduziert werden, welches in der insgesamt 
sehr städtischen Situation als ‚vertretbar‘ bewertet, subjektiv aber dennoch als 
Qualitätsverlust wahrgenommen werden kann. 
Die größte Beeinträchtigung erfahren zweifellos die Wohnungen im Gebäude 
‚Westendstraße 1 – 5‘. Zwar können hier die nach HBO erforderlichen Abstands-
flächen ohne Einschränkung nachgewiesen werden, doch von dem Hochhaus 
werden sowohl die Freifläche als auch die nach Westen orientierten Balkone nur 
bei einer Sonneneinstrahlung von Süden in Abhängigkeit von Jahreszeit und Ta-
geszeit betroffen sein. 
Bei der Wohnbebauung nördlich der Motzstraße (Ecke Westendstraße) – hier 
beträgt der Abstand rund 30 m – wird sich ein verringerter Sonneneinfall aus 
südwestlicher Richtung nur bei verhältnismäßig tiefstehender Sonne ergeben. 
Die mit der neuen Bebauung einhergehende Beeinträchtigung der Wohnqualität 
auf den betroffenen Grundstücken (auf bestimmte Zeiträume im Jahresgang be-
grenzte Reduzierung von direkter Sonneneinstrahlung) ist in diesem Umfang 
grundsätzlich hinzunehmen und in jedem Fall nicht unzumutbar. Vor allem wer-
den eindeutig keine ‚ungesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse‘ erzeugt.  
Die direkt gegenüberliegende Straßenseite ist aktuell bis auf eine Kfz-Werkstatt 
unbebaut. Es wird Wert darauf gelegt, dass die Bebaubarkeit dieser Flächen 
durch die hier vorliegende Planung nicht eingeschränkt wird. Maßgeblich hierfür 
ist die Bebaubarkeit, die sich auf der Grundlage von § 34 BauGB ergeben würde. 
Während der Bauphase – also zeitlich begrenzt - müssen die Menschen in der 
unmittelbaren Nachbarschaft mit Belästigungen durch Lärm und Dreck rechnen.  
Durch die Nachverdichtung wird eine geringfügige Steigerung der Verkehrsbe-
wegungen zu erwarten sein. Der leicht erhöhte Zielverkehr durch das mit der Pla-
nung vorbereitete Neubauvorhaben ist aber zu vernachlässigen. Negative Beein-
trächtigungen wirtschaftlicher Art können ausgeschlossen werden, da weder 
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Wirtschaftsgüter noch Arbeitsplätze außerhalb des Grundstücks erkennbar be-
troffen sind.  
In Bezug auf die Gesundheit des Menschen und die wirtschaftliche Situation sind 
erhebliche negative Beeinträchtigungen nicht abzuleiten. 
Genau wie die geplante Attraktivierung der Spielmöglichkeiten im Park verbessern 
auch die Verbreiterung des Hallenumfeldes und der Eingriff für eine Erweiterung der 
Eingangssituation der Sporthalle an der Luisenstraße die Aufenthaltsqualitäten und 
damit auch den Wohnwert und die allgemeine Lebenssituation im Quartier. Von die-
sen Maßnahmen und ihren positiven Effekten profitieren größere Bevölkerungs-
kreise. 

Erholung und Freizeit 
An der grundsätzlichen Bedeutung des Plangebietes für Erholung und Freizeit im 
Stadtteil werden die geplanten Maßnahmen nichts ändern. Für die Umsetzung 
des Konzeptes zur Aufwertung der Freiflächen (Park und Spielplatz) stehen fi-
nanzielle Mittel bereit, so dass davon ausgegangenen werden kann, dass die All-
gemeinheit schon kurz- bis mittelfristig von der geplanten Attraktivitätssteige-
rung profitieren wird. 
Positive Aspekte sind hierbei auch die Verbesserung und die Attraktivierung der 
Zugänge zum Park. Neue Möglichkeiten können sich auch im direkten Hal-
lenumfeld durch die Erweiterung der Hallenumlaufzone (Überwindung des 
‚Angstraumes‘ und Herstellen neuer Nutzungsmöglichkeiten im Außenraum der 
Sporthalle) ergeben. 
Mit der Umsetzung des Stadtplatzkonzepts an der Haltestelle ‚Annastraße‘ ent-
steht eine neue attraktive multifunktional nutzbare Fläche im Quartier. 
In Bezug auf die Faktoren ‚Erholung und Freizeit‘ stellt die Planung damit insge-
samt eine Verbesserung dar. 

Biotopstrukturen - Fauna und Flora 
Gebiete mit Natura 2000-Schutzstatus (weder FFH-Gebiete noch Gebiete nach 
Vogelschutz-Richtlinie) sind von der Planung nicht betroffen. Ebenso werden 
regionalplanerische Ziele oder übergeordnete Ziele der Landschaftsplanung nicht 
beeinträchtigt. 
Es werden keine einzigartigen Lebensräume durch das Vorhaben zerstört oder 
so betroffen, dass einzelne Tierpopulationen oder Pflanzenarten in ihrer Existenz 
bedroht werden. Aufgrund der bisherigen Nutzung und dem Charakter der Flä-
che liefert die Fläche keine Anhaltspunkte für solche Lebensraumtypen, die we-
gen ihrer Besonderheit unbedingt schützenswert wären.  
Trotzdem ist die große zusammenhängende Fläche mit dem umfangreichen 
Baumbestand gerade wegen der sehr innenstadtnahen Lage von hoher Qualität  
In negativer Hinsicht festzuhalten ist daher, dass durch die Ausweisung einer neuen 
Baufläche bzw. die sich hier anschließende Errichtung eines neuen Wohngebäudes 
und die Verbreiterung des Hallenumfeldes Teile dieser Vegetationsflächen wegfallen. 
Dies wirkt sich in einem gewissen Maß auf alle Schutzgüter aus, aber vor allem auf 
den Lebensraum von Tieren. Nist-, Futter- und Schlafplätze gehen verloren. Jedoch 
sind die angetroffenen Vogelarten und alle weiteren aufgeführten Tierarten anpas-
sungsfähig und die verbleibenden Grünstrukturen in der 'Grünen Banane' bieten di-
rekten Ausweichraum in der Nachbarschaft.  
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Eine adäquate Kompensation ist hier nur in begrenztem Umfang möglich – hier 
ist vor allem die festgesetzte Dachbegrünung zu nennen. 
Auch der Eingriff im Bereich des zukünftigen Stadtplatzes an der Friedrich-Ebert-
Straße wird insgesamt als nicht sehr gravierend beurteilt. Zwar werden durch die 
Neuanlage des Platzes die Rasenfläche und die Baumanzahl minimiert, aber hier 
wiegt ein gut nutzbarer und multifunktionaler Freiraum mehr als der momentan 
gestörte Lebensraum der natürlichen Schutzgüter. Zudem werden die vorgesehenen 
neuen Bäume – aufgrund dann besserer Standortvoraussetzungen (größerer Ab-
stand zu den Gebäuden) – mittel- bis langfristig einen nachhaltigen Ersatz darstel-
len. 

Fauna (Tiere) 
Der Wert des Plangebietes ist angesichts der innerstädtischen Insellage für Tiere 
in der Stadt nicht ohne jegliche Bedeutung. Die zusammenhängenden Grünflä-
chen mit dem umfangreichen Baumbestand bieten sowohl Nistplätze und Fort-
pflanzungsmöglichkeiten als auch gute Voraussetzungen für die Nahrungssuche. 
Die mögliche punktuelle Beeinträchtigung aller potenziell vorkommenden Tier-
arten durch die Umsetzung der Planung gefährdet aber in keinem Fall den Erhal-
tungszustand einzelner Populationen. Die Störungen sind insgesamt als nicht 
erheblich einzustufen, zumal die baulichen Veränderungen sowohl durch das ge-
plante Hochhaus als auch durch die Neugestaltung der Freiflächen nicht 
zwangsläufig den Verlust aller Qualitäten bedeutet, denn der überwiegende Teil 
des Plangebietes wird auch nach Umsetzung der Planung mit vergleichbaren 
Qualitäten wieder hergestellt. 
Die Höhlenbäume der Fledermäuse sind von den geplanten baulichen Veränderun-
gen nicht direkt betroffen. Der Erhalt dieser Bäume kann im Rahmen der nachfol-
genden Planung unter Begleitung des Umwelt- und Gartenamtes bzw. der Unteren 
Naturschutzbehörde berücksichtigt werden.  
Positive Effekte für Tiere sind auch von den gestalterischen Vorgaben zur Dach-
begrünung zu erwarten. 
Im Hinblick auf das hier vorliegende Bauleitplanverfahren ist vor allem festzu-
stellen: 
-  dass die genannten artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44 (1) 

BNatSchG voraussichtlich nicht erfüllt werden, 
 -  dass funktionserhaltende Maßnahmen wegen ausreichend vorhandener Aus-

weichmöglichkeiten nicht notwendig erscheinen und  
-  dass die Beantragung und Prüfung von Ausnahmezulassungen gem. § 45 (7) 

BNatSchG nicht erforderlich sind. 

Zum Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der vorkommenden Vogelar-
ten sollen bei der Zeitplanung für die notwendigen und durch die Bebauungs-
plan-Inhalte ermöglichten Baumfällarbeiten die Brutzeiten berücksichtigt wer-
den. Dies kann bei einem Baubeginn im Herbst gewährleistet werden. Die Ro-
dungen von Gehölzen sollen daher nur im Zeitraum von 01. Oktober bis 28./29. 
Februar durchgeführt werden. Dabei ist jedes Gehölz vor der Fällung von sachkun-
digem Personal hinsichtlich des Artenschutzes (Nester, Höhlen usw.) zu überprüfen, 
um Verbotstatbestände im Vorfeld abwenden zu können. 
Die Auswirkungen durch die Planung können dann vernachlässigt werden. 
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Flora (Vegetation) 
Naturschutzfachlich wertvolle Flächen und/oder Biotoptypen sind von der Pla-
nung eindeutig nicht betroffen.  
Der im Falle der Realisierung nicht vermeidbare Verlust einiger Bäume bedeutet 
nicht nur für das Erscheinungsbild sondern auch für potentielle Tiervorkommen 
und das Standortklima zweifellos kurzfristig einen Verlust, der jedoch mittel- bis 
langfristig durch die vorgesehenen neuen Baumpflanzungen im Plangebiet zu-
mindest teilweise kompensiert werden kann. 
Der Verlust an offener Vegetationsfläche kann dagegen nicht ausgeglichen wer-
den. Auch das Maß an zu erwartender Dachbegrünung wird hier keine wesentli-
chen Effekte bringen, ist aber in jedem Fall positiv hinsichtlich der Vegetations-
ausstattung im Plangebiet zu beurteilen. 
Negative Auswirkungen in erheblichem Umfang sind dennoch insgesamt für 
Fauna und Flora aus den vorgenannten Gründen nicht zu erwarten. 

Boden 
Das Plangebiet ist hinsichtlich des Schutzgutes ‚Boden‘ komplett anthropogen 
überformt. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von rund 18.300 m², davon 
sind im Bestand etwa 2/3 dem Aufschüttungskörper (Mächtigkeit bis 9 m, teil-
weise belastet, Z 1.1. bis Z 2 und mehr) zuzurechnen.  
Nur etwa 30 % der Gesamtfläche sind als vollständig versiegelt (Gebäudegrund-
flächen, Straßen- und Wegeflächen) einzustufen. Alle anderen Flächen sind als 
teilversiegelte oder versickerungsfähige offene Flächen zu werten. 
Mit der Umsetzung der Planung wird der Anteil der versiegelten Flächen weiter stei-
gen. Neben dem geplanten neuen Wohngebäude tragen auch die Erweiterung der 
Hallenumlauf-Fläche und die Herstellung der drei Platzflächen an der Friedrich-
Ebert-Straße, an der Westendstraße und an der Luisenstraße ihren Anteil an der zu-
nehmenden Versiegelung.  
Auch bezogen auf die Grünflächen können im geringen Maße weitere Veränderun-
gen hin zu leichten Versiegelungen stattfinden, die sich jedoch auf neue Wegefüh-
rungen oder das Aufstellen von neuen Kinderspielgeräten beschränken.  
Umgekehrt kann es durch die Neugestaltung der Freiflächen im Untersuchungsge-
biet auch dazu kommen, dass Schotterflächen zu Vegetations- und/oder Rasenflä-
chen werden und dadurch ein gewisser Ausgleich für den Naturhaushalt geschaffen 
wird.  
Unterm Strich wird sich der Versiegelungsgrad damit eindeutig erhöhen und 
muss als eine Verschlechterung des Status quo bewertet werden. Zu berücksich-
tigen ist aber bei diesem Punkt auch, dass fast alle zusätzlich versiegelten Flä-
chen im Bereich des Aufschüttungskörpers liegen. 
Mit der steigenden Bodenversiegelung sind dennoch nachteilige Veränderungen 
für das Kleinklima (Aufheizung) und für den Wasserhaushalt (reduzierte Grund-
wasserneubildungsrate, erhöhte Abflussgeschwindigkeit) verbunden. 
Im Sinne des Bodenschutzes tragen wesentliche Aspekte der Planung zu einer 
Minimierung des Eingriffs bei: 
-  Mit der Begrenzung der überbaubaren Fläche und besonders mit dem Kon-

zept für ein Hochhaus ist eine extrem intensive Ausnutzung (sparsamer Um-
gang) der beanspruchten Fläche verbunden. 
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-  Mit der Organisation der erforderlichen Stellplatzflächen unter dem Gebäude 
wird die Begrenzung der Versiegelung zusätzlich unterstützt. 

-  Mit der Festsetzung eines Mindestanteiles an Vegetationsfläche und einer 
wasserdurchlässigen Bauweise für die befestigten Grundstücksfreiflächen 
können wenigstens Teilfunktionen des Bodens erhalten werden.  

Insgesamt ist bezogen auf das Schutzgut 'Boden' dennoch eindeutig von einer 
Verschlechterung auszugehen, die aber vor dem Hintergrund der Ausgangssi-
tuation (Aufschüttung) ebenso deutlich zu relativieren ist. 

Wasser 
Oberflächengewässer sind von der Planung nicht direkt betroffen. 
Unter Berücksichtigung der Schutzgebietsverordnung zum amtlich festgesetzten 
Heilquellenschutzgebiet für die staatlich anerkannte Heilquelle 'TB Wilhelmshöhe 
3' werden keine Verbotstatbestände bzw. genehmigungspflichtige Tatbestände 
berührt.  
Der bisher hohe Anteil offener Flächen ist auch in Bezug auf das Schutzgut 
'Wasser' grundsätzlich positiv zu bewerten. Doch auch hier relativiert sich mit 
dem Hinweis auf die Mächtigkeit der Auffüllung der Eingriffsumfang. 
Über eine durch die steigende Bodenversiegelung in geringem Umfang verur-
sachte reduzierte Grundwasserneubildungsrate und eine erhöhte Abflussge-
schwindigkeit hinaus sind jedoch keine nachteiligen Auswirkungen auf das 
Schutzgut 'Wasser' zu erwarten. Die gestalterischen Vorgaben zur wasserdurch-
lässigen Freiflächengestaltung und zur Dachbegrünung werden einen Beitrag zur 
Minimierung der negativen Folgen leisten können. 

Luft, Klima 
Die klimatische Bedeutung des Plangebietes ist ein wesentlicher Aspekt bei der 
Untersuchung potenzieller Nachverdichtungsmöglichkeiten im Zusammenhang 
mit der Rahmenplanung für die ‚Grüne Banane‘ gewesen. Neben der großen zu-
sammenhängenden Freifläche ist der umfangreiche Baumbestand für diese kli-
matische Bedeutung verantwortlich. 
Die Platzierung des neuen Baukörpers berücksichtigt insbesondere die in der 
Hauptachse Nord-Süd-Richtung vorhandene Durchlüftungsmöglichkeit. Hier 
werden die Grünflächen nun nachhaltig gesichert. Dennoch wird auch der stei-
gende Versiegelungsgrad in den Randbereichen eine Verschlechterung zum Sta-
tus quo darstellen. Die geplante Wohnbebauung wird die Baumasse im Stadtteil 
mit den negativen Folgen für das Stadtklima (zusätzliche Wärmespeicherflächen) 
nochmal erweitern und gleichzeitig das Maß der offenen Flächen (mit den posi-
tiven größeren Temperaturschwankungen) und den Baumbestand reduzieren. 
Die Umsetzung der Planung hat aber wegen des Eingriffsumfangs keinen Ein-
fluss auf die großräumige klimatische Situation. Insbesondere sind weder die im 
Hinblick auf die klimatische Bedeutung wesentliche Luftzirkulation noch die Ab-
kühlungsmöglichkeiten grundsätzlich betroffen, so dass negative Auswirkungen 
in erheblichem Umfang nicht erwartet werden. 
Aufgrund des wachsenden Anteils an versiegelter Fläche sind dennoch kleinräu-
mig wirksame Beeinträchtigungen nicht auszuschließen, auch wenn durch die 
festgesetzte Dachbegrünung und die Vorgaben zur Freiflächengestaltung eine 
Eingriffsreduzierung teilweise erreicht werden kann. 
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Wechselwirkungen 
Die Umsetzung der Planung führt zu keinen über die normalen ökosystemaren 
Zusammenhänge hinausgehenden nachteiligen Wechselwirkungen zwischen den 
verschiedenen Schutzgütern. 

Sach- und Kulturgüter 
Ein großer Teil der Geltungsbereichsfläche gehört zu dem unter Schutz stehen-
den Ensemble ‚Annastraße – Westendstraße‘, welches exemplarisch für den 
Städtebau der 1950er Jahre steht.  
Ein wesentliches Ziel der Planung ist die Sicherung des Städtebaus der 1950er 
Jahre bzw. das Herausarbeiten seiner Grundzüge. Dies wird vor allem durch die 
langfristige Sicherung der zusammenhängenden Grünflächen (für eine öffentli-
che Parknutzung) erreicht. 
Die Möglichkeiten der baulichen Ergänzung wurden unter Berücksichtigung der 
denkmalpflegerischen Aspekte mit der vorlaufenden Rahmenplanung geprüft. 
Der Standort des neuen Hochhauses stellt diesbezüglich einen neuen Akzent am 
Rand dar. 
Negative Auswirkungen auf die Gesamtanlage sind damit nicht verbunden. 
Andere Kulturdenkmale sind von der Planung nicht betroffen. 

Zusammenfassung 
Die Veränderungen für die Schutzgüter sind ausgehend von der unter natur-
schutzfachlichen und stadtökologischen Gesichtspunkten sehr unterschiedlich zu 
bewertenden Bedeutung des Plangebiets aufgrund des aktuellen Zustands zu 
prüfen, aber auch im Hinblick auf die derzeitige planungsrechtliche Situation in 
der Abwägung zu berücksichtigen. 
Dabei ist aufgrund der bisherigen Rahmenbedingungen im Status quo von einer 
grundsätzlichen Bebaubarkeit der jetzt mit diesem Bebauungsplan festgesetzten 
WA 3-Fläche im Rahmen nach § 34 BauGB auszugehen. Lediglich die mit dem 
Bebauungsplan eingeforderte Kubatur, die auf das Ergebnis des kooperativen 
Gutachterverfahrens zurückgeht, überschreitet diesen Rahmen. 
Das geplante Hochhaus wird sich mit seiner attraktiven Architektur und der beein-
druckenden stadträumlichen Wirkung als neues Element in die Stadtsilhouette ein-
fügen und eine positive Ausstrahlung (Stärkung der Wohnfunktion, soziale Kontrol-
le) auch für die nähere Umgebung haben.  
Die denkmalpflegerischen Belange werden berücksichtigt, wegen der Randlage 
zum unter Schutz stehenden Ensemble ist eine Beeinträchtigung von wesentli-
cher Bedeutung nicht zu erkennen. 
Die negativen Auswirkungen für die umgebende Wohnnutzung hinsichtlich zu-
nehmender Verschattung sind begrenzt und werden in der insgesamt sehr städ-
tischen Situation als ‚vertretbar‘ bewertet, auch wenn dies in der individuellen 
Einschätzung subjektiv anders beurteilt wird. Die mit der neuen Bebauung ein-
hergehende Beeinträchtigung der Wohnqualität auf den unmittelbar angrenzen-
den Grundstücken (Reduzierung von Privatheit und direkter Sonneneinstrahlung) 
ist grundsätzlich hinzunehmen und in jedem Fall nicht unzumutbar. Vor allem 
werden eindeutig keine ‚ungesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse‘ erzeugt.  
Die langfristige Sicherung der Grünflächen ist in mehrfacher Hinsicht positiv zu be-
werten: Der zusammenhängende Freiraum wird hinsichtlich seines naturschutz-
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fachlichen Wertes (vor allem für Flora und Fauna, für Klima und Luft) weitgehend 
erhalten und als bespielbare Fläche in attraktiver Form weiterentwickelt. 
Durch die Ausweisung einer neuen Baufläche bzw. die sich hier anschließende Er-
richtung eines neuen Wohngebäudes und Verbreiterung des Hallenumfeldes fallen 
jedoch auch Vegetationsflächen weg. Dies wirkt sich in einem gewissen Maß auf alle 
Schutzgüter aus, insbesondere aber auf den Lebensraum von Tieren. Nist-, Futter- 
und Schlafplätze gehen verloren. Jedoch sind die angetroffenen Vogelarten und alle 
weiteren aufgeführten Tierarten anpassungsfähig und die verbleibenden Grünstruk-
turen in der 'Grünen Banane' bieten direkten Ausweichraum in der Nachbarschaft. 
Zudem sind die festgestellten Höhlenbäume der Fledermäuse von den Eingriffen 
nicht direkt betroffen.  
Der Großteil der Bäume muss für die Umsetzung der Planung nicht weichen, die 
Bäume unterliegen weiterhin den naturschutzrechtlichen Bestimmungen.  
Im Hinblick auf das Schutzgut ‚Boden‘ (zunehmende Versiegelung) ist zu berücksich-
tigen, dass das gesamte Plangebiet stark anthropogen geprägt ist und große Teile 
der Fläche mit Trümmerschutt aufgefüllt sind. 
Die Verbreiterung des Hallenumfeldes und der Eingriff für eine Erweiterung der Ein-
gangssituation der Sporthalle an der Luisenstraße verbessern die Aufenthaltsquali-
täten und damit den Freizeit- und Erholungswert. 
Der leicht erhöhte Zielverkehr durch das mit der Planung vorbereitete Neubauvor-
haben ist zu vernachlässigen.  
Auch der Eingriff im Bereich des zukünftigen Stadtplatzes an der Friedrich-Ebert-
Straße wird insgesamt als nicht sehr gravierend beurteilt. Zwar müssen hier die vor-
handenen Bäume für die Neuanlage des Platzes weichen und die Rasenfläche wird 
minimiert, aber an dieser Stelle wiegt ein gut nutzbarer und multifunktionaler Frei-
raum mehr als der momentan gestörte Lebensraum der natürlichen Schutzgüter. 
Zudem werden die vorgesehenen neuen Bäume – aufgrund dann besserer Stand-
ortvoraussetzungen (größerer Abstand zu den Gebäuden) – mittel- bis langfristig 
einen nachhaltigen Ersatz darstellen. 
Ein in rechnerischer Hinsicht voller naturschutzfachlicher Ausgleich kann durch die 
Festsetzung von grünordnerischen Belangen - wie Dachbegrünung, Gestaltung und 
Bepflanzung von Grundstückflächen oder Auflagen zur Verwendung von versicke-
rungsfähigen Materialien - nicht erzielt werden, den beschriebenen Eingriff aber 
minimieren. 
Insgesamt wird die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes jedoch nicht erheblich 
reduziert. Im Gegenzug erfolgt durch die Planung eine umfangreiche Aufwertung 
von Freiräumen, die zu einer Verbesserung des Freizeitwertes und der Erholungs-
nutzung für die Bevölkerung im Stadtquartier führt. 
Die durch den Bebauungsplan fixierten umweltrelevanten Maßnahmen sind im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu prüfen. Im Sinne eines Monitorings hat 
die Überwachung der Umsetzung durch die städtische Bauaufsicht ggf. mit fach-
licher Unterstützung des Umwelt- und Gartenamtes zu erfolgen. 

Fazit:  
Insgesamt wird die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht erheblich reduziert. 
Die positiven Auswirkungen der Planung sind insgesamt deutlich höher zu be-
werten als die zu erwartenden negativen Beeinträchtigungen einzelner Schutz-
güter. 
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8. Kosten, Durchführung des Verfahrens, Bodenordnung 
Die Kosten für das Bebauungsplanverfahren und den hierzu erforderlichen Fachgut-
achten trägt die Stadt Kassel. 
Im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Handlungskonzepts 'Grüne Banane' 
wurden bereits die für die Umsetzung der Planungsziele erforderlichen bodenord-
nerischen Maßnahmen eingeleitet. Im Kern der angestrebten eigentumsrechtlichen 
Regelungen steht ein Grundstückstausch zwischen der im Plangebiet maßgeblichen 
Wohnungsbaugesellschaft GWH und der Stadt Kassel. 
Die beiden Abbildungen verdeutlichen den geplanten Grundstückstausch: 

   
'Tauschflächen'  zukünftige Besitzverhältnisse 
blau = von der GWH an die Stadt  violett = Stadt 
rot = von der Stadt an die  GWH  grün = GWH 

 
Im Hinblick auf das Grundstückstauschgeschäft soll – wenn die sog. 'Vorzeitige 
Planreife' nach § 33 BauGB erreicht ist – ein Wertgutachten erstellt werden. 
Der für die Abwicklung des Grundstücksgeschäft erforderliche Vertrag soll neben 
dem Grundstückswertausgleich und der Zuordnung der Kosten für das Neuord-
nungsverfahren auch Regelungen zur Umsetzung des Hochhaus-Projektes (Reali-
sierungszeitraum), zur Qualitätssicherung (in Bezug auf die Architektur) sowie zur 
Herstellung der privaten Verkehrsflächen, deren öffentlicher Nutzbarkeit und deren 
späterer Unterhaltung aufnehmen.  
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9. Verfahren 
Das Bauleitplanverfahren wird auf der Grundlage der Anwendung des § 13 BauGB 
für das beschleunigte Verfahren mit den folgenden Verfahrensschritten durchge-
führt: 
11.11.2015 Frühzeitige Beteiligung Fachämter und Behörden 
01.02.2016 Aufstellungsbeschluss, 
(geplant) Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
Feb/März 2016  Öffentliche Auslegung 
(geplant) 
Mitte/Ende März 2016 Fristende Trägerbeteiligung nach § 4 BauGB  
(geplant) (Anschreiben vom …………) 
Sommer 2016 Satzungsbeschluss 
(geplant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aufgestellt 
 
Kassel, den  Kassel, den  
 
 
gez. Mohr gez. Möller 
Stadt Kassel  (Planverfasser) 
Stadtplanung, Bauaufsicht  
und Denkmalschutz 
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Anhang:  
Textliche Festsetzungen nach BauGB 
1. Art der baulichen Nutzung - § 9 (1) Nr. 1 BauGB 
1.1 Innerhalb der als Allgemeines Wohngebiet zeichnerisch festgesetzten Flächen 

WA 1, WA 2 und WA 3 sind folgende nach § 4 (2) BauNVO allgemein zulässigen 
sowie nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht zulässig:  

 Anlagen für kirchliche und sportliche Zwecke, Anlagen für Verwaltungen, Garten-
baubetriebe und Tankstellen. 

1.2 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Gemeinbedarfsfläche mit dem Zusatz 
'Sporthalle' ist im Falle der Aufstockung / Überbauung auch eine Wohnnutzung 
oberhalb der Sporthallenebene zulässig. 

1.3 Einzelhandelsbetriebe (Läden) sind nur bis maximal 100 m² Nettoverkaufsfläche 
je Betrieb zulässig. 

1.4 Vergnügungsstätten und Sexshops als Unterart von Einzelhandelsbetrieben oder 
sonstigen Gewerbebetrieben, Bordelle, bordellartige Betriebe und Wohnungs-
prostitution sind nicht zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung - § 9 (1) Nr. 1 BauGB  
2.1 Die zeichnerisch festgesetzten Grundflächen GR gelten für die Hauptgebäude (GR 

1), einschließlich Laubengänge und Loggien. 
 Unter Berücksichtigung von befestigten Freiflächen (Wege- und Platzflächen), der 

Grundflächen von Stellplätzen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO ist 
gemäß § 19 (4) Satz 2 BauNVO eine Überschreitung der in Satz 1 festgelegten 
Grundflächen bis zu der im Folgenden angegebenen Grundfläche (GR 2) zulässig: 

 Wohngebiet WA 1 1.200 m² 
 Wohngebiet WA 2 850 m² 
 Wohngebiet WA 3 720 m² 
 Die Grundflächen von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche sind 

auf der Grundlage von § 19 (4) Satz 3 BauNVO nicht mitzurechnen. 
2.2 Die zeichnerisch festgesetzten Geschossflächen gelten in Bezug auf die 

Hauptgebäude als Summe für die nach den Außenmaßen der Gebäude auf der 
Grundlage der Vollgeschossdefinition der HBO zu ermittelnde Vollgeschoss-
fläche des jeweiligen durch Baugrenzen definierten Baufensters. 

 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Gemeinbedarfsfläche mit dem Zusatz 
'Sporthalle' darf im Falle der Aufstockung / Überbauung zu Wohnzwecken (vgl. 
1.2) die Geschossfläche der Wohnbebauung in der Summe 1.400 m² nicht über-
schreiten. 

2.3 Die nachfolgend angegebenen Gebäudehöhen (OK) für die Wohngebiete WA 1 
und WA 2 dürfen jeweils nicht überschritten werden: 

 Wohngebiet WA 1  207,00 m üNHN 
 Wohngebiet WA 2 194,00 m üNHN. 
 Gebäude im Wohngebiet WA 3 müssen eine Mindesthöhe von 210 m üNHN errei-

chen und dürfen eine maximale Höhe von 215 m ü NHN nicht überschreiten. 
 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Gemeinbedarfsfläche mit dem Zusatz 

'Sporthalle' darf die Gebäudehöhe (OK) 189 m üNHN nicht überschreiten. Im Falle 
der Aufstockung / Überbauung zu Wohnzwecken (vgl. 1.2) darf die Gebäudehöhe 
(OK) 196 m üNHN nicht überschreiten. 

Anlage 3 
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2.4 Eine Überschreitung der festgesetzten Höhen nach 2.3 ist ausnahmsweise zuläs-
sig bei untergeordneten Bauteilen wie Wasserbehälter, Schornsteine u.a.. 

 Raumbildende/raumwirksame Aufbauten müssen mindestens 2m hinter die da-
runter liegende Außenwand zurückspringen. 

 Bei raumbildenden/raumwirksamen Aufbauten (z.B. für die Lüftungstechnik) dür-
fen dabei eine Höhe von max. 1,5 m über der nach 2.3 festgesetzten Höhe und ei-
ne Grundfläche von jeweils 25 m² nicht überschritten werden. 

3. Bauweise - § 9 (1) Nr. 2 BauGB 
3.1 Die zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen sind verbindlich nur für Geschosse 

oberhalb der Geländeoberfläche. 
 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 darf die zeichnerisch festgesetzte Baugrenze 

mit dem Zusatz 'Tga' (Tiefgarage) auch von unterirdischen Bauwerken nicht über-
schritten werden. Dies schließt ein eingeschossiges Hervortreten an der Westend-
straße ein, solange hier eine Höhe von 180 m üNHN nicht überschritten wird und 
der überwiegende Teil der Tiefgaragenebene unterhalb der Geländeoberfläche 
liegt. 

3.2 Innerhalb der als Allgemeines Wohngebiet zeichnerisch festgesetzten Fläche 
WA 3 ist im Bereich der Überlagerung der Baugrenzen mit den sich in östlicher 
Richtung anschließenden Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung und 
der Straßenverkehrsfläche (Gehweg Westendstraße) eine Überbauung nur unter-
halb oder oberhalb der Erdgeschossebene zulässig.  

 In der Erdgeschossebene ist die verkehrliche Funktion vorrangig zu berücksichti-
gen (vgl. 7.4). 

3.3 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Gemeinbedarfsfläche mit dem Zusatz 
'Sporthalle' müssen im Falle der Aufstockung / Überbauung zu Wohnzwecken 
(vgl. 1.2) die Wohngebäude einen Abstand von mindestens 6 m von der nördlichen 
Baugrenze einhalten. 

4. Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen –  
 § 9 (1) Nr. 2a BauGB 
4.1 Beim Nachweis der nach § 6 HBO erforderlichen Tiefe der Abstandsflächen wird 

zugunsten von Neubauvorhaben in der als Allgemeines Wohngebiet zeichnerisch 
festgesetzten Fläche WA 3 das Maß abweichend vom Bauordnungsrecht auf 
0,25 H festgesetzt.  

 Die Überdeckung mit der Abstandsfläche von Gebäuden in der Gemeinbedarfsflä-
che 'Sporthalle' ist abweichend vom Bauordnungsrecht zulässig. Dies gilt auch für 
den Fall der Aufstockung / Überbauung der Sporthalle zu Wohnzwecken (vgl. 1.2). 

5. Garagen, Stellplätze und ihre Zufahrten - § 9 (1) Nr. 4 BauGB 
5.1 Oberirdische Garagen sind nur als bauwerksintegrierte Lösungen (innerhalb der 

Gebäude) zulässig, selbständige Garagenbauwerke sind unzulässig. 
5.2 Oberirdische Stellplätze sind nur als bauwerksintegrierte Lösungen (innerhalb der 

Gebäude) und innerhalb der hierfür zeichnerisch festgesetzten Flächen zulässig. 
5.3 Bei Neubau- oder Ersatzvorhaben dürfen maximal 20 % der nachzuweisenden 

Stellplätze als oberirdische Stellplätze erstellt werden. Mindestens 80 % der 
nachzuweisenden Stellplätze sind als Tiefgaragenstellplätze zu erstellen. 

5.4 Tiefgaragenstellplätze sind nur innerhalb der zu diesem Zweck zeichnerisch fest-
gesetzten Flächen zulässig.  
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5.5 Die Zufahrt zu Tiefgaragen für Bauvorhaben im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 
darf ausschließlich in dem zeichnerisch festgesetzten Abschnitt der Westendstra-
ße angeordnet werden.  

6. Nebenanlagen - § 9 (1) Nr. 4 BauGB 
6.1 Untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind innerhalb der 

durch Baugrenzen zeichnerisch festgesetzten Baufenster zulässig, wenn eine ma-
ximale Grundfläche von jeweils 25 m² nicht überschritten wird. 

 Untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auch außerhalb 
der in Satz 1 bezeichneten Flächen zulässig, wenn eine maximale Grundfläche von 
einzeln jeweils 15 m² und in der Summe je Baugebiet jeweils 60 m² nicht über-
schritten wird.  

 Ebenerdige Terrassen sind von den Bestimmungen der Sätze 1 und 2 ausgenom-
men. 

 Für die in Satz 1 und 2 bezeichneten Anlagen gilt eine maximale Gebäudehöhe 
von 4,00 m. 

7. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung - § 9 (1) 
Nr. 11 BauGB 

7.1 Die zeichnerisch festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen mit der Zweckbe-
stimmung 'Stadtplatz' an der Friedrich-Ebert-Straße und an der Luisenstraße 
sollen vor allem Fußgängerbereich sein und dem Aufenthalt von Menschen die-
nen. 

7.2 Bei der Gestaltung des Stadtplatzes an der Friedrich-Ebert-Straße sind insgesamt 
mindestens 10 % der Fläche und je Baum mindestens 8 m² als offene Vegeta-
tionsfläche herzustellen. 
Die befestigte Fläche ist überwiegend so herzustellen und zu unterhalten, dass ei-
ne Befahrung auch mit Lkw möglich ist. 
Die Anordnung von Kfz-Parkplätzen, die der dauerhaften Nutzung zur Verfügung 
stehen, ist unzulässig. 

7.3 Bei der Gestaltung des Stadtplatzes an der Luisenstraße ist zur Überwindung der 
Höhendifferenz zwischen dem 'Niveau Luisenstraße' (ca. 173 üNHN) und dem 'Ni-
veau Sporthalle' (ca. 177 m üNHN) eine Treppenanlage mit integrierten Sitzstufen 
herzustellen. 

7.4 Bei der Gestaltung der privaten Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung 'Fuß-
weg' (Stadtplatz an der Westendstraße) ist eine barrierefreie fußläufige Verbin-
dung von der Westendstraße zum nördlichen Eingang der Sporthalle (Niveau der 
Sporthalle ca. 177 m üNHN) herzustellen. 

 Die Flächen sind mit einer durchgängigen Mindestbreite von 2,50 m dauerhaft 
zugunsten der Allgemeinheit als Fußwegverbindung zu sichern. 

 Eine Überbauung ist oberhalb der Erdgeschossebene zulässig (vgl. 3.2). 
 Die exakte Lage der zeichnerisch festgesetzten Fläche kann abhängig vom 

baulichen Konzept im Zuge der Ausführungsplanung geringfügig abweichen. 
7.5 Die zeichnerisch festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestim-

mung 'verkehrsberuhigter Bereich' ist in gestalterischem Zusammenhang und ins-
besondere niveaugleich mit der unter 7.2 benannten Fläche herzustellen.  
Die Anordnung von Kfz-Parkplätzen, die der dauerhaften Nutzung zur Verfügung 
stehen, ist unzulässig. 
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7.6 Die zeichnerisch festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen mit der Zweckbe-
stimmung 'Fußweg' sind mit einer Mindestbreite von 2,5 m herzustellen.  
Anordnung und Führung der Wege können innerhalb der öffentlichen Grünflä-
chen von der zeichnerischen Festlegung abweichen, wenn im Rahmen der Aus-
führungsplanung eine in verkehrlicher Sicht gleichwertige Lösung erarbeitet wird. 

7.7 Die zeichnerisch festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestim-
mung 'Fußgängerbereich und Hallenumfahrt (Andienung)' soll vor allem Fußgän-
gerbereich sein und gleichzeitig der Andienung der Sporthalle dienen. 
Die befestigte Fläche ist überwiegend so herzustellen und zu unterhalten, dass ei-
ne Befahrung auch mit Lkw (mindestens 3,5 t) möglich ist. 
Ein barrierefreier Ausbau entsprechend den Vorgaben der DIN 18040-1 bzw. 
18040-3 ist anzustreben. 

8. Versorgungsflächen - § 9 (1) Nr. 12 BauGB 
8.1 Die innerhalb der Gemeinbedarfsfläche 'Sporthalle' festgesetzte Fläche für Ver-

sorgungsanlagen ist nur in der Untergeschossebene (Niveau Luisenstraße) zu be-
rücksichtigen. 
Innerhalb der Fläche für Versorgungsanlagen sind eine Nettofläche von mindes-
tens 20 m² und die Fläche für die hierfür notwendige Leitungszuführung bis 
zur Luisenstraße mit mindestens 2 m Breite für eine Trafostation der Städtische 
Werke Netz+Service GmbH vorzuhalten. 

 Die Zugänglichkeit der Trafostation ist zugunsten der Städtische Werke GmbH 
oder ihrer Nachfolgeunternehmen dauerhaft zu gewährleisten. 

9. Grünflächen - § 9 (1) Nr. 15 BauGB 
9.1 Die zeichnerisch festgesetzten öffentlichen und privaten Grünflächen mit der 

Zweckbestimmung 'Parkanlage' sind als baumbestandene Rasen-Wiesenflächen 
herzustellen und dauerhaft zu erhalten. 

9.2 Innerhalb der nördlichen zeichnerisch festgesetzten öffentlichen Grünflächen mit 
der Zweckbestimmung 'Parkanlage / Spielplatz' ist ein Kleinkind-Spielplatz für 
Kinder der Altersgruppe 1 – 6 Jahre anzulegen. 

9.3 Innerhalb der südlichen zeichnerisch festgesetzten öffentlichen Grünflächen mit 
der Zweckbestimmung 'Parkanlage / Spielplatz' ist ein Spielplatz für Kinder der 
Altersgruppe bis 14 Jahre anzulegen. 

10. Gebiete, in denen bestimmte luftverunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt 
verwendet werden dürfen - § 9 (1) Nr. 23a BauGB 

10.1 Anlagen, die unter die Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leichtflüch-
tigen halogenierten organischen Verbindungen (2. BImSchV) fallen, sind nicht 
zulässig. 

11. Maßnahmen zum passiven Schallschutz an Gebäuden - § 9 (1) Nr. 24 BauGB 
11.1 Die Festsetzungen 11.2 und 11.3 von lärmtechnisch relevanten Maßnahmen 

sind verbindlich für Neubauten und für wesentliche Änderungen an bestehen-
den Gebäuden in den als Allgemeines Wohngebiet zeichnerisch festgesetzten 
Flächen sowie im Falle der Aufstockung / Überbauung der Sporthalle zu Wohn-
zwecken. 

11.2 Die individuellen Wohn- und Schlafräume mit einer nicht nur vorübergehen-
den Nutzung sind überwiegend nach den zu den Lärmquellen (Friedrich-
Ebert-Straße und Königstor) abgewandten Seiten, also  
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- im WA 1 nach (Westen), Süden, Osten  
- im WA 2 nach Westen, Süden 
- im WA 3 nach Westen, Norden und 
- im WA auf der Sporthalle nach Westen, Norden     auszurichten. 
Sofern eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den 
lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlaf-
räume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen.  
Wohn-/ Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie 
Schlafräume zu beurteilen. 
Für die betroffenen Aufenthaltsräume ist ein ausreichender Lärmschutz durch 
bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern 
der Gebäude entsprechend der nach DIN 4109 'Schallschutz im Hochbau' 
(Stand: November 1989) definierten Lärmpegelbereiche zu planen und auszu-
führen. 
Schlafräume sind zusätzlich mit Lüftungseinrichtungen zu versehen, welche 
ebenfalls den Anforderungen der DIN 4109 zu entsprechen haben. 

11.3 Für den Außenbereich einer Wohnung soll entweder durch Orientierung an 
lärmabgewandten Gebäudeseiten oder durch bauliche Schallschutzmaßnah-
men wie z.B. verglaste Vorbauten mit teilgeöffneten Bauteilen eine Schallpe-
gelminderung erreicht werden, die es ermöglicht, dass in dem der Wohnung 
zugehörigen Außenbereich ein Tagpegel von kleiner 59 dB(A) erreicht wird. 

12. Bindungen für die Bepflanzung von Bäumen und Sträuchern - § 9 (1) Nr. 25a/b 
BauGB  

12.1 Für die vier innerhalb der zeichnerisch festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche 
mit der Zweckbestimmung 'Stadtplatz' an der Friedrich-Ebert-Straße zu pflan-
zenden Bäume sind vorzugsweise folgende Arten zu verwenden: 
Fraxinus angustifolia  schmalblättrige Esche 
Liquidambar styraciflua Amberbaum 
Platanus acerifolia  Platane 
Robinia pseudoacacia Robinie 

 Der zeichnerisch festgesetzte 'zu pflanzende Baum' an der Westendstraße ist zur 
Fortsetzung der vorhandenen Baumreihe nur zu pflanzen, wenn der vorhandene 
Baum (7000 Eichen) nicht erhalten werden kann. 

 Von den zeichnerisch festgesetzten Baumstandorten kann im Rahmen der Aus-
führungsplanung abgewichen werden, wenn Anzahl und Grundstruktur der 
Festsetzung entsprechen. 

12.2 Sämtliche Gehölze der festgesetzten Pflanzungen (Bäume Bestand und Bäume 
Planung) sind dauerhaft zu erhalten, vor Beeinträchtigung zu schützen und bei 
Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

12.3 Bei Erdarbeiten im Zuge der Bauausführung ist zum Schutz des Wurzelraumes der 
zeichnerisch festgesetzten 'zu erhaltenden Bäume' ein Verbau (Spundwand) mit 
einem Abstand > 5 m von der Stammmitte vorzusehen. 

 Im Übrigen sind Aufschüttungen und Abgrabungen im Kronentraufbereich der 
zeichnerisch festgesetzten 'zu erhaltenden Bäume' unzulässig. 

 Weiterhin sind die Bestimmungen der DIN 18920 'Schutz von Bäumen, Pflanzen-
beständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen' zu beachten. 

12.4 Bei allen Pflanzungen ist ein Mindestabstand von 2,50 m zu Ver- und Entsor-
gungsleitungen einzuhalten. Eine Unterschreitung des in Satz 1 genannten Ab-
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stands ist nur in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen zuläs-
sig. 

 
 
 
Örtliche Bauvorschriften zur Gestaltung nach § 81 HBO 

13. Stellplätze - § 81 (1) Nr. 4 HBO 
13.1 Die Flächen der Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise (Pflasterung mit 

mindestens 15 % Fugenanteil, Schotterrasen, wassergebundene Decke o. ä.) als 
teilversiegelte Flächen herzustellen. Hiervon ausgenommen sind Stellplatzflächen 
in Bauwerken und die Stellplatzflächen, die wegen ihrer funktionalen Erfordernis-
se (z.B. rollstuhlgerecht) einen höheren Versiegelungsgrad erfordern. 

13.2 Die unbefestigten Flächen im Bereich von Stellplätzen sind mit einer extensiven 
Wieseneinsaat zu begrünen und extensiv zu unterhalten.  

 Die Baumstandorte sind mit einer offenen Vegetationsfläche von mindestens 8 m² 
zu versehen.  

 Abweichungen aufgrund örtlich entgegenstehender Bedingungen können aus-
nahmsweise zugelassen werden. Einzelne Baumstandorte sind vor dem Befahren 
zu schützen. 

13.3 Zur Gliederung und Eingrünung der Parkplätze ist entsprechend der Stellplatzsat-
zung der Stadt Kassel je 6 Stellplätze 1 standortgerechter Baum 1. oder 2. Ord-
nung – vorzugsweise der unter Hinweis Nr. 12 genannten Arten - zwischen den 
einzelnen Stellplätzen oder an deren Rand zu pflanzen. 

 Als Pflanzmaterial sind jeweils mindestens Bäume mit einem Stammumfang 
16/18 cm zu verwenden.  

 Beim Ausfall von Gehölzen sind diese entsprechend gleichwertig nachzupflanzen. 

14. Begrünung von baulichen Anlagen - § 81 (1) Nr. 5 HBO 
14.1 Flachdächer und flach geneigte Dächer sind mit einer mindestens extensiven Be-

grünung zu versehen, die dauerhaft zu erhalten ist.  
 Die Dicke der Vegetationsschicht (durchwurzelbare Schicht) muss mindestens 

10 cm betragen. 
14.2 Die nicht durch Hochbauten überdeckten Abdeckungen von Tiefgaragen sind zu 

mindestens 50 % als begehbare und/oder nutzbare Freifläche auszubilden. Hier-
von ist wiederum die Hälfte als Vegetationsfläche herzustellen.  

 Die Dicke der Vegetationstragschicht (durchwurzelte Schicht) muss mindestens 
40 cm, bei Verwendung von Filterschichten und Wasserspeicherschichten min-
destens 25 cm betragen. 

14.3 Von den Festsetzungen 14.1 und 14.2 ausgenommen sind Vordächer, Glasflächen, 
Flucht- und Rettungswege sowie Flächen, die als Dachterrassen genutzt werden.  

 Die Größe der Dachterrassen ist auf maximal 25% der Dachfläche des jeweili-
gen Baukörpers zu begrenzen. 

 Dachterrassen, die größer sind als 25 m², sind zu mindestens 25 % als Vegeta-
tionsfläche auszubilden. Nr. 14.2 Satz 3 gilt entsprechend. 

 Flächen für technische Aufbauten sind von der Pflicht zur Dachbegrünung ausge-
nommen, wenn eine Dachbegrünung in diesen Bereichen technisch nicht möglich 
ist. 
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15. Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen - § 81 (1) Nr. 5 HBO 
15.1 Innerhalb der als WA bezeichneten Baugebiete sind mindestens 50 % der nicht 

überbauten (durch Gebäude überdeckten) Grundstücksfläche gärtnerisch zu ge-
stalten bzw. als offene Vegetationsfläche (z.B. Rasen-Wiesenfläche) herzustellen. 

15.2 Innerhalb des als WA 3 bezeichneten Baugebietes sind mindestens 3 Bäume 1. 
oder 2. Ordnung – vorzugsweise der unter Hinweis Nr. 12 genannten Arten - zu 
pflanzen, dauerhaft zu erhalten, vor Beeinträchtigung zu schützen und bei Ab-
gang gleichwertig zu ersetzen. 

 Als Pflanzmaterial sind jeweils mindestens Bäume mit einem Stammumfang 
16/18 cm zu verwenden.  

 Bei Erhalt eines vorhandenen großkronigen Baumes bzw. mehrerer vorhandener 
großkroniger Bäume entfällt der Anzahl entsprechend die Verpflichtung zur 
Neuanpflanzung. 

15.3 Innerhalb der privaten Grundstücksflächen sind befestigte Flächen nur in wasser-
durchlässiger Bauweise (Pflasterung mit mindestens 15 % Fugenanteil, Schotter-
rasen, wassergebundene Decke o. ä.) als teilversiegelte Flächen herzustellen. 

 Es sind vorzugsweise helle Materialien zu verwenden.  
 Von Satz 1 ausgenommen sind Flächen, die wegen ihrer funktionalen Erfordernis-

se (z.B. rollstuhlgerecht) einen höheren Versiegelungsgrad erfordern oder/und 
wegen ihrer Nutzung eine potenzielle Gefährdung für Boden, Natur und Land-
schaft darstellen. 

15.4 Die auf den privaten Grundstücken liegenden Flächen zur Aufnahme von Müll-
tonnen sind durch bauliche oder gärtnerische Maßnahmen so zu gestalten, dass 
sie vom öffentlichen Straßenraum nicht direkt einsehbar sind. 

 
 
 
Hinweise 
1.  Bombenabwurfgebiet 
 Die Auswertung der beim Hessischen Kampfmittelräumdienst vorliegenden 

Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich der Geltungsbereich in einem Bombenab-
wurfgebiet befindet. Vom Vorhandensein von Kampfmitteln muss grundsätzlich 
ausgegangen werden. Vor Beginn der geplanten Bauarbeiten ist eine systemati-
sche Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) der Flächen erforderlich.  

 Kontakt: Hessischer Kampfmittelräumdienst, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt 

2. Bodenauffüllungen / Altablagerungen 
 Große Teile des Plangebietes wurden im Zuge der Bebauung in den 1950er Jahren 

mit Trümmerschutt aufgefüllt. Im Vorfeld von baulichen Maßnahmen sind die bo-
denmechanischen Eigenschaften durch vorlaufende Bodenuntersuchungen zu 
prüfen. 

3. Bodenverunreinigungen 
 Sollten bei Erdarbeiten organoleptische Auffälligkeiten auftreten, ist unverzüglich 

die zuständige Behörde zu informieren. Gegebenenfalls sind entsprechende Bo-
denuntersuchungen zu veranlassen und/oder entsprechende Maßnahmen zur 
Behandlung des Bodens einzuleiten. 
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4. Heilquellenschutzgebiet 
 Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb der quantitativen Schutzzone B2 - 

äußere Zone - des mit Verordnung vom 02.10.2006 (StAnz. 46/2006, S. 2634) 
amtlich festgesetzten Heilquellenschutzgebietes für die staatlich anerkannte Heil-
quelle 'TB Wilhelmshöhe 3'. 

5. Denkmalschutz 
 Teile des Geltungsbereiches befinden sich innerhalb der als Kulturdenkmal nach § 

2 (2) HDSchG ausgewiesenen Gesamtanlage 'Annastraße / Westendstraße'. 

6. Lärmvorbelastung 
 In Teilen des Geltungsbereiches - insbesondere im Einwirkungsbereich der 

Friedrich-Ebert-Straße - ist mit einer erhöhten Belastung durch Straßenver-
kehrslärm zu rechnen. 

 In Teilen des Geltungsbereiches ist aufgrund der Sporthallennutzung mit einer 
erhöhten Lärmbelastung zu rechnen. 
Die mögliche Überschreitung der jeweils relevanten Werte (DIN 18005, 
16. BImSchV, 18. BImSchV, TA Lärm) erfordert schallmindernde Maßnahmen 
(Textfestsetzung 11.1 - 11.3). 

7. Artenschutz 
 Bei der Bebauung der Flächen sind die allgemeinen artenschutzrechtlichen Rege-

lungen zu beachten (§ 39 (5) BNatSchG, § 44 (1) BNatSchG). Zur Vermeidung  der 
Verletzung der artenschutzrechtlichen Verbote (Tötungsverbote) sollte die Bau-
feldräumung nur in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar 
erfolgen. 
Darüber hinaus sind alle Gehölze vor deren Beseitigung von sachkundigem Perso-
nal auf Nester, Höhlen usw. zu überprüfen, um artenschutzrechtliche Verbotstat-
bestände im Vorfeld abwenden zu können. 

8. Energieeinsparverordnung (ENEV) und  
Erneuerbare-Energie-Wärmegesetz (EEWärmeG) 
Die zum Zeitpunkt der Bauantragstellung bzw. der der Errichtung baulicher Anla-
gen gültigen Bestimmungen der ENEV sowie des EEWärmeG sind zu beachten. 

9.  Verwendung von Brennstoffen 
Grundlage für die Verwendung der Brennstoffen ist generell die 1. BImSchV. 

10. Abwasserbeseitigung 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Abwasserbeseitigungssatzung 
der Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

11. Versickerung von Niederschlagswasser 
Das gezielte Einleiten von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser 
durch Versickerung unterliegt der Erlaubnispflicht gemäß § 8 WHG. Die wasser-
rechtliche Erlaubnis zur Versickerung ist bei der Unteren Wasserbehörde zu bean-
tragen. 
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12. Gehölze - Artenliste 
Bei allen Gehölzpflanzungen sind ausschließlich standortgerechte Laubgehölz-
Arten zu verwenden - vorzugsweise entsprechend der folgenden Liste: 
Bäume 1. Ordnung 
Acer platanoides  Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus  Bergahorn 
Aesculus carnea Purpur- oder Blutkastanie  (rotblühend) 
Aesculus hippocastanum  Rosskastanie  (weißblühend) 
Ailanthus altissima Götterbaum 
Fagus sylvatica  Rotbuche 
Fraxinus excelsior Esche 
Platanus acerifolia  Platane 
Quercus petrea  Traubeneiche 
Quercus robur Stieleiche 
Robinia pseudoacacia Robinie 
Tilia cordata Winterlinde 

Bäume 2. Ordnung 
Acer campestre Feldahorn 
Acer rubrum Rotahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Fraxinus angustifolia  schmalblättrige Esche 
Prunus avium Vogelkirsche 
Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere 

Bäume 3. Ordnung 
Amelanchier laevis Felsenbirne 
Crategus laevigata Rotdorn 
Crategus monogyna Weißdorn 
Prunus padus Traubenkirsche 
sowie alle Obstbaumsorten 
Mindestqualität: Hochstamm, 3xv STU 16-18 cm 

Schnitthecken 
Acer campestre Feldahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Ligustrum vulgare Liguster 
Mindestqualität: 2xv mB. Höhe 100-125 cm  

Sträucher 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea roter Hartriegel 
Corylus avellana Haselnuss 
Crataegus monogyna Weißdorn 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Prunus spinosa Schlehe 
Rosa canina Hundsrose 
Rosa glauca Hechtrose 
Rosa rubiginosa Weinrose 
Sambucus nigra schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa Traubenholunder 
Viburnum lantana wolliger Schneeball 
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Viburnum opulus gemeiner Schneeball 
Mindestqualität: im TB 60-80 bzw. 60/100 

Rankpflanzen, z. B. für Fassadenbegrünung 
selbstklimmende Arten 
Hedera helix Efeu 
Hydrangea petiolaris  Kletterhorthensie 
Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein 
Parthenocissus tricuspidata Wilder Wein 
Arten, die Rankhilfen benötigen 
Aristolochia macrophylla Pfeifenwinde 
Campsis radicans  Trompetenwinde 
Clematis vitalba  Waldrebe 
Humulus lupulus  Gemeiner Hopfen 
Lonicera caprifolium Geisblatt 
Lonicera x heckrottii Geisblatt 
Vitis vinifera  Echter Wein 
Wisteria sinensis Blauregen 

Mindestqualität: im TB 60-80 bzw. 60/100 

13. Stellplatzsatzung 
Im Geltungsbereich gelten die Bestimmungen der Satzung zur Herstellung, Ablö-
sung und Gestaltung von Stellplätzen oder Garagen und zur Herstellung von Ab-
stellplätzen für Fahrräder in der jeweils gültigen Fassung. 

14. Baumschutzsatzung 
 Im Geltungsbereich gelten die Bestimmungen der Satzung zum Schutz des Baum-

bestandes in der Stadt Kassel in der jeweils gültigen Fassung. 

15. 'Kunstwerk 7000 Eichen' 
 Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist von dem 'Kunstwerk 7000 Ei-

chen' betroffen'. 

 
Abgestimmt  Abgestimmt 
mit dem Umwelt- und Gartenamt  mit dem Beirat 7000 Eichen  
 
Kassel, Kassel, 
 
 ………………………………….….
 …………………...……………….… 
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2.1   Die zeichnerisch festgesetzten Grundflächen GR gelten für die Hauptgebäude (GR 1).
         Unter Berücksichtigung der Grundflächen von Stellplätzen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO ist 
         gemäß § 19 (4) Satz 2 BauNVO eine Überschreitung der in Satz festgelegten Grundflächen bis zu der im 
         Folgenden angegebenen Grundfläche (GR 2) zulässig:
         Wohngebiet WA 1
         Wohngebiet WA 2
         Wohngebiet WA 3
         Die Grundflächen von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche sind auf der Grundlage von § 19 (4) 
         Satz 3 BauNVO nicht mitzurechnen.
2.2   Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Gemeinbedarfsfläche mit dem Zusatz 'Sporthalle' darf im Falle der 
         Aufstockung / Überbauung zu Wohnzwecken (vgl. 1.2) die Geschossfläche der Wohnbebauung in der Summe 
         1.400 m² nicht überschreiten.
2.3   Die nachfolgend angegebenen Gebäudehöhen (OK) dürfen jeweils nicht überschritten werden:
         Wohngebiet WA 1
         Wohngebiet WA 2
         Wohngebiet WA 3
         Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Gemeinbedarfsfläche mit dem Zusatz 'Sporthalle' darf die Gebäude-
         höhe (OK) 189 m üNHN nicht überschreiten. Im Falle der Aufstockung / Überbauung zu Wohnzwecken 
         (vgl. 1.2) darf die Gebäudehöhe (OK) 196 m üNHN nicht überschreiten.
2.4   Von den zuvor genannten Höhenbeschränkungen sind untergeordnete Bauteile wie z. B. Schornsteine, Abluft-
         anlagen etc. ausgenommen.

6.1   Die zeichnerisch festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung 'Stadtplatz' an der 
         Friedrich-Ebert-Straße soll vor allem Fußgängerbereich sein und dem Aufenthalt von Menschen dienen.
         Bei der Gestaltung sind insgesamt mindestens 10% der Fläche und je Baum mindestens 8 m² als offene 
         Vegetationsfläche herzustellen.
         Die befestigte Fläche ist überwiegend so herzustellen und zu unterhalten, dass eine Befahrung auch mit Lkw 
         möglich ist.
         Die Anordnung von Kfz-Parkplätzen, die der dauerhaften Nutzung zur Verfügung stehen, ist unzulässig.
6.2   Die zeichnerisch festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung 'Stadtplatz' an der 
         Luisenstraße soll vor allem dem Aufenthalt von Menschen dienen.
         Bei der Gestaltung ist zur Überwindung der Höhendifferenz zwischen dem 'Niveau Luisenstraße'
         (ca. 173 üNHN) und dem 'Niveau Sporthalle' (ca. 177 m üNHN) eine mindestens 8,0 m breite Treppenanlage 
         mit integrierten Sitzstufen herzustellen.
         Die Fläche ist so herzustellen, dass eine Kfz-Nutzung nicht möglich ist.
6.3   Die zeichnerisch festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung 'verkehrsberuhigter 
         Bereich' ist in gestalterischem Zusammenhang und insbesondere niveaugleich mit der unter 6.1 benannten 
         Fläche herzustellen. 
         Die Anordnung von Kfz-Parkplätzen, die der dauerhaften Nutzung zur Verfügung stehen, ist unzulässig.
6.4   Die zeichnerisch festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung 'Fuß- und Radweg' 
         sind mit einer Mindestbreite von 2,0 m herzustellen. 
         Anordnung und Führung der Wege können innerhalb der öffentlichen Grünflächen von der zeichnerischen 
         Festlegung abweichen, wenn im Rahmen der Ausführungsplanung eine in verkehrlicher Sicht gleichwertige 
         Lösung erarbeitet wird.
6.5   Die zeichnerisch festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung 'Fußgängerbereich und 
         Hallenumfahrt (Andienung)' soll vor allem Fußgängerbereich sein und gleichzeitig der Andienung der Sport-
         halle dienen. 
         Die Fläche ist barrierefrei entsprechend den Vorgaben der DIN 18040-3 und so herzustellen, dass eine 
         Befahrung auch mit Lkw möglich ist.

Zeichnerische Festsetzungen - Legende nach PlanZVO

Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Sonstige Planzeichen
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Gemarkung Kassel, Flur 9 und Flur 50
Datengrundlage erstellt durch: 
Stadt Kassel -Vermessung und Geoinformation - Stand Okt. 2015
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Vorlage Nr. 101.17.1922 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/13 “Theodor 

Fliedner-Straße“ (Aufstellungsbeschluss) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Für das Flurstück 49/49, Flur 8 in der Gemarkung Wehlheiden, soll ein 

Bebauungsplan gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt werden. Das 

Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

durchgeführt. 

Das direkt östlich an die denkmalgeschützte Gesamtanlage Theodor-Fliedner-

Straße (ehemalige Wohnsiedlung für das Gefängnispersonal) angrenzende 

Flurstück soll entsprechend der hohen Nachfrage als Wohnbaufläche für 

Mehrfamilienhäuser entwickelt werden.“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1), ein Übersichtsplan (Anlage 2) und das 

städtebauliche Konzept (Anlage 3) sind beigefügt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

10.12.2015 und 14.12.2015 der Vorlage zugestimmt. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/6 „Landgraf-Karl-

Straße 18 und 20“ (Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Aufstellung und dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  

der Stadt Kassel Nr. III/6 „Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ wird zugestimmt. 

 

Ziel und Zweck der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Errichtung eines Mehrfamilienwohngebäudes unter Berücksichtigung des 

vorhandenen städtebaulichen Kontextes zu schaffen. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 27/5 und 

27/6 sowie einen Teil der Wegeparzelle 32/13 der Flur 26, Gemarkung 

Wahlershausen.“ 

 

 

Begründung: 

 
Die Begründung der Vorlage (Anlage 1), die Begründung zum 

Bebauungsplanentwurf (Anlage 2), die Festsetzungen durch Text (Anlage 3), eine 

unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfes (Anlage 4) sowie der 

Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 5) sind beigefügt. 

 
Der Ortsbeirat Bad Wilhelmshöhe hat die Vorlage zu seiner Sitzung am  

26. November 2015 behandelt. 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

10. Dezember 2015 und 14. Dezember 2015 der Vorlage zugestimmt. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/6 "Am Auestadion/Knorrstraße" 

(Aufstellungsbeschluss) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Für den Bereich, der im Nordwesten durch die Heckerswiesenstraße und die 

Knorrstraße, im Südwesten durch die Gleisanlage der Waldkappeler Bahn, im 

Südosten durch die Straße ‚Am Auestadion‘ (B3) und im Nordosten durch den 

Grünzug am Schönfelder Bach begrenzt wird, soll ein Bebauungsplan gemäß  

§ 30 Baugesetzbuch aufgestellt werden. 

 

Zielsetzung des Bebauungsplanes ist die Sicherung und Entwicklung einer 

gewerblichen und Dienstleistungsnutzung.“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1) und ein Übersichtsplan (Anlage 2) sind 

beigefügt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

10. Dezember 2015 und 14. Dezember 2015 der Vorlage zugestimmt. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1933 

 

Sofortprogramm zum Bau städtischen Wohnraums 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen und in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

die Stadt Kassel führt ein Sofortprogramm zur Schaffung von 500 guten 

bezahlbaren städtischen Wohnungen durch. Zur Umsetzung unterbreitet die 

Stadt Kassel der GWG ein Angebot zur Subventionierung von Bauvorhaben in 

Höhe von 10.000 € pro Wohnung.  

Hierzu stellt die Stadt Kassel der GWG, unter der Maßgabe einer langfristigen 

Belegungsbindung, 5 Mio. € aus dem kommunalen Investitionsprogramm des 

Landes und des Bundes zur Verfügung. 

 

Begründung: 
 

Der Wohnungsmarkt in Kassel hat sich zu Lasten der Menschen mit geringen 

Einkommen verändert. Geprägt war dieser in den letzten Jahren vor allem durch 

den Bau von hochpreisigen Eigentumswohnungen durch private Investoren. 

Gleichzeitig sind in einkommensschwachen Stadtteilen wie Nordholland die 

Angebotsmieten in den letzten fünf Jahren um bis zu 40% gestiegen. In den Jahren 

2010 bis 2014 in Kassel sind 995 Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen und 

nur 41 neue Sozialwohnungen entstanden. Es fehlen weiterhin bezahlbare 

Wohnungen für Einpersonenhaushalte sowie für Familien. 

Um in der kommunalen Wohnungspolitik eine Trendwende zu erreichen, soll der 

Magistrat mit der GWG in Gespräche einsteigen, um ein kommunal gefördertes 

Projekt des sozialen Wohnungsbaus anzustoßen. Dies soll analog zu der zwischen 

der Stadt und der GWH verhandelten Förderung von 250 Wohneinheiten in Kassel 

durch die Bezuschussung von 10.000 € pro Wohnung geschehen. 

Mit dem kommunalen Investitionsprogramm von Bund und Land in Höhe von über 

40 Mio. Euro ließe sich neben der Revitalisierung des Salzmann-Areals durch 

öffentlich geförderten, sozialen Wohnungsbau auch die dezentrale Unterbringung 

der durch Krieg und Hunger geflüchteten Menschen in Kassel fördern. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Simon Aulepp 

 

gez. Axel Selbert 

Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.1934 

 

 

Konzept zur Stabilisierung des Wohnungsmarktes 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden 

verstärkten Wohnungsnachfrage ein Konzept zu erstellen, wie in Kassel 

Mietpreisexplosionen verhindert werden können. Dabei ist in Zusammenarbeit 

mit Wohnungsbaugesellschaften sowie anderen privaten Investoren der Bau 

von bezahlbarem Wohnraum zu forcieren. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 
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Vorlage Nr. 101.17.1937 

 

 

Änderung der Sperrbezirksverordnung 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, beim Regierungspräsidium Kassel auf eine 

Änderung der Sperrbezirksverordnung dahingehend hinzuwirken, dass die 

Prostitution im Umfeld des im Bau befindlichen Studentenwohnheims in der 

Sickingenstraße/Ecke Wolfhager Straße nicht mehr gestattet wird. Stattdessen 

solle die Prostitution auf den satzungsgemäßen Bereich des Westrings 

beschränkt werden. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



Magistrat 

-I-/-VI-/-10-/-30-/-62- 
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Vorlage Nr. 101.17.1943 

 

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Kassel vom 16.06.1997 in der 

Fassung der Sechsten Änderung vom 18.03.2013 (Siebte Änderung) 

 

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

Mitberichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der 

Hauptsatzung der Stadt Kassel vom 16.06.1997 in der Fassung der Sechsten 

Änderung vom 18.03.2013 (Siebte Änderung) in der aus der Anlage 1 

ersichtlichen Fassung.“ 

 

Begründung: 

Im Bereich Elisabeth-Mara-Straße ist eine Neubebauung geplant, mit welcher 

auch eine Änderung der Topographie einhergeht. Ein Teil der geplanten Gebäude 

wird nach der derzeitigen Abgrenzung der Ortsbezirke Bad Wilhelmshöhe und 

Brasselsberg von der Ortsbezirksgrenze durchschnitten. Um eine eindeutige 

Zuordnung der Gebäude zu ermöglichen, soll der Verlauf der Ortsbezirksgrenze in 

diesem Bereich geändert werden.  
 

Die Änderung einer Ortsbezirksgrenze ist eine wichtige Angelegenheit beider 

Ortsbezirke, sodass die Ortsbeiräte gemäß § 82 Abs. 3 Satz 1 HGO hierzu gehört 

wurden. Der Ortsbeirat Bad Wilhelmshöhe hat dem Änderungsvorschlag in seiner 

Sitzung am 15.10.2015 zugestimmt. Der Ortsbeirat Brasselsberg hat den 

Änderungsvorschlag in seiner Sitzung vom 10.11.2015 zur Kenntnis genommen. 
 

Gemäß § 81 Abs. 1 Satz 5 HGO können Ortsbezirksgrenzen nur zum Ende der 

Wahlzeit geändert werden. 
 

Als Anlage 2 ist eine Gegenüberstellung zwischen derzeitigem und dem neu 

geplantem Verlauf der Ortsbezirksgrenze beigefügt. Die in Artikel 1 dieser Satzung 

in Bezug genommene Stadtkarte ist im Maßstab 1:45000 beigefügt. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 18.01.2016 entsprechend 

beschlossen. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Magistrat der Stadt Kassel
Die Karte ist Bestandteil der Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Kassel in der Fassung der Sechsten 
Änderung vom 18.03.2013 (Siebte Änderung vom              ).
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Vorlage Nr. 101.17.1948 

 

 

Einleitung eines Wegeeinziehungsverfahrens nach § 6 des Hessischen 

Straßengesetzes für eine Teilfläche der öffentlichen Verkehrsfläche Wilhelmine-

Reichard-Straße, Gemarkung Waldau, Flur 13, Teilfläche des Flurstücks 3/114 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Einziehung der in dem beigefügten Lageplan gelb angelegt 

dargestellten Teilfläche der öffentlichen Verkehrsfläche „Wilhelmine-

Reichard-Straße“, Gemarkung Waldau, Flur 13, Teilfläche des Flurstücks 

3/114, für jeglichen Verkehr wird zugestimmt. Ein Verkehrsbedürfnis 

besteht für diese Fläche nicht mehr. 

Das Wegeeinziehungsverfahren nach den Bestimmungen des Hessischen 

Straßengesetzes in der Fassung vom 08.06.2003 ist einzuleiten.“ 

 

 

Begründung: 

 
Es ist beabsichtigt, die oben näher bezeichnete und im beigefügten Lageplan gelb 

angelegt dargestellte Teilfläche der öffentlichen Verkehrsfläche „Wilhelmine-

Reichard-Straße“, Gemarkung Waldau, Flur 13, Teilfläche des Flurstücks 3/114, 

gemäß § 6 Hessisches Straßengesetz einzuziehen und zu veräußern. 

 

Es handelt sich bei der einzuziehenden Fläche um den bisherigen Wendehammer 

der Wilhelmine-Reichard-Straße. Alle Privatgrundstücke, die an den 

Wendehammer angrenzen, werden sich künftig im Eigentum desselben 

Eigentümers befinden. Eine öffentliche Verkehrsfläche ist daher an dieser Stelle 

nicht mehr erforderlich, so dass die Fläche des vorhandenen Wendehammers in die 

angrenzenden Grundstücke einbezogen werden kann. Als Ersatz soll ein neuer 

Wendehammer als öffentliche Verkehrsfläche im Bereich der im Lageplan rot 

angelegt dargestellten Stelle hergestellt werden. 

 

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan der Stadt Kassel VII/32 A „Industriegebiet 

Waldau-Ost“ 2. Änderung wird parallel zu der beabsichtigten Wegeeinziehung 

entsprechend geändert. 
 



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.17.1948 

 

2 von 2 Die Stellungnahmen der Fachämter, der städtischen Eigenbetriebe, der 

Versorgungsträger und der Polizei liegen vor. Vorgetragene Anforderungen 

werden berücksichtigt. 

 

Der Ortsbeirat Waldau hat der beabsichtigten Wegeeinziehung in seiner Sitzung 

am 08.12.2015 zugestimmt. Die Bau- und Planungskommission hat der Vorlage 

am 10.12.2015 zugestimmt, der Magistrat am 14.12.2015. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 

 

15. Dezember 2015 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1953 

 

 

Bau bezahlbarer Variowohnungen 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, den Bau von nachhaltigen und bezahlbaren 

Variowohnungen für Studentinnen und Studenten sowie für Seniorinnen und 

Senioren zu prüfen und für geeignete Projekte einen Förderantrag zu stellen. 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Wolfram Kieselbach 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



Stadtverordnetenversammlung 
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Vorlage Nr. 101.17.1956 

 

 

Wassergebührenbescheide 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt dafür Sorge zu tragen, dass 

 

a) die Wassergebühren um mindestens 20 Prozent gesenkt werden, 

 

b) die Konzessionsabgabe in Höhe von 15 Prozent aus den Wassergebühren 

herausgerechnet wird und 

 

c) eine öffentliche Ausschreibung der Wasserversorgung erfolgt. 

 

Begründung: 

 

Erfolgt mündlich. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Jörg-Peter Bayer 

 

 

 

Jörg-Peter Bayer 

Stadtverordneter 



Stadtverordnetenversammlung 

Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 
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Vorlage Nr. 101.17.1957 

 

 

"Kassel liebt dich" - Politik und Tanz im Kasseler Rathaus 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Jörg-Peter Bayer 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Um zukünftig mehr Jugendliche für die Kasseler Lokalpolitik zu gewinnen, 

beantrage ich einen Prüfungsantrag für eine Veranstaltungsreihe nach dem 

Vorbild der Städte München (1) und Nürnberg (2). Es soll geprüft werden, 

inwieweit 16- bis 18-jährige Einwohner der Stadt mindestens einmal im Jahr 

unter Schirmherrschaft der Stadt bzw. des Oberbürgermeisters im Rathaus an 

einer festlichen Veranstaltung mit Tanz teilnehmen und parallel dazu Politik 

machen können. 

 

 

Begründung: 

 

Ziel der Veranstaltungen ist es, der Politikverdrossenheit unter jungen 

Erwachsenen entgegenzuwirken. Zuletzt wurde in mehreren Studien und 

Umfragen, z.B. der Shell-Studie und der Studierenden-Survey, nachgewiesen, dass 

junge Erwachsene sich immer weniger für Politik interessieren. Die Machen von 

„18.jetzt“ und „Nürnberg loves you“ wollen diesem Trend durch die 

Jungbürgerfeiern entgegenwirken, Politik sympathisch machen und 

Hemmschwellen abbauen. Die Stadt München schreib, dass Jugendliche durch den 

„Rahmen ihrer eigenen Party- und Jugendkultur“ das Rathaus anders erleben und 

dadurch an die Stadtpolitik herangeführt werden und „spüren“ sollen, dass sie von 

der Lokalpolitik „wahr- und ernstgenommen“ werden. In den letzten Jahren 

nehmen immer mehr Jugendliche das Angebot der Stadt an. Das Feedback ist laut 

Angaben der Stadt München sehr positiv. 

 

Auf mehrere Räume verteilt wird Musik und Tanz angeboten. Zeitgleich dazu gibt 

es Kurzfilme, Diskussionsrunden und viele Infoangebote. Zusätzlich wird auch den 

Jugendorganisationen der Parteien, den Bezirksvertretungen und der kommunalen 

Rats- und Ausschussarbeit die Möglichkeit gegeben, sich vorzustellen. 

 



 

Antrag Stadtverordnete Vorlage-Nr. 101.17.1957 

 

2 von 2 Die Verwaltung prüft, ob und inwieweit Jungbürgerfeiern wie in München und 

Nürnberg im Kasseler Rathaus angeboten werden können. 

 

(1) http://www.muenchen.de/veranstaltungen/event/6437.html 

      http://18jetzt.de 

 

(2) http://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/rathausclubbing.html 

 

Jörg-Peter Bayer 

Stadtverordneter 

http://www.muenchen.de/veranstaltungen/event/6437.html
http://18jetzt.de/
http://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/rathausclubbing.html
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Vorlage Nr. 101.17.1958 

 

 

KVV Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH (KVV)  

Anteilsverkauf der Netcom Kassel GmbH an die EAM Beteiligungen GmbH  

Anteilserwerb der Netcom Kassel GmbH an der OR Network GmbH  

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Dem Verkauf eines Geschäftsanteils an der Netcom Kassel Gesellschaft für 

Telekommunikation mbH (Netcom) in Höhe von 50 % des Stammkapitals zu 

einem Kaufpreis von  10 Mio. € (netto) an die  EAM Beteiligungen GmbH 

(EAMB) wird nach Maßgabe des beigefügten Kauf- und 

Übertragungsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 

 

2. Den Anpassungen des Gesellschaftsvertrages der Netcom wird nach 

Maßgabe des beigefügten Entwurfs (Anlage 2) zugestimmt. 

 

3. Dem Erwerb eines Geschäftsanteils durch die Netcom  an der OR Network 

GmbH in Höhe von 50 % des Stammkapitals zu einem Kaufpreis von 

664.582,97 € (netto) von der EAM Beteiligungen GmbH wird nach Maßgabe 

des beigefügten Kauf- und Übertragungsvertrages (Anlage 3) zugestimmt. 

 

4. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme 

etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder 

Klarstellungen 

 

Begründung: 

 

Ausgangslage 

 

Seit Übernahme der Vodafone-Anteile im Jahr 2013 hält die KVV 100% der 

Geschäftsanteile an der Netcom. 

 

 

 



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.17.1958 

 

2 von 5 Im Zuge der Beteiligung der Städtische Werke AG an der EAM Energie GmbH 

(Stavo-Beschluss v. 21. Juli 2014 – Vorl.Nr. 101.17.1362) hat sich die KVV bereits 

dem Grunde nach verpflichtet, dass die EAM Beteiligungen GmbH (EAMB)  eine 

Call-Option auf 50% der Geschäftsanteile an der Netcom erhält.  

 

Voraussetzung für das Ausüben der Call-Option auf die Netcom-Anteile ist, dass 

über die ebenfalls vereinbarte Put-Option an den Anteilen der EAM Energie GmbH 

(EAME) eine Beteiligungsparität zwischen EAMB und der Städtische Werke 

Aktiengesellschaft (STW) hergestellt worden ist. Mit dem Ausüben der Put-Option 

werden von der EAMB 0,01% der Geschäftsanteile an der EAME an STW verkauft. 

Im Ergebnis halten dann STW und EAMB jeweils 50% an der EAME. Dieser 

Erhöhung des Geschäftsanteils der STW an der EAME (um 0,01 % zum Nennwert, 

hier 10 €uro) wurde im o.g. Stavo-Beschluss bereits zugestimmt. 

 

Unter Beachtung der Bedingungen zur Put-Option kann die Call-Option auf die 

Netcom-Anteile bis zum 31.12.2016 jederzeit ausgeübt werden. Unabhängig vom 

Ausüben der Call-Option hat die EAMB das Recht erhalten, eine umfassende Due 

Diligence bei der Netcom durchzuführen. Dies umfasst die Pflicht von KVV und 

Netcom, unter Wahrung der Vertraulichkeit alle erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen.  

 

Verhandlungen mit der EAM 

 

Im Oktober 2014 hat die EAMB um Aufnahme von Gesprächen zur Bewertung der 

Netcom ersucht. Es wurde vereinbart, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Strecker, Berger + Partner (sb+p) aus Kassel eine Unternehmensbewertung nach 

IDW S 1-Standard durchführt.  

 

Angewendet auf die adjustierte und auf 20 Jahre ausgerollte Netcom-Planung hat 

der Gutachter schließlich einen indikativen Unternehmenswert von knapp über  

20 Mio. Euro für das Gesamtunternehmen errechnet. Bezogen auf einen 

Veräußerungsanteil von 50% ergibt dies einen Anteilswert von etwas über  

10 Mio. Euro. 

 

Da es sich aus Sicht EAMB bei einer derartigen Betrachtung um künftige Verläufe 

eines ihr wenig bekannten Geschäftsfeldes über einen langen Zeitraum handelt, 

hat sich die EAMB schließlich auf eigene Kosten eine zweite Meinung bei der 

Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) eingeholt. EY hat daraufhin das 

Geschäftsmodell der Netcom, den strategischen Fokus und die technologischen 

Entwicklungen untersucht. 

 

Da die EAMB der Auftraggeber der Untersuchung war, gab es im Detail 

abweichende Auffassungen über wesentliche kaufpreisbildende Faktoren wie die 

künftige Absatzentwicklung.  



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.17.1958 

 

3 von 5 Im Ergebnis wurden von EY das Geschäftsmodell der Netcom aber als insgesamt 

überzeugend und die überwiegenden Parameter der Planung als plausibel 

angesehen.  

 

Da die Umsatzentwicklung wesentlichen Einfluss auf den Unternehmenswert und 

damit auf den Kaufpreis hat, wurde als Kompromiss eine von der künftigen 

Entwicklung abhängige Kaufpreisanpassung nach oben oder unten ins Spiel 

gebracht. 

 

Die KVV hat daraufhin im Oktober 2015 einen entsprechenden Modellvorschlag für 

einen sogenannten „Besserungsschein“ erarbeitet. Dieser beruht auf folgenden 

Grundsätzen: 

 

 Möglichst einfache und transparente Berechnung 

 Faire Aufteilung von Chancen und Risiken für EAMB und KVV 

 Ausschluss unrealistischer Kaufpreise nach oben und unten 

 Laufzeitbegrenzung auf einen überschaubaren Zeitraum 

 Laufzeit lang genug, um das Wachstum, auch wenn es verspätet kommt, 

abzubilden 

 Keine Beeinflussung der operativen Geschäftsführung 

 Vermeidung von Fehlsteuerungen, d.h. Modell muss komplementär zu den 

Ergebniszielen der Netcom sein 

 Berücksichtigung des Zeitpunkts der Planabweichungen 

 Weitgehender Ausschluss bilanzpolitischer Maßnahmen 

 

Über die vorstehenden Grundsätze des Besserungsscheins wurde Einvernehmen 

zwischen EAMB und KVV hergestellt. Festzuhalten ist, dass die dem 

Besserungsschein folgende Kaufpreisanpassung Chancen eröffnet, da die KVV vom 

Geschäftsmodell der Netcom überzeugt ist. 

 

Angebot EAM 

 

Die EAM hat der KVV am 28.10.2015 ein Angebot über eine Beteiligung an der 

Netcom unterbreitet. Das Angebot wurde von der KVV geprüft und ist geeignet, 

auf dieser Basis eine Einigung herbeizuführen.  

 

Nach dem endgültigen Verhandlungstand läuft die Einigung auf einen Kaufpreis 

von rund 10 Mio. Euro für 50% der Geschäftsanteile an der Netcom hinaus. Die 

EAMB wird in dem Zusammenhang ihren 50%-Anteil an der OR Network GmbH 

(ORN) zum Buchwert von rd.  0,7 Mio. Euro an die Netcom veräußern, sodass die 

Netcom dann 100% an der ORN hält. Dieser Vorgang ist für die Beteiligten 

erfolgsneutral, bündelt aber die Anteile bei der Netcom. 

 



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.17.1958 

 

4 von 5 Die EAMB erhält ferner das Recht auf Gestellung eines Geschäftsführers. Dieser 

wird zu einem Viertel für die EAM tätig bleiben. Die Netcom trägt deshalb auch nur 

75% der Personalkosten.  

 

Anpassung des Gesellschaftsvertrages der Netcom 

 

Im Rahmen des 100%-igen Geschäftsanteilserwerbs an der Netcom wurde 

seinerzeit der Gesellschaftsvertrag geändert und in Inhalt sowie Form den im 

Konzern der KVV üblichen Gesellschaftsverträgen angeglichen. Insofern spiegelt 

sich die bisherige Alleingesellschafterstellung der KVV in dem bisherigen 

Gesellschaftsvertrag. 

 

Mit der Veräußerung des hälftigen Geschäftsanteils der Netcom stellt die 

Erwerberin EAMB allerdings berechtigte Ansprüche an die inhaltliche 

Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags, die zur Wahrung der jeweiligen 

Interessen mit beiderseitigen Kompromissen verhandelt wurden (s. Synopse mit 

Erläuterungen wichtiger Änderungen als Anlage 2).  

 

In erster Linie ist dies umgesetzt durch die Zweiergeschäftsführung (jeweils ein 

Geschäftsführer entsendet von einem Gesellschafter) und die jeweils hälftige 

Verteilung der insgesamt 12 Aufsichtsratssitze. Die weiteren Anpassungen mit 

Bedeutsamkeit betreffen die Regelungen zur sog. Corporate Governance, d.h. hier 

zur Ausgestaltung und den Befugnissen der Organe Aufsichtsrat und 

Gesellschafterversammlung. 

 

Bisher liegen die wesentlichen Entscheidungen im Gremium Aufsichtsrat und sehr 

untergeordnet im Gremium Gesellschafterversammlung. 

 

Die EAMB sieht diese Verteilung entsprechend der unternehmerischen 

Verantwortung des Gesellschafters zwischen den Gremien genau umgekehrt. 

 

Insofern lautet der Kompromiss auf eine ausgewogenere Kompetenzverteilung auf 

die Gremien Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung. Neu ist hiernach, dass 

die Gesellschafterversammlung über die Bestellung und Abberufung sowie die 

zugehörigen Dienstverträge bestimmt. Dies ist sinnvoll, da den beiden 

Gesellschaftern ein Entsendungsrecht mit Blick auf die Geschäftsführer zusteht. 

Zudem legt die Gesellschafterversammlung die Geschäftsordnung für die 

Geschäftsführung fest. Das Zustimmungserfordernis zu Grundlagengeschäften 

verteilt sich zugunsten der Gesellschafterversammlung. Hervorzuheben ist, dass es 

dem Aufsichtsrat weiterhin obliegt, über die Gründung, den Erwerb und die 

Veräußerung von Beteiligungen der Netcom zu entscheiden. Gleiches gilt für die 

Aufnahme neuer oder die Veränderung bestehender Geschäftsfelder. 

 

 

 



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.17.1958 

 

5 von 5 Weiter bleibt es bei der Kompetenz des Aufsichtsrats zur Prüfung und Feststellung 

des Jahresabschlusses sowie die Bestellung der Abschlussprüfer. Neu ist, dass nach 

einer Zustimmung des Aufsichtsrats zum Wirtschaftsplan auch die Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung erforderlich ist. Die Zustimmungskataloge der beiden 

Gremien sind nunmehr in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung 

enthalten. 

 

Anzumerken ist, dass im Konsortialvertrag geregelt wurde, dass den Vorsitz 

sowohl im Aufsichtsrat, als auch in der Gesellschafterversammlung der 

Gesellschafter KVV für die ersten zwei Jahre bestimmt. Danach wechselt das 

Bestimmungsrecht für den Doppelvorsitz alle zwei Jahre zwischen den 

Gesellschaftern. 

 

Die Aufsichtsräte hatten die Möglichkeit, das sehr umfangreiche Vertragskonvolut 

einzusehen. 

 

Fazit 

 

Die EAM ist bereits ein wichtiger strategischer Partner des KVV-Konzerns im 

Energievertrieb. Eine engere Zusammenarbeit auch auf dem Gebiet der 

Telekommunikation ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund des von der Netcom 

verfolgten Breitbandausbaus im Netzgebiet der EAM folgerichtig und konsequent. 

Mit der EAM als Partner erfolgt eine deutliche Stärkung der Wettbewerbsposition. 

 

Das Ziel ist, die genannten Geschäftsanteile zum 01.04.2016 zu übertragen, wobei 

die wirtschaftlichen Wirkungen bereits zum 01.01.2016 eintreten sollen. Im 

Weiteren besteht noch der Vorbehalt einer positiv beschiedenen Fusionskontrolle 

durch das Bundeskartellamt.  

 

Das gesamte Verfahren wurde durch die Kanzlei  FRANZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 

rechtlich begleitet. 

 

Die Aufsichtsräte der KVV und der Netcom haben diesen Transaktionen bereits am 

19. Dezember 2015 zugestimmt. 

 

Der Magistrat hat dieser Vorlage in seiner Sitzung am 18. Januar 2016 

zugestimmt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



 

 

 

 

 

Kauf- und Übertragungsvertrag 
 

 

 

zwischen 

 

 

 

 

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH 

Königstor 3-13, 34117 Kassel 

 

- nachfolgend auch „Verkäufer“ - genannt - 

 

 

und 

 

 

EAM Beteiligungen GmbH 

Monteverdistraße 2, 34131 Kassel 

 

- nachfolgend auch „Käufer“ genannt - 

 

 

 

 

 

- Verkäufer und Käufer nachfolgend einzeln und gemeinsam auch  

„Vertragspartei“ bzw. „Vertragsparteien“ genannt - 

 



 

§ 1 

Rechts- und Beteiligungsverhältnisse 

 

1.1 Netcom. Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH (nachfol-

gend auch „Netcom GmbH“ oder „Gesellschaft“ genannt) ist eine Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung mit Sitz in Kassel und eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Kassel unter HRB 6713.  

 

1.2 Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse. Das Stammkapital der Gesellschaft 

beträgt insgesamt nominal EUR 26.000,00. Es ist ausweislich der letzten, zum 

elektronischen Handelsregister eingereichten Gesellschafterliste vom 20. März 

2013 wie folgt eingeteilt: 

 

 Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH: 

 1 Geschäftsanteil (lfd. Nr. 1) im Nennbetrag von  EUR   6.550,00 

 1 Geschäftsanteil (lfd. Nr. 2) im Nennbetrag von  EUR 13.250,00 

 1 Geschäftsanteil (lfd. Nr. 3) im Nennbetrag von  EUR   6.200,00 

         _____________ 

 

 Stammkapital insgesamt:     EUR 26.000,00 

         ============ 

 

1.3 Keine Nachschusspflicht. Die vorgenannten Geschäftsanteile sind voll einge-

zahlt; eine Nachschusspflicht besteht nicht. 

 

 

§ 2 

Call-Option 

 

2.1 Call-Option Netcom. In § 6.2 des Konsortialvertrages betreffend EAM Energie 

GmbH vom 9. Juli 2014 (UR-Nr. 520/2014 des Notars Albrecht Striegel, Kassel) 

- nachfolgend auch „Konsortialvertrag“ genannt - ist dem Käufer das Recht 

eingeräumt, Geschäftsanteile an der Netcom GmbH im Umfang von 50 % des 

Stammkapitals von dem Verkäufer zu erwerben („Call-Option Netcom“).  

 

 Die vorgenannte notarielle Urkunde, auf die hiermit verwiesen wird, hat bei Be-

urkundung in notariell beglaubigter Abschrift vorgelegen. Ihr Inhalt ist den Er-

schienenen bekannt, auf eine Verlesung und Beifügung wird allseits verzichtet. 

 



 

2.2 Ausübung der Call-Option Netcom. Der Käufer erklärt hiermit die Ausübung der 

Call-Option Netcom. Der Verkäufer bestätigt hiermit die Wirksamkeit der Aus-

übung unabhängig von den Vorschriften des Konsortialvertrages. Für die Durch-

führung gelten die Bestimmungen des Konsortialvertrages, soweit in diesem 

Vertrag nichts Abweichendes vereinbart ist. Der Verkäufer wird die Städtische 

Werke Aktiengesellschaft gemäß § 6.4 des Konsortialvertrages von der Aus-

übung unterrichten. 

 

 

§ 3 

Teilung und Übertragung 

 

3.1 Teilung. Zur Übertragung eines Geschäftsanteils im Nennbetrag von 

EUR 13.000,00 wird hiermit der in § 1.2 bezeichnete Geschäftsanteil mit der 

lfd. Nr. 2 im Nennbetrag von EUR 13.250,00 in einen ersten Geschäftsanteil 

(lfd. Nr. 4) im Nennbetrag von EUR 13.000,00, und in einen zweiten Geschäfts-

anteil (lfd. Nr. 5) im Nennbetrag von EUR 250,00, geteilt. 

 

3.2 Übertragung. In Erfüllung seiner Verpflichtung aus § 6 des Konsortialvertrages 

und der Ausübungserklärung gemäß § 2.2 überträgt der Verkäufer hiermit an 

den Käufer unter den aufschiebenden Bedingungen gemäß § 6.1 sowie unter der 

weiteren aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des Kaufpreises ge-

mäß § 4.1, nicht jedoch vor dem 1. April 2016, seinen in § 3.1 genannten Ge-

schäftsanteil an der Gesellschaft mit der laufenden Nummer 4 im Nennbetrag 

von EUR 13.000,00.  

 

3.3 Konditionen und wirtschaftliche Wirkung. Der Erwerb des Geschäftsanteils er-

folgt zu den in § 6.5 des Konsortialvertrages vereinbarten Bedingungen mit wirt-

schaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2016, 0.00 Uhr. 

 

3.4 Annahme der Übertragung. Der Käufer nimmt die vorgenannte Übertragung 

hiermit an. 

 

3.5 Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Zustimmung der Gesellschaf-

terversammlung der Gesellschaft zur Teilung des Geschäftsanteils liegt vor und 

ist als Anlage 3.5 beigefügt. Eine Zustimmung der Gesellschafterversammlung 

zur Übertragung von Geschäftsanteilen ist nach dem derzeit geltenden Gesell-

schaftsvertrag nicht erforderlich, wurde aber vorsorglich eingeholt und ist in An-

lage 3.5 mit enthalten. 



 

 

3.6 Beteiligungsverhältnisse nach Durchführung. Nach Durchführung dieses Vertra-

ges sind die Vertragsparteien am Stammkapital der Gesellschaft wie folgt betei-

ligt: 

 

 Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH: 

 1 Geschäftsanteil (lfd. Nr. 1) im Nennbetrag von  EUR   6.550,00 

 1 Geschäftsanteil (lfd. Nr. 3) im Nennbetrag von  EUR   6.200,00 

 1 Geschäftsanteil (lfd. Nr. 5) im Nennbetrag von  EUR      250,00 

 

 EAM Beteiligungen GmbH: 

 1 Geschäftsanteil (lfd. Nr. 4) im Nennbetrag von  EUR 13.000,00 

         _____________ 

 

 Stammkapital insgesamt:     EUR 26.000,00 

         ============ 

 

 

§ 4 

Kaufpreis und Kaufpreisanpassung 

 

4.1 Kaufpreis. Der Kaufpreis für den Geschäftsanteil wird nicht nach § 6.5.2 des 

Konsortialvertrages ermittelt, sondern beträgt EUR 10.000.000,00 („Kauf-

preis“).  

 

4.2 Fälligkeit des Kaufpreises; Bestätigung. Der Kaufpreis ist fällig und zahlbar in-

nerhalb eines Monats nach Eintritt aller aufschiebenden Bedingungen gemäß 

§ 6.1, nicht jedoch vor dem 1. April 2016 und nicht bevor eine entsprechende 

Rechnung durch den Verkäufer erteilt wurde. Die Vertragsparteien haben den 

Eintritt der aufschiebenden Bedingungen sowie die Zahlung des Kaufpreises 

wechselseitig und gegenüber dem beurkundenden Notar zu bestätigen. Der be-

urkundende Notar ist berechtigt, diese Bestätigung des Eintritts aller aufschie-

benden Bedingungen auch bei dem geplanten Erwerb von Geschäftsanteilen an 

der OR Network GmbH durch die Gesellschaft zu verwenden und den Vertrags-

parteien des betreffenden Kauf- und Übertragungsvertrages mitzuteilen. Der be-

urkundende Notar wird die Bestätigungen ferner als Nachweis des Bedingungs-

eintritts zu dieser Urkunde nehmen und sodann die Gesellschafterliste im Han-

delsregister aktualisieren. 

 



 

4.3 Kaufpreisanpassung.  

 

 4.3.1 Der Kaufpreis wird anhand der künftigen EBITDA-Ergebnisse der Ge-

sellschaft angepasst, wenn diese gegenüber der sogenannten Bankenpla-

nung (Dokumentation zur Unternehmensplanung 2015 bis 2035) in ei-

nem Referenzzeitraum von sechs Geschäftsjahren, beginnend mit dem 

Geschäftsjahr 2016, abweichen. Eine Verringerung des Kaufpreises er-

folgt jedoch maximal um EUR 4.700.000,00 auf einen Kaufpreis von 

EUR 5.300.000,00, und eine Erhöhung erfolgt maximal um 

EUR 4.000.000,00 auf einen Kaufpreis von EUR 14.000.000,00. Der 

Mechanismus für eine Kaufpreisanpassung ergibt sich im einzelnen aus 

Anlage 4.3.1.  

 

 4.3.2 Eine Kaufpreisanpassung erfolgt gemäß Anlage 4.3.1 mit wirtschaftli-

cher Wirkung zu den Stichtagen 31. Dezember 2019 (Stichtag 1) und 

31. Dezember 2021 (Stichtag 2). Etwaige Anpassungsbeträge sind je-

weils am 30. Juni des auf den jeweiligen Stichtag folgenden Kalenderjah-

res zur Zahlung fällig und ab Fälligkeit mit 3 %-Punkten über dem Drei-

monats-Euribor (360 Zinstage) p.a. zu verzinsen. 

 

 4.3.3 Eine Kaufpreisanpassung erfolgt nach dieser Regelung und unter Be-

rücksichtigung der ergänzenden Bestimmungen in Ziffer 6 der Anla-

ge 4.3.1 unabhängig davon, ob das Infrastrukturprojekt „NGA/Nord-

cluster“ umgesetzt wird und unabhängig davon, ob Netcom die Provider-

rolle für dieses Projekt tatsächlich ausführt. 

 

4.4 Umsatzsteuer. Der Verkäufer verzichtet hiermit auf die Steuerfreiheit nach § 4 

Nr. 8 f UStG gemäß § 9 UStG, so dass der Kaufpreis gemäß § 4.1 und eine et-

waige Kaufpreisanpassung gemäß § 4.3 zuzüglich Umsatzsteuer zu verstehen ist. 

Der Verkäufer wird dem Käufer demgemäß eine die Umsatzsteuer ausweisende 

Rechnung ausstellen.  

 

 

§ 5 

Sonstige Bestimmungen für den Verkauf und die Übertragung 

 

 Für den Verkauf und die Übertragung des Geschäftsanteils gelten im Übrigen 

die Bestimmungen in § 6.5 des Konsortialvertrages, soweit in diesem Vertrag 

nicht ausdrücklich etwas Abweichendes bestimmt ist. 



 

§ 6 

Aufschiebende Bedingungen 

 

6.1 Aufschiebende Bedingungen. Die Wirksamkeit dieses Vertrages, namentlich der 

Erwerb des Geschäftsanteils an der Gesellschaft durch den Käufer, steht unter 

folgenden aufschiebenden Bedingungen: 

 

  

 6.1.1 Zustimmung der Aufsichtsräte der EAM Verwaltungs-GmbH sowie der 

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH; 

 

 6.1.2 Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel; 

  

 6.1.3 Freigabe des Zusammenschlussvorhabens durch das Bundeskartellamt. 

Diese Bedingung gilt als eingetreten, wenn das Bundeskartellamt 

 

(i) den beabsichtigten Erwerb auf eine Anmeldung zur Zusammen-

schlusskontrolle hin aufgrund einer sogenannten „Phase-1“-Prü-

fung oder eines vergleichbaren Verfahrens freigegeben bzw. mit 

verfahrensbeendender Wirkung mitgeteilt hat, dass die Vorausset-

zungen für eine Untersagung nicht vorliegen, oder 

 

(ii) die erste Prüffrist verstrichen ist, ohne dass das Bundeskartellamt 

den Erwerb untersagt oder die Durchführung einer vertieften oder 

sogenannten „Phase-2“-Prüfung wirksam eingeleitet hat, oder eine 

Fristverlängerung insbesondere durch Vereinbarung, aufgrund des 

Angebots von Bedingungen oder Auflagen oder infolge eines Aus-

kunftsersuchens oder eines ähnlichen Ereignisses von Gesetzes 

wegen in Kraft getreten ist, oder 

  

(iii) den beabsichtigten Erwerb in der sogenannten „Phase-2“-Prüfung 

oder einem vergleichbaren Verfahren der vertieften Prüfung freige-

geben hat, oder 

 

(iv) eine für eine sogenannte „Phase-2“-Prüfung vorgesehene Frist ver-

strichen ist, ohne dass das Bundeskartellamt den Erwerb untersagt 

hat oder eine Fristverlängerung insbesondere durch Vereinbarung, 

aufgrund des Angebots von Bedingungen oder Auflagen oder in-

folge eines Auskunftsersuchens oder eines ähnlichen Ereignisses 

von Gesetzes wegen in Kraft getreten ist, oder 

 



 

(v) eine in Kraft getretene verlängerte Frist abgelaufen ist, ohne dass 

eines der vorgenannten Ereignisse eingetreten ist. 

 

6.2 Unterrichtungspflicht der Vertragsparteien. Die Vertragsparteien werden sich 

über den Eintritt der aufschiebenden Bedingungen jeweils unverzüglich nach de-

ren jeweiligem Eintritt unterrichten. 

 

6.3 Anmeldung bei dem Bundeskartellamt. Der Käufer wird den in diesem Vertrag 

vereinbarten Zusammenschluss in Abstimmung mit dem Verkäufer bei den zu-

ständigen Kartellbehörden anmelden. Der Verkäufer wird die Gesellschaft ver-

anlassen, dem Käufer (oder, soweit erforderlich, nur den mit der Anmeldung be-

trauten Anwälten) alle Unterlagen und sonstigen Informationen zur Verfügung 

zu stellen, die notwendig sind, um die fusionskontrollrechtliche Anmeldung vor-

zubereiten oder zu ergänzen, die von dem Bundeskartellamt ausdrücklich erbe-

ten werden oder die sonst als sachdienlich für einen erfolgreichen Abschluss der 

Zusammenschlusskontrollverfahren anzusehen sind. Keine Vertragspartei darf 

mit dem Bundeskartellamt eine Fristverlängerung ohne die vorherige schriftliche 

Zustimmung der jeweils anderen Vertragspartei vereinbaren.  

 

6.4 Verfahren bei Bedingungen oder Auflagen des Bundeskartellamts. Sofern und 

soweit das Bundeskartellamt die Erteilung der Freigabe des in diesem Vertrag 

vereinbarten Zusammenschlusses von Bedingungen oder Auflagen abhängig 

macht, die von einer Vertragspartei oder einem mit einer Vertragspartei verbun-

denen Unternehmen oder der Gesellschaft zu erfüllen sind, werden die Vertrags-

parteien prüfen und gemeinsam erörtern, ob sie einer solchen Auflage oder Be-

dingung nachkommen können. Keine Vertragspartei ist verpflichtet, Bedingun-

gen oder Auflagen zu akzeptieren, diese zu erfüllen oder deren Erfüllung sicher-

zustellen. 

 

6.5 Verfahren bei Untersagung. Sofern und soweit das Bundeskartellamt den in die-

sem Vertrag vereinbarten Zusammenschluss untersagt, sind beide Vertragspar-

teien berechtigt, aber nicht verpflichtet, Rechtsmittel gegen die Untersagung ein-

zulegen. Das Rücktrittsrecht gemäß § 6.6 bleibt unberührt. 

 

6.6 Ablaufdatum; Rücktrittsrecht. Die Vertragsparteien werden sich nach besten 

Kräften bemühen, dafür zu sorgen, dass die Vollzugsbedingungen so bald wie 

möglich, spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 2016 eintreten. Sollten die 

Vollzugsbedingungen nicht bis zu dem vorgenannten Zeitpunkt eingetreten sein, 

ist eine jede Vertragspartei jeweils berechtigt, von diesem Vertrag zurückzutre-



 

ten. Der Rücktritt hat durch schriftliche Erklärung gegenüber der jeweils anderen 

Vertragspartei zu erfolgen. Ein Recht zum Rücktritt besteht nicht, (i) wenn die 

Vertragspartei, die den Rücktritt erklärt, eine ihr im Zusammenhang mit der 

Herbeiführung einer Vollzugsbedingung obliegende Pflicht verletzt und die be-

treffende Vollzugsbedingung deshalb nicht bis zu dem vorgenannten Datum ein-

tritt, oder (ii) wenn der zum Rücktritt berechtigende Umstand vor der Erklärung 

des Rücktritts geheilt wurde oder (iii) nach durchgeführtem Erwerb der Ge-

schäftsanteile. Im Fall des Rücktritts entfallen alle Verpflichtungen zwischen 

den Vertragsparteien aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung, ihrer 

Vorbereitung und ihrer Durchführung. Etwaige Ansprüche aus dem Konsortial-

vertrag bleiben unberührt. 

 

 

§ 7 

Kosten der Beurkundung dieses Vertrages 

 

 Die mit diesem Vertrag verbundenen notariellen Kosten tragen der Verkäufer 

einerseits und der Käufer andererseits je zur Hälfte (§ 21.2 des Konsortialvertra-

ges). 

 

 

§ 8 

Geltung des Konsortialvertrages 

 

 Soweit nicht in diesem Vertrag etwas Abweichendes bestimmt ist, gelten die 

Bestimmungen des Konsortialvertrages auch für diesen Vertrag.  

 

 

*   *   * 

 

 

 



  
Bisheriger Gesellschaftsvertrag 

 
Neuer Gesellschaftsvertrag 

 
Erläuterungen zu wichtigen Änderungen 

§ 1 § 1 
Firma und Sitz der Gesellschaft 

 
1. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit   
    beschränkter Haftung. Sie führt die 
 
Firma Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommuni-
kation mbH 
 
2. Der Sitz der Gesellschaft ist Kassel. 
 

§ 1 
Firma und Sitz der Gesellschaft 

 
1. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit    
    beschränkter Haftung. Sie führt die 

 
Firma Netcom Kassel Gesellschaft für Tele-
kommunikation mbH. 
 
2. Der Sitz der Gesellschaft ist Kassel. 
 

  

§ 2 § 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
1. Gegenstand des Unternehmens ist die Er- 
    bringung von Telekommunikationsdienstleis- 
    tungen in eigenen und fremden Netzen zur      
    Versorgung von öffentlichen Einrichtungen,  
    Gewerbetreibenden und privaten Haushalten. 
 
 
2. Innerhalb dieser Grenzen ist die Gesellschaft  
    zu allen Geschäften und Maßnahmen berech- 
    tigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwe-   
    ckes notwendig oder nützlich erscheinen,  
    dazu gehört auch die Verwertung von Produk- 
    ten, die bei der Tätigkeit der Gesellschaft  
    nach Abs. 1 entstehen und die Beratung an 
    derer Unternehmen auf Grund der gesammel- 
    ten Erfahrungen. 
 
 
 
3. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen,  
    die Ihren Zwecken dienen oder förderlich   
    sind, in jeder gesetzlich zulässigen Form be- 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
1. Gegenstand des Unternehmens ist die  
    Erbringung von Telekommunikations- 
    dienstleistungen in eigenen und frem- 
    den Netzen zur Versorgung von öffent- 
    lichen Einrichtungen, Gewerbetreiben 
    den und privaten Haushalten. 
 
2. Innerhalb dieser Grenzen ist die Ge- 
    sellschaft zu allen Geschäften und  
    Maßnahmen berechtigt, die zur Errei- 
    chung des Gesellschaftszweckes not 
    wendig oder nützlich erscheinen, dazu  
    gehört auch die Verwertung von Pro 
    dukten, die bei der Tätigkeit der Ge- 
    sellschaft nach Abs. 1 entstehen und  
    die Beratung anderer Unternehmen  
    auf Grund der gesammelten Erfahrun- 
    gen. 
 
3. Die Gesellschaft kann sich an Unter 
    nehmen, die Ihren Zwecken dienen  
    oder förderlich sind, in jeder gesetzlich  

 



    teiligen oder solche Unternehmen erwerben  
    oder errichten. Insbesondere kann sich die  
    Gesellschaft zur Erfüllung Ihrer Aufgaben  
    anderer Gesellschaften bedienen. 
 

    zulässigen Form beteiligen oder sol- 
    che Unternehmen erwerben oder er 
    richten. Insbesondere kann sich die  
    Gesellschaft zur Erfüllung Ihrer Aufga- 
    ben anderer Gesellschaften bedienen. 
 

§ 3 § 3 
Bekanntmachungen 

 
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im 
elektronischen Bundesanzeiger. 
 

§ 3 
Bekanntmachungen 

 
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft 
erfolgen im Bundesanzeiger. 

 
 
 
Streichung „elektronischen“, da die Bekannt-
machung obligatorisch im (elektronischen) 
Bundesanzeiger 
 

§ 4 § 4 
Dauer der Gesellschaft/Geschäftsjahr 

 
1. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 
 
2. Das Geschäftsjahr beginnt am 01. April 2013  
    und endet am 31. März 2014. Darauf folgt ein  
    Rumpfgeschäftsjahr vom 01. April 2014 bis 
    zum 31. Dezember 2014. Danach ist das  
    Geschäftsjahr das Kalenderjahr. 
 

§ 4 
Dauer der Gesellschaft/Geschäftsjahr 

 
1. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 
 
2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

 
 
 
 
 
Der Kalenderjahresrhythmus ist nunmehr er-
reicht 

§ 5 § 5 
Stammkapital 

 
1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 
    EUR 26.000,00 EUR (in Worten: EURO 
    sechsundzwanzigtausend). 
 
2. Es können andere Gesellschafter           
    aufgenommen werden. 
 

§ 5 
Stammkapital 

 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 
EUR 26.000,00 (in Worten: EURO 
sechsundzwanzigtausend). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Streichung, da Aufnahme neuer Gesellschafter 
ehedem in der Entscheidungsbefugnis der 
Gesellschafter liegt 
 

§ 6 § 6 
Gesellschaftsorgane 

 
Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsfüh-

§ 6 
Gesellschaftsorgane 

 
Die Organe der Gesellschaft sind die 

 



rung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterver-
sammlung. 

Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die 
Gesellschafterversammlung. 
 

§ 7 § 7 
Geschäftsführung/Vertretung 

 
1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- 
    schäftsführer. 
 
2. Die Geschäftsführer/innen werden von der 
    Gesellschafterversammlung für die Dauer von     
    jeweils höchstens fünf Jahren bestellt und     
    abberufen. Der Gesellschafterbeschluss nach     
    Satz 1 bedarf der Zustimmung des  
    Aufsichtsrates. Wiederholte Bestellung ist  
    zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hat die Gesellschaft mehrere 
    Geschäftsführer, so wird sie durch zwei 
    Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen 
    Geschäftsführer gemeinsam mit einem 
    Prokuristen vertreten. Ist nur ein 
    Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die 
    Gesellschaft allein. Die 
    Gesellschafterversammlung kann einzelnen 
    oder mehreren Geschäftsführern 
    Einzelvertretungsberechtigung erteilen und  
    sie von den Beschränkungen des § 181 BGB 
    befreien. 
 
 

§ 7 
Geschäftsführung/Vertretung 

 
1. Die Gesellschaft hat einen oder meh- 
    rere Geschäftsführer. 
 
2. EAM Beteiligungen GmbH und die 
    Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-  
    GmbH sind berechtigt, jeweils einen 
    Geschäftsführer zu entsenden und 
    diesen jederzeit abzuberufen. Die 
    Entsendung erfolgt durch Erklärung  
    gegenüber dem jeweils anderen 
    Gesellschafter. Der jeweils andere 
    Gesellschafter kann der Entsendung 
    nur widersprechen (mit der 
    Folge, dass die Entsendung dieser 
    Person zu unterbleiben hat), wenn ein 
    In der Person des Geschäftsführers 
    liegender wichtiger Grund vorliegt. 
 
 
3. Im Übrigen werden Geschäftsführer     
    von der Gesellschafterversammlung be-  
    stellt und abberufen. 
 
4. Die Gesellschaft wird durch zwei Ge- 
    schäftsführer gemeinsam oder durch      
    einen Geschäftsführer gemeinsam mit  
    einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein    
    Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser  
    die Gesellschaft allein. 
 
 
5. Die Gesellschafterversammlung kann 
    einzelnen oder mehreren Geschäftsführ- 

 
 
 
Gemäß Konsortialvertrag haben die gleichbe-
rechtigten Gesellschafter KVV und EAMB je-
weils das Recht, einen Geschäftsführer in die 
Netcom Geschäftsführung zu entsenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die organschaftliche Bestellung und Abberu-
fung obliegt der Gesellschafterversammlung 
und folgt dem Entsendungsrecht der jeweiligen 
Gesellschafter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Die Geschäftsführer führen die Geschäfte 
    nach Maßgabe des Gesetzes, dieses Gesell- 
    schaftsvertrages und der Beschlüsse der Ge- 
    sellschaftsversammlung. 
 
 
 
 
 
 
5. Die Geschäftsführer bedürfen zu Geschäften, 
    die in der Geschäftsordnung oder durch die  
    Gesellschaftsversammlung im Einzelfall oder 
    allgemein bestimmt werden, der vorherige 
    Zustimmung durch Gesellschaftsbeschluss. 
    Dies gilt auch für die in diesem Gesellschaft- 
    vertrag festgelegten zustimmungsbedürftigen     
    Geschäfte seitens des Aufsichtsrats. 
 

    ern Einzelvertretungsberechtigung ertei- 
    len und/oder sie von den Beschrän- 
    kungen des § 181 BGB befreien. Im 
    Fall von Absatz 2 steht dieses Recht 
    dem jeweils entsendenden Gesell- 
    schafter für den von ihm entsandten 
    Geschäftsführer zu. Die Befreiung von 
    den Beschränkungen des § 181 BGB  
    gilt als widerrufen, wenn ein Gesell- 
    schafter einen solchen Widerruf ver- 
    langt und dies dem anderen Ge- 
    sellschafter und dem Geschäftsführer 
    mitteilt. 
 
 
6. Die Geschäftsführer führen die Geschäf- 
    te nach Maßgabe des Gesetzes, dieses 
    Gesellschaftsvertrages und der Be- 
    schlüsse der Gesellschaftsversammlung. 
 
7. Die Gesellschafterversammlung be- 
    schließt über die Dienstverträge der 
    Geschäftsführer. 
 
 
8. Die Geschäftsführer bedürfen zu Ge- 
    schäften, die in der Geschäftsordnung     
    oder durch die Gesellschaftsversam-     
    lung im Einzelfall oder allgemein be-  
    stimmt werden, der vorherigen Zustim- 
    mung durch Gesellschaftsbeschluss.  
 
 
 
9. Die Gesellschafterversammlung kann 
    widerruflich ihre Einwilligung zu be- 
    stimmten Arten von Geschäften, die 
    ihrer Zustimmung bedürfen, allgemein 
    oder unter der Voraussetzung geben, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex zur organschaftlichen Bestellung durch 
die Gesellschafterversammlung 
 
 
 
 
 
 
 
Klarstellung durch Streichung, dass nach ei-
nem Aufsichtsratsbeschluss grds. kein Gesell-
schafterbeschluss mehr erforderlich ist (Aus-
nahme: Wirtschaftsplan) 
 
Diese Regelung gibt der Gesellschafterver-
sammlung die Möglichkeit, der Geschäftsfüh-
rung in engen Grenzen Befugnisse zu erteilen. 
Dies kann zur Handlungsfähigkeit im Tele-
kommunikationsmarkt erforderlich sein. 



    dass bei den einzelnen Geschäften 
    die von ihr festgelegten Bedingungen 
    erfüllt sind. Sie kann insbesondere für 
    die Übertragung von Vermögens- 
    genständen des  Umlaufvermögens 
    Generalzustimmungen nach festge- 
    setzten Kriterien erteilen. Die Gesell- 
    schafterversammlung kann darüber    
    hinaus im Einzelfall Geschäfte und    
    Maßnahmen von ihrer Zustimmung  
    abhängig machen, auch soweit sie  
    nicht von dem Zustimmungskatalog  
    umfasst sind. 
 
10. Die vorstehenden Bestimmungen gel- 
      ten entsprechend für die Liquidatoren 
      der Gesellschaft im Falle ihrer Auflö- 
      sung. 
 
 

§ 8 § 8 
Aufsichtsrat 

 
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat zu bil- 
den, dessen Rechte und Pflichten sich nach den  
nachfolgenden Vorschriften richten. 
 

§ 8 
Aufsichtsrat 

 
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat zu bil- 
den, dessen Rechte und Pflichten sich nach 
den nachfolgenden Vorschriften richten. 
 

 

§ 9 § 9 
Zusammensetzung und Amtsdauer des Auf-

sichtsrates 
 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. 
 
 
 
2. Die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH 

entsendet sechs Mitglieder. Der Magistrat der 
Stadt Kassel entsendet sechs Mitglieder, von de-
nen der bzw. die Oberbürgermeister/-in der Stadt 

§ 9 
Zusammensetzung und Amtsdauer des 

Aufsichtsrates 
 
1. Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitglie- 
    dern. 
 
 
2. Die Kasseler Verkehrs- und Versor- 
    gungs-GmbH entsendet sechs Mitglie-   
    der, und die EAM Beteiligungen GmbH    
    entsendet ebenfalls sechs Mitglieder.  

 
 
 
 
Die paritätische Besetzung des Aufsichtsrats 
mit KVV- und EAME-Vorschlägen folgt der 
50/50-Beteiligung; gemäß Hess. Gemeinde-
wirtschaftsrecht wird mindestens der/die Ober-
bürgermeister/-in entsendet (und gemäß Kon-
sortialvertrag alle zwei Jahre alternierend den 
Vorsitz übernehmen) 
 



Kassel und der bzw. die Dezernent/-in mit dem 
Geschäftsbereich „Beteiligungen“ der Stadt Kas-
sel jeweils kraft Amtes zu entsenden sind. 

 
 
 
 
 
3. Für die Amtszeit hinsichtlich der von der Stadt 
    Kassel entsendeten Aufsichtsratsmitglieder 
    gilt die für die Stadtverordneten der Stadt 
    Kassel gesetzlich bestimmte Wahlzeit ent- 
    sprechend. Die Amtszeit endet für alle Mit- 
    glieder des Aufsichtsrats mit dem Schluss der 
    ersten Gesellschafterversammlung nach der 
    jeweiligen Neuwahl zur Stadtverordnetenver- 
    sammlung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ein Aufsichtsratsmitglied kann vor Ablauf sei- 
    ner Amtszeit durch den Entsendungsberech- 
    tigten abberufen werden. Bei Vorliegen eines 
    wichtigen Grundes oder bei Wegfall der Vor- 
    aussetzungen des Entsendungsrechtes kann 
    ein Aufsichtsratsmitglied auch durch die Ge- 
    sellschaftsversammlung abberufen werden. 
 
 
 
5. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann durch 
    schriftliche Erklärung gegenüber der Gesell- 
    schaft sein Amt unter Einhaltung einer vier     

    Der jeweils andere Gesellschafter kann  
    der Bestellung eines Aufsichtsratsmit- 
    glieds nur dann widersprechen (mit der  
    Folge, dass die Entsendung zu unter- 
    bleiben hat), wenn ein in der Person des   
    Entsandten liegender wichtiger Grund  
    vorliegt. 
 
3. Für die Amtszeit der nach Ziffer 2 Satz 2  
    entsandten Vertreter der Stadt Kassel  
    gilt die für sie gesetzlich bestimmte  
    Wahlzeit entsprechend. 
 
4. Die übrigen, von der Kasseler Verkehrs-     
    und Versorgungs-GmbH sowie von EAM  
    Beteiligungen GmbH entsandten Mitglie- 
    der des Aufsichtsrats werden für eine  
    Amtszeit bis zum Ablauf der ordentlichen  
    Gesellschafterversammlung entsandt,  
    die über die Entlastung für das vierte  
    Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit  
    beschließt, soweit der jeweils Entsen- 
    dungsberechtigte keine kürzere Amtszeit  
    festsetzt. Das Jahr, in dem die Amtszeit  
    beginnt, wird nicht mitgerechnet. 
 
5.  Ein Aufsichtsratsmitglied kann vor Ab- 
     lauf seiner Amtszeit durch den Entsen- 
     dungsberechtigten jederzeit abberufen 
     werden. Bei Vorliegen eines wichtigen  
     Grundes oder bei Wegfall der Voraus- 
     setzungen des Entsendungsrechtes  
     kann ein Aufsichtsratsmitglied auch  
     durch die Gesellschaftsversammlung  
     abberufen werden. 
 
6. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann 
    durch schriftliche Erklärung gegenüber 
    der Gesellschaft sein Amt unter Einhal- 



    wöchigen Frist niederlegen. Eine Niederle- 
    gung mit sofortiger Wirkung ist nur aus wichti- 
    gem Grund zulässig. 
 
 
6. Scheidet ein Mitglied des Aufsichtsrates vor  
    Ablauf der im Abs. 1 bestimmen Amtszeit aus     
    dem Aufsichtsrat aus, so wird der Aufsichtsrat   
    nach Abs. 2 ergänzt. Das neue Mitglied tritt  
    für die Dauer der restlichen Amtszeit an die  
    Stelle des ausgeschiedenen. 
 
 
 
 
7. Auf den Aufsichtsrat der Gesellschaft finden 
   die Bestimmungen des AktG über Aufsichtsrä- 
   te mit Ausnahme der §§ 90 Abs. 3 bis 5, 100    
   Abs. 1 und 2 Nr. 2, 105, 110 Abs. 1 und 2,  
   111, 114, 115 Abs. 1 bis 3, 116, 170 und 171  
   AktG keine Anwendung. 
 

    tung einer vierwöchigen Frist niederle- 
    gen. Eine Niederlegung mit sofortiger 
    Wirkung ist nur aus wichtigem Grund 
    zulässig. 
 
7. Scheidet ein Mitglied des Aufsichtsrates  
    vor Ablauf der im Abs. 1 bestimmen     
    Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus, so   
    wird der Aufsichtsrat nach Abs. 2 er- 
    gänzt. Das neue Mitglied tritt für die   
    Dauer der restlichen Amtszeit an die      
   Stelle des ausgeschiedenen, soweit der     
   jeweils Entsendungsberechtigte nichts  
   Abweichendes bestimmt. 
 
8. Auf den Aufsichtsrat der Gesellschaft  
    finden die Bestimmungen des AktG über  
    Aufsichtsräte mit Ausnahme der §§ 90  
    Abs. 3 bis 5, 100 Abs. 1 und 2 Nr. 2,  
    105, 110 Abs. 1 und 2, 111 Abs. 4, 114,  
    115 Abs. 1 bis 3, 116, 170 und 171 AktG 
    keine Anwendung. 
 

§ 10 § 10 
Vorsitz des Aufsichtsrates 

 
1. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist der 
    bzw. die vom Magistrat entsendete Oberbür- 
    germeister/-in der Stadt Kassel. Ein Stellver- 
    treter wird in offener Abstimmung vom Auf- 
    sichtsrat aus seiner Mitte gewählt. 
 
2. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellver- 
    treter vor Ablauf der Amtszeit aus, so hat der  
    Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl für  
    die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen  
    vorzunehmen. 
 
 

§ 10 
Vorsitz des Aufsichtsrates 

 
1. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und  
    sein Stellvertreter wird von den Gesell- 
    schaftern bestimmt, wobei der Vorsitz  
    alle zwei Jahre zwischen einem von der  
    Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- 
    GmbH und einem von EAM Beteiligun- 
    gen GmbH entsandten Aufsichtsratsmit 
    glied wechselt, beginnend im Jahre 2016  
    mit der Kasseler Verkehrs- und Versor- 
    gungs-GmbH. Derjenige Gesellschafter,      
    der nicht den Vorsitzenden stellt, stellt in  
    diesem Zeitraum jeweils den Stellvertre-   
    ter.  

 
 
 
Folgeanpassung aufgrund § 9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des  
    Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzuferti- 
    gen. 
 

 
2. Scheidet der Vorsitzende oder sein  
    Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit  
    aus, so haben die Gesellschafter unver- 
    züglich eine Ersatzbestellung für die  
    restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen  
    vorzunehmen unter Beachtung der  
    Grundsätze nach Absatz 1. 
 
3. Über die Verhandlungen und Beschlüsse  
    des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift 
    anzufertigen. 
 

§ 11 § 11 
Einberufung des Aufsichtsrates 

 
1. Der Vorsitzende oder im Falle seiner Verhinderung  
    der Stellvertreter beruft den Aufsichtsrat ein, so oft  
    es die Geschäfte erfordern oder wenn es von der  
    Geschäftsführung oder einem Aufsichtsratsmit- 
    glied beantragt wird. 
 
 
2. Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mitteilung der  
    Tagesordnung mit einer Frist von 2 Wochen ein- 
    zuberufen. In dringenden Fällen kann eine andere  
    Form der Einberufung und eine kürzere Frist durch  
    den/die Vorsitzende(n) gewählt werden. 
 
 
3. Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen  
    des Aufsichtsrates teil, sofern der Aufsichtsrat  
    nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt. 
 

§ 11 
Einberufung des Aufsichtsrates 

 
1. Der Vorsitzende oder im Falle seiner Ver- 
    hinderung der Stellvertreter beruft den  
    Aufsichtsrat ein, so oft es die Geschäfte  
    erfordern oder wenn es von der Geschäfts- 
    führung oder einem Aufsichtsratsmitglied  
    beantragt wird. 
 
2. Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mittei- 
    lung der Tagesordnung mit einer Frist von  
    2 Wochen einzuberufen. In dringenden  
    Fällen kann eine andere Form der Einbe- 
    rufung und eine kürzere Frist durch  
    den/die Vorsitzende(n) gewählt werden. 
 
3. Die Geschäftsführung nimmt an den Sit- 
    zungen des Aufsichtsrates teil, sofern der  
    Aufsichtsrat nicht im Einzelfall etwas ande- 
    res bestimmt. 
 

 

§ 12 § 12 
Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung des 

Aufsichtsrates 
 

§ 12 
Beschlussfähigkeit und Beschlussfas-

sung des Aufsichtsrates 
 

 
 
 
 



1. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtli- 
    che Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und  
    mindestens die Hälfte der Mitglieder an der Be- 
    schlussfassung teilnimmt. Als an der Beschluss- 
    fassung teilnehmend gelten auch die Mitglieder,  
    die durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied schrift- 
    liche Stimmabgaben überreichen lassen. 
 
 
 
2. Das Abstimmungsverfahren (Beschlussfassung)  
    schlägt der Vorsitzende der Sitzung vor. 
 
 
3. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stim- 
    menmehrheit gefasst. Stimmenenthaltungen  
    werden bei Feststellung der abgegebenen  
    Stimmen nicht berücksichtigt. Bei Stimmen- 
    gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden  
    den Ausschlag. 
 
4. In eiligen oder einfachen Fällen können Be- 
    schlüsse auch auf schriftlichem, telegrafi- 
    schem und fernmündlichem Wege gefasst  
    werden, wenn kein Mitglied des Aufsichtsra- 
    tes diesem Verfahren widerspricht oder die- 
    sem Verfahren mit Mehrheitsbeschluss in  
    einer Aufsichtsratssitzung zugestimmt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn  
    sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß ge- 
    laden sind und mindestens die Hälfte der  
    Mitglieder an der Beschlussfassung teil- 
    nimmt. Als an der Beschlussfassung teil- 
    nehmend gelten auch die Mitglieder, die  
    durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied  
    schriftliche Stimmabgaben überreichen 
    lassen. 
 
2. Das Abstimmungsverfahren (Beschluss- 
    fassung) schlägt der Vorsitzende der Sit- 
    zung vor. 
 
3. Die Beschlüsse werden mit einfacher  
    Stimmenmehrheit gefasst. Stimmenent- 
    haltungen werden bei Feststellung der  
    abgegebenen Stimmen nicht berücksich- 
    tigt. Der Vorsitzende hat bei Stimmen- 
    gleichheit kein Zweitstimmrecht. 
 
4. Kommt es im Aufsichtsrat der Gesell- 
    schaft nicht zu einer Beschlussfassung     
    mit der erforderlichen Mehrheit, hat der  
    Aufsichtsratsvorsitzende die Angelegen- 
    heit unverzüglich den Gesellschaftern  
    vorzulegen. Jeder Gesellschafter ist so 
    dann berechtigt, eine Gesellschafterver- 
    sammlung einzuberufen, in der der  
    Sachverhalt behandelt wird. Das Recht  
    der Geschäftsführung, eine Gesellschaf- 
    terversammlung einzuberufen, bleibt  
    unberührt. 
 
5. Beschlüsse des Aufsichtsrats können  
    auch auf schriftlichem Wege, per Telefax  
    oder Email, fernmündlich (auch durch  
    Konferenzschaltung oder Videokonfe- 
    renz)  oder im kombinierten Verfahren  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende hat kein Doppelstimmrecht bei 
einer Pattsituation; die Gesellschafterver-
sammlung entscheidet sodann. 
 



 
 
 
 
5. Über die Sitzungen und Beschlüsse des Auf- 
    sichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen,   
    die vom Vorsitzenden bzw. seinem Stellver- 
    treter zu unterzeichnen und an die Mitglieder  
    des Aufsichtsrates zu versenden ist. 
 
 
 

    gefasst werden, wenn kein Mitglied des  
    Aufsichtsrates diesem Verfahren wider 
    spricht. 
 
6. Über die Sitzungen und Beschlüsse des  
    Aufsichtsrates ist eine Niederschrift an-    
    zufertigen, die vom Vorsitzenden bzw.  
    seinem Stellvertreter zu unterzeichnen  
    und an die Mitglieder des Aufsichtsrates  
    zu versenden ist. 
 

§ 13 § 13 
Aufgaben des Aufsichtsrates 

 
1. Der Aufsichtsrat bestimmt die Verteilung der  
    Geschäfte auf die Mitglieder der Geschäfts- 
    führung und erlässt die Geschäftsordnung für  
    die Geschäftsführung. 
 
2. Der Aufsichtsrat überwacht entsprechend den  
    Bestimmungen des § 111 AktG die Tätigkeit  
    der Geschäftsführung. 
 
3. Der Aufsichtsrat kann sich zur Vorbereitung 
    seiner Entscheidungen des Revisionsamtes  
    der Stadt Kassel bedienen. 
 
4. Der Aufsichtsrat nimmt den Jahresabschluss  
    und den Lagebericht entgegen, prüft und stellt    
    diese fest. 
 
5. Der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen: 
 

5.1 die Feststellung des Wirtschafts- und 
Finanzplanes sowie des Stellenpla-
nes 

 
5.2  Grundsatzfragen der Unternehmens-

§ 13 
Aufgaben des Aufsichtsrates 

 
1. Der Aufsichtsrat überwacht entspre- 
    chend den Bestimmungen des § 111  
    Abs. 1 bis 3 und 5 AktG die Tätigkeit der  
    Geschäftsführung. 
 
2. Der Aufsichtsrat bestellt den Abschluß- 
    prüfer.  
 
 
3. Der Aufsichtsrat nimmt den Jahresab- 
    schluss und den Lagebericht entgegen,  
    prüft und stellt diese fest. 
 
4. Der Aufsichtsrat  beschließt über zu 
    stimmungspflichtige Maßnahmen und  
    Geschäfte der Geschäftsführung, die in  
    der Geschäftsordnung für die Geschäfts- 
    führung einer Aufsichtsratszustimmung  
    unterliegen. 
 

 
 
 
Die Gesellschafterversammlung erlässt nun-
mehr die Geschäftsordnung für die Geschäfts-
führung einschließlich des Geschäftsvertei-
lungsplans (s. § 17.1.3) 
 
 
 
 
 
Das Revisionsamt der Stadt Kassel ist im obli-
gatorischen Verteiler der Aufsichtsratseinla-
dungen; im Übrigen können sich die 
KVV/Stadt-Kassel-Vertreter immer des Revisi-
onsamts der Stadt Kassel bedienen; weiter 
gelten die Prüfbefugnisse gemäß Haushalts-
grundsätzegesetz (HGrG) 
 
Der Zustimmungskatalog ist nunmehr in die 
Geschäftsordnung für die Geschäftsführung 
überführt (s. Anlage) 



politik, insbesondere Aufnahme, Er-
weiterung, Verringerung oder Aufga-
be von Geschäftsfeldern 

 
5.3 Erwerb und Veräußerung von Unter-

nehmen und wesentlichen Beteili-
gungen 

 
5.4  Abschluss, Kündigung und Aufhe-

bung von Interessengemeinschaften 
von wesentlicher Bedeutung und Un-
ternehmensverträgen 

 
5.5  Übernahme von Bürgschaften, Ab-

schluss von Gewährverträgen, Be-
stellungen sonstiger Sicherheiten für 
andere sowie solche Rechtsgeschäf-
te, die den vorgenannten wirtschaft-
lich gleichkommen, soweit ein vom 
Aufsichtsrat festzusetzender Betrag 
überschritten wird 

 
5.6  Erwerb, Veräußerung und Belastung 

von Grundstücken und sonstigen 
dinglichen Rechten, wenn der Wert 
des Geschäftes Euro 500.000,00 
übersteigt 

 
5.7 Bestellung und Abberufung von 

  Geschäftsführern und Prokuristen 
 

5.8  Verträge über die Ausführung von 
Bauten und Anlagen, wenn der Wert 
des Geschäftes Euro 1.000.000,00 
übersteigt. Dies gilt nicht für die Be-
schaffung von Rohstoffen, Material 
und Fremdleistungen sowie für den 
Abschluss von Verträgen zur Durch-
führung von Versorgungsaufgaben 



 
5.9 Stimmabgabe als Vertreter der Ge-

sellschaft in Gesellschafter- und 
Hauptversammlungen anderer Un-
ternehmen bei Beschlüssen über die 
Auflösung oder Verschmelzung so-
wie über die Übertragung und Abfin-
dung von Anteilen des betreffenden 
Unternehmens 

 
5.10 Mehrausgaben gegenüber dem Fi-

nanzplan, soweit die vorgesehenen 
Finanzierungsmittel nicht ausreichen. 

 

§ 14 § 14 
Geschäftsordnung und Erklärungen des Auf-

sichtsrates 
 
1. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsord- 
    nung. 
 
 
 
2. Erklärungen des Aufsichtsrates werden vom 
    Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinde- 
    rung von seinem Stellvertreter unter der Be- 
    zeichnung „Aufsichtsrat der Netcom Kassel  
    Gesellschaft für Telekommunikation mbH"  
    abgegeben. 
 

§ 14 
Geschäftsordnung und Erklärungen des 

Aufsichtsrates 
 
1. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Ge- 
    schäftsordnung, soweit nicht die Gesell- 
    schafterversammlung eine solche erlas- 
    sen hat. 
 
2. Erklärungen des Aufsichtsrates werden  
    vom Vorsitzenden oder im Falle seiner  
    Verhinderung von seinem Stellvertreter  
    unter der Bezeichnung „Aufsichtsrat der  
    Netcom Kassel Gesellschaft für Telekom- 
    munikation mbH“ abgegeben. 
 

 

§ 15 § 15 
Ausschüsse 

 
1. Der Aufsichtsrat kann zur Erleichterung der  
    Erfüllung seiner Aufgaben aus seinen Mitglie- 
    dern Arbeitsausschüsse bilden und deren  
    Aufgaben und Befugnisse in der Geschäfts- 
    ordnung festsetzen. 
 

§ 15 
Ausschüsse 

 
1. Der Aufsichtsrat kann zur Erleichterung  
    der Erfüllung seiner Aufgaben aus sei 
    nen Mitgliedern Arbeitsausschüsse bil- 
    den und deren Aufgaben und Befugnisse  
    in der Geschäftsordnung festsetzen. 
 

 



    Den Ausschüssen des Aufsichtsrates können  
    auch Entscheidungsbefugnisse des Aufsichts- 
    rates übertragen werden. Sie müssen aus  
    einer durch 2 teilbaren Zahl an Personen,  
    mindestens jedoch aus vier Personen, beste- 
    hen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme  
    des Vorsitzenden des Ausschusses den Aus 
    schlag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Aus- 
    schüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. 
 

    Den Ausschüssen des Aufsichtsrates  
    können auch Entscheidungsbefugnisse  
    des Aufsichtsrates übertragen werden.  
    Sie müssen aus einer durch 2 teilbaren  
    Zahl an Personen, mindestens jedoch  
    aus vier Personen, bestehen, und zwar  
    aus jeweils einer gleichen Zahl von der  
    EAM Beteiligungen GmbH und von der  
    Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- 
    GmbH entsandten Mitgliedern. Bei  
    Stimmengleichheit ist die Angelegenheit  
    dem Gesamtaufsichtsrat zur Entschei- 
    dung vorzulegen; ein Zweitstimmrecht  
    des Ausschussvorsitzenden besteht  
    nicht. 
 
2. Über die Verhandlungen und Beschlüsse  
    der Ausschüsse ist eine Niederschrift zu  
    fertigen. 
 
 

§ 16 § 16 
Aufwandsentschädigung 

 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre  
Tätigkeit eine pauschalierte Aufwandsentschädigung; 
ihre Höhe setzt die Gesellschafterversammlung fest. 

§ 16 
Aufwandsentschädigung 

 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für  
ihre Tätigkeit eine pauschalierte Aufwands-
entschädigung; ihre Höhe setzt die Gesell-
schafterversammlung fest. 

 

§ 17 § 17 
Gesellschafterversammlung 

 
1. Der Beschlussfassung der Gesellschafterver- 
    sammlung unterliegen neben den an anderer  
    Stelle im Gesellschaftsvertrag oder Gesetz  
    vorgesehenen Fällen: 
 

1.1 Änderung des Gesellschaftsvertra-
ges einschließlich Kapitalerhöhungen 
und –herabsetzungen 

§ 17 
Gesellschafterversammlung 

 
1. Der Beschlussfassung der Gesellschaf- 
    terversammlung unterliegen neben den  
    an anderer Stelle im Gesellschaftsver- 
    trag oder Gesetz vorgesehenen Fällen: 
 

1.1 Änderung des Gesellschafts-
vertrages einschließlich Kapi-
talerhöhungen und -

 
 
 
Neben diesem Katalog ist der Zustimmungska-
talog der Geschäftsordnung für die Geschäfts-
führung bindend (s. Anlage) 



 
1.2 Entlastung der Mitglieder des Auf-

sichtsrates und der Geschäftsführung 
 

1.3 Wahl des Abschlussprüfers 
 

1.4 Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung, die der Gesellschafter-
versammlung von der Geschäftsfüh-
rung oder vom Aufsichtsrat zur Ent-
scheidung vorgelegt werden, wobei 
die Geschäftsführung der Gesell-
schafterversammlung den Wirt-
schaftsplan (bestehend aus Erfolgs-
plan, Finanzplan und Stellenplan) zur 
Zustimmung vor- zulegen hat, bevor 
sie diese Planung dem Aufsichtsrat 
vorlegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Die Gesellschafterversammlung beschließt über  
    die Ausübung des Stimmrechts hinsichtlich der  
    Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates in  
    Gesellschafterversammlungen und Hauptver- 
    sammlungen solcher Unternehmen, an denen die  

herabsetzungen, 
 

1.2 Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrates und der Ge-
schäftsführung, 

 
1.3 Erlaß einer Geschäftsord-

nung einschließlich eines 
Geschäftsverteilungsplanes 
für die Geschäftsführung; 

 
1.4 Angelegenheiten von beson-

derer Bedeutung, die der 
Gesellschafterversammlung 
von der Geschäftsführung 
oder vom Aufsichtsrat zur 
Entscheidung vorgelegt wer-
den; 

 
1.5 Zustimmung zu Maßnahmen 

und Geschäften, die nach der 
Geschäftsordnung für die 
Geschäftsführung der Ge-
sellschafterversammlung zur 
Zustimmung zugewiesen 
sind; 

 
1.6 alle übrigen, nach Gesetz 

oder diesem Gesellschafts-
vertrag der Gesellschafter-
versammlungen zugewiese-
nen Aufgaben und Befugnis-
se. 

 
2. Die Gesellschafterversammlung beschließt  
    über die Ausübung des Stimmrechts hin 
    sichtlich der Bestellung von Mitgliedern  
    des Aufsichtsrates in Gesellschafterver- 
    sammlungen und Hauptversammlungen  



    Gesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung hält. 
 

    solcher Unternehmen, an denen die Ge- 
    sellschaft eine Mehrheitsbeteiligung hält. 
 
 

§ 18 § 18 
Einberufung und Vorsitz der Gesellschafterver-

sammlung 
 
1. Die Gesellschafterversammlung wird durch 
    die Geschäftsführung einberufen, soweit das  
    Gesetz nichts anderes bestimmt. Sie ist auf  
    Verlangen der Gesellschafterin jederzeit ein- 
    zuberufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet  
    innerhalb der ersten acht Monate des Geschäfts- 
    jahres statt. 
 
3. Die Gesellschafterversammlung wird schrift- 
    lich unter Mitteilung der Tagesordnung mit  
    einer Frist von zwei Wochen einberufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 18 
Einberufung und Vorsitz der Gesellschaf-

terversammlung 
 
1. Die Gesellschafterversammlung wird  
    durch einen Geschäftsführer unabhängig  
    von seiner Vertretungsmacht einberufen,  
    soweit das Gesetz oder dieser Gesell- 
    schaftsvertrag nichts anderes bestimmt.  
    Sie ist auf Verlangen eines Gesellschaf 
    ters jederzeit einzuberufen. Verlangt ein  
   Gesellschafter die Einberufung einer Ge- 
    sellschafterversammlung und kommen     
    die Geschäftsführer diesem Verlangen  
   nicht innerhalb von 14 Tagen nach, ist  
    der Gesellschafter berechtigt, selbst die  
    Gesellschafterversammlung einzuberu- 
    fen. 
 
2. Die ordentliche Gesellschafterversamm- 
    lung findet innerhalb der ersten acht Mona- 
    te des Geschäftsjahres statt. 
 
3. Die Gesellschafterversammlung wird  
    schriftlich, per Email oder Telefax unter  
    Mitteilung der Tagesordnung mit einer  
    Frist von zwei Wochen einberufen. Für  
    die Fristberechnung werden der Tag der  
    Absendung der Einladung und der Tag  
    der Gesellschafterversammlung jeweils  
    nicht mitgerechnet. In der Einladung sind  
    Ort, Zeit und Tagesordnung der Gesell- 
    schafterversammlung anzugeben. Sind  
    die für die Einberufung geltenden ge- 
    setzlichen oder gesellschaftsvertragli- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4. Den Vorsitz in der Gesellschafterversamm- 
    lung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates  
    oder im Verhinderungsfall sein Stellvertreter.     
    Die Geschäftsführung nimmt an der Gesell- 
    schafterversammlung teil. Ein Verstoß gegen  
    Satz 2 führt nicht zur Unwirksamkeit in der  
    Gesellschafterversammlung gefasster Be- 
    schlüsse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Ge- 
    sellschafterversammlung ist eine Niederschrift  
    anzufertigen. 
 
 

    chen Vorschriften nicht eingehalten wor- 
    den, können Beschlüsse nur gefasst  
    werden, wenn alle Gesellschafter anwe- 
    send oder vertreten sind und der Be- 
    schlussfassung nicht widersprechen. 
 
 
4. Den Vorsitz in der Gesellschafterver- 
    sammlung führt jeweils ein Vertreter des  
    Gesellschafters, der zum Zeitpunkt der  
    Gesellschafterversammlung den Vorsit- 
    zenden des Aufsichtsrates stellt. Die  
    Geschäftsführung nimmt an der Gesell- 
    schafterversammlung teil, soweit die  
    Gesellschafter nichts Abweichendes  
    beschließen. Auf Verlangen eines Ge- 
    sellschafters sind auch die Aufsichts- 
    ratsmitglieder verpflichtet, an Gesell- 
    schafterversammlungen teilzunehmen.  
    Ein Verstoß gegen Satz 2 oder 3 führt  
    nicht zur Unwirksamkeit der in der Ge- 
    sellschafterversammlung gefassten Be- 
    schlüsse. 
 
5. Über die Verhandlungen und Beschlüsse  
    der Gesellschafterversammlung ist eine  
    Niederschrift anzufertigen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gemäß Konsortialvertrag ist festgelegt, dass 
alle zwei Jahre der Vorsitz im Aufsichtsrat 
wechselt (beginnend mit der KVV – also der 
Oberbürgermeister); im Gleichlauf ist sodann 
der Vorsitz in der Gesellschafterversammlung 

§ 19  § 19 
Beschlüsse der Gesellschafterversamm-

lung 
 
1. Die Gesellschafterversammlung ist  
    beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter  
    rechtzeitig geladen sind und  
    Gesellschafter, die mindestens 75 % des  
    Stammkapitals vertreten, anwesend oder  
    vertreten sind. Im Fall der  

 
 
 
 
Die Beschlussfassungsmethodik und das Pro-
zedere in der Gesellschafterversammlung 
wurden konkretisiert; deshalb komplett einge-
fügter neuer Paragraf 



    Beschlussunfähigkeit hat die  
    Geschäftsführung unverzüglich eine  
    zweite Gesellschafterversammlung mit  
    denselben Tagesordnungspunkten  
    einzuberufen. Soweit nicht in diesem  
    § 19 abweichend geregelt, gelten für die  
    Einladung dieser zweiten  
    Gesellschafterversammlung die  
    Bestimmungen des § 18. Die zweite  
    Gesellschafterversammlung ist im  
    Hinblick auf die Tagesordnungspunkte  
    der ersten Gesellschafterversammlung  
    ohne Rücksicht auf die Zahl der  
    anwesenden oder vertretenen Stimmen  
    beschlussfähig. Hierauf ist in der  
    Einladung zur zweiten  
    Gesellschafterversammlung   
    hinzuweisen. 
 
2. Beschlüsse der 
    Gesellschafterversammlung werden  
    stets mit einer Mehrheit von mindestens  
    75 % der abgegebenen Stimmen  
    gefasst, auch wenn das Gesetz ein  
    geringeres Mehrheitserfordernis vorsieht. 
 
3. Gesellschafterbeschlüsse werden in 
    Gesellschafterversammlungen oder –  
    wenn sich sämtliche Gesellschafter mit  
    der Beschlussfassung außerhalb einer  
    Gesellschafterversammlung oder mit der  
    zu treffenden Bestimmung einverstanden  
    erklären - außerhalb von  
    Gesellschafterversammlungen  
    telefonisch (auch durch  
    Konferenzschaltung oder  
    Videokonferenz), schriftlich, per E-Mail  
    oder Telefax oder einer Kombination  
    davon gefasst.  



 
4. In der Gesellschafterversammlung 
    gewähren je nominal € 1,00 (in Worten: 
    ein Euro) eines Geschäftsanteils eine    
    Stimme. Stimmenthaltungen gelten als  
    nicht abgegebene Stimmen. 
 
5. Die Gesellschafter können sich in 
    Gesellschafterversammlungen sowie bei  
    Beschlussfassungen ohne Abhaltung  
    einer Gesellschafterversammlung  
    vertreten lassen oder eine  
    Stimmbotschaft in Textform überreichen  
    lassen. Der Vertreter hat auf Verlangen  
    eines Gesellschafters seine  
    Bevollmächtigung durch Vorlage einer  
    Vollmacht in Textform - soweit nicht  
    weitergehende Formerfordernisse  
    einzuhalten sind - nachzuweisen.  
 

§ 19 / 
§ 20 

§19 
Wirtschaftsplan 

 
1. Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig  
    einen Wirtschaftsplan auf, dass der  
    Aufsichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahres  
    über die Zustimmung beschließen kann. Vor  
    der Vorlage an den Aufsichtsrat hat die  
    Geschäftsführung der    
    Gesellschafterversammlung den  
    Wirtschaftsplan zur Zustimmung vorzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§20 
Wirtschaftsplan 

 
1. Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig 
    einen Wirtschaftsplan auf, dass der  
    Aufsichtsrat und die  
    Gesellschafterversammlung vor Beginn  
    des Geschäftsjahres für das folgende  
    Geschäftsjahr über die Zustimmung  
    beschließen können. Der Wirtschaftsplan  
    wird zunächst dem Aufsichtsrat und  
    anschließend der  
    Gesellschafterversammlung jeweils zur  
    Zustimmung vorgelegt. Die  
    Gesellschafterversammlung kann  
    Abweichungen von der durch den  
    Aufsichtsrat beschlossenen Fassung des  
    Wirtschaftsplans beschließen. 
 

 
 
 
Aufsichtsrat und Gesellschaftersammlung be-
schließen über den Wirtschaftsplan; bei abwei-
chender Entscheidung ist die Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung entscheidend 



2. Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan,  
    den Finanzplan sowie den Stellenplan. 
 
 
 
 
 
 
3. Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige 
    Finanzplanung zugrunde zu legen. 
 
4. Die Geschäftsführung unterrichtet den 
    Aufsichtsrat über die Entwicklung des  
    Geschäftsjahres halbjährlich oder, wenn es  
    die Situation erfordert, in kürzeren Abständen. 

 
 

2. Der Wirtschaftsplan für das folgende 
    Geschäftsjahr umfasst den Erfolgsplan,  
    den Finanzplan, den Investitionsplan  
    sowie den Stellenplan. Der  
    Wirtschaftsplan ist zu ergänzen um die  
    nachrichtliche Mitteilung der Eckdaten  
    für die jeweils folgenden vier  
    Geschäftsjahre.  
 
 
 
3. Die Geschäftsführung unterrichtet den 
    Aufsichtsrat und die Gesellschafter über  
   die Entwicklung des Geschäftsjahres  
   halbjährlich oder, wenn es die Situation  
   erfordert, in kürzeren Abständen. 
 

§ 20 / 
§ 21 

§ 20 
Jahresabschluss 

 
1. Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und  
    Verlustrechnung und Anhang) und  
    Lagebericht sind von der Geschäftsführung  
    innerhalb der gesetzlichen Vorschriften nach  
    Ablauf des Geschäftsjahres entsprechend  
    den für große Kapitalgesellschaften geltenden  
    Vorschriften des Dritten Buches des  
    Handelsgesetzbuches aufzustellen. 
 
 
2. Die Geschäftsführung hat den  
    Jahresabschluss zusammen mit dem  
    Lagebericht und dem Prüfungsbericht des  
    Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang  
    des Prüfungsberichtes dem Aufsichtsrat zur  
    Prüfung und Feststellung vorzulegen. 
 
 
3. Zugleich hat die Geschäftsführung dem 

§ 21 
Jahresabschluss 

 
1. Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und 
    Verlustrechnung und Anhang) und La- 
    gebericht sind von der Geschäftsführung  
    innerhalb der gesetzlichen Vorschriften  
    nach Ablauf des Geschäftsjahres ent- 
    sprechend den für große Kapitalgesell 
    schaften geltenden Vorschriften des Drit- 
    ten Buches des Handelsgesetzbuches  
    aufzustellen. 
 
2. Die Geschäftsführung hat den Jahresab- 
    schluss zusammen mit dem Lagebericht  
    und dem Prüfungsbericht des Ab- 
    schlussprüfers unverzüglich nach Ein 
    gang des Prüfungsberichtes dem Auf- 
    sichtsrat zur Prüfung und Feststellung  
    vorzulegen. 
 
3. Zugleich hat die Geschäftsführung dem 

 



    Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den     
    sie der Gesellschafterversammlung für die     
    Verwendung des Ergebnisses machen will.  
    Der Bericht des Aufsichtsrates über das  
    Ergebnis seiner Prüfung ist der  
    Gesellschafterin unverzüglich vorzulegen. 
 
 
    Die Gesellschafterversammlung hat  
    spätestens bis zum Ablauf der ersten acht  
    Monate des Geschäftsjahres über die  
    Ergebnisverwendung bzw. den Vortrag oder  
    die Abdeckung eines Verlustes für das  
    vergangene Geschäftsjahr zu beschließen.  
    Auf den Jahresabschluss sind bei der  
    Feststellung die für seine Aufstellung  
    geltenden Vorschriften anzuwenden. 
 
4. Jahresabschluss und Lagebericht sind 
    entsprechend den für große  
    Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften  
    des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches  
    zu prüfen. Im Rahmen der  
    Jahresabschlussprüfung ist in entsprechender  
    Anwendung des § 53 Abs. 1 und Abs. 2 des  
    Haushaltsgrundsätze-Gesetzes auch die  
    Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu  
    prüfen und über wirtschaftlich bedeutsame  
    Sachverhalte zu berichten. 

 
 
 
 
 
 

 

    Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen,  
    den sie der Gesellschafterversammlung   
    für die Verwendung des Ergebnisses  
    machen will. Der Bericht des Aufsichtsra- 
    tes über das Ergebnis seiner Prüfung ist  
    den Gesellschaftern unverzüglich vorzu- 
    legen. 
 
Die Gesellschafterversammlung hat spätes-
tens bis zum Ablauf der ersten acht Monate 
des Geschäftsjahres  über die Ergebnisver-
wendung bzw. den Vortrag oder die Abde-
ckung eines Verlustes für das vergangene 
Geschäftsjahr zu beschließen.  
 
 
 
 
4. Jahresabschluss und Lagebericht sind 
    entsprechend den für große Kapitalge- 
    sellschaften geltenden Vorschriften des  
    Dritten Buches des Handelsgesetzbu- 
    ches zu prüfen. Im Rahmen der Jahres- 
    abschlussprüfung ist in entsprechender  
    Anwendung des § 53 Abs. 1 und Abs. 2  
    des Haushaltsgrundsätze-Gesetzes  
    auch die Ordnungsmäßigkeit der Ge- 
    schäftsführung zu prüfen und über wirt- 
    schaftlich bedeutsame Sachverhalte zu  
    berichten. 

 

§ 21/ 
§ 22 

§ 21 
Recht auf Unterrichtung 

 

§ 22 
Recht auf Unterrichtung 

 

 



Unabhängig von der gesetzlich vorgeschriebenen 
Prüfung räumt die Gesellschaft der Stadt alle Rechte 
für die Prüfung ein, die sich aus den Vorschriften der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und aus dem 
Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts 
des Bundes und der Länder ergeben. Das Revisi-
onsamt der Stadt Kassel und der Präsident des Hes-
sischen Rechnungshofes - überörtliche Prüfung - 
haben die Befugnisse nach § 54 HGrG. 
 

 

Unabhängig von der gesetzlich vorgeschrie-
benen Prüfung räumt die Gesellschaft den 
(auch mittelbaren) Gesellschaftern alle Rech-
te für die Prüfung ein, die sich aus den Vor-
schriften der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) und aus dem Gesetz über die 
Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes 
und der Länder ergeben. Das Revisionsamt 
der Stadt Kassel und der Präsident des Hes-
sischen Rechnungshofes - überörtliche Prü-
fung - haben die Befugnisse nach § 54 
HGrG. 
 

§ 23  § 23 

Zusammenlegung von Geschäftsanteilen/ 

Verfügung über Geschäftsanteile 
 
1. Durch Beschluss der Gesellschafterve- 
    sammlung können mehrere Geschäfts- 
    anteile eines Gesellschafters mit dessen  
    Zustimmung zu einem einheitlichen Ge- 
    schäftsanteil zusammengelegt werden.  
 
2. Verfügungen jeglicher Art über Ge- 
    schäftsanteile und Teile von solchen,  
    einschließlich einzelner Gesellschafter 
    rechte - insbesondere durch Veräuße- 
    rung, Verpfändung oder aufgrund Ein 
    bringung in eine andere Ge- 
    sellschaft - bedürfen der Zustimmung der  
    Gesellschafterversammlung. 
 

 

 
 
 
 
 
Die neuen Regelungen §§ 23 bis 26 sind auf-
genommen worden, um v.a. die Vorausset-
zungen und Rechtsfolgen der Verfügung von 
Geschäftsanteilen, Auflösung der Gesellschaft 
und Einziehung von Geschäftsanteilen zu re-
geln. 

§ 24  § 24 

Dauer der Gesellschaft, Kündigung und 

Auflösung 
 

 



1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte  
    Zeit errichtet. Eine ordentliche Kündi- 
    gung der Gesellschaft ist ausdrücklich  
    ausgeschlossen. Das Recht eines jeden  
    Gesellschafters, die Gesellschaft bei  
    Vorliegen eines wichtigen Grundes je 
    derzeit fristlos zu kündigen, bleibt unbe- 
    rührt. 
 
2. Durch die Kündigung aus wichtigem 
    Grund wird die Gesellschaft nicht aufge- 
    löst. Die Verwertung des Geschäftsan- 
    teils des kündigenden Gesellschafters  
    erfolgt durch Einziehung gegen Zahlung  
    einer Abfindung in Höhe des Ertragswer- 
    tes des Geschäftsanteils. Die Gesell- 
    schaft kann statt dessen auch verlangen,  
    dass der Gesellschaftsanteil an die Ge- 
    sellschaft oder eine von ihr bezeichnete  
    Person, bei der es sich auch um einen  
    Gesellschafter handeln kann, abgetreten  
    wird, und zwar auch dergestalt, dass der  
    Geschäftsanteil teilweise eingezogen  
    wird und im Übrigen an die Gesellschaft  
    oder die von ihr bezeichnete Person ab 
    zutreten ist. Soweit die Gesellschaft die  
    Abtretung des Gesellschaftsanteils an  
    eine von ihr bezeichnete Person ver- 
    langt, wird die Abfindung für den abzu- 
    tretenden Gesellschaftsanteil von dem  
    Erwerber des Gesellschaftsanteils ge- 
    schuldet.  
 
3. Die Auflösung der Gesellschaft ist nur  
    durch Beschluss der Gesellschafterver- 
    sammlung zulässig. Die für Geschäfts- 
    führer geltenden Bestimmungen dieses  
    Gesellschaftsvertrages betreffend die  
    Vertretung der Gesellschaft gelten auch     



    für Liquidatoren. 
 

 

§ 25  § 25 

Einziehung von Geschäftsanteilen 
 
1. Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist 
    zulässig. 
 
2. Die Einziehung des Geschäftsanteiles  
    eines Gesellschafters ohne dessen Zu- 
    stimmung ist zulässig, wenn  
 

(a) über das Vermögen des Ge-
sellschafters das Insolvenz-
verfahren eröffnet oder die 
Eröffnung mangels einer die 
kostendeckenden Masse ab-
gelehnt wird; 

(b) der Geschäftsanteil von ei-
nem Gläubiger des Gesell-
schafters gepfändet oder 
sonstwie in diesen vollstreckt 
wird und die Vollstreckungs-
maßnahmen nicht innerhalb 
von zwei Monaten, spätes-
tens bis zur Verwertung des 
Geschäftsanteils, aufgeho-
ben werden;  

(c) in der Person des Gesell-
schafters ein seine Aus-
schließung rechtfertigender 
Grund vorliegt, insbesondere 
wenn er seine Pflichten im 
Zusammenhang mit seiner 

 



Beteiligung an der Gesell-
schaft in einer Weise verletzt, 
die den übrigen Gesellschaf-
tern eine weitere Beteiligung 
des Gesellschafters an der 
Gesellschaft als unzumutbar 
erscheinen lässt; 

(d) ein Gesellschafter seine An-
teile auf ein verbundenes Un-
ternehmen übertragen hat, 
das verbundene Unterneh-
men die Eigenschaft als ver-
bundenes Unternehmen ver-
liert und die Beteiligung 
gleichwohl auch auf Auffor-
derung nicht auf den ur-
sprünglichen Gesellschafter 
(oder ein anderes seiner ver-
bundenen Unternehmen) zu-
rückübertragen wird. 

 
3. Die Einziehung wird durch die Ge- 
    schäftsführung gegenüber dem betroffe- 
    nen Gesellschafter erklärt. Sie bedarf  
    eines Gesellschafterbeschlusses mit  
    einer Mehrheit von mindestens 75 % der  
    abgegebenen Stimmen. Dem betroffe- 
    nen Gesellschafter steht bei der Ab- 
    stimmung kein Stimmrecht zu; seine  
    Stimmen zählen nicht mit. Die Einzie- 
    hung wird mit der Bekanntgabe des Be- 
    schlusses wirksam.  
 
4. Die Beschlussfassung nach vorstehen 
    dem § 25 Abs. 3 darf nur innerhalb von  
    sechs Monaten gefasst werden, nach 
    dem das Vorliegen des Einziehungs- 
    grundes allen Gesellschaftern bekannt  



    geworden ist. 
 
5. Die Gesellschaft kann statt dessen auch  
    verlangen, dass der Gesellschaftsanteil  
    an die Gesellschaft oder eine von ihr  
    bezeichnete Person, bei der es sich  
    auch um einen Gesellschafter handeln  
    kann, abgetreten wird, und zwar auch  
    dergestalt, dass der Geschäftsanteil teil 
    weise eingezogen wird und im Übrigen 
    an die Gesellschaft oder die von ihr be- 
    zeichnete Person abzutreten ist. Für die  
    Beschlussfassung zur Zwangsabtretung  
    gelten die vorstehenden Bestimmungen  
    in § 25 zur Beschlussfassung über die  
    Einziehung entsprechend.  
 
6. Im Falle des Ausscheidens eines Gesell- 
   schafters oder einer Einziehung eines   
   Geschäftsanteils nach diesem § 25 hat  
    der betreffende Gesellschafter einen  
    Anspruch auf ein Abfindungsentgelt, das  
    sich nach den Bestimmungen des § 26  
    berechnet. Im Falle der Zwangsabtre- 
    tung nach diesem § 25 Abs. 5 schuldet  
    der Anteilserwerber die nach Maßgabe  
    von § 26 zu bestimmende Abfindung. 

 

§ 26 
 

 § 26 

Abfindung 
 
1. In allen Fällen, in denen ein Gesellschaf- 
    ter ganz oder teilweise infolge einer  
    Kündigung, Einziehung oder einer Abtre- 
    tungsverpflichtung nach diesem Vertrag  
    aus der Gesellschaft ausscheidet, ent- 
    spricht das ihm zustehende Entgelt dem  
    anteiligen Unternehmenswert, der nach  

 



    Maßgabe der Ertragswertmethode ermit- 
    telt wird. 
 
2. Können sich die Gesellschaft und der  
    ausscheidende Gesellschafter nicht in- 
    nerhalb von drei Monaten nach dem  
    Ausscheiden auf die Höhe des Abfin- 
    dungsentgelts verständigen, entscheidet  
   darüber ein Wirtschaftsprüfer oder eine  
    Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als  
    Schiedsgutachter (§ 317 ff. BGB) für alle  
    Beteiligten abschließend und verbindlich.  
 
Können sich der ausscheidende Gesellschaf-
ter und die Gesellschaft nicht innerhalb eines 
Monats nach dem Ausscheiden auf einen 
Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft verständigen, wird der 
Wirtschaftsprüfer bzw. die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft auf Antrag eines Beteilig-
ten vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
in Düsseldorf bestimmt. Der Auftrag ist dem 
Schiedsgutachter von beiden Beteiligten zu 
erteilen. Verweigert ein Beteiligter die Beauf-
tragung ohne wichtigen Grund oder erteilt er 
den Auftrag nicht innerhalb eines Monats 
nach Aufforderung durch den jeweils anderen 
Beteiligten, ist der andere Beteiligte berech-
tigt, die Beauftragung selbst und im Namen 
beider Beteiligten durchzuführen. Wünscht 
der Schiedsgutachter eine branchenübliche 
Haftungsbegrenzung für seine Tätigkeit, ist 
kein Beteiligter berechtigt, die Beauftragung 
unter Hinweis darauf abzulehnen. 
 
Der Schiedsgutachter darf für keinen der 
Beteiligten zuvor tätig gewesen sein. Er hat 
den Beteiligten vor einer Entscheidung Gele-
genheit zum schriftlichen und mündlichen 



Vortrag zu geben und seine Entscheidung 
schriftlich zu begründen. An die zwischen 
den Gesellschaftern getroffenen Vereinba-
rungen, insbesondere auch die Regelungen 
dieses Gesellschaftsvertrages, ist der 
Schiedsgutachter gebunden.  

 
Etwaige Einwendungen gegen die Verbind-
lichkeit des Schiedsgutachtens gemäß § 319 
BGB sind innerhalb von zwei Monaten nach 
Zugang des Schiedsgutachtens gerichtlich 
geltend zu machen; anderenfalls sind sie 
verwirkt. 
 
Die Kosten des Schiedsgutachters tragen die 
Beteiligten je zur Hälfte. Seine eigenen Kos-
ten im Zusammenhang mit der Durchführung 
des Schiedsgutachterverfahrens trägt jeder 
Beteiligte selbst. 
 
3. Scheidet ein Gesellschafter aus einem  
    aus seiner Sphäre stammenden wichti- 
    gen Grund aus der Gesellschaft aus, so  
    ist das Abfindungsentgelt um 10 % zu  
    verringern. 
 
4. Das Entgelt wird in vier gleichen Halbjah- 
    resraten, beginnend mit dem Ablauf des 
sechsten auf das Ausscheiden folgenden 
Kalendermonats, an den ausscheidenden 
Gesellschafter ausgezahlt. Die Gesellschaft 
hat das Recht, wenn die Liquiditätslage dies 
erfordert, den Auszahlungszeitraum auf bis 
zu sechs gleiche Halbjahresraten zu verlän-
gern. Der jeweils geschuldete Saldo ist vom 
Tage des Ausscheidens an mit 3 Prozent-
punkten über dem jeweils gültigen Dreimo-
nats-Euribor (360 Zinstage) jährlich zu ver-
zinsen. Die Zinsen sind mit den jeweiligen 



Zahlungsraten halbjährlich im Nachhinein zu 
zahlen. Vorzeitige Zahlungen auf das Abfin-
dungsguthaben sind, ganz oder teilweise, 
unter Verrechnung mit den nächst fälligen 
Zahlungen, jederzeit zulässig, ohne dass 
hierdurch eine Verpflichtung zum Ausgleich 
der dem ausscheidenden Gesellschafter 
entgehenden Zinszahlungen begründet wird. 
Falls, soweit und solange Zahlungen gegen § 
30 Abs. 1 GmbHG verstoßen würden, gelten 
Zahlungen auf den Hauptbetrag als zum 
vereinbarten Satz verzinslich gestundet, 
Zinszahlungen als unverzinslich gestundet. 
Steht die Höhe des Entgeltes noch nicht fest, 
sind zu den vorgenannten Terminen ange-
messene Abschlagszahlungen zu leisten. 
Etwaige Ansprüche gegen den ausscheiden-
den Gesellschafter sind mit seinem Aus-
scheiden fällig. 
 
5. Der ausscheidende Gesellschafter kann  
    von den verbleibenden Gesellschaftern  
    Sicherheitsleistung wegen seines Abfin- 
    dungsentgelts beanspruchen. Sicherhei- 
    ten können die verbleibenden Gesell- 
    schafter auch durch Übernahme der per- 
    sönlichen selbstschuldnerischen Bürg- 
    schaft für die Abfindungsverbindlichkeit  
    der Gesellschaft und durch Verpfändung  
    ihrer Geschäftsanteile an den ausschei- 
    denden Gesellschafter leisten. 
 
6. Das Abfindungsentgelt ist insgesamt  
    sofort zur Zahlung fällig, wenn 
 

(a) die übrigen Gesellschafter 
nicht innerhalb von einem 
Monat nach einer entspre-
chenden Aufforderung ge-



mäß § 26 Abs. 5 Sicherheit 
leisten; 

(b) eine Rate trotz Mahnung 
nicht innerhalb von sechs 
Monaten ab Fälligkeit (unter 
Berücksichtigung etwaiger 
Anpassungen oder Stundun-
gen gemäß § 26 Abs. 3) ge-
zahlt wird; 

(c) die Gesellschaft die Zahlun-
gen einstellt; 

(d) über das Vermögen der Ge-
sellschaft das Insolvenzver-
fahren eröffnet wird oder die 
Eröffnung mangels Masse 
abgelehnt wird; oder 

(e) sich die Gesellschaft in Li-
quidation befindet. 

 
7. Sollte nach dem Ausscheiden eines Ge- 
    sellschafters die Grundlage für die Be- 
    messung des Abfindungsentgeltes ge- 
    ändert oder berichtigt werden, etwa in 
    folge einer steuerlichen Außenprüfung,  
    so wird hierdurch die Höhe des nach  
    Maßgabe der vorstehenden Bestimmun 
    gen ermittelten Entgeltes nicht berührt. 
 
8. Übernimmt ein Mitgesellschafter oder ein  
    von der Gesellschafterversammlung be- 
    nannter Dritter den Geschäftsanteil des  
    ausscheidenden Gesellschafters, so  
    haftet die Gesellschaft wie ein Bürge  
    ohne die Einrede der Vorausklage für die  
    vom Erwerber übernommenen Abfin- 
    dungsverbindlichkeiten. 



 
9. Der ausscheidende Gesellschafter und  
    die Gesellschaft können mit Zustimmung  
    aller Gesellschafter im Rahmen der ge- 
    setzlichen Vorschriften abweichende  
    Regelungen zum Abfindungsentgelt und  
    seiner Zahlung vereinbaren. 
 
*   *   * 

 

 



 

 

 

 

 

Kauf- und Übertragungsvertrag 
 

 

 

zwischen 

 

 

 

 

EAM Beteiligungen GmbH 

Monteverdistraße 2, 34131 Kassel 

 

- nachfolgend auch „Verkäufer“ genannt - 

 

 

 

und 

 

 

 

Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH 

Königstor 3, 34117 Kassel 

 

- nachfolgend auch „Käufer“ genannt - 

 

 

 

- Verkäufer und Käufer nachfolgend einzeln und gemeinsam auch  

„Vertragspartei“ bzw. „Vertragsparteien“ genannt - 

 



 

§ 1 

Rechts- und Beteiligungsverhältnisse 

 

1.1 EAM Beteiligungen GmbH. EAM Beteiligungen GmbH ist eine Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung mit Sitz in Kassel und eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Kassel unter HRB 16408. Sämtliche Geschäftsanteile der 

EAM Beteiligungen GmbH werden von der EAM GmbH & Co. KG gehalten. 

Die Kommanditanteile an der EAM GmbH & Co. KG werden über verschiedene 

Vorschaltgesellschaften von kommunalen Gesellschaftern gehalten. 

 

1.2 Netcom. Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH ist eine Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Kassel und eingetragen im Han-

delsregister des Amtsgerichts Kassel unter HRB 6713. Am Stammkapital der 

Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH sind EAM Beteili-

gungen GmbH und die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH nach Durch-

führung des Kauf- und Übertragungsvertrages vom [] Dezember 2015 (nach-

folgend § 1.6) zu jeweils 50 % beteiligt. 

 

1.3 OR Network GmbH. OR Network GmbH (nachfolgend auch „Gesellschaft“ ge-

nannt) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Reiskirchen 

und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Gießen unter HRB 8234.  

 

1.4 Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse. Das Stammkapital der Gesellschaft 

beträgt insgesamt nominal EUR 25.000,00. Es ist ausweislich der letzten, zum 

elektronischen Handelsregister eingereichten Gesellschafterliste vom 14. Juli 

2014 wie folgt eingeteilt: 

 

 EAM Beteiligungen GmbH: 

 12.500 Geschäftsanteile  

(lfd. Nrn. 1 bis 12.500) im Nennbetrag von  

jeweils EUR 1,00, insgesamt:    EUR 12.500,00 

 

 Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH: 

 12.500 Geschäftsanteile  

(lfd. Nrn. 12.501 bis 25.000) im Nennbetrag von  

jeweils EUR 1,00, insgesamt:    EUR 12.500,00 

         _____________ 

 

 Stammkapital insgesamt:     EUR 25.000,00 

         ============ 



 

 

1.5 Keine Nachschusspflicht. Die vorgenannten Geschäftsanteile sind voll einge-

zahlt; eine Nachschusspflicht besteht nicht. 

 

1.6 Vorangehender Kauf- und Übertragungsvertrag betreffend Anteile an der Net-

com. Die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH und der Verkäufer haben 

am [] [heutigen Tage] (UR-Nr. []/2015 des beurkundenden Notars) einen 

Kauf- und Übertragungsvertrag geschlossen betreffend den Erwerb von Ge-

schäftsanteilen durch den Verkäufer, die von der Kasseler Verkehrs- und Ver-

sorgungs-GmbH an dem Käufer gehalten werden. Der beurkundende Notar ist 

nach Maßgabe der vorgenannten Urkunde verpflichtet, den Vertragsparteien die-

ses Vertrages den Vollzug der vorgenannten Übertragung der Geschäftsanteile 

an dem Käufer mitzuteilen. 

 

§ 2 

Verkauf 

 

 Der Verkäufer verkauft hiermit an den dies annehmenden Käufer seine in § 1.4 

bezeichneten Geschäftsanteile an der Gesellschaft mit den lfd. Nummern 1 bis 

12.500 im Gesamt-Nennbetrag von EUR 12.500,00 unter Einschluss sämtlicher 

mit den Geschäftsanteilen verbundenen Rechte, einschließlich des Gewinnbe-

zugsrechts für das Geschäftsjahr 2016, mit wirtschaftlicher Wirkung zum 

1. Januar 2016.  

 

 

§ 3 

Kaufpreis 

 

3.1 Kaufpreis. Der Kaufpreis für die nach § 2 verkauften Geschäftsanteile beträgt 

EUR 664.580,97. Der Kaufpreis ist vom 1. Januar 2016 bis zum Tag der Zah-

lung (jeweils einschließlich) mit 3 %-Punkten über dem Dreimonats-Euribor 

(360 Zinstage) p.a. zu verzinsen. 

 

3.2 Umsatzsteuer. Der Verkäufer verzichtet hiermit auf die Steuerfreiheit nach § 4 

Nr. 8 f UStG gemäß § 9 UStG, so dass der Kaufpreis gemäß § 3.1 zuzüglich 

Umsatzsteuer zu verstehen ist. Der Verkäufer wird dem Käufer demgemäß eine 

die Umsatzsteuer ausweisende Rechnung ausstellen. 

 



 

3.3 Fälligkeit; Mitteilungspflichten. Der Kaufpreis einschließlich Zinsen ist fällig 

und zahlbar innerhalb eines Monats nach Eintritt der aufschiebenden Bedingun-

gen gemäß § 8.1, nicht jedoch vor dem 1. April 2016 und nicht vor Vollzug der 

Übertragung des Geschäftsanteils an dem Käufer auf den Verkäufer (§ 1.6) und 

nicht bevor eine entsprechende Rechnung durch den Verkäufer erteilt wurde. 

Die Vertragsparteien haben den Eintritt der aufschiebenden Bedingungen sowie 

die Zahlung des Kaufpreises wechselseitig und gegenüber dem beurkundenden 

Notar zu bestätigen. Der beurkundende Notar wird die Bestätigungen als Nach-

weis des Bedingungseintritts zu dieser Urkunde nehmen und sodann die Gesell-

schafterliste im Handelsregister aktualisieren. 

 

 

§ 4 

Übertragung 

 

4.1 Übertragung. In Erfüllung seiner Verpflichtung aus § 2 überträgt der Verkäufer 

hiermit an den Käufer unter den aufschiebenden Bedingungen gemäß § 8.1 so-

wie unter der weiteren aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des 

Kaufpreises gemäß § 3.1, nicht jedoch vor dem 1. April 2016 und nicht vor 

Wirksamwerden der Übertragung des Geschäftsanteils an dem Käufer (§ 1.6), 

seine in § 1.4 genannten Geschäftsanteile an der Gesellschaft mit den laufenden 

Nummern 1 bis 12.500 im Nennbetrag von EUR 12.500,00.  

 

4.2 Wirtschaftliche Wirkung. Die Übertragung der Geschäftsanteile erfolgt mit wirt-

schaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2016, 0.00 Uhr. 

 

4.3 Annahme der Übertragung. Der Käufer nimmt die vorgenannte Übertragung 

hiermit an. 

 

4.4 Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Zustimmung der Gesellschaf-

terversammlung der Gesellschaft zur Übertragung der Geschäftsanteile liegt vor 

und ist als Anlage 4.4 beigefügt. 

 

4.5 Beteiligungsverhältnisse nach Durchführung. Nach Durchführung dieses Vertra-

ges sind die Vertragsparteien am Stammkapital der Gesellschaft wie folgt betei-

ligt: 

 



 

 Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH: 

 25.000 Geschäftsanteile (lfd. Nrn. 1 bis 25.000)  

im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00, insgesamt:  EUR 25.000,00 

         _____________ 

 

 Stammkapital insgesamt:     EUR 25.000,00 

         ============ 

 

 

§ 5 

Garantien des Verkäufers 

 

5.1 Garantien des Verkäufers. Der Verkäufer garantiert kenntnis- und verschuldens-

unabhängig im Sinne eines selbständigen Garantieversprechens (§ 311 Abs. 1 

BGB), dass folgende Angaben zum Tag des Abschlusses dieses Vertrages und 

im Zeitpunkt des Eigentumsübergangs an den verkauften Geschäftsanteilen zu-

treffend sind: 

 

 5.1.1 Die in §§ 1.3 bis 1.5 dieses Vertrages enthaltenen Angaben sind zutref-

fend.  

 

 5.1.2 Die verkauften Geschäftsanteile stehen im alleinigen Eigentum des Ver-

käufers und sind im Zeitpunkt des Eigentumsübergangs nicht mit Rech-

ten oder Ansprüchen Dritter belastet. 

 

 5.1.3 Der Verkäufer ist uneingeschränkt berechtigt, nach Maßgabe dieses Ver-

trages über die verkauften Geschäftsanteile zu verfügen. 

 

5.2 Rechtsfolgen bei Garantieverletzungen. Sollte eine der vorstehenden Garantien 

verletzt sein, wird der Verkäufer den Käufer so stellen, wie er stünde, wenn die 

Garantie nicht verletzt worden wäre (Naturalrestitution). Kann die Wiederher-

stellung dieses Zustands nicht bewirkt werden oder kommt der Verkäufer seiner 

Verpflichtung nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Aufforderung 

durch den Käufer nach, hat der Ausgleich durch Schadensersatz in Geld zu er-

folgen. §§ 249 ff. BGB sind anzuwenden. 

 

5.3 Verjährung. Ansprüche aus einer etwaigen Garantieverletzung verjähren mit Ab-

lauf des 31. Dezember 2021. 

 



 

5.4 Ausschluss weitergehender Ansprüche. Die Vertragsparteien sind als Mitgesell-

schafter der OR Network GmbH mit den wirtschaftlichen, rechtlichen und finan-

ziellen Gegebenheiten der Gesellschaft vertraut. Mit Rücksicht darauf wird jede 

weitere Garantie, Haftung oder sonstige Gewährleistung des Verkäufers, gleich 

welcher Art und gleich aus welchem Rechtsgrund, hiermit - soweit gesetzlich 

zulässig - ausgeschlossen. 

 

 

§ 6 

Bestehendes Gesellschafterdarlehen; Cash Pool 

 

6.1 Bestehendes Gesellschafterdarlehen des Verkäufers. Der Verkäufer hat der Ge-

sellschaft ein Gesellschafterdarlehen gewährt wie aus Anlage 6.1 ersichtlich.  

 

6.2 Übertragung des Gesellschafterdarlehens. Der Verkäufer überträgt hiermit unter 

der aufschiebenden Bedingung gemäß § 8.1 sowie unter der weiteren aufschie-

benden Bedingung vollständiger Zahlung des Kaufpreises gemäß § 4.1, nicht je-

doch vor dem 1. April 2016 und nicht vor Wirksamwerden der Übertragung des 

Geschäftsanteils an dem Käufer (§ 1.6), sämtliche, bei Bedingungseintritt beste-

hende Ansprüche und Rechte aus dem in Anlage 6.1 bezeichneten Gesellschaf-

terdarlehen auf den Käufer. Der Käufer verpflichtet sich, das Gesellschafterdar-

lehen unverändert fortzuführen. 

 

6.3 Gegenleistung. Als Gegenleistung für die Übertragung der Ansprüche aus dem 

Gesellschafterdarlehen schließen die Vertragsparteien einen Darlehensvertrag 

über den Betrag des Gesellschafterdarlehens, der identische Konditionen wie das 

in Anlage 6.1 aufgeführte Gesellschafterdarlehen vorsieht. 

 

6.4 Garantien. Der Verkäufer garantiert im Sinne eines selbständigen Garantiever-

sprechens (§ 311 Abs. 1 BGB), dass das nach Maßgabe von § 6 übertragene Ge-

sellschafterdarlehen wirksam besteht und der Verkäufer uneingeschränkt berech-

tigt ist, nach Maßgabe dieses Vertrages über das Gesellschafterdarlehen zu ver-

fügen. Weitergehende Garantien, Haftungen oder Gewährleistungen werden 

nicht abgegeben. Insbesondere wird keine Garantie für die Bonität der Forde-

rungen übernommen. 

 

6.5 Cash Pool. Die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH wird die mit dem 

Käufer bestehende Cash Pool Vereinbarung auflösen und - soweit nicht anders 

vereinbart - bis zum 30. Juni 2016 in Gesellschafterdarlehen so umwandeln, dass 



 

die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH dem Käufer ein separates Dar-

lehen zur Refinanzierung von 50 % des Gesellschafterdarlehens des Käufers an 

die OR Network GmbH mit identischen Konditionen wie das Gesellschafterdar-

lehen der EAM Beteiligungen GmbH gewährt. Zukünftig ggf. eintretende Wert-

änderungen des Gesellschafterdarlehens des Käufers an die OR Network GmbH 

werden von den Gesellschaftern des Käufers anteilig ausgeglichen. 

 

 

§ 7 

Ansprüche aus Alt-Vertrag zum Erwerb von OR Network GmbH 

 

Der Verkäufer hat seine in § 1.4 bezeichneten Geschäftsanteile an der Gesell-

schaft durch notariellen Kauf- und Übertragungsvertrag vom 20. Dezember 2013 

(UR-Nr. 782/2013 des Notars Albrecht Striegel, Kassel) von Herrn Oliver Reitz 

gekauft und erworben. Die vorgenannte notarielle Urkunde vom 20. Dezember 

2013 (UR-Nr. 782/2013 des Notars Albrecht Striegel, Kassel), auf die hiermit 

verwiesen wird, hat bei der Beurkundung in beglaubigter Abschrift vorgelegen. 

Ihr Inhalt ist den Erschienenen bekannt, auf eine Verlesung und Beifügung wird 

allseits verzichtet. Soweit dem Verkäufer noch nicht erfüllte Ansprüche aus dem 

vorgenannten Kauf- und Übertragungsvertrag zustehen, wird der Verkäufer die-

se Ansprüche geltend machen und etwaige Erlöse an den Käufer auskehren. Im 

Gegenzug stellt der Käufer den Verkäufer auf erstes Anfordern von allen An-

sprüchen aus und im Zusammenhang mit dem vorgenannten Kauf- und Übertra-

gungsvertrag frei. Die Auskehrung von Erlösen und die Freistellung nach diesem 

§ 8 sind mit dem Kaufpreis (§ 3.1) abgegolten. Die Vertragsparteien erklären, 

dass ihnen Ansprüche Ansprüchen aus und im Zusammenhang mit dem vorge-

nannten Kauf- und Übertragungsvertrag derzeit nicht bekannt sind.  

 

 

§ 8 

Aufschiebende Bedingungen 

 

8.1 Aufschiebende Bedingungen. Die Wirksamkeit dieses Vertrages, namentlich der 

Erwerb des Geschäftsanteils an der Gesellschaft durch den Käufer und die Rege-

lungen in § 6 (Gesellschafterdarlehen), steht unter folgenden aufschiebenden 

Bedingungen: 

 

 8.1.1 Zustimmung des Aufsichtsrates des Käufers; 

 



 

 8.1.2 Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel; 

 

 8.1.3 Freigabe des Zusammenschlussvorhabens durch das Bundeskartellamt. 

Diese Bedingung gilt als eingetreten, wenn das Bundeskartellamt 

 

(i) den beabsichtigten Erwerb auf eine Anmeldung zur Zusammen-

schlusskontrolle hin aufgrund einer sogenannten „Phase-1“-Prü-

fung oder eines vergleichbaren Verfahrens freigegeben bzw. mit 

verfahrensbeendender Wirkung mitgeteilt hat, dass die Vorausset-

zungen für eine Untersagung nicht vorliegen, oder 

 

(ii) die erste Prüffrist verstrichen ist, ohne dass das Bundeskartellamt 

den Erwerb untersagt oder die Durchführung einer vertieften oder 

sogenannten „Phase-2“-Prüfung wirksam eingeleitet hat, oder eine 

Fristverlängerung insbesondere durch Vereinbarung, aufgrund des 

Angebots von Bedingungen oder Auflagen oder infolge eines Aus-

kunftsersuchens oder eines ähnlichen Ereignisses von Gesetzes 

wegen in Kraft getreten ist, oder 

  

(iii) den beabsichtigten Erwerb in der sogenannten „Phase-2“-Prüfung 

oder einem vergleichbaren Verfahren der vertieften Prüfung freige-

geben hat, oder 

 

(iv) eine für eine sogenannte „Phase-2“-Prüfung vorgesehene Frist ver-

strichen ist, ohne dass das Bundeskartellamt den Erwerb untersagt 

hat oder eine Fristverlängerung insbesondere durch Vereinbarung, 

aufgrund des Angebots von Bedingungen oder Auflagen oder in-

folge eines Auskunftsersuchens oder eines ähnlichen Ereignisses 

von Gesetzes wegen in Kraft getreten ist, oder 

 

(v) eine in Kraft getretene verlängerte Frist abgelaufen ist, ohne dass 

eines der vorgenannten Ereignisse eingetreten ist. 

 

8.2 Unterrichtungspflicht der Vertragsparteien. Die Vertragsparteien werden sich 

über den Eintritt der aufschiebenden Bedingungen jeweils unverzüglich nach de-

ren jeweiligen Eintritt mit Kopie an die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-

GmbH unterrichten. 

 

8.3 Anmeldung bei dem Bundeskartellamt. Der Käufer wird den in diesem Vertrag 

vereinbarten Zusammenschluss in Abstimmung mit dem Verkäufer bei den zu-

ständigen Kartellbehörden anmelden. Der Verkäufer wird die Gesellschaft ver-



 

anlassen, dem Käufer (oder, soweit erforderlich, nur den mit der Anmeldung be-

trauten Anwälten) alle Unterlagen und sonstigen Informationen zur Verfügung 

zu stellen, die notwendig sind, um die fusionskontrollrechtliche Anmeldung vor-

zubereiten oder zu ergänzen, die von dem Bundeskartellamt ausdrücklich erbe-

ten werden oder die sonst als sachdienlich für einen erfolgreichen Abschluss der 

Zusammenschlusskontrollverfahren anzusehen sind. Keine Vertragspartei darf 

mit dem Bundeskartellamt eine Fristverlängerung ohne die vorherige schriftliche 

Zustimmung der jeweils anderen Vertragspartei vereinbaren.  

 

8.4 Verfahren bei Bedingungen oder Auflagen des Bundeskartellamts. Sofern und 

soweit das Bundeskartellamt die Erteilung der Freigabe des in diesem Vertrag 

vereinbarten Zusammenschlusses von Bedingungen oder Auflagen abhängig 

macht, die von einer Vertragspartei oder einem mit einer Vertragspartei verbun-

denen Unternehmen oder der Gesellschaft zu erfüllen sind, werden die Vertrags-

parteien prüfen und gemeinsam erörtern, ob sie einer solchen Auflage oder Be-

dingung nachkommen können. Keine Vertragspartei ist verpflichtet, Bedingun-

gen oder Auflagen zu akzeptieren, diese zu erfüllen oder deren Erfüllung sicher-

zustellen. 

 

8.5 Verfahren bei Untersagung. Sofern und soweit das Bundeskartellamt den in die-

sem Vertrag vereinbarten Zusammenschluss untersagt, sind beide Vertragspar-

teien berechtigt, aber nicht verpflichtet, Rechtsmittel gegen die Untersagung ein-

zulegen. Das Rücktrittsrecht gemäß § 8.6 bleibt unberührt. 

 

8.6 Ablaufdatum; Rücktrittsrecht. Die Vertragsparteien werden sich nach besten 

Kräften bemühen, dafür zu sorgen, dass die Vollzugsbedingungen so bald wie 

möglich, spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 2016 eintreten. Sollten die 

Vollzugsbedingungen nicht bis zu dem vorgenannten Zeitpunkt eingetreten sein, 

ist eine jede Vertragspartei jeweils berechtigt, von diesem Vertrag zurückzutre-

ten. Der Rücktritt hat durch schriftliche Erklärung gegenüber der jeweils anderen 

Vertragspartei zu erfolgen. Ein Recht zum Rücktritt besteht nicht, (i) wenn die 

Vertragspartei, die den Rücktritt erklärt, eine ihr im Zusammenhang mit der 

Herbeiführung einer Vollzugsbedingung obliegende Pflicht verletzt und die be-

treffende Vollzugsbedingung deshalb nicht bis zu dem vorgenannten Datum ein-

tritt, oder (ii) wenn der zum Rücktritt berechtigende Umstand vor der Erklärung 

des Rücktritts geheilt wurde oder (iii) nach durchgeführtem Erwerb der Ge-

schäftsanteile. Im Fall des Rücktritts entfallen alle Verpflichtungen zwischen 

den Vertragsparteien aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag, seiner 

Vorbereitung und seiner Durchführung.  



 

 

 

§ 9 

Kosten und Steuern 

 

9.1 Kosten für die Vorbereitung dieses Vertrages. Die mit der Vorbereitung dieses 

Vertrages verbundenen Kosten einer jeden Vertragspartei sowie die Kosten et-

waiger Stellvertretung trägt eine jede Vertragspartei selbst.  

 

9.2 Kosten der Beurkundung. Die mit der Beurkundung dieses Vertrages verbunde-

nen notariellen Kosten trägt der Käufer.  

 

9.3 Kosten der Anmeldung bei Fusionskontrollbehörden. Die mit der Anmeldung 

des nach Maßgabe dieses Vertrages vereinbarten Zusammenschlusses bei den 

Fusionskontrollbehörden verbundenen Gebühren und Kosten der Behörden trägt 

der Käufer.  

 

9.4 Grunderwerbsteuer; Steuern auf einen Veräußerungserlös. Die Gesellschaft ver-

fügt über Grundbesitz. Etwaige Grunderwerbsteuern trägt der Käufer. Etwaige 

Steuern auf einen Veräußerungsgewinn aus einer Übertragung von Geschäftsan-

teilen nach Maßgabe dieses Vertrages trägt die übertragende Vertragspartei. 

 

 

§ 10 

Verschiedenes 

 

10.1 Anlagen; Überschriften. Die Anlagen sind wesentlicher Bestandteil dieses Ver-

trages. Die Überschriften der Paragraphen und Absätze dienen allein der Über-

sichtlichkeit. Für die Auslegung dieses Vertrages sind sie nicht zu berücksichti-

gen. 

 

10.2 Ausschluss von § 203 BGB. § 203 BGB gilt nicht für Ansprüche aus und im Zu-

sammenhang mit dem Abschluss dieses Vertrages und seiner Durchführung. 

 

10.3 Ausschluss von Zurückbehaltungsrechten. Zurückbehaltungsrechte einer Ver-

tragspartei gegenüber dem Anspruch der anderen Vertragspartei, gleich aus wel-

chem Grund, sind - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen mit Ausnahme 

des Rechts, die Übereignung der Geschäftsanteile nur Zug um Zug gegen Zah-



 

lung des Kaufpreises, und die Übertragung der Gesellschafterdarlehen nur Zug 

um Zug gegen Abschluss des neuen Darlehensvertrages zu verlangen.  

 

10.4 Form für Änderungen und Ergänzungen. Änderungen und Ergänzungen dieses 

Vertrages bedürfen der Schriftform und der ausdrücklichen Bezugnahme auf 

diesen Vertrag, soweit nicht weitergehende Formerfordernisse einzuhalten sind. 

Gleiches gilt für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses. 

 

10.5 Gerichtsstand. Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus und im Zu-

sammenhang mit dem Abschluss dieses Vertrages und seiner Durchführung ist 

Kassel. 

 

10.6 Salvatorische Klausel. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teil-

weise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird die Wirk-

samkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. An die Stelle der 

nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt eine Regelung, 

die nach Ort, Zeit, Maß und Geltungsbereich dem am nächsten kommt, was die 

Vertragsparteien mit der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Be-

stimmung wirtschaftlich gewollt haben. Gleiches gilt für etwaige Lücken in die-

sem Vertrag. 

 

*   *   * 

 


	Dokumente
	Einladung 01.02.2016 Stadtverordnetenversammlung  (aktualisiert: 28.01.2016)
	Öffentliche Niederschrift 01.02.2016 Stadtverordnetenversammlung  (exportiert: 29.02.2016)
	Zur Tagesordnung


	Tagesordnungspunkte
	I. Tagesordnung I
	5. Errichten einer neuen Dreifelder-Sporthalle in Kooperation mit der Universität Kassel sowie Umbau eines Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz 101.17.1858
	Magistratsvorlage 101.17.1858 - Errichten einer neuen Dreifelder-Sporthalle in Kooperation mit der Universität Kassel sowie Umbau eines Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz (aktualisiert: 08.07.2016)

	6. Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/4 „Burgfeldareal“ 101.17.1915
	Magistratsvorlage 101.17.1915 - Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/4 „Burgfeldareal“ (aktualisiert: 08.07.2016)
	Begründung der Vorlage (exportiert: 11.01.2016)
	Durchführungsvertrag (exportiert: 11.01.2016)


	7. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/4 „Burgfeldareal“
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 101.17.1916
	Magistratsvorlage 101.17.1916 - Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/4 „Burgfeldareal“(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) (exportiert: 11.01.2016)
	Begründung der Vorlage (exportiert: 11.01.2016)
	Behandlung der Anregungen (exportiert: 11.01.2016)
	Begründung zum Bebauungsplanentwurf (exportiert: 11.01.2016)
	Festsetzungen durch Text (exportiert: 11.01.2016)
	Unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfs (exportiert: 11.01.2016)


	8. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/65 „Zum Feldlager“
(Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss) 101.17.1918
	Magistratsvorlage 101.17.1918 - Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/65 „Zum Feldlager“(Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss) (aktualisiert: 08.07.2016)
	Begründung der Vorlage (exportiert: 11.01.2016)
	Kurzinformation "Zum Feldlager, Planung einer zeitgemäßen Siedlung" (exportiert: 11.01.2016)
	Behandlung der Anregungen (exportiert: 11.01.2016)
	Begründung zur Aufstellung (exportiert: 11.01.2016)
	Umweltbericht (exportiert: 11.01.2016)
	Zeichnerische und textliche Festsetzungen (exportiert: 11.01.2016)
	Unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanes (exportiert: 11.01.2016)


	9. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/3 „Kupferhammerstraße“
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 101.17.1919
	Magistratsvorlage 101.17.1919 - Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/3 „Kupferhammerstraße“(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) (exportiert: 19.01.2016)
	Begründung der Vorlage (exportiert: 19.01.2016)
	Behandlung der Anregungen (exportiert: 19.01.2016)
	Festsetzungen durch Text (exportiert: 19.01.2016)
	Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfs (exportiert: 19.01.2016)
	Begründung zum Bebauungsplanentwurf (exportiert: 19.01.2016)


	10. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/11 “Martini-Quartier“ (Aufstellungsbeschluss) 101.17.1921
	Magistratsvorlage 101.17.1921 - Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/11 “Martini-Quartier“ (Aufstellungsbeschluss) (aktualisiert: 08.07.2016)
	Begründung der Vorlage (exportiert: 11.01.2016)
	Übersichtsplan (exportiert: 11.01.2016)
	Städtebauliches Konzept (exportiert: 11.01.2016)


	11. Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahl zum Ausländerbeirat der Stadt Kassel am 29. November 2015 101.17.1944
	Magistratsvorlage 101.17.1944 - Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahl zum Ausländerbeirat der Stadt Kassel am 29. November 2015 (exportiert: 19.01.2016)

	12. Gesundheitskarte für Flüchtlinge 101.17.1624
	Antrag Fraktion Kasseler Linke 101.17.1624 - Gesundheitskarte für Flüchtlinge (aktualisiert: 16.12.2015)

	13. Gesundheitskarte für Flüchtlinge: Informationen aus Bremen 101.17.1659
	Antrag Fraktion Kasseler Linke 101.17.1659 - Gesundheitskarte für Flüchtlinge: Informationen aus Bremen (aktualisiert: 16.12.2015)

	14. Sanktionen bei SGB II-Leistungen aussetzen 101.17.1764
	Antrag Fraktion Kasseler Linke 101.17.1764 - Sanktionen bei SGB II-Leistungen aussetzen (aktualisiert: 16.12.2015)

	15. Verantwortung übernehmen: Belgische Siedlung in öffentlicher Hand 101.17.1782
	Antrag Fraktion Kasseler Linke 101.17.1782 - Verantwortung übernehmen: Belgische Siedlung in öffentlicher Hand (aktualisiert: 16.12.2015)

	16. Veränderung des Quorums bei Bürgerentscheiden 101.17.1815
	Antrag Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 101.17.1815 - Veränderung des Quorums bei Bürgerentscheiden (aktualisiert: 16.12.2015)

	17. Karl-Branner-Brücke 101.17.1816
	Antrag Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 101.17.1816 - Karl-Branner-Brücke (aktualisiert: 16.12.2015)

	18. Einstellungskriterien der Stadt geschlechtergerecht gestalten 101.17.1817
	Antrag Fraktion Kasseler Linke 101.17.1817 - Einstellungskriterien der Stadt geschlechtergerecht gestalten (aktualisiert: 16.12.2015)

	19. Wasserentgelt 101.17.1829
	Antrag Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 101.17.1829 - Wasserentgelt (aktualisiert: 08.07.2016)

	20. KVG - Liniennetzreform 101.17.1842
	Antrag Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 101.17.1842 - KVG - Liniennetzreform (aktualisiert: 08.07.2016)

	21. KVG-Netzreform grundsätzlich überarbeiten 101.17.1932
	Antrag Fraktion Kasseler Linke 101.17.1932 - KVG-Netzreform grundsätzlich überarbeiten (aktualisiert: 08.07.2016)

	22. KVG-Liniennetzreform 101.17.1935
	Antrag CDU-Fraktion 101.17.1935 - KVG-Liniennetzreform (aktualisiert: 08.07.2016)

	22.1 Erhalt der Linienführungen und der Bedienungsqualität der 
Buslinien 12, 24 und 27 101.17.1930
	Antrag 101.17.1930 - Erhalt der Linienführungen und der Bedienungsqualität der Buslinien 12, 24 und 27 (exportiert: 11.12.2015)

	22.2 Erhalt des Takt-Angebotes und der Linienführung der Buslinie Nr. 24 101.17.1931
	Antrag 101.17.1931 - Erhalt des Takt-Angebotes und der Linienführung der Buslinie Nr. 24 (exportiert: 11.12.2015)

	23. Kassel unterzeichnet die Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen auf kommunaler Ebene 101.17.1850
	Antrag Fraktion Kasseler Linke 101.17.1850 - Kassel unterzeichnet die Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen auf kommunaler Ebene (aktualisiert: 01.03.2016)

	24. Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel 101.17.1877
	Antrag Stadtverordnete 101.17.1877 - Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel (aktualisiert: 08.07.2016)

	25. Verstärkung der Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingsthematik 101.17.1925
	Antrag CDU-Fraktion 101.17.1925 - Verstärkung der Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingsthematik (exportiert: 21.12.2015)

	26. Künstlerische Leitung der documenta 101.17.1960
	Gemeinsamer Antrag von Fraktionen 101.17.1960 - Künstlerische Leitung der documenta (exportiert: 19.01.2016)

	26.1 Ausweitung der Videoüberwachung 101.17.1961
	Antrag CDU-Fraktion 101.17.1961 - Ausweitung der Videoüberwachung (aktualisiert: 13.04.2016)

	26.2 Gastronomie im Ratskeller 101.17.1962
	Antrag CDU-Fraktion 101.17.1962 - Gastronomie im Ratskeller (exportiert: 04.02.2016)

	26.3 Einstellung der Zusammenarbeit mit dem Campingplatzbetreiber 101.17.1963
	Antrag CDU-Fraktion 101.17.1963 - Einstellung der Zusammenarbeit mit dem Campingplatzbetreiber (exportiert: 04.02.2016)

	26.4 Entwicklungsperspektiven Salzmann-Areal 101.17.1964
	Anfrage - mehrere Fraktionen 101.17.1964 - Entwicklungsperspektiven Salzmann-Areal (exportiert: 04.02.2016)

	27. Gutachten zu Kosten der Unterkunft und Bericht Sozialamt vorstellen 101.17.1904
	Antrag Fraktion Kasseler Linke 101.17.1904 - Gutachten zu Kosten der Unterkunft und Bericht Sozialamt vorstellen (exportiert: 11.12.2015)

	28. Angebot zur anonymen Spurensicherung bekannt machen 101.17.1905
	Antrag Fraktion Kasseler Linke 101.17.1905 - Angebot zur anonymen Spurensicherung bekannt machen (exportiert: 11.12.2015)

	29. JAFKA gemeinnützige GmbH 
-Änderung des Gesellschaftsvertrages-  101.17.1907
	Magistratsvorlage 101.17.1907 - JAFKA gemeinnützige GmbH -Änderung des Gesellschaftsvertrages-  (exportiert: 15.12.2015)
	Synopse (exportiert: 15.12.2015)


	30. Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für das Medienzentrum der Stadt und des Landkreises Kassel 101.17.1912
	Magistratsvorlage 101.17.1912 - Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für das Medienzentrum der Stadt und des Landkreises Kassel (exportiert: 11.01.2016)
	öffentlich-rechtliche Vereinbarung (exportiert: 11.01.2016)
	Synopse (exportiert: 11.01.2016)


	31. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/55 „Wohnbebauung Campus Wolfsanger“ 
(Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss) 101.17.1917
	Magistratsvorlage 101.17.1917 - Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/55 „Wohnbebauung Campus Wolfsanger“ (Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss) (exportiert: 11.01.2016)
	Begründung der Vorlage (exportiert: 11.01.2016)
	Behandlung der Anregungen aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung (exportiert: 11.01.2016)
	Begründung zum Bebauungsplanentwurf (exportiert: 11.01.2016)
	Textliche Festsetzungen (exportiert: 11.01.2016)
	Unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfs (exportiert: 11.01.2016)


	32. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/12 „Luisenstraße, Westendstraße“
(Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 101.17.1920
	Magistratsvorlage 101.17.1920 - Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/12 „Luisenstraße, Westendstraße“(Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) (exportiert: 11.01.2016)
	Begründung der Vorlage (exportiert: 11.01.2016)
	Begründung zum Bebauungsplanentwurf (exportiert: 11.01.2016)
	Textliche Festsetzungen (exportiert: 11.01.2016)
	Unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfs (exportiert: 11.01.2016)


	33. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/13 “Theodor Fliedner-Straße“ (Aufstellungsbeschluss) 101.17.1922
	Magistratsvorlage 101.17.1922 - Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/13 “Theodor Fliedner-Straße“ (Aufstellungsbeschluss) (exportiert: 11.01.2016)
	Begründung der Vorlage (exportiert: 11.01.2016)
	Übersichtsplan (exportiert: 11.01.2016)
	Städtebauliches Konzept (exportiert: 11.01.2016)


	34. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/6 „Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ (Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 101.17.1923
	Magistratsvorlage 101.17.1923 - Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/6 „Landgraf-Karl-Straße 18 und 20“ (Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) (exportiert: 11.01.2016)
	Begründung der Vorlage (exportiert: 11.01.2016)
	Begründung zum Bebauungsplanentwurf (exportiert: 11.01.2016)
	Festsetzungen durch Text (exportiert: 11.01.2016)
	Unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfs (exportiert: 11.01.2016)
	Vorhaben- und Erschließungsplan (exportiert: 11.01.2016)


	35. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/6 "Am Auestadion/Knorrstraße" (Aufstellungsbeschluss) 101.17.1924
	Magistratsvorlage 101.17.1924 - Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/6 "Am Auestadion/Knorrstraße" (Aufstellungsbeschluss) (exportiert: 11.01.2016)
	Begründung der Vorlage (exportiert: 11.01.2016)
	Übersichtsplan (exportiert: 11.01.2016)


	36. Sofortprogramm zum Bau städtischen Wohnraums 101.17.1933
	Antrag Fraktion Kasseler Linke 101.17.1933 - Sofortprogramm zum Bau städtischen Wohnraums (exportiert: 18.12.2015)

	37. Konzept zur Stabilisierung des Wohnungsmarktes 101.17.1934
	Antrag CDU-Fraktion 101.17.1934 - Konzept zur Stabilisierung des Wohnungsmarktes (exportiert: 18.12.2015)

	38. Änderung der Sperrbezirksverordnung 101.17.1937
	Antrag CDU-Fraktion 101.17.1937 - Änderung der Sperrbezirksverordnung (exportiert: 18.12.2015)

	39. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Kassel vom 16.06.1997 in der Fassung der Sechsten Änderung vom 18.03.2013 (Siebte Änderung) 101.17.1943
	Magistratsvorlage 101.17.1943 - Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Kassel vom 16.06.1997 in der Fassung der Sechsten Änderung vom 18.03.2013 (Siebte Änderung) (exportiert: 19.01.2016)
	Stadtkarte (exportiert: 19.01.2016)
	Anlage 2 - Gegenüberstellung (exportiert: 19.01.2016)
	Anlage 1 - Satzung zur Änderung der Hauptsatzung (Siebet Änderung) (exportiert: 19.01.2016)


	40. Einleitung eines Wegeeinziehungsverfahrens nach § 6 des Hessischen Straßengesetzes für eine Teilfläche der öffentlichen Verkehrsfläche Wilhelmine-Reichard-Straße, Gemarkung Waldau, Flur 13, Teilfläche des Flurstücks 3/114 101.17.1948
	Magistratsvorlage 101.17.1948 - Einleitung eines Wegeeinziehungsverfahrens nach § 6 des Hessischen Straßengesetzes für eine Teilfläche der öffentlichen Verkehrsfläche Wilhelmine-Reichard-Straße, Gemarkung Waldau, Flur 13, Teilfläche des Flurstücks 3/114 (exportiert: 19.01.2016)
	Lageplan (exportiert: 19.01.2016)


	41. Bau bezahlbarer Variowohnungen 101.17.1953
	Antrag CDU-Fraktion 101.17.1953 - Bau bezahlbarer Variowohnungen (exportiert: 12.01.2016)

	42. Wassergebührenbescheide 101.17.1956
	Antrag Stadtverordnete 101.17.1956 - Wassergebührenbescheide (exportiert: 15.01.2016)

	43. "Kassel liebt dich" - Politik und Tanz im Kasseler Rathaus 101.17.1957
	Antrag Stadtverordnete 101.17.1957 - "Kassel liebt dich" - Politik und Tanz im Kasseler Rathaus (exportiert: 14.01.2016)

	44. KVV Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH (KVV) 
Anteilsverkauf der Netcom Kassel GmbH an die EAM Beteiligungen GmbH 
Anteilserwerb der Netcom Kassel GmbH an der OR Network GmbH  101.17.1958
	Magistratsvorlage 101.17.1958 - KVV Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH (KVV) Anteilsverkauf der Netcom Kassel GmbH an die EAM Beteiligungen GmbH Anteilserwerb der Netcom Kassel GmbH an der OR Network GmbH  (exportiert: 19.01.2016)
	Anlage 1 - Kauf- und Übertragungsvertrag KVV GmbH / EAM Beteiligungen GmbH (exportiert: 19.01.2016)
	Anlage 2 - Synopse Anpassungen Gesellschaftsvertrag Netcom (exportiert: 19.01.2016)
	Anlage 3 - Kauf- und Übertragungsvertrag EAM Beteiligungen GmbH / Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH (exportiert: 19.01.2016)





